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Fiir eine politikwissenschaftliche Anthropologie

Politisches Denken setzt ein Bild vom Menschen stets voraus und doch bleibt der Mensch
als politisches Argument oftmals im Dunkeln. Die einander im politischen Denken wi-
derstreitenden anthropologischen Argumentationen offenzulegen, ist Ziel dieser Arbeit.
Dieses Unterfangen bezeichne ich als »politikwissenschaftliche Anthropologie«.

Hinsichtlich der zentralen Rolle anthropologischer Annahmen im politischen Den-
ken herrscht in der Politikwissenschaft weitestgehend Konsens. Bereits einfithrende
Werke verweisen darauf, dass »[n]ahezu jedes politisch-philosophische System [...]
nicht verstandlich [ist] ohne Kenntnis der ihm zugrundeliegenden anthropologischen
Axiome, d. h. der Annahmen iiber das, was den Menschen wesentlich ausmacht« (Bel-
lers/Kipke 2006, 239). Henning Ottmann bezeichnet die Korrelation zwischen pessimis-
tischem bzw. optimistischem Menschenbild einerseits und starkem bzw. schwachem
Staat andererseits gar als »das anthropologisch-politische Grundgesetz« und stellt fest:
»Anthropologie und Politik gehéren zusammen. Sie sind systematisch miteinander ver-
bunden, so oder so« (Ottmann 1992, 69). Und Hartmut Rosa konstatiert, »dass jede Form
politischer Theorie implizit oder explizit anthropologische Annahmen enthilt. Diese
Annahmen finden sich nicht nur in den unvermeidlichen normativen Elementen einer
Theorie, sondern auch schon in der deskriptiven Dimension« (Information Philosophie
2008, 41). Trotz dieses Befunds hat eine systematische Beschiftigung mit anthropolo-
gischen Annahmen im politischen Denken bislang kaum stattgefunden, wodurch ein
transparenter Umgang mit ihnen verhindert wird.

In der deutschen Politischen Theorie und Politikwissenschaft herrscht bislang, wie
auch in der bzw. in Anschluss an die Philosophie, ein essentialistisches Verstindnis »po-
litischer Anthropologie«vor, das nach dem Wesen des Menschen fragt und daraus politi-
sche Ordnungsvorstellungen ableitet. »Anthropologie« gilt — solcherart einseitig essen-
tialistisch verstanden — oftmals als vorbelasteter Begriff; »politische Anthropologie« er-
scheint vor dem Hintergrund der Infragestellung der Moglichkeit einer universellen Be-
stimmung des Menschen mit Verweis auf die kulturelle und historische Bedingtheit sei-
ner Existenz als fragwiirdiges Unternehmen. Die Beschiftigung mit anthropologischen
Annahmen im politischen Denken ist durch die einseitige Festlegung auf das essentialis-
tische Verstindnis gewissermafien blockiert und beschrinkt sich, soweit sie tiberhaupt
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stattfindet, darauf, anthropologische Begriindungsmuster einzelner Denker*innen kri-
tisch nachzuvollziehen.

Diese Selbstbeschrinkung erklirt sich aus dem Umstand, dass das Feld der Sache
nach schwer zuginglich und terminologisch vieldeutig ist. Nicht nur ist das angespro-
chene dominante »philosophische« (essentialistische) Verstindnis »politischer Anthro-
pologie« — das keineswegs die Beschiftigung mit Anthropologie im Rahmen der Philo-
sophie abbildet — zu unterscheiden von den Ansitzen der »Philosophischen Anthropolo-
gie«, zugleich steht es in Konkurrenz zu anderen fachspezifischen Verstindnissen, vor
allem der Kulturanthropologie und dem biopolitics-Ansatz. »Politische Anthropologie«
wird im Anschluss an die allgemeine Begriffsbestimmung der Anthropologie als »Wis-
senschaft vom Menschen«' je nach fachspezifischem Verstindnis auf unterschiedliche
Weise aufgefasst: als politisch gewendete »Wissenschaft vom Menschens, die aus der
philosophischen (essentialistischen) oder biologischen Bestimmung des Menschen poli-
tische Schliisse zieht, oder ethnologisch gewendet als »Wissenschaft von der politischen
Existenz der Menscheng, die den Menschen als kulturelles Lebewesen bzw. als »homo
politicus«voraussetzt und in seiner tatsichlichen politischen Existenz untersucht. In ih-
rem Alleinvertretungsanspruch erweisen sich alle diese Varianten - nicht erst, wo sie aus
den anthropologischen Bestimmungen Riickschliisse auf die politische Ordnung ziehen,
aber hier vollig offensichtlich — im wahrsten Sinne des Wortes als politische Anthropolo-
gien. »Politische Anthropologie« bezeichnet folglich anders als »philosophische Anthro-
pologie« oder »Kulturanthropologie« keine disziplinire Anthropologie; vielmehr kon-
kurrieren disziplinire Anthropologien um die Bestimmung des Menschen und damit
implizit oder explizit um die der jeweiligen Bestimmung des Menschen entsprechende
politische Ordnungsvorstellung. Anthropologie ist so verstanden immer schon politisch,
unabhingig davon, ob ihre politischen Implikationen expliziert werden oder nicht.

Vor diesem Hintergrund ist (politische) Anthropologie bzw. genauer: sind (politi-
sche) Anthropologien ein politikwissenschaftlicher Gegenstand par excellence. Zugleich
wird deutlich, dass Anthropologie politikwissenschaftlich nur als Metawissenschaft be-
trieben werden kann: durch eine Systematisierung der miteinander konkurrierenden
Vorstellungen des Menschen. Anders gesagt: Politische Anthropologie wird zur Wissen-
schaft erst durch die wissenschaftliche Betrachtung der wissenschaftlichen (Selbst-)Be-
trachtungen des Menschen — anderenfalls bleibt sie anthropologische Argumentation. Die
vorliegende Arbeit skizziert in diesem Sinne eine metatheoretische politische Anthro-
pologie: eine »politische Wissenschaft von den Wissenschaften vom Menschen« bzw. eine
»politikwissenschaftliche Anthropologie«, die auf die Systematisierung anthropologischer
Argumente im politischen Denken zielt — im politischen Deutungskampf oft nicht expli-
zierte, aber doch stets zugrundeliegende Argumente.*

1 Wie die Begriffsgeschichte zeigt, ist sAnthropologie« kein Begriff des Altgriechischen, sondern ein
Begriff der Neuzeit (vgl. Marquard 1971, 362).

2 Mit Blick auf die anthropologischen Argumente im politischen Denken bestatigt sich so auf einer
grundlegenden Ebene, dass, wie Marcus Llanque festhilt, »politische Theorie als Deutungsarbeit
ander Frage, welches Ordnungsmuster das richtige sei, [...] selber im Deutungskampf«steht (2007,
15) ebenso wie auch die Ideengeschichte, verstanden als Archiv und Arsenal, die sich mit diesen
Deutungen befasst und sie fiir den Deutungskampf der Gegenwart aufbereitet (vgl. u. a. Llanque
2004; 2008, 3). Teil des Deutungskampfs sind so verstanden nicht nur politische Anthropologien,
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Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Das Interesse der hier zu skizzierenden
politikwissenschaftlichen Anthropologie gilt nicht dem/den Menschen, sondern den po-
litischen Implikationen der wissenschaftlichen Beschiftigung mit dem/den Menschen. Ihr
Gegenstand sind anthropologische Argumente im politischen Denken. Als wissenschaftliche
Beschiftigung mit anthropologischen Argumenten im politischen Denken formuliert sie
selbst keine politische Anthropologie. Statt des Anspruchs das Wesen oder universelle
Merkmale des Menschen zu bestimmen, um daraus politische Schlussfolgerungen zu
ziehen, kehrt sie die Blickrichtung um und fragt, welche Annahmen tiber die mensch-
liche Existenz verschiedene politische Ordnungsvorstellungen implizieren. Die vorlie-
gende Arbeit versteht Politische Theorie als politikwissenschaftliche Grundlagendiszi-
plin und betreibt in diesem Sinne Grundlagenforschung, mit dem Ziel, das Fach als Gan-
zes Uiber die anthropologischen Primissen seines Gegenstands, des Politischen und der
Politik, und damit seiner selbst aufzukliren.

Insofern eine politikwissenschaftliche Anthropologie politische Anthropologien (im Plu-
ral) zum Gegenstand hat, wird sie erst denkbar vor dem Hintergrund der sogenannten
»Anthropologiekritik«, die eben die Erkenntnis einer zeitlos giiltigen Anthropologie als
unmoglich ausweist. Sie geht aber zugleich tiber die Anthropologiekritik hinaus, indem
sie diese selbst als nur eine weitere Variante »politischer Anthropologie« offenbart. Die
Kritik der Anthropologiekritik wird zeigen: Das sogenannte »nachanthropologische«
Denken ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels in erkenntnistheoretischer Hinsicht.
Die Anthropologiekritik ist Ausdruck einer Revolution im Denken, vergleichbar mit
derjenigen zu Beginn der Neuzeit. Ausgangspunkt (auch) des politischen Denkens wird
die Annahme der Kontingenz menschlicher Erkenntnis. So wie am Ubergang zur Neu-
zeit Philosophie bzw. Theologie durch die Naturwissenschaft als die die Erkenntnis des
politischen Denkens leitende Wissenschaft abgelost wurde, so wird die Naturwissen-
schaft in Folge der Historisierung des Denkens und der Erfahrung der geschichtlichen
Diskontinuitit, die in der totalitiren Erfahrung des 20. Jahrhunderts kulminiert, durch
die Sozialwissenschaft bzw. wird »Natur«als bestimmender Faktor durch »Gesellschaft«
abgeldst, wie zuvor »Kosmos«/»Gott« durch »Natur« als Erkenntnisprinzip ersetzt wur-
de; dadurch aber werden anthropologische Argumente nicht abgeschafft, sondern nur
im Rahmen eines neuen Paradigmas formuliert, wodurch sich ihr Status dndert.

Die Kritik der Anthropologiekritik, die diese selbst als (wenngleich formale) politi-
sche Anthropologie ausweist, legt dabei die Struktur des anthropologischen Arguments
offen, indem sie in der Darstellung der Paradigmenwechsel — vom metaphysisch-theo-
logischen zum naturalistischen und vom naturalistischen zum gesellschaftlichen Para-
digma - das Erkenntnisprinzip (»Kosmos«/»Gott«, »Natur«, »Gesellschaft«) als zentra-
les Moment der Objektivierung bzw. der (wie die Anthropologiekritik zeigt:) Selbstob-
jektivierung des Menschen ausmacht. Entscheidend fiir die Struktur des anthropologi-
schen Arguments ist folglich weniger das Was als das Wie der (Selbst-)Objektivierungen,

sondern selbstverstandlich auch die hier vorgeschlagene politikwissenschaftliche Anthropologie,
insofern die Offenlegung anthropologischer Argumente im politischen Denken zugleich politi-
sches Denken anhand anthropologischer Argumente zu ordnen vorschldgt und diese dadurch fiir
das Verstandnis des politischen Denkens als maRgeblich annimmt.
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das heifdt die Frage, wie sich der Mensch selbst zum Objekt seiner Erkenntnis macht,
als einer Dimension, welche »politische Anthropologie« nicht reflektiert bzw. »politische
Anthropologie« und auch die sogenannte »Anthropologiekritik« — die sich in der Kritik
selbst als, wenn auch formale politische Anthropologie erweist — nicht mitdenken kann,
dasich jede politische Anthropologie letztlich als die Anthropologie verstehen muss. Eine
politikwissenschaftliche Anthropologie, die verschiedene im politischen Denken enthal-
tene anthropologische Argumente systematisiert, wird also zwar, insofern sie Anthropo-
logien (im Plural) zum Gegenstand hat, erst vor dem Hintergrund der Anthropologiekri-
tik denkbar, die die Méglichkeit einer ein fiir alle Mal giiltigen inhaltlichen Anthropologie
(im Singular) in Frage stellt, geht aber in der Offenlegung des Erkenntnisprinzips als des
Prinzips der Selbstobjektivierung und dessen fundamentaler Funktion fiir die Struktur
des anthropologischen Arguments iiber die Anthropologiekritik hinaus und erweist sich
in dieser Offenlegung als politikwissenschaftliche Anthropologie.

Die Systematisierung anthropologischer Annahmen im politischen Denken erfolgt im
Rahmen dieser Studie auf drei Abstraktionsebenen, die auch terminologisch klar zu dif-
ferenzieren sind: Das anthropologische Argument bezeichnet die formale Struktur jeglicher
anthropologischen Argumentation vor ihrer inhaltlichen Bestimmung; die paradigmati-
schen anthropologischen Argumentationen (paradigmatischen Vorstellungen des Menschen)
im politischen Denken ergeben sich durch die Setzung eines inhaltlich spezifischen Er-
kenntnisprinzips (»Kosmos«/»Gott«, »Natur«, »Gesellschaft«); sie konkretisieren sich bei
einzelnen Autor*innen als Menschenbilder. Anders gesagt fithrt die Systematisierung an-
thropologischer Argumente zu einer Offenlegung der formalen Struktur und der para-
digmatischen inhaltlichen Ausrichtung konkreter Menschenbilder und macht diese da-
durch vergleichbar.

Das anthropologische Argument bildet das systematische Geriist der hier zu skizzie-
renden politikwissenschaftlichen Anthropologie. Es lisst sich, wie zu zeigen sein wird,
in drei hierarchische Dimensionen unterteilen, die jeglicher inhaltlich bestimmten an-
thropologischen Argumentation und jeglichem Menschenbild zugrunde liegen: Fiir die
formale Struktur des anthropologischen Arguments ist im vorliegenden Verstandnis die
Frage nach 1) dem die Erkenntnis bzw. WelterschlieRung des/der Menschen leitenden
Prinzip fundamental, woraus sich gleichurspriinglich 2) der Modus des Zugriffs des/der
Menschen auf die Welt (sprich die Konzeption des Erkenntnisvermogens als Objektivie-
rung des Erkenntnissubjekts) und das Verhdltnis, in das sich der Mensch als Erkenntnis-
subjekt zur Welt und damit zu sich selbst als Erkenntnisobjekt setzt (sprich das Erkennt-
nisinteresse), ergibt sowie daraus abgeleitet 3) die Bestimmung des/der Menschen als Teil
der erschlossenen Welt (sprich als Erkenntnisobjekt/e im engeren Sinn). Das heif3t alle (po-
litische) Anthropologie, auch die Anthropologiekritik, ist auf der formalen Ebene durch
das jeweilige Erkenntnisprinzip strukturiert. Eine solche Aufschliisselung des anthro-
pologischen Arguments in seine drei Dimensionen bringt Klarheit fiir die Analyse an-
thropologischer Argumente im politischen Denken, da sich unterschiedliche Argumente
unterschiedlichen Ebenen zuordnen und folglich systematisieren lassen.

Den drei Dimensionen entsprechen drei anthropologische Konfliktlinien des politi-
schen Denkens: Die Wahl des Erkenntnisprinzips bestimmt den Grad 1) des Determinis-
mus/der Autonomie; die Konzeption des Erkenntnisvermdgens und des Verhiltnisses des
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so konstituierten Erkenntnissubjekts zur Welt und zu sich selbst als Erkenntnisobjekt
bestimmt die 2) Statik/Dynamik des Subjekt-Welt/Objekt-Verhiltnisses; die daraus abgeleite-
te Bestimmung des Menschen als Teil der erkannten Welt bestimmt den als politisch re-
levant angenommenen Grad der 3) Gleichheit/Ungleichheit und Individuation/Sozialisation.
Die drei anthropologischen Konfliktlinien des politischen Denkens adressieren zugleich
drei politische Schliisselkonzepte, die mafigeblich durch die Verortung auf der entspre-
chenden Konfliktlinie bestimmt sind: Die Bestimmung des Grads an Determinismus/
Autonomie adressiert die Frage nach 1) der Konzeption der Freiheit, die Bestimmung der
Statik/Dynamik des Subjekt-Welt/Objekt-Verhiltnisses adressiert die Frage nach 2) der
Konzeption von Wissen und dessen Ubersetzung in Macht und die Festlegung des Grads
der Gleichheit/Ungleichheit und Individuation/Sozialisation adressiert die Frage nach
3) der Konzeption von Legitimation und Organisation von Herrschaft. Je nach Erkennt-
nisprinzip liegt der Schwerpunkt auf einer der Dimensionen des anthropologischen Ar-
guments und kreist das politische Denken entsprechend um das dieser Dimension zu-
geordnete politische Grundkonzept.

Aus der inhaltlichen Bestimmung des die Erkenntnis leitenden Prinzips (»Kos-
mos«/»Gott«, »Natur«, »Gesellschaft«) und den daraus sich ergebenden Bestimmungen
im Rahmen der abgeleiteten Dimensionen des anthropologischen Arguments las-
sen sich auf einer zweiten Abstraktionsebene drei paradigmatische Vorstellungen des
Menschen ableiten. Diese paradigmatischen Vorstellungen des Menschen sind dem Ver-
stindnis einer politikwissenschaftlichen Ideengeschichte (vgl. Hontzsch 2015) folgend
als abstrakte Argumentationen im Sinne von Unbestimmtheitsstellen zu verstehen: als
paradigmatische anthropologische Argumentationen, die sich auf einer dritten Abstrak-
tionsebene bei verschiedenen Denker*innen nachweisen lassen, hier allerdings immer
schon kontextualisiert, als Menschenbilder, vorliegen; es handelt sich um vom jeweiligen
Kontext abstrahierende, aus dem anthropologischen Argument durch die Setzung eines
inhaltlichen Erkenntnisprinzips abgeleitete Argumentationen. Die im Anschluss an
den Wechsel des Erkenntnisprinzips zu unterscheidenden Paradigmen und die ithnen
entsprechenden paradigmatischen (Vorstellungen des) Menschen — der metaphysisch-
theologische Mensch, der naturalistische Mensch sowie der gesellschaftliche Mensch
- sind in einem grundlegenden, erkenntnistheoretischen Sinne zu verstehen; sie 16sen
einander nicht ab, sondern koexistieren, wenn auch je nur ein Paradigma und damit
eine paradigmatische anthropologische Argumentation vorherrschend ist.

Die Darstellung der paradigmatischen Menschen wie ihrer Konkretisierungen
dient nicht nur der Explikation des anthropologischen Arguments, sondern zeigt diese
paradigmatischen anthropologischen Argumentationen zugleich als spezifisches Deu-
tungsschema der politischen Ideengeschichte, durch das sich Briiche im politischen
Denken wie Widerspriiche im Rahmen einzelner Ansitze ebenso wie Kontinuititen
zwischen einzelnen Denker*innen oder Strémungen erkliren lassen. Uber die Ideen-
geschichte hinaus generieren die durch die Offenlegung der formalen Struktur des
anthropologischen Arguments und die Setzung eines inhaltlichen Erkenntnisprinzips
gewonnenen, paradigmatischen Menschen einen politikwissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinn, auf den diese Arbeit zuletzt zielt. Sie ermdglichen nicht nur eine politik-
theoretische Analyse politischer Ordnungsvorstellungen anhand der ihnen zugrunde-
liegenden paradigmatischen anthropologischen Argumentationen, sie lassen sich vor
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allem auch in systematischer Hinsicht nutzen, um politische Positionen (im politischen
Diskurs, aber auch in verstetigter Form wie in Gesetzestexten, Parteiprogrammen u. i.)
auf paradigmatische anthropologische Positionen zuriickzufithren und so der Kritik zu-
ginglich zu machen. Das heifit: Die Systematisierung anthropologischer Argumente im
politischen Denken generiert ein politikwissenschaftliches Analyseinstrument — nicht
den »homo politicus«, sondern miteinander konkurrierende paradigmatische Menschen.

Die Arbeit folgt in ihrem Aufbau dem eben Dargelegten. Teil I setzt sich mit den
herkdmmlichen Verstindnissen »politischer Anthropologie« und der sogenannten
»Anthropologiekritik« auseinander. Die Arbeit verfolgt hier ein kritisches Anliegen:
Sie weist nicht nur die herkémmlichen Verstindnisse »politischer Anthropologie« als
politische Anthropologien, sondern auch die Anthropologiekritik als in Folge eines Para-
digmenwechsels radikal(isiert)e Erkenntniskritik und damit selbst als anthropologische
Argumentation unter anderen aus. Behandelt werden hier die anthropologiekritischen
Positionen Max Horkheimers, Hannah Arendts, Michel Foucaults und Richard Ror-
tys. Teil II skizziert im Anschluss an die Kritik der Anthropologiekritik die Struktur
des anthropologischen Arguments und seine politischen Implikationen. Dargestellt
werden die drei Dimensionen des anthropologischen Arguments sowie die darin je
implizierten anthropologischen Konfliktlinien im politischen Denken und politischen
Grundkonzepte. Hier also wird das systematische Argument entfaltet, das im Anschluss
ideengeschichtlich plausibilisiert werden soll. Teil I1I skizziert entlang der drei anthro-
pologischen Dimensionen und ihrer politischen Implikationen drei paradigmatische
(Vorstellungen des) Menschen — den metaphysisch-theologischen, den naturalistischen
und den gesellschaftlichen Mensch — sowie ihre Konkretisierung in fur das jeweilige
Paradigma exemplarischen politischen Theorien.

Der Mehrwert einer die anthropologischen Argumente politischer Positionen reflek-
tierenden Politikwissenschaft soll im Ausblick aufgezeigt werden: zusammenfassend fiir
den Zugriff auf die Ideengeschichte, politik-theoretisch mit Blick auf die gegenwirtig
vielfach konstatierte Krise der liberalen Demokratie, die durch einen paradigmatischen
Widerspruch der anthropologischen Argumentation des individualistischen Liberalis-
mus zu erkliren ist sowie etwas ausfithrlicher in systematischer Hinsicht mit Blick auf
den Diskurs der Menschenrechte, der sich als Ausdruck einander widerstreitender para-
digmatischer Argumentationen verstehen lasst, deren unreflektiert bleibende paradig-
matische Differenz eine produktive Losung verhindert.
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Um zu einem politikwissenschaftlichen Umgang mit anthropologischen Argumenten zu
gelangen, sollen im Folgenden zunichst die vorherrschenden Verstindnisse politischer
Anthropologie in ihrer Eigenschaft (und Einseitigkeit) als je nur eine Variante der »po-
litischen Anthropologie« dargestellt werden sowie die Argumentation der sogenannten
»Anthropologiekritik« analysiert und eingeordnet werden, die jegliche Anthropologie in-
frage zu stellen scheint. Die Auseinandersetzung mit der Anthropologiekritik relativiert
dabei nicht nur den Geltungsanspruch der herkémmlichen Verstindnisse von »politi-
scher Anthropologie«; die Kritik der Anthropologiekritik weist diese selbst als »politische
Anthropologie« aus und fithrt so zur Offenlegung der Struktur des anthropologischen
Arguments als des Kerns einer politikwissenschaftlichen Anthropologie, das in Teil IT auf
dieser Grundlage dargestellt und auf seine politischen Implikationen hin befragt werden
soll.

1. Kritik herkommlicher Verstandnisse: politische Anthropologien

Die Schwierigkeit einer Beschiftigung mit »politischer Anthropologie« beginnt damit,
dass kein einheitliches Verstindnis von »Anthropologie« existiert. In den Geistes- und
Sozialwissenschaften lassen sich zwei dominante Verstindnisse unterscheiden:' zum
einen das im angelsichsischen Bereich und in Frankreich vorherrschende Verstind-
nis einer cultural anthropology (USA), social anthropology (GB) bzw. anthropologie sociale
(Frankreich), das im Deutschen der Ethnologie entspricht, also einer empirischen An-
thropologie; zum anderen das in Deutschland vorherrschende Verstindnis einer philo-
sophischen Anthropologie. Beide, sowohl die Kulturanthropologie (wie sie im Folgenden
zusammenfassend bezeichnet werden soll) als auch die philosophische Anthropologie,
greifen, wenn auch in unterschiedlichem Mafe, auf naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse itber den Menschen zuriick, die spitestens seit Charles Darwins Evolutionstheorie
den geistes- und sozialwissenschaftlichen Blick auf den Menschen nachhaltig verindert
haben und ihn angesichts neuster (neurobiologischer) Erkenntnisse weiter verindern

1 Fir eine Unterscheidung der verschiedenen Verstiandnisse vgl. auch Jérke 2005, 10 f.
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(vgl. Roth 2008). Trotz des am Einfluss naturwissenschaftlicher Erkenntnisse deutlich
werdenden Wechselverhiltnisses verschiedener Betrachtungsweisen des Menschen
unterscheiden sich die beiden fiir die Geistes- und Sozialwissenschaften maf3geblichen
Anthropologieverstindnisse grundlegend in Methode und Erkenntnisanspruch und
ihrem Verstindnis dessen, was politische Anthropologie ist und leisten soll.

Das Verstindnis »politischer Anthropologie« richtet sich nach und variiert mit dem
zugrundeliegenden Anthropologieverstindnis. Im deutschen Sprachraum wird die poli-
tische Anthropologie iiberwiegend einer »philosophischen« Anthropologie zugeordnet,
die nach dem Wesen des Menschen fragt und in ihrer politischen Variante aus diesen
Wesensbestimmungen politische Ordnungsvorstellungen ableitet. Im angelsichsischen
(und im franzoésischen) Sprachraum versteht man political anthropology dagegen als Zweig
der Kulturanthropologie, die sich zunichst auf die Untersuchung politischer Organisati-
onsformen und Institutionen sogenannter >primitiver V6lker< konzentriert hat und erst
in jiingerer Zeit einen Diskurs tiber Aspekte des Politischen (Herrschaft, Macht etc.) in
entwickelten Staaten fithrt. Die beiden genannten Verstindnisse ersetzen bzw. ihnen ei-
ne naturwissenschaftliche gentheoretische Grundlage geben, wollen die Vertreter der so-
ciobiology bzw. biopolitics, die alles soziale Verhalten von Mensch und Tier mit dem Selbst-
erhaltungsinteresse ihres Genotyps erkliren.

Die Pluralitit der Verstindnisse dessen, was unter »politischer Anthropologie« zu
verstehen ist, stellt nicht nur mit Blick auf den linderiibergreifenden wissenschaftlichen
Austausch ein gewisses Hindernis dar, entscheidend fiir die vorliegende Untersuchung
ist, dass es sich bei den vorgestellten Verstindnissen um Varianten politischer Anthropo-
logie handelt, die den Fragestellungen und Methoden einzelner Disziplinen bzw. einzel-
ner Wissenschaftsfamilien untergeordnet sind und dennoch einen Alleinvertretungsan-
spruch erheben. Sie betrachten das Politische ausgehend vom Menschen als eine unter
vielen menschlichen Daseinsformen aus ihrem je iibergeordneten philosophischen, eth-
nologischen, biologischen bzw. geisteswissenschaftlichen, sozial-/kulturwissenschaft-
lichen oder naturwissenschaftlichen Blickwinkel, nehmen aber jeweils fiir sich in An-
spruch, die politische Anthropologie zu formulieren. Keine der vorgestellten Varianten
kann folglich das gesamte Spektrum anthropologischer Argumente im Rahmen des po-
litischen Denkens und Handelns erfassen — und will das auch gar nicht, denn das ent-
spricht nicht dem jeweiligen Erkenntnisinteresse. Dies aber ist das Erkenntnisinteresse
einer politikwissenschaftlichen Anthropologie.

Das im deutschen Sprachraum dominierende »philosophische« (essentialistische)
Verstindnis der (politischen) Anthropologie fragt nach dem Wesen des Menschen und
leitet daraus in der politischen Variante Ordnungsentwiirfe ab. Dieses Verstindnis ist
verkiirzt, das gilt bereits fiir die Disziplin, der es entstammyt, selbst, bildet es doch kei-
neswegs die Beschiftigung mit Anthropologie im Rahmen der Philosophie ab. Zudem
ist das Verstindnis der »philosophischen« Anthropologie selbst in sich nicht eindeutig,
weil oft nicht klar unterschieden wird zwischen essentialistischer »philosophischer An-
thropologie« als einer philosophischen Subdisziplin und der in den 1920er Jahren auf-
kommenden »Philosophischen Anthropologie« als einem philosophischen Ansatz, der
mit den Namen Max Scheeler, Arnold Gehlen und Helmuth Plessner verbunden ist und
der die Bestimmung des Menschen als Fundament jeder philosophischen Erkenntnis
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setzt.” Das ist problematisch, weil der Stellenwert der anthropologischen Annahmen
in beiden Fillen ein anderer ist. Die Ansitze der Philosophischen Anthropologie stehen
durch den Einbezug naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und die Ablehnung des Kér-
per-Geist-Dualismus in einem anderen Verhiltnis zur Kulturanthropologie und den bio-
politics: »[[ln Wahrheit handelt es sich um das Projekt einer empirischen Wissenschaftvom
Menschen in interpretierender, sinnstiftender und identititssichernder Absicht, und nur in
diesem Sinne ist die Philosophische Anthropologie philosophisch.« (Schnidelbach 1983,
269; Herv. 1. O.)’ Entsprechend wird bereits hier — v. a. im Werk von Helmuth Plessner
und seinem Konzept der »exzentrischen Positionalitit« (1975, 288 ff.) — eine Skepsis ge-
geniiber der Bestimmbarkeit des Wesens des Menschen deutlich;* ein Umstand, den die
Anthropologiekritik von Seiten der Kritischen Theorie auch aufgrund der Nichtbeach-
tung von Plessners Die Stufen des Organischen und der Mensch (1975) geflissentlich tibersah
(vgl. Weiland 1995). Fiir Herbert Schnidelbach erklirt sich dagegen gerade aus der Skep-
sis gegeniiber dem herkémmlichen Selbstbild des Menschen »die prekire Verbindung
des Philosophischen mit dem Empirischen im Konzept einer Philosophischen Anthro-
pologie« (1983, 269).

Im Rahmen der deutschsprachigen Politikwissenschaft wird politische Anthropolo-
gie der Sache nach vor allem im Rahmen der Politischen Theorie und Ideengeschichte
thematisiert; entsprechend ist das Verstindnis der politischen Anthropologie im Rah-
men der Politikwissenschaft, wenn auch oftmals unreflektiert, ein geisteswissenschaft-
liches und iibernimmt hier das dominante Verstindnis der »philosophischen« (essentia-
listischen) Anthropologie, die nach dem Wesen des Menschen fragt. Die angelsichsische
Politikwissenschaft dagegen sprichtin diesem Zusammenhang von »human nature«, ge-
rade auch in Abgrenzung zu »anthropology« (verstanden als Kulturanthropologie, sprich
Ethnologie).’ Exemplarisch fiir die »philosophische« (essentialistische) Verwendung des

2 Fiir die Unterscheidung zwischen philosophischer Anthropologie als philosophischen Subdisziplin
und Philosophischer Anthropologie als philosophischen Ansatz vgl. Fischer 2008.

3 Fir diese Einschatzung spricht auch, dass Karl-Heinz Kohl in seiner Einfithrung in die Ethnologie
dem »ethnologischen Kulturbegriff« Gehlens Bestimmung des Menschen als »instinktentbunde-
nes« und »weltoffenes Lebewesen« aus Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1958)
zugrunde legt (2000, 131).

4 So ist es Plessners erklartes Anliegen, die Subjekt-Objekt-Trennung in der Wesensbestimmung
des Menschen aufzuheben (vgl. 1975, 31 f.), was im Verstandnis der vorliegenden Studie zum zen-
tralen Kennzeichen der anthropologischen Argumentation im gesellschaftlichen Paradigma wird.
Anders als das gesellschaftliche Paradigma aber versucht Plessners Ansatz zwischen empirischen
und philosophischen Ansitzen zu vermitteln; fiir die »Transformation des neuzeitlichen Dualis-
mus zur Dualitdt« bei Plessner vgl. Bek 2011, 37 ff. Die Skepsis gegeniiber der Bestimmbarkeit des
Wesens des Menschen findet sich sogar schon bei Scheler, der, gleichwohl er Wesensfragen stellt,
konstatiert: »Wir sind in der ungefahr zehntausendjahrigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem
sich der Mensch vollig und restlos problematisch geworden ist; in dem er nicht mehr weif}, was er
ist, zugleich aber auch weif3, dafd er es nicht weifd« (1976, 120).

5 Als Beispiel fiir diesen Sprachgebrauch und die getroffene Unterscheidung kénnen einerseits Arti-
kel wie »Locke’s Political Anthropology and Lockean Individualism« (Grant 1988) oder »John Locke:
Social Contract versus Political Anthropology« (Waldron 1989) dienen, die Lockes Theorie des Ge-
sellschaftsvertrags einer entwicklungstheoretischen, ethnologischen Perspektive der Entstehung
der Gesellschaft gegentberstellen; andererseits Artikel wie »The Federalistcand Human Nature«
(Scanlan 1959) oder »Thucydides on Human Nature« (Reeve 1999), die sich mit dem Menschen-
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Begriffs »politische Anthropologie« im deutschen Sprachraum kann Dirk Jérke ange-
fihrtwerden, der sich mit seiner Einfithrung in die politische Anthropologie als einer der
wenigen dem Gegenstand angenommen hat. Jorke konstatiert dabei nicht nur die unkla-
re Begrifflichkeit und die unterschiedlichen Verstindnisse »politischer Anthropologie«,
er setzt sich auch mit der Anthropologiekritik sowie anthropologisch angereicherten Be-
griindungen von Menschenrechten und neueren sozialphilosophischen Anthropologien
auseinander. Er legt seinem umfassenden und differenzierten Uberblick iiber das Feld
der politischen Anthropologie gleichwohl einen Anthropologiebegriff zugrunde, der »auf
humane Universalien, mithin auf das Wesen des Menschen vor aller kulturellen Differen-
zierung abzielt« und damit ein Verstindnis politischer Anthropologie, das »zunichst an
die Vorgehensweise der philosophischen Anthropologie« anschlie3t (Jorke 2005, 10). Er
fasst politische Anthropologie — insofern er in das bestehende Forschungsfeld aus der
Perspektive der Politischen Theorie einfithrt, durchaus folgerichtig — als Unterkategorie
bzw. als »Sonderform«einer »philosophischen Anthropologie«: »Im Gegensatz zu ihr be-
steht der Gegenstand jedoch nichtin dem Menschen als Ganzem, sondern sie zielt auf die
Begriindung von politischen Werten und Institutionen mittels des Rekurses auf univer-
selle menschliche Eigenschaften.« (ebd., 11) Hier wird folglich die politische Anthropolo-
gie mit der »philosophischenc als einer essentialistischen Anthropologie gleichgesetzt,
der Unterschied liegt lediglich darin, dass ihr Anwendungsbereich auf das Politische be-
schrinkt bleibt.

Dem vorherrschenden »philosophischen« Verstindnis entsprechend beschrinken
sich Vertreter*innen der Politischen Theorie und Philosophie in threm Umgang mit
anthropologischen Argumenten weitestgehend darauf, Menschenbilder (bzw. essen-
tialistische Anthropologien) einzelner Theorien oder Theorieschulen nachzuvollziehen.
So existieren zahlreiche Abhandlungen und Aufsitze zur »Anthropologie« bzw. zum
Menschenbild einzelner Denker*innen (vgl. exemplarisch Kullmann 1980; Fromm
1982; Gerhardt 2007), einige Sammelbinde, die anhand einzelner Ansitze die ge-
schichtliche Entwicklung der so verstandenen politischen Anthropologie nachzeichnen
und problematisieren (vgl. Hoffe 1992a; Jorke/Ladwig 2009) und nur vereinzelt auch
Uberblicksdarstellungen, wie die zitierte von Dirk Jérke (2005); auch werden anthro-
pologische Argumente in bestimmten Debatten, wie etwa der um die Begriindung
der Menschenrechte (vgl. Hoffe 1992b; Ladwig 2007), vermehrt thematisiert und pro-
blematisiert, doch ein umfassender Vergleich verschiedener Positionen mit dem Ziel
einer Systematisierung anthropologischer Argumentationsmuster, eine Untersuchung,
die verschiedene Ansitze zusammenfithrt, um daraus allgemeine Erkenntnisse zu
gewinnen, liegt bislang nicht vor.

Es scheint kein Zufall, dass das Feld disziplinir gesehen iberwiegend von Philoso-
phen und nur ausnahmsweise von Vertretern der politikwissenschaftlichen Subdisziplin
Politische Theorie bearbeitet wird, was nicht an sich ein Problem darstellt, da die Gren-
zen zwischen Philosophie und politischer Theorie fliefend sind. Es wird aber zum Pro-
blem dort, wo die Verengung auf ein spezifisches (essentialistisches) »philosophisches«
Verstindnis politischer Anthropologie eine politikwissenschaftliche Perspektive, deren

bild bzw. der philosophisch verstandenen Anthropologie der behandelten Autoren auseinander-
setzen.
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Interesse nicht nur essentialistischen anthropologischen Annahmen, sondern jeglichen
anthropologischen Annahmen als politischen Argumenten gilt, blockiert. Was nicht zu-
letzt in der, angesichts der eingangs aufgezeigten Einigkeit iiber die zentrale Bedeu-
tung anthropologischer Annahmen, tiberraschend geringen Beschiftigung mit densel-
ben zum Ausdruck kommt. Die bereits genannten Dirk Jorke und Bernd Ladwig bilden
hier in den Reihen der Politischen Theorie eine Ausnahme, wobei die Auseinanderset-
zung Ladwigs mit der politischen Anthropologie im Kontext der eigenen theoretischen
Arbeit, genau genommen im Kontext seiner Beschiftigung mit den Menschenrechten
steht. Er setzt sich hier letztlich mit der Frage nach der Moglichkeit anthropologischer
Begriindungen angesichts der Infragestellung der Méglichkeit der Erkenntnis des Men-
schen durch die Anthropologiekritik auseinander. Ladwig (2007) argumentiert vor die-
sem Hintergrund iiberzeugend fiir ein Verstindnis der Menschenrechte als Institutio-
nen zum Schutz und zur Férderung fundamentaler Interessen, das nicht nur diejeni-
gen einschliefit, die ein menschenrechtliches Interesse als erheblich erkennen kénnen
(»Nichts rechtfertigt es, die epistemologisch privilegierte Position moralisch einsichts-
fihiger Personen in die menschenrechtliche Axiologie hinein zu verlingern« [ebd., 94])
und hilt die Grenzen zur nichtmenschlichen Natur in Anschluss an die Unterscheidung
vier verschiedener Dimensionen menschenrechtlicher Interessiertheit fiir unhaltbar. Al-
lein Joérke (2005) setzt sich so, wie dargelegt, aus dem Fach heraus umfassend mit dem
Verstandnis »politischer Anthropologie« selbst auseinander, legt seiner Darstellung aber
- im Sinne einer Einfithrung in die »politische Anthropologie« konsequenterweise — das
vorherrschende »philosophische« Verstindnis zugrunde.

Es lasst sich konstatieren: Die Politische Theorie wird mit Blick auf das Feld der poli-
tischen Anthropologie ihrer Funktion als Reflexionsinstanz der Politikwissenschaft nicht
gerecht. In der Folge ist auch in den anderen Teilbereichen der Politikwissenschaft die
Behandlung anthropologischer Argumente von einem verengten »philosophischen« (es-
sentialistischen) Verstindnis geprigt. Anthropologische Argumente spielen hier, meist
ebenfalls adressiert als Menschenbilder, die gleichwohl nur essentialistische Anthropo-
logien fassen, v. a. mit Blick auf die dem Handeln politischer Akteure zugrundeliegenden
Normen eine Rolle, wenngleich sie — wohl auch aufgrund der Unklarheit ihrer Struktur
und ihres Status — nur vereinzelt bzw. oft nur am Rande thematisiert werden.®

Eine systematische Beschiftigung mit anthropologischen Argumenten im Rahmen
politischen Denkens hat bislang nur ansatzweise stattgefunden.” Innerhalb der politi-

6 Thematisiert wird beispielsweise das Menschenbild des Grundgesetzes in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts (bspw. Becker1996; Anter 2006), das Menschenbild einzelner Parteien
(bspw. Grebing/Saage 2013; auch in der Extremismusforschung, wenn auch nur am Rande [Backes
2018, 153]), der Menschenrechte (bspw. Brugger 1995; Krenberger 2008); im Rahmen der Politi-
schen Psychologie auch das Menschenbild individueller Akteure, bspw. der US-Biirger im Zusam-
menhang mitder Haltung zur Auflenpolitik (Brewer/Steenbergen 2002); kaum thematisiert dage-
gen wird das Menschenbild als Argument in politischen Diskursen, etwa im Rahmen von Cesetz-
gebungsverfahren und den sie begleitenden 6ffentlichen Debatten, wie bspw. im Zusammenhang
mit den Hartz IV-Reform und den Bologna-Reformen oder mit Sterbehilfe.

7 Ansétze finden sich bezeichnenderweise bei zwei Philosophen: bei Christof Rapp, der im Rahmen
eines Aufsatzes der Frage nachgeht »Wieviel Anthropologie braucht —wieviel Anthropologie ver-
tragt die politische Theorie?« (1995) und bei Dieter Birnbacher, der ebenfallsim Rahmen eines Auf-
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schen Theorie existierende Ansitze einer Systematisierung verschiedener Menschen-
bilder nehmen zwar eine Strukturierung vor, basieren aber nicht auf einer systemati-
schen Untersuchung anthropologischer Argumente im Rahmen politischen Denkens.
Unterscheidungen zwischen optimistischem und pessimistischem® bzw. zwischen
idealistischem und realistischem Menschenbild, wie sie auch im Rahmen der Theo-
rien der Internationalen Beziehungen vorgenommen wird,” sowie Klassifizierungen
wie >das liberale Menschenbilds, >das christliche Menschenbild« u. 4., auch normativer
Individualismus und Kollektivismus', die allerdings selbst je eine anthropologische
Positionen bezeichnen, bilden wiederum nur die essentialistischen Argumentationen
einzelner Theorieschulen und Stromungen ab (und nehmen sie im Anschluss teils
zum Ausgangspunkt normativer Theoriebildung). Die Politikwissenschaft thematisiert
folglich bislang — wenn iiberhaupt — iberwiegend explizite, essentialistische Anthropo-
logien, die sie fir einzelne Theorien, Diskurse, Akteure lediglich abbildet. Die genannten
Systematisierungsansitze wollen weder die Gesamtheit anthropologischer Argumente
im politischen Denken fassen, noch sind sie geeignet bzw. es ist gar nicht ihr Ansin-
nen, Aussagen iiber Struktur und Status anthropologischer Argumente im politischen
Denken zu treffen.

Die Verengung als Sonderform einer »philosophischen« (essentialistischen) Anthro-
pologie schrinkt eine politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Anthropolo-
gie unnotigerweise und von der Sache her ungerechtfertigterweise ein. Im Fall der »phi-
losophischen« (wie auch der Philosophischen) Anthropologie ist die Frage nach der po-
litischen Existenz des Menschen nur eine nachgeordnete, sekundire Frage; sie wendet
ihre Ergebnisse erst in einem zweiten Schritt politisch. Ihr geht es zunichst und vor-
nehmlich um das Wesen des Menschen; die Politische Theorie als Teildisziplin der Po-
litikwissenschaft (und im Anschluss das Fach als Ganzes) verfolgt diesen Vorgang ge-

satzes fragt »Was kann Anthropologie zur Politik und ihrer theoretischen Fundierung beitragen?«
(2009).

8 Besonders prominent findet sich diese Unterscheidung bei Carl Schmitt, der feststellt, dass man
alle politischen Ideen danach unterscheiden kénne, »ob sie, bewuft oder unbewufit, einen svon
Natur bésen<oder einen>von Natur guten<Menschen voraussetzen« (1963, 59) und der Auffassung
ist,»daf alle echten politischen Theorien den Menschen als>bdse«voraussetzen« (ebd., 61). Vgl.im
Anschluss daran Hanzel 2018, der ebenfalls auf eine fehlende systematische Reflexion der Bezie-
hung zwischen Anthropologie und Politik hinweist und der den von Schmitt bezeichneten »syste-
matischen Zusammenhang«, demzufolge »eine negative Anthropologie zwangslaufig zu einer au-
toritdren und eine positive Anthropologie zu einer anarchistischen Staatstheorie« fithre, anhand
prominenter politischer Theorien untersucht.

9 Hier wird das Menschenbild v. a. einfiihrend thematisiert, oft unter Verweis auf Thukydides und
Machiavelli einerseits und Kant andererseits (vgl. beispielhaft Deitelhoff/Ziirn 2013); thematisiert
wirdjedoch vorallem das Menschenbild des Realismus (vgl. etwaJacobs 2006, 46 f.), auch mit Blick
auf den Unterschied realistischer und neorealistischer Ansitze (vgl. Crawford 2009; auch Brown
2009).

10 Normativer Individualismus und normativer Kollektivismus bezeichnen selbst anthropologische
Positionen, insofern sie die ethischen, rechtlichen, politischen Normen und Entscheidungen durch
die betroffenen Individuen bzw. durch das Interesse der Gemeinschaft begriinden; fiir eine Gegen-
Uberstellung vgl. Pfordten 2000; fiir eine Darstellung des normativen Individualismus Pfordten
2004.
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wissermaflen nur zuriick, sie stellt also den argumentativen Zusammenhang zwischen
anthropologischen Argumenten und politischen Ordnungsvorstellungen nur fiir einzel-
ne, explizite und iiberwiegend essentialistische Anthropologien dar und problematisiert
ihn, insbesondere vor dem Hintergrund der sogenannten »Anthropologiekritike, teil-
weise auch. Die »philosophisch« verstandene politische Anthropologie (und mit ihr ei-
ne sich an diesem Verstindnis orientierende Politische Theorie und Politikwissenschaft)
kann den Bereich politisch relevanter Aussagen itber den Menschen jenseits essentialis-
tischer anthropologischer Aussagen nicht fassen. Gegen eine so verstandene politische
Anthropologie richtet sich auch die »Anthropologie«kritik, die im Rahmen dieser Studie
als Neuausrichtung politischer Anthropologie in Folge eines Paradigmenwechsels ver-
standen wird und damit zugleich auf die Begrenzung einer »philosophisch«, im Sinn
von essentialistisch, verstandenen politischen Anthropologie verweist.

Im Begriff der Kulturanthropologie kommt die Kritik an einer essentialistischen An-
thropologie ebenfalls bereits zum Ausdruck, insofern die Menschen hier immer schon
als kulturell bedingte Lebewesen gedacht werden. Die Infragestellung eines verallge-
meinerbaren Wesens des Menschen findet in der Ethnologie eine fachspezifische Ausge-
staltung, die mit der Historisierung des Denkens im 19. Jahrhundert in Zusammenhang
stehtund die wiederum den Blick auf den/die Menschen im Rahmen politiktheoretischer
Erérterungen geprigt hat — etwa in Frankreich vermittels des Einflusses von Claude Lé-
vi-Strauss™ oder in den USA vermittels der von den Begriindern der Cultural Anthropo-
logy um Franz Boas geteilten Grundannahme des Kulturrelativismus™. Man muss also
gewissermafen unterscheiden zwischen der fachspezifischen ethnologischen Anthro-
pologie, die den Menschen objektiviert und der Reflexion der Implikationen einer sol-
chen Kulturanthropologie im Rahmen einzelner Theorierichtungen, die iiber das Fach
und die Kulturwissenschaften hinaus gewirkt haben, wie etwa der Strukturalismus in
Frankreich Mitte des 20. Jahrhunderts (vgl. Kohl 2000, 145).

Die fachspezifische politische Anthropologie, die sich in den 1940er Jahren im Um-
feld der Afrikaforschung entwickelte, die frithe Politikanthropologie, konzentrierte sich
auf die Organisation staatenloser Gruppen und interessierte sich fiir das Phinomen
des Politischen und des »homo politicus« in erster Linie aus entwicklungstheoretischer
Perspektive. Der Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer bringt in seinem Vorwort
zur deutschen Ausgabe zu Politische Anthropologie (1972) des franzésischen Ethnologen
George Balandier die Fragestellung dieser frithen Politikanthropologie treffend auf den
Punkt: »Wie wird aus dem Mythos von einst die politische Doktrin von heute, wie aus der
Stammesverfassung die politische Organisation eines modernen Staates?« (Sontheimer
1972, 9; vgl. auch Balandier 1972, 21) Kurt Sontheimer sieht die Politikanthropologie im

11 So ldsstsich Lévi-Strauss, wenn auch nur auf den ersten Blick, zu den Anthropologiekritikern zih-
len, wenn er festhilt, »daf das letzte Ziel der Wissenschaften vom Menschen nicht das ist, den
Menschen zu konstituieren, sondern das, ihn aufzulésen« (1968, 284); zur »Anthropologiekritik«
von Lévi-Strauss vgl. Kimpf 2015.

12 Boas, zentrale Griindungsfigur der US-amerikanischen Kulturanthropologie, war stark durch den
Historismus gepragt (vgl. dazu Renner1993); fiir eine Gegeniiberstellung von Historismus und Kul-
turrelativismus vgl. Szalay 1985.
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Vorteil gegeniiber der politischen Anthropologie als Teil der Philosophie, die die Bestim-
mung des Wesens des Menschen an den Anfang stellt und daraus politische Schliisse
zieht. Sontheimer meint, nur die »universal ausgerichtete anthropologische Grund-
legung des Politischen auf empirischer Basis der empirischen Politikanthropologie«
(Sontheimer 1972, 9) konne den Provinzialismus der philosophisch orientierten Politolo-
gie korrigieren, indem sie das Erfahrungsmaterial nichtzivilisierter Gesellschaften und
sogenannter Urvdlker in die politische Wissenschaft einbringe (vgl. ebd., 8).

Das kulturwissenschaftliche Modell des »homo politicus« konnte sich jedoch in der
Politikwissenschaft, wohl auch weil sich die moderne Politikwissenschaft als Sozialwis-
senschaftversteht, nicht gegen die ungleich wirkmichtigeren Akteurmodelle des »homo
oeconomicus« (vgl. Downs 1957) und »homo sociologicus« (vgl. Dahrendorf 2010) durch-
setzen. Ebenso wie kein genuin politikwissenschaftliches Verstindnis der Anthropologie
existiert, existiert auch kein genuin politikwissenschaftliches Akteurmodell, vielmehr
greift die Politikwissenschaft auf Modelle anderer Disziplinen zuriick. Der »homo oeco-
nomicus« etwa liegt der politischen Theorie des Rational Choice zugrunde (vgl. Behnke
2009); er findet in der Politikwissenschaft vor allem im Bereich der Wahlforschung An-
wendung (vgl. Arzheimer/Schmitt 2014, 338 {.), der »homo sociologicus« gilt hier als Ge-
genmodell (vgl. Rudi/Schoen 2014, 424). Die genannten Akteurmodelle kénnen als Ope-
rationalisierungen des Menschen fiir einen bestimmten Bereich bzw. einzelne Wissen-
schaften verstanden werden.”

Anders als beim »homo politicus« handelt es sich beim »homo oeconomicus« wie
beim »homo sociologicus« folglich nicht um aus der Empirie gewonnene Modelle, son-
dern um axiomatische Annahmen.” In Abgrenzung zu deren eindeutig analytischen
Verwendung wird die Bezeichnung »homo politicus« sowohl im essentialistischen Sinne
als Bezeichnung des Menschen als politisches Wesen wie im empirischen Verstindnis
der Kulturanthropologie verwandt, die den Menschen gerade in Abgrenzung zur phi-
losophischen Anthropologie in seiner tatsichlichen politischen Existenz in den Blick
nimmt. Die verschiedenen Akteurmodelle eint so allein die Handlungsorientierung. Sie
konnten wie methodologischer Individualismus und Kollektivismus® als analytische

13 Das Modell des »homo sociologicus« besitzt dabei nicht denselben disziplindren Alleinvertre-
tungsanspruch und auch nichtdieselbe Wirkmachtigkeit wie das Modell des »homo oeconomicus«
(vgl. fiir die Anwendung des Modells in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Kirchgéssner
2013), sondern ist vielmehr eine Form, in der die Annahme, dass Menschen in der Gesellschaft stets
Positionen bzw. eine Rolle einnehmen, gefasst wird (vgl. Abels 2009, Kap. 3); der shomo sociolo-
gicus« ist laut Dahrendorf, der den Begriff gepragt hat, Ergebnis der Suche »nach einer Elemen-
tarkategorie fiir die eigenstindige soziologische Analyse der Probleme des sozialen Handelns«
(Dahrendorf 2010, 7).

14 Insbesondere das Modell des »homo oeconomicus« ist immer wieder fir seine empirischen und
auch normativen Verkirzungen kritisiert worden (vgl. Haller 2012, 39—78) ebenso wie die durch
das Modell vermittelte Ubertragung der 6konomischen Logik auf die Politik (besonders prominent
Brown 2015).

15 Methodologischer Individualismus und methodologischer Kollektivismus haben eine grofie
Schnittmenge mit den Akteurmodellen des »homo oeconomicus« und des »homo sociologicus«,
der Schwerpunkt liegt jedoch nicht auf der Handlungslogik, sondern auf den handelnden (indivi-
duellen oder kollektiven) Akteuren; auch hierbei handelt sich nicht um essentialistische Anthro-
pologien, sondern um analytische Kategorien.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

I Kritik »politischer Anthropologie«

Anthropologien bezeichnet werden, insofern sie keine Wesensaussagen vornehmen,
wohl aber Handlungslogiken universalisieren und dadurch nicht rein deskriptiv verfah-
ren, sondern eine normative Komponente enthalten.

Auch wenn sich der Fokus der Politikanthropologie mittlerweile auf die entwickelten
Gesellschaften ausgeweitet hat und sich die Politikanthropologie seit den 1970er Jah-
ren zunehmend auch der Anthropologie in entwickelten Staaten und der Problematik
politischen Handelns von Menschen in seiner prozessualen Komplexitit zugewandt
hat,’ bleibt als wichtigster Unterscheidungspunkt zur philosophisch verstandenen
politischen Anthropologie die empirische, vergleichende Vorgehensweise und die da-
mit verbundene Infragestellung essentialistischer Annahmen iiber den Menschen,
die als ethnozentrisch abgelehnt werden. Der Politikanthropologie, als Subdisziplin
der Kulturanthropologie, geht es dabei jedoch keineswegs nur »um die kulturell ge-
firbten politischen Verhaltensweisen von Menschen in je spezifischen zeitlichen und
raumlichen Kontexten« (Jorke 2005, 10). Das beweist Balandiers eigener Anspruch:

»Als Projekt zielt sie, iber die Einzelerfahrung und die besonderen politischen Dok-
trinen hinaus, auf die Begriindung einer Wissenschaft des Politischen, die den Men-
schen als homo politicus auffafit und die Merkmale untersucht, die allen in ihrer histo-
rischen und geographischen Vielfalt anerkannten politischen Organisationen gemein-
sam sind.« (Balandier1972, 17)

Das entspricht dem Selbstverstindnis der Ethnologie als Fach. Die kulturelle Differenz
ist zwar der Ausgangspunkt ethnologischer Forschung, sie fithrt in ihrer theoretischen
Konsequenz jedoch keineswegs nur zu partikularistischen, sondern auch zu universa-
listischen Ansitzen, die gleichwohl nicht in essentialistischen Aussagen tiber den Men-
schen griinden. So erklirt etwa der in der franzosischen Ethnologie dominante Struktu-
ralismus kulturelle Leistungen durch kulturiibergreifende Strukturen und Denkmuster
(vgl. u. a. Lévi-Strauss 1967), der in GrofRbritannien geprigte Funktionalismus durch ge-
meinsame biologische Grundbediirfnisse der Menschen (vgl. u. a. Radcliffe-Brown 1971;
Malinowski 1975). Liegt der Fokus der Ethnologie auch auf der Differenz und ist ihr Ge-
genstand der gingigen Definition von Kohl zufolge das »kulturell Fremde« (zu verste-
hen im Sinne eines relationalen Fremdheitsbegriffs, der auch das Fremde in der eige-
nen Kultur einschlief3t), benennt Kohl doch, auch wenn das Studium der Unterschiede
zwischen den Kulturen die primire Aufgabe der Ethnologie sei, die Untersuchung von
Gemeinsamkeiten als zweiten nicht weniger wichtigen Gegenstand des Fachs, wobei es
in einem dritten Schritt zu kliren gelte, weshalb die einzelnen menschlichen Kulturen
in bestimmten Grundziigen iibereinstimmen und sich in anderen unterscheiden - folg-
lich ginge es letztlich allen Schulrichtungen um eine allgemeine Theorie der Kultur (vgl.
Kohl 2000, 94 ff.) bzw. im Fall der Politikanthropologie um eine allgemeine Theorie des
Politischen. Der Unterschied der Politikanthropologie als Subdisziplin der Ethnologie
zur philosophischen Anthropologie liegt folglich im empirischen Vorgehen, keineswegs
aber im universellen Geltungsanspruch.

16  Zur Entstehung und Entwicklung der Politikanthropologie als Subdisziplin der Kulturanthropolo-
gie vgl. Lewellen 1992; Thomassen 2008.
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Abgesehen davon, dass zumindest infrage gestellt werden kann, ob die (politische)
Kulturanthropologie die ethnozentrische Perspektive tatsichlich iiberwinden kann oder
diese nicht bereits durch den Gegenstand der Ethnologie, das kulturell Fremde, stets vor-
aussetzt, nimmt die Politikanthropologie zwar anders als die politisch gewendete phi-
losophische Anthropologie den »homo politicus«, also nicht einfach den Menschen, son-
dern den politischen Menschen in den Blick, aber auch sie hat wie die philosophische An-
thropologie kein primir politikwissenschaftliches Erkenntnisinteresse, es geht ihr nicht
primir um Fragen der politischen Ordnung, sondern um die tatsichliche politische (als
eine Form kultureller) Existenz der Menschen. Sie erklart das Politische einseitig empi-
risch, aus seiner Entwicklung heraus bzw. aus der (kulturinternen und -vergleichenden)
Betrachtung menschlichen Verhaltens und Handelns im politischen Kontext. Auch sie
stellt ein universalistisches Verstindnis des Menschen, nimlich des Menschen »als ein
kulturell geprigtes und Kultur produzierendes Lebewesen«, an den Anfang ihrer Uberle-
gungen: »Kultur gehort [...] mit zum Wesen des Menschen« (ebd., 24) und erhebt damit
den Anspruch die politische Anthropologie zu formulieren. In diesem universalistischen
Anspruch offenbart sie sich als eine Variante politischer Anthropologie unter anderen,
die andere anthropologische Argumente logisch ausschlieRen muss.

Gegen beide die Sozial- und Geisteswissenschaften dominierenden Verstindnisse
politischer Anthropologie und die dort vorzufindende Konzentration auf den Menschen
(und insbesondere gegen das in den Sozialwissenschaften vorgeblich vorherrschende
»Standard Social Science Model« [Barkow/Cosmides/Tooby 1992]) richten sich neodar-
winistische naturwissenschaftliche Erklirungen, die den Menschen in Anschluss an
Darwin als eine unter vielen Tierarten und entsprechend menschliches Verhalten analog
zu tierischem verstehen: »So grofd nun auch nichtsdestoweniger die Verschiedenheit an
Geist zwischen dem Menschen und den héheren Thieren sein mag, so ist sie doch sicher
nur eine Verschiedenheit des Grads und nicht der Art.« (Darwin 1875, 139) Menschliches
Verhalten ist aus dieser Perspektive durch Artenvergleich erklirbar: »Sachverhalte, die
den Menschen betreffen, allein aus Untersuchungen am Menschen erkliren zu wollen,
ist ein dhnlich hoffnungsloses Unterfangen, wie etwa der Versuch, den Mahagonibaum
einzig durch Forschungen an dieser Baumart erkliren zu wollen.« (Kotrschal 2003, 26)
Eine neue Qualitit erhielt diese biologistische Anthropologie und vor allem auch ihr
Einfluss auf die Sozialwissenschaften durch die Fortschritte der Gen-Forschung, die
seit den 1960er Jahren eine Transformation der darwinistischen Evolutionstheorie in die
gentheoretisch fundierten Disziplinen sociobiology und biopolitics zur Folge hatten. So
erhebt Wilson in seinem grundlegenden Werk Sociobiology. The New Synthesis (1975) den
Anspruch, Natur- und Sozialwissenschaften auf eine gemeinsame Basis zu stellen und
so die traditionelle Ethnologie durch Genetik zu erneuern und den Sozialwissenschaften
den Status einer wirklichen Wissenschaft zu geben, sprich die (kulturanthropologische)
politische Anthropologie durch eine gentheoretische Sozialwissenschaft zu ersetzen
(vgl. Euchner 2001). Die »biologistischen Landnahmen im sozialwissenschaftlichen
Territorium« haben sich dabei vornehmlich im angelsichsischen Bereich abgespielt, im
deutschsprachigen Raum wird die >Biopolitik« dagegen verhaltener rezipiert (Euchner
2001, 371). Das scheint zum einen an der traditionell philosophischen Ausrichtung
der Anthropologie zu liegen; zum anderen aber auch am Missbrauch vermeintlich
wissenschaftlich erwiesener, anthropologischer Erkenntnisse durch den Nationalsozia-
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lismus, der die Auseinandersetzung mit den Diskursen der sociobiology bzw. biopolitics in
Deutschland hemmt.

Die Erklirungskraft einfacher Analogisierungen von tierischem auf menschliches
Verhalten im Rahmen der sociobiology und biopolitics wurde nicht nur von Seiten der So-
zialwissenschaften, sondern auch von Biologen angezweifelt (vgl. Dupré 2009, 85 ff.).
Der grundlegende Kritikpunkt aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist dabei, dass ein sol-
ches biologistisches Verstindnis den Menschen (und seine kulturellen Leistungen) auf
seine »erste Natur« reduziert und durch diese Vereinfachung die politische Existenz als
kulturelle Erscheinung in ihrer Komplexitit nicht erfassen kann bzw. dass es den Ge-
genstand der Sozialwissenschaften letztlich nicht als eigenstindigen wissenschaftlichen
Gegenstand versteht und damit eine Erdrterung mit den eigenen Methoden fiir ausrei-
chend erklirt. Die Analogisierung, so Euchner, laufe auf die Frage hinaus, »ob es zuldssig
ist, komplexere Entscheidungs- und Handlungssysteme durch einfachere zu erklirenc;
genau das Gegenteil aber passiere, so stammten die Begriffe, die zum Vergleich tieri-
schen und menschlichen Verhaltens dienten aus der Menschenwelt: »Zoologisierung ist
Anthropologisierung« (Euchner 2001, 399). Entscheidend fiir die vorliegende Untersu-
chung ist, dass ein solches Verstindnis abgesehen von der Frage nach der Validitit der
Ergebnisse mit den oben dargestellten Anthropologien den Alleinvertretungsanspruch
teilt: Auch hier wird ein Verstindnis vom Menschen, das biologistische, vorausgesetzt
und wie auch im Fall einer empirisch und einer philosophisch verstandenen »politischen
Anthropologie« der Anspruch erhoben, allgemeingiiltige Aussagen iiber den Menschen
bzw. die menschliche Existenz und damit die (politische) Anthropologie zu formulieren.

Allen drei Varianten politischer Anthropologie geht es nicht primir um die wissen-
schaftliche Analyse politischer Ordnung bzw. Ordnungsvorstellungen, deren Analyse
bzw. Konzeption ist vielmehr immer schon eine aus den fachspezifischen Anthro-
pologien abgeleitete. Politische Anthropologie wird im Anschluss an die allgemeine
Begriffsbestimmung der Anthropologie als »Lehre/Wissenschaft vom Menschen« auf
unterschiedliche Weise verstanden: als politisch gewendete »Lehre/Wissenschaft vom
Menschenc, die aus der philosophischen oder biologischen Bestimmung des Menschen
politische Schliisse zieht oder als »Lehre/Wissenschaft von der politischen Existenz
der Menschen, die den Menschen als kulturelles Lebewesen bzw. als »homo politicus«
voraussetzt und in seiner tatsichlichen politischen Existenz untersucht. Die fachspe-
zifischen Varianten politischer Anthropologie erweisen sich so im wahrsten Sinn des
Wortes als »politische« Anthropologien, da sie um die Deutungshoheit der Bestimmung
des Menschen kimpfen, die nicht erst, wo sie aus den anthropologischen Bestimmun-
gen Riickschliisse auf die politische Ordnung ziehen, aber hier véllig offensichtlich, Teil
des politischen Deutungskampfs werden. Anthropologie als »Wissenschaft vom Men-
schen« ist so verstanden immer schon politisch, unabhingig davon, ob die politischen
Implikationen expliziert werden oder nicht.

Aus politikwissenschaftlicher Perspektive sind diese fach- bzw. bereichsspezifischen
politisch gewendeten Anthropologien durchaus von Interesse, jedoch nur als Varianten,
wie der/die Mensch/en im Bereich des Poltischen gedacht wird/werden, sprich als Ge-
genstand ihrer Analyse. Eine politikwissenschaftliche Anthropologie hat nicht den/die
Menschen selbst zum Gegenstand, sie formuliert selbst keine politische Anthropologie,
ihr Gegenstand sind vielmehr Aussagen tiber den/die Menschen oder anders: anthro-
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pologische Argumente im Rahmen politischen Denkens. Eine politikwissenschaftliche
Anthropologie als wissenschaftliche Betrachtung des Menschen im politischen Denken,
die also politische Anthropologien bzw. anthropologische Argumentationen und deren
politischen Implikationen zum Gegenstand hat, ermoglicht es, auch jene Aussagen iiber
den Menschen zu beriicksichtigen, die davon ausgehen, dass der Mensch nicht als Aus-
gangspunkt politischer Uberlegungen dienen kann. Auch die Anthropologiekritik lisst
sich so auf ihre anthropologischen Argumente hin befragen. In der Kritik zeigt sich die
Anthropologiekritik zugleich als Voraussetzung und Gegenstand der in dieser Studie zu
skizzierenden politikwissenschaftlichen Anthropologie.

2. Kritik der Anthropologiekritik: Anthropologiekritik als »politische
Anthropologie«

So selbstverstindlich im klassischen Sinne philosophisch verstandene anthropologische
Begriindungsmuster in der Geschichte des politischen Denkens waren, so fragwiirdig
sind sie spitestens im Verlauf des 19. Jahrhunderts, vollends aber im 20. Jahrhundert ge-
worden. Die Moglichkeit einer Bestimmung des Wesens des Menschen wurde aus ver-
schiedenen Richtungen unter Verweis auf die historische, die kulturelle bzw. die gesell-
schaftliche Bedingtheit der menschlichen Existenz infrage gestellt (vgl. R6lli 2015a); wo-
fiir nicht zuletzt das Aufkommen der Kulturanthropologie wie der Philosophischen An-
thropologie Ausdruck ist.

Dirk Jorke fasst die »Anthropologiekritike, die sich gegen die anthropologische Be-
griindung politischer Theorien wendet, treffend in drei Vorwiirfe zusammen: Anthro-
pologische Begriindungen politischer Theorien basieren demnach auf Fehlschliissen na-
turalistischer Art (vom Sein aufs Sollen), ethnozentrischer Art (von historisch-kulturel-
len auf universelle menschliche Eigenschaften) oder rationalistischer Art (von einer po-
litischen Theorie auf nachtriglich ausgewihlte menschliche Merkmale) (vgl. Jorke 2005,
56 ff.). Im vorliegenden Zusammenhang entscheidend ist dabei, dass alle Vorwiirfe sich
gleichermafen gegen die als unzulissig verstandene Verallgemeinerung von Einzelbe-
obachtungen und die Fixierung des Menschen richten (vgl. Hoffe 1992b, 10). Die soge-
nannten »Anthropologiekritiker« bestreiten die Moglichkeit der Erkenntnis (nicht not-
wendig die Existenz) eines iiberzeitlichen Wesens des Menschen bzw. menschlicher Uni-
versalien und erst in der Konsequenz die Mdglichkeit, politische Prinzipien durch an-
thropologische Annahmen zu begriinden. Anthropologiekritik ist meines Erachtens im
Kern radikale Erkenntniskritik.

Von der Anthropologiekritik mithin von den erkenntnistheoretischen Schwierig-
keiten auf einen Verzicht anthropologischer Annahmen im Rahmen des politischen
Denkens zu schliefRen, wiirde so verstanden selbst einen Fehlschluss bedeuten, nimlich
einen erkenntnistheoretischen Fehlschuss. Denn die Annahme, dass universell giiltige,
a-historische Aussagen iiber das Wesen des Menschen nicht méglich sind, bedeutet
nicht, dass man im Rahmen politischen Denkens systematisch auf Annahmen iiber
den/die Menschen verzichten konnte. Aus der Kritik folgt nicht, dass politische Theo-
rien von dem/den Menschen abstrahieren konnten, sondern nur, dass a-historische
Aussagen iiber den Menschen nicht als Begriindung fir politische Ordnungsvorstel-
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lungen dienen kénnen. Entsprechend lassen sich auch im Denken der sogenannten
»Anthropologiekritiker« Aussagen iiber den/die Menschen bzw. das Menschsein aus-
machen. Diese sind, obwohl politik-theoretisch relevant, im Rahmen des bisher in
der (deutschsprachigen) Politikwissenschaft vorherrschenden philosophischen Ver-
stindnisses »politischer Anthropologie«, gegen das gerade sich die Anthropologiekritik
richtet, nicht zu fassen. Die Begriffe »Anthropologiekritik« und »nachanthropologisches
Denkenc« scheinen insofern unpassend, weil »Anthropologie« hier einseitig essentialis-
tisch verstanden wird, was es unmdoglich macht, die anthropologischen Argumente der
Kritiker der Anthropologie zu fassen. Nur wenn Anthropologie systematisch bzw. als
Metawissenschaft konzipiert wird, kann sie alle politisch relevanten Aussagen iiber den
Menschen fassen und vergleichen und so einem politikwissenschaftlichen Erkenntnis-
interesse entsprechen, das auf die Offenlegung der politischen Ordnungsvorstellungen
inhirenten anthropologischen Annahmen zielt. Dort, wo in Abgrenzung dazu im her-
kémmlichen Sinne von »Anthropologie« und »Anthropologie«kritik gesprochen wird,
tritt diese zwangsldufig als die Anthropologie auf bzw. kritisiert eine solche. So handelt
es sich bei der »Anthropologie«kritik um eine durch eine radikale Erkenntniskritik
bedingte Kritik essentialistischer (und auch universalistischer) »Anthropologie«. Auch
die Anthropologiekritik als umfassende Position, die also nicht nur die »Anthropolo-
gie«kritik, sondern auch die zugrundeliegende radikale Erkenntniskritik bezeichnet,
ist dann eine Variante unter anderen, den/die Menschen im Bereich des Politischen zu
denken.

Im Folgenden geht es weniger darum, die sogenannte »Anthropologiekritik«in allen
Einzelheiten darzustellen, noch sollen simtliche »nachanthropologischen« Denker*in-
nen behandelt werden. Exemplarisch werden Max Horkheimer (1895-1973), Hannah
Arendt (1906-1975), Michel Foucault (1926-1984) und Richard Rorty (1931-2007) darge-
stellt. Die Wahl fillt auf diese vier Autor*innen, einerseits weil sie sich explizit gegen
eine essentialistisch verstandene Anthropologie als Begriindung fur politische Ord-
nungen wenden, andererseits um ein moglichst breites Spektrum politik-theoretisch
relevanter Positionen abzudecken. Wihrend unter dem Etikett der »Anthropologiekri-
tik« meist die Kritik der Frankfurter Schule an der Philosophischen Anthropologie' und
das »Verschwinden des Menschen« bei Foucault' und nur teilweise der Pragmatismus®
thematisiert werden, wird Arendt normalerweise nicht zu den »Anthropologiekritikern«
gezihlt bzw. unter dem Etikett »Anthropologiekritik« gefasst. Das ist nachvollziehbar,
da Arendt zwar Wesensaussagen iiber den Menschen ablehnt (vgl. Arendt 2002, 20),
zugleich aber am deutlichsten von den hier genannten Autor*innen eigene anthropo-
logische Uberlegungen anstellt, sodass man ihre Position durchaus als eine verstehen

17 Einschlagigist hier neben Horkheimers Ausfithrungen vor allem Habermas’ 1973 erschienener Le-
xikonartikel »Philosophische Anthropologie«; auch Adorno spricht von der»Auflésung des Subjek-
tes« (2001, 9), wobei wie Gerhard Gamm festhilt, »Anthropologiekritik [...] keine fir sein Denken
relevante Kategorie [ist]. Sie ist eher das, was in seiner Disziplinengrenzen iiberschreitenden Ana-
lyse der condition humaine beildufig, als Kritik en passant, abféllt« (2015, 137); Ansétze bereits bei
GCeorg Lukacs (1923, 203).

18 Zu Foucaults Anthropologiekritik vgl. Jérke 2005; Gehring 2015.

19 Jorke (2005) fasst Rorty zusammen mit Foucault unter »postmoderne Radikalkritik«; die Anthro-
pologiekritik Deweys behandelt RSlli (2015b).
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kann, die »das menschliche Fundament der Politik, auf das politische Theorie zuvor
immer nur vertraut und verwiesen hat, freizulegen versucht« (Gerhardt 2007, 218) bzw.
als eine, die »die politische Anthropologie des Aristoteles existentialistisch radikalisiert«
(Brunkhorst 2015, 30). Damit aber wird in Arendts Denken nur besonders deutlich, was
die Analyse in der Zusammenschau der genannten Theoretiker*innen zeigen soll. Die
These lautet: Im sogenannten »nachanthropologischen« Denken wird das seit der Neu-
zeit dominierende naturalistische Paradigma durch ein gesellschaftliches Paradigma
abgeldst. Indem die Naturwissenschaft als Leitwissenschaft des politischen Denkens
durch die Sozialwissenschaft bzw. »Natur« als bestimmender Faktor durch »Gesell-
schaft« ersetzt wird, werden anthropologische Argumente nicht abgeschafft, sondern
nur im Rahmen eines neuen Paradigmas formuliert, wodurch sich ihr Status dndert. Die
Anthropologiekritik ist in diesem Verstindnis Ausdruck einer Revolution im Denken
bzw. des Denkens, vergleichbar mit derjenigen zu Beginn der Neuzeit, sprich Ausdruck
eines Paradigmenwechsels.

Unter »Paradigmenwechsel« wird im Rahmen der vorliegenden Studie der Wech-
sel der Annahmen iiber Struktur und Méglichkeit menschlicher Erkenntnis verstanden,
die wissenschaftlicher Erkenntnis logisch vorausgehen, auch wenn im Zuge eines Pa-
radigmenwechsels keine vorgingigen Annahmen itber menschliche Erkenntnis formu-
liert werden, sondern die Annahmen eines Wissenschaftszweigs zur Leitidee und damit
im wahrsten Sinne des Wortes zum grundlegenden Denkmuster (bzw. zum grundlegenden
Erkenntnismuster, weil dadurch vorgegeben ist, wie Denken bzw. Erkenntnis selbst ge-
dacht wird) erhoben wird. Paradigma und Paradigmenwechsel wird hier folglich in ei-
nem grundlegenderen Sinne als in Thomas Kuhns Verstindnis verstanden.* So gilt fiir
den hier konstatierten Paradigmenwechsel zwar Kuhns Unterscheidung zwischen nor-
maler Wissenschaft und wissenschaftlicher Revolution und die damit zusammenhin-
genden Prozesse, doch wird wissenschaftliche Revolution hier nur im »herkémmlichen
Gebrauchc, das heif3t fiir offensichtlich revolutionire Episoden verwendet und nicht in
dem »erweiterte[n] Sinn wissenschaftlicher Revolution«, der auch »nicht so offensicht-
lich revolutionire Episoden« (Kuhn 1976, 22) umfasst. Dabei sind diese groflen Umbrii-
che (die gleichwohl durch zahlreiche Zwischenschritte vorbereitet sind) im vorliegen-
den Verstindnis dadurch gekennzeichnet, dass hier die Frage nach der Struktur und
Moglichkeit menschlicher Erkenntnis selbst neu gestellt und beantwortet wird. Para-
digmenwechsel meint hier den Wechsel der vorherrschenden (durch je ein Wissenschafts-
verstindnis gepragte) Vorstellungen iiber menschliche Erkenntnis selbst, die gleichwohl

20  Auch wenn der Paradigmenbegriff in den Sozialwissenschaften meist in einem viel weiteren Sin-
ne als dem von Kuhn intendierten Verstindnis verwendet wird, hat er ihn fiir die sozialwissen-
schaftliche Verwendung (wieder-)entdeckt und gepragt. Kuhn selbst hat in Reaktion auf die Kritik
an der Unscharfe seines Paradigmenbegriffs ein weiteres und ein engeres Verstandnis unterschie-
den (wobei fiir sein Denken der engere Begriff der mafigeblichere war) und auch das Merkmal der
»allgemeinen Anerkennung«zuriickgenommen; schlieRlich sogar den Begriff ganz verworfen. Vigl.
dazu wie fiir eine umfassende Darstellung der Entwicklung des Paradigmenbegriffs Paul Hoynin-
gen-Huenes Studie (1989) zur Wissenschaftstheorie Thomas S. Kuhns, zu der Kuhn selbst in sei-
nem Geleitwort festgehalten hat: »Niemand anderes, ich selbst eingeschlossen, spricht mit grés-
serer Autoritat ilber Natur und Entwicklung meiner Ideen« (1989, 4).
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notwendig Auswirkungen auf einzelwissenschaftliche Fragestellungen und Gegenstin-
de haben. Paradigma ist damit zugleich weniger exklusiv zu verstehen als bei Kuhn. Ein
Paradigma l6st ein anderes nicht ab, vielmehr werden im Zuge des Paradigmenwechsels
die erkenntnistheoretischen Annahmen einer in dieser Hinsicht zur Leitwissenschaft
avancierenden Wissenschaft lediglich vorherrschend; die jeweilige Leitwissenschaft gibt
also den Modus der wissenschaftlichen Erkenntnis als solcher — im westlichen Kultur-
kreis — vor und wirkt auf die zuvor vorherrschenden, fortbestehenden Argumentations-
muster ein und veridndert sie dadurch moéglicherweise, 16scht diese aber nicht aus. Das
heifdt, dass verschiedene Annahmen tiber Struktur und Moglichkeit menschlicher Er-
kenntnis koexistieren, sprich dass verschiedene paradigmatische Argumentationen ko-
existieren, jedoch nicht zu jeder Zeit gleichermafien wirkmichtig sind. Weder herrscht
folglich ein erkenntnistheoretisches Paradigma absolut, noch lassen sich einzelne Epo-
chen, Stréomungen, Texte oder Autor*innen véllig eindeutig einem Paradigma zuordnen.

Vor dem Hintergrund dieses grundlegenderen Verstindnisses und mit Blick auf den
im Folgenden beschriebenen Paradigmenwechsel hin zum gesellschaftlichen Paradigma
kann Kuhns Darstellung der Geschichte der Wissenschaft selbst als Folge des beschrie-
benen Paradigmenwechsels verstanden werden. Kuhn beschreibt nicht nur die Auswir-
kungen der erkenntnistheoretischen Grundannahme des Historismus, der Wertrelati-
vitit (die, wie noch zu zeigen sein wird, als Ausgangspunkt des neuen Denkens gelten
kann), fur die Wissenschaftsgeschichte, sondern formuliert zugleich den Anspruch, mit
seiner Studie eine »theoretische Neuorientierung« der Wissenschaftsgeschichte zu be-
wirken (ebd., 23). Er expliziert gewissermafien die Folgen des neuen Denkens bzw. des
hier angenommenen Wechsels der paradigmatischen Annahmen wissenschaftlicher Er-
kenntnis fur eine Disziplin, was tiberdeckt wird durch den Umstand, dass die Wissen-
schaftsgeschichte die revolutioniren Umbriiche im Denken, die ihr eigenes Fundament
wie das der Wissenschaft itberhaupt verandert, zugleich zum Gegenstand hat.

Kuhn beschreibt die neue Ausgangslage der Wissenschaftshistoriker, die je sorgfilti-
ger sie einzelne wissenschaftliche Errungenschaften studieren, »desto sicherer sind [...],
daf jene einmal giiltigen Anschauungen tiber die Natur, als Ganzes gesehen, nicht we-
niger wissenschaftlich oder mehr das Produkt menschlicher Subjektivitit waren als die
heutigen« und verweist zugleich auf die »Zweifel an dem kumulativen Prozef3, von dem
man glaubte, er habe die einzelnen Beitrige zur Wissenschaft zusammenfiigt«. Entspre-
chend benennt Kuhn die Intention seines Essays wie folgt:

»Das Ergebnis all dieser Zweifel und Schwierigkeiten ist eine historiographische Revolu-
tion in der Untersuchung der Wissenschaft, auch wenn sie sich noch im Frithstadium be-
findet. Allmahlich, und oft ohne sich vollig dariiber klar zu sein, daf sie es tun, haben
die Historiker der Wissenschaft begonnen, eine neue Art von Fragen zu stellen und
andere, oft keineswegs kumulative Entwicklungslinien der Wissenschaft zu verfolgen.
Anstatt die bestdndigen, heute noch wertvollen Beitrdge einer dlteren Wissenschaft
zu suchen, bemiihen sie sich, die Ausgewogenheit jener Wissenschaft in ihrem eige-
nen Zeitalter darzulegen. Sie fragen zum Beispiel nicht nach der Beziehung der Auf-
fassungen Calileis zu denen der modernen Wissenschaft, sondern nach den Beziehun-
gen seiner Anschauungen zujenen seines Kreises [...]. Implizit zumindest deuten diese
Studien die Moglichkeit eines neuen Bildes der Wissenschaft an.« (ebd., 17, Herv. F. H.)
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Kuhns Blick auf die Wissenschaftsgeschichte ist also selbst Ausdruck des Paradigmen-
wechsels in Folge der Historisierung des Denkens und entsprechend wird auch er (wie
die hier behandelten Autor*innen des gesellschaftlichen Paradigmas) mit dem Vorwurf
des Relativismus konfrontiert (vgl. ebd., 216 ff.) und verwirft auch er — wie das wesentlich
fiir den Wechsel zum gesellschaftlichen Paradigma ist — in seiner Verteidigung (wenn-
gleich er den Fortschrittsgedanken in gewisser Weise aufrechterhilt) den traditionellen
Wahrheitsbegriff (vgl. ebd., 217/218). Mit anderen Worten: Kuhns Studie argumentiert
selbst paradigmatisch im Sinne des gesellschaftlichen Paradigmas.

2.1 Anthropologiekritik als Folge eines Paradigmenwechsels

Wahrend der Paradigmenwechsel, der Antike und Mittelalter von der Neuzeit trennt, Ge-
genstand vieler Studien ist, ist der Paradigmenwechsel hin zum gesellschaftlichen Para-
digma - wohl nicht zuletzt aufgrund der geringeren zeitlichen Distanz — bislang weit
weniger erforscht. Der Umstand, dass sich in der Frithen Neuzeit im westlichen Denken
eine Revolution vollzogen hat, ist vielfach dargelegt worden. So hilt Alexandre Koyré in
seiner wissenschaftshistorischen Abhandlung Von der geschlossenen Welt zum unendlichen
Universum einleitend fest: »Allgemein herrscht die Ansicht, da das siebzehnte Jahrhun-
dert eine radikale geistige Revolution erlebt und vollzogen hat, deren Wurzel und zu-
gleich Frucht die moderne Naturwissenschaft ist.« (Koyré 1969, 11) Die nicht erst mit Ko-
pernikus einsetzende und nicht durch ihn vollendete, aber oft mit ihm verbundene Re-
volution des Denkens kann dabei mit Koyré

»als Ursache fiir die Zerstorung des Kosmos bezeichnet werden, das heifdt dafiir, dafd
die Vorstellung von der Welt als endliches, geschlossenes und hierarchisch geordne-
tes Ganzes [...] aus den philosophisch und wissenschaftlich giiltigen Auffassungen
schwand und daR sie abgelost wurde durch ein grenzenloses und sogar unendliches
Universum, das durch die Identitit seiner fundamentalen Bestandteile und Gesetze
zusammengehalten wird und in dem alle diese Bestandteile auf derselben Stufe des
Seins stehen.« (ebd., 12)

Der Mensch wurde damit nicht nur der Welt, in der er lebte und mit ihr seiner Stellung in
ihr beraubt, sondern zugleich der Grundlage seines Denkens und Erkennens (vgl. ebd.).

Wie Hans Blumenberg zeigt, vollzog sich dieser Wandel selbstverstindlich weniger
abrupt, als es der Terminus »Revolution« nahelegt.” Er war vielmehr schon in der im

21 Soist auch Kopernikus’ Rolle weniger eindeutig als seine Darstellung als zentrale Figur des Wan-
dels, der kopernikanischen Wende, nahelegt: »Das astronomische Weltmodell mit der metaphy-
sischen Weltiiberzeugung in Einklang zu bringen, erweist sich als der kopernikanische Antrieb;
den mundus propter nos conditus, die im Menschen sinnzentrierte Welt, den Kosmos zu sretten, ist
die Sorge, die die erstarrten Vorstellungen in Bewegung bringt.« (Blumenberg 1957, 65) Koperni-
kus bietet »der Tradition mit der Tradition die Stirn« (ebd., 75; Herv. i. 0.) und dabei »zeigt sich plétz-
lich, daf der effektive Gegenstand der Astronomie nicht in transzendenter Ferne liegt, im Kreise
gottlicher Spharen, sondern dafd dieser Gegenstand der uns nichstliegende, nimlich die Erde in
ihrer kosmischen Bewegungsweise, ist. [...] Irdische Gegebenheiten sind den himmlischen prinzi-
piell dquivalent« (ebd., 77); vgl. fiir eine umfassende Darstellung der Genesis der kopernikanischen
Welt auch Blumenberg 1981. Ahnlich ordnet Koyré die Bedeutung der kopernikanischen Astrono-
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Rahmen der Rezeption antiken Denkens durch das christliche Mittelalter entstandenen
Umbkehr des Verhiltnisses von Teleologie und Theologie und der damit einhergehenden
Gefihrdung der antik-christlichen Synthese angelegt (vgl. Blumenberg 1957). In der
Tat scheinen die erkenntnistheoretischen und damit anthropologischen Implikationen
der Entwicklung >von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universumc« bereits
im mittelalterlichen Universalienstreit auf, den Heinrich Schmidinger als »den folgen-
schwersten Einschnitt in der Geschichte der gesamten abendlindisch-europiischen
Kultur« (Schmidinger 2006, 152) bezeichnet:

»Die Ganzheit der Wirklichkeit, die wahrend der Antike und des Mittelalters etwas dar-
stellte, das allem konkret Realen als das eigentlich Wirkliche und eminent Wahre vor-
hergeht, wurde damit zu etwas, was sich die menschliche Vernunft entwirft und kon-
struiert, um in das konkret Reale Ordnung und Sinn hineinzubringen.« (ebd., 154; Herv.
i.0.)

Damit dndert sich zugleich die Rolle des Menschen: »Durch den Universalienstreit des
spiten Mittelalters setzt ein Paradigmenwechsel ein, der zu einem neuen Verstindnis
von Wirklichkeit und Wahrheit fithrt. Aus thm resultiert das, was man spiter die An-
thropozentrik nennen wird.« (ebd., 164; Herv. i. O.) Der Mensch wird Ausgangspunkt der
Erkenntnis, die Wirklichkeit eine durch menschliche Erkenntnis vermittelte: »Wann im-
mer der Mensch etwas iiber die Wirklichkeit aussagt, muf er sie bereits erkannt haben.«
(ebd.; Herv. i. O.) Dabei lassen sich in der Neuzeit ausgehend von René Descartes’ Uber-
legungen mit Schmidinger zwei Positionen unterscheiden, eine absolutistische und eine
skeptische:

»Die absolutistische wird behaupten, dafd der Mensch zu sicheren und objektiven Er-
kenntnissen fahigist und von diesen aus dazu kommen kann, Aussagen iiber die Wirk-
lichkeitim Ganzen zu machen. Die skeptische Position wird beides zwar nicht rundweg
leugnen, aber doch so erheblich modifizieren, daR die Metaphysik eine zunehmend
fragwirdigere Unternehmung wird.« (ebd., 178)

Die skeptische Position wird damit im vorliegenden Verstindnis zugleich zum Aus-
gangspunkt eines neuen, des gesellschaftlichen Paradigmas.*

Selbstverstandlich blieb auch, wie vielfach benannt, das politische Denken von dem
frithneuzeitlichen Paradigmenwechsel nicht unberithrt. Mit Blick auf die Entwicklung

mie ein, wenn er feststellt, dass sie, »indem sie die Erde aus dem Mittelpunkt der Welt entfernte
und unter die Planeten einreihte, [...] die innersten Fundamente der traditionellen kosmischen
Weltordnung mit ihrem hierarchischen Aufbau und dem qualitativen Gegensatz zwischen dem
himmlischen Reich des unveranderlichen Seins und der irdischen oder sublunaren Region der Ver-
anderung und des Verfalls« untergrub (Koyré 1969, 36/37); zugleich aber darauf hinweist, dass es
sich bei der kopernikanischen Welt »dennoch um eine wohlgeordnete Welt« handelt, »die zudem
noch immer endlich ist« (ebd., 38).

22 Schmidinger spricht zwar mit Blick auf die moderne Entwicklung nicht von einem Paradigmen-
wechsel, konstatiert aber der Sache nach ganz dhnlich zweierlei: »Zum einen lauft die Entwicklung
der Philosophie auf eine Radikalisierung des skeptischen Standpunktes hinaus. [...] Zum andern zeich-
net sich eine Relativierung, wenn nicht gar das Ende der neuzeitlichen Metaphysik ab« (2006, 274; Herv.
i.0.).
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einer den Naturwissenschaften analogen Wissenschaft von der Politik fithrt Horkheimer
in »Anfinge der biirgerlichen Geschichtsphilosophie« in kritischer Absicht aus:

»In der Renaissance wurde der Grund zur Naturwissenschaft der neueren Zeit gelegt.
Es ist der Sinn dieser Wissenschaft, mit Hilfe systematisch angestellter Erfahrung
RegelmafRigkeiten im Naturlaufe festzustellen, um mittels ihrer Kenntnis bestimmte
Wirkungen nach Wunsch herbeifithren oder verhindern zu kdénnen, mit anderen
Worten: um die Natur in moglichst groRem Umbkreis zu beherrschen. Wihrend das
intellektuelle Verhalten der Menschen im Mittelalter wesentlich darauf gerichtet war,
Sinn und Zweck der Welt und des Lebens zu erkennen, und sich darum zum weitaus
grofiten Teil in der Auslegung der Offenbarung sowie der kirchlichen und antiken
Autoritdten erschopft hatte, begannen die Menschen der Renaissance, anstatt nach
dem jenseitigen Zweck, den man aus der Uberlieferung ermitteln wollte, nach den
diesseitigen Ursachen zu fragen, die durch sinnliche Beobachtung festzustellen sind.«
(Horkheimer1987a [1930], 181)

Nicht weniger kritisch, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen, unterscheidet Hen-
ning Ottmann: »Dem Menschen vor der Neuzeit war es selbstverstindlich, daf} seiner
Macht etwas Vorgegebenes voraus liegt: der Kosmos, der transzendente Gott, die Tradi-
tionen und Institutionen, die man nicht jeden Tag neu machen kann.« Das dndert sich
in der Neuzeit: »Der Mensch der Neuzeit wiegt sich in der Illusion, dafk ihm eine Aner-
kennung des Vorgegebenen nicht zuzumuten ist, er die Natur schlichtweg beherrschen,
sich selber sein Gesetz geben und seine Geschichte machen kann.« (Ottmann 2006, 2)

Wahrend also, wie ich das im Folgenden nennen mochte, in Antike und Mittelal-
ter ein metaphysisch-theologisches Paradigma vorherrschend ist, das von einem vorgege-
benen, dem Menschen unverfiigbaren, aber bis zu einem gewissen Grad einsehbaren
und der Politik als Orientierung dienenden Ordnungsgefiige ausgeht, findet in der Neu-
zeit ein Paradigmenwechsel hin zum naturalistischen Paradigma statt. Die Naturwissen-
schaften ersetzen die Metaphysik bzw. Theologie als Leitwissenschaft bzw. als Erkennt-
nis leitende Wissenschaft, zur Bezugsgrofle politischen Denkens werden dadurch die
gleichen Individuen, die als Teil der gleichférmigen Natur, deren Gesetzen unterworfen
sind; naturalistische Annahmen iiber den Menschen ersetzen metaphysische und theolo-
gische Begriindungsmuster als Ausgangspunkt des politischen Denkens. Wobei »Natur«
einen »Kosmos« bzw. »Gott« in deren Absolutheit dhnlichen Status fir die Erkenntnis
einnimmt. Es besteht jedoch ein struktureller Unterschied: »Natur« ist nicht gleicher-
mafien unverfiigbar, sodass der Mensch bzw. seine héhere Natur von einem durch ein
hoéheres Prinzip Bestimmten selbst zum das héhere Prinzip Bestimmenden wird. In der
Geschichte des politischen Denkens markiert besonders prominent Thomas Hobbes die-
sen Neubeginn, der eine an den Naturwissenschaften orientierte objektive Betrachtung
des Menschen zum Ausgangspunkt seiner politischen Theorie macht.

Wie bereits vorweggenommen liegt der vorliegenden Arbeit die These zugrunde,
dass der gednderte Status der anthropologischen Argumente im nachanthropologi-
schen Denken ebenfalls auf einem Paradigmenwechsel beruht. Genau genommen, dass
im sogenannten »nach-anthropologischen« Denken die Naturwissenschaft als Leitwis-
senschaft, der die grundlegenden Annahmen itber Umfang und Struktur menschlicher
Erkenntnis entnommen sind, durch die Sozialwissenschaft abgeldst wird, sprich dass
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anthropologische Argumente nicht abgeschafft werden, sondern nun im Rahmen ei-
nes neuen Paradigmas formuliert werden, wodurch sich zugleich ihr Status idndert.
Nun bestimmen die gesellschaftlichen Prigungen das Bild vom Menschen, »Men-
schenbilder« werden verstanden als Ausdruck dieser Prigungen, Anthropologie im
essentialistischen Sinne wird ebenso abgelehnt wie biologistische Generalisierungen.
Das »nachanthropologische Denken« impliziert selbst anthropologische Aussagen,”
nur werden diese nicht linger durch »Kosmos«/»Gott« oder »Natur«, sondern — so die
These — durch »Gesellschaft« strukturiert. Im Unterschied zu »Kosmos«/»Gott« bzw.
»Natur« ist »Gesellschaft« kein a-historischer Bezugspunkt, sondern gerade durch die
fehlende inhaltliche Bestimmung gekennzeichnet; Gesellschaft ist hier die (inhaltlich
leere) Form des Menschseins.

Auch hier liegt dem Wandel eine erkenntnistheoretische Erschiitterung zugrunde:
Ausgeldst durch die Erfahrung der geschichtlichen Diskontinuitit, die in der totaliti-
ren Erfahrung des 20. Jahrhunderts kulminiert, findet eine endgiiltige Abkehr von me-
taphysischen Begriindungen und letzten Wahrheiten bzw. eine radikale Erkenntniskri-
tik statt. Ausgangspunkt auch des politischen Denkens wird die Annahme der Kontingenz
menschlicher Erkenntnis. Insofern menschliche Erkenntnis als durch nie vollig fixierbare,
gesellschaftliche Voraussetzungen bedingte gedacht wird (sodass man eigentlich nicht
mehr von »Erkenntnis« sprechen kann) und ihren Ausgangspunkt in der neu begriinde-
ten Soziologie hat, scheint es sinnvoll das entsprechende Paradigma als gesellschaftliches
Paradigma zu bezeichnen.

Wird der Wechsel zum gesellschaftlichen Paradigma — als ein Wechsel der der wis-
senschaftlichen Erkenntnis zugrundeliegenden Denkmuster und so in seiner grundstiir-
zenden Qualitit dem Wechsel vom metaphysisch-theologischen zum naturalistischen
Paradigma vergleichbar — auch nur selten als solcher benannt, so doch dessen Ergebnis,
dasinverschiedenen Stromungen zum Ausdruck kommt. So etwa bei Jean-Frangois Lyo-
tard, dessen Werk iitber Das postmoderne Wissen fiir die entsprechende Diskussion in der
Philosophie prigend war: postmodern bedeutet fiir ihn vereinfacht gesagt »die Skepsis
gegeniiber Metaerzihlungen« (Lyotard 2012, 24). Die Metaerzihlungen, die die Moderne
ausgezeichnet haben, suchen demnach die Legitimitit in einer einzuldsenden Zukunft,
einer noch zu verwirklichenden Idee (der Freiheit, der Aufklirung, des Sozialismus usw.)
(vgl. Lyotard 2015, 49). Lyotards Annahme besteht darin,

»dafd das Projekt der Moderne (die Verwirklichung der Universalitit) nicht aufgege-
ben, vergessen, sondern zerstort, >liquidiert<worden ist. Es gibt mehrere Modi der Zer-
storung, mehrere Namen, die sie symbolisieren. >Auschwitz< kann als ein paradigma-
tischer Name fiir die tragische >Unvollendetheit< der Moderne genommen werden«
(ebd., 50).

So beschreibt Lyotard zwar der Sache nach durchaus einen Bruch, versteht aber dennoch
die Postmoderne nicht als neues Zeitalter, sondern als eine der Moderne innewohnen-
de kritische Gegenbewegung (vgl. Lyotard 1987, 26) und wiirde mithin gerade nicht von

23 Insbesondere mitBlick auf Foucault ist darauf immer wieder hingewiesen worden; vgl. u. a. Kohler
1992; Brinkmann 2004; Jérke 2009 (der auch Horkheimer und Habermas behandelt); Pircher1995;
Wetz 1998 (der auch Rorty behandelt).
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einem Paradigmenwechsel sprechen.** Zwar ist auch im vorliegenden Verstindnis die
Postmoderne bereits in der Moderne angelegt, der entscheidende Punkt, weshalb es ge-
rechtfertigt erscheint von einem Paradigmenwechsel zu sprechen, aber scheint zu sein,
dass es sich, wie im Wechsel von Antike/Mittelalter zur Neuzeit, um eine fundamentale
Infragestellung bis dahin gilltiger Annahmen tiber Méglichkeit und Struktur menschli-
cher Erkenntnis handelt.

Deutlicher als bei Lyotard wird der Paradigmenwechsel im Begriff des »Post-
fundamentalismus«, der urspriinglich aus der philosophischen Theologie stammt.>
In die deutschsprachige politische Theorie eingefithrt hat ihn besonders prominent
Oliver Marchart mit Blick auf das Denken der politischen Differenz (als Differenz
zwischen der Politik und dem Politischen),® das laut Marchart »symptomatisch auf
die Krise des fundamentalistischen Denkhorizonts« verweist (Marchart 2010, 15). Als
Postfundamentalismus will Marchart »einen Prozess unabschlieRbarer Infragestellung
metaphysischer Figuren der Fundierung und Letztbegriindung verstehen«, wobei »im
postfundamentalistischen Denken die Notwendigkeit (partieller) Griindungen nicht
rundheraus bestritten wird« (ebd., 16). Dies lisst sich gleichwohl auch fir die im Rah-
men der vorliegenden Studie behandelten Denker*innen konstatieren. Darauf verweist
auch Marchart selbst, wenn er ausdriicklich festhilt, dass auch andere Denkrichtun-
gen zum Ausgangspunkt des Postfundamentalismus werden konnen und hier Michael
Oakeshott und Richard Rorty nennt (vgl. ebd., 22 ff.) und wenn er Arendt als Vordenkerin
der politischen Differenz thematisiert (vgl. ebd., 35 ff.). Er behandelt gleichwohl >nur«
die franzgsischen Denker des Politischen unter dem Begriff des Postfundamentalismus,
wihrend mit dem behaupteten Paradigmenwechsel die These verbunden ist, dass die
beschriebene Art des Denkens fiir das gegenwirtige politische Denken insgesamt pa-
radigmatisch ist und den verschiedensten Stromungen (wenn auch in Art und Umfang
variierend) zugrunde liegt.

Begrifflich und konzeptuell am prignantesten kommt das Ergebnis des Paradig-
menwechsels in Jirgen Habermas Bezeichnung Nachmetaphysisches Denken (1992) zum
Ausdruck. Habermas verweist mit analytischer Philosophie, Phinomenologie, westli-
chem Marxismus und Strukturalismus nicht nur auf ein breites Feld von durch diese
Entwicklung geprigten philosophischen Denkbewegungen (vgl. Habermas 1992, 12 f.),
er benennt mit den vier Motiven, die »den Bruch mit der Tradition« kennzeichnen,
nimlich: »nachmetaphysisches Denken, linguistische Wende, Situierung der Vernunft
und Umkehrung des Vorrangs der Theorie vor der Praxis — oder Uberwindung des
Logozentrismus, auch zentrale Determinanten des neuen Denkens (ebd., 14). Haber-
mas spricht jedoch mit Blick auf die beschriebenen Entwicklungen nicht von einem
Paradigmenwechsel, wohl auch, weil die Behandlung des nachmetaphysischen Denkens
als Vorlage fir die Verortung und Darstellung seiner eigenen Position dient, die sich

24 Vgl. dazu auch Welsch 1988a; 1988b; Welsch vertritt, unter dem vielsagenden Titel Unsere post-
moderne Moderne die »Crundthese, daf die Postmoderne eigentlich die Radikalmoderne unseres
Jahrhunderts« sei (1988a, 84); vgl. auch Vattimo 1990.

25 Vgl. van Huyssteen 1997; 1999; Clayton 1989; Shults 1999.

26  Celdufigerin der angelsichsischen politischen Theorie; vgl. etwa Connolly 1995; 2008, besonders
77 ff.
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selbst zwischen Metaphysik und Vernunftkritik ansiedelnd auf die These hinausliuft,
»dafd die Einheit der Vernunft allein in der Vielheit ihrer Stimmen vernehmbar bleibt —
als die prinzipielle Moglichkeit eines wie immer okkasionellen, jedoch verstindlichen
Ubergangs von einer Sprache in die andere« (ebd., 155). So verstanden stellt dann das
nachmetaphysische Denken nur eine theoretische Position neben anderen dar (vgl. ebd.,
154), wohingegen ich sie fiir das gegenwirtige Denken fiir paradigmatisch halte, insofern
keine der gegenwirtigen Theorien um die Auseinandersetzung mit der fundamentalen
Infragestellung bis dahin gilltiger Annahmen wiber die menschliche Erkenntnis zuriick
kann und entsprechend davon gepragt ist, wofiir Habermas eigene Position beredetes
Beispiel ist: »Die kommunikative Vernunft ist gewif eine schwankende Schale — aber
sie ertrinkt nicht im Meer der Kontingenzen, auch wenn das Erzittern auf hoher See der
einzige Modus ist, in der sie Kontingenzen »bewiltigt«.« (ebd., 185) Auch wenn Habermas
versucht, die Kontingenzen zu bewiltigen, sind sie hier doch Voraussetzung auch seiner
Uberlegungen.

Der entscheidende Punkt, der in Habermas vier Motiven (insbesondere der »Situie-
rung der Vernunft«) mitschwingt, der es rechtfertigt, von einem Paradigmenwechsel im
oben beschriebenen Sinne zu sprechen, scheint mir dabei die Infragestellung des tiber-
zeitlichen Status des vom Erkenntnissubjekt Erkannten selbst bzw. der iiberzeitlichen
Struktur des Erkenntnisvermogens infolge des Wechsels des Erkenntnisprinzips zu sein,
die die Kontingenz der Erkenntnis zur unhintergehbaren Voraussetzung allen (auch po-
litischen) Denkens macht. Kern des hier behaupteten Paradigmenwechsels ist in mei-
nem Verstindnis eine radikale Erkenntniskritik (vgl. 1.2.2).

Wie im Fall des Wechsels vom metaphysisch-theologischen zum naturalistischen Pa-
radigma, so vollzieht sich auch der Wandel vom naturalistischen hin zum gesellschaft-
lichen nicht plétzlich, auch hier sind die Uberginge flieflend. Da es mir in erster Linie
um Struktur und Status anthropologischer Argumente im politischen Denken geht, wer-
de ich mich im Folgenden zur Darstellung des Paradigmenwechsels weitgehend auf die
bereits genannten Anthropologiekritiker beschrinken und damit gewissermafien den
Endpunkt des Paradigmenwechsels in den Blick nehmen, gleichwohl es von grofSem In-
teresse wire, die Herausbildung des neuen Paradigmas zu untersuchen (insbesonde-
re auch die Rolle der Romantik bzw. des deutschen Idealismus). Behandelt werden soll
hier einzig die Historisierung des Denkens im 19. Jahrhundert bzw. deren erkenntnis-
theoretischen Folgen, die mir fiir den Wechsel hin zum gesellschaftlichen Paradigma
von zentraler Bedeutung erscheinen, auch weil der Historismus meines Erachtens ein
Zwischenparadigma® markiert, das, wenn es auch ein Intermezzo bleibt, mit der be-
reits hier konstatierten historischen Relativitit der Werte den Keim fiir die Annahme
der Kontingenz aller Erkenntnis legt. Diese fithrt im Denken der Anthropologiekritiker

27  Interessant wire es, zu untersuchen, inwiefern sich auch mit Blick auf das metaphysisch-theologi-
sche Paradigma eine Differenzierung vornehmen liefie, insofern sich das theologische Paradigma
ebenfalls als Zwischenparadigma hin zum naturalistischen Paradigma verstehen liefe, das zen-
trale Bausteine desselben durch die Umkehrung von Teleologie und Theologie (vgl. Blumenberg
1957) bereits vorwegnimmt, aber mit der metaphysischen Vorstellung von Erkenntnis als nachah-
mender Teilhabe an der héheren Ordnung nicht bricht. Insofern dieser Umstand mit Blick auf die
politischen Implikationen entscheidend ist, bedarf es der weiteren Differenzierung fiir die vorlie-
gende Untersuchung jedoch nicht.
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zu 1) einer Verneinung der Annahme eines der Geschichte innewohnenden Sinns und
damit 2) einer Verneinung der Moglichkeit der Erkenntnis von letzten Wahrheiten, die

insbesondere in der 3) Ablehnung der Annahme eines Wesens des Menschen ihren Aus-
druck findet. 2

2.1.1 Die Historisierung des Denkens

Im ausgehenden 18. und im19. Jahrhundert wichst, ausgelést durch den raschen Wandel
der Lebensumstinde in Folge der franzosischen Revolution, der napoleonischen Krie-
ge und der Industrialisierung, anders gesagt durch die wahrgenommene geschichtli-
che Diskontinuitit, das Interesse an der Vergangenheit. Das »Erlebnis von Krisis und
Kontinuititsbruch in der Gegenwart weckte [...] ein unmittelbares Interesse an der Ver-
gangenheit« (Wittkau 1992, 12). Die Herausbildung der empirischen Geschichtswissen-
schaft, dieim19. Jahrhundert voritbergehend zur Leitwissenschaft avancierte (vgl. ebd.),
ebenso wie der historische Materialismus konnen als Reaktion auf die Erfahrung der
geschichtlichen Diskontinuitit meines Erachtens als Grundlage bzw. als Ubergangser-
scheinung auf dem Weg zum gesellschaftlichen Paradigma verstanden werden, die die
Wertrelativitit zur unhintergehbaren Voraussetzung des Denkens machen, beide aber
in erkenntnistheoretischer Hinsicht nicht konsequent mit dem naturalistischen Para-
digma brechen.

In Abgrenzung zu Hegels spekulativer Geschichtsphilosophie skizzieren Leopold von
Ranke und Wilhelm von Humboldt die Grundziige einer empirischen Geschichtswis-
senschaft (vgl. Jaeger/Riisen 1992, 34 f.). Erkenntnistheoretisch fundiert und zugleich
problematisiert wird sie allerdings erst bei Johann Gustav Droysen und Jacob Burck-
hardt (vgl. Wittkau 1992, 25 ff.).” Die Tatsache, dass nun die »Geschichtserkenntnis [...]
die Gestalt der empirisch-wissenschaftlichen Erkenntnis« (ebd., 12/13) annahm, verdeut-
licht, dass die empirische Geschichtswissenschaft als Ubergangserscheinung mit Blick
auf den Paradigmenwechsel gelten kann. Methodisch ist sie nach wie vor dem Exakt-
heitsanspruch der Naturwissenschaften verpflichtet. Ausdruck dessen ist die Hochkon-
junktur der Geschichtsphilosophien, die versuchen der Heterogenitit Sinn zu verleihen.
Doch auch wenn sich die empirische Geschichtswissenschaft — nicht zuletzt aufgrund

28  Ausdruck des Niedergangs des naturalistischen Paradigmas scheint dabei nicht nur die beschrie-
bene Entwicklung, sondern zugleich der Versuch der Reanimierung der (durch die neuen Voraus-
setzungen gleichwohl modifizierten) Argumentation des metaphysisch-theologischen Paradig-
mas durch die sogenannten »neoklassischen Denker«, zu denen —abweichend von der vorliegen-
den Interpretation — auch Hannah Arendt gezahlt wird (Ottmann 2005). Exemplarisch ldsst sich
das an Voegelin zeigen, der seine Neue Wissenschaft der Politik mit folgender Einsicht er6ffnet: »Die
Existenz des Menschen in politischer Cesellschaft ist geschichtliche Existenz.« (2004, 19) Das hat
Konsequenzen fiir die politische Theorie: »Eine Theorie der Politik, wenn sie zu den Prinzipien vor-
stofdt, mufd zu einer Theorie der Geschichte werden.« Auch hier wird der Sinn der Geschichte in-
frage gestellt—»Der Sinn der Geschichte ist [...] eine lllusion« (ebd., 131) —allerdings mit dem Ziel
dem Relativismus durch die Wiederbelebung der in der Antike verorteten Wahrheit etwas ent-
gegenzusetzen: »Erst als die Ontologie als Wissenschaft verlorengegangen war und in der Folge
Ethik und Politik nicht mehr als Wissenschaft von der Ordnung, in der das menschliche Wesen sei-
ne maximale Aktualisierung erreicht, aufgefasst werden konnte, fiel dieser Wissensbereich unter
den Verdacht subjektiver, kritischer Meinung« (ebd., 29).

29  Mafigeblich sind hier Droysens Historik (1977) und Burckhardts Studium der Geschichte (1982).
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dieser Schwiche — nicht dauerhaft durchsetzen konnte, bewirkte sie doch »eine tiefgrei-
fende Veranderung des okzidentalen Weltbildes«, die nicht mehr riickgingig zu machen
war (ebd., 14):

»Denn die Einsicht in die geschichtliche Gewordenheit und die nur relative Geltung al-
ler Kulturerscheinungen stellte jeden Absolutheitsanspruch, der in der Gegenwart er-
hoben wurde, prinzipiell in Frage. Die geschichtswissenschaftliche Erkenntnis stellte
neben die Wertkonzepte der Gegenwart die Wertkonzepte der Vergangenheit. Indem
sie aber dieses tat, offenbarte sie die nur zeitlich begrenzte Geltung von Werten (iber-
haupt.« (ebd., 14/15)

Diese Betrachtungsweise, so Otto Gerhard Oexle, habe sich mit dem Ende des 18. und
Beginn des 19. Jahrhunderts endgiiltig durchgesetzt: »Der Historismus gehort also zu
den grofien Grundkriften, die fiir die Moderne konstitutiv« waren (Oexle 1984, 18). Als
wichtigste Leistungen des Historismus benennt Herbert Schniadelbach die Historisie-
rung der Geschichte und die Historisierung des Menschen. Er spricht damit der Sache
nach zwei zentrale Bereiche an, in denen sich die radikale Erkenntniskritik des gesell-
schaftlichen Paradigmas niederschligt: Die Verneinung der Annahme der Sinnhaftig-
keit der Geschichte und die Verneinung der Moglichkeit der Erkenntnis des Wesens des
Menschen:

»Unter>Historisierung der Geschichte<ist der Ubergang zum modernen Geschichtsver-
standnis und seine Abldsung von unhistorischen Entwicklungs- und Verlaufsmodellen
des geschichtlichen Prozesses zu verstehen [...]. Die spezifische Aufklarungsleistung
des Historismus aber betrifft die andere Historisierung: die des Menschen, d. h. des Fun-
daments der Aufkldrungsphilosophie selber.« (Schnadelbach 1983, 54; Herv. i. O.)

Schnidelbach formuliert hier, was in meinen Augen zum Ausgangspunkt des Paradig-
menwechsels wird: »Die Historisierung des Menschen ist in Wahrheit die Reduktion der
Vernunft auf Geschichte; durch sie wird der Mensch sich selbst zu einem historischen Thema,
und die philosophisch-systematische Reflexionskompetenz reicht nicht mehr aus, um
zu bestimmen, was der Mensch sei.« (ebd., 55; Herv. i. O.) Wird der Mensch nicht nur
als Erkenntnisobjekt, sondern auch als Erkenntnissubjekt bzw. wird das Erkenntnisver-
mogen selbst historisch gefasst, kann der Mensch keine tiber den historischen Kontext
hinaus gilltige Erkenntnis erlangen, was sich besonders in der Erkenntnis seiner selbst
als historisches Wesen zeigt.

Wie der Historismus stellt auch der historische Materialismus auf die historische Be-
dingtheit der Werte ab. Auch Marx/Engels richten sich gegen die spekulative Geschichts-
philosophie Hegels, jedoch ohne sich vom teleologischen Verstindnis der Geschichte zu
16sen. So itberwindet auch der historische Materialismus — und darin dhnelt er dem His-
torismus — das naturalistische Paradigma nicht ginzlich. Zur Wissenschatft soll der So-
zialismus gerade durch die Entdeckung von Gesetzmifligkeiten im Geschichtsverlauf
werden, die auf das naturalistische Paradigma zuriickweisen:

»Die gesellschaftlich wirksamen Kréfte wirken ganz wie die Naturkréifte: blindlings,
gewaltsam, zerstérend, solange wir sie nicht erkennen und nicht mit ihnen rechnen.
Haben wir sie aber einmal erkannt, ihre Tatigkeit, ihre Richtungen, ihre Wirkungen
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begriffen, so hdngt es nur von uns ab, sie mehr und mehr unsrem Willen zu unterwer-
fen und vermittelst ihrer unsre Zwecke zu erreichen. Und ganz besonders gilt dies von
den heutigen gewaltigen Produktivkraften.« (Engels 1987, 222/223; wortgleich in En-
gels 1990, 260)

An die Stelle der Naturbeherrschung tritt hier die Beherrschung der gesellschaftlichen,
menschengemachten Krifte. Doch: Wenn sich der historische Materialismus auch nicht
vollig vom naturalistischen Paradigma lést, so markiert er doch einen weiteren zentra-
len Schritt hin zum gesellschaftlichen Paradigma. In Abgrenzung zu Hegel formuliert
Marx den berithmten Passus: »Es ist nicht das BewufStsein der Menschen, das ihr Sein,
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewuf3tsein bestimmt.« (Marx 1971,
9; Herv. F. H.) Die materialistische Wendung bedeutet eine Riickbindung der Werte an
die gesellschaftlichen Verinderungen und deutet die Wertrelativitit dadurch, trotz na-
turwissenschaftlichem Exaktheitsanspruch, sozialwissenschaftlich um:

»Die materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem Satz aus, dafs die Pro-
duktion, und ndchst der Produktion der Austausch ihrer Produkte, die Grundlage aller
Cesellschaftsordnung ist [...]. Hiernach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftli-
chen Veranderungen und politischen Umwélzungen zu suchen nichtin den Képfen der
Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit,
sondern in Verdnderungen der Produktions- und Austauschweise; sie sind zu suchen
nicht in der Philosophie, sondern in der Okonomie der betreffenden Epoche.« (Engels
1987, 210; Herv. i. O.; Engels 1990, 248/249)

Da die materialistische Anschauung aber trotz dieser Riickbindung an die gesell-
schaftlichen bzw. 6konomischen Umstinde eine geschichtliche bleibt, wird die hier
bereits anklingende Kontingenz der Erkenntnis durch die Moglichkeit der objektiven
Geschichtserkenntnis konterkariert, da die Annahme historischer GesetzmiRigkeiten
der in der Kontingenz der Erkenntnis implizierten Unbestimmbarkeit zukiinftiger
Entwicklung zuwiderliuft.

Auch wenn der Historismus ebenso wie der historische Materialismus auf je eigene
Weise im alten Paradigma verharren, so formuliert der historische Materialismus mit
der soziologischen Wendung der Wertrelativitit doch bereits einen zentralen Baustein
des gesellschaftlichen Paradigmas (auch wenn auf Grundlage seiner erkenntnistheore-
tischen Position, wie es im Denken Horkheimers deutlich wird, die Kontingenz der Er-
kenntnis nicht widerspruchsfrei zu denken ist), wihrend der Historismus in die Krise
geriet und seine Wirkung fiir das gesellschaftliche Paradigma erst durch die Antworten
auf die lebensweltlichen Probleme der konstatierten Wertrelativitit, insbesondere der-
jenigen von Friedrich Nietzsche, zeitigte.*°

30 Schnadelbach unterscheidet zwei Phasen des Historismus: Wahrend ihm zufolge der »Claube an
die normative Kraft des Historischen [..] eine Pramisse der Historischen Schule ebenso wie des ent-
stehenden Marxismus« (1982, 56; Herv. i. O.) ist, kennzeichnet die zweite Phase des Historismus,
dass »das Problem des historischen Relativismus wahrgenommen« (ebd., 57) wurde, was schlief2-
lich in der Krise des Historismus miindet, »die in Wahrheit die Identititskrise des historischen Be-
wufStseins selbst ist« (ebd., 59; Herv. i. 0.).
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2.1.2 Reaktionen auf die Wertrelativitat

Laut Annette Wittkau lassen sich drei »Losungen« des Problems des Historismus — die
Relativierung der Werte durch geschichtswissenschaftliche Erkenntnis — unterscheiden:
der lebensphilosophische Ansatz von Friedrich Nietzsche (und Wilhelm Dilthey), Max
Webers Trennung zwischen Wert- und Tatsachenerkenntnis sowie Ernst Troeltschs An-
satz, der auf die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Werterkenntnis durch die Ge-
schichtsphilosophie abhob (vgl. Wittkau 1992, 16-20). Im Folgenden soll neben Nietzsche
und Weber als dritte Position Karl Mannheims Wissenssoziologie behandelt werden, die
Troeltschs Ansatz folgt (vgl. Lenk 1972, 76), weil hier die Rolle des Historismus fiir den
Wechsel zum soziologisch geprigten gesellschaftlichen Paradigma ebenso wie seine Be-
schrinkungen noch deutlicher wird.

Anders als Nietzsches Antwort sind Mannheims und Webers Antworten auf den
Historismus vornehmlich methodische, sie zichen aber (wie schon bzw. in Anschluss
an Marx) beide auf ihre Weise nicht die volle erkenntnistheoretische Konsequenz.
Mannheim nicht, da er an der Erkennbarkeit absoluter Wahrheiten, der Erkennbar-
keit des Wesens des Menschen und der geschichtlichen Kontinuitit festhilt; Weber
nicht, da er die Wertrelativitit zwar (an Nietzsche anschliefRend*) konsequenter als
Mannheim erkenntnistheoretisch tibersetzt, aber nur als Bereichsproblem - fir die
Kulturwissenschaften — erértert. Beide soziologisieren, wie bzw. im Anschluss an Marx,
die Erkenntnisse des Historismus, indem sie den Werterelativismus auf die Gegenwart
iibertragen, sie begriinden ihn aber nach wie vor historisch (Mannheim) bzw. historisch-
kulturalistisch (Weber) und damit gleichermafRen durch etwas den Menschen AufRerli-
ches, sprich Objektivierbares. Nietzsche dagegen kniipft die Wertrelativitit mittels der
sprachphilosophischen Wahrheitskritik an den Prozess der Erkenntnis als ErschlieRung
der Wirklichkeit mittels Sprache. Nietzsche gilt so zu Recht als frither Vertreter des
»linguistic turn«, der sprachlichen Wende,** die fiir das gesellschaftliche Paradigma
insofern konstitutiv ist, als sie die durch den Historismus konstatierte Wertrelativitit
an den Erkenntnisprozess und damit den/die Menschen selbst riickbindet, wohingegen
»Geschichte« und »Kultur« als Produkte menschlichen Handelns eine Objektivierung
des Menschen vom Standpunkt der Geschichte bzw. der Kultur méglich machen und
so die Trennung von Erkenntnissubjekt und -objekt aufrechterhalten.® Mannheim,

31 Vgl. dazu u. a. Shapiro 1981; Hennis 1987; Owen 1994; Fischer 1999.

32 Dabei ist Nietzsche hinsichtlich der erkenntnistheoretischen Implikationen der sprachlichen
Wende gewissermafen radikaler als Wittgenstein oder Heidegger, weil er die Sprache nicht hy-
postasiert (vgl. FN 39).

33 Die Kulturwissenschaft und insbesondere die Kulturanthropologie weisen folglich mit Blick auf
anthropologische Argumente eine dhnliche Struktur auf wie der Historismus. Francis G. Wilson
beschrieb 1946 in seinem Aufsatz »Human nature and politics« das kulturalistische Verstdndnis
des Menschen wie folgt: »Central in the scientific view today is the contention that human nature
is malleable and thatitis subject to cultural alteration.« (482) Wilson merkt kritisch an: »But even
if one grants that not all parts of human nature are fixed, and that man’s reaction to changing
conditions can be all but infinitely variable, the question must still be faced as to what is the
source of the standards used in judging that variant reaction. How does one judge the cultural
pattern? On what basis do we say that we make progress or retrogression? Even if we respond
variously to time and circumstance, how do we reflect on justice but in terms of the qualities of
men?« (ebd.).
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Weber und Nietzsche werden im Folgenden nicht chronologisch, sondern entsprechend
des Grads ihrer Verhaftung im bzw. Uberwindung des (naturalistisch-)historischen
Paradigmas behandelt.

2.1.2.1  Karl Mannheim: Wahrheit durch Synthese

Karl Mannheim stellt den Historismus an den Anfang seiner Uberlegungen und themati-
siert dabei selbst der Sache nach den Paradigmenwechsel in Abgrenzung zu den fritheren
- zum metaphysisch-theologischen und zum naturalistischen — Paradigmen:

»Der Historismus ist also kein Einfall, er ist keine Mode, er ist nicht einmal eine Stré-
mung, er ist das Fundament, von dem aus wir die gesellschaftlich-kulturelle Wirklich-
keit betrachten. Er ist nicht ausgekliigelt, er ist kein Programm, er ist der organisch
gewordene Boden, die Weltanschauung selbst, die sich herausbildete, nachdem das
religiés gebundene Weltbild des Mittelalters sich zersetzte und nachdem das aus ihm
sdkularisierte Weltbild der Aufklarung mit dem Grundgedanken einer iiberzeitlichen
Vernunft sich selbst aufgehoben hatte.« (Mannheim 1964a [1924], 246/247)

In Mannheims Denken zeigt sich gleichwohl besonders deutlich die Verwandtschaft zwi-
schen naturalistischem und historischem Paradigma, da er sich erkenntnistheoretisch
nicht vollig vom vorausgegangenen Paradigma lést. So ist seine Position zwar, insofern
erdie Ergebnisse des Historismus wie bzw. mit Marx soziologisiert,** ebenfalls Ausdruck
der Wende hin zur Gesellschaft, die den Paradigmenwechsel pragt, doch wird Gesell-
schaft auch hier nach wie vor historisch gefasst: »Unsere Lebensbetrachtung ist bereits
durch und durch soziologisch geworden und die Soziologie ist eben auch eines jener Ge-
biete, die, vom Prinzip des Historismus immer mehr beherrscht, unsere neue Lebens-
haltung am intensivsten verraten.« (Mannheim 1964a [1924], 246)

Mit Mannheim ldsst sich die Entstehung der Soziologie als Reaktion auf die Krise der
Moderne beschreiben. Es ist, laut Mannheim, »kein Zufall, da das Problem der sozia-
len und aktivistischen Verwurzelung des Denkens in unserer Generation entstanden ist«
(Mannheim 2015 [1929], 7). Mannheim spricht vor dem Hintergrund der Weimarer Poli-
tik von einer »fiir unsere Zeit charakteristischen geistigen Aufgestortheit« (ebd., 30), von
einer »Situation, in der die Pluralitit der Denkstile sichtbar und die Existenz von kollek-
tiv-unbewufiten Motiven erkennbar geworden ist« (ebd., 38). Es ist schlieflich die »Zu-
spitzung der geistigen Krise, zu der es schlieRlich kam« (ebd., 36), die Mannheim durch
die Begriffe Ideologie und Utopie zu fassen versucht und die er durch die Zerstérung
»des Vertrauens des Menschen in das menschliche Denken iiberhaupt« (ebd., 37) gekenn-
zeichnet sieht. Das heif3t die historische Heterogenitit wird ausgeweitet auf die Betrachtung der
Gegenwart und zeigt in Gestalt der Soziologie die gesellschaftliche Bedingtheit allen Denkens. Die
Heterogenitit wird hier nicht nur als beherrschendes Moment der Zeit wahrgenommen,
sondern wird als Basis der Wissenssoziologie zugleich methodisch tibersetzt, wenn »aus
der blof3en Ideologielehre die Wissenssoziologie« (ebd., 70/71; Herv. i. O.) entsteht, die »den
Mut hat, [...] auch den eigenen Standort als ideologisch zu sehen« (ebd., 70; Herv. i. O.).
Damit radikalisiert Mannheim zwar gewissermafien den Marxschen Standpunkt, ver-

34  Fur die Rezeption der Marxschen Ideologiekritik durch die Wissenssoziologie vgl. Lenk 1972.
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bindet damit aber paradoxerweise nicht die Absage an die Existenz zeitloser Wahrheiten
(vgl. Lenk 1972, 50; Laube 2004, 256 ff.).

Denn wenn die »Seinsgebundenheit allen Denkens und Erkennens« (Mannheim 1984
[1925], 47) auch die Abhingigkeit allen Denkens vom jeweiligen historischen und sozialen
Standort zum Ausdruck bringt, so gibt Mannheim dariiber, anders als die sogenannten
»nachanthropologischen« Denker*innen, die Hoffnung auf eine Uberwindung der Kri-
se nicht auf: »Weil dieses Buch sich einer Krisensituation des Denkens bewufst ist, an
den Aussichten der Losbarkeit aber nicht zweifelt, bringt es zunichst noch keine vorzei-
tigen Losungen.« (Mannheim 2015 [1929], 51) Er argumentiert also zwar vom »Standort
des Historismus« (Mannheim 1964b [1925], 333) aus, wehrt sich aber gegen den Vorwurf
des Relativismus (vgl. Longhurst 1989, 75 ff.) und spricht stattdessen von Relationalis-
mus.*® Mannheims methodischen Uberlegungen miinden so nicht in einer Absage an
1) die Sinnhaftigkeit der Geschichte Absage, an 2) absolute Wahrheiten und an 3) die Er-
kennbarkeit des Wesens des Menschen, die allesamt gerade durch die Wissenssoziologie
gerettet werden sollen.?

Mannheim weist absolute Wahrheitsanspriiche, nicht die Existenz absoluter Wahr-
heit, aufgrund der Unmoglichkeit absoluter Erkenntnis vom jeweiligen Standort aus zu-
riick und grenzt seinen Vernunft- und Wahrheitsbegriff als dynamisch von einem stati-
schen Begriff ab:

»Wenn man behauptet, dass das Absolute selbst werdend ist und nur standortsgebun-
den, von bestimmten Standorten aus, die aus ihm selbst erwachsen, prinzipiell nur per-
spektivisch und in Kategorien, die mit dem Werden der Inhalte mit affiziert werden,
erfafibar ist, so hat man keinen Relativismus verkiindet. [...] Dieses letzte, werdende
Substrat hat in seinem Progref seine Wahrheit, und die Perspektivitit, da sie sich im
Elemente der Wahrheit konstituiert, ist nicht willkiirlich, sondern umkreist von beweg-
ten Standorten aus ein bewegtes Objekt.« (Mannheim 1964a [1924], 303; Herv. i. O.)

Das heif3t, alles Denken ist standortgebunden, aber die Wahrheit wirkt durch es hin-
durch und ist, wenn auch erst am Ende der Geschichte, wenn alle Perspektiven beriick-
sichtigt wiren, potentiell offenzulegen.?”

Entsprechend stellt Mannheim sogar in Aussicht, dass sich das Wesen des Menschen
indirekt, durch seine Spuren, die es in der Geschichte zuriickldsst, charakterisieren lisst
— dieses ldsst sich aber nun eben, wie die Wahrheit, nur iber den Umweg der Synthese
der im Wandel begriffenen differierenden Standorte erkennen:

»Man wird zwar zugeben, daf$ das Menschsein mehr ist als irgendein besonderes Sta-
dium des geschichtlichen und sozialen Seins, da jenes ekstatische Aufierhalb irgend-

35  Fir eine detaillierte Analyse von Mannheims Verstindnis des Relationalismus vgl. Jung 2007,
93-110.

36  Fireine umfassende Analyse der metaphysischen und geschichtsphilosophischen Implikationen
von Mannheims Wissenssoziologie vgl. Neusiiss 1968.

37  Vgl. Baum 1977, 38 ff,; fiir eine detaillierte Darstellung von Mannheims Wahrheitskonzeption vgl.
Jung (2007, 75-93), der in diesem Zusammenhang auch auf den Widerspruch zwischen Mann-
heims Ablehnung einer praexistenten Wahrheit-an-sich und seiner»Utopie einer sich letztlich ge-
schichtlich herstellbaren Totalwahrheit« (ebd., 84) hinweist.
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wie existiert [...], aber man wird deshalb in der Geschichte selbst nicht nur ein allein
durch seine Negativitiat Charakterisierbares sehen, sondern einen Schauplatz, an dem
sich auch ein wesentliches Werden abspielt. Dieses Werden des Wesens >Mensch<voll-
zieht sich auch und wird erfafibar im Wandel der Normen, der Gestaltungen und der
Werke, im Wandel der Institutionen und Kollektivwollungen, im Wandel der Ansatz-
punkte und Standorte, von denen aus das jeweilige historische und soziale Subjektsich
selbst und seine Geschichte sieht.« (Mannheim 2015 [1929], 81)

Fiir Mannheim weist gerade die Erkenntnis der Partikularitit und der parteilichen
Gebundenbheit allen politisch-weltanschaulichen Wissens den Ausweg, da »zugleich
mit derselben Evidenz zu erkennen ist, dafl in ihm stets ein Ganzes wird und dafd die
parteilichen Aspekte jeweils sich erginzende Teileinsichten in dieses Ganze sind« (ebd.,
129; Herv. i. O.). Als Triger einer solchen Synthese der Teileinsichten macht Mannheim
dabei (an ein Konzept Alfred Webers anschliefend) die »sozial freischwebende Intelligenz«
aus (ebd., 135 ff.; Herv. i. O.). Kurt Lenk versteht Mannheims Ansatz der Wissenssozio-
logie in diesem Sinne treffend als Variante in der Spatphase des Historismus, der, nach
Troeltschs Programm, >Geschichte durch Geschichte« iiberwinden wolle: »Da Mann-
heim nachzuweisen sucht, daf letztlich alle divergierenden und gegensitzlichen [...]
geistigen Positionen ein und denselben Ursprung haben, versteht er die Wissensso-
ziologie als sinngebende Wissenschaft, die aus der Krise des Relativismus herausfiihren
konne.« (Lenk 1972, 76; Herv. i. O.) Mannheim gibt entsprechend auch die Annahme
einer geschichtlichen Kontinuitit nicht véllig auf:

»Die metaphysische Voraussetzung, die hier gemacht wird —und daf eine solche hier-
beivorhandenist, wollen wir hervorheben—, besteht darin, daf der Gesamtprozef, aus
dem die Denkstandorte emporwachsen, ein sinnvoller ist. Dak kein Durcheinander der
Denkstandorte und Denkgehalte vorhanden ist, beruht darauf, dafk sie alle Teile eines
lber sie hinausgehenden sinnvollen Werdens sind.« (Mannheim 1964b [1925], 368)

Dass es Mannheims Anspruch ist, gerade im Wandel der Zeiten Gesetzmifligkeiten zu
entdecken, zeigt sich schliefilich nicht zuletzt daran, dass er sein Vorgehen erklirterma-
3en an der Exaktheit naturwissenschaftlicher Erkenntnis orientiert: So verspricht er sich
von der Wissenssoziologie »so viele Moglichkeiten zur Prizision, daf} es einmal mog-
lich werden kann, sie mit den Methoden der Naturwissenschaft zu vergleichen« (Mann-
heim 2015 [1929], 45). Auch wenn Mannheim die Wertrelativitit soziologisiert, griindet
die Kontingenz doch, weil er Gesellschaft nach wie vor historisch fast, in einem den Men-
schen dufleren Prinzip, das eine Objektivierung des Menschen moglich macht.

2.1.2.2 Max Weber: Wertrelativitat als Bereichsproblem

Auch Max Webers Reaktion war eine vornehmlich (gleichwohl von Mannheims Ansatz zu
unterscheidende) methodische; auch Weber hat dem erkenntnistheoretischen Wandel,
derhier als grundlegend fiir den Paradigmenwechsel angenommen wird, nichts Wesent-
liches hinzugefiigt; vor allem aber hat er die Wertrelativitit einzuhegen versucht. Weber
nimmt folglich im Ubergang zum gesellschaftlichen Paradigma einen anderen Stand-
punkt ein als Mannheim, dessen Position, wie gezeigt, besonders deutlich die Begren-
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zung des historischen Paradigmas zum Ausdruck bringt. Webers erkenntnistheoreti-
sche Position ist zwar konsequenter, bleibt aber auf die Kulturwissenschaften begrenzt.

Auch Weber soziologisiert die Wertrelativitit, begriindet sie aber ebenfalls nach wie
vor durch etwas den Menschen Auferliches. Er trennt dabei aber anderes als Mann-
heim zwischen gegenwirtiger Kulturbedeutung und historischer Gewordenheit. Das
wird deutlich, wenn Weber den Gegenstand der »Sozialwissenschaft, die wir betreiben
wollen« als »eine Wirklichkeitswissenschaft« wie folgt definiert:

»Wirwollen die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineingestellt
sind, in ihrer Eigenart verstehen—denZusammenhangund die Kulturb e -
deutung ihrereinzelnen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung einerseits,
die Griinde ihres geschichtlichen So-und-nicht-anders-Gewordenseins andererseits.«
(Weber1991a, 50; Herv. i. 0.)

Diese Trennung ermoglicht eine von der historischen Gewordenheit losgeldste gegen-
wartige, weil kulturalistische Begriindung der Kontingenz, die gleichwohl dhnliche Pro-
bleme wie die historische Begriindung mit sich bringt, da auch »Kultur« als ein dem
Menschen Aufleres konzipiert ist. Entsprechend ist sie bei Weber (in dieser Logik konse-
quent) nur fiir den Bereich der »Kulturerscheinungen« kennzeichnend. Der Begriff der
Kultur ist fiir Weber ein Wertbegriff, der einzelnen Aspekten der empirischen Wirklich-
keit Bedeutung zuschreibt: »Die empirische Wirklichkeit ist fiir uns >Kultur¢, weil und
sofern wir sie mit Wertideen in Beziehung setzen, sie umfalt diejenigen Bestandteile
der Wirklichkeit, welche durch jene Beziehung fiiruns bedeutsam werden, und
nur diese.«(ebd., 55; Herv. i. O.) Das bedeutet kontingent ist nicht die Erkenntnis der
empirischen Wirklichkeit als solche, sondern die Wahl des jeweiligen Ausschnitts dieser
Erkenntnis, der die Wertrelativitit in den Kulturwissenschaften begriindet.

Webers Antwort auf das Historismusproblem ldsst sich aus erkenntnistheoretischer
Sicht als eine Aufspaltung der Wirklichkeit in zwei Sphiren verstehen. Die »Entzau-
berung der Welt« (Weber 1991b, 250/251) fithrt nicht zur Auflésung des Werterelativis-
mus, den Weber als einen »unlosliche[n] Kampf« (ebd., 262) versteht: »Die alten vielen
Gotter, entzaubert und daher in Gestalt unpersénlicher Michte, entsteigen ihren Gri-
bern, streben nach Gewalt iiber unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren
ewigen Kampf.« (ebd., 263) Die Wertrelativitit ist erwiesen, unaufléslich, die Wissen-
schaft kann hier keine Entscheidung treffen, aber — und hier zeigt sich die (gemessen
an dem hier angenommenen Paradigmenwechsel) fehlende Radikalitit in erkenntnis-
theoretischer Hinsicht - fiir Klarheit sorgen: Kulturerscheinungen sind Teil der empiri-
schen Wirklichkeit, die Kontingenz liegt in der Zuschreibung von Bedeutung. Die Wis-
senschaft kann nicht nur zeigen, wie man duflere Dinge und das Handeln der Menschen
durch Berechnung beherrscht und Methoden des Denkens, das Handwerkszeug und die
Schulung dazu liefern; sie kann vor allem zu Klarheit verhelfen, erstens tiber die Mit-
tel, die dem Zweck zur praktischen Durchfithrung verhelfen und zweitens tiber seine in-
neren sinnhaften Konsequenzen (vgl. ebd., 266/267). Damit aber weicht Weber dem er-
kenntnistheoretischen Problem gewissermaflen aus: Zwar zeigt sich hier die Absage an
die (wissenschaftliche) Erkennbarkeit letzter Wahrheiten, der Werterelativismus miin-
detaber nichtin eine radikale Kritik des Erkenntnisvermégens und damit jeglicher (auch
naturwissenschaftlicher) Erkenntnis, sondern soll mithilfe naturwissenschaftlicher Ob-
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jektivitit eingehegt werden. So sieht Friedrich Tenbruck in Webers Schriften »das selt-
same Schauspiel eines leidenschaftlichen Angriffs auf den Naturalismus von naturalis-
tischen Positionen aus« (Tenbruck 1959, 598). Aus dieser Ambivalenz der Argumentation
scheint sich der spezifische Umgang Webers mit den Werterelativismus zu erkliren:

»Die Rettung der Kulturwissenschaften geschieht bei Weber auf Kosten ihrer Objekti-
vitdt. [...] Notwendig wird dieser Verzichtim Ursprung auf Grund einer naturalistischen
Vorstellung von der Wirklichkeit. [...] Mittels des Verzichtes auf Objektivitit gewinnen
die Wertgesichtspunkte Legitimitit und mittels dieser Legitimitat |asst sich die Forde-
rung des Naturalismus auf eine von Wertgesichtspunkten freie Wirklichkeitsbetrach-
tung zurlickweisen.« (ebd., 602)

Wenn Wittkau festhilt, Webers Konzept der kulturwissenschaftlichen Erkenntnis lse
das Problem des Historismus (vgl. Wittkau 1992, 132), dann mag das mit Blick auf die le-
bensfeindliche Wirkung der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis zutreffen, die be-
ziehungslos neben dem praktischen Leben steht, doch auch er bricht nicht mit dem na-
turalistischen Paradigma. So erklirt sich auch folgende, von Rorty zitierte und geteilte
Einschitzung Webers: »Aus der Sicht Gadamers, Heideggers und Sartres wurde die Un-
terscheidung von Tatsachen und Werten jedoch geradezu zur Verdunklung der Tatsa-
che erfunden, daf} es zu den in den Ergebnissen der normalen Wissenschaften nieder-
gelegten Beschreibungen, alternative Beschreibungsmoglichkeiten geben kann.« (Rorty
1987, 394) Bei Max Weber bleibt der Umgang mit der durch den Historismus in die Welt
gebrachten Wertrelativitit aus Sicht des gesellschaftlichen Paradigmas gewissermaflen
halbherzig, wenn er das Wahrheitsproblem als ein Bereichsproblem relativiert und zu-
gleich durch naturwissenschaftliche Objektivitit einhegt.

2.1.2.3 Friedrich Nietzsche: Sprachphilosophische Radikalisierung

Fir den Paradigmenwechsel relevant ist — neben der gesellschaftlichen Wendung der
Wertrelativitit durch und infolge von Marx — vor allem Friedrich Nietzsches Positi-
on,*® indem er mit dem (auch bei Marx noch wirksamen) Konzept der Geschichte den
hier noch vorhandenen dem Menschen duferlichen Bezugspunkt der Erkenntnis tilgt.
Der Zugang iiber die Sprache radikalisiert den durch den Historismus in die Welt
gebrachten Werterelativismus. Wihrend der Relativismus, der auf die geschichtliche
Gewordenheit zuriickgefiihrt wird (ebenso wie derjenige der auf die historisch sich
wandelnden materiellen Bedingungen oder Kultur rekurriert), ein empirisch begriin-
deter ist, der ein durch die Geschichte wirkendes Prinzip nicht ausschlief}en kann (und
will), radikalisiert eine sprachphilosophische Kritik des Wahrheitsbegriffs den Wertere-
lativismus, indem sie ihn an den sprachlichen und damit kontingenten Zugang des Menschen

38  Die Annahme der zentralen Rolle von Marx und Nietzsche fiir die Herausbildung des gesellschaft-
lichen Paradigmas bestatigt folgende Einschiatzung Max Webers: »Die Redlichkeit eines heutigen
Gelehrten, und vor allem eines heutigen Philosophen, kann man daran messen, wie er sich zu
Nietzsche und Marx stellt. Wer nicht zugibt, da er gewaltigste Teile seiner eigenen Arbeit nicht
leisten konnte, ohne die Arbeit, die diese beiden getan haben, beschwindelt sich selbst und an-
dere. Die Welt, in der wir selber geistig existieren, ist weitgehend eine von Marx und Nietzsche
gepragte Welt« (Baumgarten 1964, 554/555 FN 1).
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zur Welt selbst bindet. Die empirisch festgestellte Wertrelativitit des Historismus erhilt
durch die sprachliche Wendung ein erkenntnistheoretisches Fundament, weil dadurch
das Erkenntnisvermégen des Menschen als ein stets sich wandelndes selbst in den Blick
gerit. Der durch die Riickbindung an den Erkenntnisprozess radikalisierte Historismus
bildet den Ausgangspunkt des gesellschaftlichen Paradigmas, da hier »Gesellschaft«
als das die Erkenntnis leitende Prinzip die Erkenntnis an den/die Menschen in ihrer
gesellschaftlichen Existenz bindet und damit die Trennung zwischen Erkenntnissub-
jekt und Erkenntnisobjekt aufhebt. Nietzsche lisst sich vor diesem Hintergrund als
zentraler Knotenpunkt fiir die Herausbildung des gesellschaftlichen Paradigmas ver-
stehen, der das fiir das gesellschaftliche Paradigma zentrale Moment der Kontingenz
der Erkenntnis vorwegnimmt.

Insofern hier mit der Anthropologiekritik der Endpunkt der Entwicklung im Fokus
steht, kann hier die Ausdifferenzierung der »sprachlichen Wende« nicht weiter ausbuch-
stabiert werden; von Interesse ist sie im vorliegenden Zusammenhang nur mit Blick auf
ihre Wirkung innerhalb der Argumentation der Denker*innen des gesellschaftlichen Pa-
radigmas. Nur soviel: Sinnvoll scheint es, mit Habermas sowohl die analytische als auch
die hermeneutische Philosophie als Varianten der sprachlichen Wende zu verstehen, als
»two versions of the linguistic turn as performed, respectively, by Wittgenstein and Hei-
degger, iiber die Habermas festhilt: »[Tlhe paradigm-shift from mentalist to linguis-
tic philosophy, carried out in two very different ways, surprisingly results in the same
priority of an »a priori of meaning« over the representation of facts« (Habermas 1999,
414). Beide, Wittgenstein und Heidegger, erscheinen allerdings vor dem Hintergrund
des gesellschaftlichen Paradigmas >nur« als Zwischenschritt, als philosophische Zuspit-
zung der Historisierung des Menschen, weil hier die Uberwindung der Trennung von
Subjekt und Objekt, die kennzeichnend fiir das gesellschaftliche Paradigma sein wird,
nicht gleichermafien gegeben ist, womit sie wie die Philosophische Anthropologie oder
die Kulturanthropologie als letztlich gescheiterte Versuche gelten konnen, die bei Nietz-
sche angelegte Radikalisierung der Erkenntniskritik auszubuchstabieren. Wihrend bei
Heidegger wie Wittgenstein »Sprache« gewissermaflen an die Stelle von »Geschichte«
tritt, wird erst im gesellschaftlichen Paradigma das Denken selbst (als sprachliches Han-
deln und damit als ein nicht von der gesellschaftlichen Realitit Loszuldsendes, sondern
mit ihr Verwobenes) zum Ausgangspunkt der Kontingenz der Erkenntnis. *

39  Ohne hier eine abschlieRende Einordnung der Philosophie Wittgensteins und Heideggers geben
zu kénnen, ist vor dem Hintergrund des angenommenen Paradigmenwechsels zu konstatieren,
dass beide, aufje unterschiedliche Weise, eine einseitige Auflosung der Trennung von Erkenntnis-
subjekt und Erkenntnisobjekt zugunsten einer Objektivierung des Menschen als sprachliches We-
sen bzw. als Medium der Sprache vollziehen; der Mensch ist hier Subjekt nicht im autonomen Sin-
ne, sondern nur mittelbar als verstehendes sprachliches Wesen; Kontingenzist als sprachliche hier
nicht Ausgangspunkt von Ermichtigung, sondern Ausdruck der Machtlosigkeit, die den Menschen
an sein Sein/seine Lebensform bindet, die er nur verstehen, der er Sinn bzw. der er Bedeutung
durch Sprache zumessen kann. Der Mensch ist hier wie dort iiber die Sprache definiert, die auf ei-
ne nicht-sprachliche Praxis bzw. das Sein verweist. Wittgenstein bezeichnet den Menschen an das
kulturalistische Verstandnis der Anthropologie anschliefiend als ein »zeremonielles Tier, in dem
Sinne, dass ihm »eine Erscheinung bedeutend wird« (2019b, 243). Gleichwohl hier ein emanzipa-
torisches Moment enthalten ist, insofern Zeremonien austauschbar sind und der Mensch neue Ze-
remonien wihlen kann, ist der Mensch doch, insofern »das Sprechen der Sprache ein Teil [...] einer
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Die Annahme, dass Nietzsche mit Blick auf die Radikalisierung der Erkenntniskri-

tik die fiir das gesellschaftliche Paradigma zentrale Gestalt zu sein scheint, wird nicht
zuletzt dadurch bestitigt, dass er fiir die hier behandelten Denker*innen bzw. fur die

in erkenntnistheoretischen Fragen konsequent im Sinne des gesellschaftlichen Paradig-
mas argumentierenden Autor*innen in erkenntnistheoretischer Hinsicht prigend ist.
Fiir den Pragmatismus*® ebenso wie fiir Foucault* ist Nietzsches Einfluss durch die Au-

40

a1

Tatigkeit, oder einer Lebensform« (20193, §23, Herv. i. O.; vgl. auch §19) ist, als sprachliches Wesen
stets an Sprachspiele gebunden und als solches nicht autonom, vielmehr Objekt der Sprachspiele;
die Sprache bleibt hier ein Drittes zwischen Selbst und Realitdt, auch wenn das Selbst als Objekt
der Lebensform quasi verschwindet: »Richtig und falsch ist, was Menschen sagen; und in der Spra-
che stimmen die Menschen iiberein. Dies ist keine Ubereinstimmung der Meinungen, sondern der
Lebensform.« (ebd., §241; Herv. i. O.) Noch viel starker zeigt sich das >Eigenleben<der Sprache bei
Heidegger. Gleichwohl Heideggers Einfluss auf die Denker*innen des gesellschaftlichen Paradig-
mas nicht zu unterschitzen ist und insbesondere seine Fokussierung auf das Denken anstelle des
Erkennens ein zentrales Moment des gesellschaftlichen Paradigmas vorwegnimmt (»Das Denken
handelt, indem es denkt«[2013, 313]), ist die Sprache hier doch zuletzt ein dem Menschen nicht nur
AuRerliches, sondern so scheint es auch Ubergeordnetes: »Die Sprache ist in ihrem Wesen weder
Ausdruck, noch Bestatigung des Menschen. Die Sprache spricht« (2007, 19); »Der Mensch spricht,
insofern er der Sprache entspricht« (ebd., 33); »Denken und Dichten sind in sich das anfingliche,
wesenhafte und darum zugleich letzte Sprechen, das die Sprache durch den Menschen spricht«
(Heidegger1971, 87) —der Mensch wird hier gewissermafien zum Medium. Lasst sich auch Heideg-
gers Metaphysikkritik als gegen eine Metaphysik, die eine »ontologische Fixierung der Subjekt-
Objekt-Spaltung eines fiktiv weltlosen Subjekts« (Rentsch/Cloeren 1980, 1288) zugrunde legt, ge-
richtet verstehen (und verfolgt er damit ein &hnliches Anliegen wie die Anthropologiekritiker und
auch die Vertreter der Philosophischen Anthropologie), iiberwindet er die Trennung weniger, als
dass er den Menschen absolut objektiviert: »Jetzt aber ist not die grofe Umkehrung, die jenseits
ist aller-Umwertung aller Wertes, jene Umkehrung, in der nicht das Seiende vom Menschen her,
sondern das Menschsein aus dem Seyn gegriindet wird« (2003, 184), wobei er die Sprache versteht
als »Haus des Seins, darin wohnend der Mensch ek-sistiert, indem er der Wahrheit des Seins, sie
hiitend, gehort« (2013, 333). Der Mensch kann verstehen, aber nicht gestalten, er ist mit Blick auf
das Sein Objekt, an dem er durch Sprache teilhat; der Mensch als Seiendes ist durch die Teilhabe
am Sein, wobei sich das Sein im Menschen als Seienden offenbart.

Rorty folgt Nietzsche ausdriicklich nur in epistemologischer Hinsicht: »| think that one can de-
tach the good Nietzsche — the critic of Platonism — from the bad Nietzsche, the one who had
no use for Christianity or democracy. The stuff about the Overman can safely be neglected, as
can what Heidegger called sthe metaphysics of the will to power<. There is still a lot of valuable
stuff left in his writings« (2006c¢, 93); vgl. auch Rorty 1992, 58 ff. Rorty folgt zwar in Der Spiegel der
Natur erklartermafen »Wittgensteins, Heideggers und Deweys gemeinsamer Diagnose [...], daf}
die Vorstellung, das Erkennen sei ein akkurates Darstellen —erméglicht durch besondere menta-
le Vorgange und verstehbar durch eine allgemeine Theorie der Darstellung — aufgegeben werden
mufd« (1987, 16), kritisiert Heidegger aber flr seinen »Versuch, Sprache zu einer Gottheit zu sti-
lisieren, so daf menschliche Wesen bloR deren Emanationen waren« (1992, 34). Hinsichtlich des
Sprachverstandnisses folgt Rorty erklartermafien Wittgenstein (vgl. ebd., 49) —zumindest fiir den
offentlichen Bereich—, wodurch er zugleich dessen Problematik erbt, wie noch zu zeigen sein wird.
Foucault raumt ein, »dass meine Archiologie Nietzsches Genealogie weit mehr verdankt als dem
Strukturalismus im eigentlichen Sinne« (2001 [1967], 768); an anderer Stelle hilt er fest: »Welchen
Einfluss Nietzsche nun genau auf mich ausgeibt hat, kann ich nur schwer sagen, denn ich spiire
deutlich, wie tief er war. Ich sage lhnen nur, dass ich in ideologischer Hinsichts>Historistcund Hege-
lianer war, bis ich Nietzsche las« (2001d [1967], 784) und: »Ich bin einfach Nietzscheaner« (2005p,
868); vgl. insbesondere auch 2002 [1971]; vgl. zu Nietzsches Einfluss auf Foucault auch Ostwald
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toren selbst bezeugt und entsprechend vielfach erértert worden. Nietzsches Einfluss auf
Arendt ist weniger thematisiert worden, hinsichtlich der hier relevanten Frage nach der
Moglichkeit der Erkenntnis besteht er jedoch unfraglich; so nimmt Arendt in der Einlei-
tung zu Vom Leben des Geistes ganz grundlegend Bezug auf Nietzsche:

»Diese modernen>Tode« Gottes, der Metaphysik, der Philosophie und damit auch des
Positivismus —haben erhebliches historisches Gewicht erlangt, denn seit Beginn unse-
resJahrhunderts sind es nicht mehr blofR Gegenstande der Beschaftigung fiir eine geis-
tige Elite, sondern ungepriifte Voraussetzungen fiir fastjedermann.« (Arendt 1998, 21)

Der Einfluss Nietzsches besteht dariiber hinaus vermittels Heidegger, von dem Arendt
schreibt, »dafd er das Gebaude der iberkommenen Metaphysik, in dem sich ohnehin
schon geraume Zeit niemand so recht wohl fithlte, so zum Einsturz gebracht hat, wie
eben unterirdische Ginge und Withlarbeiten das zum Einsturz bringen, dessen Funda-
mente nicht tief genug abgesichert sind« (Arendt 2012b, 185).** Einzig Horkheimers Den-
ken ist, obgleich er in erkenntnistheoretischen Fragen vermittelt tiber Theodor Adorno
auch auf Nietzsche zuriickgreift, doch mafigeblich durch den historischen Materia-
lismus bestimmt. In dieser erkenntnistheoretischen Weichenstellung scheint auch der
Grund zu liegen, weshalb Horkheimer, gleichwohl er iiblicherweise zu den »Anthropo-
logiekritikern« gezihlt wird und deshalb hier behandelt wird, dennoch in letzter Kon-
sequenz zwar als »Anthropologie«kritiker, nicht aber als Anthropologiekritiker im um-
fassenden Sinne und damit nicht als Vertreter des gesellschaftlichen Paradigmas gelten
kann.

Der Historismus findet in Nietzsche seinen frithsten Kritiker, auch wenn er das his-
torische Denken zum Ausgangspunkt nimmt, lange bevor der Begriff endgiiltig definiert
war (vgl. Oexle 1984, 26). Abgesehen davon, ob Nietzsche in seiner zweiten »Unzeitgemi-
Ren Betrachtung« [1874] das Problem des Werterelativismus durch die Lebensphiloso-
phie wirksam aufzulsen vermochte, scheint Nietzsches Auseinandersetzung mit dem
Historismus fiir die Herausbildung des gesellschaftlichen Paradigmas zentral zu sein,
weil er die Erkenntnis der geschichtlichen Gewordenheit der Welt radikalisiert, indem

2001. Mit Blick auf Heidegger betont Foucault vor allem dessen Bedeutung fiir sein Nietzschever-
standnis: »Mein ganzes philosophisches Werden war durch meine Lektiire Heideggers bestimmt.
Aber ich erkannte, dass Nietzsche ber ihn hinausgegangen ist. Ich kenne Heidegger nicht genii-
gend, ich kenne Sein und Zeit praktisch nicht, und auch nicht die jiingst herausgebrachten Sachen.
Meine Kenntnis von Nietzsche ist klar besser als die von Heidegger; dennoch sind dies die zwei
Crunderfahrungen, die ich gemacht habe. Ich hatte versucht, in den fiinfziger Jahren Nietzsche zu
lesen, aber Nietzsche ganz allein sagte mir gar nichts! Dagegen Nietzsche und Heidegger, das war
der philosophische Schock!« (2005p, 868; vgl. dazu Milchmann/Rosenberg 2003) Die Forschungsli-
teratur zu Heidegger und Foucault konzentriert sich tiberwiegend auf die Darstellung des Einflus-
ses Heideggers auf einzelne Werkphasen oder Konzepte; fiir einen Uberblick vgl. Schneider 2001
und 2014 sowie Saar 2003a.

42 Fir den Einfluss Heideggers und Nietzsches auf Arendt vgl. Villa 1996 und 2008.

43 Fir den Einfluss von Nietzsche auf Adorno und Horkheimer vgl. Rath 1987: Adornos Philosophie
lasst sich laut Rath als »Projekt eines durch Nietzsche entideologisierten Sozialismus« verstehen
(1987, 74); vgl. auch Frichtl 1990; Habermas 1988, 145 ff.; vgl. Adorno, der festhalt er verdanke
Nietzsche »am meisten von allen sogenannten grofden Philosophen [...], in Wahrheit vielleicht
mehr noch als Hegel« (2010, 255).
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er sie in eine sprachphilosophisch begriindete Wahrheitskritik iibersetzt und dadurch
zugleichjegliche durch die empirische Geschichtswissenschaft generierte Gesetzmifig-
keit (nicht nur die Teleologie der spekulativen Geschichtsphilosophie) in Frage stellt. His-
torismuskritik und sprachphilosophisch begriindete Erkenntniskritik gehen bei Nietz-
sche Hand in Hand.

Da hier weniger Nietzsches lebensphilosophische Ausfithrungen als vielmehr die
in der Historismuskritik mitschwingende Erkenntniskritik interessiert, scheint es
sinnvoll, zunichst einen Blick auf die zuvor abgefasste sprachphilosophische Kritik der
Wahrheitin seiner Abhandlung »Ueber Wahrheit und Lige im aussermoralischen Sinne«
[1873] zu werfen. Nietzsche verwirft mit seinen Ausfithrungen jede Korrespondenztheo-
rie der Wahrheit:** Nietzsche fithrt aus, dass Wahrheit erst durch die Erfindung »eine][r]
gleichmissig giiltige[n] und verbindliche[n] Bezeichnung der Dinge« fixiert wurde,
das heifdt »die Gesetzgebung der Sprache giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit«
(Nietzsche, Wahrheit und Liige, KSA 1, 877). Begriffe entstehen durch »Gleichsetzen des
Nicht-Gleichen« (ebd., 880). Der Mensch

»stellt jetzt sein Handeln als verninftiges Wesen unter die Herrschaft der
Abstractionen: er leidet es nicht mehr, durch die pl6tzlichen Eindriicke, durch die An-
schauungen fortgerissen zu werden, er verallgemeinert alle diese Eindriicke erst zu
entfarbteren, kithleren Begriffen, um an sie das Fahrzeug seines Lebens und Handelns
anzukniipfen. Alles, was den Menschen gegen das Thier abhebt, hangt von dieser Fa-
higkeit ab, die anschaulichen Metaphern zu einem Schema zu verflichtigen, also ein
Bild in einem Begriff aufzulésen.« (ebd., 881; Herv. i. 0.)

Das bedeutet, »die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie
welche sind« (ebd., 880/881), denn Wahrheit »ist durch und durch anthropomorphisch
und enthilt keinen einzigen Punct, der >wahr an sich¢, wirklich und allgemeingiiltig, ab-
gesehen von dem Menschen, wire« (ebd., 883). Erst vor dem Hintergrund dieser sprach-
philosophischen Wahrheitskritik wird Nietzsches Annahme der lebensfeindlichen Wir-
kung der empirischen Geschichtswissenschaft vollig verstindlich.

Nietzsche wendet sich in seiner zweiten »Unzeitgemafien Betrachtung« [1874], nicht
nur gegen die spekulative Geschichtsphilosophie Hegels, er wendet sich vor allem ge-
gen die empirische Geschichtswissenschaft seiner Zeit, die er als lebensfeindlich brand-
markt. Entscheidend mit Blick auf die vorliegende Untersuchung ist: Der Historismus
ist vor dem Hintergrund des Gesagten lebensfeindlich, weil er im Zuriickgehen ins Un-
endliche ein ungeordnetes Chaos stiftet und im Ubermaf eine relativierende Wirkung
entfaltet:

»Das historische Wissen stromt aus unversieglichen Quellen immer von Neuem hinzu
und hinein, das Fremde und das Zusammenhanglose driangt sich, das Gedichtnis 6ff-
net seine Thore und ist doch nicht weit genug geéffnet, die Natur bemiiht sich auf’s
Hochste, diese fremden Géste zu empfangen, zu ordnen und zu ehren, diese selbst
aber sind im Kampfe mit einander, und es scheint néthig, sie alle zu bezwingen und

44 Fur Nietzsches Theorie des Wissens vgl. Grimm 1977.
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zu bewaltigen, um nicht selbst an ihrem Kampfe zu Grunde zu gehen.« (Nietzsche, Un-
zeitgemifle Betrachtung Il, KSA 1, 272)

Das heifit, der Historismus birgt die Gefahr, so lisst sich das vor dem Hintergrund der
ein Jahr zuvor verfassten Uberlegungen verstehen, die Illusion des Menschen zu zersté-
ren: »Der historische Sinn, wenner ungebindigt waltet und alle seine Conse-
quenzen zieht, entwurzelt die Zukunft, weil er die Illusionen zerstort und den bestehen-
den Dingen ihre Atmosphire nimmt, in der sie alleine leben kénnen.« (ebd., 295; Herv.
i. 0.) Nietzsche also leugnet den durch den Historismus zutage geforderten Werterela-
tivismus nicht, dieser verweist vielmehr auf eine viel grundsitzlicher Ebene; Nietzsche
untermauert ihn erkenntnistheoretisch, das Erkennen, die Wahrheit selbst sind men-
schengemacht und als sprachliche Konstrukte kontingent, was die Lebensfeindlichkeit
des Historismus in vollem Ausmafd vor Augen fithrt. Nur das Vergessen ermoglicht da-
von zu abstrahieren, die empirische Geschichtswissenschaft aber birgt die Gefahr, dieses
Vergessen zu storen.

Mit der erkenntnistheoretischen Zuspitzung ist zugleich der Anspruch auch der
empirischen Geschichtswissenschaft (wie jeder Wissenschaft) auf objektive Erkennt-
nisse als unmoglich entlarvt. Weil Wahrheit selbst als sprachlich gefasste >anthro-
pomorphischc ist, kann auch die empirische Geschichtsforschung keine objektiven
Erkenntnisse zutage fordern — nicht zuletzt aufgrund dieser erkenntnistheoretischen
Radikalisierung des historischen Gedankens fordert Nietzsche die Herrschaft des
Lebens iiber das Erkennen:

»Niemand wird zweifeln: das Leben ist die héhere, die herrschende Gewalt, denn ein
Erkennen, welches das Leben vernichtete, wiirde sich selbst mit vernichtet haben. Das
Erkennen setzt das Leben voraus, hat also an der Erhaltung des Lebens dasselbe Inter-
esse, welches jedes Wesen an seiner eigenen Fortexistenz hat.« (ebd., 330/331)

Ganz unabhingig von Fragen nach dem metaphysischen (und damit nach dem in ei-
nem essentialistischen Verstindnis »anthropologischen«) Gehalt von Nietzsches Den-
ken,* die im vorliegenden Zusammenhang nicht beantwortet werden miissen, ist hier
entscheidend, dass Nietzsche die durch den Historismus zutage tretende Relativitit der
Werte sprachphilosophisch wendet und damit im Erkenntnisprozess selbst begriindet —
wie das fir das gesellschaftliche Paradigma prigend werden wird.

45 Heidegger ist der Ansicht, Nietzsche habe eine »Metaphysik der Subjektivitit« vertreten (2008,
177); Rorty hélt fest: »Skeptiker wie Nietzsche haben nachdriicklich erklart, dafs Metaphysik und
Theologie durchsichtige Versuche sind, den Altruismus verniinftiger erscheinen zu lassen, als er
ist. Aber es ist typisch fiir solche Skeptiker, dafd sie ihre eigenen Theorien liber die Natur des Men-
schen haben. Auch sie behaupten, es gebe etwas allen Menschen Gemeinsames—etwa den Willen
zur Macht oder libidindse Krafte« (1992, 11); Nietzsche ldsst sich zugleich als »Anthropologiekriti-
ker«lesen (vgl. Bertino/Stegmaier 2015), wobei damit eine Kritik essentialistischer Anthropologie
anhand der Bestimmung des Menschen als »das noch nicht festgestellte Thier« (Nietzsche, Jenseits
von Gut und Bose, Abs. 62, KSA 5, 81; Herv. i. 0.) angesprochen ist, die zugleich Ausgangspunkt fiir
Gehlens (1958) Bestimmung des Menschen als »Mangelwesen« ist.
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2.2 Anthropologiekritik als radikal(isiert)e Erkenntniskritik

Es scheint kein Zufall, dass der endgiiltige Bruch mit dem vorangegangenen Paradigma
mit der Erfahrung des Totalitarismus und des Grauens des Nationalsozialismus einher-
geht, die in den Augen der Anthropologiekritiker das Ungeniigen alter Denkmuster be-
weist. Dies scheint vor allem fiir die deutschen Denker*innen, Horkheimer und Arendt,
zuzutreffen. Am Anfang steht hier die Frage, wie es Horkheimer und Adorno in der Vor-
rede zur Dialektik der Aufklirung formulieren, »warum die Menschheit, anstatt in einen
wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt«
(1988a, 1). Oder mit Arendt:

»Erst die totalitire Herrschaft als ein Ereignis, das in seiner Beispiellosigkeit mit
den lberkommenen Kategorien politischen Denkens nicht begriffen [...] [werden
kann], hat die in der Uberlieferung so lange gesicherte Kontinuitit abendlindischer
Geschichte wirklich durchbrochen. Dieser Traditionsbruch ist heute eine vollendete
Tatsache.« (Arendt 2012d, 35)

Doch nicht nur Horkheimer und Arendt, auch Foucault stellt einen Zusammenhang zwi-
schen seinen theoretischen Uberlegungen und seiner Jugend unter der Nazi-Okkupation
her:

»| have very early memories of an absolutely threatening world, which could crush
us. To have lived as an adolescent in a situation that had to end, that had to lead to
another world, for better or worse, was to have the impression of spending one’s entire
childhood in the night, waiting for dawn. The prospect of another world marked the
people of my generation, and we have carried with us, perhaps to excess a dream of
Apocalypse.« (Friedrich 1981, 148; vgl. auch Foucault 2005a, 61; 2005n, 821/822)

Der Pragmatismus schlieflich formuliert seine antiessentialistische Position in seinen
Anfingen auch iiber den Gegensatz zwischen der traditionellen Philosophie Europas
und der auf die Zukunft ausgerichteten Philosophie Amerikas (vgl. Rorty 2013b, 18), wo-
bei die reale Geschichte als Sinnbild der Uberkommenbheit der traditionellen Philosophie
verstanden wird. Die Griuel des 20. Jahrhunderts lassen sich vor diesem Hintergrund
als Steigerung der Erfahrung der geschichtlichen Diskontinuitit in Form des Bruchs
mit der Kontinuitit verstehen, der dazu beitragt, den im historischen Paradigma be-
reits angelegten Werterelativismus in eine radikale Erkenntniskritik zu iberfithren.
Mit dieser radikalen Erkenntniskritik verbunden ist das Selbstverstindnis, selbst kein
Philosoph zu sein bzw. keine Philosophie im klassischen Sinne zu betreiben.*®

46  Arendt ist ihrem Selbstverstindnis nach Politische Theoretikerin, sie fithlt sich nicht als Philoso-
phin, wie sie im Gesprach mit Giinter Gaus am 28.10.1964 festhdlt; auch Foucault konstatiert: »Ich
betrachte mich nicht als Philosoph« (2005a [1980], 53); Rorty stellt dem Philosoph den »starken
Dichter« gegenliber, Dichtung als das »Streben nach Erschaffung des Selbst durch Erkenntnis von
Kontingenz«der Philosophie als »dem Streben nach Universalitit durch Uberschreitung von Kon-
tingenz« (1992, 56 ff.); am wenigsten bei Horkheimer, auch hier gleichwohl der Sache nach, wenn
Horkheimer die traditionelle durch eine kritischen Theorie ersetzen will (2005 [1937]).
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Radikale Erkenntniskritik ist dabei gewissermaflen im Sinne der Vollendung oder
Radikalisierung der Kantischen Erkenntniskritik als Versuch der Uberwindung des car-
tesianischen Dualismus zu verstehen (vgl. ausfithrlich zu Kant I11.2.). Kant selbst ver-
gleicht sein eigenes Vorhaben mit der Kopernikanischen Wende in den Naturwissen-
schaften und spricht von einer »Revolution der Denkart«: Nicht mehr das Erkenntnis-
objekt soll im Vordergrund stehen, sondern das Erkenntnissubjekt und sein Erkenntnis-
vermdgen (vgl. KrV, BXI fI.). Kant tritt bekanntlich an, die Einseitigkeit von Empirismus
und Rationalismus zu iiberwinden, wie sein berithmtes Diktum »Gedanken ohne Inhalt
sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind« (K¥V, A 51/B 75) zum Ausdruck bringt,
vertritt die seinerzeit revolutionire Annahme, dass es Grenzen der Erkenntnis (im enge-
ren Sinne) gibt, die wir nicht tiberschreiten kénnen und bricht mit der Annahme, dass
wir die Wirklichkeit so erkennen kénnen, wie sie tatsichlich ist. Die Erkenntnis, so Kant,
richtet sich nicht nach den Gegenstinden, sondern die Gegenstinde richten sich nach
der Erkenntnis. Er schligt vor von der Annahme auszugehen,

»die Gegenstdnde oder, welches einerleiist,die Erfahrun g, inwelchersieallein
(als gegebene Gegenstande) erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen, [...]
weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert, dessen Regel ich
in mir, noch ehe mir Cegenstidnde gegeben werden, mithin a priori voraussetzen muf},
welche in Begriffen a priori ausgedriickt wird, nach denen sich also alle Gegenstan-
de der Erfahrung notwendig richten und mit ihnen iibereinstimmen missen.« (KrV, B
XVII, XVIII; Herv. i. O.)

Hier zeigt sich aber zugleich die Beschrinkung der Kantischen Erkenntniskritik: Die
Erkenntnis wird zwar als durch das Erkenntnissubjekt bzw. das Erkenntnisvermogen
bestimmte gedacht und hat folglich ihre Grenzen, die Erkenntnis des Erkennens selbst
ist davon aber ausgenommen, sodass die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Er-
kenntnisobjekt im abendlindischen Denken erst bei Kant vollig offenbar wird: »Alle Ver-
nunfterkenntnifd ist entweder material und betrachtet irgend ein Object; oder
formal und beschiftigt sich blofd mit der Form des Verstandes und der Vernunft
selbst und den allgemeinen Regeln des Denkens itberhaupt ohne Unterschiede der Ob-
jecte.« (AA 1V, 387; Herv. 1. O.)

Wichtig vor dem Hintergrund dieser Untersuchung ist, dass Kant zwar das Erkennt-
nissubjekt expliziert und zum Gegenstand der Analyse macht und dadurch die Erkennt-
nis selbst relativiert, insofern die Gegenstinde der Erkenntnis und damit der Mensch
selbst als Gegenstand der Erkenntnis durch das Erkenntnissubjekt strukturiert werden
und »niemals iiber das Feld moglicher Erfahrung hinaus kommen« (K¥V, A 702/B 730)
konnen, er aber das Erkenntnisvermogen selbst von diesem Vorgang ausnimmt, wenn
er Gesetzmaifligkeiten des Denkens unterstellt und von der »Natur unserer Vernunft«
und der »Naturanlage unserer Vernunft« (KrV, A 669/B 697) spricht. Bei Kant wird die
Spaltung von Erkenntnissubjekt und -objekt gewissermaflen auf die Spitze getrieben
(wodurch er erst die Grundlage fiir ihre Uberwindung legt). Kant expliziert das Erkennt-
nissubjekt als Gegenstand der Erkenntnis — das implizit Gegenstand aller philosophi-
schen Anthropologien ist, wo die Vernunft als das dem Menschen spezifische Erkennt-
nisvermogen als ihn wesenhaft bestimmendes verstanden wird — und damit zugleich
die Bedingtheit der Erkenntnis durch das menschliche Erkenntnisvermégen, dessen Er-
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kenntnis (die Erkenntnis des Erkenntnisvermogens) selbst aber bei Kant von der Kritik
unangetastet bleibt.

In diesem Sinne bewerten die hier behandelten nachanthropologischen Denker*in-
nen Kants Rolle als eine ambivalente: als eine die kritische Position begriindende, aber
nicht vollig konsequent zu Ende gedachte Position. Mit Blick auf Arendts Kant-Rezepti-
on steht meist die Kritik der Urteilskraft und Arendts Gedanken iiber Das Urteilen im Mit-
telpunkt (vgl. u. a. Beiner 2012 [1982]; Vollrath 1993; Meints 2011); Arendt schlief3t aber
auch in ihren vorgingigen Uberlegungen zum Denken ganz grundsitzlich und explizit
an Kant an, genau genommen an die »Unterscheidung zwischen der Erkenntnis, die das
Denken als Mittel zum Zweck einsetzt, und dem Denken selbstc, die sie als »Kants grof3-
te Entdeckung« benennt, die er aber durch den Vergleich der beiden selbst untergraben
habe (Arendt 1998, 72./73):

»Ervertrat zwar nachdriicklich die Auffassung, die Vernunft kénne keine Erkenntnis er-
langen [...], doch er konnte sich nicht v6llig von der Uberzeugung losmachen, daf das
letzte Ziel des Denkens und Wissens die Wahrheit und die Erkenntnis sei; daher ver-
wendet er in allen Kritiken den Ausdruck >Vernunfterkenntniss, >Erkenntnis aus reiner
Vernunft¢, welcher Begriff fiir ihn in sich widerspriichlich hitte sein miissen. Es wur-
de ihm nie vollig klar, da er die Vernunft und das Denken befreit hatte, dafs er diese
Fahigkeit und ihre Betatigung gerechtfertigt hatte, auch wenn sie keinerlei >positive<
Ergebnisse fiir sich in Anspruch nehmen konnte.« (ebd., 72)

Auch Foucault schreibt sich in »die kritische Tradition, welche die von Kant ist« ein und
beschreibt sein Unternehmen in Anschluss an Kant als »Kritische Geschichte des Denkens«
(Foucault 2005m [1984], 776/777; Herv. i. O.),* verstanden als »Analyse der Bedingungen,
unter denen bestimmte Subjekt-Objekt-Beziehungen in dem Mafe ausgebildet oder ab-
geindert werden, wie sie fir ein mogliches Wissen konstitutiv sind« (ebd., 777). Hork-
heimer beschreibt Kants Position affirmativ wie folgt: »Wir sollen nicht erwarten, durch
die Wissenschaften absolute Wahrheit zu gewinnen; itber unsere Bedingtheit und End-
lichkeit fithrt nach ihm keine Schau und keine Teilnahme an platonischen Ideen hinaus.«
(Horkheimer 1987c¢ [19262], 143) An anderer Stelle lautet sein Urteil die Ambivalenz beto-
nend: »Bis ans Ende vorgetriebene Analyse, skeptisches Mifitrauen gegen Theorie iiber-
haupt auf der einen Seite und Bereitschaft zu naivem Glauben an losgeloste, starre Prin-
zipien auf der anderen sind ein Kennzeichen des biirgerlichen Geistes, wie er in Kants
Philosophie in héchst vollendeter Gestalt erscheint.« (Horkheimer 1988c [1933], 280)*
Auch Rortys Verhiltnis zu Kant scheint nur auf den ersten Blick rein aversiv, wenn Kant
ihm neben Platon als typischer Vertreter der traditionellen Philosophie gilt (vgl. Rorty
1996, 149) und damit als einer derjenigen, von denen sich abzugrenzen, er mit all seinen
Uberlegungen bemiiht ist.*’ In einer frithen Auseinandersetzung mit »Strawson’s Ob-

47  Vgl. dazu insbesondere Foucault 2005h [1984]; fiir Foucaults Verstandnis von Kritik und ihr Ver-
héltnis zu Aufklarung und Genealogie in Anschluss an Kant vgl. Geuss 2003; fiir die Rolle Kants in
Foucaults Denken vgl. auch Hemminger 2004; Frietsch 2014.

48  Fur Horkheimers Auseinandersetzung mit Kant vgl. insbesondere Asbach 1997.

49  Fur Rortys ambivalentes Verhiltnis zu Kant vgl. Tartaglia 2013.
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jectivity Argument« fillt das Bild — ohne der spiteren Einschitzung zu widersprechen -
etwas differenzierter aus, wenn Rorty festhilt:

»The major theme common to Kant’s and Wittgenstein's revolts against Cartesianism is
the claim that all our knowledge is, in Kant’s phrase, discursive rather than intuitive
— that is, that thought and the use of concepts are needed to achieve it. The major
difference between these two revolts is that concepts are viewed in different ways. For
Kant a concept is a representation, a species of mental content, whereas for Wittgen-
stein, it is a skill, a skill at linguistic behavior — the ability to use a word.« (Rorty 1970,
237; Herv.i. 0O))

Rortys Einschitzung dhnelt hier dann auch in der Folge hinsichtlich der fehlenden Kon-
sequenz derjenigen der bereits zitierten Anthropologiekritiker: »Kant went half-way to-
ward overthrowing traditional epistemology, because he went half-way toward making
the judgement the indecomposable unit of epistemological analysis. Wittgenstein went
the rest of the way.« (ebd., 241) Fiir Rorty ist Kant eine Figur der Ubergangszeit: »Sein Pro-
jekt vermittelte zwischen einer sterbenden rationalistischen Tradition und einem neuen
demokratischen Weltbild« (Rorty 1996, 164).

Die Anthropologiekritik zielt in Folge der Historisierung des Denkens im 19. Jahrhundert die
kantische Erkenntniskritik mit Nietzsche radikalisierend auf die Kritik des Evkenntnisvermigens.
Es gibt nicht nur kein an sich existierendes Ding, kein an sich existierendes Erkenntnis-
objekt »Mensch, es gibt auch kein an sich existierendes Erkenntnisvermégen, keine an
sich existierende Vernunft. Da sie die Menschen als Erkennende selbst als gesellschaft-
lich bedingt fasst und damit die Trennung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt
aufthebt, verabschiedet sie die Metaphysik endgiiltig. Ausgehend von der Verneinung 1)
der Annahme eines die Geschichte ordnenden, iiberzeitlichen Sinns fiithrt dies zu einer
Verneinung 2) der Annahme der Erkennbarkeit letzter, absoluter Wahrheiten, worunter
insbesondere 3) Wesensaussagen iiber den Menschen fallen.

Anthropologiekritik hat verstanden als mit Nietzsche radikalisierte Fortfithrung der
kantischen Erkenntniskritik folglich zwei klar zu unterscheidende Dimensionen: 1. ei-
ne fundamentale, wenngleich oftmals weniger explizite Dimension, die mit der Annah-
me der gesellschaftlichen Situierung des Menschen als Erkennenden a) dessen Fahigkeit
zur iiberzeitlichen Erkenntnis infrage stellt und b) die Trennung zwischen Erkenntnis-
subjekt und Erkenntnisobjekt aufhebt (weil die Vermittlung zwischen beiden durch eine
sinnstiftende Geschichte, die Natur oder Gott als etwas dem Menschen Auflerliches weg-
fillt) und 2. eine aus der gesellschaftlichen Situierung des Erkenntnissubjekts und der
daraus folgenden Infragestellung der Méglichkeit absoluter Erkenntnis abgeleitete Di-
mension: die Infragestellung der Méglichkeit der Erkenntnis des Wesens des Menschen
in seiner Eigenschaft als (spezifisches) Erkenntnisobjekt, was normalerweise gemeint
ist, wenn von »Anthropologiekritik« die Rede ist. Im vorliegenden Verstindnis ist An-
thropologiekritik zunichst radikal(isiert)e Erkenntniskritik und erst in einem zweiten
Schritt im engeren Sinne »Anthropologie«kritik, verstanden als Kritik essentialistischer
(und universalistischer) Anthropologien.

Essentialistische Anthropologien objektivieren den Menschen als Erkenntnissubjekt
und implizieren folglich eine Trennung oder gar Spaltung von Erkenntnissubjekt und
Erkenntnisobjekt, weil nur unter dieser Voraussetzung Aussagen iiber den Menschen
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moglich sind. Auch empirische Anthropologien iiberwinden diese Trennung nicht,
gleichwohl sie den Menschen zunichst als empirisches Erkenntnisobjekt zum Gegen-
stand haben, ihre Bestimmungen aber gleichermafien universalisieren und teilweise
zuletzt auch essentialisieren (indem sie den/die Menschen als kulturelle/s, geschicht-
liche/s oder sprachliche/s Wesen fassen und dem ein universelles Verstindnis von
»Kultur«, »Geschichte« oder »Sprache« zugrunde legen). Dass Anthropologie lange
Zeit mit essentialistischer »Anthropologie« gleichgesetzt wurde, wobei das je implizi-
te Verhaltnis zwischen dem/den Menschen als Erkennenden und Erkannten zumeist
unreflektiert blieb, ist so verstanden einer je paradigmatischen (metaphysisch-theolo-
gischen ebenso wie naturalistischen) Argumentation geschuldet und erfihrt im Zuge
des Wechsels zum gesellschaftlichen Paradigma eine Umdeutung.

Die Spezifik des gesellschaftlichen Paradigmas liegt darin, dass die in seinem Rah-
men vollzogene »Objektivierung« des Menschen als gesellschaftlich bedingtes Wesen ei-
ne formale, keine inhaltliche ist: eine leere Form des Menschseins, die mit je unterschiedli-
chem Inhalt — dem Menschen - historisch und kulturell, aber nie abschliefend gefiillt
werden kann, womit zugleich die Trennung bzw. Spaltung (wenn auch nicht die Unter-
scheidung) zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt aufgehoben ist.*® In der
Unmoglichkeit der Erkenntnis des Wesens des Menschen kulminiert die Erkenntniskri-
tik deshalb gewissermafien. Nicht nur ist die Erkenntnisfihigkeit des Menschen als ei-
nes durch die je vorfindliche Gesellschaft geprigten Wesens per se begrenzt, in der Fra-
ge nach dem Wesen des Menschen richtet sich mehr noch die stets durch die Umstinde
bedingte Erkenntnis auf den Menschen als solch ein begrenztes Wesen, mithin auf sich
selbst.”"

Dabei bestehen Unterschiede zwischen den Autor*innen, die eine nicht-chrono-
logische Anordnung sinnvoll erscheinen lassen. Horkheimer und Foucault einerseits
und Rorty und Arendt andererseits unterscheiden sich hinsichtlich der Rolle bzw. der
Funktion, die der Geschichte in ihrem Denken zukommt und damit hinsichtlich der
politiktheoretischen Konsequenzen, die sie aus der angenommenen Kontingenz der
Erkenntnis und dem damit verbundenen Problem des Werterelativismus ziehen. Hork-
heimer und Foucault wenden die geschichtliche Diskontinuitit methodisch, ihr Blick
richtet sich, bei allen selbstverstindlich bestehenden Unterschieden des konkreten
Vorgehens, auf die Vergangenheit; sie zielen, indem sie genealogisch die Kontingenz

50  Dirk Jorke spricht mit Blick auf Charles Taylors Anthropologie interessanterweise ebenfalls da-
von, dass dieser »zunichst eine formale Anthropologie« vertrete und beschreibt diese der Sache
nach dhnlich, wie folgt: »Das heifst, er definiert einen unverianderlichen, weil essentiellen Rahmen
menschlichen Daseins, doch die Cestaltung dieses Rahmens ist abhdngig von historischen und
kulturellen Gegebenheiten. Der Rahmen besteht in der doppelten Annahme, dass der Mensch ein
selbstinterpretierendes Wesen ist und dies im Austausch mit seiner jeweiligen sozialen Umwelt
geschieht« (2005, 114/115).

51 Wie schon Nietzsche festhalt: »Ueberhaupt aber scheint mir die richtige Perception — das wiirde
heissen der addquate Ausdruck eines Objekts im Subjekt — ein widerspruchsvolles Unding: denn
zwischen zwei absolut verschiedenen Spharen wie zwischen Subjekt und Objekt giebt es keine
Causalitat, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern hochstensein 4sthetisches Ver-
halten, ich meine eine andeutende Uebertragung, eine nachstammelnde Uebersetzung in eine
ganz fremde Sprache« (Wahrheit und Liige, KSA 1, 884; Herv. i. O.).
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geschichtlich gewordener Wertvorstellungen nachzuweisen versuchen, auf eine Kritik
der Gegenwart. Dabei liegt ihrer Kritik gleichermaflen die Annahme einer Fehlentwick-
lung des aufkldrerischen Projekts zugrunde. Auf diese Nihe zur Frankfurter Schule und
insbesondere zu Horkheimer hat Foucault selbst aufmerksam gemacht (Foucault 20052
[1980], 90 ff.). Beiden Uberlegungen liegt Foucault zufolge die Frage zugrunde, ob »das
Versprechen der Aufklirung, durch Ausiibung der Vernunft die Freiheit zu gewinnen,
sich in eine Herrschaft ebendieser Vernunft verkehrt hat, die immer mehr den Platz der
Freiheit usurpiert?« (ebd., 91).>

Entsprechend liegt die Betonung auf der Befreiung, wobei Foucault der Gefahr die
im Konzept der »Befreiung« liegt, gewahr ist, nimlich dass sie impliziert, die Beseiti-
gung der Repression fithre dazu, dass der Mensch seine Natur wiederfinde (vgl. Fou-
cault 20057, 877), wohingegen Horkheimers Denken gerade Ausdruck des beschriebe-
nen Problems ist. So sieht Foucault auch, trotz aller Gemeinsambkeiten, in der Konzep-
tion des Subjekts einen gravierenden Unterschied zur Frankfurter Schule, die Foucault
zu Recht als traditionell und ihrem Wesen nach philosophisch beschreibt: »Ich glaube
nicht, dass die Frankfurter Schule zugeben kénnte, dass wir nicht unsere verlorene Iden-
titit wiederzufinden, unsere gefangene Natur zu befreien, unsere fundamentale Wahr-
heitherauszustellen haben, sondern vielmehr auf etwas ganz anderes zugehen miissen.«
(Foucault 2005a [1980], 92) Das griindet nach Foucault nicht zuletzt im Umgang mit der
Geschichte; die Frankfurter Schule habe nicht selbst Geschichte betrieben, sondern Ge-
schichtsschreibung von marxistisch gesinnten Historikern unreflektiert itbernommen
(ebd., 94). Dieser Umgang mit der Geschichte aber ist meines Erachtens nur Ausdruck
der erkenntnistheoretischen Position Horkheimers, die in Folge der theoretischen Kon-
tinuitit mit dem historischen Materialismus bzw. der von diesem geerbten (nach wie
vor) historischen Begriindung der Kontingenz der Erkenntnis, nicht gleichermaflen kon-
sequent ist wie die der anderen hier behandelten Autor*innen. Horkheimer problema-
tisiert in der Folge zwar die Spaltung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, ihre
Uberwindung aber ist normativer Fluchtpunkt fiir die politische Praxis nicht erkenntnis-
theoretischer Ausgangspunkt seiner Uberlegungen. Foucaults Position ist in dieser Hin-
sicht durch die sprachliche bzw. diskurstheoretische Begriindung der Kontingenz kon-
sequenter, weshalb Foucault der kritischen Zielsetzung entsprechend, anders als Hork-
heimer, lediglich einen »pessimistischen Hyper-Aktivismus« (Foucault 2005g [1983], 465)
fordern kann. Horkheimer wird hier entsprechend zwar als »Anthropologie«kritiker an-
gefiithre, nicht aber als Anthropologiekritiker im umfassenden Verstindnis einer radi-
kalisierten Erkenntniskritik. Entsprechend werden in Teil III nur Foucault, Rorty und
Arendt als Vertreter des gesellschaftlichen Paradigmas behandelt.

Arendt und Rorty unterscheiden sich mit Blick auf ihr Verstindnis von und ihren
Umgang mit Geschichte von Horkheimer und Foucault, insofern ihr Blick sich ausge-
hend von der Annahme eines radikalen (realgeschichtlich bzw. theoriegeschichtlich ver-
standenen) Bruchs weniger auf die Vergangenheit als auf die Zukunft und entsprechend
auf die Hoffnung bzw. den Neuanfang richtet, die bzw. der in der durch den Bruch be-
reits gewonnenen Freiheit (nicht Befreiung) liegt. Wihrend bei Rorty jedoch erkenntnis-

52 Fir die Gemeinsamkeiten zwischen Frankfurter Schule und Foucaults Genealogie vgl. McCarthy
1993d.
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theoretische Annahmen und normative politische Aussagen in einen Widerspruch gera-
ten, iibersetzt Arendt ihre erkenntnistheoretischen Annahmen konsequent politiktheo-
retisch. Das ist meines Erachtens dem Umstand geschuldet, dass in ihrem Denken der
Traditionsbruch einen theorieexternen Status einnimmt und sie mit ihrem Denken in
der Folge tatsichlich neu ansetzt, gleichwohl sie das erst nachtriglich — am Ende ihres
Wirkens — erkenntnistheoretisch expliziert hat.

So besteht schlieflich eine Gemeinsamkeit zwischen Foucault und Arendt, die beide
gleichermafien das Denken selbst einer Revision unterziehen und aufbauend darauf ei-
ne konsequente antiessentialistische Anthropologie vorlegen, wihrend Rorty und Hork-
heimer, was die »anthropologische« Argumentation betrifft, hinter ihre erkenntnistheo-
retischen Annahmen zuriickfallen. Allerdings vertritt Rorty anders als Horkheimer eine
erkenntnistheoretisch konsequente Position, fillt aber, da er die aus der Erkenntniskri-
tik folgende anthropologische Argumentation nur fiir den privaten Bereich gelten lisst,
fiir den 6ffentlichen Bereich dagegen eine zwar nicht rationale, so doch universalistische
Begriindung der liberalen Ordnung anbietet, hinter seine erkenntnistheoretischen An-
nahmen zuriick. Anders gesagt: Rorty versucht, die politischen Implikationen des natu-
ralistischen Paradigmas mit den erkenntnistheoretischen Annahmen des gesellschaftli-
chen Paradigmas zu verséhnen. Das jedoch kann nicht gelingen: Auch Rortys Verteidi-
gung der liberalen Ordnung liegen (im Sinne der politikwissenschaftlichen Anthropolo-
gie notwendigerweise, weil bestimmten politischen Ordnungsvorstellungen bestimmte
anthropologische Annahmen inhirent sind) universalistische anthropologische Annah-
men zugrunde, die eine Trennung zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt implizieren.

Der Fokus der Darstellung der Vertreter*innen der radikal(isiert)en Erkenntniskri-
tik liegt im Folgenden auf der Abgrenzung zum vorausgehenden (naturalistischen) Pa-
radigma, wohingegen die paradigmatische anthropologische Argumentation der Den-
ker*innen des gesellschaftlichen Paradigmas erst in Teil III in Anschluss an die Darle-
gung der Struktur des anthropologischen Arguments in Teil II erdrtert werden kann.
Die Darstellung erfolgt im Folgenden jeweils in drei Schritten, die bereits als kennzeich-
nend fiir den Wechsel hin zum gesellschaftlichen Paradigma benannt wurden: Zunichst
werden die Grundlagen der Erkenntniskritik im Anschluss an den bzw. in Abgrenzung
zum Historismus aufgezeigt, wobei der entscheidende Unterschied in der Verneinung
der Annahme der Sinnhaftigkeit von Geschichte liegt (1). In einem zweiten Schritt wird
die Absage an absolute Wahrheiten als Folge der gesellschaftlichen Situierung des Er-
kenntnissubjekts bzw. des Erkenntnisvermégens dargestellt (2). In einem dritten Schritt
werden die daraus folgende »Anthropologie«kritik sowie die jeweiligen anthropologi-
schen Annahmen skizziert (3). Mit Blick auf die anthropologischen Annahmen geht es
nur darum, die Grundtendenz zu verdeutlichen, sprich zu zeigen, dass sich im gesell-
schaftlichen Paradigma anthropologische Argumente finden, deren Status sich aber in-
dert, weil der/die Mensch/en als von seinen/ihren gesellschaftlichen Verhiltnissen ge-
prigt verstanden wird/werden, genau genommen als »Erfahrungstier« (Foucault 1996,
85), »bedingte Wesen« (Arendt 2002, 18/19, 20) oder »flexibles, wandelbares, sich selbst
formendes [...] Tier« (Rorty 1996, 147); im Detail sollen die anthropologischen Annahmen
erst in Teil III dieser Studie dargelegt werden; dennoch sind in der Darstellung, auch
wenn sie primir darauf zielt, zu zeigen, dass sich bei den behandelten Denker*innen
anthropologische Argumente finden, inhaltliche Dopplungen nicht zu vermeiden.
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2.2.1 Max Horkheimer: Befreiung durch Erkenntniskritik als politisches Ziel
Mit der Absage an die Sinnhaftigkeit der Geschichte, die Absage an absolute Wahrheiten
sowie die Absage an die Erkennbarkeit des Wesens des Menschen enthilt Horkheimers
Denken die zentralen Topoi des Wechsels hin zum gesellschaftlichen Paradigma. Weil
in Horkheimers Denken der Dualismus zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt jedoch
bestehen bleibt, lisst er sich in letzter Konsequenz nicht zum gesellschaftlichen Para-
digma zihlen.

Ganz offensichtlich wird die Ubernahme der zentralen Topoi, die den Wechsel hin
zum gesellschaftlichen Paradigma signalisieren, in Horkheimers Kritik an Mannheim,
dem er vorwirft, die Wissenssoziologie falle hinter Marx zuriick:*

»Im Zusammenhang der Wissenssoziologie wird der moderne Begriff der Ideologie in
den Dienst einer Aufgabe gestellt, die der Theorie, der er entstammt, zuwiderlduft.
Marx wollte die Philosophie in positive Wissenschaft und Praxis verwandeln, die Wis-
senssoziologie verfolgt eine philosophische Endabsicht.« (Horkheimer1987b [1930], 276;
Herv.i.O.)

Horkheimer kritisiert das Festhalten an einer ewigen Wahrheit (vgl. ebd., 283), die An-
nahme der Erkennbarkeit des Menschenwesens (vgl. ebd., 277 f.) und die Annahme einer
der Gesellschaft dufleren Urheberin der Geschichte (vgl. ebd., 281) — Horkheimer wirft
Mannheim also gewissermafien mangelnde Konsequenz vor, die die sogenannten »An-
thropologiekritiker« dagegen ziehen: Die »Wissenssoziologie kennzeichnet — wie jede
Metaphysik — alle Denkstandorte sub specie aeternitatis, nur dafd sie die ewige Wahrheit
noch nicht in Besitz genommen zu haben behauptet, sondern sich erst auf dem Wege zu
ihrer Eroberung fithlt« (ebd., 284). In gewisser Hinsicht gilt diese Kritik auch fiir Hork-
heimer selbst, wenngleich das Ziel hier die Uberwindung der Spaltung von Erkenntnis-
subjekt und Erkenntnisobjekt, verstanden als Uberwindung der Entfremdung, ist.

2.2.1.1 Historischer Materialismus

Was bei Horkheimer in der Nachfolge von Marx’ historischem Materialismus schon an-
gelegt ist, die Riickbindung aller Theorie an die Praxis und die damit verbundene In-
fragestellung metaphysischer Wahrheit ebenso wie die Annahme der gesellschaftlichen
Pragung des Menschen, erfihrt insbesondere durch die Absage an die Sinnhaftigkeit der
Geschichte eine Steigerung. Wihrend der historische Materialismus bei Marx tiber die
Geschichtsphilosophie mit dem naturalistischen Paradigma verbunden bleibt und die
Kontingenz der Erkenntnis so nicht konsequent behaupten kann, vollzieht die kritische
Theorie einen weiteren Schritt hin zum Paradigmenwechsel. Vor dem Hintergrund der
eigenen Zeit bezeichnen Horkheimer und Adorno die Konstruktion der Weltgeschichte
mit Kategorien wie Freiheit und Gerechtigkeit als eine »Art Schrulle«:

»[D]as Gute, das in Wahrheit dem Leiden ausgeliefert bleibt, wird als Kraft verkleidet,
die den Gang der Geschichte bestimmt und am Ende triumphiert. [...] So tragen Chris-
tentum, Idealismus und Materialismus, die an sich auch Wahrheiten enthalten, doch

53 Fir die Kritik der Kritischen Theorie an Karl Mannheims Wissenssoziologie vgl. Huke-Didier 1985.
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auch ihre Schuld an den Schurkereien, die in ihrem Namen veriibt worden sind.« (Hork-
heimer/Adorno 1988b, 236)

In einem 1969 gehaltenen Vortrag zur »Kritische Theorie gestern und heute« erklirt
Horkheimer, die kritische Theorie sei Marx zu einem fritheren Zeitpunkt zwar noch
insoweit gefolgt, als sie ihre Hoffnung auf die Revolution setzte:

»Jedoch, wir waren uns klar, und das ist ein entscheidendes Moment in der Kritischen
Theorie von damals und von heute, wir waren uns klar, daft man diese richtige Gesell-
schaft nicht im Vorhinein bestimmen kann. Man konnte sagen, was an der gegenwar-
tigen Gesellschaft das Schlechte ist, aber man konnte nicht sagen, was das Gute sein
wird, sondern nur daran arbeiten, dafd das Schlechte schlieRlich verschwinden wiirde.«
(Horkheimer 1985 [1970], 339)

Trotz der Absage an die Bestimmung eines Telos der Geschichte bleibt bei Horkheimer
der Anspruch der Einsicht in eine der Geschichte innewohnende Gesetzmifigkeit be-
stehen. Im Vorwort zur Erstausgabe der Zeitschrift fiir Sozialforschung hilt er — die eigene
Position wie so oft als Mittelweg zwischen Positivismus und Metaphysik beschreibend
(vgl. u. a. Horkheimer 1988c [1933], 277 ff.) — programmatisch fest, die Sozialforschung
erstrebe

»Erkenntnis des gesamtgesellschaftlichen Verlaufs und setzt daher voraus, daf unter
der chaotischen Oberfliche der Ereignisse eine dem Begriff zugingliche Struktur wirkender
Miichte zu erkennen sei. Geschichte gilt in der Sozialforschung nicht als die Erscheinung
blofder Willkir, sondern als von Gesetzen beherrschte Dynamik, ihre Erkenntnis ist daher
Wissenschaft.« (Horkheimer 1932, I; Herv. F. H.)

Bei Horkheimer ist die Kontingenz der Erkenntnis in den materialistischen Bedin-
gungen begriindet, also durch etwas dem/den Menschen und damit dem Erkennt-
nisprozess Auflerliches und damit Objektivierbares. Nur vor diesem Hintergrund ist
»Geschichtserkenntnis« moglich; selbst wenn Horkheimer die Geschichtlichkeit des
eigenen Standpunkts miteinbezieht, impliziert das dennoch eine Objektivierung des
Menschen und damit die Spaltung in Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, deren
Uberwindung nicht erkenntnistheoretischer Ausgangs-, sondern politischer Zielpunkt
von Horkheimers Denken ist.

Entsprechend ist Geschichtserkenntnis unmittelbar handlungsleitend. Horkheimer
istder Ansicht, Geschichte miisse gemacht werden; nicht die Geschichte besorge die Kor-
rektur und weitere Bestimmung der Wahrheit und damit der Notwenigkeit, vielmehr
hinge »von der kompromif}losen Anwendung der als wahr erkannten Einsicht [...] zum
grofen Teil Richtung und Ausgang der geschichtlichen Kimpfe ab« (Horkheimer 1988c
[1933], 296); so disqualifiziert sich laut Horkheimer auch der »parteilose Relativismus als
ein Freund des jeweils Bestehenden. Der Dogmatismus, den er verborgen in sich enthil,
ist die Bejahung der vorhandenen Macht; denn die werdende bedarf in ihrem Kampfe
bewuRter Entscheidung« (ebd., 291).

Trotz der im Sinn des Paradigmenwechsels radikalisierten Position unterscheidet
sich der von Marx herkommende Horkheimer von den anderen Anthropologiekritikern
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dadurch, dass die befreite Existenz den historischen Fluchtpunkt bildet, der die Annah-
me der Kontingenz der Erkenntnis konterkariert:

»Soweit wirdaran mitwirken, eine Welt einzurichten, in der alle Menschen menschenwiir-
dig leben kdnnen, geschieht es auf Grund des blofSen Glaubens an unsere Verantwortung
dafiir und in keinem Sternenreiche der Ideen vermégen wir zu lesen, dafd unser Han-
deln einen ewigen Wert besitze oder einer ewigen Wirklichkeit gerecht sei.« (Horkhei-
mer1987c [19267], 143; Herv. F. H.)

Das Ziel ist es nicht nur, die Individuen aus ihrer Passivitit zu befreien und ihnen vor Au-
gen zu fithren, dass die gesellschaftlichen Verhiltnisse menschengemacht sind; Hork-
heimer kritisiert die bisherigen gesellschaftlichen Verhiltnisse nicht nur, sondern for-
muliert dariiber hinaus das Ziel einer wahrhaft menschlichen Gesellschaft: »Die Exis-
tenz der Gesellschaft hat entweder auf unmittelbarer Unterdriickung beruht oderist eine
blinde Resultante widerstrebender Krifte, jedenfalls nicht das Ergebnis bewufiter Spon-
taneitit der freien Individuen.« (Horkheimer 2005 [1937], 217)

2.2.1.2 Erkenntniskritik als Kritik politischer Praxis
Fir Horkheimer ist die Vorstellung einer ewigen die erkennenden Subjekte iiberdauern-
den Wahrheit unvollziehbar. »Zum Problem der Wahrheit« schreibt Horkheimer 1933:
»Es gibt kein ewiges Ritsel der Welt, kein Weltgeheimnis, das ein fiir allemal zu ergriin-
den die Mission des Denkens wire« (Horkheimer 1988c [1933], 294). Diese Ansicht so
Horkheimer ignoriere, und hier verweist er auf die Bedingtheit des Menschen als Er-
kenntnissubjekt ebenso wie der Erkenntnisobjekte, »sowohl die dauernde Verinderung
der erkennenden Menschen wie ihrer Gegenstinde als auch die uniiberwindliche Span-
nung von Begriff und objektiver Realitit« (ebd.). Nicht nur das Objekt, sondern auch
das Subjekt der Erkenntnis kann sich von seiner gesellschaftlichen Verortung nicht losen
und folglich keine Aussagen iiber ein iiberzeitliches Wesen des Menschen titigen. »Die
Tatsachen, welche die Sinne uns zufithren, sind in doppelter Weise gesellschaftlich pra-
formiert: durch den geschichtlichen Charakter des wahrgenommenen Gegenstands und
den geschichtlichen Charakter des wahrnehmenden Organs.« (Horkheimer 2005 [1937],
217) Entsprechend hilt Horkheimer den »Dualismus von Denken und Sein, Verstand und
Wahrnehmung« (ebd., 214) fiir ein Grundiibel der traditionellen Philosophie.
Gegeniiber den grofien Ideen der Zivilisation, so Horkheimer, sollte die Philosophie
eine doppelte Haltung einnehmen. Erstens sollte sie »ihren Anspruch verneinen, als
héchste und unendliche Wahrheiten betrachtet zu werden. Immer, wenn ein metaphy-
sisches System jene Zeugnisse als absolute oder ewige Prinzipien darstellt, enthiillt es
ihre historische Relativitit.« Daraus leitet sich zweitens die Aufgabe der Philosophie ab:
»Es sollte zugestanden werden, dafd die grundlegenden kulturellen Ideen einen Wahr-
heitsgehalt haben, und Philosophie sollte sie an dem gesellschaftlichen Hintergrund
messen, dem sie entstammen. Sie bekimpft den Bruch zwischen den Ideen und der
Wirklichkeit.« (Horkheimer 2007 [1947], 201) Die Uberwindung des Dualismus zwischen
Ideen und Wirklichkeit, zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt ist folglich
keine bereits durch die erkenntnistheoretische Position vollzogene, sondern eine auf
Grundlage objektiver Geschichtserkenntnis praktisch erst zu vollziehende. Anders ge-
sagt und das macht den Unterschied zu den anderen Anthropologiekritiker aus: Die
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Uberwindung der Spaltung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt als Uberwin-
dung der Entfremdung und damit die befreite Existenz ist bei Horkheimer politisches
Programm bzw. aus der Geschichtserkenntnis ableitbarer, normativer Fluchtpunkt. Die
formale erkenntnistheoretische Ausgangsposition wird zum inhaltlichen politischen
Ziel, dessen Richtigkeit durch die dialektische Methode nachweisbar ist.

Entsprechend verliert das Denken, auch wenn die Erkenntnis nur historische Gel-
tung beanspruchen kann, nicht seinen Wahrheitsgehalt. Horkheimer erhebt einen his-
torisch giiltigen Wahrheitsanspruch, keinen Anspruch auf die Offenlegung absoluter,
a-historischer Wahrheit:

»Nur an einer Uberirdischen, unverdnderlichen Existenz gemessen erscheint die
menschliche Wahrheit von einer schlechteren Qualitat. Soweit sie jedoch notwendig
unabgeschlossen und insofern srelativ< bleibt, ist sie zugleich absolut; denn die spa-
tere Korrektur bedeutet nicht, daR ein frither Wahres frither unwahr gewesen sei.«
(Horkheimer 1988c [1933], 296)

Der in der Annahme historisch giiltiger Wahrheiten zutage tretende Unterschied Hork-
heimers zu den anderen hier behandelten Denker*innen zeigt sich auch in dem Um-
stand, dass Horkheimer mit der historischen Dialektik eine Methode der Erkenntnis be-
hauptet, die die Erkenntnis historischer Wahrheiten erlaubt und eine Uberwindung des
Bruchs zwischen Ideen und Wirklichkeit in Aussicht stellt, in deren Anniherung wir uns
befinden.

Zwar liegt bei Horkheimer in der Tat eine »doppelte Reflexion der historischen Pra-
xis« (Asbach 1997, 229) vor, mit Blick auf die dialektische Methode aber aufgrund der vor-
gegebenen »Eigentiumlichkeiten des dialektischen Denkens« (Horkheimer 1988c [1933],
310) eine in ihrem Ablauf, hinsichtlich der »allgemeineste[n] Bewegungsgesetze des Den-
kens« (ebd., 311) vorgegebene Reflexion. Horkheimer versteht die (historische) Dialektik
als »Inbegriff der Methoden und Gesetze, die das Denken befolgt, um die Wirklichkeit
so genau wie moglich nachzubilden, und die mit den Formprinzipien der wirklichen
Verliufe soweit wie moglich iibereinstimmen« (ebd., 310). Solche »allgemeinste Bewe-
gungsgesetze des Denkens, die aus seiner bisherigen Geschichte abstrahiert sind und
den Inhalt der allgemeinen dialektischen Logik bildenc, sind »relativ konstant und damit
auch [...] dulerstleer«, wihrend die »dialektischen Darstellungsformen eines bestimm-
ten Gegenstandesgebiets« mit der »Anderung seiner Grundlagen auch ihre Giiltigkeit als
Formen der Theorie«verlieren (ebd., 311). Auch andere der hier behandelten Vertreter*in-
nen des gesellschaftlichen Paradigmas machen, wie noch zu zeigen sein wird, im Den-
ken eine (anthropologische) Konstante aus. Doch, wihrend die Strukturen des Denkens
bei Foucault und Arendt die Kontingenz des Gedachten gerade bedingen, garantiert bei
Horkheimer die wenn auch selbst historisch wandelbare, aber in ihrer Struktur doch vor-
gegebene und als richtig befundene Denkbewegung in Form der dialektischen Methode,
die die Gesetzmifigkeiten der Geschichte offenzulegen vermag und sich aus dem Ver-
lauf der Geschichte extrahieren lisst, Kontinuitit und die Erkenntnis historischer Wahr-
heiten.

Die Diskontinuitit dagegen liegt im geschichtlich sich wandelnden Gegenstand, der
die Pole der Dialektik nicht aber ihre Bewegung verdndert und dessen Beriicksichtigung
die Vorstellung eines absolut Wahren nicht linger zulisst. Die Zeitgebundenheit, auch
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des eigenen Standpunkts, liegt in der geschichtlich vermittelten Beziehung von Begriff
und Gegenstand (vgl. ebd., 297), die daraus folgende Unabgeschlossenheit der materia-
listischen Dialektik (vgl. ebd., 291)** erhebt jedoch durchaus den Anspruch, »daR ihre
Erkenntnisse in dem Gesamtzusammenhang, auf den ihre Urteile und Begriffe bezogen
sind, nicht blof? fiir einzelne Individuen und Gruppen, sondern schlechthin gelten, das
heiflt, dafd die entgegengesetzte Theorie falsch ist« (ebd., 297).%

Die fehlende Konsequenz der Kontingenz der Erkenntnis l4sst sich meines Erachtens
aus der theoretischen Kontinuitit von Horkheimers Denkens mit dem historischen Ma-
terialismus erkliren; wihrend das Problem in der Konzeption von Marx/Engels nur offe-
ner zu Tage tritt, lisst sich die im historisch-materialistischen Verstindnis der Wechsel-
wirkung von Theorie und Praxis angelegte Zielsetzung durch die Absage an die Annah-
me der Zielgerichtetheit einer quasi von selbst zur Vollendung gelangenden Geschichte
allein nicht tilgen. So sieht auch Lyotard im Marxismus der kritischen Theorie eine nar-
rative Legitimierung am Werk,

»indem erannimmt, dass der Sozialismus nichts anderes als die Konstitution des auto-
nomen Subjekts sei und daher die ganze Berechtigung der Wissenschaft darin besteht,
dem empirischen Subjekt (dem Proletariat) die Mittel fiir seine Emanzipation von der
Entfremdung und Repression zu geben: Das war, kurz gefasst, die Position der Frank-
furter Schule.« (Lyotard 2012, 97)

Horkheimer stellt zwar traditionelle Denkmuster radikal in Frage, insofern er sowohl
die Erkenntnis iiberzeitlicher Wahrheiten als auch des Wesens des Menschen als un-
moglich zuriickweist; die angenommene Kontingenz der Erkenntnis und damit Offen-
heit der zukiinftigen Entwicklung wird jedoch infolge der theoretischen Kontinuitat mit
dem historischen Materialismus konterkariert; genau genommen durch die nach wie
vor historische, wenn auch materialistisch gewendete Begriindung der Wertrelativitit und
die daraus resultierende Annahme der Moglichkeit der Erkenntnis der jeweils historisch
giiltigen Wahrheit mittels der dialektischen Methode und das darin implizite Ziel einer
befreiten Existenz. Fiir Horkheimer gilt so gleichermafien, was Thorsten Bonacker mit
Blick auf Adorno festgehalten hat:

»Wahrend die kritische Theorie also die Unabgeschlossenheit von Erkenntnis systema-
tisch aus den Bedingungen der Méglichkeit von Erkenntnis schopft, versteht sie sie ge-
nealogisch als Unabsehbarkeit einer kontingenten Zukunft, in der die Bedingungen
der Méglichkeit von Erkenntnis, die zugleich die Bedingungen der Unméglichkeit ge-
lingender Erkenntnis sind, theoretisch auch verschwinden kdnnten. Denn das genea-
logisch-historische Verstindnis von Kontingenz, das Kontingenz an historisch kontin-
gente Erfahrungskontexte zuriickbindet, mufs die Moglichkeit eines zukiinftigen Ver-
schwindens von Kontingenz mitdenken und benétigt dafiir wie gesehen einen me-

54  Vgl.dazuauch Horkheimer1988c [1933], 292: »Der Materialismus behauptet dagegen, daf die ob-
jektive Realitat nicht mit dem Denken des Menschen identisch ist und niemals in ihm aufgehen
kann«.

55  Vgl. dazu auch Horkheimer 1988c [1933], 295: »Soweit die in Wahrnehmung und Schliissen, me-
thodischer Forschung und historischen Ereignissen, alltidglicher Arbeit und politischem Kampf ge-
wonnenen Erfahrungen den verfligbaren Erkenntnismitteln standhalten, sind sie die Wahrheit«.
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takontextuellen und nichtkontingenten Standpunkt, der die Moglichkeit von Verséh-
nung als Selbstaufhebung der Antinomie von Erkenntnis antizipiert.« (Bonacker 2000,
177)

Der historische Materialismus nimmt seinen Ausgangspunkt nicht in der erkenntnis-
theoretischen Annahme des Zusammenfalls von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisob-
jekt; es bleibt eine Trennung zwischen dem geschichtlich handelnden Subjekt, dem auf-
grund der Erkenntnis objektiver, historischer GesetzmiRigkeiten zutraut wird, das Er-
kenntnisobjekt Mensch zu befreien und ihm eine smenschenwiirdig Existenz« zu ermog-
lichen. Die Erkenntnis der Geschichte als etwas dem Menschen Aufierliches erméglicht
es, den durch dieje historischen Umstinde gepragten Menschen zu objektivieren, sodass
die Trennung zwischen (gleichwohl gleichermaflen durch die historischen Gegebenhei-
ten gepragten) Subjekt und Objekt der Erkenntnis nicht iberwunden wird. Da die fiir das
vorausgehende Paradigma kennzeichnende Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und
Erkenntnisobjekt, zwischen den Wissenden und den durch die Wissenden zu Befreien-
den, in Horkheimers Denken bestehen bleibt, vollzieht er meines Erachtens den Para-
digmenwechsel, trotzdem er die meisten seiner Topoi itbernimmt, letztendlich nicht. In
Horkheimers Menschenbild®® wird ganz deutlich, dass er, obgleich er anthropologische
Wesensbestimmungen ablehnt, doch nicht konsequent im Sinne des gesellschaftlichen
Paradigmas argumentiert, weil Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt hier nicht in
eins fallen.

2.2.1.3 Anthropologiekritik als politisches Ziel

Die Menschen sind laut Horkheimer Abbilder ihrer historischen und sozialen Situation
und umgekehrt: »Die Gesellschaft hat ihre eigenen Gesetze, ohne deren Erforschung die
Menschen ebensowenig zu begreifen sind wie die Gesellschaft ohne die Individuen und
diese wieder ohne die auflermenschliche Natur.« (Horkheimer 1987a [1930], 204) Da das
Verhiltnis zwischen Mensch, Gesellschaft und Natur selbst historischen Verinderungen
unterworfen ist, lassen sich keine allgemeinen Aussagen treffen: »Eine Formel, die ein
fiir allemal die Beziehung zwischen Individuum, Gesellschaft und Natur bestimmte, gibt
es nicht.« (Horkheimer 1988b [1935], 251) Horkheimer lehnt folglich Wesensbestimmun-
gen ab, nicht aber — analog zur Méglichkeit der Erkenntnis historischer Wahrheiten —
von den jeweiligen Verhiltnissen bedingte Aussagen iiber den Menschen. Den Unter-
schied der eigenen Position zu essentialistischen Anthropologien formuliert er wie folgt:
»Der eigentliche Unterschied liegt nicht im Bekenntnis zu Werten tiberhaupt, sondern
in ihrer Funktion im Denken.« (ebd., 258) Anthropologische Studien werden also nicht
wertlos, sie miissen sich aber stets der Beschrinkung des Blicks auf den Menschen be-
wusst sein. Sie beziehen sich »anstatt auf den Menschen tiberhaupt auf historisch be-
stimmte Menschen und Menschengruppen und suchen ihr Sein und Werden nicht iso-
liert, sondern im Zusammenhang mit dem Leben der Gesellschaft zu begreifen« (ebd.,
260). Moglich ist also nur »Psychologie der in einer bestimmten Geschichtsepoche le-
benden Menschen« (Horkheimer 1988a [1932], 50). Auch Menschenbilder kénnen Giil-
tigkeit immer nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Gesellschaft beanspruchen; so

56  Vgl. zu Horkheimers Menschenbild Lienert 1977.
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stellt Horkheimer beispielsweise mit Blick auf Hobbes fest, dessen Annahmen iiber den
Menschen entbehrten keineswegs der Realitit: »Doch er [der von Hobbes beschriebe-
ne Mensch] ist nicht fest und unaufhebbar. In der Geschichte entstanden, wird er auch
in ihr verschwinden.« (Horkheimer 1988b [1935], 262) Erginzend kann hier Habermas’
in einem Lexikonartikel zur »Philosophischen Anthropologie« 1958 vorgebrachte Positi-
on zitiert werden, die (zu diesem Zeitpunkt) weitestgehend mit Horkheimers Position
iiberstimmt.’” Habermas verweist auf die »eigentiimliche Verschrinkung von Umwelt-
bindung und Weltoffenheit« (Habermas 1973, 107): »Weil Menschen sich erst zu dem ma-
chen, was sie sind, und das den Umstinden nach, je auf eine andere Weise, gibt es sehr
wohl Gesellschaften oder Kulturen, tiber die sich, wie tiber Pflanzenarten oder Tiergat-
tungen, allgemeine Aussagen machen lassen; aber nicht iiber >den< Menschen.« (ebd.,
106) In diesem Sinne lehnt Habermas Anthropologie nicht ab, sondern fordert eine »kri-
tische Anthropologie«, die sich der Beschrinkung des Blicks auf den Menschen bewusst
18st:

»Vielmehr muf sich die Anthropologie grundsétzlich ihren Begriff vom Menschen er-
lautern lassen durch den Begriff der Gesellschaft, in dem er entsteht und nicht zufallig
entsteht — nur so entgeht sie der Versuchung, geschichtlich Gewordenes schlechthin
als>Natur<auszugeben und als Norm zu suggerieren.« (ebd., 110)

Mit der konstatierten Unméglichkeit der Erkenntnis des Wesens des Menschen ist der
von Seiten der kritischen Theorie gegeniiber der Philosophischen Anthropologie erhobe-
ne Vorwurf verbunden, dass anthropologische Wesensaussagen, wo sie trotz ihrer Un-
moglichkeit getitigt werden, notwendig selektiv sind und ideologisch instrumentali-
siert werden. Die Kritik zielt in erster Linie auf die Annahme der Unverinderlichkeit der
menschlichen Natur, die auch die Unveranderlichkeit der gesellschaftlichen Umstinde
behauptet. So weist Horkheimer die Verwendung anthropologischer Annahmen vor al-
lem deshalb zuriick, weil sie fiir ihn Ausdruck konservativer Tendenzen sind:

»Die gegen notwendige historische Veranderungen seit je erhobene Rede, daR die Na-
tur des Menschen dawider sei, soll endlich verstummen. Wenn auch die freieren philo-
sophischen Anthropologen von diesem gewéhnlichen Einwand sachlich weit entfernt
sind und ausdriicklich lehren, es nicht abzusehen, was aus dem Menschen noch wer-
den kann, so hat doch ihre undialektische Methode dazu beigetragen, dafd zum so-

57  Sehrviel spater hat Habermas (2004) festgehalten, dass »die soziale Natur des Menschen zu einem
Ausgangspunkt meiner philosophischen Uberlegungen [wurde]. Es gibt viele Tierarten, die gesel-
ligleben. [...] Was den Menschen auszeichnet, sind nicht die Formen geselligen Zusammenlebens
Uberhaupt. Um das Besondere an der sozialen Natur des Menschen zu erkennen, muss man die
beriihmte Formulierung von Aristoteles, wonach der Mensch ein zoon politikén ist, wortlich tiber-
setzen: Der Mensch ist ein politisches, das heisstim 6ffentlichen Raum existierendes Tier. Genauer
miisste es heissen: Der Mensch ist ein Tier, das dank seiner originaren Einbettung in ein 6ffentli-
ches Netzwerk sozialer Beziehungen erst die Kompetenzen entwickelt, die es zur Person machen.
Wenn wir die biologische Ausstattung neugeborener Sdugetiere vergleichen, sehen wir, dass keine
andere Spezies so unfertig und hilflos auf die Welt kommt und auf eine dhnlich lange Aufzucht-
periode im Schutze der Familie und einer 6ffentlichen, von Artgenossen intersubjektiv geteilten
Kultur angewiesen ist. Wir Menschen lernen voneinander. Und das ist nur im 6ffentlichen Raum
eines kulturell anregenden Milieus moglich«.
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zialen Pessimismus aus vorgeblich widerstreitender Erfahrung auch die Berufung auf
Wesen und Bestimmung inzwischen>pobelhaft<geworden ist und das Bestehende ver-
klart.« (Horkheimer 1988b [1935], 275/276)

Hier kommt das emanzipatorische Moment, das mit der Ablehnung einer ein fiir alle Mal
feststehenden Natur des Menschen einhergeht und kennzeichnend fiir das gesellschaft-
liche Paradigma ist, deutlich zum Ausdruck.

Gleichwohl ist dieses emanzipatorische Moment bei Horkheimer, wie bereits ange-
klungen, nicht durch eine radikale Offenheit bestimmt, vielmehr schwingt hier die Ziel-
bestimmung einer erst noch zu befreienden Natur des Menschen mit. Horkheimer hilt
an den zentralen Errungenschaften der Aufklirung fest und stellt eine inhaltliche Kon-
tinuitit her:

»Es gilt vielmehr, dasjenige, was positiv zu bewerten ist, wie zum Beispiel die Autono-
mie der einzelnen Person, die Bedeutung des einzelnen, seine differenzierte Psycho-
logie, gewisse Momente der Kultur zu bewahren, ohne den Fortschritt aufzuhalten. In
das, was notwendig ist und was wir nicht verhindern kénnen, dasjenige mithineinzu-
nehmen, was wir nichtverlieren wollen: ndmlich die Autonomie des Einzelnen.« (Hork-
heimer 1985 [1970], 341)

Das Ziel ist die Uberwindung der Dialektik der Aufklirung, das Ziel ist eine wahrhaft be-
freite Existenz. Hier wird noch einmal ganz deutlich, dass zwar auch Horkheimer, wie
das kennzeichnend fiir das gesellschaftliche Paradigma ist, sich gegen den cartesiani-
schen Dualismus wendet, ihn aber als einen in der Praxis erst noch zu iiberwindenden,
keinen theoretisch durch die Erkenntniskritik bereits iiberwundenen versteht. Das hier-
archische Theorie-Praxis-Verhiltnis ist nicht aufgel6st, sondern ein aufzulosendes, die
Erkenntnis und damit die (wenn auch kritische) Theorie bleibt vorerst handlungsleitend
fiir die Praxis:

»Auch das denkende Subjekt ist nicht der Ort, an dem Wissen und Gegenstand zusam-
menfallen, von dem aus daher ein absolutes Wissen zu gewinnen ware. [...] Aber das
Ich, ob es sich nun blof als denkendes oder auch in anderer Weise betitigt, ist in einer
undurchsichtigen, bewufstlosen Gesellschaft auch seiner selbst nicht gewif. Im Den-
ken Gber den Menschen klaffen Subjekt und Objekt auseinander; ihre Identitat liegt
in der Zukunft und nicht in der Gegenwart.« (Horkheimer 2005 [1937], 227/228)

Der bzw. die Menschen als Objekte der Erkenntnis sind als von der (unmenschlichen)
Gesellschaft Geprigte gerade nicht dazu in der Lage, den Begriff des Menschen, den das
kritische Denken (dessen Denker die Rolle der Erkenntnissubjekte einnehmen) enthil,
zu erfassen. Das kritische Denken ist laut Horkheimer durch den Versuch motiviert,

»den Gegensatz zwischen der im Individuum angelegten Zielbewufitheit, Spontanei-
tat, Verniinftigkeit und der fiir die Gesellschaft grundlegenden Beziehungen des Ar-
beitsprozesses aufzuheben. Das kritische Denken enthilt einen Begriff des Menschen,
der sich selbst widerstreitet, solange diese Identitit nicht hergestellt ist.« (ebd., 226)

Die zentrale Rolle, die der Vernunft in Horkheimers Denken zukommt, ist Ausdruck der
bleibenden Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, die Vernunft
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ist weiter normbildend. Was genau zu tun ist, hingt von den jeweiligen Umstinden ab,
das Ziel ist aber vorgeben, auch wenn es nicht explizit ausformuliert ist und nur ex ne-
gativo, etwa indem Horkheimer »widermenschlich und widerverniinftig« gleichsetzt, in
der Kritik einer nicht durch verniinftiges Handeln bestimmten gesellschaftlichen Praxis
offenbar wird: »Wenn von Vernunft bestimmtes Handeln zum Menschen gehért, ist die
gegebene gesellschaftliche Praxis, welche das Dasein bis in die Einzelheiten formt, un-
menschlich, und diese Unmenschlichkeit wirkt auf alles zuriick, was sich in der Gesell-
schaft vollzieht.« (ebd., 226/227) In Horkheimers materialistischem Denken findet sich
ein immanenter Widerspruch, weniger weil er die eigene Position nicht konsequent his-
torisch denkt, sondern aufgrund der historischen Begriindung der Kontingenz, die ih-
ren Ausdruck in dem der materialistischen Dialektik inhdrenten Anspruch objektiver Er-
kenntnis materialer Gesetzmafigkeiten findet, die den historisch je unterschiedlichen
Weg zu einer menschenwiirdigen Existenz weisen:

»Aber wenn seine Begriffe [des dialektischen Denkens], die gesellschaftlichen Bewe-
gungen entstammen, heute eitel klingen, weil nicht viel mehr hinter ihm steht als sei-
ne Verfolger, so wird sich die Wahrheit doch herausstellen, denn das Ziel einer ver-
niinftigen Gesellschaft, das heute freilich nur in der Phantasie aufgehoben scheint, ist
in jedem Menschen wirklich angelegt.« (Horkheimer 1937, 630)

Der Zusammenfall von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt ist politische Zielbestim-
muny, die sich vollziehen soll, indem das Erkenntnissubjekt mittels dialektischer Metho-
de das historisch bestimmbare Erkenntnisobjekt iiber die es bestimmenden Umstinde
aufklirt, nicht aber erkenntnistheoretischer Ausgangspunkt des Denkens.

2.2.2 Michel Foucault: Denken statt Erkennen, Erfahrung statt Wissen

Der Ausgangspunkt des Foucaultschen Werks ist im vorliegenden Verstindnis »die In-
fragestellung der Theorie des Subjekts« (Foucault 2005a [1980], 66; vgl. Bublitz 2014) im
Sinne eines Angriffs auf die Subjekt-Objekt-Beziehung der vorausgehenden Paradig-
men und miindet in einer daraus gewonnenen Theorie der Subjektivierung; in erster Li-
nie handelt es sich um einen Angriff auf die Subjekt-Objekt-Beziehung des vorangegan-
genen naturalistischen Paradigmas, die Foucault beschreibt als »Konstitution einer neu-
en Subjektivitit, vermittelt durch eine Operation, die das menschliche Subjekt auf ein
Erkenntnisobjekt reduziert« (Foucault 2005a [1980], 93). Im Mittelpunkt von Foucaults
Denken steht, wie er selbst riickblickend festgestellt hat, die »Geschichte der verschie-
denen Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur [...]. Und zu diesem
Zweck habe ich Objektivierungsformen untersucht, die den Menschen zum Subjekt ma-
chen« (Foucault 2005e [1982], 269; vgl. auch Foucault 2005r [1984], 875).%® Die Infrage-
stellung der Theorie des Subjekts also erfolgt durch eine kritische Geschichte des Den-
kens und somit durch eine neue Form der Geschichtsschreibung. Fiir die vorliegende
Untersuchung sind dabei weniger Foucaults »Erfahrungen« als deren Theoretisierung

58 Interpretationen, die entgegen der von Foucault vorgenommenen nachtrdglichen Interpretation
des eigenen Werks von einer Wende in Foucaults Denken ausgehen und die These von der »Wie-
derkehr« des Subjekts beim spaten Foucault vertreten (vgl. Dews 1989; Dosse 1997 [franz. 1991]),
finden sich heute nur noch vereinzelt (vgl. etwa Paras 2006).
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von Interesse, sprich weniger seine explorativen Biicher (und auch seine methodologi-
schen Biicher nur am Rande) (vgl. Foucault 2005a [1980], 53), sondern in erster Linie die
in den vier Binden umfassenden Dits et Ecrits editierten Aufsitze, Interviews, Vorworte
und Reden,” fiir die in der Logik Foucaults gleichermafen gilt: »Etwas sagen ist ein Er-
eignis. Einen wissenschaftlichen Diskurs halten, das ist nichts, was in den Bereich ober-
halb oder auferhalb der Geschichte fiele, sondern gehort zur Geschichte ebenso wie eine
Schlacht, die Erfindung einer Dampfmaschine oder eine Epidemie.« (ebd., 95)

Der immanente Zusammenhang von Erkenntnis- und »Anthropologie«kritik zeigt
sich bei Foucault besonders deutlich. So kann Foucault, in Anschluss an Nietzsche,* das
Ende des Menschen als die Wiederkehr des Anfangs der Philosophie verstehen:

»Allen, die noch vom Menschen, von seiner Herrschaft oder von seiner Befreiung spre-
chen wollen, all jenen, die noch fragen nach dem Menschen in seiner Essenz, jenen,
die von ihm ausgehen wollen, um zur Wahrheit zu gelangen, jenen umgekehrt, die
alle Erkenntnis auf die Wahrheiten des Menschen selbst zuriickfiihren, allen [...], die
nicht denken wollen, ohne sogleich zu denken, daf} es der Mensch ist, der denkt, all
diesen Formen linker und linkischer Reflexion kann man nur ein philosophisches La-
chen entgegensetzen —das heifdt: ein zum Teil schweigendes Lachen.« (Foucault 1974,
412)

Foucaults gesamtes Denken dreht sich — anders als im Fall der anderen hier behandel-
ten Denker*innen — um das fiir das gesellschaftliche Paradigma so zentrale Verhiltnis
von Wahrheit und Selbst, das Foucault als Machtverhiltnis dechiffriert. Foucault befasst
sich, wie er in einem Interview 1982 konstatiert, mit folgenden »traditionellen Proble-
me[n]«:

»1. Welches Verhiltnis haben wir zur Wahrheit durch wissenschaftliche Erkenntnis, zu
jenen>Wahrheitsspielens, die so grofie Bedeutung in der Zivilisation besitzen und de-
ren Subjekt und Objekt wir gleichermafRen sind? 2. Welches Verhiltnis haben wir auf-
grund dieser seltsamen Strategien und Machtbeziehungen zu den anderen? 3. Welche
Beziehungen bestehen zwischen Wahrheit, Macht und Selbst?« (Foucault 2005u [1984],
965/966)

Klassisch sei der Weg von Frage eins iiber Frage zwei zu Frage drei und zuriick zu Frage
eins. »Genau an diesem Punkt bin ich jetzt.« (ebd., 966)

59  Fir eine gegenlaufige Schwerpunktsetzung vgl. den von Wilhelm Schmid (1991a) herausgegebe-
nen Band, der die Verbindung von Denken und Existenz bei Foucault ernstnehmend (iber die theo-
retisch reflektierten Erfahrungen als »Fragmente einer Autobiographie« hinaus darauf zielt, »den
Werkbegriff so zu erweitern, dafl er nicht mehr nur das schriftlich abgefasste denkerische Werk,
sondern die tatsachlich gelebte Existenz umfassen kann« (1991b, 8).

60 Nietzsche gilt Foucault gewissermafien als Ausgangspunkt des hier behaupteten Paradigmen-
wechsels: »Vielleicht misste man das erste Bemiihen dieser Entwurzelung der Anthropologie, der
zweifellos das zeitgendssische Denken gewidmet ist, in der Erfahrung Nietzsches sehen« (1974,
412); vgl. auch 2010 [1981],177.
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2.2.2.1 Kritische Geschichte des Denkens

Foucault verweist auf die zentrale Rolle des historischen Denkens fiir seine Zeit, wenn
er konstatiert, dass der Geschichte in seinen Untersuchungen eine »privilegierte Stel-
lung« zukomme: »Und zwar deshalb, weil die Diskurse in unserer Kultur sich schon seit
mehreren Jahrhunderten im Modus der Geschichte aneinanderreihen.« (Foucault 2001¢
[1967], 766) Er grenzt sich dabei explizit vom Historismus ab,

»der die gesetzgebende und kritische Gewalt der Philosophie auf die Geschichte (iber-
tragen wollte. Wenn die Geschichte ein Privileg geniefst, dann insofern, als sie die Rolle
einer inneren Ethnologie unserer Kultur und unserer Rationalitat iitbernimmt und da-
mit die Moglichkeit jeglicher Ethnologie verkorpert.« (ebd., 767)

Mit Blick auf die Entstehung der Historie im 19. Jahrhundert hilt Foucault fest: »Aber
wenn dies die Genealogie der Historie ist, wie kann sie dann selbst zur genealogischen
Analyse werden?« Seine Antwort: »Das kann nur geschehen, wenn man sich ihrer be-
michtigt und sie gegen ihre eigene Herkunft wendet.« (Foucault 2002 [1971], 185)' Da-
mit beschreibt Foucault genau das, was Nietzsche mit seiner Kritik des Historismus ge-
leistet hat: Indem er das Ergebnis des Historismus — mittels Sprachkritik — in seiner
vollen Radikalitit ausbuchstabiert, zeigt sich zugleich, dass die behauptete Objektivi-
tit des Historismus, die Entdeckung von Gesetzmifligkeiten, die metaphysischen Reste
hinfillig werden, quasi von der eigenen Erkenntnis ausgeldscht werden. In den Worten
Foucaults:

»Es gehtauch nicht darum, sie in einer Geschichtsphilosophie zu griinden, sondern sie
von ihren Ergebnissen her zu zerschlagen, sich der Historie zu bemichtigen, um einen
genealogischen, das heif3t streng antiplatonischen Gebrauch von ihr zu machen. Erst
dann vermag der historische Sinn sich von der {iberhistorischen Historie zu befreien.«
(ebd., 186)

Foucaults Ziel also ist eine kritische Geschichte des Denkens, die folgende Fragen zu be-
antworten versucht: »Wie kann sich ein Wissen ausbilden? Wie kann das Denken, inso-
weit es Bezug zur Wahrheit hat, auch eine Geschichte haben?« (Foucault 20050 [1984],
824)

Diese kritische Geschichte des Denkens ist ein Angriff auf das vorangehende Para-
digma und zielt auf die Uberwindung des Dualismus zwischen Sozial- und Geistesge-
schichte, der durch ein spezifisches Subjekt-Objekt-Verhiltnis konstituiert wird:

»Wir alle sind lebende und denkende Subjekte. Wogegen ich mich wende, ist die
These, dass zwischen der Sozialgeschichte und Ceistesgeschichte ein Bruch bestehe.
Demnach soll die Sozialgeschichte beschreiben, wie Menschen handeln ohne zu
denken, und die Geistesgeschichte soll beschreiben, wie Menschen denken ohne
zu handeln. Aber jeder Mensch handelt und denkt zugleich. Das Handeln und die
Reaktionen von Menschen sind mit ihrem Denken verkniipft, und natiirlich ist das

61  Fir Foucaults Verstindnis von Genealogie und die konstitutive Beziehung von Genealogie und
Subjekt bei Foucault (und Nietzsche) vgl. Saar 2003b und ausfiihrlich 2007.
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Denken mit der Tradition verbunden.« (Foucault 2005u [1984], 964; vgl. auch Foucault
2005¢ [1981], 221/222)

Die kritische Geschichte des Denkens, die der Offenlegung der historischen Bedingun-
gen der Subjekt-Objekt-Beziehungen dient, ist selbst in einer spezifischen Wissensfor-
mation situiert, die sich aus einer spezifischen Subjekt-Objekt-Beziehung konstituiert
und ist so verstanden selbst eine paradigmatische, die letztlich der Konstitution des
eigenen Subjektverstindnisses dient; das Unternehmen der kritischen Geschichte des
Denkens beweist damit, was sie voraussetzt, wenn auch nicht hinsichtlich ihrer in-
haltlichen Ergebnisse, wohl aber hinsichtlich des Geschichtsverstindnisses als eines
kontingenten Subjektivierungsprozesses. So trifft zu, dass, wie Habermas festhilt,
Foucault »seine eigene genealogische Geschichtsschreibung nicht genealogisch« (Ha-
bermas 1988, 316; Herv. i. O.) denkt bzw. denken kann. Eine kritische Geschichte des
Denkens selbst muss in formaler Hinsicht als die Geschichte des Denkens verstanden
werden, sprich als »wahr« im Sinne der Wissensformation, aus der Foucault heraus
argumentiert, um seine Theorie der Subjektivierung zu stiitzen.

Die kritische Geschichte des Denkens wird zur Voraussetzung des bewussten Sub-
jektivierungsprozesses, weil das Subjekt erst durch sie seine Einbindung in Machtbezie-
hungen und deren Kontingenz zu erkennen in der Lage ist:

»lch bin [...] bestrebt, Mechanismen der effektiven Machtausiibung zu erfassen; und
ichtue es, weil diejenigen, die in diese Machtbeziehungen eingebundensind, die in sie
verwickelt sind, in ihrem Handeln, in ihrem Widerstand und in ihrer Rebellion diesen
Machtbeziehungen entkommen kénnen, sie transformieren kénnen, kurz, ihnen nicht
mehr unterworfen sein miissen. Und wenn ich nicht sage, was zu tun ist, so nicht, weil
ich glaubte, es gebe nichts zu tun.« (Foucault 2005a [1980], 115).

Erst durch diese Befreiung kann der Einzelne den Prozess der Subjektivierung bewusst
steuern, sprich erst in vollumfinglichem Sinne zum Erkenntnissubjekt werden; er wird
nicht nur befreit, sondern kann dann frei sein. Diesen Schritt miissen die in die Macht-
beziehungen Verwickelten gleichwohl selbst tun:

»Die Leute sind politisch und moralisch erwachsen geworden. Es ist ihre Sache, indivi-
duell und kollektiv eine Wahl zu treffen. Es ist wichtig zu sagen, wie ein bestimmtes
Regime funktioniert, worin es besteht, und eine ganze Reihe von Manipulationen und
Mystifikationen zu verhindern. Aber die Wahl miissen die Leute selbst treffen.« (ebd.)

In der kritischen Geschichte des Denkens als Nachweis der Kontingenz der Subjekt-Ob-
jekt-Beziehung liegt ein fiir das gesellschaftliche Paradigma kennzeichnendes emanzi-
patorisches Potential:

»So gesehen beruht meine ganze Forschung auf dem Postulat eines unbedingten Op-
timismus. Ich unternehme meine Analysen nicht, um zu sagen: Seht, die Dinge stehen
sound so, ihrsitztin der Falle. Sondern weil ich meine, dass das, was ich sage, geeignet
ist, die Dinge zu dndern. Ich sage alles, was ich sage, damit es niitzt.« (ebd., 115/116)

Anders als bei Horkheimer ist damit aber keine Zielvorstellung formuliert, eine ein fur
alle Mal befreite Existenz ist mit Foucault nicht denkbar, weil Freiheit keinen Zustand,
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sondern einen dynamischen Prozess umschreibt. Geschichte erfihrt hier eine Umdeu-
tung; sie ist kein dem Menschen dufieres Prinzip der Erkenntnis, das es erméglicht, den
Menschen zu objektivieren, sondern stellt sich dar als unabschlieRbarer, intersubjektiver
Prozess der WelterschliefSung. Kritische Geschichte des Denkens ist damit zugleich Ge-
sellschaftsanalyse. Gesellschaft als intersubjektiver Prozess wird zum die Welterschlie-
Bung leitenden Prinzip.

2.2.2.2 Denken statt Erkennen, Erfahrung statt Wissen

Bei Foucault tritt das Denken an die Stelle des Erkennens, Erfahrung an die Stelle von
Wissen. Welch zentrale Funktion das Denken einnimmt, wird deutlich, wenn Foucault
das Denken als fiir alles Wissen konstitutive (von den jeweiligen Umstinden abhingige)
Setzung des Verhiltnisses von Subjekt und Objekt definiert:

»Wenn man unter Denken den Akt versteht, derinihren diversen méglichen Beziehun-
gen ein Subjekt und ein Objekt setzt, dann ware eine kritische Geschichte des Denkens
eine Analyse der Bedingungen, unter denen bestimmte Subjekt-Objekt-Beziehungen
in dem Mafe ausgebildet oder abgedndert werden, wie sie fiir ein mogliches Wissen
konstitutiv sind.« (Foucault 2005m [1984], 777)

Wissen ist dabei zu verstehen als die »Menge von einer diskursiven Praxis regelmifig ge-
bildeten und fiir die Konstitution einer Wissenschaft unerlifilichen Elementen, obwohl
sie nicht notwendig dazu bestimmt sind, sie zu veranlassen« (Foucault 2015 [1981], 259)
und ist damit in Abgrenzung zu Erkenntnis (vgl. Foucault 20052 [1980], 71) ein Bereich,
in dem »das Subjekt notwendigerweise angesiedelt und abhingig ist, ohne daf} es dort
jemals als Inhaber auftreten kann« (Foucault 2015 [1981], 260). Das Subjekt als festes, um-
rissenes konstituiert sich im Vorgang der Erkenntnis, indem es Erkenntnisgegenstinde
definiert; aus dieser »wechselseitigen Entwicklung und reziproken Verbindung von Ob-
jektivierung und Subjektivierung« ergeben sich die jeweiligen Wahrheitsspiele, wobei
Foucault sich allein fir diejenigen Wahrheitsspiele interessiert, »in denen das Subjekt
selbst als Objekt eines moglichen Wissens gesetzt ist«; es geht darum in Erfahrung zu
bringen, »wie sich verschiedenartige Wahrheitsspiele gebildet haben, durch die das Sub-
jekt Objekt einer Erkenntnis geworden ist« (Foucault 2005m [1984], 778).%* Im vorliegen-
den Verstindnis interessiert sich Foucault folglich in erster Linie fiir die Herausbildung
der Wahrheitsspiele im (ausgehenden) naturalistischen Paradigma, sofern im Rahmen
der vorliegenden Arbeit die Subjekt-Objekt-Beziehung, >durch die das Subjekt Objekt
der Erkenntnis geworden ist«, als kennzeichnend fiir das naturalistische Paradigma ver-
standen wird.

Foucault stellt nicht eigentlich die Existenz der Wahrheit in Frage, sondern die Mog-
lichkeit ihrer Erkenntnis, die immer nur eine spezifische Subjekt-Objekt-Beziehung
konstituiert:

»Was ich zu erstellen versuche, ist die Geschichte der Beziehungen, die das Denken
mit der Wahrheit unterhalt; die Geschichte des Denkens, insofern es Denken [und hier

62  Diese Frage liegt, laut Foucault, all seinen Schriften zugrunde, wenn auch auf dreierlei verschiede-
ne Weise (vgl. 2005m [1984], 778 ff.).
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kénnte man m. E. einfligen: statt Erkennen] der Wahrheitist. All diejenigen, die sagen,
dass es fir mich die Wahrheit nicht gibt, sind Ceister, die es sich zu einfach machen«
(Foucault 20050 [1984], 825; Herv. i. 0.),

weil es, soliefde sich das deuten, nicht um die Infragestellung der Wahrheit geht, sondern
um den Nachweis ihrer unaufloslichen Verkniipfung mit der Konstitution des Selbst:
»Die Wahrheit ist selbst Teil der Geschichte des Diskurses und ist gleichsam ein Effekt
innerhalb eines Diskurses oder einer Praxis.« (Foucault 2005a [1980], 68) Entsprechend
stellt Foucault selbst fest: »Das Problem der Wahrheit dessen, was ich sage, ist fiir mich
ein sehr schwieriges, ja sogar das zentrale Problem.« (ebd., 55)

Foucault weist immer wieder darauf hin, dass es sich bei seinen Biichern um Er-
fahrungen handele; er wolle eine Erfahrung machen und andere auffordern, daran teil-
zunehmen, »namlich an der Erfahrung dessen, was wir sind und was nicht nur unsere
Vergangenheit, sondern auch unsere Gegenwart ausmacht; an einer Erfahrung unserer
Modernitit, derart, dass wir verwandelt daraus hervorgehen« (ebd.). Um mit seinen Bii-
chern Erfahrungen vermitteln zu kénnen, miisse das, was darin zu lesen stiinde, natiir-
lich im Sinne akademischer Wahrheit wahr sein, das heifde historisch verifizierbar; zu-
gleich aber sei eine Erfahrung »immer eine Fiktion, etwas Selbstfabriziertes, das es vor-
her nicht gab und das es dann plotzlich gibt. Darin liegt das schwierige Verhiltnis zur
Wahrheit, die Weise, in der sie in eine Erfahrung eingeschlossen ist, die mit ihr nicht
verbunden ist und sie bis zu einem gewissen Punkt zerstort« (ebd., 57).

Die je historisch giiltige »Handlungs- und Denkweise, die eine Verstehbarkeit der
wechselseitigen Konstitution von Subjekt und Objekt eréffnen«, offenzulegen, das ist
Ziel des Foucaultschen Schaffens bzw. das Ziel ist die Darstellung bestimmter Subjekt-
Objekt-Konstitutionen, die jegliche Fixierung eines Subjekt-Objekt-Verhiltnisses in
Frage stellt, »die das Subjekt von sich selbst losreifdt« (ebd., 54) und den Menschen
zeigt, »dass sie weit freier sind, als sie meinen« (Foucault 2005u [1984], 960). Vor diesem
Hintergrund spricht Foucault auch von Problematisierungen:

»Problematisierung bedeutet nicht die Darstellung eines zuvor existierenden Objekts,
genauso wenig aber auch die Erschaffung eines nicht existierenden Objekts durch den
Diskurs. Die Gesamtheit der diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken ldsst etwas in
das Spiel des Wahren und des Falschen eintreten und konstituiert es als Objekt fiir das
Denken (sei es in Form der moralischen Reflexion, der wissenschaftlichen Erkenntnis,
der politischen Analyse, usw.).« (Foucault 20050 [1984], 826)

Problematisierungen scheinen Foucault geeignet, die Geschichte des Denkens zu cha-
rakterisieren. Wiederum wird hier das emanzipatorische Ziel deutlich: »Ich méchte zei-
gen, dass viele Dinge, die Teil unserer Landschaft sind - und fir universell gehalten
werden —, das Ergebnis ganz bestimmter geschichtlicher Verinderungen sind. Alle mei-
ne Untersuchungen richten sich gegen den Gedanken universeller Notwendigkeiten im
menschlichen Dasein.« (Foucault 2005u [1984], 961) Das gilt auch fiir Aussagen iiber den
Menschen: »Durch verschiedene Praktiken [...] wurde ein bestimmtes Ideal oder Modell
der Humanitit entwickelt, und nun hat diese Idee vom Menschen normativen Charakter
gewonnen, ist selbstevident geworden und gilt als universell giiltig.« (ebd., 965)



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

I Kritik »politischer Anthropologie«

2.2.2.3 Anthropologiekritik als Theorie der Subjektivierung
Foucaults Sprache von der »empirisch-transzendentale[n] Dublette« (Foucault 1974,
384) formuliert den anthropologiekritischen Einwand der Spaltung von Erkenntnis-
objekt und Erkenntnissubjekt explizit aus erkenntnistheoretischer Sicht. Dabei lisst
sich Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht bzw. ihre Stellung zur Kritik, wie sie
Foucault in seiner Einfiihrung zu Kants Anthropologie interpretiert, in gewisser Hinsicht
als Ausgangspunkt fiir Foucaults Anthropologiekritik als Kritik an der nachkantischen
Philosophie, die in »Umdeutung der Kantischen Kritik der transzendentalen Illusion«
einer »anthropologische[n] Illusion« erliege (Foucault 2010 [1981], 115), verstehen.®> Der
Ankniipfungspunkt fir diese Kritik und damit fiir Foucaults Theorie der Subjektivie-
rung ist gleichwohl Nietzsche: »Das Nietzscheanische Unternehmen kénnte als der
Schlufpunkt verstanden werden, der dem Wuchern der Frage nach dem Menschen
endlich Einhalt gebietet.« (ebd., 117)* Kritik wird dann - iiber Kant hinausgehend bzw.
die Konstitution des autonomen Subjekts ernst nehmend - »aus der Kontingenz, die
uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Moglichkeit herauslosen, nicht mehr das
zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken« (Foucault 2005h [1984],
703).

Der Mensch als Objekt des Wissens und zugleich Bedingung fiir dieses Wissen macht
die Paradoxie des modernen Denkens aus:*

»Und plo6tzlich hat die Philosophie in dieser Wendung einen neuen Schlaf gefunden.
Nicht mehr den des Dogmatismus, sondern den der Anthropologie. [...] Die anthro-
pologische Konfiguration der modernen Philosophie besteht in der Spaltung des Dog-
matismus, darin, ihn in zwei verschiedene Ebenen aufzuspalten, die sich gegenseitig
stiitzen und gegenseitig begrenzen: Die prakritische Analyse dessen, was der Mensch
inseiner Essenzist, wird zur Analytik all dessen, was sich im allgemeinen der Erfahrung
des Menschen geben kann.« (Foucault 1974, 411)

63 Vgl. dazu ausfiihrlicher FN 24 in Kap. III.

64  Hierin aber zeigt sich zugleich die Begrenzung des Kantischen Unternehmens hinsichtlich einer
Befreiung von der Anthropologie bzw. hier zeigt sich, dass Foucaults Interpretation der Anthro-
pologie in pragmatischer Hinsicht ein Verstandnis von »Anthropologie« im engeren Sinne zugrunde
liegt, wenn er zwar einerseits die Bezugnahme der Logik auf eine Anthropologie, die alle philo-
sophischen Fragen auf sich zurickfiihren wiirde, als Episode in Kants Denken bezeichnet, diese
Episode jedoch zugleich als Ubergang zur Transzendentalphilosophie, »die die Frage nach dem
Menschen auf ein viel grundlegenderes Niveau verlagert« (2010 [1981], 80); in dem der vorliegen-
den Studie zugrundeliegenden umfassenderen Verstandnis von Anthropologie hat sich bei Kant
»die kritische Bewegung«nicht»von der anthropologischen Struktur frei gemacht« (ebd.,113), viel-
mehr expliziert Kant die anthropologische Struktur in der kritischen Bewegung erst véllig, indem
erdas Erkenntnissubjekt als solches expliziert und zugleich seine Spaltung vom Erkenntnisobjekt,
das folglich bei Kant ebenfalls nach wie vor impliziert bleibt.

65  Vgl. Foucault 1994, 39: »Macht/Wissen-Beziehungen sind darum nicht von einem Erkenntnissub-
jekt aus zu analysieren, das gegeniiber dem Machsystem frei oder unfrei ist. Vielmehr ist in Be-
tracht zu ziehen, daf das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und die Erkenntniswei-
sen jeweils Effekte jener fundamentalen Macht/Wissen-Komplexe und ihrer historischen Trans-
formationen bilden«.
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Auch Foucaults Kritik zielt also auf den Status der Annahmen iiber den Menschen, den
erst die Moderne ins Zentrum der Wissenschaft geriickt hat, der folglich ein historisches
Phinomen ist, das, ebenso wie es plotzlich aufgetaucht ist, auch wieder verschwinden
wird. Sein berithmtes Schlusswort in Die Ordnung der Dinge fithrt das vor Augen: »[D]er
Mensch ist nicht das ilteste und auch nicht das konstanteste Problem, das sich dem
menschlichen Wissen gestellt hat. [...] Der Mensch ist eine Erfindung, deren junges Da-
tum die Archiologie unseres Denkens ganz offen zeigt. Vielleicht auch das baldige Ende«
und er wettet, »daf der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand«
(ebd., 462).

Der »Tod des Menschen« ist vor dem Hintergrund der politikwissenschaftlichen
Anthropologie zu verstehen als Tod eines paradigmatischen Menschen, nimlich des
Menschen, wie ihn das naturalistische Paradigma konstituiert, und damit als Signal der
Uberwindung und Abgrenzung. Foucaults Rede vom »Tod des Menschen« bedeutet ent-
sprechend auch keine Absage an Aussagen tiber den Menschen, Foucault hat das Subjekt
weder »eliminiert« (vgl. Honneth 1985, 136) noch ist er der radikalen Ausléschung des
Subjekts gefolgt (Habermas 1988, 324), wie das in der Rezeption der achtziger Jahre
konstatiert wurde.® In einer Erliuterung zu der berithmten Stelle hilt Foucault fest,

»dass die Menschen im Laufe ihrer Geschichte niemals aufgehért haben, sich selbst
zu konstruieren, das heif’t ihre Subjektivitat bestindig zu verschieben, sich in einer
unendlichen und vielfaltigen Serie unterschiedlicher Subjektivitiaten zu konstruieren.
Diese Serie von Subjektivititen wird niemals zu einem Ende kommen und uns niemals
vor etwas stellen, das >der Mensch«wire.« (Foucault 2005a [1980], 94)

Die Subjektivitatist nicht fixierbar, sondern verindert sich mit der Erfahrung; so konsta-
tiert Foucault, »dass das Subjekt nicht eins ist, sondern zerrissen; nicht souverin, son-
dern abhingig; nicht absoluter Ursprung, sondern stets wandelbare Funktion« (Foucault
2001e [1969], 1003).%” Das entspricht der Darstellung seines eigenen Denkens: »Ich den-
ke niemals vollig das Gleiche, weil meine Biicher fiir mich Erfahrungen sind [...]. Eine
Erfahrung ist etwas, aus dem man verdndert hervorgeht« (Foucault 2005a [1980], 52),
wobei im franzdsischen Ausdruck »expérience« noch stirker das Experimentelle einer
Erfahrung mitschwingt. So hilt Foucault fest, er sei »ein Experimentator und kein Theo-
retiker«, er wolle keine allgemeinen Systeme errichten, sondern sich schreibend selbst
verindern (ebd.). Es gehe ihm um die »Idee einer Grenzerfahrung, die das Subjekt von
sich selbst losreifdt«, um »mich daran zu hindern, derselbe zu sein« (ebd., 54). Das Selbst

66  Fiir eine Zwischenbilanz der Rezeption von Foucaults Denken vgl. Honneth 2003, der mit Blick
auf die Subjekttheorie, die eigene friihere Einschitzung damit revidierend, festhilt, »dafd in den
Schriften bis hin zum ersten Band von Sexualitit und Wahrheit das menschliche Subjekt stets nurin
der Rolle eines Objekts auftaut, das hegemonialen Wissensordnungen oder Strategien der Mach-
ausiibung hilflos unterworfen scheint; nur deswegen konnte sich ja auch die These von der radi-
kalen Subjektkritik so hartnackig halten« (23).

67  Thomas Schifer spricht von »anarchische[r] Subjektivitat«: »als >anarchisch«ist sie deshalb zu be-
zeichnen, weil ihre Gesetzlosigkeit darin besteht, sich kritisch gegen jede Form des Daseins zu
verhalten, sich keiner Lebens-, Denk- oder Sprechweise verpflichtet zu wissen, kurz: der Welt nicht
verfallen zu wollen« (2016, 54).
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ist gerade durch die Unfeststellbarkeit seiner Subjektivitit bestimmt bzw. durch die un-
vermeidbare Subjektivierung, verstanden als Prozess der Verschiebung und Neudefiniti-
on des Subjekt-Objekt-Verhiltnisses. Kurz: »[D]as Subjekt ist nicht konstitutiv, sondern
wie sein Objekt konstituiert« (Veyne 2003, 40).

Auch wenn es also den Menschen nicht gibt, formuliert Foucault doch ein formales
Bild vom Menschen als eines sich stindig selbst konstituierenden Subjekts; die Spezifik
des Menschseins liegt gerade in der stindigen Subjektivierung, in der stindigen Konsti-
tution des Subjekts, das gar nicht anders kann, als sich zu konstituieren, indem es sich
zur Welt und damit zu sich selbst als Teil der Welt in Beziehung setzt: Das Subjekt »ist
keine Substanz. Es ist eine Form, und diese Form ist weder vor allem noch durchgingig
mit sich selbst identisch« (Foucault 20051 [1984], 888). Das formale Bild vom Menschen
wird gerade durch die Doppelidentitit des Menschen als Erkenntnisobjekt und -subjekt
bestimmt:

»Der Mensch ist ein Erfahrungstier: Er tritt stindig in einen Prozefs ein, der ihn als Ob-
jekt konstituiert und ihn dabei gleichzeitig verschiebt, verformt, verwandelt —und ihn
als Subjekt umgestaltet. Das war es, was ich sagen wollte, als ich undeutlich und ver-
einfachend vom Tod des Menschen sprach; aber ich gebe nichts Grundsatzliches auf.«
(Foucault 1996, 85)

Das gilt synchron: »Sie haben zu sich selbst nicht dieselbe Art von Verhiltnis, wenn Sie
sich als politisches Subjekt konstituieren, das zur Wahl geht oder das in einer Versamm-
lung das Wort ergreift, als wenn Sie versuchen, Ihr Begehren in einer sexuellen Bezie-
hung zu verwirklichen« (Foucault 2005r [1984], 888) und diachron: »In jedem dieser Fille
spielt man mit verschiedenen Formen der Beziehung zu sich selbst oder bildet sie aus.
Und gerade die historische Konstitution dieser unterschiedlichen Formen des Subjekts
und ihrer Beziehung zu den Spielen der Wahrheit ist es, die mich interessiert.« (ebd.)
Dieses formale Bild, das Ich, strukturiert die Geschichte:

»Die Idee des Unbewussten und die Idee der Sprachstruktur gestatten es, sozusagen
von draufien auf das Problem des Ichs zu antworten. Ich habe versucht, diese selbe Pra-
xis auf die Geschichte anzuwenden. Geht es nicht um die Geschichtlichkeit des Ichs?
Kann man das Ich als eine Art meta- oder transhistorische Invariante verstehen?« (Fou-
cault 2005n [1984], 822)

DasIch, verstanden als die Unumginglichkeit, sich denkend und handelnd als Subjekt zu
konstituieren, lisst sich verstehen als anthropologische Invariante, die sich geschichtlich
unterschiedlich konstituiert. Diese Konstitution ist eine Grunderfahrung; der Nachvoll-
zug vergangener Praktiken als Denk- und Handlungsweisen verweist auf diese Grund-
erfahrung und zugleich auf ihre Abhingigkeit von den jeweiligen Umstinden.

Das formale Bild vom Menschen umschreibt so, dhnlich wie bei Arendt (vgl.
1.2.2.4.3), eine antiessentialistische, inhaltlich leere, Essenz, die niemals so etwas
wie den Menschen hervorbringen kann, die aber die Menschen als sich selbst je und
immer wieder aufs Neue unterschiedlich konstituierende Subjektivititen bzw. im Pro-
zess des Denkens sich selbst Konstituierende bestimmt. Die formale Bestimmung lisst
sich so, wie bereits gesagt, verstehen als eine Bestimmung des Menschseins anstelle
der Bestimmung des Menschen. Diese Bestimmung erfolgt, wie bei Arendt, durch eine

n
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Neudefinition des Denkens, das an die Stelle des Erkennens tritt, als eines gesellschaft-
lich situierten Vermdgens, das nicht in der gesellschaftlichen Interaktion aufgeht,
aber durch sie bestimmt ist. Wie Arendt definiert auch Foucault den Menschen als
»denkendes Wesen«:

»Die Art, wie er denkt, hingt mit der Cesellschaft, der Politik, der Wirtschaft und der
Geschichte zusammen, aber auch mit allgemeinen, universellen Kategorien und for-
malen Strukturen. Doch das Denken ist etwas anderes als gesellschaftliche Interakti-
on. Die Art, wie Menschen wirklich denken, ldsst sich nicht angemessen mit univer-
sellen logischen Kategorien erschliefden. Zwischen der Sozialgeschichte und den for-
malen Analysen des Denkens gibt es einen Weg, eine Strafie — vielleicht nur eine sehr
schmale —, die der Historiker des Denkens nimmt.« (Foucault 2005u [1984], 960)

Die universellen Kategorien und formalen Strukturen liegen fiir Foucault im Denken als
Akt, »der in ihren diversen moglichen Beziehungen ein Subjekt und ein Objekt setzt«
und der in der historischen Erkenntnis gerinnt, insofern das Subjekt sich im Prozess der
Erkenntnis eines Objektbereichs »mit einem festen und determinierten Status« konsti-
tuiert (Foucault 2005a [1980], 71), das heifdt, Erkenntnis lisst sich verstehen als Fixierung
spezifischer Denkakte aufgrund der jeweiligen historischen Bedingungen des Denkens:

»Worum es geht, ist, zu bestimmen, was das Subjekt sein muss, welcher Bedingung
es unterworfen ist, welchen Status es haben und welche Stellung im Wirklichen oder
im Imagindren es einnehmen muss, um zum legitimen Subjekt dieser oder jener Art
Erkenntnis zu werden; kurz, es geht darum seinen Modus einer >Subjektivierung< zu
bestimmen; denn dieser ist offensichtlich ein anderer, je nachdem, ob die Erkenntnis,
um dies es geht, die Gestalt der Exegese eines heiligen Textes, einer naturrechtlichen
Beobachtung oder der Analyse des Verhaltens eines Geisteskranken hat.« (Foucault
2005m [1984], 777)

Foucaults Theorie der Subjektivierung wird nicht (zumindest nicht explizit) zur Vor-
aussetzung einer normativen politischen Theorie, auch wenn sie sich vermeintlich als
Grundlage eines libertiren Anarchismus lesen ldsst (Foucault 2005n [1984], 823). Das,
was seine Analysen, das, was seine Theorie der Subjektivierung aber erméglicht, ist
ein Begriff der Freiheit, die darauf beruht, dass man sich jeglicher Art der Festlegung
bewusst ist. Sowohl auf kollektiver Ebene als auch auf individueller Ebene. So gesehen
macht es auch Sinn, dass sich Foucault mit der »Sorge um sich« befasst, die »in der
griechisch-romischen Welt die Art und Weise [war], in der sich die individuelle Freiheit
[...] als Ethik reflektierte« (Foucault 2005r [1984], 879).

2.2.3 Richard Rorty: Hoffnung (auf eine universelle liberale Moral) statt
Erkenntnis

In Rortys Denken nimmt die Erkenntniskritik eine andere Funktion ein bzw. kommt ihr
einanderer Stellenwert zu als bei Horkheimer und Foucault. Die Erkenntniskritik ist hier
nicht Ergebnis einer genealogischen Untersuchung, sondern vermeintlich unhintergeh-
barer Ausgangspunkt. Rorty stellt, dhnlich wie Arendt, einen Bruch an den Anfang seiner
Uberlegungen, wenn auch anders als diese keinen real-, sondern einen theoriegeschicht-
lichen, den er in Anschluss an Dewey am Unterschied zwischen »der klassischen Philo-
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sophie Europas« (Rorty 2013b, 36) und »einer hoffnungsvollen, auf Besserung bedachten
und experimentierfreudigen Geisteshaltung« (ebd., 12) in Amerika festmacht.

Aufbauend auf der »anticartesianischen und antikantianischen Revolution« (Rorty
1987, 17) befasst sich Rorty primir mit der Frage, was an die Stelle von Erkenntnis und
Wahrheit tritt. Schon in Der Spiegel der Natur. Eine Kritik, ein Buch, das der Kritik der Spie-
gelmetaphorik durch Wittgenstein, Heidegger und Dewey, wie er selbst feststellt, wenig
zuzufiigen habe, hofft Rorty, sie doch auf eine Weise darzustellen, »die dazu beitrigt,
die Kruste der philosophischen Konventionen zu durchdringen, die Dewey vergeblich zu
sprengen hoffte«, der »seine Polemiken gegen die traditionelle Spiegelmetaphorik [...]
aus der Vision eines neuen Gesellschaftstyps heraus« schrieb (ebd., 23; Herv. F. H.). Die Er-
kenntniskritik ist folglich snur< Grundlage fiir ein Zukunftsprojekt, Rorty geht es weni-
ger um den historischen Nachweis des »Ethnozentrismus«, nicht um die Beschiftigung
mit der Vergangenheit: »Sofern der Pragmatismus itberhaupt etwas Spezifisches an sich
hat, dann dies: daf} er die Begriffe der Realitit, der Vernunft und des Wesens durch den
Begriff der besseren menschlichen Zukunft ersetzt.« (Rorty 2013b, 15/16) Mit dem Fokus
auf die Zukunft bzw. auf die >bessere menschliche Zukunft« zeigt sich bereits die Kluft,
die sich in Rortys Denken zwischen Erkenntniskritik und politischem Denken auftut.®®
Anders als bei Arendt geht es nicht wirklich um einen Neuanfang, Rortys Hoffnung, die
seines Erachtens an die Stelle der Erkenntnis tritt, richtet sich auf ein politisches Ziel,
das Neue liegt in der Art und Weise, wie dieses Ziel verfolgt wird, nicht im politischen
Ziel selbst. Rortys Forderung, »Selbsterschaffung [...] in gemeinschaftsumfassendem
Mafstab in Angriff zu nehmen« (ebd., 25), verweist dabei bereits auf einen universalis-
tischen Anspruch, den er mit universalistischen Aussagen iiber den Menschen unterfiit-
tert und der seiner Erkenntniskritik zuwiderliuft. Etwas tiberspitzt konnte man sagen,
Rorty tritt an, angesichts der Kontingenz der Sprache und damit des Selbst, die liberale
Staatsordnung zu retten.

Der Widerspruch griindet im Verstindnis der politikwissenschaftlichen Anthropo-
logie in dem Umstand, dass die von Rorty priferierte liberale politische Ordnung einen
anthropologischen Universalismus impliziert, der in den erkenntnistheoretischen
Annahmen des naturalistischen Paradigmas griindet. Dieses erkenntnistheoretische
Fundament »zu verabschieden«, ohne zugleich seine politischen Implikationen zu
verwerfen, ist, der politikwissenschaftlichen Anthropologie zufolge, nicht méglich,
weil die »anthropologischen« Annahmen vermittels der erkenntnistheoretischen als
(im umfassenden Sinne) ebenfalls anthropologischen Voraussetzungen dem jeweiligen
politischen Denken inhirent sind. Entsprechend behauptet auch Rorty, gleichwohl er
das Gefiihl an die Stelle der Vernunft setzt, anthropologische Universalien, die der auf
Ebene der Erkenntniskritik behaupteten Kontingenz des Selbst zuwiderlaufen. Vor die-
sem Hintergrund ist Rortys Bemerkung, seine Differenzen mit Habermas seien anders
als seine politischen Differenzen zu Foucault »blof3 philosophische« (Rorty 1992, 120), ein
Unterschied ums Ganze, weil das politische Denken sich von den damit angesprochenen
erkenntnistheoretischen Pramissen nicht l16sen kann.

68  Aufdie Widerspriiche in Rortys Denken ist vielfach hingewiesen worden; vgl. insbesondere Bern-
stein 1990 sowie die Sammelbande Brandom 2000 und Schéfer/Tietz/Zill 2001.
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2.2.3.1 Linguistischer Historismus
Rorty verweist explizit auf die Rolle des Historismus fiir sein Denken: Die »Wendung
zum Historismus hat dazu beigetragen, daf wir uns langsam, aber sicher von Theologie
und Metaphysik [...] befreit haben. Sie hat uns geholfen, Freiheit statt Wahrheit zum Ziel
des Denkens und des sozialen Fortschritts zu setzen« (ebd., 12). Und speziell mit Blick auf
die Frage nach dem Wesen des Menschen hilt er fest: »Der Historismus, der das geisti-
ge Leben des frithen neunzehnten Jahrhunderts beherrschte, hatte die Stimmung gegen
die Wesensphilosophie gewendet.« (Rorty 1996, 153) Rorty bezeichnet seine Position als
»linguistischen Historismus« (Rorty 2001c, 47). Bei Rorty ist die aus dem Historismus re-
sultierende Kontingenz der Erkenntnis, explizierter bzw. einseitiger als bei Foucault und
Arendt, sprachlich gewendet bzw. bleibt der Historismus als Ausgangsposition erhalten
und wird >nur< sprachlich gewendet: »Als Historismus bezeichne ich die Lehrmeinung,
dass es keine Beziehung der Ubereinstimmung zwischen Sprache und Welt gibt.« (Rorty
2000b, 24) Rorty scheint mit seinem (in einem grundsitzlichen Sinne) an Wittgenstein
anschliefenden Verstindnis von Sprache zugleich dessen Problematik zu erben.® Die
Bezeichnung der eigenen Position als »linguistischer Historismus« bringt Rortys Inkon-
sequenz mit Blick auf die erkenntnistheoretische Position des gesellschaftlichen Para-
digmas zum Ausdruck. Dieser ist zwar einerseits Ausgangspunkt seiner radikalen Er-
kenntniskritik, in Form der sprachlich begriindeten gesellschaftlichen Situierung der
Vernunft, die Sprache als ein dem Menschen duflerer Bezugspunkt erméglicht es aber
andererseits, die Menschen als Teil einer konkreten, sprachlich definierten Gesellschaft
zu objektivieren.

Zunichst dient Rorty die sprachliche Wende als Ausgangspunkt seiner radikalen Er-
kenntniskritik. Inhaltlich baut er auf dem Pragmatismus auf, den er beschreibt

»als einen Versuch, die Unterscheidung zwischen intrinsischen und extrinsischen
Merkmalen der Dinge zu demolieren. Indem die Pragmatisten alles durch und durch
relational begreifen, bemihen sie sich, den Gegensatz zwischen Realitat und Erschei-
nung aus dem Weg zu rdumen, also den Gegensatz zwischen dem Ansichsein der
Dinge und der Art, in der sie uns erscheinen, in der wir sie wiedergeben oder (iber sie
reden.« (Rorty 2013c, 67/68).

Nach Rortys Dafiirhalten kann erst die sprachliche Wende dieses Ziel erreichen. Im soge-
nannten »linguistic turn«, der »Wende zur Sprache«,” liegt laut Rorty der entscheidende

69  Rorty halt fest: »Die Idee aufzugeben, dafd Sprachen Darstellungen sind, und uns in unserem
Sprachverstandnis ganz Wittgenstein anzuschliefien, wirde heifRen, dafd wir die Welt entgéttern.
Nur wenn wir das tun, kénnen wir das Argument, das ich frither in diesem Kapitel angeboten ha-
be, vollstindig akzeptieren — folgendes Argument: Da Wahrheit eine Eigenschaft von Sitzen ist,
da die Existenz von Sitzen abhingig von Vokabularen ist und da Vokabulare von Menschen ge-
macht werden, gilt dasselbe fiir Wahrheiten« (1992, 49); so wird Wittgensteins Sprachverstindnis
(vgl. FN 39) Ausgangspunkt fiir das abschliefiende Vokabular im 6ffentlichen Bereich, obwohl Ror-
ty mit Davidson in erkenntnistheoretischer Hinsicht gegen die Vorstellung polemisiert, »Sprache
habe eine festgelegte Aufgabe zu erfiillen, und es gebe eine Entitdt mit Namen>Sprache<oder>die
Sprache<oder>unsere Spraches, die diese Aufgabe ausfiithrt oder nicht ausfithrt« (1992, 37).

70  Rorty selbst hat den Begriff »linguistic turn« durch die Herausgabe einer gleichnamigen Antholo-
gie (1967) bekannt gemacht.
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Vorzug des Neopragmatismus gegeniiber dem Pragmatismus: »Diese Wende trat ein, als
die Philosophen das Thema Erfahrung fallenlieRen und das Thema Sprache aufgriffen«
(Rorty 2013b, 13).

Auf dieser Grundlage baut Rortys erkenntnistheoretische Position in Kontingenz, Iro-
nie und Solidaritdt auf. Fiir Rorty ergibt sich die Kontingenz der Erkenntnis aus der Kon-
tingenz der Sprache:

»Wahrheit kann nicht dort draufien sein — kann nicht unabhingig vom menschlichen
Geist existieren —, weil Sdtze so nicht existieren oder dort draufden sein kénnen. Die
Welt ist dort draufien, nicht aber Beschreibungen der Welt. Nur Beschreibungen der
Welt konnen wahr oder falsch sein.« (Rorty 1992, 24)

Er prizisiert die romantische Idee, dass Wahrheit eher gemacht als gefunden wird, da-
hingehend, »daf$ Sprachen eher gemacht als gefunden werden und dafl Wahrheit eine
Eigenschaft sprachlicher Gebilde, der Sitze, ist« (ebd., 27; Herv. i. O.). Entsprechend will
Rorty, ganz im Sinne des gesellschaftlichen Paradigmas, die Idee loswerden, »daf} die
Welt oder das Selbst eine immanente Natur« (ebd., 28) besitzen. In der Folge soll nach
Rorty die Dichtung, als das »Streben nach Erschaffung des Selbst durch Erkenntnis von
Kontingenz«, an die Stelle der Philosophie, als das »Streben nach Universalitit durch
Uberschreitung von Kontingenz« (ebd., 56), treten. Hier kommt bereits die Umkehrung
des Dualismus zum Ausdruck, indem die Dichter an die Gefiihle, die traditionellen Phi-
losophen dagegen an die Vernunft appellieren und zeigt sich zugleich der instrumentel-
le Charakter der radikalen Erkenntniskritik, die weniger auf die politischen Ziele als auf
die Mittel dorthin zielt. Der linguistische Historismus erlaubt es Rorty, an der universa-
listischen liberalen Moral festzuhalten, nicht weil sie als wahr erkannt werden kénnte,
sondern weil sie den unhintergehbaren sprachlichen Ausgangspunkt des liberalen Wir
bildet, der sich in Rortys Augen — und hier duflerst sich der mit der liberalen Moral un-
aufloslich verbundene universalistische Anspruch - zugleich als den menschlichen Ge-
fithlen am zutriglichsten erweist.

2.2.3.2 Hoffnung statt Erkenntnis

Rorty bestreitet, dass es eine »ahistorische Macht gibt — eine Macht, die wir Wahrheit
oder Vernunft nennen« (Rorty 1996, 154/155). Es geht ihm dabei weniger um die Wider-
legung der traditionellen Erkenntnistheorie als darum, sie hinter sich zu lassen, sie »zu
verabschieden«. Sein Anliegen ist die Ersetzung des alten Vokabulars; entsprechend der
Ausrichtung auf die Zukunft geht es Rorty nicht darum, »Argumente gegen das Vokabu-
lar, das ich ersetzen méchte, zu liefern. Statt dessen werde ich versuchen, das Vokabular,
dasich favorisiere, attraktiv zu machen, indem ich zeige, dafi es zur Beschreibung einer
Vielfalt von Themen brauchbar sein kann« (Rorty 1992, 31). Rorty setzt auf »Hoffnung statt
Erkenntnis«”:»Man sollte sich nicht mehr darum kitmmern, ob das, was man glaubt, gut
fundiertist, sondern sich allmihlich darum kitmmern, ob man geniigend Phantasie auf-
gebracht hat, um sich interessante Alternativen zu den gegenwirtigen Uberzeugungen
auszudenken.« (Rorty 2013b, 25)

71 So der programmatische Titel seiner Einfithrung in die pragmatische Philosophie.
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Rorty unterscheidet Uberzeugungen, die trotz duleren Verinderungen berechtigt
bleiben und solche, die ihre Berechtigung verlieren; er trennt Rechtfertigung (justifica-
tion) und Wahrheit (truth) begrifflich im Sinne von gegenwartiger und zukiinftiger Be-
rechtigung (justifiability): »I think that, once one has explicated the distinction between
justification and truth by that between present and future justifiability, there is little mo-
re to be said.« (Rorty 20003, 5) Rechtfertigung ist ein anderes Wort fiir gegenwartsbezo-
gene Wahrheit, deren Kriterium die Bewihrung vor dem Publikum aufgrund des auf-
gezeigten Nutzens ist: »There is no possibility of agreement without truth, nor of truth
without agreement.« (ebd., 16) Rationalitit versteht Rorty als »Streben nach Kohirenz«,
wobei rational bzw. irrational nur einen zeitlich begrenzten Wertmafistab darstellt, weil
Kohirenz und Wahrheit von der jeweiligen Gemeinschaft abhingig sind. Kohirenz kon-
nen verschiedenste Standpunkte fiir sich in Anspruch nehmen:

»Coherence, truth, and community go together, not because truth is to be defined in
terms of coherence rather than correspondence, in terms of social practice rather than
in terms of coping with non-human forces, but simply because to ascribe a belief is
automatically to ascribe a place in a largely coherent set of mostly true beliefs.« (ebd.)

Das Gesagte bedeutet nach Rortys Dafiirhalten keinen Relativismus - eine Kategorie,
die in seiner Logik keinen Sinn macht, denn da der Pragmatist »keine Erkenntnistheorie
vertritt, vertritt er a fortiori keine relativistische« (Rorty 1988b, 16; Herv. i. O.).

Rorty bezeichnet seine Position in Abgrenzung dazu als »ethnozentrisch«. Sich »eth-
nozentrisch verhalten heiflt: das Menschengeschlecht einteilen in diejenigen, vor denen
man seine Uberzeugungen rechtfertigen muf, und die iibrigen« (ebd., 27). »Ethnozen-
trisch« soll folglich nur darauf hinweisen, dass sich gemeinsame Uberzeugungen nach
einer Gruppe richten, die durch »den Bezug des Wortes >wir< bestimmt« wird (Rorty
1988¢, 85), also auf den Umstand, dass unsere Bewertungen nicht unabhingig von unse-
rem Vokabular erfolgen. Entsprechend besitzt jede Person mit Rorty ein »abschlief3en-
de[s] Vokabular«: »Es ist »abschliefSend« [final] insofern, als dem Nutzer keine Zuflucht
zu nicht-zirkuliren Argumenten mehr bleibt, wenn der Wert seiner Worter angezwei-
felt wird. Uber diese Wérter hinaus kann er mit Sprache nicht kommen; jenseits davon
kann er sich nur in hilflose Passivitit oder in Gewalt retten.« (Rorty 1992, 127) Das gilt
auch fur die eigene Wir-Gruppe »Wir, Liberale«: »Es gibt keine neutrale, nichtzirkula-
re Weise, die liberale Behauptung zu verteidigen, dafd Grausamkeit das Schlimmste ist,
was wir tun« (ebd., 319; Herv. i. O.); da dies auch fiir die gegenteilige Auffassung gilt (vgl.
ebd.), muss man seine politischen Uberzeugungen nicht aufgeben, man sollte sich nur
der Zirkularitit des eigenen Vokabulars bewusst sein. Versinnbildlicht wird dies in der
Figur der liberalen Ironikerin, »die Engagement mit dem Sinn fiir die Kontingenz ihres
Engagements« verbindet (ebd., 111). Die Verbindung zwischen Kontingenz und Engage-
ment wird dabei moglich, indem Rorty die erkenntnistheoretische (ironische) Haltung
privatisiert, wogegen das 6ffentliche Engagement fiir die vorfindliche (liberale) Ordnung
auf der Solidaritit zur eigenen Wir-Gruppe griindet.

Anders als Foucault ist Rorty iiberzeugt, »daR eine zeitgendssische liberale Gesell-
schaft selbst schon die Einrichtungen zu ihrer Verbesserung enthilt — zu einer Verbesse-
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rung, die die von Foucault gesehenen Gefahren verringert« (ebd., 114).7”* Rorty schligt ei-
nen Kompromiss vor: »Privatisiert den Nietzsche-Sartre-Foucaultschen Versuch zur Au-
thentizitit und Reinheit, damit ihr euch davor schiitzen kénnt, in eine politische Einstel-
lung abzugleiten, die euch zu der Uberzeugung bringen wiirde, dafd es ein wichtigeres
soziales Ziel als die Vermeidung von Grausamkeit gibt.« (ebd., 117; Herv. i. O.) Foucault
und andere Ironiker seien »von unschitzbarem Wert fiir unsere Versuche, uns ein priva-
tes Selbstbild zu machen, aber reichlich nutzlos, wenn es um Politik geht« (ebd., 142).7
Rorty »misstrau[t]« Foucault, der »seinen Wunsch nach privater nietzschischer Autono-
mie in die 6ffentliche Sphire hinausprojiziert« (Rorty 1988a, 8).

An die Stelle des 6ffentlichen Strebens nach Objektivitit tritt bei Rorty das Streben
nach Solidaritit, die nicht auf das Wesen des Menschen (vgl. Rorty 1988b, 17), nicht auf
»die kantische Identifizierung mit einem zentralen, transkulturellen und ahistorischen
Ich« (Rorty 1988c, 85) griindet, sondern »von einer Beziehung zu einer spezifischen Grup-
pe von Menschen ausgeht« (Rorty 1988b, 17), von einer »quasi hegelianischen Identifizie-
rung mit der als historisches Produkt verstandenen eigenen Gemeinschaft« (Rorty 1988c,
85). Rorty macht folglich, anders als Foucault, ein gegebenes >Wir< zum Ausgangspunkt
seiner politischen Erwigungen, womit die Kontingenz als fiir das politische Handeln
letztlich irrelevant angenommen wird: »Wir miissen da anfangen, wo wir sind« (Rorty
1992, 319; Herv. i. O.). Foucaults Replik’ — die im Sinne der erkenntnistheoretischen Po-
sition konsequent die Infragestellung des Wir an die erste Stelle stellt — hilt er lapidar
entgegen: »Genau in diesem Punkt, ob es geniigt, >wir Liberalen< sagen zu kénnen, oder
nicht, bin ich von Grund auf anderer Meinung als er.« (ebd., 115) Wire das vor dem Hin-
tergrund von Rortys erkenntnistheoretischer Position noch argumentierbar, indem man
die Abweichung daran festmachte, dass man sich vom je ethnozentrischen Vokabular gar
nicht lésen kann, fillt Rorty dahinter zuriick, wenn er in einer Fulnote zu dieser Stelle
festhilt, dass die

72 Schéfer spricht mit Blick auf Rortys Einwidnden gegen Foucault zu Recht von einer »universalisti-
sche[n]« Rhetorik« und hilt fest, »dass Rorty [...] hier von einer Art»iibersubjektivem<Standpunkt
aus spricht« (2001, 182).

73 In einem Interview spricht Rorty gar davon, Foucaults Einfluss auf die amerikanische Linke sei
»gefihrlich« gewesen: »The result has been the >disengagement< of intellectuals: the idea was
to resist the biopower exercised by capitalist society, but without any political notion of how to
resist, without any political program, without any political utopia« (2006b, 40).

74  »Esgehtdarum, die Beziige dieser unterschiedlichen Erfahrungen zur Politik zu denken; was nicht
heifdt, dass man in der Politik das konstitutive Prinzip dieser Erfahrungen oder die Losung suchen
wird, die definitiv deren Ausgang regeln wird. [...] R. Rorty macht darauf aufmerksam, dass ich
mich in diesen Analysen auf kein>Wir<berufe —auf keines dieser>Wir<, aus denen der Konsensus,
die Werte und die Traditionalitit den Rahmen eines Denkens bilden und die Bedingungen defi-
nieren, unter denen es bestatigt werden kann. Doch das Problem besteht gerade darin herauszu-
finden, ob es wirklich angebracht ist, sich innerhalb eines >Wir<zu platzieren, um die Prinzipien,
die man anerkennt, und die Werte, die man akzeptiert, geltend zu machen; oder ob man nicht
mit der Ausarbeitung der Frage die zuklnftige Ausbildung eines>Wir<moglich machen muss. Das
>Wirc« scheint mir somit nicht der Frage vorausgehen zu durfen; es kann bloR das Ergebnis — und
das zwangslaufig vorlaufige Ergebnis — der Frage sein, so wie sie sich in den neuen Ausdricken
stellt, in denen man sie formuliert« (Foucault 2005j [1984], 728).

77


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

78

Der Mensch als politisches Argument

»Ausdehnung der Reichweite des gegenwartigen >Wir<eine der beiden Unternehmun-
gen [ist], von denen ein ironistischer Liberaler annimmt, sie seien fir sich schon Ziele;
die andere ist die Selbst-Erfindung. (Mit>Ziel fiir sichcmeinen diese Liberalen aber nur
»ein Unternehmen, dessen Verteidigung auf der Grundlage eines nichtzirkuldren Ar-
guments ich mir nicht vorstellen kann<)« (ebd., FN 24).

Unabhingig von der Unméglichkeit der gewaltlosen Uberzeugung derjenigen, die nicht
zur eigenen Wir-Gruppe gehoren (weil sich der Einzelne dort, wo sein abschliefendes
Vokabular angezweifelt wird, »nur in hilflose Passivitit oder in Gewalt retten« kann
[ebd., 127]), muss mit der Ausdehnung des gegenwirtigen Wir (itber die Wir-Gruppe
und damit die Gruppe, mit der wir unser Vokabular und unsere Uberzeugungen tei-
len hinaus) eine Uberlegenheit des eigenen Standpunkts angenommen werden, die
in Widerspruch zur Annahme des Ethnozentrismus gerit. Habermas bringt das Pro-
blem auf den Punkt, wenn er feststellt: »Sobald der Wahrheitsbegriff zugunsten einer
kontextabhingigen epistemischen Geltung-fiir-uns eliminiert ist, fehlt der normative
Bezugspunkt, der erkliren wiirde, warum sich ein Proponent um Zustimmung fiir >p«
iiber die Grenze der eigenen Gruppe hinaus bemiihen sollte.« (Habermas 1996, 739; Herv.
i. O.) Aus der Perspektive der politikwissenschaftlichen Anthropologie fillt Rorty mit
der Forderung nach der Ausweitung des Wir, da diese eine Uberlegenheit des eigenen
Standpunkts voraussetzt, hinter die erkenntnistheoretische Annahme des Zusammen-
falls von Erkenntnissubjekt und -objekt zuriick (die bereits durch die in der Annahme
eines zirkuliren ethnozentrischen Vokabulars angelegte Objektivierung des Menschen
konterkariert wird, die er mit der Ausweitung des Wir zugleich iiberschreitet), weil
die Forderung nach einer Ausweitung der Wir-Gruppe eine Trennung zwischen uns,
Erkenntnissubjekten, und »den Ubrigens, die nicht zur eigenen Wir-Gruppe gehéren,
als Erkenntnisobjekten bzw. die Annahme eines von den Umstinden unabhingigen
Erkenntnisvermégens impliziert (selbst wenn »Erkenntnis« hier nicht durch eine a-his-
torische Vernunft vollzogen wird).

Tatsichlich finden sich bei Rorty zahlreiche Hinweise, dass er von der Uberlegenheit
des eigenen Standpunkts aus- und damit iiber die zirkulire Rechtfertigung hinausgeht:
Das wird etwa deutlich, wo Rorty nach einer alternativen Rechtfertigung fir die Errun-
genschaften der Aufklirung fragt und auf den Vergleich von Gesellschaften, wo diese
gegeben sind und solche, in denen dies nicht der Fall ist, verweist und annimmt, »dafl
keiner, der beide Gesellschaftsformen erlebt hat, die letztere bevorzugen wiirde« (Rorty
1988b, 25). Eine solche Rechtfertigung so Rorty bezieht sich auf kein Kriterium, sondern
auf praktische Einzelvorteile und sei zirkulidr »nur«, insofern die positive Terminologie
zur Beschreibung liberaler Gesellschaften dieser selbst entnommen sei; fast trotzig hilt
Rorty fest: »Aber irgendein Vokabular muf man ja schliefilich verwenden, und die in pri-
mitiven, theokratischen oder totalitiren Gesellschaften geliufige positive Terminologie
wird nicht zum gewiinschten Resultat fithren.« (ebd.) Doch auch »Einzelvorteile« kon-
nen nur fir eine Wir-Gruppe im Rahmen ihres kontingenten Vokabulars gerechtfertigt
werden, wenn man nicht von einer (wie auch immer gearteten) menschlichen Gemein-
sambkeit ausgeht. Das aber genau tut Rorty: Er scheint den »Ausweg« aus dem Relativis-
mus-Dilemma nicht wie Habermas in der Umdeutung der subjektzentrierten Vernunft,
sondern in einem anderen menschlichen Vermégen, dem Gefiihl, zu suchen. Die da-
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rauf begriindete Moral, nicht die durch die Vernunft nachweisbare Richtigkeit, macht
die Uberlegenheit der liberalen Wir-Gruppe aus: »We language-users who belong to this
minority tradition [the liberal, universalistic, inclusivist tradition of the European En-
lightenment] are morally superior to those who do not, but those who do not are no less
coherent in their use of language.« (Rorty 20003, 17; Herv. F. H.)

Wo >Wir« mit Blick auf unser ethnozentrisches Vokabular zum Objekt werden, wird
>Freiheit als Erkenntnis von Kontingenz« als sHaupttugend der Mitglieder einer libera-
len Gesellschaft< hinfillig, weshalb Rorty die in dem sprachlichen Verstindnis der Kon-
tingenz angelegte Objektivierung des Menschen durch das Streben nach Solidaritit zu
iiberschreiten sucht, um das emanzipative Potential der Kontingenz des Selbst zu retten.

2.2.3.3 Private Anthropologiekritik und 6ffentliche »Anthropologie«
Die anthropologische Argumentation ist bei Rorty entsprechend dem Gesagten zweige-
teilt: in eine Erkenntniskritik, die aber nur fiir den privaten Bereich gilt und eine em-
pirische »Anthropologiex, die die liberale Ordnung durch menschliche Universalien zu
begriinden sucht und damit Rortys erkenntnistheoretischer Position widerspricht.
Zunichst weist auch Rorty die Erkennbarkeit eines Wesens des Menschen als Objek-
tivierung des Menschen zuriick. Die vorausgehenden Paradigmen und den Ubergang
vom naturalistischen zum gesellschaftlichen Paradigma der Sache nach thematisierend
hilt Rorty fest:

»Die Intellektuellen von heute haben die Annahme der Aufkldrung fallenlassen, wo-
nach Religion, Mythos und Tradition in Gegensatz gebracht werden kdnnen zu einem
ahistorischen Etwas, das allen Menschen als Menschen gemeinsam sei. [...] Das Er-
gebnis ist die Ausloschung jenes Ich-Bildes, welches der griechischen Metaphysik, der
christlichen Theologie und dem Aufklarungsrationalismus gemeinsam war.« (Rorty
1988c¢, 83/84)

Stattdessen beobachtet Rorty eine wachsende Bereitschaft, »die Frage, was unsere Na-
tur ist, durch die Frage, was wir aus uns machen kénnen, zu ersetzen« (Rorty 1996, 147).
Darwin gilt Rorty als Bezugspunkt fiir die neue Einsicht, »dafd die einzige Lehre aus Ge-
schichte oder Anthropologie unsere auflergewdhnliche Formbarkeit ist. Heute denken
wir uns eher als flexibles, wandelbares, sich selbst formendes denn als rationales oder
grausames Tier« (Rorty 1996, 147). Dieser zentrale Bezug auf Darwin ist Grundlage nicht
nur fiir Rortys Anschluss an Nietzsches Konzept der Selbsterschaffung, sondern auch fir
sein Eintreten fir eine liberale Staatsordnung — wobei der Rekurs auf Freud gewisser-
maflen der Verbindung zwischen privater Selbsterschaffung und éffentlicher Solidaritit
dient.”

Mit Nietzsche sind wir laut Rorty Tiere, »die durch Selbstbeschreibung in eigenen
Begriffen sich selbst geschaffen haben«: »Nietzsche schaffte mit der traditionellen Auf-
fassung von Wahrheit nicht zugleich auch die Vorstellung ab, dafd wir die Ursachen da-
fiir, da wir sind, was wir sind, entdecken kénnten.« (Rorty 1992, 59) Man kann die »zu-
fallsblinde Pragung« durchaus zuriickverfolgen, nur nicht im Sinne der Erkenntnis ei-

75  Fureine Erérterung der Bedeutung Darwins und Freuds fir Rortys Denken vgl. Miiller-Friemauth
2001.
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ner in uns oder aufer uns vorfindlichen Wahrheit: »Vielmehr sah er Selbsterkenntnis als
Selbsterschaffung.« (ebd.) Rorty iibersetzt die darwinistische Formbarkeit in Anschluss
an Nietzsche in Selbstformung mittels Sprache: »Der Prozef3 der Selbsterkenntnis, die
Konfrontation mit der eigenen Kontingenz, das Zuriickverfolgen unserer Ursachen bis
zu ihren Urspriingen, ist fiir ihn identisch mit dem Prozef} der Erfindung einer neu-
en Sprache — also neuer Metaphern.« (ebd.) Die Nutzung iiberkommener Sprachspiele,
die buchstibliche »Beschreibung« der Individualitit muss dagegen scheitern (vgl. ebd.).
Nietzsche aber geht in Rortys Augen mit seinem umgekehrten Platonismus zu weit, weil
er das Leben der Selbsterschaffung so vollstindig und autonom setzt wie Platon das Le-
ben der Kontemplation (vgl. ebd., 83). Dagegen fithrt Rorty Freud ins Feld: Freud baue

»alle traditionellen Unterscheidungen zwischen dem Hoheren und dem Niedrigeren,
dem Wesentlichen und dem Zufilligen, dem Zentralen und dem Peripheren ab. Ubrig
|aRt er uns ein Selbst, das ein Netzwerk aus Kontingenzen statt ein wenigstens poten-
tiell wohlgeordnetes System von Vermaogen ist.« (ebd., 66)

Das Leben istlaut Rorty mit Freud »die Ausarbeitung einer komplexen idiosynkratischen
Phantasievorstellung«, die nicht vollendet werden kann, »weil es nichts zu vollenden
gibt, es gibt nur ein Beziehungsnetz, das neu gewoben werden muf, ein Netzwerk,
das die Zeit jeden Tag vergroflert« (ebd., 83); die bei Nietzsche behauptete Autonomie
ebenso wie der umgekehrte Dualismus, der den Willen tiber die Vernunft stellt, sind
damit in Rortys Augen vom Tisch. Die formale Bestimmung des menschlichen Lebens,
die zahlreiche Konkretisierungen zulisst, liegt darin, »alles menschliche Leben als das
immer unvollstindige, dennoch manchmal heroische Neuweben eines solchen Netzes
zu denken« (ebd.). Wie bei Foucault kann man dies als eine Bestimmung des Mensch-
seins anstatt des Menschen verstehen, wobei die Bestimmungen des Menschen bzw.
Menschenbilder nur durch die jeweiligen Umstidnde bedingte Konkretisierungen dieses
Menschseins sind.

Entsprechend geht es auch Rorty in erster Linie um die verinderte Funktion, um
den verdnderten Stellenwert anthropologischer Argumente, wie in seiner Annahme vom
»Vorrang der Demokratie vor der Philosophie« deutlich wird. Fiir Rorty konnen sie kei-
nen die Sozialphilosophie begriindenden Status haben: Uber seine Vorstellung des Ich
»als ein mittelpunktloses Netz von historisch bedingten Meinungen und Wiinschen«hilt
er fest, dass sie zwar mit Rawls Sozialtheorie harmonisiere, aber: »Ich habe nicht gesagt,
daRjene Vorstellung eine Voraussetzung dieser Sozialtheorie ist. Eine solche Vorstellung
des Ichist keine Grundlage der Sozialtheorie, sondern nur ein beliebiger Zusatz.« (Rorty
1988d, 15) Er bezeichnet die Netz-Vorstellung als hilfreich, er leugnet nicht ihre Existenz
und die Tatsache, dass sich Menschen eine solche Vorstellung machen wollen, aber er
hilt sie fiir die Sozialtheorie verzichtbar. So gebe es alternative Selbstbeschreibungen,
wie naturwissenschaftliche Selbstbeschreibungen, die gleichberechtigt neben denen der
Dichter, Psychologen, Anthropologen und vielen anderen stiinden: »Sie sind einfach Teil
unseres verfiigbaren Repertoires von Selbstbeschreibungen.« (Rorty 1987, 393) Rorty geht
davon aus, »da der Grof3teil der Realitit indifferent gegeniiber unseren Beschreibungen
von ihr ist und dafd das menschliche Selbst durch die Verwendung eines Vokabulars ge-
schaffen und nicht adiquat oder inadiquat in einem Vokabular ausgedriicke ist« (Rorty
1992, 27), weil es ja gerade der Mensch ist, der diese (Selbst-)Beschreibungen vornimmt.
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So plidiert Rorty dafiir, »den Menschen nicht als ein Wesen zu sehen, das man irgend-
wann akkurat beschreiben zu kénnen hofft, sondern als den Erzeuger von Beschreibun-
gen« (Rorty 1987, 409).

Rorty kann und will sein politisches Eintreten fiir den westlichen Liberalismus, die
Errungenschaften der Aufklirung und die Menschenrechte aus dieser Vorstellung des
Menschen erklirtermafien nicht begriinden, doch die formale Bestimmung des Mensch-
seins als ein Beziehungsnetz, das neu gewoben werden muf3, ein Netzwerk, das die Zeit
jeden Tag vergrofierts, ist Grundlage auch fiir Rortys politisches Programm. Die in An-
schluss an Darwin und Freud angenommene dem Menschen spezifische Formbarkeit wird
so zur Grundlage auch der Ausweitung des Wir: In Anschluss an Darwin zieht Rorty ei-
nen Unterschied zwischen »uns und den Tieren«, wenn auch »keinen scharfen Unter-
schied, keinen Unterschied zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen«: »Vielmehr
erblickt der Pragmatist unseren Unterschied in einem sehr viel hoheren Grad von Flexibi-
litat, besonders in einer sehr viel grofieren Flexibilitit der Ich-Grenzen und der reinen
Quantitit der Beziehungen, die zur Konstitution des menschlichen Ichs beitragen kon-
nen.« (Rorty 2013c, 79; Herv. F. H.) Rorty pladiert in der Folge fir eine Umdeutung der
Grundlage moralischen Handelns:

»Um die Idee eines eigenstidndigen Sinns fiir die sittliche Pflicht zu Gberwinden, wa-
re es hilfreich, wenn wir auf die Frage, was uns von den ibrigen Tieren unterscheidet,
nicht mehr antworteten, wir seien fahig zur Erkenntnis, wiahrend sie nur zu fithlen ver-
maogen, sondern statt dessen sagten, wir sind in weit groRerem Mafie dazu fihig, fiir-
einander zu fithlen.« (Rorty 1996, 154; Herv. i. O.)

Auch wenn sich diese Aussage bezogen auf die eigene Wir-Gruppe im Sinne der von Ror-
ty angestrebten Etablierung eines neuen Vokabulars verstehen liefie, muss die Kultivie-
rung der Gefithle, um zur Grundlage der Ausweitung des Wir zu werden, eine Entspre-
chung im Menschen haben und Rorty sieht sie in der >viel hoheren Flexibilitat der Ich-
Grenzenc: Wir seien heute in der Lage, »die letzten Spuren des Gedankens zu tilgen, wo-
nach der Mensch sich eher durch die Fihigkeit zur Erkenntnis auszeichnet als durch die
Fihigkeit zur Freundschaft und gruppeniiberschreitenden Verbindungen, eher als durch
eine strenge Rationalitit als durch ein flexibles Gefiihlsleben« (ebd., 164). Mehr noch
scheint diese dem Menschen spezifische Flexibilitit auf einer (gefiihlten) Einsicht in die
menschlichen Gemeinsambkeiten zu griinden: So ist der moralische Fortschritt der Ge-
fithle nicht nur »Ergebnis der [...] >Erziehung der Gefiihle«, sondern beruht auf »der zu-
nehmenden Fihigkeit zu der Erkenntnis [ability to see], dal die Ubereinstimmungen zwischen
uns und ganz andersartigen Menschen weit grof3eres Gewicht haben als die Unterschie-
de« (ebd., 161, Herv. F. H.), wobei Rorty an »geringfiigige oberflichliche Gemeinsambkei-
ten wie die Liebe zu unseren Eltern und Kindern« denkt als »Gemeinsamkeiten, die uns
nicht sonderlich von vielen Tieren unterscheiden« (ebd., 161). Auch in Kontingenz, Ironie
und Solidaritit hilt Rorty an der Vorstellung des moralischen Fortschritts fest und daran,
dass dieser in Richtung zu mehr Solidaritit verlaufe, die zu denken ist (und hier wird er
mit Blick auf die menschlichen Ahnlichkeiten, die die Solidaritit begriinden, konkreter)
»als Fihigkeit, immer mehr zu sehen, dafd traditionelle Unterschiede [...] vernachlissigbar
sind im Vergleich zu den Ahnlichkeiten im Blick auf Schmerz und Demiitigung« (Rorty
1992, 310; Herv. F. H.).
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Mit der auf Darwin und Freud beruhenden Annahme der >viel hoheren Flexibilitit
der Ich-Grenzenc« ist nicht nur eine menschliche Universalie, wenn auch nicht Essenz,
behauptet, sondern zugleich die Vorzugwiirdigkeit der liberalen Doktrin, denn damit
besitzt der Mensch eine Anlage, der die liberale Staatsordnung zur Vollendung verhilft.
Wem gegeniiber man Gefiihle der Solidaritit entwickelt, hingt fiir Rorty vom jeweiligen
historisch kontingenten Vokabular ab, vom jeweiligen Ethnozentrismus. Je grofier die
Gruppe, auf die wir unsere Gefiihle der Solidaritit auszudehnen fihig sind, desto fort-
schrittlicher sind wir im Sinne der spezifischen Formbarkeit des Menschen und einer
Moralphilosophie, die auf Gefiihl statt Vernunft setzt und die »zweihundert Jahre mo-
ralischen Fortschritt auf ihrer Seite« hat. »Diese zwei Jahrhunderte erschliefRen sich uns
am ehesten, wenn wir sie nicht als Phase wachsender Einsicht in die Natur der Ratio-
nalitit und der Sittlichkeit begreifen, sondern als eine Zeit, die durch einen erstaunlich
raschen Fortschritt der Gefithle gekennzeichnet war« (Rorty 1996, 166). Hier wird der Wi-
derspruch zwischen erkenntnistheoretischer Begriindung und politischem Programm
vollends offensichtlich, denn das bedeutet: Je mehr wir die Ethnozentrismen iiberwin-
den und damit den einen, nimlich den liberalen Ethnozentrismus umsetzen, der genau
das fordert, desto fortschrittlicher sind wir, weil wir die menschliche Anlage dersviel ho-
heren Flexibilitat der Ich-Grenzen< ausschopfen und die Solidaritit, die auf der geteil-
ten Hoffnung der Vermeidung von Demiitigung als spezifisch menschlicher Form des
Schmerzes griindet, auf das menschliche Wir ausweiten. Im Sinne dieses Verstindnis-
ses des moralischen Fortschritts sind sWir Liberale<, wie oben schon zitiert, »morally su-
perior« (Rorty 20003, 17). Auch wenn Rorty mit seinem darwinistisches Entwicklungs-
verstindnis ausdriicklich nicht die Annahme verbindet, dass es ein Gutes gebe, das sich
auf Dauer als natiirliches Ziel des Menschen durchsetzen wird, hilt Rorty doch mit Blick
darauf fest, »dass womdoglich die Bésewichter iiberleben, wihrend die Guten unterge-
hen«und fordert, wir sollten »uns nach Kriften dafiir einsetzen, dass die Guten den Sieg
davontragen« (Rorty 2001a, 200). Wenn sich das Gute auch nicht von alleine herstellt, so
gibt es fiir Rorty das moralisch Gute fiir den Menschen. Das Gute, das durch die Auswei-
tung der liberalen Wir-Gruppe, die Ausweitung der Solidaritit, auf alle Menschen um-
gesetzt werden soll, kann nicht nur fir die eigene Wir-Gruppe gelten, es sei denn diese
Ausweitung soll gewaltsam durchgesetzt werden. So begriindet Rorty in letzter Konse-
quenz sein politisches Programm durch eine allen Menschen gemeinsame Anlage.

Laut Rorty lastet auf dem liberalen Ethnozentrismus kein Fluch mehr (was im-
pliziert, dass auf ethnozentrischen Standpunkten ein Fluch lastet — in Rortys Augen
vermutlich der Fluch der Beschrinkung der Wir-Gruppe), weil es »der Ethnozentrismus
einer >Wir-Gruppe« (wir, die Liberalenq) ist, die sich dem Ziel der Ausdehnung, der
Erschaffung eines immer grofieren und bunteren ethnos verschrieben hat. >Wir sind
Menschen, die im Mifltrauen gegen Ethnozentrismus aufgewachsen sind« (Rorty 1992,
319/320; Herv. F. H.). Nicht nur ist die Flexibilitit der Ich-Grenzen spezifisch menschlich
hinsichtlich des Grads der Flexibilitit als der Fihigkeit zur Ausweitung (der liberalen
Wir-Gruppe) auf alle Menschen als der Gruppe, der gegeniiber wir solidarisch sind; auch
die Solidaritit besitzt, wie bereits angeklungen, eine Grundlage in einem in seiner Art
spezifisch menschlichen Schmerzempfinden, und ist damit letztlich — klassisch liberal
— durch den Eigennutz begriindet. So meint eine Ironikerin,
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»dafd sie nicht durch eine gemeinsame Sprache, sondern nur durch Schmerzempfind-
lichkeit mit der Gibrigen Spezies humana verbunden ist, besonders durch die Empfind-
lichkeit fiir die Art Schmerz, die die Tiere nicht mit den Menschen teilen — Demiiti-
gung. In der Vorstellung der Ironikerin ist Solidaritdt unter Menschen keine Sache der
allen gemeinsamen Wahrheit oder eines gemeinsamen Ziels, sondern nur einervon al-
len geteilten selbstsiichtigen Hoffnung, der Hoffnung, da die eigene Welt—die klei-
nen Dinge ringsum, die wir in unser abschlief}endes Vokabular eingesponnen haben
—, nicht zerstort werde.« (ebd., 158; Herv. i. O.)

In der Begriindung der Solidaritit durch die Vermeidung von Demiitigung als spezi-
fisch menschlicher Form des Schmerzes und der Begriindung der Ausweitung der Wir-
Gruppe durch die Annahme der im Vergleich zum Tier hoheren Flexibilitit der mensch-
lichen Ich-Grenzen greifen Rortys Vorstellung individueller Selbsterschaffung und mo-
ralischen Fortschritts — verstanden als eine Ausweitung der Solidaritit auf »uns Men-
schen« als Erfiillung des liberalen Ideals der Uberwindung des Ethnozentrismus - in-
einander:

»Die moralische Entwicklung des einzelnen und der moralische Fortschritt der
menschlichen Spezies insgesamt beruhen darauf, daR menschliche Ichs so umge-
staltet werden, daf$ die Vielfalt der fiir diese Ichs konstitutiven Beziehungen immer
umfassender wird. Den idealen Grenzwert dieses Erweiterungsprozesses bildet das
von christlichen und buddhistischen Darstellungen der Heiligen in Aussicht genom-
mene Ich: ein ideales Selbst, dem der Hunger und die Leiden jedes Menschen (und
vielleicht sogar jedes anderen Tiers) duflerst weh tun.« (Rorty 2013c, 76; Herv. i. O.)

Die Verbindung von Pflicht und Moral, so Rorty, deutet letztlich nur auf die unvollendete
Entwicklung des Menschen hin, denn in diesem idealen Zustand wire es unser natiir-
liches Bediirfnis, jeden Menschen wie den nichsten zu behandeln, womit die Sprache
von Pflicht und Moral tiberfliissig wiirde: »Der Pragmatist sieht das Ideal der menschli-
chen Briiderlichkeit [...] im Hohepunkt eines Prozesses der Anpassung, der zugleich ein Prozef3
der Umgestaltung des Menschengeschlechts ist.« (ebd., 79; Herv. F. H.)

Rorty fillt mit seinen politiktheoretischen Uberlegungen hinter die Anthropologie-
kritik bzw. seine formale Anthropologie zuriick, weil er hier den Menschen in letzter
Konsequenz objektiviert (bzw. aufgrund der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen
der liberalen Doktrin objektivieren muss), auch wenn er den Dualismus, den er in sei-
nen erkenntnistheoretischen Uberlegungen zu {tberwinden hofft, umdreht und die ge-
meinsame Anlage des Menschen im Gefiihl statt in der Vernunft sieht (und dabei keine
menschliche Essenz behauptet, insofern es sich nur um einen graduellen Unterschied
zuden Tieren handelt). Dabei lasst sich Rortys Annahme, unser flexibles Gefiihlsleben sei
Voraussetzung fiir die moralische Erziehung und handlungsleitend im Bereich der Moral
(was zu akzeptieren seiner Meinung nach dazu fihrt, dass wir »in Kants Metaphysik der
Sitten einen Platzhalter fiir Onkel Toms Hiitte erkennen«) ebenso wie die Kantische Meta-
physik als eine »Konzession an die Erwartungen einer geistigen Epoche«verstehen — nur
eben nicht an eine, »in der die Suche nach quasiwissenschaftlichem Wissen die einzig
mogliche Antwort auf den Ausschlieflichkeitsanspruch der Religion darstellte« (Rorty
1996, 165), sondern an eine, in der die Kontingenz der Erkenntnis zur unhintergehbaren
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Voraussetzung allen Denkens wurde. Denn die Erkenntniskritik spielt fiir Rorty mit Blick
auf die politische Ordnung nur hinsichtlich der Wahl der Mittel nicht der méglichen In-
fragestellung des Ziels eine Rolle. Hinsichtlich der Menschenrechtskultur pladiert er, wie
er betont, aus Griinden der Effizienz fiir eine Abkehr von der Begriindungsorientierung
zugunsten der Erziehung der Gefithle (vgl. ebd., 155): »Zweifel an der Effizienz einer Be-
rufung auf sittliches Wissen sind Zweifel an der kausalen Wirkung nicht am epistemo-
logischen Status« (ebd., 151; vgl. auch Rorty 1992, 312 f.). Fiir Rorty sind Begriindungen
nicht falsch oder richtig, sondern schlicht nicht zielfithrend. Er méchte die machtvolle
Rhetorik des liberalen Konzepts der menschlichen Solidaritit nicht verkleinern, »son-
dern nur von dem abtrennen, was man oft als ihre >philosophischen Voraussetzungens
angesehen hat« (Rorty 1992, 310). Das aber scheint vor dem Hintergrund der hier vorge-
schlagenen politikwissenschaftlichen Anthropologie schlicht nicht méglich, da der poli-
tische Liberalismus auf einer naturalistischen Erkenntnistheorie griindet, die universa-
listische anthropologische Annahmen impliziert.

2.2.4 Hannah Arendt: Denken statt Erkennen, Sinn statt Wahrheit

Auch Arendts Antwort auf die bzw. thr Umgang mit der Diskontinuitit fillt radikaler
aus als bei Horkheimer und Foucault.”® Arendts politische Theorie erklirt sich erst aus
dem Traditionsbruch (vgl. Gruneberg 2007). Die Tatsache, dass der Traditionsbruch als
Ausgangspunkt ihres Denkens selbst theorieextern verstanden ist, erklirt meines Er-
achtens die Konsequenz ihrer politiktheoretischen Position, die auf jegliche essentia-
listische Fundierung verzichtet. Erliutert wird diese durch ihre spiten Uberlegungen
iiber das Denken, deren Bedeutung fiir ihre politische Theorie meines Erachtens in der
Forschung bislang unterschitzt wird. Die im Vergleich zum restlichen Werk eher spar-
liche Beschiftigung mit dem Spitwerk, das die Vita activa gewissermaflen erginzend
die Vita contemplativa zum Thema hat (Arendt 1998, 16 f.) und damit einen vermeint-
lich klassisch philosophischen Gegenstand behandelt, rekurriert tiberwiegend auf den
dritten (auf Vorlesungsmanuskripten beruhenden) Teil zum Urteilen (vgl. Arendt 2012h)
als zentral fiir die Verbindung zu Arendts politischer Theorie (vgl. u. a. Saavedra 2002;
Hermenau1999; Meints 2011).”7 Dagegen sind meines Erachtens gerade Arendts Uber-
legungen zum Denken zentral fiir das Verstindnis ihrer eminent antiessentialistischen

76  Das bedeutet gleichwohl keine Absage an die Kontinuitat, die in Arendts Denken durchaus eine
Rolle spielt. Einerseits ist der Traditionsbruch, die Diskontinuitit der Ausgangspunkt ihres Den-
kens und besitzt mit Blick auf die Erkenntniskritik paradigmatischen Charakter. In Arendts politi-
scher Theorie selbst dagegen finden sich Elemente der Diskontinuitdt wie der Kontinuitat, einer-
seits finden sich Theoreme wie bspw. die zentrale Fihigkeit, einen Anfang machen zu kénnen, oder
die Bedeutung der Revolution, andererseits muss der 6ffentliche Raum auf Dauer gestellt werden,
um ein Miteinander-Handeln zu erméglichen ebenso wie Verzeihen und Versprechen durch die
Erzeugung von Kontinuitit das gemeinsame Handeln erméglichen. Man sieht hier also durchaus
Ansatze, der Diskontinuitdt etwas entgegenzusetzen, allerdings, und das ist der entscheidende
Unterschied zu den vorausgehenden Paradigmen, ohne den Anspruch zeitloser Gultigkeit.

77 Einen groferen Raum nehmen Arendts Uberlegungen zum Denken u. a. bei Young-Bruehl 1982,
277-305 und bei Opstaele 1999 ein.
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Denkweise” (und auch der Urteilskraft als »erweiterten Denkungsart«). Arendt hilt ih-
re Uberlegungen zum Denken gewissermaflen zusammenfassend als »Grundannahmex
ihrer Untersuchung fest:

»[l]ch bineindeutigdenen beigetreten, diejetzt schon einige Zeit versuchen, die Meta-
physik und die Philosophie mitallen ihren Kategorien, wie wir sie seit den Anfangenin
Griechenland bis auf den heutigen Tag kennen, zu demontieren. Eine solche Demon-
tage ist nur moglich, wenn man davon ausgeht, daR der Faden der Tradition gerissen
sei und wir ihn nicht erneuern kénnen.« (Arendt 1998, 207)

In diesem Sinne lisst sich Arendts 1973 gegeniiber Hans Jonas geiuflerte Erklirung: »Ich
habe mein Teil in politischer Theorie getan, [...] genug damit; von nun an und fiir was mir
noch verbleibt, will ich mich nur noch mit transpolitischen Dingen abgebenc, entgegen
Jonas Kommentar »was heifst: mit Philosophie« (Jonas 1976, 923), gerade als Hinweis auf
die in den Uberlegungen zum Denken explizierte Uberwindung der klassischen Philoso-
phie verstehen. Mit der Verabschiedung der Zwei-Welten-Theorie dndert sich der Status
der philosophischen Uberlegungen, die dem Politischen nicht gegeniiberstehen, son-
dern durch das Politische hindurchwirken — >transpolitische Dinge<. Auch Arendt ver-
neint dementsprechend die Annahme geschichtlicher Sinnhaftigkeit (1) und in der Folge
die Existenz absoluter Wahrheit (2) und damit der Erkennbarkeit des Wesens des Men-
schen (3).

2.2.4.1 Traditionsbruch und Neuanfang
Die Grundlage fiir Arendts erkenntniskritische Position liegt im Traditionsbruch, und
zwar dem Traditionsbruch in der realen Welt:

»Historisch gesehen, ist eigentlich die Tausende von Jahren alte rémische Dreieinig-
keit von Religion, Amts- macht und Tradition zusammengebrochen. Der Verlust die-
ser Dreieinigkeit zerstort nicht die Vergangenheit, und die Demontage selbst ist nicht
destruktiv; sie zieht nur Konsequenzen aus einem Verlust, der eine Tatsache ist und
als solche nicht mehr Bestandteil der >ldeengeschichte, sondern unserer politischen
Geschichte, der Geschichte unserer Welt.« (Arendt 1998, 207)

Arendts Ausfithrungen zum Traditionsbruch — insbesondere die in Zwischen Vergangen-
heit und Zukunft unter »Inhaltliche und methodische Grundbegriffe« zusammengefass-
ten Essays — lassen sich dabei verstehen als eine Auseinandersetzung mit der Histori-
sierung des Denkens im 19. Jahrhundert (sie behandeln, so hilt Arendt im Vorwort fest,
»den Bruch mit der Tradition in der Neuzeit und den Begriff der Geschichte, mit dem das
moderne Zeitalter die Begriffe der traditionellen Metaphysik zu ersetzen hoffte« [Arendt
2012¢, 19]) und damit als Auseinandersetzung mit den Grundlagen von Arendts eigenen
Uberlegungen zum Denken, in denen auch die Essaysammlung mit dem letzten Essay
»Uber den Zusammenhang von Denken und Moral« miindet, wobei hier zentrale Ge-
danken aus Vom Leben des Geistes, teils wortwortlich (vgl. Arendt 1998, 130 ff.), vorwegge-
nommen sind. Arendts Ausfithrungen unterstiitzen so die These des Paradigmenwech-

78  Fureine postmoderne Einordnung von Arendts Denken vgl. vor allem Villa 1996, aber auch Heuer
1997; Paetzold 2000; auch Marchart 2010, 35 ff.; dagegen argumentiert u. a. Benhabib 2006, 301 ff.
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sels vom naturalistischen zum gesellschaftlichen, ebenso wie die Annahme eines histo-
rischen Zwischenparadigmas.

Arendt sieht die abendlindische Tradition politischen Denkens, die mit den Lehren
von Platon und Aristoteles einsetzte, mit den Theorien von Marx an ihr Ende gekom-
men. Obgleich Arendt damit das Ende der Tradition geistesgeschichtlich verortet, genau
genommen nicht nur mit der Erschiitterung der Grundbegriffe der iiberlieferten politi-
schen Philosophie durch Marx, sondern zugleich derjenigen der Grundvoraussetzungen
der Religion durch Kierkegaard und der Grundkategorien der traditionellen Metaphy-
sik mitsamt ihrer Moral durch Nietzsche, markiert diese Rebellion gegen die Tradition
doch nicht den eigentliche Bruch, da Marx, Kierkegaard und Nietzsche noch vom kate-
gorialen Geriist der grofRen Tradition gehalten wurden: »Ihr grof3es Verdienst war, dafd
sie diesen neuen Geschichtsbegriff [der die Geschichte als Ganzes ansah] radikalisierten
und in der einzig noch méglichen Weise weiterentwickelten, nimlich in der Weise der
Spriinge und Umkehrungen.« (Arendt 2012d, 37) Obschon Arendt davon ausgeht, dass
alle drei Herausforderungen an die Tradition mit einem Pyrrhus-Sieg endeten, ist das
Entscheidende fiir sie, dass es allen um dasselbe gegangen sei: »Den >Abstraktionen« der
Philosophie und ihrem Begriff vom Menschen als einem »animal rationale« soll der kon-
krete Mensch entgegengehalten werden.« (ebd., 46)

Der eigentliche Bruch aber, der die philosophische Tradition als fiir die Begriindung
der Politik untauglich ausweist, ist fiir sie ein theorieexterner:

»Erst die totalitdre Herrschaft als ein Ergebnis, das in seiner Beispiellosigkeit mit den
iberkommenen Kategorien politischen Denkens nicht begriffen, dessen >Verbrechen<
mit den traditionellen Mafistdben nicht beurteilt und mit Hilfe bestehender Gesetze
nicht adaquat gerichtet und bestraft werden kénnen, hat die in der Uberlieferung so
lange gesicherte Kontinuitidt abendlandischer Geschichte wirklich durchbrochen. Die-
ser Traditionsbruch ist heute eine vollendete Tatsache; weder ist er das Resultat von
Wahl und Vorsatz, noch ist er abhingig von weiteren Entscheidungen.« (ebd., 35)

Dass Arendt die Annahme der Sinnhaftigkeit der Geschichte in Anbetracht des kon-
statierten Traditionsbruchs ablehnt, folgt zwangsliufig: »Die wirkliche Geschichte
[...] weist weder auf einen sichtbaren noch einen unsichtbaren Verfasser hin, weil
sie iiberhaupt nicht verfafit ist.« (Arendt 2002, 231) Zwar versteht Arendt keine der
Doktrinen der iberlieferten groflen Denker als »etwas Willkiirliches, und keine 1af3t
sich als blofier Unsinn abtunc, ihre metaphysischen Trugschliisse liefern vielmehr »die
einzigen Hinweise darauf, was Denken denen bedeutet, die es betreiben« (Arendt 1998,
22); doch Geschichte besitzt an sich keine Autoritit, weil die Vergangenheit sich nicht
mehr als Tradition darstellt: »Die Demontage hat ihre eigene Methode, auf die ich hier
nur am Rande eingegangen bin. Man hat dann immer noch die Vergangenheit, aber
eine zerstiickelte Vergangenheit, die ihre BewertungsgewifRheit verloren hat.« (ebd., 208;
Herv. i. O.) Arendts Blick auf die (Ideen-)Geschichte ist ein fragmentarischer, der die
Diskontinuitit betont. Bei Arendt basiert auch der Umgang mit der (Ideen-)Geschichte
auf dem theorieexternen Status der Diskontinuitit, sodass die Diskontinuitit zwar
Arendts methodisches Vorgehen bedingt, Arendt die Diskontinuitit aber nicht metho-
disch iibersetzt, wie Horkheimer und Foucault dies auf je unterschiedliche Weise tun,
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um dadurch die Gegenwart einer Kritik zu unterziehen und die Befreiung von dieser zu
postulieren.

Arendts politisches Denken nimmt die Befreiung von der Tradition zur Vorausset-
zung und setzt mit einer Politik, deren Sinn die Freiheit ist (vgl. Arendt 2003, 28), neu
ein. Die Situation nach dem Wegfall von Metaphysik und Philosophie hat in Arendts Au-
gen etwas Befreiendes: »Wir konnen, unbelastet und ungeleitet von jeder Tradition, die
Vergangenheit mit neuen Augen sehen und damit an einen ungeheuren Schatz unbe-
arbeiteter Erfahrungen herankommen, ohne an irgendwelche Behandlungsvorschriften
gebunden zu sein.« (Arendt 1998, 22) Fiir ihre spezifische Position kennzeichnend ist da-
bei die damit verbundene Warnung vor der Gefahr, aufgrund »einer wachsenden Unfi-
higkeit [...], sich im Reich des Unsichtbaren zu bewegen« mit unseren Traditionen auch
die Vergangenheit zu verlieren (ebd.). Das aber scheint mir die Stirke von Arendts Ansatz
auszumachen, die zugleich auch die Anschlussfihigkeit fir zeitgendssische Positionen
erklirt, dass sie mit der Zwei-Welten-Lehre nicht zugleich den Bereich des nicht Greif-
baren verwirft oder abwertet, sondern (ahnlich wie Foucault, aber sehr viel expliziter)
eine Neubestimmung des in der Welt verorteten Denkens versucht.

2.2.4.2 Denken statt Erkennen, Sinn statt Wahrheit

Mit dem Ende der Metaphysik, so Arendst, sei auch die grundlegende Unterscheidung
zwischen Sinnlichem und Ubersinnlichem ans Ende gekommen (vgl. ebd., 20). Mit an-
deren Worten »ist Sein und Erscheinung dasselbe« (ebd., 29; Herv. i. O.):

»Es gibtin dieser Welt nichts und niemanden, dessen blofies Sein nicht einen Zuschauer
voraussetzte. Mit anderen Worten, kein Seiendes, sofern es erscheint, existiert fiir sich
allein; jedes Seiende soll von jemandem wahrgenommen werden. Nicht der Mensch
bewohnt diesen Planenten, sondern Menschen. Die Mehrzahl ist das Gesetz der Erde.«
(ebd.; Herv.i.0.)

Weil Lebewesen, Menschen wie Tiere, Wahrnehmende und Wahrgenommene zugleich
sind, sind sie »nicht blofd in der Welt, sie sind von dieser Welt« (ebd., 30; Herv. 1. O.). Selbst
wenn sich die Menschen denkend aus der Welt, wie sie erscheint, zuriickziehen, sind
sie doch nie nur Zuschauer, Gott gleich, sondern bleiben von dieser Welt (vgl. ebd., 32).
Die Tétigkeit des Denkens verweist in sich auf die Menschen im Plural (vgl. Arendt 2007,
93/94) und ist zum Erscheinen bestimmt: »so haben denkende Wesen, die immer noch
zur Erscheinungswelt gehéren, auch nachdem sie sich geistig von ihr zuriickgezogen ha-
ben, einen Drang, zu sprechen und so zu offenbaren, was anderenfalls iiberhaupt nicht in
der erscheinenden Welt enthalten wire« (Arendt 1998, 103; Herv. i. O.). Die Gegenstinde
des Denkens, die nicht mit der Sinneswahrnehmung gegeben sind, und des dem Denken
entsprechenden Vermogens, der Vernunft, sind laut Arendt »unerkennbar, aber fiir den
Menschen von grofitem existentiellem Interesse«: » Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach
der Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahrheitund Sinn sind nicht dasselbe. Der Grundirrtum,
dem alle speziellen metaphysischen Trugschliisse nachgeordnet sind, besteht darin, den
Sinn nach der Art der Wahrheit aufzufassen.« (ebd., 25; Herv. i. O.) Denkend suchen
wir nach Sinn, nicht nach Wahrheit, weil wir keine von der Welt unabhingige Stellung
einnehmen kénnen. Arendt verneint jeglichen, a-historischen wie historisch bedingten,
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Wahrheitsanspruch, indem sie der Suche nach Wahrheit mit Blick auf die Gegenstinde
des Denkens prinzipiell eine Absage erteilt.

Die Aufhebung des Dualismus zwischen Sein und Erscheinung rithrt dabei von ih-
rer Umkehrung, entscheidend ist nicht das Sein, sondern die Erscheinung (vgl. ebd.,
36 ff.), wodurch zugleich die Trennung hinfillig wird. Deutlich wird der Vorrang der Er-
scheinung, die Umkehrung der Priorisierung des Seins, laut Arendt zum einen anhand
der Unterscheidung eigentlicher und uneigentlicher Erscheinungen im Sinne der Unter-
scheidung von duflerer Gestalt und innerem Apparat; das Auflere sei hoch differenziert
und individuell, so »dafR das duflerlich Erscheinende so total verschieden vom Inneren ist,
daf man kaum behaupten kann, dafd das Innere iiberhaupt erscheine« (ebd., 38/39; Herv.
i. 0.). Soweit es um den Lebensprozess geht, hat das Auflere so als einzige Funktion,
das Innere zu verdecken und vor dem Erscheinen zu schiitzen: »Wiirde dieses Innere
erscheinen, dann sihen wir alle gleich aus.« (ebd., 39) Zum anderen zeigt sich das Pri-
mat der Erscheinung in der Tatsache, dass alles, was lebt »einen Drang, zu erscheinen« hat,
wobei diese Form der Selbstdarstellung, laut Arendt, beim Menschen ihren Héhepunkt
erreicht (ebd., 39; Herv. i. O.). Wihrend Seelenerfahrungen kérpergebunden sind (vgl.
ebd., 42) und seelische Zustinde auch unreflektiert, ohne Ubertragung in die Sprache
erscheinen kénnen, sind geistige Tatigkeiten immer sprachlich gefasst: »Denken ohne
Sprache ist unvorstellbar« (ebd., 41). Menschen erscheinen nicht nur, sie zeigen auch,
wie sie erscheinen mochten: »Diese bewuflte Entscheidung dariiber, was gezeigt und
was verborgen werden soll, diirfte etwas spezifisch Menschliches sein.« (ebd., 43) Ent-
sprechend kann sich das Erscheinende als Schein herausstellen: »Doch was dann unter
einer tiuschenden Oberfliche hervorkommt, ist nicht ein inneres Selbst, eine eigentli-
che Erscheinung, die in ihrem Da-Sein unverinderlich und verldflich wire.« (ebd., 49)

Diese Ausfiithrungen zeigen, dass Arendt trotz der Uberwindung der Trennung zwi-
schen Sein und Erscheinung (aufgrund der diese Uberwindung hervorrufenden Um-
kehrung der Hierarchie) eine Trennung zweier Wahrnehmungsbereiche aufrechterhilt:
zwischen Vernunft und Verstand, Denken und Erkennen, Sinn und Wahrheit oder zwi-
schen der Frage nach dem Wer und dem Was. Damit gibt es einen Bereich, in dem >Er-
kenntnis< und >Wahrheit« méglich sind, insofern als wir Menschen »das Wesen der Din-
ge, die uns umgeben und die wir nicht sind, also das Wesen irdischer und vielleicht eini-
ger Dinge in dem die Erde umgebenden Universum, erkennen, bestimmen und definie-
ren kénnen«. Arendt hilt fest: »Die Formen menschlicher Erkenntnis sind anwendbar
auf alles, was >natiirliche« Eigenschaften hat, und somit auch auf uns selbst, insofern
die Menschen Exemplare der hochst entwickelten Gattung organischen Lebens sind«
(Arendt 2002, 20). Ahnlich verhilt es sich mit »dem anorganischen Da-sein der unbeleb-
ten Materie« verstanden als »blofde Erscheinung].]« (Arendt 1998, 31). Allerdings: Auch
wenn wir das >Was«serkennen«< konnen, ist damit nicht gesagt, dass wir es hier mit der
Erkenntnis des wahren Seins zu tun hitten: »Alle Objekte verweisen auf ein Subjekt,
weil sie erscheinen, und genau wie jeder subjektive Akt sein intentionales Objekt hat,
so hat jedes erscheinende Objekt sein intentionales Subjekt.« (ebd., 55) Das muss umso
mehr gelten fiir die menschlichen Angelegenheiten: »Alles, was sich im Bereich mensch-
licher Angelegenheiten abspielt — jedes Ereignis, jedes Geschehnis, jedes Faktum — konn-
teauch anders sein, und dieser Kontingenz sind keine Grenzen gesetzt« (Arendt 2013, 63);
auch Ereignis, Geschehnis und Faktum lassen sich erkennens, doch wird hier das Objekt
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selbst erst durch das Subjekt konstituiert: »Das Wirkliche in einer Welt der Erscheinun-
gen zeichnet sich vor allem durch >etwas Stehendes oder Bleibendes«< aus, das so lange
wahrt, daf es Objekt der Erkennung und Anerkennung durch ein Subjekt werden kann.«
(Arendt 1998, 55; Herv. i. O.) Wer ein Mensch ist, entzieht sich dagegen der Erkenntnis
ebenso wie der Sinn des Offentlichen.

Arendts Interesse gilt bei allen nétigen Voriiberlegungen diesem Bereich des nicht
Greifbaren, den sie einer Neubewertung hinsichtlich Status und Ziel des Denkens un-
terzieht. Das basiert auf der Annahme, dass zwar der Traditionsbruch eine vollendete
Tatsache, das Denken selbst aber von der Infragestellung alles Gewesenen nicht betrof-
fen ist: »So stark auch unsere Denkweisen in dieser Krise betroffen sein mogen, unsere
Denkfiihigkeit steht nicht zur Diskussion; wir sind das, was die Menschen immer gewe-
sen sind — denkende Wesen.« (ebd., 21; Herv. i. O.) Wie fiir Foucault liegt auch fiir Arendt
im Denken selbst eine Konstante, auch wenn Arendt gleichermafien, wenn auch auf an-
dere Art und Weise, relativiert: »Damit meine ich lediglich, dafk die Menschen eine Nei-
gung, vielleicht ein unabweisliches Bediirfnis haben, tiber die Grenzen der Erkenntnis
hinauszudenken und mit ihrer Denkfihigkeit mehr anzufangen, als sie blof zum Er-
kennen und Handeln einzusetzen.« (ebd.) Denken ist nicht beschrinkt auf passive Be-
trachtung und richtet sich nicht auf Erkenntnis, Denken ist aktive, welterschlieRende,
selbstkonstituierende Titigkeit, die Sinn sucht; so hilt Arendt iiber Heidegger fest: »Hei-
degger denkt nie>iiber< etwas; er denkt etwas« (Arendt 2012b, 184) und beschlief3t die Vita
activa mit einem Rekurs auf Cato: »Niemals ist man titiger, als wenn man dem dufleren
Anschein nach nichts tut, niemals ist man weniger allein, als wenn man in der Einsam-
keit mit sich allein ist.« (Arendt 2002, 415) Das Denken als immer schon sprachliche und
damit auf den/die jeweils anderen verweisende Titigkeit, sprich als Vermégen von dieser
Welt bzw. als im Sinne des Paradigmas >gesellschaftlich« situiertes Vermdgen bildet den
Dreh- und Angelpunk von Arendts anthropologischer Ubersetzung der Anthropologie-
kritik.

2.2.4.3 Anthropologisch gewendete Anthropologiekritik oder: Antiessentialistische Anthropologie
Die Verabschiedung der Zwei-Welten-Lehre fiihrt, da sie den Zusammenfall von Er-
kenntnissubjekt und -objekt impliziert, dazu, dass Arendt das Problem, das Wesen
des Menschen zu erkennen, in der Vita activa als »unldsbar« bezeichnet, wiirde es doch
bedeuten, dass »wir wirklich iiber unseren eigenen Schatten springen« (Arendt 2002,
20). Die menschliche Erkenntnisfihigkeit ist laut Arendt begrenzt, sofern Menschen
»stets bedingte Wesen« sind.:

»Menschen sind bedingte Wesen, weil ein jegliches, womit sie in Berithrung kommen,
sich unmittelbar in eine Bedingung ihrer Existenz verwandelt. Die Welt, in der die Vita
activa sich bewegt, besteht im wesentlichen aus Dingen, die Gebilde von Menschen-
hand sind; und diese Dinge, die ohne den Menschen nie entstanden waren, sind wie-
derum Bedingung menschlicher Existenz. Die Menschen leben also nicht nurunterden
Bedingungen, die gleichsam die Mitgift ihrer irdischen Existenz liberhaupt darstellen,
sondern dariiber hinaus unter selbstgeschaffenen Bedingungen, die ungeachtet ihres
menschlichen Ursprungs die gleiche bedingende Kraft besitzen wie die bedingenden
Dinge der Natur.« (ebd., 18/19)
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Selbst Menschen, die auf einen anderen Planenten auswanderten, blieben Menschen,
»die einzige Aussage, die wir iiber ihre Menschennatur machen kénnten, wire, dafi sie
immer noch bedingte Wesen sind, wiewohl unter solchen Verhiltnissen die menschliche
Bedingtheit nahezu ausschliellich Produkt von Menschen selbst wire« (ebd., 20). Dabei
kann keiner der bedingenden Faktoren »menschlicher Existenz — das Leben selbst, Nata-
litit und Mortalitit, Weltlichkeit und Pluralitit — [jelmals >den Menschenc<erkliren [...],
weil keine von ihnen absolut bedingt« (ebd., 21). Arendt formuliert ausdriicklich keine
essentialistische Anthropologie und konstatiert, »um Missverstindnisse zu vermeiden:
die Redevon der Bedingtheit der Menschen und Aussagen iiber die >Natur<des Menschen
sind nicht dasselbe« (ebd., 19).

Nun hat Arendt diese Bedingtheit anders als die anderen Denker anthropologisch
ausbuchstabiert. Gewissermaflen tibersetzt Arendt die Anthropologiekritik in eine an-
tiessentialistische Anthropologie. Die zentrale anthropologische Kategorie in Arendts
Denken ist meines Erachtens die Person, die in ihrer Einzigartigkeit immer schon auf die
unhintergehbare Pluralitit verweist. Dabei bleibt die Person als entscheidender Kristal-
lisationspunkt ihrer aus der erkenntniskritischen Position zu erklirenden antiessentia-
listischen Anthropologie in der Forschung vergleichsweise unbeachtet.” Die Person aber
bildet in meinem Verstandnis in Arendts Denken den anthropologischen Singular, wihrend
man von »Mensch, jenseits der biologischen Gattungsbezeichnung, nur im Plural spre-
chenkann. Arendt iibersetzt also gewissermaflen die Kontingenz der Erkenntnis in ihren
Begriff der Person und damit in eine anthropologische Aussage. Erkenntnissubjekt und
-objekt fallen im Konzept der Person in eins.

Die Person konstituiert sich, wie Arendt in Uber das Bése ausfithrt, im Denkprozess
(vgl. Arendt 2007, 93): »Was wir tiblicherweise Person oder Personlichkeit — im Unter-
schied zu einem blofd menschlichen Wesen oder einem Niemand — nennen, entsteht ge-
rade aus diesem wurzelschlagenden Denkprozef3.« (ebd., 85) Indem der Einzelne den-
kend mit sich selbst spricht, ist er mit sich selbst zusammen und realisiert die spezifisch
menschliche Differenz der Sprache (vgl. ebd., 77). Der Umstand, dass wir im Denken in
Gesellschaft mit uns selbst sind, verweist, wie Arendt in Vom Leben des Geistes ausfithrt,
auf die in der Person angelegte Pluralitit: »Daf} der Mensch wesentlich in der Mehrzahl
existiert, das zeigt sich vielleicht am allerdeutlichsten daran, daf sein Alleinsein das blo-
3e Bewufdtsein von sich selbst, das er wohl mit den hoheren Tieren gemeinsam hat, in
eine Dualitit wihrend des Denkens tiberfithrt.« (Arendt 1998, 184; Herv. i. O.; vgl. auch
Arendt 2007, 78) Arendt nimmt hier eine fiir anthropologische Bestimmungen typische
Abgrenzung vor: »[E]rst in dieser vermenschlichten Form wird dann das Bewuftsein
zum wesentlichen Kennzeichen des Menschen im Unterschied zum Gott und zum Tier«
(Arendt 1998, 186).

Arendt formuliert hier zwar so etwas wie eine anthropologische Essenz, die aber ge-
rade dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine Festlegung verunmoglicht, also gewisser-

79  Esgibt nur wenig Ausnahmen: Im Zusammenhang mit dem Phanomen der Entfremdung behan-
deln Rahel Jaeggi (1997) und Paul Sorensen (2015) Arendts Konzept der Person; Margaret Hull
(2002) widmet der »Arendtian Personhood« im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit der femi-
nistischen Kritik an Arendt ein Kapitel; vor dem Hintergrund der Menschenrechte befasst sich Peg
Birmingham (2006) mit Arendts Konzept der Person.
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maflen eine antiessentialistische Essenz des Menschseins. Arendts Konzept der Person bringt
dasaufden Begriff: Als abstrakte Kategorie ist sie per definitionem inhaltlich undefinier-
bar, weil »die differentia specifica des Menschseins ja gerade darin liegt, daf der Mensch ein
Jemand ist und dafd wir dies Jemand-Sein nicht definieren kénnen, weil wir es mit nichts
in Vergleich setzen und qua Wer-Sein gegen keine andere Art des Wer-Seins absetzen
kénnen« (Arendt 2002, 223; Herv. F. H.). Das, was das Menschsein wesentlich ausmacht,
liegt gerade in der sprachlich sich dufernden, aber sprachlich nicht definierbaren Ein-
zigartigkeit der Person, die zwecks des In-Eins-Fallens von Sein und Erscheinung mit
der existentiellen Angewiesenheit auf die anderen als Zuschauer einhergeht — wer nicht
vor den anderen erscheint, der ist nicht. Damit aber ist die Aufthebung der Spaltung des
Menschen in Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt angesprochen: »Die Welthaftig-
keit der Lebewesen bedeutet, daf kein Subjekt nicht auch Objekt ist und als solches ei-
nem anderen erscheint, das seine »objektive« Wirklichkeit gewdhrleistet.« (Arendt 1998,
29/30)

Die Einzigartigkeit der Person setzt, da sie sich handelnd und sprechend offenbart,
genauer: offenbaren muss, im Sinne von in Erscheinung treten muss, um zu sein, »die
Menschen« im Plural bzw. »Menschheit« als zentrale politische Kategorien immer schon
voraus. Die in der Person bzw. in der Dualitit des Denkprozesses »wie im Keim« gege-
bene Pluralitit bleibt folglich notwendig unvollstindig:

»[V]om Standpunkt der menschlichen Pluralitit aus gesehen ist dieses Zwei-in-Einem
gerade mal eine Spurvon In-Gesellschaft-Sein [...], die nur deshalb so ungeheuer wich-
tig wird, weil wir Pluralitit entdecken, wo wir sie am wenigsten erwartet hiatten. Was
jedoch das Mit-Anderen-Zusammensein angeht, so muf$ es [das Zwei-in-Einem] im-
mer noch als eine Randerscheinung angesehen werden.« (Arendt 2007, 93/94)

Denn: Erst, wo ich das Gedachte mitteile, erscheine ich als Person; »so haben denkende
Wesen, die immer noch in die Erscheinungswelt gehoren, auch nachdem sie sich geistig
von ihr zuriickgezogen haben, einen Dranyg, zu sprechen und so zu offenbaren, was ande-
renfalls iiberhaupt nicht in der erscheinenden Welt enthalten wire« (Arendt 1998, 103;
Herv. i. O.). Denken und Sprechen sind folglich fiir Arendt unaufléslich verkniipft: »so
haben denkende Wesen ein Bediirfnis zu sprechen, und sprechende Wesen ein Bediirfnis zu denkenc
(ebd., 104; Herv. i. O.). Einzigartigkeit und Verwiesenheit, Natalitit und Pluralitit sind
im Konzept der Person miteinander verschrinkt. Wihrend sich die Person im Denken
als Jemand konstituiert, enthiillt sie sich erst im Handeln und Sprechen (Arendt 2002,
213):

»Handeln als Neuanfang entspricht der Geburt des Jemand, es realisiert in jedem Ein-
zelnen die Tatsache des Geborenseins; Sprechen wiederum entspricht derin dieser Ge-
burtvorgegebenen absoluten Verschiedenheit, es realisiert die spezifisch menschliche
Pluralitét, die darin besteht, dafd Wesen von einzigartiger Verschiedenheit sich von An-
fang bis Ende immer in einer Umgebung von ihresgleichen befinden.« (ebd., 217)

Handeln und Sprechen sind in diesem Sinne »die Modji, in denen sich das Menschsein
selbst offenbart« (ebd., 214): »Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils,
wer sie sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam
auf die Bithne der Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren« (ebd., 219). Das Poli-
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tische als »Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen« (Arendt 2003, 9) wird
vor dem Hintergrund des Gesagten zur existentiellen Voraussetzung des Menschseins,
die Person ist existentiell darauf angewiesen in einem Beziehungssystem zu leben. So
hat Arendts antiessentialistische Anthropologie eine fiir das Politische, als gemeinsa-
mes Handeln, Sinn stiftende Funktion: »Es ist der tiefe, iiber alles im gewodhnlichen Sin-
ne Politische hinweggreifende Sinn des Offentlichen, daf [...] dies Personenhafte in ei-
nem Menschen [...] nur da erscheinen kann, wo es einen 6ffentlichen Raum gibt« (Arendt
2012, 92); ohne dass sich daraus eine konkrete Ordnungsvorstellung ableiten lieRe: »Es
gibt daher keine eigentlich politische Substanz. Politik entsteht im Zwischen und eta-
bliert sich als der Bezug.« (Arendt 2003, 11)

Ahnlich wie die im Denken sich vollziehende Konstitution der Person als das Ergeb-
nis der Denktitigkeit »in bezug auf die Tatigkeit selbst ein Nebenprodukt« ist (Arendt
2007, 93), ist auch die im Handeln sich vollziehende Selbstenthiillung der Person »nicht
das eigentliche Ziel des Handelns« (Arendt 2002, 243) und entzieht sich damit der Ver-
fiigbarkeit des Subjekts (vgl. Arendt 20124, 92). Die Differenz ist im Menschen angelegt,
aber nicht im Sinne eines vorhandenen Potentials, das es — wie im aristotelischen Den-
ken — zu erfiillen gilt, vielmehr handelt sich um eine offen Potentialitit (vgl. Jaeggi 1997,
72.f£.).%° Entsprechend schwer ist die Person, wo sie handelnd und sprechend in der Welt
erscheint, zu fassen, am ehesten gleiche sie, so Arendt, »jenem griechischen >daimons,
jenem Schutzgeist, der jeden Menschen durch sein Leben begleitet, ihm aber immer nur
tiber die Schulter guckt, so daf ervon allen, die einem Menschen begegnen, eher gekannt
werden kann als von ihm selbst« (Arendt 2012a, 92). Und selbst dem Zuschauer enthiillt
sich die Identitit einer Person »sichtbar, aber doch in spezifischer Ungreifbarkeit« (Arendt
2002, 242, Herv. F. H.). Das »Wesen einer Person« wird »greifbar und gewissermafen
handhabbar« erst im Nachhinein:

»Das Wesen einer Person — nicht die Natur des Menschen (iberhaupt (die es fiir uns
jedenfalls nicht gibt) und auch nicht die Endsumme individueller Vorziige und Nach-
teile, sondern das Wesen dessen, wer einer ist — kann {iberhaupt erst entstehen und
zu dauern beginnen, wenn das Leben geschwunden ist und nichts hinterlassen hat als
eine Geschichte.« (ebd.)

80 Arendt folgt also gewissermafen der Aristotelischen Definition des Menschen, aber radikalisiert
sie durch die vollige Offenheit: dass die Menschen sprechende und handelnde Wesen sind, fihrt
gerade zur Unverfiigbarkeit. So lasst sich, wie bereits zitiert, mit Hauke Brunkhorst sagen, dass
Arendt »die politische Anthropologie des Aristoteles existentialistisch radikalisiert« (2015, 30).
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Il. Das anthropologische Argument im politischen
Denken

Als systematischer Zugang zur Analyse anthropologischer Argumente im politischen
Denken dienen im Folgenden die oben skizzierten erkenntnistheoretischen Paradig-
men. Die Darstellung erfolgt auf drei Abstraktionsebenen. Gegenstand dieses zweiten
Teils ist die formale Struktur des anthropologischen Arguments und die in dieser
Struktur enthaltenen politischen Implikationen. Diese erste Abstraktionsebene, die
Darstellung der formalen Struktur des anthropologischen Arguments, bildet das syste-
matische Geriist der hier zu explizierenden politikwissenschaftlichen Anthropologie.

Die politikwissenschaftliche Anthropologie schlief3t damit unmittelbar an die in
Teil I vollzogene Kritik der Anthropologiekritik an, die diese selbst als politische Anthro-
pologie ausweist, insofern anthropologische Argumente hier nicht verworfen werden,
sondern in Folge eines Paradigmenwechsels ihren Status dndern. In der durch die
Denker*innen des gesellschaftlichen Paradigmas vorgenommenen Abgrenzung zu den
vorausgegangenen Paradigmen zeigt sich, dass die Frage nach dem die Erkenntnis
leitenden Prinzip die fiir eine wissenschaftliche Betrachtung der wissenschaftlichen
(Selbst-)Betrachtungen des Menschen und damit die fiir das anthropologische Argu-
ment als Geriist einer politikwissenschaftlichen Anthropologie zentrale Frage darstellt,
insofern der/die Mensch/en dadurch das Prinzip der Objektivierung seiner/ihrer selbst
festlegt/en.

Die Offenlegung der zentralen Rolle des Erkenntnisprinzips, das einer je paradigma-
tisch wirkenden Wissenschaft entnommen ist, der die im Rahmen dieser Untersuchung
unterschiedenen Paradigmen jeweils ihre Bezeichnung verdanken, weist die auf der sys-
tematischen Ebene des formalen anthropologischen Arguments durch dieses Prinzip
strukturierten anthropologischen Argumentationen zugleich als politisch aus, insofern
es sich bei der Wahl des jeweiligen Erkenntnisprinzips um eine Setzung handelt, die als
solche dem politischen Deutungskampf unterliegt. Damit ist nicht gesagt, dass diese
Setzungen intentional erfolgen, vielmehr scheinen sie sich aus der Entwicklung bzw. im
Zuge der Ausdifferenzierung der Wissenschaften zu ergeben. Dennoch handelt es sich
um Setzungen. Die politikwissenschaftliche Anthropologie hat insofern einen aufklire-
rischen Anspruch, da sie das Fundament jeglicher anthropologischen Argumentation,
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sprich nicht nur — wie im Rahmen der Anthropologiekritik — die Selbstobjektivierun-
gen selbst, sondern auch das die Selbstobjektivierungen formal strukturierende und inhaltlich
bestimmende Prinzip als kontingent ausweist (und damit die Anthropologiekritik als anthro-
pologische Argumentation). Die politikwissenschaftliche Anthropologie untersucht die
politischen Implikationen dieser durch die wissenschaftliche Betrachtung der wissen-
schaftlichen (Selbst-)Betrachtungen des Menschen als kontingent ausgewiesenen Set-
zungen.

Im Nachweis des Erkenntnisprinzips als der fiir das anthropologische Argument
fundamentalen Frage liegt folglich zugleich das distinktive Moment einer politikwis-
senschaftlichen Anthropologie, die nicht den Menschen, sondern die (Selbst-)Objek-
tivierungen des Menschen zum Gegenstand hat und die politischen Implikationen
differierender (Selbst-)Objektivierungen systematisiert, um daraus einen politikwis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinn zu generieren. Fiir das anthropologische Argument
und seine politischen Implikationen ist das Erkenntnisprinzip, das heifdt die Frage,
wie sich der Mensch selbst zum Objekt seiner Erkenntnis macht — und zwar wie er
sich selbst als Erkenntnissubjekt und als Erkenntnisobjekt zum Objekt seiner Erkennt-
nis macht — entscheidend. Jegliche (politische) Anthropologie, auch die sogenannte
»Anthropologiekritik«, blendet diese Frage aus.

Dabei ist mir die Problematik der Begrifflichkeit durchaus bewusst, die sich aus dem
Umstand ergibt, dass die Begriffe sErkenntnisprinzips, »Erkenntnissubjektc, sErkennt-
nisobjekt« u. . einem spezifischen, nimlich dem naturalistischen Paradigma entstam-
men, sodass >Erkenntnis< strenggenommen selbst nur ein spezifischer Modus des Zu-
griffs auf die Welt unter anderen ist. Mangels einer neutralen Begrifflichkeit halte ich
gleichwohl daran fest, insofern die Fragen nach dem Wie, Wer und Was der Erkenntnis,
die bereits im metaphysisch-theologischen Paradigma gegenwirtig sind, im naturalis-
tischen Paradigma expliziert werden und die Begrifflichkeit im gesellschaftlichen Para-
digma, wenn auch zum Zwecke der Abgrenzung, weiterhin verwandt wird. Die Begriffe
sind jedoch im weiteren Verlauf losgelost von ihrer paradigmatischen Bedeutung und
damit gleichbedeutend mit Prinzip, Subjekt und Objekt des Welterschlief3ens als dqui-
valenter Begrifflichkeit des gesellschaftlichen Paradigmas zu verstehen.

Im Folgenden ist hier zunichst die durch das Erkenntnisprinzip bedingte formale
Struktur des anthropologischen Arguments und sind seine politischen Implikationen of-
fenzulegen. Dabei lisst es sich nicht vermeiden, in der Darstellung der formalen Struk-
tur des anthropologischen Arguments in seinen verschiedenen Dimensionen bereits das
jeweilige Erkenntnisprinzip der einzelnen Paradigmen miteinzubeziehen, um die for-
malen Unterschiede, die sich in Folge der Setzung des jeweiligen inhaltlich bestimm-
ten Erkenntnisprinzips ergeben, darstellen zu kénnen. Erst in Teil III aber erfolgt die
umfingliche inhaltliche Darstellung der sich aus der formalen Struktur des anthropo-
logischen Arguments und seiner politischen Implikationen ergebenden anthropologi-
schen Argumentationen, in Form der verschiedenen paradigmatischen (Vorstellungen
des) Menschen (2. Abstraktionsebene) sowie ihrer Konkretisierung in Form von Men-
schenbildern bei exemplarischen Autor*innen der Geschichte des politischen Denkens
(3. Abstraktionsebene).
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1. Die Struktur des anthropologischen Arguments und seine politischen
Implikationen

Wahrend essentialistische Anthropologien den Menschen als Erkenntnissubjekt zum
Ausgangspunkt politischen Denkens nehmen, nehmen empirische Anthropologien den
Menschen zunichst als Erkenntnisobjekt in den Blick. Das anthropologische Argument
aber umfasst stets beide Dimensionen, wobei es sich bei diesen Objektivierungen, das
zeigt die Anthropologiekritik, um Selbstobjektivierungen handelt.

Die Art und Weise der Selbstobjektivierung (sprich die Objektivierung des Menschen
als Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt durch ihn selbst) folgt aus dem jeweiligen
Erkenntnisprinzip, das einer Paradigma bildenden Wissenschaft entnommen ist. Wie
in Teil I dieser Arbeit skizziert, tritt im Rahmen des gesellschaftlichen Paradigmas »Ge-
sellschaft«als Erkenntnisprinzip an die Stelle von »Natur« und auch wenn »Gesellschaft«
als Erkenntnisprinzip die Annahme der Selbstobjektivierung expliziert, wird der Mensch
bzw. genauer werden die Menschen dadurch, wie im Rahmen der vorausgegangenen Pa-
radigmen, wenn auch auf eine spezifische — nur formale, nicht inhaltliche - Weise, ob-
jektiviert. Das jeweilige Erkenntnisprinzip — »Kosmos«/»Gott«, »Natur«, (»Geschichtex,)
»Gesellschaft«' — bedingt den Blick auf den/die Menschen, und zwar unabhingig davon,
ob eine politische Theorie mit anthropologischen Annahmen argumentiert oder nicht.

Die Frage nach dem die Erkenntnis des Menschen leitenden Prinzip ist fiir die forma-
le Struktur des anthropologischen Arguments fundamental, weil sich der/die Mensch/en
dadurch als Teil der kosmologischen/géttlichen, natiirlichen, (geschichtlichen,) oder ge-
sellschaftlichen Ordnung konstituiert/en und sich daraus gleichurspriinglich der Modus
seines/ihres Zugriffs auf die Welt (sprich die Konzeption des Erkenntnisvermdégens als
Objektivierung des Erkenntnissubjekts) und damit zugleich das Verhdltnis, in das sich
der/die Mensch/en als Erkenntnissubjekt/e zur Welt und damit zu sich selbst (und mit-
telbar zu den je anderen) als Erkenntnisobjekt/e(n) setzt/en (in dem sich das Erkenntnis-
interesse offenbart), ergibt sowie daraus abgeleitet die Bestimmung des/der Menschen als
Teil der erschlossenen Welt (sprich als mittelbare/s Erkenntnisobjekt/e).

Das anthropologische Argument l4sst sich so in drei Dimensionen aufschliisseln. Die
drei im Folgenden dargelegten Dimensionen strukturieren alle anthropologischen Ar-
gumentationen, die Unterschiede zwischen den Paradigmen ergeben sich aus der Wahl
eines je inhaltlich bestimmten Erkenntnisprinzips. Je nach der je paradigmatisch wir-
kenden Wissenschaft bzw. Wissenschaftsfamilie variiert der Blick auf:

1 Gerald Hartung unterscheidet in seinem philosophiegeschichtlichen Uberblick Philosophische An-
thropologie (2008) der Sache nach dhnlich wie die vorliegende Studie den Mensch im Kosmos, vor
Cott, in der Natur, in der Gesellschaft, in der Kultur und in der biologisch-technischen Welt; er ver-
wendet Kosmos, Gott, Natur etc. jedoch nicht als systematische Kategorien, um daran Status und
Struktur anthropologischer Argumente aufzuzeigen.
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Die drei Dimensionen stehen in einem hierarchischen Bedingungsverhiltnis. Die
erste Dimension ist den beiden folgenden Dimensionen, die zweite der dritten vorge-
ordnet. Die beiden ersten Dimensionen haben einen grundlegenden, die dritte Dimen-
sion einen aus diesen beiden Dimensionen abgeleiteten Charakter. Die beiden ersten
Dimensionen sind in ihrer Darstellung kaum zu trennen, da der/die Mensch/en, indem
er/sie ein die Erkenntnis leitendes Prinzip setzt/en, zugleich seinen/ihren Zugrift auf
die Welt strukturiert/en, das heif’t nicht nur sich selbst als Erkennende/n, sondern zu-
gleich sein/ihr Verhiltnis zu sich selbst als Teil der Welt konstituiert/en. Sie stellen aber
eine je eigene Dimension dar, da die erste Dimension das Prinzip der Selbstobjektivie-
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rung enthilt und den Menschen als Ganzen, vor jeder Trennung zwischen Erkennen-
dem und Erkanntem, adressiert, wihrend die zweite Dimension bereits eine Objektivie-
rung, nimlich die Objektivierung des Menschen als Erkenntnissubjekt, beinhaltet; wo-
bei sich die Objektivierung des Menschen als Erkenntnissubjekt zunichst in der Objekti-
vierung des Erkenntnisvermogens als Modus des Zugrifts auf die Welt manifestiert, die
zugleich die Frage nach dem Verhiltnis des Erkenntnissubjekts zu der von ihm erschlos-
senen Welt und damit sich selbst als unmittelbaren Erkenntnisobjekt bzw. als handeln-
den Subjekt impliziert (und mittelbar zu den je anderen als Zu-Behandelnden). Die je-
weilige Konzeption des Verhiltnisses ist Ausdruck des dem jeweiligen Erkenntnisprinzip
eingeschriebenen Erkenntnisinteresses, da das Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt
und Erkenntnisobjekt durch das Erkenntnisprinzip als Prinzip der Selbstobjektivierung
bedingt ist.

Im Umschlag von Dimension 2a zu 2b liegt das zentrale Moment des anthropologi-
schen Arguments fiir Ethik und Politik, insofern hier die Frage nach dem Status und der
Funktion des durch das Erkenntnisvermégen Erkannten fir das individuelle und kollek-
tive Handeln des/der Menschen als Teil der erschlossenen Welt beantwortet wird und
damit seine/ihre Rolle als moralisch und politisch Handelnde/r (als moralische/s und
politische/s Subjekt/e in der erschlossenen Welt) bestimmt wird. Die dritte Dimensi-
on dagegen nimmt den/die Menschen als Teil der erschlossenen Welt nur als moralisch
und politisch Zu-Behandelnde/n in den Blick — als Objekt/e der Moral und Politik bzw.
mittelbare/s Erkenntnisobjekt/e. Die Differenz zwischen dem Menschen als Teil der er-
schlossenen Welt als handelnden Subjekt und als behandelten Objekt ergibt sich im Er-
kenntnisprozess aus dem Umstand, dass das erkennende Subjekt, indem es sich selbst
erkennt, sich selbst strenggenommen kein duflerliches Objekt sein kann (im naturalis-
tischen Paradigma ist es das gleichwohl, woraus ein paradigmatischer Widerspruch er-
wichst), sodass es sich selbst als Teil der erschlossenen Welt nur als handelndes Subjekt
objektivieren kann, die je anderen dagegen zugleich (und meist vorrangig) als zu behan-
delnde Objekte.

Mit dem hier behaupteten hierarchischen Bedingungsverhiltnis der drei Dimensio-
nen ist keineswegs die Annahme verbunden, dass eine jede paradigmatische anthro-
pologische Argumentation gleichermafen im Sinne dieser Reihenfolge der Primissen
verfahren wiirde. Ganz im Gegenteil sind die paradigmatischen anthropologischen Ar-
gumentationen gerade (in Abhingigkeit vom jeweiligen Erkenntnisprinzip) durch einen
inhaltlich untereinander divergierenden Fokus auf einzelne Dimensionen des anthropo-
logischen Arguments gekennzeichnet. Es besteht allerdings stets — auch inhaltlich - eine
Pfadabhingigkeit zwischen den einzelnen Dimensionen. Fundamental sind die ersten
beiden Dimensionen folglich nur in der systematischen Anlage des formalen Arguments,
keineswegs aber in ihrer Bedeutung fir die jeweilige paradigmatische Argumentation
im politischen Denken als Gegenstand der politikwissenschaftlichen Anthropologie.

Von besonderem Interesse fiir eine politikwissenschaftliche Anthropologie sind die
politischen Implikationen, die sich aus den drei erkenntnistheoretischen Dimensionen
des anthropologischen Arguments ergeben. Die drei Dimensionen verweisen auf je ei-
ne anthropologische Konfliktlinie im politischen Denken, anhand derer man politisches Den-
ken in einem Raster anthropologischer Argumentation verorten kann und die jeweils
ein zentrales politisches Konzept implizieren bzw. adressieren. Diese Konfliktlinien im po-
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litischen Denken lassen sich — wiederum auf formaler Ebene, sprich nicht notwendig
hinsichtlich der Bedeutung fiir die jeweilige paradigmatische Argumentation — unter-
scheiden in fundamentale (das Erkenntnisprinzip und das Erkenntnissubjekt [und sein
Verhiltnis zur Welt und damit sich selbst als Teil dieser Welt] betreffende) und abgelei-
tete (das Erkenntnisobjekt betreffende) bzw. in primire und sekundire Konfliktlinien.
Der Bedeutungsgehalt der mit den einzelnen Konfliktlinien korrespondierenden politi-
schen Konzepte dndert sich in Abhingigkeit vom jeweiligen Erkenntnisprinzip. Auch mit
Blick auf die politischen Implikationen kommt es im Rahmen der verschiedenen para-
digmatischen anthropologischen Argumentationen (sprich in Abhingigkeit vom jewei-
ligen Erkenntnisprinzip) zu einem divergierenden Fokus auf je eine Konfliktlinie bzw.
genauer auf je ein zentrales politisches Konzept. Entsprechend der drei Dimensionen
des anthropologischen Arguments variiert je nach Erkenntnisprinzip der Grad des/der
angenommenen:

1) Determinismus/Autonomie

und damit die Konzeption von FREIHEIT

2) Statik/Dynamik (b) des Subjekt-Welt/Objekt-Verhiiltnisses (a)

und damit die Konzeption von IssEN (a) und — mit Blick auf dessen Funk-
tion fiir das Handeln — M4cHT (b) als Verhiltnis zwischen Theorie und Praxis

3) a) Gleichheit/Ungleichheit und b) Individuation/Sozialisation

und damit die Konzeption von Legitimation (a) und Organisation (b) von
HERRSCHAFT

Die jeweiligen Pole sind nicht beliebig kombinierbar, vielmehr lisst die Verortung
aufeiner der Konfliktlinien Riickschliisse auf die Verortung auf den jeweils anderen Kon-
fliktlinien zu, das heif$t bestimmte Pole treten stets in Kombination miteinander auf; es
besteht auch hier eine Pfadabhingigkeit. Sowohl die beide priméiren (1 und 2) als auch
die beiden sekundiren Konfliktlinien (3a und b) korrelieren miteinander.

2. Dimensionen - Konfliktlinien - Grundkonzepte

Im Folgenden werden die drei Dimensionen des anthropologischen Arguments sowie
ihre politischen Implikationen in Form der anthropologischen Konfliktlinien im poli-
tischen Denken noch einmal im Einzelnen in formaler Hinsicht aufgezeigt. Die politi-
schen Grundkonzepte werden hier zunichst nur benannt, da die inhaltliche Erérterung
der politischen Implikationen der einzelnen Dimensionen erst im Rahmen der Darstel-
lung der paradigmatischen (Vorstellungen des) Menschen erfolgt.
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2.1 Erkenntnisprinzip - Determinismus/Autonomie - Freiheit

Das Erkenntnisprinzip und damit die anthropologischen Bestimmungen sind einer
jeweils paradigmatisch wirkenden Wissenschaft(sfamilie) entnommen, genau genom-
men: der Philosophie bzw. Theologie, der Naturwissenschaft(, der Geschichtswissen-
schaft) und schliefilich der Sozialwissenschaft. Aus der durch das Erkenntnisprinzip
vorgegebenen Beschaffenheit der den/die Menschen umgebenden Welt und seiner/ih-
rer Verortung darin ergibt sich eine erste anthropologische Konfliktlinie im politischen
Denken: die Konfliktlinie zwischen den Polen Determinismus/Autonomie. Damit ist zu-
gleich die Frage nach der Freiheit adressiert.

Hinsichtlich der Beschaffenheit der den/die Menschen umgebenden Welt und
seiner/ihrer Verortung darin besteht zunichst ein fundamentaler Unterschied je nach-
dem, ob als Erkenntnisprinzip »Gott«* und »Natur« gesetzt werden bzw. sich der/die
Mensch/en als Teil der gottlichen oder natiirlichen Ordnung konstituiert/en oder ob
als Erkenntnisprinzip (»Geschichte« und) »Gesellschaft« gesetzt wird bzw. der/die
Mensch/en sich als Teil der (geschichtlichen oder) gesellschaftlichen Ordnung konstitu-
iert/en. Weil »Gott« und »Natur« als von dem/den Menschen unabhingig existierende
Bezugspunkte zu verstehen sind und in diesen Fillen folglich ein dem/den Menschen
dufleres Prinzip seinen/ihren Zugang zur Welt strukturiert, ist/sind der/die Mensch/en
durch »Gott« bzw. »Natur« determiniert, wobei »Gott« im Gegensatz zu »Natur« vollig
unverfuigbar, weil durch den/die Menschen nicht verinderbar ist. Im Gegensatz zu
»Gott« und »Natur« sind »Geschichte« und »Gesellschaft« Produkte bzw. Ergebnisse
menschlichen Handelns und existieren also nicht unabhingig von dem/den Menschen.
Doch zwischen »Geschichte« und »Gesellschaft« besteht ebenfalls ein zentraler Un-
terschied. Wihrend »Geschichte« im historischen Paradigma (ebenso wie »Kultur« im
kulturalistischen Verstindnis und auch »Sprache, etwa im hermeneutischen Denken)
nach wie vor als ein dem Menschen dufleres, zwar von ihm erschaffenes, aber zur Unab-
hingigkeit gelangtes Produkt konzipiert wird, das durch den Vergleich verschiedener
geschichtlicher Epochen (bzw. den Sprach-/Kultur-Vergleich) zugleich in eine allge-
meine Theorie der Geschichte (bzw. Kultur/Sprache) tberfithrt wird und damit einen
universellen Bezugspunke fir die Objektivierung des Menschen darstellt, ist »Gesell-
schaft« im Rahmen des gesellschaftlichen Paradigmas gerade so konzipiert, dass sie
nicht unabhingig vom menschlichen Handeln und Denken zu verstehen ist, sondern
in sich verinderbar bzw. stets in Verinderung begriffen und damit nicht fixierbar.
»Gesellschaft« objektiviert den Menschen gleichwohl ebenfalls, allerdings auf einer
anderen argumentativen, niamlich auf einer formalen Ebene. Objektiviert wird nicht
der Mensch, sondern das Menschsein.

Strukturiert ein dem/den Menschen dufleres, von seiner/ihrer Existenz unabhin-
giges Prinzip seinen/ihren Zugang zur Welt, entsteht ein triadisches Verhdlinis zwischen

2 Im Folgenden wird »Kosmos«/»Gott« auf »Gott« verkirzt, was mit Blick auf die formale Struktur
des anthropologischen Arguments gerechtfertigt erscheint, insofern »Kosmos«eine gottliche Ord-
nung vorstellt; das je konkrete Verstandnis von Gott hat gleichwohl Auswirkungen auf die anthro-
pologische Argumentation, wie in der Erérterung des metaphysisch-theologischen Menschen in
Teil 11l darzustellen sein wird.
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Erkenntnisprinzip, Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt. Das Erkenntnissubjekt er-
kennt vermittels des die Erkenntnis leitenden Prinzips seine eigene Stellung als Teil der
durch das Erkenntnisprinzip strukturierten Welt und betrachtet sich dadurch selbst als
Teil dieser Welt als ein von sich selbst als Erkennenden Losgeléstes. Der Mensch als Er-
kenntnissubjekt betrachtet sich (bzw. andere) vermittelt iiber das jeweilige Erkenntnis-
prinzip als Teil dieser Welt und objektiviert sich (bzw. andere) dadurch als etwas Drit-
tes, von sich selbst in seiner Eigenschaft als Erkennenden Unabhingiges dort, wo »Gott«
oder »Natur« als Erkenntnisprinzip fungieren bzw. dort, wo der/die Mensch/en »Gott«
oder »Natur« als Erkenntnisprinzip setzt/en. Dabei besteht ein entscheidender Unter-
schied zwischen »Gott« und »Natur, insofern »Gott« anders als »Natur« vollig unver-
figbar, sprich durch den/die Menschen nicht verdnderbar ist.

Dort, wo »Gott« als ein dem/den Menschen duf3eres, transzendentes Prinzip dessen
Stellung in der Welt konstituiert, wird das triadische Verhiltnis im Erkenntnisprozess
selbst nicht expliziert, da der Mensch, indem er die géttliche Ordnung erkennt, sich die-
ser zugleich angleicht, sodass Erkenntnis und Realisierung des Géttlichen im Menschen
im Erkenntnisprozess in eins fallen. Der Mensch kann sich zwar vermittelt iiber das Er-
kenntnisprinzip selbst als Teil der erschlossenen Welt betrachten, indem er das tut und
damit Einsicht in die gottliche Ordnung hat, realisiert er jedoch zugleich den géttlichen
Anteil in sich und konstituiert sich als tugendhaftes politisches Subjekt. Der jeweils Er-
kennende erkennt bzw. — was entscheidend ist — objektiviert sich selbst nur als Subjekt
(wobei erkennendes und handelndes Subjekt in eins fallen). Die Unterscheidung zwi-
schen dem Menschen als Erkennenden und Erkannten ist in der Moglichkeit der Abwei-
chung von der géttlichen Ordnung zwar angelegt, aber nur als Abweichung des je ande-
ren, politisch Zu-Behandelnden. Politisch relevant ist dementsprechend der Anteil des
Menschen an der géttlichen Ordnung, durch die er determiniert ist, der er sich anglei-
chen, von der er sich aber nicht emanzipieren kann.

Dort, wo der/die Mensch/en »Natur« als eine ihm/ihnen zwar duflerliche, aber im-
manente und damit verfiigbare Grof3e als Prinzip der Erkenntnis setzt/en, vollzieht/en
er/sie dagegen im Prozess der Erkenntnis eine doppelte Objektivierung seiner/ihrer selbst.
Der/die Mensch/en konstituiert/en sich als Erkenntnissubjekt/e als vernunftbegabte/s,
zur Erkenntnis der natiirlichen Ordnung fihige/s Wesen, der jeweils Erkennende er-
kennt sich selbst jedoch durch eben jene vernunftgeleitete Erkenntnis der natiirliche Ord-
nung zugleich als determiniertes Naturwesen. Er wird sich selbst zwar auch als potenti-
ell moralisch Handelnder, aber primir als notwendigerweise durch Politik Zu-Behan-
delnder zum Objekt. Es kommt so im naturalistischen Paradigma zu einer irreversi-
blen Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt. Insofern die Natur
zwar von dem/den Menschen unabhingig existiert, aber nicht unverfiigbar ist, kann der
Mensch die Natur (und damit sich selbst) einerseits beherrschen und gestalten und istin-
sofern als moralisches Subjekt (idealiter) autonom (allerdings genaugenommen als sol-
ches durch die verniinftig einsehbaren Naturgesetze/die Gesetze der Vernunft determi-
niert), zugleich aber als Teil der Natur als politisches Objekt (realiter) durch diese (dau-
erhaft) determiniert. In der Theorie kann der Mensch als Erkenntnissubjekt, da er als Er-
kenntnisobjekt dauerhaft determiniert ist, (sich selbst) konsequenterweise nur in Form
einer kollektiven Vernunft, sprich durch eine dufiere (verniinftige) Macht (be)herrschen.
In der Praxis iibersetzt sich die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisob-
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jekt fast zwangsliufig in eine Hierarchie zwischen Verniinftigen als Herrschenden und
Unverniinftigen als Beherrschten.

Dort, wo »Gesellschaft« zu dem die Erkenntnis leitenden Prinzip wird, wird das tria-
dische Verhiltnis aufgehoben, das im Fall von »Geschichte« — aber auch »Kultur« und
»Sprache« —, trotzdem hier die Kontingenz der Erkenntnis bereits angelegt ist, bestehen
bleibt, sofern hier ein universelles, statisches Konzept von »Geschichte« — bzw. »Kul-
tur« oder »Sprache« — unterstellt ist, wohingegen »Gesellschaft« im Rahmen des gesell-
schaftlichen Paradigmas als dynamisches Konzept konzipiert ist. »Gesellschaft« ist hier
verstanden als unabgeschlossener, intersubjektiver Welterschliefungsprozess. »Gesell-
schaft« hebt das triadische Verhiltnis auf, weil die Menschen im Denken und Handeln
(oder anders: im Erkenntnis- bzw. Welterschliefdungsprozess) allererst und immer wie-
der aufs Neue Gesellschaft bzw. Subjekt-Objekt-Verhiltnisse konstituieren. Das heif3t
Subjekt und Welt bzw. Gesellschaft und damit zugleich Erkenntnissubjekt und -objekt
stehen hier in einem unaufléslichen, weil dynamischen Wechselverhiltnis, das die Spal-
tung, die aus der doppelten Objektivierung durch das Erkenntnisprinzip »Natur« folgt,
aufhebt. Konstituiert sind die Menschen nicht durch etwas ihrer Verfiigung Entzoge-
nes, sondern durch sich selbst. Gewissermaflen findet hier eine Verschiebung innerhalb
der Dimensionen des anthropologischen Arguments statt: Das Erkenntnisprinzip fillt
in eins mit dem Modus des Zugriffs auf die Welt (wie sich das bereits im naturalisti-
schen Paradigma, insbesondere bei Kant, andeutet, wo die Vernunft selbst zum Erkennt-
nisprinzip wird — hier allerdings einen in seiner Unverfiigbarkeit gottgleichen Status
einnimmt). Im gesellschaftlichen Paradigma dagegen wird der Erkenntnisprozess selbst
zum Erkenntnisprinzip, indem hier Erkenntnis als Prozess der Selbstobjektivierung ver-
standen wird. Das Erkenntnissubjekt erkennt sich selbst als WelterschlieRendes, wo-
durch das Erkenntnisprinzip vermeintlich obsolet, eigentlich aber dynamisiert (und das
handelnde Subjekt befreit) wird.

Doch auch hier wird eine von der konkreten WelterschlieBung unabhingig existie-
rende und damit universell giiltige Erkenntnis durch das Erkenntnissubjekt behauptet,
nimlich die Erkenntnis seiner selbst als ein durch den Erkenntnisprozess Konstituier-
tes. Das Erkenntnissubjekt bleibt auch hier ein vom Erkenntnisobjekt zu Unterschei-
dendes, insofern es seine Selbstobjektivierung erkennt, wozu es eines Aufleren bedarf,
anhand dessen dies méglich wird. Dieses Aufere ist »Gesellschaft« als intersubjektiver
Prozess der WelterschlieRung. Der Mensch ist zwar determiniert durch die gesellschaft-
lichen, intersubjektiv hergestellten Umstinde, indem er diese Objektivierung aber als
menschengedacht erkennt, ist er autonom und kann sich davon (nie vollig, aber immer
wieder aufs Neue) emanzipieren. Die Intersubjektivitit ist so zugleich Grund fiir die Un-
feststellbarkeit von Gesellschaft und damit des Menschen wie fiir die Existenz eines nie
vollig verfiigbaren, weil intersubjektiv geschaffenen AuReren, durch das der Einzelne als
Teil einer konkreten Gesellschaft konstituiert ist und sich als durch diese je konkrete Ge-
sellschaft determiniert erkennen kann.

Die anthropologische Argumentation des gesellschaftlichen Paradigmas zeigt sich
so als eine anthropologische Argumentation unter anderen, die zwar mit der Annahme
der Selbstobjektivierung des Menschen die Grundlage fiir die Méglichkeit einer politik-
wissenschaftlichen Anthropologie bildet, die verschiedene Objektivierungen des Men-
schen untersucht (die in der Mehrzahl nur als Selbstobjektivierungen zu denken sind),
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die aber selbst weder die fundamentale Rolle des die Selbstobjektivierung leitenden Prin-
zips im allgemeinen noch das das Menschsein objektivierende Prinzip »Gesellschaft« in
seiner Funktion als Erkenntnisprinzip thematisieren kann.

2.2 Erkenntnissubjekt - Statik/Dynamik des Subjekt-Welt/Objekt-Verhaltnisses
- Wissen und Macht

Mit Blick auf das Erkenntnissubjekt miissen zwei Ebenen unterschieden werden, die
gleichwohl miteinander verschrinkt sind. Die Objektivierung des/der Menschen als Er-
kenntnissubjekt/e in Form der Objektivierung des Erkenntnisvermdgens als Modus des
Zugriffs auf die Welt (2a) impliziert zugleich das Verhiltnis des/der Menschen als Er-
kennende/n zur Welt und damit zu sich selbst als Teil der durch ihn/sie erkannten Welt
in seiner/ihrer Eigenschaft als Handelnde/r (und mittelbar zu den je anderen als Zu-Be-
handelnden), in dem sich das Erkenntnisinteresse offenbart (2b).

Hieraus ergibt sich eine weitere anthropologische Konfliktlinie, die sich zwischen
den Polen Statik/Dynamik des Subjekt-Welt/Objekt-Verhiltnisses entspannt (wobei das Ver-
hiltnis des Erkenntnissubjekts zur Welt zugleich das Verhiltnis zu sich selbst als unmit-
telbaren und zu den je anderen als mittelbaren Erkenntnisobjekte/n umfasst) und die
mit der Konfliktlinie Determinismus/Autonomie korreliert. Diese zweite, die Objekti-
vierung des Erkenntnissubjekts in Form der Objektivierung des Erkenntnisvermdgens
und das darin implizierte Verhiltnis des Erkenntnissubjekts zum Objektbereich der Er-
kenntnis und damit das Erkenntnisinteresse betreffende, Konfliktlinie verweist auf die
Frage nach dem dem/den Menschen moglichen Wissen itber die Welt (und sich selbst)
und dessen Ubersetzung in Macht.

Auch wenn Erkenntnisvermogen (als Modus des Zugriffs des/der Menschen auf die
Welt) und Erkenntnisinteresse (als Grundlage des Sich-Ins-Verhiltnis-Setzens des Er-
kenntnissubjekts zur Welt und damit zu sich selbst als handelnden Subjekt und mit-
telbar zu den je anderen) sich, da sie gleichurspriinglich sind, nur gemeinsam in eine
anthropologische Konfliktlinie politischen Denkens iibersetzen lassen, ist es sinnvoll sie
getrennt zu betrachten, um so den Zusammenhang zwischen beiden, der in den jeweili-
gen anthropologischen Argumentationen oftmals nicht expliziert wird und dadurch im
Dunkeln bleibt, umso deutlicher hervortreten zu lassen.

Der Zusammenhang zwischen Erkenntnisvermégen und Erkenntnisinteresse und
die darin sich manifestierende Unterscheidung zwischen Erkenntnissubjekt und politi-
schem Subjekt/unmittelbarem Erkenntnisobjekt (und zugleich diejenige zwischen poli-
tischem Subjekt und politischem Objekt bzw. unmittelbarem und mittelbarem Erkennt-
nisobjekt) bleibt auch deshalb im Dunkeln, weil der Mensch als Teil der erschlossenen
Welt im metaphysisch-theologischen wie im naturalistischen Paradigma — durch das
triadische Verhiltnis zwischen Erkenntnisprinzip, Erkenntnissubjekt und Erkenntnis-
objekt — als vom Erkenntnissubjekt Losgelostes und damit primir als mittelbares Er-
kenntnisobjekt konzipiert wird. Dadurch >verschwindet« das politische Subjekt (als un-
mittelbares Erkenntnisobjekt), je nach Erkenntnisprinzip, in einer der anderen Dimen-
sionen.

Im metaphysisch-theologischen Paradigma fallen Erkenntnissubjekt und politisches
Subjekt in eins, insofern der Erkennende im Prozess der Erkenntnis das Géttliche in sich
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realisiert und dadurch zugleich richtig bzw. tugendhaft handelt, das Erkenntnisobjekt
tritt hier nur in Gestalt des/der jeweils anderen in Erscheinung; Wissen und Macht fallen
hier zusammen. Im naturalistischen Paradigma dagegen wird das >handelnde« Subjekt
alsim>Handeln«durch die Natur determiniertes unter das politische Objekt subsumiert,
das zum Ausgangspunkt der Uberlegungen wird und in Konflikt mit dem Erkenntnis-
subjekt und dem verniinftig zu Erkennenden gerit. Das autonome Subjekt bleibt in Ge-
stalt des Ideals des moralischen Subjekts gegenwirtig, lasst sich aber in der erschlos-
senen Welt nur kollektiv in Person der Menschheit verwirklichen. Die politisch >Han-
delnden«< dagegen sind immer schon politisch Zu-Behandelnde, denen die Erkenntnis
fehlt bzw. deren Leidenschaften der Erkenntnis widerstreben, sodass die Macht beim
Erkenntnissubjekt liegt, das sie (theoretisch) nur indirekt in Form einer entpersonali-
sierten Herrschaft zu realisieren vermag, die dem potentiell im Menschen angelegten
moralischen Subjekt zur Durchsetzung verhelfen soll. Wo dagegen »Gesellschaft« zum
Erkenntnisprinzip wird, wird das Handeln zur mafigeblichen welterschlieRenden Kraft,
wodurch sich das politische Subjekt ermichtigt und so allererst als eigenstindige Grifde expli-
ziert wird.

2.2.1 Erkenntnisvermdgen - Subjekt-Welt/0bjekt-Verhaltnis - Wissen

Das die Erkenntnis leitende Prinzip, durch das sich der/die Mensch/en die Welt er-
schliefdt/en und aneignet/en, bestimmt zugleich den Modus seines/ihres Zugriffs auf
die Welt. Im Akt der Setzung des Erkenntnisprinzips als des seinen/ihren Zugriff auf
die Welt strukturierenden Prinzips konstituiert/en sich der/die Mensch/en zugleich
als Erkenntnissubjekt/e. Entsprechend bestimmt jede politische Anthropologie den/die
Menschen iiber sein/ihr geistiges Abstraktionsvermégen als das den/dem Menschen
im Gegensatz zur restlichen belebten Natur spezifische Erkenntnisvermdgen. Das gilt
auch fir die Denker*innen des gesellschaftlichen Paradigmas, die zwar den Status
der Vernunft als einer von der diesseitigen Welt unabhingigen Instanz, nicht aber die
Vernunft bzw. das Denkvermdgen als spezifisch menschlichen Modus des Zugriffs auf
die Welt in Zweifel ziehen.

Letztlich nimmt so jede politische Anthropologie ihren Ausgangspunkt im Selbst-
Bewusstsein des Menschen, das ein bewusstes In-Bezug-Setzen zum eigenen Selbst als
Teil dieser Welt unumginglich macht. So verwundert es nicht, dass die hier behandelten
paradigmatischen Argumentationen durch das Erkenntnisprinzip je wechselnder bzw.
sich nach und nach herausbildender Wissenschaften(sfamilien) bestimmt sind, die sich
im Vergleich der paradigmatischen Argumentationen als je unterschiedliche - philoso-
phisch-theologische, naturwissenschaftliche, (geschichts-/kultur-/sprachwissenschaft-
liche,) sozialwissenschaftliche — Antworten auf die Beschaffenheit der Welt und die Stel-
lung des/der Menschen in und zu ihr erweisen.

Vermittels des Erkenntnisprinzips in Form 1) eines transzendenten Prinzips (»Gott«),
2) eines transzendierten immanenten Prinzips (»Natur«) bzw. 3) eines immanenten
Prinzips (»Gesellschaft«) konstituiert/en sich der/die Mensch/en als Erkenntnissub-
jekt/e bzw. strukturiert/en dadurch sein/ihr Erkenntnisvermégen als 1) Einsicht in
die géttliche Ordnung, 2) Erkenntnis der natiirlichen Ordnung bzw. 3) Konstitution
einer gesellschaftlichen Ordnung bzw. Selbstkonstitution. Die Aufeinanderfolge der
Paradigmen stellt sich so als eine Bewegung des Menschen zu sich selbst bzw. als zuneh-
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mende Immanentisierung menschlicher Erkenntnis dar oder anders: als zunehmende
Erkenntnis seiner selbst als eines seiner selbst bewussten und deshalb notwendig Welt
erschliefdenden Wesens.

Dabei fithrt die Bestimmung des Menschen iiber das geistige Abstraktionsvermo-
gen in Form der Vernunft im antiken Denken zugleich zu einer Abwertung anderer Mo-
di des Zugriffs auf die Welt. Silvio Vietta hilt in seiner Geschichte der Rationalitit iiber
die abendlindische Erfindung der Rationalitit (als Vermégen der Vernunft) fest: »Als
ein eigenstindiges Vermogen erfindet sich diese Denkform durch einen Prozess der Ab-
spaltung des Denkens von der sinnlichen Wahrnehmung, den Emotionen und der Fanta-
sie.« (2012, 47; Herv. i. O.) Dies, so Vietta weiter, habe eine gespaltene Kultur produziert:
»die Kultur des Abendlandes mit ihrer Aufwertung der Rationalitit und ihren Kulturfer-
tigkeiten und Produkten einerseits, bei gleichzeitiger Abwertung der iibrigen Bewusst-
seinsvermdgen des Menschen und deren Kulturformen andererseits« (ebd.). Der ratio-
nale Erkenntniszugriff, so Vietta, hebelt die Mythologie aus:

»Durch diese Abspaltung der rationalen Denkform von der sinnlich-diesseitigen Welt
entsteht erst das, was die Philosophie sMetaphysik< nennt. [...] Damit aber reifdt die
griechische Philosophie eine Kluft auf zwischen der sinnlichen Welt des Diesseits und
der —eben rein rational erkannten —jenseitigen Welt« (ebd., 56/57; Herv. i. O.).

Diese Kluft entspricht der, im metaphysisch-theologischen Paradigma in Form der Un-
terscheidung in werdende und seiende Welt nur angelegten, sich im naturalistischen Pa-
radigma vollziehenden Subjekt-Objekt-Spaltung, die sich darstellen lisst als eine Kluft
bzw. Spaltung zwischen dem Menschen als Teilhaber an einer héheren transzendenten
gottlichen bzw. transzendierten natiirlichen, durch Vernunft einsehbaren bzw. erkenn-
baren und dadurch imitierbaren bzw. beherrschbaren Ordnung (Erkenntnissubjekt) und
als Teil der durch diese Ordnung determinierten irdischen bzw. durch die Sinneseindrii-
cke vermittelnden diesseitigen, sprich als Teil der werdenden bzw. natiirlichen Ordnung
(Erkenntnisobjekt). Diese Kluft bzw. Spaltung ist das Resultat eines vom Menschen un-
abhingigen, ihm duferlichen Erkenntnisprinzips.

Zugleich folgt aus einem solchermafien konzipierten Erkenntnisprinzip eine spezi-
fische Konzeption des Erkenntnisvermogens. Das Erkenntnissubjekt nimmt in diesem
Fall Einsicht in eine sich auRerhalb der diesseitigen Welt befindliche géttliche Ordnung
(metaphysisch-theologisches Paradigma) bzw. erkennt die natiirliche Welt als etwas ihm
Auferliches (naturalistisches Paradigma), weshalb in beiden Fillen der dem Menschen
spezifische Modus des Zugriffs auf die Welt als passiv-rezeptives Vermogen konzipiert
wird (und das so generierte Wissen als objektiv erkennbares). Doch, indem die Konzep-
tion des Modus des menschlichen Zugriffs auf die Welt gleichurspriinglich sein Verhdltnis
zur Welt und sich selbst bestimmt und damit das Verhiltnis zwischen Theorie und Praxis
bzw. zwischen Denken und Handeln, ist mit Modus des Zugriffs auf die Welt nicht nur
die rezeptive (Welt-YWahrnehmung, sondern zugleich die produktive (Welt-)Gestaltung
angesprochen (als unmittelbarer Modus des Zugrifts auf die Welt). Hier zeigt sich, dass
die paradigmatische Verwendung von >Erkenntnis<, >Erkenntnisprinzips, sErkenntnis-
vermogencetc. eine Verkiirzung bedeutet, insofern Modus des Zugriffs auf die Welt mehr
umfasst als rezeptives Erkennen, nimlich zugleich produktives Welterschlief3en durch
Handeln. Umgekehrtlegt die Begrifflichkeit des >WelterschliefRens<im gesellschaftlichen
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Paradigma den Fokus auf den produktiven im Vergleich zum rezeptiven Zugriff auf die
Welt, wobei dann auch das Denken (gerade in Abgrenzung zum Erkennen) als produkti-
ves Welterschliefien konzipiert wird.

Wie in der Darstellung von Silvio Vietta deutlich wird, korreliert mit der Aufspal-
tung und Hierarchisierung zweier Sphiren bzw. der Subjekt-Objekt-Spaltung die Un-
terscheidung zweier verschiedener (korperlicher und geistiger) Modi des Zugrifts auf
die Welt. Der Unterschied zwischen rezeptivem Wahrnehmungsvermégen und produk-
tivem Strebevermdgen geht allerdings bei Vietta (in der Logik einer Geschichte der Ra-
tionalitit in gewisser Hinsicht konsequenterweise) unter, wenn er »Sinne, Emotionen
und Phantasien« als Gegenpol zur Rationalitit stets in einem Atemzug nennt. Mit Blick
auf die (primir) dem Korper zugeschriebenen Modi des Zugriffs auf die Welt werden
im metaphysische-theologischen wie im naturalistischen Paradigma der Sache nach je-
doch durchaus passiv-rezeptive (Wahrnehmungsvermégen) und aktive-produktive (be-
grifflich traditionell als >Strebevermogen« gefasste) Vermogen in Form von Sinneswahr-
nehmung und Leidenschaften/Begehren unterschieden. Auf Ebene der geistigen Welt-
erschliefSung dagegen steht der Vernunft als nur mittelbar handlungsleitenden Verms-
gen weder im metaphysisch-theologischen noch im naturalistischen Paradigma ein ak-
tiv-produktives Vermogen zur Seite. Der >Wille« (bzw. dessen konzeptuellen Vorldufer)
ist (bzw. sind) im metaphysisch-theologischen Paradigma im Konzept der Tugend als an
der hoheren Ordnung ausgerichteten verniinftigen Handeln mit der Vernunft verbun-
den bzw. ihr untergeordnet und auch dort, wo sich, beginnend im theologischen Den-
ken, dann vor allem im naturalistischen Paradigma, der Wille von der Unterordnung un-
ter die Vernunft 16st, stellt er keine eigenstindige (von Begehren und Vernunft unabhin-
gige) aktiv-produktive Kraft dar. Der Vernunft als geistigen rezeptiven Vermogen steht
so als produktives nur ein dem Kérper zugeschriebenes Vermégen gegeniiber. Wihrend
die Vernunft im metaphysisch(-theologisch)en Paradigma in einem Leitungsverhiltnis
zum korperlichen Strebevermdgen steht, sich die beiden Modi folglich als Kontinuum
darstellen lassen, tritt es im naturalistischen Paradigma, in Form individueller Leiden-
schaften, in Konkurrenz zur kollektiven Vernunft, das heifit, der verniinftige, gleichwohl
iiber die Sinne vermittelte, Zugriff auf die Welt fillt dem Erkenntnissubjekt zu, wohin-
gegen die Leidenschaften das Verhalten des Erkenntnisobjekts leiten.

Indernichtlinger passiv-rezeptiven Konzeption des Modus des Zugriffs auf die Welt
liegt der zentrale Unterschied des gesellschaftlichen Paradigmas zu den vorausgegange-
nen Paradigmen. Im gesellschaftlichen Paradigma wird die Vernunft bzw. das Denken
als sprachliches und damit intersubjektives, dynamisches und zugleich véllig immanen-
tes Vermogen, sprich aktiv-produktives Vermogen gefasst; dadurch tritt zugleich der
Wille, explizit oder implizit, als unabhingiges Vermdgen aus dem Schatten des Denkens.
Durch das immanente Prinzip »Gesellschaft« wird nicht nur das triadische Verhaltnis
zwischen Erkenntnisprinzip, Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt aufgehoben, zu-
gleich tritt das Subjekt als handelndes (auch denkend handelndes), politisches Subjekt in
Erscheinung. Die Unterscheidung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, die
(anders als die Spaltung als nur eine Form dieser Unterscheidung, die durch ein spezifi-
sches Erkenntnisprinzip bedingt ist) aus der Bestimmung des Menschen iiber sein geis-
tiges Abstraktionsvermogen zwangsldufig folgt, wird dadurch nicht aufgehoben, aber
als nur gedachte dynamisiert.
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Die Frage nach dem Zugriff auf die Welt lisst sich, wie das Gesagte verdeutlicht, nur
vermeintlich anhand einer Dualitit der Modi des Zugriffs auf die Welt im Sinne der Pole
Vernunft-Sinne/Leidenschaften bzw. Korper-Geist darstellen, vielmehr handelt es sich
hierbei bereits um eine paradigmatische Konzeption. Insofern im Rahmen jeglicher an-
thropologischen Argumentation Vernunft bzw. Denken und Sinne/Leidenschaften bzw.
Emotionen stets gleichermaflen vorausgesetzt sind und der/die Mensch/en als tiber die
Vernunft/das Denken als spezifisch menschlichen Modus des Zugriffs auf die Welt be-
stimmt ist/sind, stellt dies keine Konfliktlinie dar, auf der sich die unterschiedlichen pa-
radigmatischen (Vorstellungen des) Menschen verorten liefRen; auch wenn die Konzepti-
onder Vernunft bzw. des Denkens und damit der Sinne/Leidenschaften bzw. Emotionen
und das Verhiltnis der verschiedenen Modi des Zugrifts auf die Welt je nach Erkenntnis-
prinzip erheblich differieren. Die zweite Konfliktlinie ergibt sich erst, weil die jeweilige
Konzeption des geistigen als spezifisch menschlichen Modus des Zugriffs auf die Welt
den Erkennenden auf je spezifische Weise ins Verhiltnis zur Welt und damit zu sich
selbst setzt. Die zweite Konfliktlinie politischer Anthropologie folgt erst aus der durch
den spezifisch menschlichen Zugriff auf die Welt sich ergebenden Unterscheidung zwi-
schen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt und der damit verbundenen Frage nach
dem Verhiltnis zwischen ihnen. Erst dadurch verbindet sich die mit der Frage nach dem
Modus des Zugriffs auf die Welt zugleich angesprochene Frage nach Art und Umfang
menschlichen Wissens mit der Frage nach der mit diesem Wissen verbundenen Macht.

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine durch ein vom Menschen un-
abhingiges Erkenntnisprinzip strukturierte Konzeption des Erkenntnisvermogens den
Urgrund aller Ideologie bildet: Eine solche Konzeption impliziert die Annahme eines vom
Menschen unabhingig bestehenden, héheren Wissens, zu dem nicht jeder gleicherma-
Ren Zugang hat - zu dem also nur manche Zugang haben, andere (noch oder grund-
satzlich) nicht und das Erstere zur Herrschaft iiber Letztere ermichtigt, das also die po-
litische Gemeinschaft spaltet in michtige Erkennende/Wissende und ohnmaéchtige Er-
kannte/(noch) Unwissende. Erst wo sich das Subjekt, indem es sein Handeln zum Welt
erschlieflenden Prinzip erklirt, selbst ermdchtigt, das heiflt indem es sich als politisches
Subjekt aus der Vorherrschaft des Erkenntnissubjekts befreit und in seinem Handeln we-
der durch das Erkannte verpflichtet noch (aufgrund seiner vermeintlichen Unkenntnis
bzw. den der Erkenntnis widerstrebenden Leidenschaften) zum politischen Objekt de-
gradiert wird, wird Autonomie und damit die Uberwindung von Ideologie (nicht dauer-
haft, aber immer wieder aufs Neue) denkbar.

2.2.2 Erkenntnisinteresse - Statik/Dynamik- Macht

Indem der/die Mensch/en sich selbst als Erkenntnissubjekt/e konstituiert/en und damit
den Modus seines/ihres Zugriffs auf die Welt festlegt/en, konstituiert/en er/sie zugleich
das Verhiltnis zu sich selbst als Teil der von ihm/ihnen erschlossenen Welt. Denn aus der
Kennzeichnung des geistigen Abstraktionsvermdogens als dem spezifisch menschlichen
Modus des Zugriffs auf die Welt (die aus der Setzung eines beliebigen Erkenntnisprin-
zips folgt) resultiert zwanglaufig eine Unterscheidung zwischen Erkenntnissubjekt und
(Welt/)Erkenntnisobjekt, die ein Sich-Ins-Verhiltnis-Setzen des Erkenntnissubjekts zu
sich selbst als Teil der von ihm erkannten Welt erforderlich macht. Insofern die jeweili-
ge Konzeption des Verhiltnisses zwischen erkennendem und handelndem Subjekt oder
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anders: zwischen Theorie und Praxis bzw. zwischen Denken und Handeln durch das je-
weilige von dem/den Menschen gesetzte Erkenntnisprinzip bedingt ist, folglich durch
den/die Menschen selbst zugleich mit seiner/ihrer Selbstobjektivierung als Erkenntnis-
subjekt implementiert wird, ist es Ausdruck des dem jeweiligen Erkenntnisprinzip ein-
geschriebenen Erkenntnisinteresses als Erkenntnisinteresse des/der sich durch das je-
weilige Erkenntnisprinzip selbstkonstituierenden Menschen. In seiner Frankfurter An-
trittsvorlesung »Erkenntnis und Interesse« stellt Jiirgen Habermas 1965 fest: »Wenn Er-
kenntnisjeihr eingeborenes Interesse tiberlisten konnte, dann in dieser Einsicht, dafd die
Vermittlung von Subjekt und Objekt, die das philosophische Bewusstsein ausschlieRlich
seiner Synthesis zurechnet, anfinglich durch Interesse hergestellt ist« (Habermas 1969,
160; Herv. i. O.); im Verstindnis der politikwissenschaftlichen Anthropologie liefe sich
auch sagen: durch die Setzung des Erkenntnisprinzips als Prinzips der Selbstobjektivie-
rung hergestellt ist.

Damit angesprochen ist die Frage nach der Rolle des Erkannten fiir das Agieren in
der so erkannten Welt und damit die Frage nach der Handlungsmotivation. Fiir das an-
thropologische Argument im politischen Denken liegt hier, im Umschlag vom rezeptiven
zum produktiven Modus des Zugriffs auf die Welt bzw. vom Erkennen/Wahrnehmen
zum Handeln/Gestalten und damit in der Frage nach der Verbindlichkeit des Erkann-
ten fir das Handeln, das zentrale Moment. Im Umschlag vom Erkenntnissubjekt hin zu
dessen Verhiltnis zur Welt und damit sich selbst als Teil der erschlossenen Welt objek-
tiviert es zunichst sich selbst als Handelnden bzw. politisches Subjekt (unmittelbares
Erkenntnisobjekt) und indirekt (bzw. meist in Gestalt des jeweils anderen) als durch die
Theorie Zu-Behandelnden bzw. politisches Objekt (mittelbares Erkenntnisobjekt), wo-
bei auch das Verhiltnis zwischen unmittelbarem und mittelbarem Erkenntnisobjekt je
nach itbergeordnetem Erkenntnisprinzip differiert. Das Verhiltnis zwischen Erkennt-
nissubjekt und (mittelbarem und unmittelbarem) Erkenntnisobjekt adressiert die Frage
danach, wie sich Wissen in Macht tibersetzt, wo das Erkenntnissubjekt aus seiner Er-
kenntnis eine Verpflichtung fiir das Handeln ableitet, deren Nichterfiillung sanktioniert
werden kann und die Nicht-Erkennenden zu durch Politik Zu-Behandelnden macht.

Habermas unterscheidet bekanntlich zwei bzw. drei Arten des Erkenntnisinteresses:
das technische Erkenntnisinteresse der Erfahrungswissenschaften und das praktische
Erkenntnisinteresse der historisch-hermeneutischen Wissenschaften sowie das daraus
abgeleitete emanzipatorische Erkenntnisinteresse der kritischen Wissenschaften (vgl.
ebd., 155). Habermas’ Ausfithrungen bestitigen dabei die in Teil I herausgearbeiteten er-
kenntnistheoretischen Paradigmen und verdeutlichen zugleich die politischen Implika-
tionen des durch das die Erkenntnis leitende Prinzip der jeweils paradigmatischen Wis-
senschaft bedingten und folglich durch das diesem Prinzip eingeschriebene Erkennt-
nissinteresse vermittelten Verhiltnisses zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnis-
objekt. Abgebildet werden durch die drei Arten des Erkenntnisinteresses bei Habermas
im vorliegenden Verstindnis das Erkenntnisinteresse des naturalistischen Paradigmas,
des historischen Zwischenparadigmas sowie daraus abgeleitet des gesellschaftlichen Pa-
radigmas bzw. »Natur«, »Geschichte« sowie daraus abgeleitet »Gesellschaft« als das die
Erkenntnis leitende Prinzip. Das metaphysisch-theologische Paradigma entspricht da-
gegen dem, was Habermas als »alte Ontologie« bezeichnet: »[S]ie reserviert ein vom Un-
steten und Ungewissen gereinigtes Seiendes dem Logos und tiberldf3t das Reich des Ver-
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ginglichen der Doxa. Wenn nun der Philosoph die unsterbliche Ordnung anschaut, kann
er nicht umhin, sich selber dem Maf des Kosmos anzugleichen, ihn in sich nachzu-
bilden« (ebd., 147). Es liefRe sich am ehesten als >mimetisches Erkenntnisinteresse« be-
zeichnen, insofern es auf eine Einsicht des Menschen in die héhere Ordnung zum Zwe-
cke der Nachahmung bzw. Angleichung seiner selbst zielt. Habermas weist, wobei seine
Ausfithrungen die oben aufgezeigte Parallele zwischen »Gott« und »Natur« bestitigen,
darauf hin, dass zwischen »dem positivistischen Selbstverstindnis der Wissenschaften
und der alten Ontologie [...] sehr wohl ein Zusammenhang [besteht] [...] und beide fin-
den sich in der kosmologischen Absicht, das Weltall in seiner gesetzmifligen Ordnung
theoretisch so zu beschreiben, wie es ist« (ebd., 148). Das historisch-hermeneutische Er-
kenntnisinteresse kann als dem historistischen Paradigma zugehoriges Erkenntnisin-
teresse verstanden werden (was die Einordnung als Zwischenparadigma bestitigt), das,
wie oben dargestellt (vgl. I.2.1.1), einerseits dem naturwissenschaftlichen Exaktheitsan-
spruch verpflichtet ist, jedoch andererseits die Kontingenz des historisch Gewordenen
betont:

»Demgegeniiber liefien sich die historisch-hermeneutischen Wissenschaften, die es mit
derSphare derverginglichen Dinge und des blofSen Meinens zu tun haben, nichteben-
so zwanglos auf diese Tradition zuriickfithren — mit Kosmologie haben sie nichts zu
tun. Aber nach dem Modell der Naturwissenschaften bilden auch sie ein szientistisches
Bewuf3tsein. [...] Der Historismus ist zum Positivismus der Geisteswissenschaften ge-
worden.« (ebd., 148/149; Herv.i. 0.)

Das emanzipatorische Erkenntnisinteresse schlief3lich lisst sich dem gesellschaftlichen
Paradigma zuordnen. Das emanzipatorische Moment der kritisch orientierten Wissen-
schaften ist laut Habermas — der hier selbst paradigmatisch, will sagen aus der Perspek-
tive des gesellschaftlichen Paradigmas argumentiert — in der Philosophie angelegt; der
Zusammenhang zwischen Erkenntnis mit dem Interesse an Miindigkeit ist dabei laut
Habermas, solange die Philosophie der Ontologie verhaftet bleibt, verstellt: »Erst wenn
sie die Kritik, die sie gegen den Objektivismus der Wissenschaften wendet, auch gegen
den Schein reiner Theorie in sich selber kehrt, gewinnt sie aus der eingestandenen Ab-
hingigkeit die Kraft, die sie sich als scheinbar voraussetzungsloser Philosophie vergeb-
lich vindiziert.« (ebd., 159) Hier wird deutlich, dass das Erkenntnisinteresse des gesell-
schaftlichen Paradigmas auf die Uberwindung der Spaltung von Erkenntnissubjekt und
Erkenntnisobjekt als Uberwindung der Entfremdung des Menschen von sich selbst zielt.

Eine ihnliche Unterscheidung (allerdings nur) zweier die Erkenntnis leitender
Interessen trifft Peter Ulrich (in dessen Unterscheidung anders als bei Habermas das
Erkenntnisinteresse des historischen Zwischenparadigmas unberiicksichtigt bleibt).
Laut Ulrich »kann Sozialwissenschaft grundsitzlich zwei unterschiedliche, letztlich
kontrire Formen des Praxisbezuges zu ihrem erkenntnisleitenden Interesse erhebenc:
»Als Verhaltenswissenschaft dient sie potentiell dazu, empirisch gefundene Ursache-
Wirkungs-Zusammenhinge sozialtechnisch zur gezielten Verhaltensbeeinflussung
zu nutzen«, wihrend sie als Handlungswissenschaft umgekehrt darauf ziele, »au-
Rendeterminiertes Verhalten so weit wie moglich in autonom gewihltes Verhalten
zu iiberfithren« (2006, 167). Das Erkenntnisinteresse der Verhaltenswissenschaft ent-
spricht im vorliegenden Verstindnis dem Erkenntnisinteresse des naturalistischen,
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das der Handlungswissenschaft demjenigen des gesellschaftlichen Paradigmas. Erstere
mache, so Ulrich, aus den Menschen Objekte — und hier miisste man mit Blick auf die
Unterscheidung zwischen unmittelbarem Erkenntnisobjekt/politischem Subjekt und
mittelbarem Erkenntnisobjekt/politischem Objekt im Rahmen der Dimensionen 2b
und 3 des anthropologischen Arguments prizisieren: »politische Objekte« (»mittelbare
Erkenntnisobjekte«) —, Letztere wolle den Subjektstatus stirken — und hier miisste man
prizisieren: den Status als »politisches Subjekt« (als »unmittelbares Erkenntnisobjekt«);
Erstere liefere Verfiigungswissen zur Kontrolle und Lenkung, Letztere Orientierungs-
wissen zur Emanzipation (vgl. ebd.).

Bei Ulrich wird noch deutlicher als bei Habermas, dass das zugrundeliegende
Erkenntnisinteresse letztlich auf das (hier als durch das Erkenntnisprinzip bedingt
verstandene) Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt und Welt/Erkenntnisobjekt re-
kurriert: Die Verhaltenswissenschaft »impliziert letztlich ein kolonialistisches Theorie/
Praxis-Verhiltnis: Der Subjektstatus bleibt den Wissenschaftlern (:Sachverstindigenc)
vorbehalten, wihrend die Akteure der Praxis umso mehr zu auflendeterminierten
Objekten gemacht werden, je besser die >Theorie« funktioniert« (ebd.). Prizisiert man
entsprechend der Dimensionen des anthropologischen Arguments wird deutlich, dass
die Dimension des politischen Subjekts (2b) im naturalistischen Paradigma (und auch
in der Darstellung bei Ulrich) gewissermaflen unterschlagen (bzw. bei Ulrich mit dem
Erkenntnissubjekt gleichgesetzt) wird, sodass die »Akteure der Praxis< nur als politi-
sche Objekte bzw. als mittelbare Erkenntnisobjekte in den Blick geraten. Dagegen liegt
Ulrich zufolge das Erkenntnisinteresse der Handlungswissenschaft darin, durch Orien-
tierungswissen dazu zu befihigen, »Fremdbestimmung zu durchschauen und sich aus
ihr zu emanzipieren« (ebd.; Herv. i. 0.) bzw. im vorliegenden Verstindnis in der Uberwin-
dung der Spaltung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt oder priziser: in der
Ermichtigung bzw. Befreiung des politischen Subjekts. Wissen und Macht verbinden
sich in beiden Fillen, wenn auch auf unterschiedliche Weise, im Erkenntnisinteresse,
das im Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt zum Ausdruck
kommt.

Aus den Ausfihrungen wird deutlich, dass sich das Verhaltnis zwischen Erkenntnis-
subjekt und Welt/Erkenntnisobjekt als ein durch das itbergeordnete Erkenntnisprinzip
vorgegebenes und damit strukturiertes darstellt. Die Objektivierung des Erkenntnis-
subjekts in Form des Erkenntnisvermogens in Abhingigkeit vom Erkenntnisprinzip
1) »Gottg, 2) »Natur, 3) »Gesellschaft« — als 1) Einsicht in die gottliche Ordnung, 2)
Erkenntnis der natiirlichen Ordnung, 3) Konstitution einer gesellschaftlichen Ord-
nung bzw. Selbstkonstitution (vgl. II.2.2.1) — impliziert zugleich das Verhiltnis des
Erkenntnissubjekts zur Welt, sprich die Funktionsweise des je unterschiedlich konzi-
pierten Erkenntnisvermdogens in der Welt als 1) nachahmende Teilhabe an der géttlichen
Ordnung, 2) Beherrschung der natiirlichen Ordnung, 3) Konstitution einer gesellschaft-
lichen Ordnung bzw. Selbstkonstitution (im gesellschaftlichen Paradigma fallen die
Konzeption des Erkenntnisvermogens und seine Funktionsweise in der Welt in eins,
weil das Erkenntnisvermogen in Form des Denkens als Welt erschlieRender Prozess
konzipiert ist).

Darin impliziert ist zugleich der Umgang des Erkennenden mit sich selbst als von
ihm Erkannten: 1) Fithrt der Erkennende sich selbst in einem teleologischen Sinne zu
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seiner eigentlichen Natur, 2) muss der Erkennende den Erkannten, als sein Alter Ego,
beherrschen oder 3) muss der Erkennende sich selbst als Erkannten handelnd von den
selbstgedachten Verhiltnissen emanzipieren. Das Verhiltnis umschreibt — und das ist
fiir das anthropologische Argument im politischen Denken mindestens genauso wichtig,
geht aber bei Habermas wie bei Ulrich gleichermafien unter, da beide aus der Perspekti-
ve des Erkenntnissubjekts argumentieren und die Unterscheidung zwischen erkennen-
dem und (politisch) handelndem Subjekt nicht explizieren — zugleich in umgekehrter
Perspektive den Umgang des (potentiell) Handelnden (als politischen Subjekts) mit dem
Erkannten: 1) Ist das Erkannte als gottgegeben fraglos handlungsleitend wie im meta-
physisch-theologischen Paradigma, 2) konkurriert es wie im naturalistischen Paradigma
als verniinftiges Ideal mit den realen Leidenschaften um die Handlungsmotivation oder
3)wird das Denken selbst zur Handlung wie im gesellschaftlichen Paradigma. Die bereits
oben angesprochene zunehmende Immanentisierung der Erkenntnis in der Abfolge der
Paradigmen (vgl. II.2.2.1) hat folglich Auswirkungen auch auf das Verhiltnis von Wissen
und Macht: Sie geht einher mit einer abnehmenden Autoritit der Vernunft und damit ei-
ner abnehmenden Verbindlichkeit der durch die Vernunft gewonnenen Werte, die in dem Maf3e,
in dem sie keinen Grund mehr aufierhalb des Menschen haben, ihren verpflichtenden
Charakter einbiifRen und gewissermafien als Gegenbewegung mit einer Aufwertung des po-
litischen Handelns, das in zunehmendem MafSe Verpflichtung generiert.

2.3 Erkenntnisobjekt - Gleichheit/Ungleichheit und Individuation/Sozialisation -
(Legitimation und Organisation von) Herrschaft

Das Erkenntnisprinzip ist maf3geblich nicht nur fiir die Verortung des Menschen in der
Welt, den Modus seines Zugrifts auf die Welt und sein Verhiltnis zur Welt und zu sich
selbst, sondern daraus abgeleitet auch fiir die Konstitution des Objektbereichs der Er-
kenntnis im Allgemeinen und des mittelbaren Erkenntnisobjekts Mensch im Besonde-
ren. Wahrend die Konfliktlinien, die sich aus dem Erkenntnisprinzip bzw. aus der Ob-
jektivierung des Erkenntnissubjekts in Form des Erkenntnisvermégens und seinem Ver-
hiltnis zur Welt und damit zu sich selbst als Erkenntnisobjekt ergeben, als fundamental
bezeichnet werden kénnen, insofern sie die paradigmatische Ausrichtung der anthro-
pologischen Argumentation begriinden, sind die Konfliktlinien, die sich aus der Bestim-
mung des Erkenntnisobjekts ergeben, daraus abgeleitet. Je nach Erkenntnisprinzip un-
terscheiden sich Status und strukturelles Verhiltnis des/der Menschen als Objekt/e der
Erkenntnis (unter anderen), auch hier ohne dass der/die Mensch/en deshalb explizit als
Erkenntnisgegenstand thematisiert werden muss/miissen. Da Status und strukturelles
Verhiltnis des/der Erkenntnisobjekts/e unaufléslich miteinander verkniipft sind, wer-
den sie hier gemeinsam behandelt.

Je nach Paradigma wird der Mensch wie als Erkenntnissubjekt auch als Erkenntnis-
objekt als Teil der géttlichen Ordnung (metaphysisch-theologisches Paradigma), als Teil
der natiirlichen Ordnung (naturalistisches Paradigma) oder als Teil gesellschaftlicher
Ordnung (gesellschaftliches Paradigma) als fiir die Gestaltung politischer Ordnung
mafdgeblich angenommen und damit gesetzt. Aus dem durch das Erkenntnisprinzip
vorgegebenen Objektbereich der Erkenntnis ergeben sich mit Blick auf das mittelbare
Erkenntnisobjekt bzw. auf das politische Objekt eine weitere bzw. zwei miteinander
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in Korrelation stehende anthropologische Konfliktlinien im politischen Denken: In
Abhingigkeit vom jeweiligen Objektbereich der Erkenntnis werden der/die Mensch/en
(als Teil der erschlossenen Welt) hinsichtlich ihres Status in der Welt in erster Linie als
Teil/e einer konkreten gesellschaftlichen Ordnung und damit als Teil eines Kollektivs
(wie im metaphysisch-theologischen und im gesellschaftlichen Paradigma) oder als Teil
der natiirlichen Ordnung und damit als Individuen einer Gattung als Einzelwesen (wie
im naturalistischen Paradigma) und zugleich mit Blick auf das strukturelle Verhiltnis
als einander hinsichtlich ihrer Stellung in der konkreten Gesellschaft Ungleiche (wie im
metaphysisch-theologischen und im gesellschaftlichen Paradigma) bzw. hinsichtlich
ihrer Zugehorigkeit zur natiirlichen Gattung Gleiche (wie im naturalistischen Paradig-
ma) als fir die Gestaltung der politischen Ordnung mafigeblich gesetzt. Daraus ergibt
sich die Konfliktlinie gleiche Individuen/ungleiche Kollektivwesen, die sich zum Zwecke
der Systematisierung unterteilen lisst in die Konfliktlinien a) Gleichheit/Ungleichheit und
b) Individuation/Sozialisation. Die beiden Konfliktlinien adressieren die Frage nach der
Legitimation (a) und Organisation (b) von Herrschaft.

Daran anschlieRende Fragen wie: Ist Ungleichheit itberwindbar oder nicht? Soll sie
tiberwunden werden oder nicht? — das heifdt der Unterschied, der darin liegt, ob die
(Un-)Gleichheit der Menschen als Teil der erschlossenen Welt konstatiert bzw. postu-
liert wird, interessiert hier nicht. Im Folgenden ist nur der Ausgangspunkt der Erkennt-
nis zu erdrtern, sprich es wird nur die in der anthropologischen Argumentation impli-
zierte (Un-)Gleichheit, nicht aber werden die postulierte (Un-)Gleichheit als politisches
Zielund damit aufgeworfene Gerechtigkeitsfragen erortert. Selbes gilt fiir die Frage nach
normativem Individualismus und normativem Kollektivismus: Diese interessieren hier
nur dann, wenn gezeigt werden kann, dass sie in der anthropologischen Argumentation
impliziert sind, nicht aber insoweit sie als politisches Ziel formuliert werden.

Die Bestimmung des Erkenntnisobjekts tiber die Konfliktlinie Individuation/
Sozialisation ist in Abhingigkeit vom jeweiligen Erkenntnisprinzip auf je unterschied-
liche Weise mit der Bestimmung des Erkenntnissubjekts bzw. genauer: des Erkenntnis-
vermogens (2a) verbunden. Wird der Mensch als Teil einer konkreten Gesellschaft und
damit als immer schon (je unterschiedlich) auf die Welt zugreifendes Wesen Objekt des
politischen Denkens, dann erfolgt die Bestimmung des Erkenntnisobjekts itber Art oder
Umfang der Realisierung der das Erkenntnissubjekt auszeichnenden Eigenschaft (wie im
metaphysisch-theologischen und im gesellschaftlichen Paradigma). Wird der Mensch
als abstraktes Individuum vor jedem Zugriff auf die Welt Gegenstand des politischen
Denkens, dann ist seine Bestimmung als Erkenntnissubjekt nur in seiner Anlage, nur
als Potential von Relevanz (wie im naturalistischen Paradigma).

Das heifdt in Abhingigkeit vom jeweiligen Paradigma ergibt sich zugleich der Gel-
tungsanspruch der jeweiligen im engeren Sinne anthropologischen (den Mensch als Teil
der erschlossenen Welt als mittelbares Erkenntnisobjekt betreffenden) Argumente im
politischen Denken: Ansitze, die vom bereits sozialisierten Menschen ausgehen, haben
einen (zeitlich bzw. raumlich) beschrankten Geltungsanspruch (nicht was das Erkenntnis-
prinzip und das Erkenntnissubjekt, wohl aber was dessen konkrete Materialisierung als
Erkenntnisobjekt betrifft), weil sie die Menschen (als Teil der erschlossenen Welt) in con-
creto, sprich als Mitglieder einer konkreten Gesellschaft, betrachten und damit selbst als
Erkennende/Welterschlief3ende. Die Bestimmung des Menschen (als Erkenntnisobjekt)
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ist folglich im metaphysisch-theologischen ebenso wie im gesellschaftlichen Paradig-
ma, anders als im naturalistischen Paradigma, eine aus der Bestimmung als Erkennt-
nissubjekt abgeleitete (im Sinne von: nur graduell verschiedene), insofern sie sich an
der Realisierung der das Erkenntnissubjekt auszeichnenden Qualitit bemisst. Entspre-
chend sind im Rahmen dieser Paradigmen die Argumente der sekundiren Konfliktlinien
deskriptiv zu verstehen. Die Bestimmung des mittelbaren Erkenntnisobjekts/des politi-
schen Objekts beschreibt im metaphysisch-theologischen und gesellschaftlichen Para-
digma den Status Quo (wobei der Status Quo im metaphysisch-theologischen Paradig-
ma als von Gott gegeben bzw. durch die kosmologische Ordnung vorgegeben legitimiert
ist, im gesellschaftlichen Paradigma als menschengemacht und zu iiberwindend konzi-
piertist), im naturalistischen Paradigma dagegen nimmt die Bestimmung des mittelba-
ren Erkenntnisobjekts einen normativen Charakter an. Die anthropologischen Argumen-
te der sekundiren Konfliktlinien haben dementsprechend dort, wo sie den natiirlichen
als vorgesellschaftlichen Menschen zum Ausgangspunkt nehmen, einen universellen Gel-
tungsanspruch, weil sie das Individuum in abstracto, sprich als von jeder gesellschaft-
lichen Realitit unabhingig zu Erkennendes, voraussetzen, das heiflt zwar als Teil der
erschlossenen Welt (Individuum), aber vor dessen eigener Welterschliefdung (abstrakt).
Dadurch entsteht ein dem naturalistischen Paradigma inharenter Widerspruch, weil die
Bestimmung des Erkenntnisobjekts einen universellen und normativen Charakter an-
nimmt und aufgrund dieses Geltungsanspruchs in Konkurrenz gerit zur Bestimmung
des Menschen als Erkenntnissubjekt.

Mit Blick auf die Bestimmung des Erkenntnisobjekts wird so der Konflikt, der sich
aus der doppelten Objektivierung des Menschen im naturalistischen Paradigma ergibr,
deutlich, der ein Konflikt zweier gleichermafien den Status der Bestimmung des Men-
schen fiir sich in Anspruch nehmenden anthropologischen Argumente ist. So werden
die Leidenschaften im naturalistischen Paradigma mit dem Individuum zum Ausgangs-
punkt politischen Denkens, zugleich aber wird der Mensch als Individuum zum Triger
der gleichen in der Vernunft griitndenden moralischen Anlage, die es zu erfiillen gleich-
wohl nicht in der Lage ist. Mit der in sich widerspriichlichen Bestimmung des gleichen
Individuums und der damit verbundenen Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Er-
kenntnisobjekt im Individuum geraten Vernunft und Leidenschaften, Theorie und Pra-
xis, Denken und Handeln in einen unaufléslichen Konflikt. Zugleich gerit die abstrak-
te, normative Bestimmung des Menschen als Gleicher unter Gleichen in Widerspruch zu
der aus der individuellen Entfaltung der Vernunft-/Denkfihigkeit (die mafigeblich fir die
(deskriptive) Bestimmung des Menschen als Erkenntnisobjekt im metaphysisch-theolo-
gischen wie im gesellschaftlichen Paradigma ist) in der Praxis notwendigerweise resul-
tierenden Ungleichheit.

Auch mit Blick auf die Konfliktlinie Gleichheit/Ungleichheit ist die Bestimmung des
Erkenntnisobjekts mit den Bestimmungen der Dimension 2 (hier 2a und 2b) des anthro-
pologischen Arguments verkniipft. Im Rahmen aller Paradigmen stellt die Vernunft/das
Denken, sprich der geistige Modus des Zugriffs auf die Welt, das allen Menschen als Er-
kenntnissubjekte gemeinsame Potential dar, das in der Praxis aufgrund der individuel-
len Unterschiede der Menschen als Erkenntnisobjekte — die je nach Paradigma als gott-
gegeben, natiirlich oder gesellschaftlich bedingt verstanden und entsprechend bewertet
und im metaphysisch-theologischen und naturalistischen Paradigma je unterschiedlich
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mit den kérperlichen Modi des Zugriffs auf die Welt verkniipft werden — zu Ungleich-
heit fithrt. Die Gleichheit macht sich so durch alle Paradigmen an dem den/die Menschen
auszeichnenden geistigen Modus des Zugriffs auf die Welt fest — ganz gleich wie die Ver-
nunft/das Denken jeweils konzipiert wird und in welchem Verhiltnis sie/es zum Willen
steht; die Ungleichheit griindet in allen Paradigmen in der unterschiedlichen Ausiibung
dieses den Menschen auszeichnenden Vermégens durch die konkreten Individuen, un-
abhingig davon, wie die ihm zugleich zugeschriebenen Leidenschaften an sich und in
ihrem Verhiltnis zur Vernunft konzipiert sind, ob sie den Menschen an der verninfti-
gen Handlung hindern oder nicht. Das heifst, die Menschen sind gleich in ihrer Eigen-
schaft als Erkenntnissubjekte, ungleich als Erkenntnisobjekte; die Gleichheit besteht in
der Teilhabe an dem (metaphysisch-theologisches Paradigma), in der potentiellen (na-
turalistisches Paradigma) bzw. gelebten (gesellschaftliches Paradigma) Autonomie des
Menschenvon dem ihn determinierenden Erkenntnisprinzip; die Ungleichheit resultiert
aus der fortgesetzten Determination durch das Erkenntnisprinzip.

Entsprechend konnen die Menschen mit Blick auf die Konfliktlinie Gleichheit/
Ungleichheit sowohl in gewisser Hinsicht als gleich (als iiber die Vernunft/das Denken
bestimmte Wesen) wie in anderer Hinsicht als ungleich (ausgestattet mit unterschied-
lichen Begabungen/als Mitglieder einer konkreten Gesellschaft) beschrieben werden;
welcher Pol gewihlt wird, hingt, wie oben dargestellt, vom iibergeordneten erkennt-
nistheoretischen Paradigma ab. In seiner Schrift Rechts und Links setzt Norberto Bobbio
die Differenz zwischen den beiden politischen Lagern mit dem Unterschied zwischen
Egalitarismus und Nicht-Egalitarismus gleich und legt — das eben Gesagte dadurch
bestitigend - dar, dass es sich hier um eine bewusste Entscheidung handelt, der
Gleichheit oder der Ungleichheit mehr Bedeutung beizumessen: »Unter den Menschen
sind die Gleichheit wie die Ungleichheit faktisch wahr, weil sie nicht bestreitbaren
empirischen Beobachtungen entsprechenc; es komme also immer darauf an, was man
beobachte (2006, 78) — und hier lasst sich erganzen: Was man beobachtet, hingt von
dem zugrundeliegenden Erkenntnisprinzip ab.

Damit verbunden ist laut Bobbio zugleich eine unterschiedliche Bewertung des Ver-
hiltnisses zwischen natiirlicher und sozialer Gleichheit/Ungleichheit: »Der Egalitarier
geht von der Uberzeugung aus, daf$ der gréfite Teil der Ungleichheiten, die ihn empé-
ren und die er verschwinden lassen mochte, sozialer Art und als solche auch ausmerz-
bar sind«; anders die Rechte, die viel eher dazu neige, »das Natiirliche und diese zweite
Natur zu akzeptieren, die sich in Gewohnheit, in Tradition, in der Kraft des Vergange-
nen ausdriickt« (ebd., 78/79). Interessant ist in diesem Zusammenhang besonders auch
der Hinweis, dass das Geforderte jeweils als der natiirliche Zustand, das Gegenteil als
gesellschaftlich korrumpierter Zustand dargestellt wird (vgl. ebd., 80) — und auch hier
lasst sich ergidnzen: Was als »natiirlich« gilt, ist durch das jeweilige Erkenntnisprinzip
bedingt bzw. lisst Rickschliisse auf das jeweilige Erkenntnisprinzip zu.

Auch mit Blick auf die Konfliktlinie Individuation/Sozialisation lisst sich — anhand
der anthropologischen Argumentationen von Hobbes und Aristoteles, die in einfithren-
den Werken in Anschluss an Hobbes Selbststilisierung oftmals als Gegenmodelle dar-
gestellt werden (vgl. Kersting 2005; Miinkler 2014; dagegen Iorio 2008) — zeigen, dass
hinsichtlich der sekundiren Konfliktlinien beide Pole als existent vorausgesetzt, aber in
Abhingigkeit von den Setzungen im Rahmen der fundamentalen Dimensionen des an-
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thropologischen Arguments als unterschiedlich relevant fiir die Theoriebildung gesetzt
werden. Der Unterschied zwischen Aristoteles und Hobbes liegt so mit Blick auf das Er-
kenntnisobjekt weniger in den inhaltlichen Bestimmungen selbst als in der Auswahl der
als politisch relevant bezeichneten Eigenschaften des Menschen als Teil der erschlosse-
nen Welt.

So sind die Menschen fiir Hobbes durchaus zur politischen Assoziation fihig, das
aber ist nicht der natiirliche Zustand: »Ich bestreite daher nicht, daf$ die Menschen unter
dem Zwang ihrer Natur einander aufsuchen; aber die biirgerlichen Gesellschaften sind
nicht bloR Zusammenkiinfte, sondern Biindnisse, zu deren Abschlufd Treue und Vertrage
notwendig sind.« (Hobbes, De cive I, §2, Anm.) Politisch relevant sind die die Menschen
als Individuen trennenden Leidenschaften, was mit dem natiirlichen Zustand gleichge-
setzt wird und als durch die politische Ordnung zu itberwindend, mithin als fiir die Theo-
riebildung mafigeblich angenommen wird:

»Man hat mir ferner eingewendet, daf nach diesem Grundsatze die Menschen alle
nicht blof bdse (was, obzwar es hart klingt, dennoch eingeraumt werden muf, da es
in der Heiligen Schrift deutlich ausgesprochen ist), sondern von Natur notwendig bo-
se sein miif3ten (was man ohne Gottlosigkeit nicht zugestehen kann). Indes folgt aus
diesem Grundsatze nicht, da die Menschen von Natur bése sind. [...] Wenn man da-
her die Menschen nicht schon deshalb von Natur bdse nennen will, weil sie nicht von
Natur die Zucht und den Gebrauch der Vernunft haben, so muff man anerkennen, daf3
die Menschen zwar von Natur Begierde, Furcht, Zorn und andere tierische Leidenschaf-
ten haben kénnen, ohne deshalb von Natur bése erschaffen zu sein.« (Hobbes, De cive,
Vorwort)

Wenn Hobbes in der Widmung zu De cive festhilt, beide Sitze seien wahr: »Der Mensch ist
ein Gott fiir den Menschen, und: Der Mensch ist ein Wolf fiir den Menschen; jener, wenn man die
Biirger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht« (Hob-
bes, De cive, Widmung; Herv. i. O.), dann liegt der Unterschied zu Aristoteles nicht so
sehr in der Unterscheidung der Verfasstheit der Menschen im gesetzlichen und im un-
gesetzlichen Zustand, sondern vielmehr in der Antwort auf die Frage, welcher der bei-
den Zustinde der fiir die Begriindung politischer Ordnung mafigebliche sei und damit
als »natiirlich« gekennzeichnet wird; unabhingig von der Bewertung der beiden Zustin-
de, die sich dhnelt: »Dort nihert man sich durch Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden
des Friedens der Ahnlichkeit mit Gott; hier miissen selbst die Guten bei der Verdorben-
heit der Schlechten ihres Schutzes wegen die kriegerischen Tugenden, die Gewalt und
die List, d. h. die Raubsucht der wilden Tiere, zu Hilfe nehmen.« (ebd.)

Unter umgekehrten Vorzeichen benennt auch Aristoteles sowohl das Uberwiegen der
Leidenschaften wie das Uberwiegen der Vernunft als menschliche — von der politischen
Ordnung abhingige — Zustinde; als »natiirlich« im Sinne der menschlichen Natur (im
Sinne ihres Telos) und damit politisch mafRgeblich aber gilt Aristoteles das gemeinschaft-
liche Leben:

»Wie nimlich der Mensch in seiner Vollendung das beste der Lebewesen ist, so ist er
getrennt von Gesetz und Recht das schlechteste von allen. Die schwerste Ungerech-
tigkeit ist namlich die, die liber Waffen verfiigt. Der Mensch aber wichst heran und
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verfligt mit Einsicht und Tugend iiber Waffen, die er besonders im entgegengesetzten
Sinne gebrauchen kann. Daher ist er das gottloseste und das wildeste Lebewesen ohne
Tugend.« (Aristoteles, Pol. | 2,1253a 31-35)

Ahnlich hilt Aristoteles in der Nikomachischen Ethik fest: »[E]lin minderwertiger Mensch
kann tausendmal mehr Unheil anrichten als ein Tier« (Aristoteles, NE VII 7, 1149b36). Bei
Aristoteles hat dies gleichwohl eine andere Funktion, weil der Mensch als Teil der gottli-
chen Ordnung als Teil eines Kollektivs Ausgangspunkt des politischen Denkens ist, wie
umgekehrt der Mensch als Teil der natiirlichen Ordnung als Individuum der Gattung
bei Hobbes. Aristoteles formuliert hier zwar einen »logischen Gegensatz zum Mann, der
unter dem Gesetz steht, aber keinen vorstaatlichen Zustand im Sinne der Vertragstheo-
retiker (Schiitrumpf 1991, 223).

Es handelt sich bei der Positionierung im Rahmen der sekundiren Konfliktlinien
folglich um durch die Setzungen im Rahmen der fundamentalen Dimensionen des an-
thropologischen Arguments determinierte Setzungen, das heif3t um im Vergleich zu den
fundamentalen Setzungen abgeleitete Setzungen bzw. Setzungen zweiten Grades. Das
kommt darin zum Ausdruck, dass auf Ebene des Erkenntnisobjekts nicht die Existenz
des jeweils entgegengesetzten Pols faktisch geleugnet wird, dieser wird jedoch, infolge
der sich aus dem Erkenntnisprinzip ergebenden Bestimmungen der beiden fundamen-
talen anthropologischen Dimensionen, als politisch nicht relevant verworfen. Das heif3t,
mit Blick auf das mittelbare Erkenntnisobjekt findet eine Positionierung statt, die die je-
weils anderen Positionen nicht leugnet, sondern nur bestimmte Positionen als relevant,
andere als irrelevant fiir die politische Ordnung bestimmt. Es handelt sich auch bei der
Verortung auf der Konfliktlinie, die sich auf den Menschen als spezifisches, mittelba-
res Erkenntnisobjekt (als ein Teil dieser Welt und damit des Objektbereichs menschli-
cher Erkenntnis) bezieht, um Setzungen der als politisch relevant behaupteten Merk-
male des/der Menschen (als Teil der erschlossenen Welt), die auf ein spezifisches Er-
kenntnisprinzip, sprich auf »Gott«, »Natur« oder »Gesellschaft« als Erkenntnisprinzip,
verweisen. Mit Blick auf das Erkenntnisobjekt zeigt sich die Pfadabhingigkeit der drei
Dimensionen des anthropologischen Arguments folglich besonders deutlich.
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Die politischen Implikationen des anthropologischen Arguments sollen im Folgenden
anhand der drei herausgearbeiteten Konfliktlinien und der mit ihnen korrelierenden
politischen Grundkonzepte fiir alle drei Paradigmen skizziert werden. Die Darstellung
ist dabei jeweils anhand der in Teil II dargelegten drei Dimensionen des anthropologi-
schen Arguments bzw. der drei anthropologischen Konfliktlinien im politischen Denken
gegliedert, auch wenn die Dimensionen im Rahmen der einzelnen Theorien selbstver-
stindlich ineinandergreifen.

Zu Beginn jedes Abschnitts werden zunichst kurz die politischen Implikationen der
entsprechenden Dimension des anthropologischen Arguments fiir das jeweilige Para-
digma verallgemeinernd dargestellt. Die sich so abzeichnenden paradigmatischen (Vor-
stellungen des) Menschen werden gewonnen durch den Abgleich der formalen politi-
schen Implikationen, die sich aus dem jeweiligen Erkenntnisprinzip (»Gott«, »Naturs,
»Gesellschaft«) ergeben und in Teil II in der Darstellung der Struktur des anthropolo-
gischen Arguments skizziert wurden, mit den inhaltlichen Konkretisierungen der para-
digmatischen anthropologischen Argumentation bei je exemplarischen politischen Den-
ker*innen, die als relativ typische Vertreter*innen des jeweiligen Paradigmas gelten kon-
nen. Abgebildet werden so drei »paradigmatische Menschen« im politischen Denken:
»der metaphysisch-theologische Mensch«, »der naturalistische Mensch«und »der gesell-
schaftliche Mensch«.

Dabei entsteht mit Blick auf das historistische Zwischenparadigma eine Leerstelle,
die durch die Darstellung der zentralen Rolle des historischen Denkens im Ubergang
vom naturalistischen zum gesellschaftlichen Paradigma in Teil I zwar aufgefangen, aber
nichtvollig gefiillt werden kann. Aufgrund der Aufficherungin die Erkenntnisprinzipien
»Geschichte«, »Kultur« und »Sprache« und deren je eigenen Verhiltnisses zum naturalis-
tischen wie zum gesellschaftlichen Paradigma scheint jedoch die Darstellung eines dem
im metaphysisch-theologischen Paradigma enthaltenen theologischen Menschen dqui-
valenten in das naturalistische Paradigma zu integrierenden »historistischen/kultura-
listischen/linguistischen Menschen« durch die Darstellung einzelner Theoretiker*innen
nicht moglich. Eine umfassende Darstellung der verschiedenen Wege aus dem natura-
listischen Paradigma wire zwar aus Sicht der hier skizzierten politikwissenschaftlichen
Anthropologie von grofiem Interesse, wiirde aber im vorliegenden Rahmen einen fiir ein
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Zwischenparadigma zu grofen Raum einnehmen. Gewissermafen lasst sich das gesell-
schaftliche Paradigma als Antwort auf die »Vielgotterei« in Folge der Wertrelativitit ver-
stehen, die die verschiedenen Reaktionen wie die Philosophische Anthropologie, die Kul-
turanthropologie, aber auch die Hermeneutik formalisiert.

Die »paradigmatischen Menschen« sind als abstrakte Argumentationsmuster bzw.
im Sinne einer politikwissenschaftlichen Ideengeschichte als Unbestimmtheitsstellen
(vgl. Hontzsch 2015) zu verstehen, die in konkreten Theorien niemals in Reinform, son-
dern immer kontextualisiert vorliegen. Als exemplarische Autor*innen werden fir das
metaphysisch-theologische Paradigma Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin, fir
das naturalistische Paradigma Thomas Hobbes, John Locke und Immanuel Kant sowie
fiir das gesellschaftliche Paradigma die schon behandelten Hannah Arendt, Michel Fou-
cault und Richard Rorty angefithrt. Diese Auswahl orientiert sich am Kanon des poli-
tischen Denkens, dessen Selektion vor dem Hintergrund der politikwissenschaftlichen
Anthropologie sinnvoll erscheint, insofern er die Etappen der paradigmatischen anthro-
pologischen Argumentationen widerspiegelt. Auch wenn hier nur die je vorherrschen-
den Positionen erortert werden, 6ffnet die Darstellung paradigmatischer Argumenta-
tionen im politischen Denken den Blick fiir diejenigen Positionen und Strémungen, die
eine vom je vorherrschenden Paradigma abweichende anthropologische Position vertre-
ten und deren Analyse vor diesem Hintergrund umso lohnenswerter erscheint, auch um
die Auswirkungen des je vorherrschenden Erkenntnisprinzips auf abweichende para-
digmatische Argumentationen zu analysieren. Eine solche Analyse kann hier gleichwohl
nicht erfolgen, da es hier zunichst um den Nachweis der paradigmatischen anthropo-
logischen Argumentationen im Rahmen exemplarischer Theorien geht; die Darstellung
bleibt also selektiv, ebenso wie die Erdrterung der einzelnen Theoretiker*innen zwangs-
laufig schematisierend erfolgen muss.

Die Darstellung verfolgt folglich weder das Ziel, erschopfend und abschliefend die
Manifestationen des anthropologischen Arguments in der Geschichte des politischen
Denkens abzubilden, sie soll fiir eine solche Analyse wenn iiberhaupt den Auftakt bil-
den, indem sie zeigt, dass die paradigmatischen Menschen das Potential besitzen, Wi-
derspriiche und Briiche in einzelnen Theorien und zwischen verschiedenen Stromungen
neu einzuordnen; noch kann es hier das Ziel sein, eine abschlief}ende und umfingliche
Interpretation der Theorien der genannten Autor*innen vorzulegen. Vielmehr geht es
darum, die jeweiligen Positionen — die anderenorts bereits sehr viel elaborierter darge-
stellt wurden, als das hier méglich ist — als durch das jeweils vorherrschende Erkenntnis-
prinzip und damit durch das anthropologische Argument im politischen Denken struk-
turiert auszuweisen. Bestenfalls erdffnen sich so neue Forschungsperspektiven auf ein-
zelne Strémungen, Autor*innen und politische Denkfiguren. Die Darstellung der ein-
zelnen Theoretikerinnen erfolgt entsprechend sehr textnah, insofern sie dem Nachweis
der Argumentationsfigur des jeweiligen paradigmatischen Menschen im Rahmen der
einzelnen Theorien dient; der historische Kontext ebenso wie die Genese der Werke ein-
zelner Autor*innen dagegen bleibt weitestgehend unberiicksichtigt. Die Forschungslite-
ratur zu einzelnen Autor*innen wird nur dort berticksichtigt, wo der Zugang der politik-
wissenschaftlichen Anthropologie in Widerspruch zu gingigen Darstellungen tritt oder
zu einer Positionierung in zentralen Forschungskontroversen fithrt, ansonsten wird in
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der Darstellung der Theorien unterstiitzend nur auf Textkommentare, Handbuchartikel
und Uberblicksdarstellungen zuriickgegriffen.

Das Ziel dieses dritten Teils ist folglich angesichts des in den Blick genommenen
groflen Zeitraums politischen Denkens und der gleichermafien umfassenden Werke
der zu erérternden Denker*innen ein begrenztes: Ziel ist es lediglich, die den einem
Paradigma zuzuordnenden Theorien gleichermafen zugrundeliegende (wenn auch
unterschiedlich kontextualisierte) anthropologische Argumentation aufzuzeigen und
dadurch Argumentationszusammenhinge offenzulegen und politische Argumente
vergleichbar zu machen. Mit der Darstellung der paradigmatischen Argumentati-
on im Rahmen exemplarischer Theorien ist allerdings die Annahme verbunden, dass
sich die identifizierten Dimensionen des anthropologischen Arguments und damit
die anthropologischen Konfliktlinien des politischen Denkens in jeglicher politischen
Theorie nachweisen lassen und zu einer entsprechenden Konzeption der politischen
Schliisselkonzepte Freiheit, (Wissen und) Macht und Herrschaft fithren. Hier wird noch
einmal der aufklirerische Anspruch einer politikwissenschaftlichen Anthropologie
deutlich, deren Ziel es ist, anthropologische Argumentationen im politischen Denken
offenzulegen, auch dort wo nicht explizit anthropologisch argumentiert wird.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass das jeweilige
Paradigma hier nur als je zu einer bestimmten Zeit vorherrschend zu verstehen ist, in
dem Sinn, dass die Struktur wissenschaftlicher Erkenntnis und damit auch die je vor-
herrschende Vorstellung vom Menschen durch eine je paradigmatisch wirkende Wis-
senschaft bzw. Wissenschaftsfamilie dominiert wird. Paradigmenwechsel bedeutet mit
Blick auf die in Teil I skizzierten erkenntnistheoretischen Umbriiche keineswegs, dass
die paradigmatische Argumentation des bzw. der jeweils fritheren Paradigmas/en durch
das jeweils neue Paradigma im politischen Denken obsolet wiirde, sie ist lediglich weni-
ger wirkmaichtig. Alle inhaltlichen anthropologischen Argumente sind zu allen Zeiten
gleichermafen gegenwirtig und auch die Erkenntnisprinzipien wirken fort, wobei die
konkreten Argumente wie die Erkenntnisprinzipien nicht notwendig expliziert werden
miissen, sondern auch mittelbar durch die jeweiligen Konzepte von Freiheit, Macht und
Herrschaft wirken kénnen. So finden sich selbst im Rahmen der Theorie einzelner Au-
tor*innen anthropologische Argumente verschiedener Paradigmen, die je nach Auspri-
gung in Konflikt miteinander geraten. Die Argumentation des je vorausgehenden Pa-
radigmas kann zugleich in der politischen Praxis bzw. dort, wo paradigmatisches Den-
ken durch Institutionen, Verfahren und Normen auf Dauer gestellt ist, fortwirken und
in Spannung zu dem im politischen Denken und Handeln vorherrschenden Paradigma
geraten.

In der Abfolge der Paradigmen lisst sich, insofern die jeweiligen Kontextualisierun-
gen stets vor dem Hintergrund fritherer Kontextualisierungen erfolgen, eine Denkbe-
wegung beobachten, die gleichwohl nicht notwendig als Fortschritt verstanden werden
muss. Im Zuge dieser Denkbewegung ist der Mensch im Sinne einer zunehmenden Im-
manentisierung der Erkenntnis bzw. der WelterschlieRBung zunehmend auf sich selbst
verwiesen und als autonom gedacht. Die Bewegung ist eine hin zum Menschen bzw. zum
Denken als eines ihm spezifischen, rein innerweltlichen, durch die Welt konstituierten
und die Welt konstituierenden Vermogens und damit zugleich eine Bewegung hin zur
Befreiung des politischen Subjekts.
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Dieser dritte Teil muss nicht chronologisch gelesen werden, sondern ist durchaus
so gedacht, dass man sich in der Lektiire auf unterschiedlichen Ebenen bewegen kann:
sei es, dass man sich auf die Darstellung der oder eines paradigmatischen Menschen
(bspw. 1.1., 1.2., 1.3.) oder auf die Menschenbilder einzelner Autor*innen (bspw. 1.1.1.,
1.2.1., 1.3.1.) beschrinkt oder auf die Kapitel zu einer der Dimensionen des anthropolo-
gischen Arguments und ihrer politischen Implikationen (bspw. 1.1., 2.1., 3.1.).

1. Der metaphysisch-theologische Mensch
1.1 Freiheit: Der Mensch als Teil der géttlichen Ordnung

Im Rahmen des metaphysisch-theologischen Paradigmas stellt der Mensch die Welt und
damit sich selbst in einen kosmologischen bzw. theologischen Gesamtzusammenhang,
durch dessen Struktur beide geprigt sind. Der Mensch ist Teil eines dem Menschen
unerreichbaren und unverfiigbaren, weil géttlichen, jedoch einsehbaren, imitierba-
ren Ordnungsgefiiges. Der metaphysisch-theologische Mensch ist auf die kosmische
bzw. gottliche Ordnung verwiesen und durch diese determiniert. Die kosmische bzw.
gottliche Ordnung gilt fiir den einzelnen Menschen wie fir die politische Ordnung als
normativer Bezugspunkt.

Mit dem Verstindnis der Welt bzw. des Menschen als Teil des Kosmos/der géttlichen
Ordnung ist die erkenntnistheoretische Unterscheidung zwischen dem stets Seienden
und dem stets Werdenden verkniipft. Daraus ergibt sich die spezifische Zwischenstel-
lung des Menschen im metaphysisch-theologischen Paradigma, der als einziges Wesen
der werdenden Welt zugleich Anteil am stets Seienden, Gottlichen hat. Gemessen am
stets Seienden ist der Mensch in seiner Korperlichkeit ein vergangliches Wesen und nur
Abbild, gemessen an der werdenden Welt ist er aufgrund seiner unsterblichen Seele gott-
gleich. Dem Menschen kommt, weil er iiber die Einsicht in die héhere Ordnung vermit-
tels der dem Menschen eigenen Vernunftfihigkeit an dieser teilhat, in der werdenden
Welt eine gegeniiber der restlichen belebten Natur herausgehobene Stellung zu. In die-
ser iiberlegenen Stellung griindet die dem Menschen eigene Wiirde und damit (morali-
sche) Gleichheit, die bei Platon und Aristoteles im Begrift der Seele bereits enthalten ist
(vgl. Pfordten 2016, 13 f.), die aber erst dort begrifflich expliziert wird, wo der Mensch,
wie bei Thomas von Aquin, als individuiertes Wesen in den Blick gerit.

1 Bereits im romischen Denken lassen sich ein soziales Verstandnis der Wiirde im Sinne der gesell-
schaftlichen Wertschatzung (vgl. Wetz 2005, 19) und ein erstmals von Cicero in De officiis explizier-
tes (vgl. Pfordten 2016, 12 f.), an die Teilhabe des Menschen an der géttlichen Ordnung vermittels
seiner Vernunftfahigkeit gekniipftes Verstandnis unterscheiden: »Daraus ersieht man, daf kdrper-
liches Vergniigen der erhabenen Stellung des Menschen nicht genug wiirdig ist und verschmiht
und zuriickgewiesen werden muf; [...] wenn wir bedenken wollen, eine wie iiberlegene Stellung
und Wiirde in [unserem] Wesen liegt, dann werden wir einsehen, wie schdndlich es ist, in Genuf3-
sucht sich treiben zu lassen [...]. Auch mufR man einsehen, daR wir von der Natur gleichsam mit
zwei Rollen ausgestattet sind: die eine davon ist eine gemeinsame daher, weil wir alle teilhaftig
sind der Vernunft und des Vorzugs, durch den wir uns auszeichnen vor den Tieren [...]; die andere
aber eine, die in besonderem Sinne den einzelnen zugeteilt ist. Wie es namlich bei den Korpern
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Indem der Mensch als Individuum in den Blick gerit, setzt die Immanentisierung
des Menschen ein, wodurch zugleich der Begriff der Freiheit (und des Willens) an Be-
deutung gewinnt. Erst wo der Wille mit der Vernunft in Konflikt gerit, ist der Mensch als
Teil der werdenden Welt »frei«, seine durch die verniinftige Einsicht erkennbare Bestim-
mung zu verfehlen. Die im metaphysisch-theologischen Paradigma maf3gebliche Frei-
heit ist jedoch die mit der Vernunft verkniipfte Freiheit. Sie ist teleologisch bestimmt
und folglich an das Erkenntnissubjekt gebunden, genau genommen an die in der wer-
denden Welt zur Entfaltung kommende Vernunftfihigkeit. »Frei« im Sinn von autonom
kann der metaphysisch-theologische Mensch folglich nicht sein. Frei — das heif3t, so weit
als moglich frei von den Fesseln der werdenden Welt bzw. des menschlichen Kérpers — ist
der Mensch im Verstindnis des metaphysisch-theologischen Paradigmas, wenn er dem
gottlichen Potential in Form des verniinftigen Seelenteils gemaf3 handelt. Denken und
Handeln stehen hier im Einklang, Mensch und politische Ordnung sind in bester (gott-
dhnlichster) Verfassung, wenn ihr (willentliches) Handeln der verniinftigen Einsicht ent-
spricht. Nur ein die Vernunftbegabung realisierender Mensch ist in der Lage, »frei« mit
seinesgleichen iiber die gemeinschaftlichen Belange zu entscheiden.

Diese spiter als »kollektive Freiheit« (Constant 1972) bezeichnete bzw. als Vor-
laufer der »positiven Freiheit« (Berlin 2006) oder der »reflexiven Freiheit« (Honneth
2011, 58—80) verstandene Freiheit birgt in Isaiah Berlins Augen die Gefahr des politi-
schen Missbrauchs, denn diese Ansicht ermdgliche es, »die tatsichlichen Wiinsche von
Menschen und Gesellschaften im Namen und zum Wohle ihres >wirklichen« Selbst zu
drangsalieren, zu unterdriicken, zu foltern — all dies in dem sicheren Wissen, dafd das
wahre Ziel des Menschen [...] identisch mit seiner Freiheit sein muf3« (Berlin 2006,
213); diese Gefahr des Missbrauchs birgt das antike Freiheitsverstindnis allerdings
nur dann, wenn man, wie Berlin mit Blick auf die Unterscheidung negativer und po-
sitiver Freiheit, vom anthropologischen Standpunkt des naturalistischen Paradigmas
aus argumentiert, der das Erkenntnisobjekt und damit die individuelle Natur zum
Ausgangspunkt politischen Denkens macht.

1.1.1  Freiheit durch Erkenntnis des Guten (Platon)

In Platons Ideenlehre, in deren Rahmen die Ideen unvergingliche und unverinderliche
Bezugspunkte des Wissens sind, ein von der sinnlich wahrnehmbaren Welt unabhin-
gigen Status besitzen und die sinnlich wahrnehmbaren Dinge iiber die Teilhabe an den
Ideen bestimmt sind, zeigt sich die Unterscheidung zwischen werdender und seiender
Welt besonders deutlich. Vor diesem Hintergrund entfaltet Platon im Timaios, dem fiir
Platons Kosmologie mafigeblichen Dialog (vgl. Mesch 2017), den Mythos der Schaffung
der Welt.> Demnach hat der gottliche Demiurg die Welt als Abbild mit Blick auf das Un-

sehr grofRe Unterschiede gibt [...], so zeichnen sich im Geist noch grofiere Verschiedenheiten ab«
(Cicero 2007, 93/95); vgl. zum Begriff der Wiirde im romischen Denken Pdschl 1989. Hier sind auch
bereits individuierende Elemente angelegt, doch bleibt der wohlgeordnete Kosmos, wie bei Tho-
mas von Aquin die gottliche Ordnung, an dem/der der Mensch vermittels seiner Vernunftfahigkeit
Anteil hat, mafgeblich fiir die anthropologische Argumentation.

2 Welchen epistemologischen Status die Ausfithrungen des Timaios im gleichnamigen Dialog ha-
ben, ist in der Forschung umstritten (vgl. Mesch 2017, 219 f.). Zu Beginn des Timaios hilt dieser
fest, dass mit Blick auf die Entstehung des Weltalls genau bestimmte Aussagen nicht moéglich

121


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

122

Der Mensch als politisches Argument

vergingliche erschaffen (Platon, Timaios, 29a-c), er verlieh »der Seele Vernunft und dem
Korper die Seele und gestaltete daraus das Weltall, um so das seiner Natur nach schonste
und beste Werk zu vollenden« (ebd., 30b). Dabei besteht eine Hierarchie zwischen Welt
und Menschen, fiir deren Seele der Demiurg das fir das Gemisch der Seele des Welt-
ganzen Ubriggebliebene mischte, »doch nicht mehr ebenso in derselben Weise Laute-
res, sondern Bestandteile zweiten und dritten Grades« (ebd., 41d), deren sterbliche Lei-
ber und das, »was noch zur menschlichen Seele hinzuzufiigt werden« musste (ebd., 42¢),
aber von den »jungen Gottern« geschaffen wurden, die hier selbst nur die bei ihrer »Er-
zeugung bewiesene Schopferkraft nachzuahmen« versuchten (ebd., 41c). Die Vernunft
ist der gottliche Teil im Menschen, genau genommen in der Seele des Menschen, die
Seele aber besteht aus mehreren Teilen, sie wurde durch die »Einkdrperung« verwirrt
und muss entsprechend auf die richtigen Bahnen gefithrt werden (ebd., 42e-44c). Der
Mensch ist zwar in seiner Korperlichkeit Teil der werdenden Welt, letztlich aber tiber sei-
ne Teilhabe am Géttlichen bestimmt. Uber den verniinftigen Seelenteil hilt Platon fest:

»Uber die vorziiglichste Gattung unserer Seele miissen wir uns aber folgende Vorstel-
lung machen, daf$ Gott sie jedem als einen Schutzgeist verliehen hat — eben der Teil
von welchem wir behaupteten, dafd er in unserem Korper die oberste Stelle einnehme
und uns von der Erde zu dem Himmel uns Verwandten erhebe, sofern wir ein Gewéchs
sind, das nicht in der Erde, sondern im Himmel wurzelt.« (ebd., 90a; Herv. F. H.)

Mensch und Stadt sind nur im kosmischen Gesamtzusammenhang zu verstehen und als
Teil der werdenden Welt iiber ihre Nihe oder Entfernung zum Géttlichen bestimmt. Mit
Blick auf die politische Ordnung versinnbildlicht das der Mythos tiber die zwei Weltzeit-
alter im Politikos (vgl. 268d-274e) wie in den Nomoi (vgl. 713b-715a), wobei das Ziel for-
muliert wird, »wir miifSten mit Aufbietung aller Mittel die Lebensart, wie sie unter Kro-
nos bestanden haben soll, nachahmen und dem gehorsam, was sich an Unsterblichem
in uns befindet, unser hiusliches und 6ffentliches Leben gestalten und das vom Nach-
denken Festgesetzte als Gesetz bezeichnen« (ebd., 713e-714a). Der Philosoph, der durch
den Umgang mit dem Géttlichen gottdhnlich wird (vgl. Platon, Politeia, 500c), ist fiir Pla-
ton entsprechend »Mensch an sich« (Platon, Theaitetos, 174b) und Herrscher in der besten
Stadt (vgl. Platon, Politeia, 473c-d), weil er in der Lage ist, die Ideen zu schauen und die
eigene Seele wie die politische Ordnung danach auszurichten.

Der Mensch ist bei Platon durch die hohere Ordnung determiniert. Bei Platon fin-
det sich, wie bei Aristoteles, kein Konzept des freien Willens (vgl. Frede 2011, 19; nur zu
Platon vgl. Baumgarten 2017, 173) bzw. es existiert in der antiken Philosophie kein um-
fassendes Aquivalent fiir den neuzeitlichen Willensbegriff (vgl. Horn u. a. 2004, 763); das

seien: »lhr muRt vielmehr zufrieden sein, wenn wir sie so wahrscheinlich wie irgendein anderer
geben, wohl eingedenk, daf mir, dem Aussagenden, und euch, meinen Richtern, eine mensch-
liche Natur zuteil ward, so daf es uns geziemt, indem wir die wahrscheinliche Rede iiber diese
Gegenstande annehmen, bei unseren Untersuchungen diese Grenze nicht iiberschreiten.« (29¢c-d)
Insofern Timaios von Kritias eingefiihrt wird »als der Sternenkundigste unter uns und derjenige,
der es zur Hauptaufgabe seines Lebens machte, zur Kenntnis der Natur des Weltalls zu gelangen,
lassen sich die Ausfiihrungen verstehen als das mit Blick auf die teleologische Wohlgeordnetheit
des Kosmos wahrscheinlichste Erklarungsmodell.
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Wollen ist hier vielmehr »the form in which reason desires something. If reason recog-
nizes, or believes itself to recognize, something as a good, it wills or desires it. [...] Thus
it is assumed that there is such a thing as a desire of reason and hence also that reason by
itself suffices to motivate us to do something« (Frede 2011, 20; Herv. F. H.). Verniinftiges Han-
deln steht nicht im Konflikt mit triebhaftem Handeln; wenn der Mensch den niederen
Strebungen folgt, dann aufgrund der ungeniigenden Ubung des rationalen Seelenteils
(vgl. ebd., 22 ff.). Im Begriff der Tugend verschmelzen Wille und Vernunft gewisserma-
Ren, Tugend bedeutet das Streben (das Wollen) der Vernunft zu unterstellen, sodass der
Mensch ein Leben entsprechend seiner durch die héhere Ordnung vorgegebene Stellung
fithre.

Die richtige Anordnung der Seele und der Stadt verweisen aufeinander — selbst der
Philosoph kehrt nach der Schau der Ideen in die Stadt zurick (vgl. I11.1.3.1) — und damit
zugleich die Freiheit der Seele und der Stadt. Ex negativo zeigt sich das dort, wo Sokrates
in der Politeia mit Blick auf die tyrannische Seele und den dieser entsprechenden Tyran-
nenstaat, als einem geknechteten Staat, ausfithrt:

»Wenn nun der Mensch dem Staat dhnlich ist, muR auch inihm derselbe Zustand herr-
schen: seine Seele ist voll von Knechtschaft und Unfreiheit und in ihr befinden sich
gerade die besten Teile, wahrend nur ein kleiner Teil, der iibelste und wahnsinnigste
herrscht.:So mufd es sein!<>Nennst du nun eine solche Seele geknechtet oder frei?«:Na-
tlrlich geknechtet!<>Ein geknechteter, von einem Tyrannen beherrschter Staat kann
doch am wenigsten seinem eigenen Willen folgen?«GewifRl<;Und somit kann auch die
geknechtete Seele am wenigsten ihrem Willen folgen —die Seele als ganze genommen
[...].«« (Platon, Politeia, 577d-€)

Vernunft und »Wille« und damit Vernunft und »Freiheit« sind bei Platon unaufléslich
verbunden; im Kommentar zu dieser Stelle heifst es: »Der Wille des Menschen ist auf
das Gute gerichtet, dieses aber erkennen der geknechtete Staat und Mensch nicht, weil
in ihnen nicht der verniinftige Seelenteil herrscht; deshalb ist das sWollen< kein echtes,
wahres Wollen; er kann es nicht haben, weil er das richtige Ziel nicht kennt.« (Vretska
2001, 614 Anm. 14) Die geknechtete Seele wie der geknechtete Staat sind in Unordnung;
wahres Wollen ist nur méglich, wo die Seele bzw. der Staat in der richtigen Verfassung
ist, genau genommen, wo der muthafte Seelenteil, »seinem Wesen nach Helfer der Ver-
nunft, wenn er nicht durch schlechte Erziehung verdorben ist« (Platon, Politeia, 441a),
dem verniinftigen Seelenteil dient, der iiber den triebhaften Seelenteil herrscht, wenn
der Mensch also tun will, was er nach verniinftiger Einsicht tun soll. In diesem Sinne
spricht Sokrates im Georgias den Rednern und Tyrannen ab, Macht im Staat zu besitzen,
»weil sie nimlich nichts tun, was sie wollen, dafd ich es grade heraus sage; jedoch tun sie
freilich, was ihnen diinkt, das Beste zu sein« (466d-e). Platon unterscheidet hier gewis-
sermafen Wollen und Willkiir: Wollen ist auf das Gute ausgerichtet, »Ausrichten aber
was einen bediinkt ohne Erkenntnis, das riumst auch du ein, sei ein Ubel« (ebd., 467a; Herv.
F. H.). Nur durch eine konsequente Vernunftorientierung kann man sich von verfehltem
Handeln frei machen (vgl. Baumgarten 2017, 170).

Wenn aber nur derjenige frei ist, der will, was er als Gutes erkennt, sprich der das
Géttliche in sich verwirklicht, wird verstindlich, weshalb die Demokratie, die »sich an
der ungemischten Freiheit iiber das Maf hinaus berauscht« (Platon, Politeia, 562d; Herv. F. H.)
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in Platons Verstindnis notwendig zugrunde gehen muss. Platon lehnt die Demokratie
ab, weil die dort praktizierte Freiheit losgelost von Vernunft und Erkenntnis und da-
mit widernatiirlich im Sinne der kosmischen Teleologie ist und die Demokratie in der
Folge notwendig zur Tyrannis verkommt. Die Demokratie stellt Gleichheit her, wo kei-
ne Gleichheit herrscht. Sie ebnet alle (von Natur bzw. durch die kosmische Ordnung in
Abhingigkeit von der Vernunftfihigkeit bestehenden) hierarchischen Beziehungen ein:
Der Vater gewdhnt sich, den Kindern zu gleichen, die ihre Eltern nicht mehr achten, der
Lehrer fiirchtet die Schiiler, selbst gekaufte Sklaven und Sklavinnen sind ebenso frei wie
ihre Kiufer, Frauen wie Minner, ja selbst die Tiere (vgl. ebd., 562e-563c). Demokratie ist
gekennzeichnet durch Verzicht auf Herrschaft und Vernunft (vgl. Kersting 1999, 277). Es
gibt keinen Gehorsam mehr, »zuletzt kiimmern sie sich nicht einmal um die Gesetze, die
geschriebenen wie die ungeschriebenen, um nur ja nirgends einen Herrn tiber sich zu
haben« (Platon, Politeia, 563d-€). In der Demokratie also mafit sich ein jeder an, frei han-
deln zu kénnen, was doch nur kann, wer Erkenntnis besitzt und also um das Gute weifs,
anhand dessen er sein Handeln ausrichtet, in dessen Seele also die Vernunft herrscht.
»Freiheit« setzt insofern in Platons Verstindnis Herrschaft voraus, die durch die héhere
Ordnung legitimiert und deren Organisation durch die hohere Ordnung einsehbar ist.
»Freiheit« bedeutet sich von der falschen Handlungsmotivation zu befreien durch die
richtige Anordnung der Seele, auch wenn je nach Grad der Vernunftfihigkeit daraus je
nach Stand andere Tugenden folgen.

1.1.2  Freiheit durch tugendhaftes Handeln (Aristoteles)
Aristoteles’ Vorstellung des Universums stellt grundsitzlich keinen Bruch mit der plato-
nischen Naturphilosophie dar (vgl. Wildberg 2011b, 258) und geht »wie die Kosmologie
des Timaios, trotz ihres viel weiter gespannten Bogens, nahtlos iiber in die Zoologie und
Anthropologie« (Wildberg 2011a, 87).> Der Kosmos ist auch bei Aristoteles in seiner te-
leologischen Struktur wohlgeordnet. Doch bei Aristoteles sind politische Ordnung und
Mensch nur indirekt auf die Gottheit hingeordnet: »Sie sind es nicht im Sinne einer Kau-
salrelation. Der oberste Beweger ist kein Schopfer. Er ist bewegt als ein Erstrebtes<, das
heifdt er ist das Ziel allen Strebens und Begehrens. Alles strebt — ob bewuf3t oder unbe-
wufdt — zur Ahnlichkeit mit dem letzten Ziel.« (Ottmann 2001, 116) Entsprechend dient
die theoretische Einsicht nicht in gleicher Weise wie bei Platon als Maf3stab fiir die Pra-
Xis.

Aristoteles wendet sich gegen Platons Konzept der Ideen als fiir sich und unabhingig
von der sinnlich erfahrbaren Realitit bestehend, vielmehr sind sie als Substanz stets

3 Platons und Aristoteles’ politisches Denken gelten — dem Aristotelischen Selbstverstindnis fol-
gend —oftmals als zwei weithin kontrire Ansitze (vgl. Sternberger 1990, 292; Ottmann 2005; ver-
starkt auch durch Poppers (2003) Platon-Interpretation); in diesem Verstindnis beginnt die Wis-
senschaft von der Politik erst mit Aristoteles (Bien 1980, 162—193; Hoffe 2001b, 5); Platon-Forscher
weisen dies dagegen (vor allem, aber nicht nur mit Blick auf die Spatdialoge, insbesondere den Po-
litikos [vgl. dazu Gigon 1965; Pannier 1998]) zuriick (vgl. Nitschke 2008b, 12); vor dem Hintergrund
der anthropologischen Argumentation erweisen sich die Gemeinsamkeiten zwischen Aristoteles’
und Platons politischem Denken als grundlegender als die Unterschiede, die keineswegs geleug-
net werden sollen, deren Status aber iberdacht werden miisste.
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mit konkreten Trigern verbunden, deren Wesen sie ausmachen. Aristoteles verdeut-
licht das in seiner Metaphysik anhand der Herstellung einer erzenen Kugel: »Ich meine,
das Erz rund machen heift nicht das Runde oder die Kugel machen, sondern etwas
anderes, nimlich diese Form, in einem anderen hervorbringen.« (Aristoteles, Met. VII 8,
1033a32) Die Unterscheidung zwischen Werdendem und Seiendem bleibt vorausgesetzt,
doch verstanden als Stoff und Form bilden sie ein unaufldsliches Ganzes, das stets als
Gewordenes auftritt:

»Sollte es aber fiir das Kugel-sein iiberhaupt eine Entstehung geben, so miifite etwas
aus etwas werden; denn alles, was entsteht, muR teilbar sein, und es mufi das eine
dies, das andere das sein, ich meine das eine Stoff, das andere Form. Wenn nun Kugel
die Figur ist, welche vom Mittelpunkt aus nach allen Seiten gleiche Entfernung hat, so
ist dabei eines dasjenige, an dem das wird, was der Werktatige hervorbringt, das an-
dere das, was an jenem ist, das Ganze aber ist das Gewordene, z.B. die eherne Kugel.
Aus dem Gesagten erhellt also, dafs dasjenige, was wir als Form oder Wesen(heit) be-
zeichnen, nicht wird, wohl aber das nach ihr benannte Ganze (Zusammengesetzte),
und dafd in jedem Werdenden ein Stoff vorhanden ist, und das eine dies, das andere
das ist.« (ebd., 1033b12-18)

Auch das Verhiltnis von Seele und Kérper ist, wie Aristoteles in Uber die Seele ausfiihrt,
eines von Form und Stoff (vgl. Aristoteles, De an. 11 1, 412a15-25): Die Seele ist die »Voll-
endung eines natiirlichen Korpers, der dem Vermdégen nach Leben hat« (ebd., 412a29-30;
vgl. auch ebd., 414a15-25). Die Seele macht somit das Wesen eines Lebewesens aus. Trotz
des skizzierten Unterschieds zu Platon ist auch bei Aristoteles das, was den Menschen
bzw. die Seele des Menschen ausmacht, die Vernunft, genau genommen ist sie »[u]nter
dem Erscheinenden [...] das Gottlichste« (Aristoteles, Met. XII 9, 1074b16). Beseelt sind
alle lebendigen Wesen — Lebendig-Sein kann Vernunft, Wahrnehmung, Ortsbewegung
und Stillstand, Nahrungsaufnahme, Schwinden und Wachstum bedeuten (vgl. Aristote-
les, De an. 11 1, 4132 20-25) — aber nur der Mensch verfiigt iiber Vernunft. Und auch fir
Aristoteles liegt das Gliick des Menschen im Tétigsein der Seele gemiR der Vernunft.

Wahrend die Sinneswahrnehmung etwas anderes zum Objekt hat, denkt sich die
Vernunft selbst, »die Vernunfterkenntnis (bzw. -titigkeit) ist Erkenntnis ihrer Erkennt-
nis(-titigkeit)« (Aristoteles, Met. XII 9, 1074b34) bzw. in der Ubersetzung von Michael
Bordt »das Denken ist des Denkens Denkenc; der Gegenstand der Vernunft aber ist »das
Gottlichste und Wiirdigste, und zwar ohne Verinderung« (ebd., 1074b25). Entscheidend
nun ist, was Michael Bordt in seinem Kommentar zur entsprechenden Stelle festhilt:
»Die menschliche Vernunft ist nicht gottlich, insofern sie ein Vermdgen ist, sondern
insofern sie als Aktualitit, als wirkliche Tatigkeit existiert« (Brodt 2006, 146), wobei
»[n]ur diejenige Vernunfttitigkeit die beste [ist], die das beste Objekt denkt«, nimlich
sich selbst (ebd., 147). Die Vernunft ist auch hier kein autonomes Vermdégen: Indem sie
sich selbst denkt, hat der Mensch Teil am Gottlichen, in der Vernunfttitigkeit ist der
Mensch Mensch.

Aristoteles wendet sich zwar gegen die platonische Annahme, die Seele kénne un-
abhingig vom Korper existieren (vgl. Platon, Phaidon, 115d), denn die Vollendung einiger
Teile der Seele ist die von Korperteilen selbst (vgl. Aristoteles, Dean. 111, 413a 5-8); er geht
aber davon aus, dass das rationale Seelenvermdgen, die Vernunft, ewig und unsterblich
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ist (vgl. ebd. I1I 5, 430a 24), so ist die Seele als Ganze, anders als bei Platon, vom Kérper
nicht abtrennbar (vgl. ebd. II 1, 413a3-6), die Vernunft im Denken des Denkens jedoch
schon (vgl. ebd. III 4, 429b6-7). Die Besonderheit der Vernunft liegt darin, dass sie als
affizierbare, an die Materie gebunden, werdend und verginglich ist, als unaffizierte, als
»materieloses Vermogen« (ebd., 430a8; Herv. i. O.), aber ewig:

»Es muss aber so sein wie bei einer Schreibtafel, in die nichts der Vollendung nach ein-
geschrieben ist. Genau dies ist bei der Vernunft der Fall. Und sie ist selber Gegenstand
des Denkens, ganz so wie die (anderen) Denkgegenstinde. Bei dem, was ohne Mate-
rie ist, ist das Denkende und das Gedachte nimlich dasselbe, weil das betrachtende
Wissen und der Gegenstand, der auf diese Weise gewusst wird, dasselbe sind.« (ebd.,
430a1-5)

Mutet diese Passage in der Annahme der Selbstobjektivierung der Vernunft und des Den-
kens fast nachmetaphysisch an, wird der Dualismus zwischen Werdendem und Seien-
dem keineswegs iiberwunden, insofern dem die Vorstellung der reinen Vernunfttatigkeit
als gottlich und auf das Unverinderliche gerichtet zugrunde liegt und so »das Denken
von ungeteilten Gegenstinden in den Bereich [gehort], in dem es das Falsche nicht gibt«
(ebd. III 5, 430a26-27).

Dabei ist, entsprechend des verinderten Zusammenhangs von Seele und Kérper,
zwar das theoretische Erkenntnisvermdgen auch fiir Aristoteles das Gottliche im Men-
schen und sein bester Teil, das theoretische Leben insofern laut Nikomachische Ethik
unzweifelhaft das Beste (vgl. Aristoteles, NE X 7), doch: »Ein solches Leben [...] wire
iitbermenschlich, denn man kann es in dieser Form nicht leben, sofern man Mensch
ist, sondern sofern ein gottliches Element in uns wohnt.« (ebd., 1777b 25 f.). Vor dem
Hintergrund der aristotelischen Seelenlehre kénnte man sagen, dass das »theoretische
Leben« ein Widerspruch in sich ist, weil auch der Philosoph und seine Seele an den
Korper und mithin das Leben und seine Mitmenschen gebunden sind (das gilt schon
bei Platon, wird bei Aristoteles aber durch die Unterscheidung von praktischem und
theoretischem Wissen verstirkt). Doch: Auch wenn es sich beim theoretischen Leben fiir
Aristoteles um keinen dauerhaften Zustand handeln kann, wohingegen das zweitbeste
Leben, das politische Leben, das dauerhafte Gliick fiir den Menschen als eines Ganzen
bedeutet, bleibt bei Aristoteles, entsprechend der Kennzeichnung des vernunfthaften
Seelenteils als ewig und gottlich, die theoretische Schau als eine sich von dieser Welt
l6sende Titigkeit, wenn auch zeitlich begrenzt, so doch méglich und hochstes Ziel der
menschlichen Natur; der Dualismus zwischen Seiendem und Werdenden wird nicht
tiberwunden.

Wie bereits ausgefiihrt, findet sich wie bei Platon auch bei Aristoteles kein Begriff
des freien Willens (vgl. Frede 2011, 19) bzw. existiert hier kein umfassendes Aquivalent
fiir den neuzeitlichen Willensbegriff (vgl. Horn u. a. 2004, 763). Gleichwohl findet sich
bei Aristoteles ein Begriffsbiindel, das sich als Vorldufer fiir den spiteren Willensbegriff
verstehen ldsst (vgl. Kahn 1988). Ansitze finden sich insbesondere im Begriff der »Frei-
willigkeit« und der »Entscheidung« (bzw. »Vorzugswahl«).* Wihrend Aristoteles, wie er

4 Fur eine ausfithrliche Darstellung von Freiwilligkeit, Entscheidung und Verantwortlichkeit bei Aris-
toteles vgl. Rapp 2006.
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in der Nikomachischen Ethik ausfihrt, als unfreiwillig dasjenige gilt, was unter Zwang
oder aus Unwissenheit geschieht, gilt ihm als freiwillig dasjenige, »dessen bewegendes
Prinzip in dem Handelnden selbst liegt, wobei er ein volles Wissen von den Einzelum-
stinden der Handlung hat« (Aristoteles, NE I1II 3, 1111a 23—25). Am Freiwilligen haben
auch Kinder und die sonstigen Lebewesen Anteil, an der Entscheidung nicht (vgl. ebd.,
1111b10). Freiwilligkeit verweist so auf Handlungsfreiheit, wohingegen die auf Entschei-
dung beruhende Handlung zum Guten strebt und mithin durch die héhere Ordnung de-
terminiert bleibt. Die Entscheidung oder Vorzugswahl ist mit der Vernunft verkniipft,
genau genommen mit der abwigend-reflektierenden Vernunft; das Hin und Her unse-
rer Uberlegung richtet sich »nicht auf das Ziel, sondern auf die Wege zum Ziel« (ebd. 111
5,1112b10); die Entscheidung ist »ein iiberlegtes Streben nach dem, was in unserer Macht
steht« (ebd., 1113a10). Der Mensch kann »frei« im Sinne von spontan, ohne Zwang und
im Wissen um die Einzelumstinde handeln, doch dort, wo seinem Handeln eine Ent-
scheidung zugrunde liegt, er also seiner verniinftigen Natur gemif3 handelt, handelt er
gerade nicht frei im Sinne von spontan, sondern im Sinne von tugendhaft und damit im
Sinne einer iiber den Einzelnen hinausweisenden, hoheren Freiheit. »Denn gliicklich ist
niemand wider seinen Willen, aber Minderwertigkeit ist freiwillig.« (ebd. I1I 7, 1113b15)

Freiheit und das Gute sind bei Aristoteles unauflgslich verkniipft. Freiheit verweist
so auch bei Aristoteles auf die Polis:

»Esistalso offenbar,dafd alle die Staatsverfassungen, die den gemeinsamen Nutzenim
Auge haben, mit Riicksicht auf das schlechthin Gerechte richtig sind, daf aber alle die,
die nurihren eigenen Nutzen als den der Herrschenden im Auge haben, fehlerhaftsind
und alle Abweichungen der richtigen Staatsverfassungen. Sie sind nimlich herrisch,
der Staat aber ist eine Gemeinschaft der Freien.« (Aristoteles, Pol. Il 6, 1279a17-21)

Voraussetzung fiir die politische Freiheit ist die konomische Unabhingigkeit als Frei-
heit von der existentiellen Notwendigkeit (vgl. ebd. I 2, 1252a30), weil nur derjenige, der
von der Sorge um das Alltdgliche befreit ist - so er ausreichend Anteil an der Vernunft
hat — die notwendigen Tugenden ausbilden kann, durch die es ihm méglich ist, das Ge-
meinwohl zu verfolgen. Die politische Freiheit, die aus dem Biirgerstatus als Teilhabe
»an der richterlichen Entscheidung und der Herrschaft« erwichst (ebd. I1I 1, 1275222),
bedeutet nicht nach dem selbstgegebenen Gesetz zu leben, sondern die politische Ord-
nung bzw. die Gesetze nach dem durch die héhere Ordnung vorgegebenen Guten aus-
zurichten. »Die Titigkeit des Biirgers impliziert somit eine perfekte ethische Ausrich-
tung und einen optimalen Gebrauch der menschlichen Intelligenz.« (Neschke-Hentsch-
ke 2001, 172) Tugendhafte Seele und politischen Ordnung sind untrennbar verkniipft,
insofern die richtige Ausrichtung der Seele aber ein durch das Erkenntnisprinzip Vor-
gegebenes ist, ist auch das, was die politisch Freien entscheiden, nicht frei im Sinn von
autonom. Nur vor dem Hintergrund der Bindung der »Freiheit« an das Gute bzw. an das
Gemeinwohl, trifft theoretisch zu, dass, wie Constant festhilt, die Freiheit »der Alten«
darin bestand, »gemeinsam mit anderen, aber direkt einen erheblichen Teil der gesam-
ten Souverdnitit auszuiiben«, was bei Constant zumindest anklingt, wenn er festhilt,
dass »sie die vollstindige Unterordnung des einzelnen unter die Herrschaft der Gesamt-
heit mit dieser kollektiven Freiheit fiir vereinbar«hielten (Constant 1972, 368); mehr noch
bedeutet kollektive Freiheit Unterordnung der individuellen Leidenschaften unter die
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Herrschaft der Vernunft durch gewohnheitsmifliges richtiges Handeln, das sich poli-
tisch in verniinftiger Gesetzgebung niederschligt und durch diese ermdglicht wird.

1.1.3  Gottliche Freiheit vs. Freiheit der individuierten Seele (Thomas von Aquin)

Thomas von Aquin schlieft mit seinem Denken explizit an Aristoteles an,’ adaptiert des-
sen Annahmen aber mehr, als dass er sie iibernimmt und verandert sie dadurch grundle-
gend (vgl. Schénberger 20124, 50);° er hebt dabei das fiir das metaphysisch-theologische
Paradigma kennzeichnende Moment der aristotelischen Philosophie - die Hinordnung
des wohlgeordneten Kosmos auf den »unbewegten Beweger« als Quelle der Vernunft-
fahigkeit des Menschen — hervor und wendet es im Sinne der christlichen Theologie. In
der fiir die Metaphysik aufschlussreichen, gleichwohl »kurzen und schwierigen Abhand-
lung« (Forschner 2006, 48), De ente et essentia fithrt Thomas von Aquin entsprechend aus:

»Und da alles, was durch ein anderes ist, zurlickzufithren ist auf das, was durch sich ist,
also aufdie erste Ursache, so muss ein Ding sein, das fiir alle dadurch Ursache des Seins
ist, dass es nur Sein ist. Anderenfalls ging man ja bei den Ursachen ins Unendliche [...].
Es ist also klar, dass das Geistwesen Form und Sein ist und dass es das Sein von dem
ersten Seienden hat, das nur Sein ist. Und das ist die Erste Ursache —sie ist Gott.« (De
ente 4,37; Herv.i.0))

Hans Blumenberg zeigt eindriicklich, wie sich in der mittelalterlichen Rezeption der
aristotelischen Philosophie eine Umkehr des Verhiltnisses von Teleologie und Theolo-
gie vollzieht und zum Ende des Kosmos fithrt: »Der Weltschopfer lafit sich nicht einfach
anstelle des unbewegten Bewegers setzen oder mit ihm identifizieren, denn der unbe-
wegte Beweger setzt die Himmelsphire, die er bewegt, in ihrem ewigen Sein schon vor-
aus; der Schopfer ist der radikale Grund des Seienden im ganzen.« (Blumenberg 1957,
70) Das hat Konsequenzen fiir die Stellung des Menschen in der Welt: Der Mensch steht
nichtlinger im Mittelpunkt des Kosmos, sondern nur noch der diesseitigen Welt. Damit
ist gewissermaflen die Immanentisierung des Menschen eingeleitet: Der entscheidende
Unterschied Thomas von Aquins zu Aristoteles (und Platon) mit Blick auf die Stellung des
Menschen in der Welt scheint dabei im Prinzip der Individuation zu liegen.” Diese Ab-

5 In Thomas von Aquins Denken finden sich zugleich Elemente neuplatonischen Denkens: »Er folgt
als Erkenntnis-, Wahrheits- und Wissenschaftstheoretiker im wesentlichen Aristoteles; dies aller-
dings mit Modifikationen und Anleihen aus stoischer und neuplatonischer Tradition« (Forschner
2006, 36); mit Blick auf Thomas von Aquins politik-theoretischen Uberlegungen zeigen sich die
neuplatonischen Einfliisse insbesondere in De regno, weniger in den entsprechenden Passagen der
Summa theologica (vgl. Mensching 2017, 244).

6 Gewissermafien lasstsich verallgemeinern, was Jirgen Miethke mit Blick auf De regno und Thomas
von Aquins bewusste oder unbewusste Anpassung zentraler aristotelischer Vorgaben an seine ei-
gene Zeit festhalt: »Er steht damit als ein herausragendes Beispiel fiir die unersetzliche Briicken-
funktion der mittelalterlichen Theoriegeschichte auf dem Wegin die Moderne dar« (Miethke 2017,
47).

7 Zur Individuation bei Thomas von Aquin vgl. O'Donnell 1959; vgl. fiir die Bedeutung des Individu-
ums in der mittelalterlichen Philosophie den von Jan Aertsen und Andreas Speer herausgegebe-
nen Band Individuum und Individualitdt im Mittelalter (1996). Die Feststellung, dass»das Individuum
im Mittelalter zum expliziten Thema der Reflexion wird« (Aertsen 1996, XI), ist demnach erst jiin-
geren Datums; lange Zeit ging man in Anschluss an Jacob Burckhardt (2009 [1860]) davon aus,
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weichung macht eine etwas ausfithrlichere Erorterung notig, nicht zuletzt, weil sie auf
das naturalistische Paradigma verweist.

Zunichstist auch bei Thomas von Aquin, das wird in De regno deutlich, die diesseitige
Welt auf das oberste Sein, auf Gott hingeordnet: »In der Kérperwelt werden alle anderen
Korper durch den obersten Korper, nimlich den Himmel, nach der Ordnung der géttlichen
Vorsehung regiert und alle Korper durch das von Vernunft geleitete Geschdpf.« (Dereg. 1,
1;Herv. F. H.) Das gilt nicht nur fitr den Menschen: »In der Vielheit der Glieder ist ein ein-
ziges, das alle lenkt: das Herz; innerhalb der Seele hat eine beherrschende Kraft die Fiith-
rung: die Vernunft«, sondern analog auch fiir die politische Ordnung, »so mufd es auch in
der Gesellschaft der Menschen das Beste sein, dal sie von einem gefithrt wird« (ebd. I, 2).
Doch die Norm ist nicht linger der wohlgeordnete auf Gott als letzten Zweck ausgerich-
tete Kosmos, sondern Gott selbst, der den Kosmos, die Welt und den Menschen ordnet;
Gott ist nicht Endzweck, sondern Ursache des wohlgeordneten Kosmos: »Die gleiche Er-
kenntnis tritt auch zutage, wenn wir die von der géttlichen Vorsehung bestimmte Ord-
nung betrachten, die das Weltall aufs beste ordnet. Das Gute in der Welt kommt aus einer
vollkommenen Ursache« (ebd. I, 3; Herv. i. O.). Der Kosmos selbst spielt fiir die diesseiti-
ge Welt und den Menschen keine Rolle mehr bzw. er ist nicht linger Norm fiir die Verfas-
sung des Menschen und der politischen Ordnung: »Der Mensch ist das Wesen, welches
eine ihm teleologisch zugeordnete Wirklichkeitsregion selbst hervorbringen kann, und
in dieser Region ist er der Sinnbezug der Dinge. Die Teleologie der Welt geht iiber den
Menschen hinaus« (Blumenberg 1957, 71; Herv. 1. O.).

Indem der Mensch nicht linger iiber sein Telos mit der kosmologischen Ordnung
verbunden ist bzw. nicht linger Teil der kosmologischen Ordnung ist, gerdt der Mensch
als Individuum in den Blick. Die menschliche Seele gehort, wie Thomas von Aquin in
De ente et essentia darlegt, zu den einfachen (nicht zusammengesetzten Substanzen), wo-
bei — mit Ausnahme von Gott — auch die einfachen Substanzen zusammengesetzt sind
in dem Sinn, dass sie Form und Stoff als Méglichkeit und Wirklichkeit enthalten.® An
unterster Stufe der Geisteswesen steht die menschliche Seele, die — und hier liegt der
entscheidende Unterschied zu Platon und Aristoteles — aufgrund ihrer Verbindung mit
dem Leib, selbst durch Vielheit gekennzeichnet ist:

»Und obgleich deren [der menschlichen Seele] Individuation hinsichtlich ihres An-
fangs vom Leibe, als der Gelegenheit, abhidngt [...], so braucht die Individuation bei
der Trennung vom Leibe doch nicht zu verschwinden; denn sie hat ein absolutes Sein,
und sobald sie daher ein individuiertes Sein dadurch erworben hat, dass sie Form
dieses Leibes geworden ist, bleibt dieses Sein stets individuiert.« (De ente 5, 46)°

dass die Individualititsidee eine Entdeckung der Renaissance sei (Aertsen 1996, 1X). Mafigeblich
fur die Neubewertung der mittelalterlichen Philosophie ist insbesondere Etienne Gilsons Der Ceist
der mittelalterlichen Philosophie (1950); vgl. dazu auch Garcia (1994).

8 »Es muss also die Washeit oder Form, die im Geisteswesen ist, in Moglichkeit sein zum Sein, das
es von Gott empfangt; und dies Sein ist aufgenommen als Wirklichkeit« (De ente 4, 38).

9 Ahnlich heif’t es in der Summa contra gentiles: »Daher werden die menschlichen Seelen und folg-
lich auch der aufnehmende Verstand, der ein Vermogen der Seele ist, den Korpern entsprechend
individuiert, nicht aber so, als wire die Individuation von den Korpern verursacht« (ScG 11, 79).
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Ist fiir Aristoteles und Platon der verniinftige Seelenteil das Gottliche im Menschen, ist
bei Thomas von Aquin die Seele selbst individuiert, und zwar aufgrund der Verbindung
mit einem spezifischen menschlichen Kdrper: »Wenn es also verschiedene Korper gibt,
miissen sie notwendig jeweils verschiedene mit sich vereinigte Seelen haben. Also wird
nicht ein und dieselbe Seele mit mehreren Koérpern vereinigt.« (ScG 11, 83) Robert O’'Don-
nell bringt es auf den Punkt: »Each man’s soul is created by God for his body and for no
other.« (1959, 59)

In Thomas von Aquins Denken differenziert sich in Folge der Umkehrung des
Verhiltnisses von Teleologie und Theologie, die Hierarchie der von Gott geschaffenen
Ordnung aus - die Natur des Menschen ist nicht vom Ende, sondern von ihrem Anfang
her bestimmt. Hieraus ergibt sich die verinderte Stellung des Menschen in und zu
der Welt: Dem einzelnen Menschen ist durch die individuelle Seele von Anfang an ein
gottgewollter Platz innerhalb der menschlichen Gesellschaft zugewiesen. Zugleich wird
der Mensch als Teil der erschlossenen Welt in der hierarchischen goéttlichen Ordnung
degradiert: Thomas von Aquin unterscheidet hinsichtlich des Wesens des Menschen
zwischen »Mensche, der die individuellen Unterschiede einschlief$t, und »Menschheit,
die davon abstrahiert, also das benennt, was den Menschen vor aller Individuation
ausmacht: »Das Wesen des Menschen bezeichnet das Wort Mensch [homo] und Mensch-
heit [humanitas], doch in je verschiedener Weise« (De ente 2, 20; Herv. i. O.). »Homo«
und »humanitas« treten hier auseinander. Menschheit bezeichnet dabei das, was den
Menschen als Menschen ausmacht:

»Wenn aber die Natur der Art bezeichnet wird mit Ausschluss des gezeichneten Stof-
fes, der Prinzip der Individuation ist, so wird sie sich nach Weise eines Teils verhalten.
Und auf diese Weise wird sie mit dem Wort Menschheit bezeichnet. Menschheit bezeich-
net ndmlich das, von dem her der Mensch Mensch ist.« (ebd. 2, 19; Herv. i. O.)

Mensch (»homo«) dagegen bezeichnet gerade nicht das Allgemeine: »Gehorte nimlich
Gemeinsamkeit zum Begriff des Menschen, dann wiirde man bei jeglichem, in dem
Menschheit zu finden ist, auch eine Gemeinsambkeit finden. Und das ist falsch: [...] was
immer in ihm ist, ist individuell bestimmt.« (ebd. 3, 24)

Dabei unterscheidet Thomas von Aquin mit Blick auf den Menschen als Einzelwesen
noch einmal zwischen Einzelnatur und Person, die er in der Summa theologica mit Boe-
thius als »Einzelsubstanz der vernunftbegabten Natur« versteht. Person bezeichnet das
»Einzelwesen, das nicht niher bestimmt ist« und dient »zur Bezeichnung der logischen Be-
ziehungen der allgemeinen Naturen, die durch die Namen Gattung und Art bezeichnet
werden«: »[D]er Name Person [...] ist nicht bestimmt zur Bezeichnung des Einzelwesens
von Seiten der Natur, sondern um das in dieser Natur fiirs sich bestehende Wirkliche zu
bezeichnen.« Das bedeutet, »dafd eine jede von ihnen in gottlicher Natur fiir sich besteht,
von den anderen unterschieden« (S.th. I, q. 30, a. 4 resp.; Herv. i. O.). Anders gesagt: Die
Person bezeichnet das Individuum in seiner Zugehérigkeit zur Menschheit, verbindet
also das Besondere und das Allgemeine:

»Der mehr oder weniger gut veranlagte Korper ist [...] die Veranlassung, daf} Cott ei-
nevollkommenere oder weniger vollkommene Seele schafft. Die Menschenseelen sind
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untereinander verschieden der Substanz nach, aber sie sind nicht wesentlich, dem Art-
wesen nach, sondern nur unwesentlich verschieden.« (Gredt 2012 [1935], 358)

Im Begriff der Person bleibt das Individuelle als Allgemeines mit der géttlichen Natur
verbunden, aber durch die Individuation der Seele trotzdem individuell. Das gerade
macht den besonderen Status der Person aus: »Als Person ist der Mensch nicht mehr
Teil eines Ganzen — sei es einer Tradition, eines Staates oder der Natur.« (Schonberger
20122, 106) Hier scheint bereits die doppelte Objektivierung des Menschen im natu-
ralistischen Paradigma auf, das allerdings dem Individuum als Individuum (nicht als
Person) Vernunftfihigkeit zuspricht und damit die moralische Gleichheit der Menschen
als Erkenntnisobjekte behauptet.

Entsprechend der Verkniipfung von Individuellem und Allgemeinem im Begriff der
Person ist die Wiirde als Wesensmerkmal zwar, insofern sie in der Gottesebenbildlich-
keit griindet, als géttliche Mitgift zu verstehen, sie kommt dem Einzelnen aber nicht
gleichermaflen zu. Bereits auf Ebene der Person fithrt das Prinzip der Individuation zu
Ungleichheit. Das wird deutlich, wo Thomas von Aquin »die Wiirdigkeit einer Person
in doppeltem Sinne«, die Wiirde an sich und die soziale Wiirde, unterscheidet: »Einmal
schlechthin und an sich; und so hat derjenige die grofiere Wiirdigkeit, der die grofere
Fillle geistiger Gnadengaben besitzt. In anderer Weise [...] mit Riicksicht auf das Ge-
meinwohl.« (S.th. II-11, q. 63, a. 2 resp.) Die Person ist gleich nur in ihrer Zugehorigkeit
zur Menschheit, die ihre Wiirde ausmacht, nicht aber hinsichtlich des Grads an Wiir-
digkeit; zur Herrschaft bestimmt sind bestimmte Personen, und zwar aufgrund ihrer
gottgegebenen, individuellen Vorziige. Der Einzelne ist als Teil der Menschheit tiber die
Teilhabe am Géttlichen bestimmt, die von Person zu Person variiert. Dazu kommt: Der
Mensch kann seine Bestimmung verfehlen (vgl. S.th. I-11, q. 1, a. 7). Es ist (auch) die Ent-
scheidung des Einzelnen, die zur Erfiilllung oder Verfehlung des (ungleichen) Potentials
fithrt und die auf die Existenz eines eigenstindigen Willens'® bzw. die Grenze der De-
termination und damit die Frage nach der Freiheit verweist.

Fir Thomas von Aquins Willensbegriff ist neben der Summa auch die Quaestiones dis-
putatae de malo von Interesse, insofern hier die durch den Willen aufgeworfene Frage
nach der Verantwortlichkeit fir das eigene Handeln besonders deutlich wird. Thomas
von Aquin fithrt Kahn zufolge den christlichen Willensbegriff zur Vollendung, indem er
den Willensbegriffs des Augustinus mit Aristoteles’ Philosophie des Geistes verbindet
(vgl. Kahn 1988, 238). Durch diese Synthese fallen bei Thomas von Aquin unter dem Be-
griff der »voluntas« die in Aristoteles’ Handlungstheorie klar unterschiedenen Konzep-
te in eins, sodass er »establishes a dose connection between the will and the concept of
freedom that is unparalleled in Aristotle or in any Hellenistic Greek discussion of boule-
sis« (ebd., 242) (vgl. I11.1.1.2). Der Wille ist auch laut Thomas von Aquin in der Vernunft,
doch Verstand und Wille sind zwei Wirkgriinde menschlicher Akte. Ein Akt l4sst sich aus
zweierlei Perspektiven betrachten: Betrachtet man die Bewegung des Seelenvermdogens,

10 Thomas von Aquin unterscheidet Wille als »Mitfolge« und Wille als »Ursprungsgrund« (S.th. 1, q.
41, a. 2 resp.); ersterer kommt auch Gott zu; was im Gottlichen Wille ist, geht nach Weise der Liebe
hervor im Gegensatz zum Hervorgang aus dem Verstand, was auf Grund der Ahnlichkeit erfolgt
(vgl. ebd. I, q. 27, a. 4, resp.); als Ursprungsgrund kann der Wille nicht géttlich sein, weil er Ur-
sprungsgrund fiir Dinge ist, die vielgestaltig sind (vgl. ebd. |, . 41, a. 2 resp.).
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die vom Gegenstand ausgeht, »der den Akt artlich bestimmt [...], dann ist das erste Prin-
zip der Bewegung aus dem Verstand; denn auf diese Weise bewegt auch das erkannte
Gute den Willen selbst«, dagegen ist, wenn die Bewegung des Seelenvermdgens von der
Ausiibung des Akts her betrachtet wird, »das Prinzip der Bewegung aus dem Willen. [...]
Denn ich erkenne, weil ich will.« Das heif3t, der Verstand erkennt zwar das Wahre in den
Dingen und der Wille strebt auf dieses Gut, das stets eins ist: »Auch der Wille, insofern er
Natur ist, will etwas naturhaft; so strebt der Wille des Menschen naturhaft zur Seligkeit«
(S.th. 1, g. 41, a. 2, ad 3) und: »Der Wille dessen dagegen, der Gottes Wesen schaut, hingt
mit Notwendigkeit Gott an« (ebd., q. 82, a. 2 resp.); aber der Wille wird, »was den Ge-
genstand anbelangt, zu einigen Dingen aus Notwendigkeit bewegt, nicht aber zu allen
Dingen. Aber was die Ausitbung des Aktes betrifft, wird er nicht aus Notwendigkeit be-
wegt« (Demalo1, q. 6, a. 1resp.). Dort, wo der Wille zum Ursprungsgrund wird, entfernt
sich der Mensch vom Géttlichen:

»Was daher durch den Willen gewirkt wird, ist nicht ein So-beschaffenes, wie beschaf-
fen das Wirkende ist, sondern als Wie-beschaffenes er es will und [als ein Wie-beschaf-
fenes] der Wirkende jenes erkennt. Der Wille ist also fiir jene Dinge Ursprungsgrund,
die so oder anders sein kdnnen; fiir die Dinge aber, die nur so sein kénnen, ist die Natur
Ursprungsgrund. Was aber so und anders sein kann, ist weit entfernt von der géttlichen
Natur, das gehort zum Wesen des Geschopfes.« (S.th. I, q. 41, a. 2 resp.; Herv. i. O.)

Hier ist die Kontingenz menschlichen Handelns (und Erkennens) angesprochen, der
gleichwohl mit der géttlichen Natur der Dinge ein normativer Maf3stab entgegengesetzt
wird, durch den kontingente Erkenntnis als wahr oder falsch, kontingente Handlungen
als gut oder schlecht bewertet werden kénnen; der Wille wird so zu dem, wie Thomas
von Aquin mit Augustinus festhilt, »durch den man siindigt oder recht lebt« (ebd., q. 82,
a. 2). Er beziehe sich folglich auf Entgegengesetzes und wolle nicht mit Notwendigkeit,
was immer er will (vgl. ebd., q. 82, a. 2 resp.). Die Meinung, der Wille sei durch Notwen-
digkeit gelenkt, bezeichnet Thomas von Aquin entsprechend als hiretisch: »Denn sie
nimmt den menschlichen Akten den Wesenszug des Verdienstes von Lohn und Strafe.
Denn es scheint doch das nicht verdienstlich oder strafwiirdig zu sein, was einer so sehr
aus Notwendigkeit heraus tut, daf} er es nicht vermeiden kann.« (Demalo I, q. 6, a. 1,
resp.)

Der Mensch ist zwar bei Thomas von Aquin nach wie vor durch die héhere Ordnung
determiniert, auch »liegt die Wurzel der ganzen Freiheit in der Vernunft begriindet« (De
ver. 1, q. 24, 2; zitiert nach Schonberger 20124, 140), weil der Urteilende mittels Vernunft
iiber sein Urteil urteilen kann, das heif3t seine Zwecke als wahr oder falsch erkennen
kann; die Freiheit bleibt so an die Vernunft gebunden. Doch als Person ist der Mensch
zugleich »frei« der (gottlichen) Determination zu folgen oder nicht und hier deutet sich
das neuzeitliche Freiheitsverstindnis an:

»Im Begriff der Person wird ein noch urspriinglicheres eigenes Ursprungsein des ein-
zelnen Individuums gedacht. Nicht, als ob solche Individuen keine Natur hitten und
erst selbst frei dartiber entscheiden miissten, was sie sind. Aber sie konnen sich zu die-
serihrer Natur noch einmal verhalten. Sie kdnnen sich deren Wesensgesetze in Freiheit
zu eigen machen oder gegen sie verstofien und >aus der Art schlagen«. Als denkende
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Wesen sind sie deshalb nicht nur benennbar als Zughdérige zu ihrer Art, sondern als
Individuen, die»in einer solchen Natur existieren<. Das heifdt: Sie existieren als Perso-
nen.« (Spaemann 2019, 47)

Personen sind frei, insofern sie »Herrschaft haben iiber ihr Tun, und nicht blof zum Tun
getrieben werden wie die anderen, sondern durch sich selbst tun« (S.th. I, q. 29, a. 1 resp.)
— das entspricht der »Freiwilligkeit« bei Aristoteles; auch handelt der Mensch nach dem,
was die Vernunft erkennt, doch, und hier liegt der Unterschied, es liegt in der Verfiigung
des Willens, ob und damit auch was er erkennen will. Anders als bei Aristoteles kann sich
der Mensch nach Thomas von Aquin, wenn auch nicht gegen das erkannte Gute entschei-
den, so doch willentlich von der Erkenntnis des Guten abwenden.

Bei Thomas von Aquin deutet sich so bereits die Spaltung zwischen Erkenntnissub-
jekt und Erkenntnisobjekt, die das naturalistische Paradigma prigt, an. Erkenntnis und
willentliches Handeln kénnen hier auseinandertreten, indem das Individuum sich aktiv
von der Erkenntnis des Guten abwendet, sich also selbst kontingente Ziele setzt; gleich-
wohl bleiben Erkenntnis und willentliches Handeln insofern verbunden als, wer das Gute
erkennt, auch danach handelt; entsprechend bedeutet die aktive Abwendung von der Er-
kenntnis des Guten eine Abweichung - infolge individueller Fehlbarkeit — von der nach
wie vor verbindlichen, weil géttlichen Norm. Der Mensch ist im metaphysisch-theolo-
gischen Paradigma durch die héhere Ordnung determiniert, an der er durch Vernunft
teilhat und der er sich selbst wie die politische Ordnung mittels Vernunftgebrauch an-
gleicht. Bei Thomas von Aquin erfihrt das jedoch durch das Prinzip der Individuation
eine Abwandlung; der Mensch bleibt zwar determiniert, hat aber als individuiertes We-
sendie »Freiheit«, der Bestimmung willentlich zu entsprechen oder sie zu verfehlen, und
kann sich entsprechend aus eigener Schuld, von dem ihm durch die géttliche Ordnung
mittels Vernunfterkenntnis Vorgegebenen abwenden, wobei das Ausmaf der méglichen
Entsprechung wiederum Gott gegeben und von Individuum zu Individuum verschieden
ist.

Mit Blick auf die Verkehrung von Teleologie und Theologie und das Prinzip der Indi-
viduation liefe sich, wie bereits in Teil I angesprochen, aus dem metaphysisch-theolo-
gischen Paradigma ein theologisches Paradigma isolieren und als Zwischenparadigma
zwischen metaphysischem und naturalistischem Paradigma konzipieren; so spricht et-
wa]. B. Metz (1962) mit Blick auf Thomas von Aquins Denkform von einer Wende von der
antiken Kosmozentrik zur christlichen Anthropozentrik, was im vorliegenden Verstind-
nis durchaus seine Berechtigung hat, insofern bei Thomas von Aquin die Immanenti-
sierung des Menschen eingeleitet wird. Doch aufgrund der gleichbleibenden Struktur
des durch den Menschen nicht verinderbaren Erkenntnisprinzips und der daraus fol-
genden Determiniertheit des Menschen — weil es also nicht die Natur als eine durch den
Menschen selbst verinderliche, sondern Gott als dem Menschen unverfiigbare GroRe ist,
durch die der Mensch bestimmt wird und damit determiniert ist — sowie der daraus fol-
genden Konzeption der Vernunft und des Erkenntnisobjekts, scheint die Zusammenfas-
sung im metaphysisch-theologischen Paradigmas sinnvoll und berechtigt.
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1.2 Wissen = Macht: Angleichung durch Vernunft als entdeckendes Vermégen

Im metaphysisch-theologischen Paradigma ist die Vernunft als entdeckendes Vermogen
konzipiert; sie ist »Abbildnerin oder Entdeckerin der Wirklichkeit« (Schmidinger 2006,
156). Der Vernunft ist von vornherein ein Rahmen vorgegeben bzw. dem Erkenntnis-
subjekt sind in seiner Erkenntnis Grenzen gesetzt, da sich die Vernunft in der Einsicht
des stets Seienden bzw. in der nachahmenden Teilhabe erschépft. Die Vernunft ist das
den Menschen kennzeichnende und auszeichnende Vermégen und folglich distinktives
Merkmal in Abgrenzung zur restlichen belebten Natur, der Mensch gilt als das vernunft-
begabte Wesen. Die Erkenntnis des Seienden ist hochste Erkenntnisform und als Norm
fir die Praxis zugleich handlungsleitend, die géttliche Herkunft verbiirgt Verbindlich-
keit und Verpflichtung.

Der Vernunftbegabung des Menschen steht nicht nur die korperliche Sinneswahr-
nehmung gegeniiber, die, insofern sie auf das Werdende gerichtete ist, demgegeniiber
als defizitir gilt, sondern mit den Leidenschaften zugleich ein korperliches Strebever-
mégen. Die Vernunft steht, als der den Menschen auszeichnende Teil, in einem Uberord-
nungs- bzw. Leitungsverhiltnis zum korperlichen Erleben. Auch Vernunft und Leiden-
schaften stellen keine Gegensitze dar, es kommt vielmehr daraufan, sie ins richtige Ver-
hiltnis zu setzen. Die Beherrschung der Leidenschaften durch die Vernunft ist als inner-
seelischer Vorgang konzipiert und adressiert so den Menschen als Ganzen. Die Spaltung
zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt ist im metaphysisch-theologischen Paradigma
im Dualismus zwischen seiender und werdender Welt und der entsprechenden Unter-
scheidung zwischen Vernunft und Sinneswahrnehmung/Leidenschaften angelegt; aber
entsprechend der Kontinuitit des korperlichen und geistigen Modus des Zugrifts auf die
Welt fallen Erkenntnissubjekt und -objekt hier im Erkenntnisprozess in eins, weil Er-
kenntnis und Anniherung an die héhere Ordnung in eins fallen, da der Mensch, indem
er die héhere Ordnung erkennt, die Seele danach ordnet.

Die in der Angleichung an die héhere Ordnung in Form der Beherrschung der Lei-
denschaften durch den verniinftigen Seelenteil angesprochene Dynamik bedeutet »Ent-
wicklung« nur in Form der Erfiillung der menschlichen Natur in einem teleologischen
Verstindnis. Entwicklung ist im metaphysisch-theologischen Paradigma nur als Entfal-
tung bzw. Realisierung eines bereits vorhandenen Potentials denkbar. Eine Emanzipati-
onvon der héheren Ordnung ist aufgrund der Unverfiigbarkeit der gottlichen Ordnung
nicht denkbar;vielmehr bedeutet ein Abweichen von der héheren verniinftigen Ordnung
ein Abweichen vom Menschsein, das sich gerade iiber die nachahmende Teilhabe am
Gottlichen bestimmt.

Das durch die Vernunft generierte (theoretische oder praktische) Wissen ist im
metaphysisch-theologischen Paradigma unmittelbar handlungsleitend. Es ist nicht
nur Norm, vielmehr handelt der Verniinftige qua Vernunftgebrauch gut und richtig.
Insoweit der Einzelne sich durch den Vernunftgebrauch im Erkenntnisprozess an das
Gottliche angleicht bzw. seine Natur realisiert, gewinnt er im Rahmen aller hier behan-
delten Theorien durch das so erlangte Wissen zugleich Macht — sowohl iiber die eigene
Seele bzw. die triebhaften Anteile in ihr bzw. iiber den Kérper als auch politisch, wo sich
die durch Wissen generierte Macht unmittelbar in Herrschaft iibersetzt. Das handelnde,
das politische Subjekt tritt hier nicht als eigenstindige Grofie in Erscheinung. Der »Sub-
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jekt«status steht in Abhingigkeit zur Teilhabe an der héheren Ordnung und wird nicht
jedem gleichermafien zuteil, sondern bemisst sich an der Realisierung des géttlichen
Potentials und damit des Potentials des Menschen als Erkenntnissubjekts. Der Mensch
ist »Subjekt« nur im Rahmen des Vorgegebenen, in der konkreten politischen Ordnung
in einem aktiven, nicht aber autonomen Sinn.

Mit Blick auf die Verantwortlichkeit lisst sich dabei eine Bewegung beobachten: Be-
ruht ein Abweichen von der durch Vernunft einsehbaren Ordnung bei Platon auf Un-
wissenheit und gilt als unverschuldet, so gilt Aristoteles der zu schlechten Handlungen
fithrende charakterliche Zustand als selbstverschuldet, schlechte Handlungen aber als
unbewusst. Ein schlechter Charakter handelt nicht willentlich, er vollzieht die schlech-
ten Handlungen notwendig; der Vortreffliche dagegen handelt tiberlegt, das heifit, er
entscheidet sich aktiv und handelt stets richtig. Mit Thomas von Aquin schlieRlich kann
der Einzelne aktiv, wenn auch nicht gegen die rationale Erkenntnis, so doch willentlich
vom Guten abfallen, der Wille 16st sich hier ansatzweise von der Vernunft; ein solches
Abweichen von der géttlichen Vorsehung gilt als Siinde.

1.2.1 Zusammenfall von Wissen und Macht (Platon)

Besonders anschaulich wird das Verstindnis der Vernunft als entdeckendes Vermogen
im platonischen Hohlengleichnis im 7. Buch der Politeia. Der Mensch steigt auf zur Schau
der Idee des Guten und ordnet die eigene Seele wie die menschliche Ordnung danach:
»In der Welt des Erkennbaren ist die Idee des Guten die hochste und nur mit Mithe er-
kennbar; [...] sie mufd jeder schauen, der im eigenen wie im 6ffentlichen Leben verniinf-
tig handeln will.« (Platon, Politeia, 517b-c) Das Hohlengleichnis verdeutlicht dabei zu-
gleich die Zugehorigkeit des Menschen zu zwei Welten, da er zwar durch die Vernunft
Anteil an der géttlichen Ordnung hat, aber nach der Schau zuriickkehrt in die werden-
de Welt. Theoretisches Wissen iibersetzt sich hier unmittelbar in richtiges Handeln »>im
eigenen wie im 6ffentlichen Lebens; das gilt gleichwohl nur fiir den gerechten Staat der
Politeia. Doch auch in den anderen politischen Schriften Platons ist der dauernde Be-
zugspunkt, worauf Clemens Kauffmann hinweist, das Verhiltnis von Wissenschaft und
politischem Gestaltungsvermogen, das Platon von je verschiedenen Standpunkten aus
analysiert (vgl. Kauffmann 2008, 21). Wolfgang Wielands These von der Idee des Guten
als eines alles umfassenden Gebrauchswissens (vgl. Wieland 1982, 285) aufgreifend hilt
Kauffmann fest: »Das oberste Wissen ist kein propositionales Wissen, das in Aussagen
mitgeteilt werden kénnte, sondern ein Gebrauchswissen. [...]. [Der Dialektiker] versteht
[...] mit ihnen [den Ideen] umzugehen und den richtigen Gebrauch von ihnen zu ma-
chen. Wissen weist sich durch die Bewahrung in der Tat aus« (Kauffmann 2008, 27). Mehr
noch als diese Annahme der Bewihrung der Theorie in der Praxis scheint die Schau der
Ideen und damit die theoretische Reflexion bei Platon selbst immanent praktisch, inso-
fern sich der Mensch als sterbliche Natur im Erkenntnisprozess Gott angleicht und seine
eingekorperte Seele, sprich sich selbst als Teil der werdenden Welt, danach ausrichtet
bzw. die Leidenschaften der Vernunft unterstellt.

Die durch das Erkenntnisprinzip »Kosmos/Gott, als einem transzendenten Prinzip,
bedingte Unterscheidung zwischen stets Seiendem und stets Werdendem iibersetzt sich
mit Blick auf den Modus des Zugriffs auf die Welt hinsichtlich der Wahrnehmung in die
Unterscheidung zwischen Vernunft und Sinne als geistiges und kérperliches Erkennt-
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nisvermogen: »[D]as eine, stets gemif demselben Seiende ist durch Vernunft mit Den-
ken zu erfassen, das andere dagegen durch Vorstellung vermittels vernunftloser Sinnes-
wahrnehmung vorstellbar, als entstehend und vergehend, nie aber wirklich seiend« (Pla-
ton, Timaios, 28a). Deutlich wird dies auch im Phaidon, wo Sokrates die Frage stellt, wann
die Seele die Wahrheit treffe?

»Denn wenn sie mit dem Leibe versucht, etwas zu betrachten, dann offenbar wird sie
von ihm hintergangen. [...] Und sie denkt offenbar am besten, wenn nichts von diesem
sie triibt, weder Gehor noch Gesicht noch Schmerz und Lust, sondern sie am meisten
ganz fir sich ist, den Leib gehen a8t und soviel irgend méglich ohne Gemeinschaft
und Verkehr mit ihm dem Seienden nachgeht.« (Platon, Phaidon, 65b-c)

Hier wird aber zugleich deutlich, dass zwar ein Dualismus zwischen Seiendem und Wer-
dendem und zwischen zwei Modi des rezeptiven Zugriffs auf die Welt, dem Denken und
der Sinneswahrnehmung besteht, dem aber kein strikter Dualismus zwischen Leib und
Seele entspricht (auch wenn Platon davon ausgeht, die Seele konne unabhingig vom Kor-
per existieren [vgl. ebd., 115d]); vielmehr kann die Seele nur »soviel irgend méglich« ohne
den Leib, aber also nicht gidnzlich ohne ihn, etwas betrachten.

Das wird auch deutlich mit Blick auf das der Vernunft gegeniiberstehende korperli-
che Strebevermigen, die Leidenschaften; in Platons Bild der dreigliedrigen Seele, die aus
einemvielkdpfigen Tier, einem Léwen und einem Menschen zusammensetzt ist (vgl. Pla-
ton, Politeia, 588c-e), ist das Verhiltnis zwischen géttlichen und animalischen Anteilen in
die Seele selbst verlagert, wenn Platon den triebhaften, den muthaften und den verniinf-
tigen Seelenteil unterscheidet und fordert, der verniinftige Seelenteil miisse mit Hilfe
des muthaften iiber den triebhaften herrschen. Diese Sichtweise wird durch die neuere
Platon-Forschung bestitigt, die zeigt, dass sich der metaphysische Dualismus der Zwei-
Welten-Lehre nicht einfach in einen anthropologischen Substanzendualismus zwischen
Korper und Seele iibersetzen lisst; demnach ist das Verhiltnis zwischen Leib und Seele
im gesamten Werk nicht frei von Widerspriichen (vgl. Robinson 2000) und ist insbeson-
dere im Spitwerk eine deutliche Abschwichung des Leib-Seele-Dualismus zu konsta-
tieren (vgl. Miiller 2015). Gerald Hartung spricht von einer »dualistischen Konzeption,
die den Menschen in dieser Spannung zwischen seiner physischen Gestalt und seiner
ideellen Form begreift. Der Moglichkeit nach ist der Mensch mehr, als er in den Grenzen
seiner wirklichen Gestalt und Lebenspraxis zum Ausdruck bringt« (Hartung 2008, 16/17).
Entsprechend ist es auch nicht das Ziel, den triebhaften Teil zu itberwinden oder einfach
nur zu beherrschen, sondern durch den verniinftigen Gebrauch zu entwickeln und da-
mit die verschiedenen Anteile in ein harmonisches Verhiltnis zu bringen (vgl. Platon,
Politeia, 443c-444a).

Die Konzeption der Teilhabe am Gottlichen impliziert folglich in sich eine Dynamik.
Korper und Seele, Tierisches und Gottliches stellen Anteile dar, die durch Vollendung
in die richtige Balance zu bringen sind. Miiller spricht mit Blick auf Platon von einer
»anthropologischen Mittelstellung«, die »nicht statisch, als ein Festgestelltsein auf eine
mittlere Seinssphire begriffen wird, sondern dynamisch, d. h. mit der Moglichkeit des
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Falls bzw. Abstiegs« (Miiller 2017, 201; Herv. F. H.). Ziel ist die Angleichung an das von
Gott vorgegebene kosmologische Ganze, mithin die Angleichung an das Gottliche:"

»Nun sind die dem Géttlichen in uns verwandten Bewegungen die Gedanken und Um-
schwiinge des Weltganzen; diese mufd demnach jeder zum Vorbild nehmen, indem er
die bei unserem Eintrittin das Leben irregeleiteten Umlaufe in unserem Kopfe dadurch
aufdierichtigen zurtckfihrt, daf erden Einklang und die Umlaufe erkennen lernt, und
mufd so dem Erkannten das Erkennende seiner urspriinglichen Natur gemdf3 dhnlich machen,
durch diese Verdhnlichung aber das Ziel jenes Lebens besitzen, welches den Menschen
von den Gottern als bestes fiir die gegenwartige und kiinftige Zeit ausgesetzt wurde.«
(Platon, Timaios, 90c-d; Herv. F. H.)

In den Nomoi findet sich ein Gleichnis, das die Menschen als Marionetten der Gétter be-
schreibt, die itber Fiden mit ihnen verbunden sind, wobei der goldene Faden, das »hei-
lige Leitzeug der Vernunft«, gegen die anderen eisernen Fiden anstreben miisse, so

»dafd der Staat und der einzelne, dieser, indem er die Rede von den in ihm befindlichen
Leitfaden fiir wahrannehme, nach ihr leben miisse, der Staat aber sie, die er von einem
Gotte oder dem dessen Kundigen iiberkam, zum Gesetz erheben, um sowohl mit sich
selbst als mit anderen Staaten nach ihr zu verkehren.« (Platon, Nomoi, 645b)

Die Dynamik ist zwar als Befreiung der Seele von den Fesseln des Korpers — in der zweifa-
chen Form der Leidenschaften und der oft irrefithrenden Sinnesorgane — durch die Phi-
losophie zu verstehen, die »die Menschen erkennen lisst, dass sie gefesselt sind« (Rehn
2008, 62/63; Herv. i. O.), das aber ist nicht im Sinne einer Emanzipation vom, sondern
im Rahmen des durch die héhere Ordnung Vorgegebenen zu verstehen: Der Erkennende
muss sich seinersurspriinglichen Natur gemif3«dem Erkannten dhnlich machen. Die Be-
freiung der Seele bedeutet zugleich keine véllige Loslésung vom Korper, sondern dessen
Beherrschung durch die richtige Anordnung der Seele, die ein langwieriger, mithsamer
Prozess ist; die Erfullung des gottlichen Anteils ist so nur den Lernbegierigen vergénnt
(vgl. Platon, Phaidon, 82c):

»Es erkennen ndmlich die Lernbegierigen, daf} die Philosophie, indem sie ihre Seele
libernimmtals ordentlich gebundenim Leibe und ihm anklebend und gezwungen, wie
durch ein Gitter durch ihn das Sein zu betrachten, nicht aber fiir sich allein, und daher
in aller Torheit sich umherwilzend, und da sie die Gewalt dieses Kerkers erkennt, dafs
er durch die Begierde besteht, auf welche Weise der Gebundene selbst am meisten
immer mit angreift, um gebunden zu werden« (ebd., 82d-e).

Der Mensch kann sich aus der Determiniertheit des Kérpers, indem er sie als solche er-
kennt, zwar befreien, aber vom Korper niemals vollig 16sen, er bleibt ein sterbliches We-
sen, das Ubel ist unvermeidbar; und auch wenn er das Géttliche in sich realisiert und so
die Begierden unter die Herrschaft der Vernunft stellt, determiniert bleibt er auch dann:
durch die kosmische Ordnung, die er nur nachbildet.

11 Fur die Rolle des wohlgeordneten Kosmos fiir das Handeln des Menschen in Platons Timaios vgl.
Brisson 1996.
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Aufgrund der Zwischenstellung zwischen Trieb/Tier und Vernunft/Gott spielt die Er-
ziehung eine wesentliche Rolle, denn der Mensch pflegt »zwar, wird ihm eine richtige,
mit gliicklicher Naturanlage verbundene Erziehung zuteil, zu dem gottihnlichsten und
zahmsten Geschopfzu werden, zu dem wildesten aber, was die Erde erzeugt, wenn seine
Erziehung keine gentigende oder keine passende war« (Platon, Nomoi, 766a). Die gliick-
liche Naturanlage verweist auf den unterschiedlichen Grad der Vernunftfihigkeit; un-
abhingig davon miissen aber alle gleichermafien die verschiedenen Teile der Seele in
Balance bringen. Die »sterbliche Natur« wird den Menschen, »indem sie das Schmerz-
gefithl in unverstindiger Weise meidet und dem Lustgefiihle nachstrebt, ihn zum Ver-
folgen seines Sondervorteils und zur Selbstsucht treiben« (ebd., 875b)."* Platon versteht
die Erziehung als Umwendung der Seele: »Diese geistige Kraft in der Seele eines jeden
und das Organ, mit dem jeder lernt, das muf man [...] mit der ganzen Seele aus der
Welt des Werdens herumdrehen, bis sie fihig wird, den Blick in das Seiende [...] auszu-
halten.« (Platon, Politeia, 518c) Auch wenn Platon von unterschiedlich »gliicklicher Natur-
anlage« ausgeht, besitzt die menschliche Seele an sich eine Potenz, die zum guten oder
schlechten gewendet werden kann: Deshalb geht es in der Erziehung um die Umwen-
dung, »nicht um die Kunst, ihm das Sehen einzupflanzen«, denn anders als die Fihig-
keiten des Korpers und die anderen Fahigkeiten der Seele hat »die Fihigkeit des Denkens
[...] offenbar mehr als alles andere etwas Gottliches in sich, das seine Kraft nie verliert und
durch die Umdrehung brauchbar und niitzlich wird, andernfalls aber unbrauchbar und
schidlich« (ebd., 518e; Herv. F. H.). Hier zeigt sich, dass die Bestimmung des Menschen
tiber die Vernunft Grundlage fiir moralische Gleichheit und politische Ungleichheit glei-
chermafien ist. Die Vernunfttitigkeit als das Gottliche im Menschen ist den Menschen
gleichermaflen eigen und muss durch Erziehung realisiert werden, sie ist aber in ver-
schiedenen Menschen in unterschiedlichem Umfang vorhanden, sodass die Tugend (in
Folge der richtigen Anordnung der Seele) der verschiedenen Stinde in der gerechten
Stadt nicht dieselbe ist; vielmehr liegt die Tugend des Nihrstandes, die Besonnenheit,
etwa gerade darin, seinen politischen Ort am Fufle der Machthierarchie zu akzeptieren
(vgl. Kersting 1999, 154).

Platon vertritt »eine Handlungstheorie mit teleologischem Charakter«, er beschreibt
»menschliches Handeln im Vokabular von Streben, Giitern, Mitteln und Zwecken,
»menschliche Handlungen besitzen damit von sich her immer schon ein Ziel; sie zielen
letztlich auf das gute Leben oder die Idee des Guten (Baumgarten 2017, 171 f.). Vernunft
und Wille fallen zusammen, niemand handelt willentlich schlecht, der Mensch strebt
nach dem Guten: »Von der Wahrheit trennt man sich nur gegen seinen Willen« (Platon,
Politeia, 413a); das aber heif3t, der Verniinftige handelt stets richtig, Erkenntnis und rich-
tiges Handeln und damit Wissen und Macht sind bei Platon unaufléslich verkniipft. Die
Macht der Philosophen leitet sich aus dem iiberlegenen Wissen ab, Macht als politisches
Konzept wird nicht eigentlich thematisiert, sondern vorausgesetzt, auch die Frage nach

12 Hier ist ein anthropologisches Argument des naturalistischen Paradigmas formuliert, das aller-
dings erst dort politisch relevant wird, wo nicht die gottliche Ordnung als normative Richtschnur
gilt, sondern der Mensch als Teil der natiirlichen Ordnung verstanden wird und sich dadurch das
Verhéltnis zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt &ndert bzw. das Erkenntnisobjekt in den Fokus
riickt.
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der Legitimation von Herrschaft steht in der Folge nicht zur Diskussion. Theoretisches
Wissen wird (bzw. wiirde) im Rahmen der Philosophenherrschaft unmittelbar praktisch
und tbersetzt(e) sich in Herrschaft: »Wenn nicht die Philosophen in den Staaten Konige
werden oder die Konige [...] und Herrscher echte und gute Philosophen und wenn nicht
in eine Hand zusammenfallen politische Macht und Philosophie [...], gibt es [...] kein Ende
des Ungliicks in den Staaten« (ebd., 473d; erste Herv. i. O.; zweite Herv. F. H.). Der
Zusammenfall von Wissen und Macht stellt fiir Platon insofern ein Ideal dar, als es der
gottlichen Natur des Menschen entspriche; die Politeia ist als Gedankenexperiment zu
verstehen, es scheitert aber an der Praxis bzw. an der sterblichen Natur des Menschen,
von dem der Wandel ausgehen miisste, denn fiir Platon steht fest, »daf} es firr die
Staaten, welche nicht Gott, sondern ein Sterblicher lenkt [...] keine Rettung von Unheil
und Mithsalen« gibt, es bleibt nur, das Géttliche nachzuahmen (Platon, Nomoi, 713€). Im
Theaitetos bestitigt Sokrates:

»Das Bose [...] kann weder ausgerottet werden, [...] noch auch bei den Gottern seinen
Sitz haben. Unter der sterblichen Natur aber und in dieser Gegend zieht es umher je-
ner Notwendigkeit gemafs. Deshalb muss man auch trachten, von hier dorthin zu flie-
hen aufs schleunigste. Der Weg dorthin ist Verdhnlichung mit Gott soweit als maglich.«
(176a-b; Herv. F. H.)

Vor diesem Hintergrund hilt Barbara Zehnpfennig treffend fest: »So kénnte der Zweck
der Politeia vornehmlich darin liegen, zumindest die Ursache des Ubels zu benennen und
die Richtung auszuweisen, die man nehmen miisste, um es zu iiberwinden.« (Zehnpfen-
nig 2008, 56)

Wahrend sich so die Philosophenherrschaft in der Politeia als politische Ordnung ver-
stehen lisst, die die Verihnlichung mit Gott soweit als méglich realisiert, nehmen die
Nomoi ihren Ausgangspunkt bei der sterblichen Natur des Menschen,” weshalb »es not-
wendig sei, den Menschen Gesetze zu geben und daf sie nach Gesetzen leben miissen,
weil sie sonst von den allerwildesten Tieren in nichts sich unterscheiden wiirden« (Pla-
ton, Nomoi, 874e-875a). Die Begriindung, die Platon hier gibt, ist duRerst erhellend, weil
sie gewissermafien die anthropologische Argumentation des naturalistischen Paradig-
mas thematisiert' und die mangelnde Verbindlichkeit und fehlende Verpflichtung einer
diesseitigen Legitimation des Staates problematisiert: Der Grund, Gesetze zu geben, sei,
so Platon, dass »von Natur« (hier alsssterbliche Natur<) kein Mensch befihigtist, das »zur

13 Furdie Frage nach der Kontinuitat bzw. Diskontinuitat der politischen Philosophie Platons, welche
in der Politeia, dem Politikos und den Nomoi greifbar ist, vgl. Horn 2013; Christoph Horn geht davon
aus, dass Platon in den Nomoi »eine konkret-praktische, nicht so sehr eine generell-philosophi-
sche Absicht« verfolgt, allerdings von »grundsatzlicher Art« (Horn 2013, 2). Vor dem Hintergrund
des spannungsreichen Verhiltnisses von Philosophie und Politik missen beide Konzepte, wie Cle-
mens Kauffmann festhilt, scheitern »in verschiedenen jedoch komplementéren Hinsichten. Die
Philosophie der Politeia scheitert an den tatsichlichen Erfordernissen der Politik, der Politik der
Nomoi gebricht es an der nétigen philosophischen Fundierung« (Kauffmann 2008, 29).

14 Auch an anderer Stelle (besonders prominent in Buch | der Politeia) argumentiert Platon gegen,
in den platonischen Dialogen meist von Sophisten vertretene, naturalistische Argumente, was auf
die Koexistenz der paradigmatischen Argumentationen verweist.
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Staatseinrichtung den Menschen Zutrigliche zu erkennen, [...] weil die staatsminni-
sche und echte Kunst stets um das Gemeinsame, nicht um das Besondere sich kiitmmern
muf3 [...], weil es fiir beides [...] zutriglicher ist, wenn das Gemeinsame, als wenn das
Besondere wohl eingerichtet wird« (ebd., 875a; Herv. F. H.), noch dass, wenn »jemand
auch vermoge seiner [nicht auf das Gemeinsame gerichteten] Kunst zu der ausreichen-
den Einsicht, dafd dem von Natur so sei, gelangte, hernach aber keiner Verantwortung un-
terworfen und unumschrinkt den Staat beherrscht, er wohl nicht imstande sein diirfte,
dieser Ansicht treu zu bleiben« (ebd., 875b; Herv. F. H.), dass er folglich nicht »den Wil-
len und das Vermdégen hat, das Beste stets zu vollbringen« (ebd., 875a); vielmehr wird, so
Platon, »seine sterbliche Natur, indem sie das Schmerzgefiihl in unverstindiger Weise
meidet und dem Lustgefiihle nachstrebt, ihn zum Verfolgen seines Sondervorteils und
zur Selbstsucht treiben« (ebd., 875b).

Platon diskutiert und verwirft hier die naturalistische Handlungsmotivation als
Grundlage der Legitimation von Herrschaft, weil die selbstsiichtige Einsicht in die Not-
wendigkeit der politischen Ordnung keine Verpflichtung schafft. In dieser Abgrenzung
wird zugleich die Verkniipfung von Theorie und Praxis im Vorgang der >Erkenntnis< im
metaphysisch-theologischen Paradigma ganz greifbar: Nur die verniinftige Einsicht, als
Einsicht in die géttliche Ordnung, durch die sich der Menschen zugleich an das Gottliche
angleicht, sprich die Seele durch die Erkenntnis anhand dieser ordnet, sodass er sich
im Erkenntnisprozess vergottlicht, kann Verbindlichkeit und Verpflichtung generieren,
weil der Mensch nur dann will, was verntinftig ist und demgemif handelt; Gesetze
sind so fiir Platon nur eine voriibergehende, erzieherische (dagegen im naturalistischen
Paradigma: dauerhafte) Hilfskonstruktion. Wire »irgendeinmal ein von Natur tiichtiger
Mensch, das, durch géttliche Figung dazu geboren, zu erfassen imstande: dann bedirf-
te es keiner ihn selbst zu leiten bestimmten Gesetze«; normalerweise bedarf es hierzu
der Erziehung (im besten Fall, wie in der Politeia skizziert, notfalls durch Gesetz). Weil
sich, so Platon, gegenwirtig »nirgends ein solcher [findet], es sei denn auf kurze Zeit
[...] gilt es, das Zweite, gute Einrichtungen und das Gesetz zu wihlen, welches vieles
sieht und beachtet, fiir alles aber es nicht vermogend ist« (ebd., 875d). Hier findet sich
zugleich ein Motiv, das im naturalistischen Paradigma durch den Auseinanderfall von
Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt verstirkt wird. Die Unterscheidung der ver-
niinftigen (gottlichen) und der triebhaften (sterblichen) Natur wird dort zur Grundlage
fiir die Unterscheidung idealistischer (an der moralischen Gleichheit orientierten) und
realistischer (an den mit dem von der Vernunft Gebotenen konfligierenden individuellen
Leidenschaften orientierten) Politikansitze.

1.2.2 Wissen als Voraussetzung tugendhaften Handelns (Aristoteles)

Auch bei Aristoteles iibersetzt sich die Dualitit der Welt des Werdenden und des Sei-
enden in entsprechende Modi des Zugriffs auf die Welt. Aristoteles teilt die menschliche
Seele zunichst in ein rationales und ein irrationales Element. Der irrationale Teil ist, wie
Aristoteles in der Nikomachischen Ethik ausfithrt, zweifacher Art: Er umfasst die vegeta-
tive Grundlage, die allem Lebenden gemeinsam ist und das Strebevermégen, das Anteil
am rationalen Element hat, insofern es ihm Gehorsam zu leisten vermag (vgl. Aristote-
les, NE 113). Folglich muss auch der rationale Teil einen Doppelcharakter haben: »ein Teil
hat das Rationale im eigentlichen Sinn und in sich selbst, wihrend ein zweiter das Ver-
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mogen besitzt >hinzuhdren« (ebd., 1102b3s). Aristoteles unterscheidet mit Blick auf den
rationalen Seelenteil anhand des Gegenstandsbereichs ein »spekulatives« Vermégen, das
sich auf Ewiges und Unverinderliches richtet und das auch bei Aristoteles ein nur ent-
deckendes Vermogen ist, von dem »abwigend-reflektierenden« Vermégen, das sich auf
Zeitliches und Verdnderbares richtet (ebd. VI 2). Entsprechend sind laut Aristoteles drei
Vermdgen in der Seele, »die das Handeln und die Erkenntnis des Richtigen steuern: die
Sinneswahrnehmung, der Verstand und das Streben« (ebd. V1 2, 1139a18).

Hier zeigt sich, dass auch bei Aristoteles eine Verquickung von Vernunft und Wil-
le bzw. eine Differenzierung der rezeptiven und produktiven Welterschlieffung letztlich
nur auf Seiten der dem Irrationalen zugeordneten Seelenteile stattfindet. Der Sinnes-
wahrnehmung als rezeptivem korperlichem Vermdgen bzw. Modus des Zugriffs auf die
Welt und dem produktivem korperlichem Strebevermdégen bzw. Modus des Zugriffs auf
die Welt steht die Vernunft als nur ein Vermogen bzw. Modus des Zugriffs auf die Welt
gegeniiber; wenngleich sich die zwei Formen der Vernunfttitigkeit anhand ihres Gegen-
stands als eher rezeptiv und produktiv verstehen lassen: Theoretisches Wissen befasst
sich mit dem Ewigen, Unverinderlichen und zielt auf Erkenntnis, hier ist exaktes Wis-
sen moglich; praktisches Wissen dagegen befasst sich mit dem Veranderlichen, sein Ziel
ist das richtige Handeln, es ist ein Umrif3-Wissen.

Anders als bei Platon erwichst Macht bei Aristoteles nicht aus theoretischem Wis-
sen, insofern dieses sich nicht unmittelbar in die Praxis iibersetzen lisst. Entscheidend
fiir die Frage nach Wissen und Macht ist das Tatigsein der Seele gemif? des abwigen-
den Seelenteils als entscheidendem Moment fiir die Herausbildung der charakterlichen
Tugenden. Der unmittelbare (nur der unmittelbare) Zusammenhang zwischen theoreti-
schem Wissen und richtigem Handeln ist bei Aristoteles aufgelost. Wahrend die Sinnes-
wahrnehmung nicht Ursprung des Handelns werden kann, ist der »Ursprung des Han-
delns — die bewegende nicht die Zweckursache — [...] die Entscheidung« (ebd., 1139b1; Herv.
F. H.) als ein »von Uberlegung gesteuertes Streben« bzw. ein rationales Streben, in an-
deren Worten geht Aristoteles davon aus, »dafy das Objekt des Strebens identisch sein
muf} mit dem, was die abwigende Reflexion bejaht« (ebd., 1139220). Bei Aristoteles ste-
hen nicht die theoretische Reflexion (die wahr und falsch) und damit theoretisches Wis-
sen, sondern die abwigende Reflexion (die gut und schlecht unterscheidet) und damit
praktisches Wissen und richtiges Handeln in unmittelbarem Zusammenhang. Richti-
ges Handeln setzt eine Entscheidung voraus aufgrund des praktischen Gegenstandsbe-
reichs; Entscheidung richtet sich wie das Uberlegen auf das, »was in unserer Macht steht
und verwirklicht werden kann« (ebd. II1 5, 1112b1), und ist »ein tiberlegtes Streben nach
dem, was in unserer Macht steht, denn nachdem wir etwas hin und her iiberlegt haben,
treffen wir eine Wahl und streben dann entsprechend der (vorhergegangenen) Uberle-
gung« (ebd., 1113a12); Uberlegung und Entscheidung richten sich jedoch nicht auf Ziele,
sondern auf die Wege dorthin, auf die Mittel (vgl. ebd., 1112b); die richtige Handlung er-
gibt sich nicht unmittelbar aus dem theoretischen Wissen um die letzten Ziele, sie setzt
praktisches Wissen und damit charakterliche Tugenden voraus, theoretisches Wissen
bleibt aber mittelbar handlungsleitend.

Durch die Unterscheidung zwischen theoretischem und praktischem Wissen und
dessen je unterschiedlichen Bedeutung fiir die Bewertung einer Handlung verschiebt
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sich auch die Frage nach Freiwilligkeit und Verantwortung des Handelnden."” Zwar
beruht die schlechte Handlung auch fiir Aristoteles auf Unwissenheit (vgl. ebd. III
2,1110b25) und ist auch die Haltung des Handelnden, die Ausrichtung der Seele, ent-
scheidend fiir die Qualitit der Handlung und somit das entsprechende Wissen, aber das
praktische Wissen um die Umstinde muss dazukommen; entsprechend unterscheidet
Aristoteles Handeln aus Unwissenheit von »Handeln in (vermeidbarem) Nichtwissen«.
Der Zornige etwa handelt nicht aus Unwissenheit, sondern aus Zorn, aber nicht be-
wusst, »sondern ohne ein Wissen zu haben (von dem was er tut)« (ebd., 1110b25-27);
es steht nicht in seiner Macht, er trifft keine Entscheidung, das aber ist vermeidbares
Nichtwissen und selbst verschuldet. Denn die Charaktertugenden sind Folge gewohn-
heitsmifligen Handelns: »So hatte auch der Ungerechte und Ziigellose am Anfang die
Moglichkeit, nicht so zu werden — insofern beruht ihr jetziger Zustand auf freier Ent-
scheidung — nachdem sie aber so geworden sind, haben sie keine Méglichkeit mehr,
nicht so zu sein.« (ebd. III 7, 1114a20-22) Anders gesagt: Welchen Charakter wir aus-
bilden, steht in unserer Macht. Fiir die Entscheidung miissen verniinftige Uberlegung
und das an dieser Uberlegung gewohnheitsmiRig ausgerichtete Streben, charakterliche
Vortrefflichkeit, zusammenkommen (vgl. ebd. VI 2). »We can be held responsible for
all our voluntary doings, for these are always >up to us«< [...] to perform or to omit. But
as rational agents we have assumed full responsibility only for the more limited class
of deliberate actions, for those actions which include a rational moment of choice or
decision.« (Kahn 1988, 240) Der Vortreffliche wiinscht, »was in Wahrheit ein Gut ist.
Fir den Minderwertigen aber kommen nur Zufallsdinge in Frage« (Aristoteles, NE III
6, 1113228), denn der eine befindet sich in seiner natiirlichen Verfassung, der andere
nicht, er handelt freiwillig, nicht aber willentlich im Sinn einer Entscheidung im Sinn
von »boulesis, usually mistranslated as >wish,« [but] a rational desire for what is good or
beneficial« (Kahn 1988, 239). Der Minderwertige (wie auch der Vortreffliche) setzt sich
seine Zwecke nicht aktiv selbst, kontingente Ziele sind Folge der durch gewohnheitsmi-
Riges Handeln herausgebildeten charakterlichen Grundhaltung (vgl. Aristoteles, NE III
7, 1114b12 ff.).

Auchim aristotelischen Denken ist folglich eine Dynamik angelegt: »Nach Aristoteles
sind alle natiirlichen Dinge darauf ausgerichtet, ihr Wesen und reife Form zum Ausdruck
zu bringen und damit das ihnen eigene telos in naturgemafer Selbstverwirklichung dar-
zustellen (Entelechiebegriff).« (Wildberg 2011a, 86) Dieses Ziel, das Gliick, liegt auch fir
Aristoteles in der Titigkeit der Seele gemif} dem vernunfthaften Seelenteil. Durch die
Abtrennung von Ethik und Politik als praktischer Philosophie von der Metaphysik tritt
nun allerdings das »menschliche Handeln [...] in seiner theoretisch nicht erfaflbaren Ei-
genart hervor. Das Praktische wird ein eigener Gegenstandsbereich« (Ottmann 2001,
136). Ist schon bei Platon das theoretische Wissen stets praktisch und der Philosoph Teil
der Stadt, verschiebt sich bei Aristoteles der Fokus in Folge der unauflgslichen Verkniip-
fung von Form und Stoff auf das Leben in der Stadt und die dafiir mafigeblichen cha-
rakterlichen Tugenden. Denken und richtiges Handeln bleiben verkniipft, aber richtiges
Handeln ergibt sich nicht wie bei Platon quasi von allein aus der Schau der Ideen, aus der
theoretischen Erkenntnis und der damit verbundenen richtigen Anordnung der Seele,

15 Zu Aristoteles’ Konzeption der Zurechnung vgl. Lienemann 2018.
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vielmehr ist die richtige Anordnung der Seele Ergebnis gewohnheitsmifSigen richtigen
Handelns, das gleichwohl auf rationaler Entscheidung beruht, als Wahl dessen, was vor
dem Hintergrund der verinderlichen menschlichen Umstinde in unserer Macht steht,
um das Gute zu verwirklichen. Die Bestimmung des Menschen als zoon logon echon in
Buch I der Politik bringt dementsprechend auf den Begriff, dass der Mensch als ein mit
Vernunft und Sprache begabtes Wesen zur Vollendung seiner Natur immer schon auf
das gemeinschaftliche Leben verwiesen ist (wohingegen die Bestimmung als zoon politi-
con auf der Ebene des Erkenntnisobjekts anzusiedeln und eine biologische Bestimmung
ist):

»Doch die Sprache ist da, um das Nitzliche und das Schadliche klarzulegen und in der
Folge davon das Gerechte und das Ungerechte. Denn das istim Gegensatz zu den ande-
ren Lebewesen den Menschen eigentiimlich, daf nursie allein iiber die Wahrnehmung
des Guten und des Schlechten, des Gerechten und des Ungerechten und anderer sol-
cher Begriffe verfiigen. Doch die Gemeinschaft mit diesen Begriffen schafft Haus und
Staat.« (Aristoteles, Pol. | 2,1253a15-19)

Theorie und Praxis stehen dabei, wie gezeigt, nicht unverbunden nebeneinander; auch
theoretische Erwidgungen besitzen praktische Relevanz. Ganz deutlich wird das, wenn
Aristoteles, in Buch 7 der Politik, mit Blick auf die Bestimmung des Gliicks als richtiges
Handeln anmerkt, dass auch »Betrachtungen und Uberlegungen, die den Zweck in sich
selber tragen und um ihrer selbst willen unternommen werden, sprich die reine Spe-
kulation, praktisch seien, auch wenn sie nicht auf andere hin ausgerichtet seien: »Denn
das rechte Handeln ist das Ziel, demnach auch ein Handeln.« Aristoteles verweist in die-
sem Zusammenhang ausdriicklich auf die géttliche Ordnung: »Denn die Gottheit diirfte
sich auch sonst kaum wohl befinden und die ganze Welt, die doch iber keine dufderli-
chen Handlungen verfiigen, neben denen nur ihnen zukommenden.« Zugleich wird an
dieser Stelle deutlich, dass Mensch und politische Ordnung auch hier auf die kosmolo-
gische Ordnung verwiesen sind: »Daf$ nun also ein und dasselbe Leben sowohl fiir jeden
einzelnen Menschen als auch gemeinsam fiir die Staaten und die Menschen das beste
sein muf, ist offenbar.« (ebd. VII 3, 1325b21-30)

1.2.3 Verfehlung des Gottlichen als individuelle Schuld (Thomas von Aquin)

Auch Thomas von Aquin versteht, wie er in den Quaestiones disputatae de veritate ausfithrt,
die (theoretische) Vernunft als ein entdeckendes Vermégen, das das Wesen der Dinge zu
erkennen in der Lage ist:

»Das Wort »Intellekt< ist daher genommen, daf dieses Vermdgen das Innerste eines
Dinges erkennt. [...]>Intelligere< (einsehen, verstehen) heifdt nimlich so viel wiesintus
legere« (im Inneren lesen). Die Sinne ndmlich und die Vorstellungskraft erkennen nur
duflere unwesentliche Eigenschaften. Allein die Vernunft erreicht also das Innere und
die Wesenheit eines Dinges. [...] Die Washeit eines Dinges ist aber der eigentiimliche
Gegenstand der Vernunft.« (De ver. |, q. 12; zitiert nach Schmidinger 2006, 155)

Thomas von Aquin schlieft an Aristoteles an, wenn er in der Summa konstatiert, dass
nichts erkannt wird, »sofern es in Moglichkeit, sondern nur sofern es in Wirklichkeit ist«
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(S.th.1,q. 84, a. 2 resp.), zugleich aber daran festhilt, dass reine theoretische Erkenntnis
moglich ist bzw.

»dafd das Wesen des Erkennens zur Stofflichkeit im Gegensatz steht. Was deshalb die
Form nur stofflich aufnimmt, ist nach Aristoteles in keiner Weise fihig zu erkennen
[...]. Daher erkennt auch der Verstand, der die Artform nicht nur aus dem Stoff, son-
dern auch aus den vereinzelten stofflichen Bedingungen abzieht, vollkommener als
der Sinn, der die Form des erkannten Dinges zwar ohne Stoff, jedoch mit den stoffli-
chen Bedingungen empfiangt.« (De ver. |, q. 84, a. 2 resp.)

Diese Uberlegungen erhalten bei Thomas von Aquin wiederum eine theologische Wen-
dung. Gott allein erkennt alles durch seine Wesenheit, die »als der allgemeine Grund
von allem, [...] die vollkommene Ahnlichkeit von allem, in Bezug auf alles, was sich in
den Dingen findet, ist (ebd.). Das hochste Ziel des menschlichen Verstands ist ein tran-
szendentes, nimlich die Erkenntnis Gottes (vgl. ScG 111, 25). Auch hinsichtlich der prakti-
schen Vernunft adaptiert Thomas von Aquin Aristoteles; die praktische Vernunft vermit-
telt zwischen vorgegebenem Zweck und partikularer, kontingenter Ausgangslage. Das
Ziel ist nun das gottgefillige, der géttlichen Vorsehung entsprechende Leben als hochs-
tes Gut.

Insofern die aus Sicht der politikwissenschaftlichen Anthropologie interessierende
Differenz zu Platon und Aristoteles hinsichtlich der Konzeption der Vernunft vor allem
inihrem (aus der Umkehrung des Verhiltnisses von Teleologie und Theologie folgenden)
gewandelten Verhiltnis zu den triebhaften Anteilen des Menschen liegt, soll im Folgen-
den das gewandelte Verhiltnis der Vernunft zu den triebhaften Anteilen im Mittelpunkt
stehen. Dieses ist wiederum bedingt durch die Ausdifferenzierung bzw. Unterscheidung
zwischen Mensch und Menschheit, die die Vernunftfihigkeit dem Menschen als Teil der
Menschheit zuschreibt, die die individuelle Seele durch eigene Schuld verfehlen kann.
Wird der Mensch in seiner Artnatur als Teil der Menschheit itber die Vernunft bestimmt
— »Der Mensch aber wird durch die verniinftige Seele in seiner Art begriindet« (De ente
2,19) —, lisst sich das Laster dem Individuum zuschreiben und als »wider die Natur des
Menschen« verstehen, insofern »als es wider die Ordnung der Vernunft ist« (S.th. I-11, q.
71,a.2). Der Mensch ist in seiner Artnatur durch das von Gott Vorgegebene determiniert,
als Individuum zugleich durch seine korperlichen Triebe, denen zu folgen als willentli-
cher Abfall von dem durch Gott Vorgegebenen Siinde bedeutet.

Zwar iibernimmt Thomas von Aquin auf den ersten Blick die aristotelische Unter-
scheidung zwischen Form und Stoff bzw. deren unauflosliche Verkniipfung:

»Dahersagen wir, der Mensch sei ein vernunftbegabtes Sinneswesen und nicht aus Sin-
neswesen und Vernunftbegabtem zusammengesetzt — wie wir sagen, er sei aus Seele
und Leib [zusammengesetzt]. Dass der Mensch aus Seele und Leib sei, sagt manin dem
Sinne, wie aus zwei Dingen ein drittes Ding zustande kommt, das keins dieser beiden
ist.« (De ente 2,16; Herv.i. 0.)

Das aber erfihrt eine entscheidende Umdeutung, wodurch die im antiken Denken ange-
legte, aber hier innerseelische Spaltung als eine zwischen Mensch (als vernunftbegabtes
Sinneswesen) und Menschheit (als Geisteswesen) konzipiert wird. Denn durch die Un-
terscheidung zwischen Mensch und Menschheit auf Grundlage des Prinzips der Indi-
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viduation verschirft sich zwar nicht die Spaltung im Menschen, doch entfernt sich der
Mensch als leibliches Wesen, wenn auch nicht als Teil der Menschheit, von der Reinheit
der géttlichen als verniinftigen Ordnung. Der Mensch ist Teil der irdischen Welt und hebt
sich nur als Teil der Menschheit bzw. als Person von der iibrigen belebten Welt ab. Das
Ziel (das richtige Handeln) realisiert nicht das Gottliche wie bei Aristoteles, vielmehr ist
das richtige Handeln durch Gott vorgegeben, wodurch eine inhaltliche Festlegung er-
folgt. Die Verfehlung des Gottlichen wird dem Individuum zugeschrieben und als Abfall
von der hoheren Ordnung mit Schuld verkniipft:

»Indem er siindigt, verldsst der Mensch die Ordnung der Vernunft und fallt somit ab
von der Wiirde des Menschen [dignitate humana], sofern der Mensch von Natur aus frei
und seiner selbst wegen da ist und stiirzt irgendwie ab in tierische Abhdngigkeit, inso-
fern nun iiber ihn bestimmt wird nach Mafigabe des Nutzens fiir die anderen.« (S.th.
I1-11, q. 64, a.2 ad 3 resp.)

Soveridndern sich zwar nicht Hierarchie und Dynamik zwischen vernunft- und triebhaf-
ten Anteilen, wohl aber die Verantwortlichkeit fiir diese Dynamik: Ob die Individuen ih-
rem in je unterschiedlichem Umfang vorhandenen géttlichen Potential entsprechen, ist
nun (neben der Verfassung der individuellen Seele bzw. als Folge dieser) auch vom indivi-
duellen Willen abhingig. Bei Thomas von Aquin, das wurde oben bereits ausgefiihre, tritt
der Wille als selbsttitiges, wenn auch (als »verstandesmifliges Streben«) nicht selbst-
stindiges Vermdgen neben die Vernunft. Der Wille ist, als Streben, keine Eigenheit der
geistigen Natur, sondern er ist dies »nur, insofern er vom Verstand abhangt« (ScG 111, 26).
So untersteht das sinnliche Streben laut Thomas von Aquin »dem hoheren Teil, in dem
der Verstand oder die Vernunft und der Wille sind, auf doppelte Weise: einmal in Bezug
auf die Vernunft, sodann in Bezug auf den Wille« (S.th. II-11, q. 81, 3 resp.), das heif3t
die Leidenschaften gehorchen nicht nur der Vernunft, das sinnliche Streben untersteht
auch dem Willen, und zwar »hinsichtlich der Ausfithrung, die durch die Bewegkraft ge-
schieht.« Das Begehrende 18st also die Bewegung nicht unmittelbar aus wie beim Tier,
»sondern es wird der Befehl des Willens als der hoheren Strebekraft abgewartet« (S.th. 1, q.
81, a. 3 resp.; Herv. F. H.). Die eigentiimliche Beziehung von Vernunft und Wille ist der
Grund dafiir, dass der Wille das, was er erstrebt, nicht mit Notwendigkeit erstrebt (vgl.
ebd., q. 82,a.2ad 3, resp.); dafiir, dass »einer auch in der Lage ist, einmal an die Seligkeit nicht
denken zu wollen, da ja die Akte des Verstandes und des Willens selbst Einzelakte sind« (De
malo 1, q. 6, a. 1; Herv. F. H.). Die Verbindung von Wissen und Macht wird hier theolo-
gisiert: »Der Wille dessen [...] der Gottes Wesen schaut, hingt mit Notwendigkeit Gott
an, so wie wir jetzt mit Notwendigkeit gliickselig sein wollen« (S.th. I, q. 82, a.2 resp.).
Erkenntnis Gottes, als hochstes Ziel des Menschen, fiihrt zu richtigem Handeln. Aber
Erkenntnis ist nicht nur eine Frage der Vernunft, sondern auch des Willens, sodass der
Besitz von Wissen und Macht auch von der Festigkeit des Willens abhingt und damit in
der Verantwortung des Individuums als eines fehlbaren Wesens liegt.

Der Mensch kann in der Folge als Individuum seiner Zugehorigkeit zur Menschheit
[dignitate humana] unwiirdig sein. Dadurch aber gerit der Mensch als Teil der werden-
den Weltin einen Gegensatz zur géttlichen Vorsehung. Die Spaltung zwischen Seiendem
und Werdendem bzw. zwischen Vernunft und Sinnen/Leidenschaften als verschiedene
Modi des Zugriffs auf die Welt erhilt hier eine wertende, moralische Komponente:
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»Insbesondere (ibernimmt die christliche Theologie auch die Kulturspaltung zwischen
Rationalitat und Sinnlichkeit und verstérkt diese durch eine Theologie des Sinnlichen
als Stindhaftigkeit. [...] Der Gott der theologischen Rationalitit aber wird als >Logos
(spermaticos)s, »erste Ursaches, >Weltvernunfts, >intellectus puruss, shdchstes Sein< de-
finiert.« (Vietta 2012, 48)

In Zusammenhang mit der Frage, wann es erlaubt ist, einen Menschen zu t6ten, hilt
Thomas von Aquin in Anschluss an das obige Zitat und entsprechend der Unterschei-
dung zwischen »homo« und »humanitas« fest: »Wiewohl es also in sich schlecht ist, ei-
nen Menschen, solange er in seiner Witrde verharrt, zu toten, so kann es doch gut sein,
einen Menschen, der in Siinde lebt, zu téten wie ein Tier.« (S.th. II-11, q. 64, a. 2 ad 3)

1.3 Herrschaft(sordnung): Ungleiche politische Wesen

Wird die politische Ordnung und damit der Mensch in Abhingigkeit vom wohlgeord-
neten Kosmos bzw. der gottlichen Ordnung verstanden, wie im metaphysisch-theologi-
schen Paradigma, dann werden die Menschen als Teil der erschlossenen Welt (als mittel-
bare, zu behandelnde Erkenntnisobjekte) als Teil einer konkreten, an der wohlgeordne-
ten Ordnung zu messenden, Gesellschaft und damit als Teil eines Kollektivs und einan-
der Ungleiche gesetzt. Die Méglichkeit, von dem Menschen zu sprechen, ist im metaphy-
sisch-theologischen Paradigma bezogen auf den gemeinsamen Bezugspunkt, sprich das
gemeinsame Ordnungsprinzip, die konkrete Realisierung dieses Prinzips wandelt sich
je nach konkreter Situation, wobei eine Hierarchie zwischen Ordnungsprinzip und kon-
kreter (im Vergleich immer unvollkommener) Materialisierung besteht.

Der Mensch wird im metaphysisch-theologischen Paradigma als Kollektivwesen,
dessen Platz in der Welt wie in der Gesellschaft iiber den Grad seiner Vernunftfihigkeit,
sprich durch seine Nihe bzw. Entfernung zur héheren Ordnung, bestimmt ist, zum Ge-
genstand politischen Denkens; das heifdt der Mensch als mittelbares Erkenntnisobjekt,
als politisches Objekt bzw. als durch Politik Zu-Behandelnder ist itber seine Qualitit als
Erkenntnissubjekt bestimmt. Die Menschen sind ungleich als Teil des durch das héhere
Prinzip bestimmten Kollektivs, insofern sie als Teil der erschlossenen Welt in einem
je unterschiedlichen Verhiltnis zu dem hoéheren welterschlieffenden Prinzip stehen
bzw. insofern der Mensch zwar iiber die Teilhabe am Gottlichen als vernunftbegabtes
Wesen bestimmt ist, die Menschen als Teil der erschlossenen Welt aber in Abhingigkeit
von den je vorherrschenden Umstinden nicht gleichermafien zur Realisierung ihres
in unterschiedlichem Umfang vorhandenen Potentials fihig (bzw. im theologischen
Denken auch als Individuen nicht gleichermafien willens) sind. Der Mensch als Teil der
erschlossenen Welt ist weder autark, was die Befriedigung seiner Grundbediirfnisse
betrifft, noch kann er als Teil der erschlossenen Welt alleine seine Bestimmung bzw.
den gottlichen Teil in sich realisieren. Der Mensch ist nicht nur hinsichtlich seiner
animalischen/kérperlichen, sondern aufgrund seiner spezifischen Zwischenstellung
auch hinsichtlich seiner géttlichen/geistigen Anteile auf die jeweils anderen verwiesen.

Zur Herrschaft bestimmt sind diejenigen, die qua Vernunfttitigkeit den grofiten An-
teil am Gottlichen haben, weil sie qua Vernunfttitigkeit die eigene Seele und auch die po-
litische Ordnung an der hdheren Ordnung auszurichten in der Lage sind. Die Legitimati-
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on der Herrschaft steht insofern genauso wenig zur Diskussion wie die Ubersetzung von
Wissen in Macht und die Verkniipfung von Vernunft und Freiheit. Die politische Herr-
schaft der Verniinftigen und Tugendhaften ist durch die héhere Ordnung bzw. Gott le-
gitimiert bzw. vorgegeben. Der Fokus liegt im Rahmen des metaphysisch-theologischen
Paradigmas auf der Frage nach der Herrschaftsorganisation als der einzigen Frage, die
es noch zu beantworten gilt — durch verniinftige Einsicht in die hohere Ordnung; genau
genommen der Frage nach der guten bzw. gerechten als der dem Menschen entspre-
chenden Herrschaft, die sich an der hoheren Ordnung orientiert. Die Verniinftigen als
die Gottihnlichsten sollen die weniger Verniinftigen beherrschen, wie in ihrer Seele der
vernunfthafte als der géttliche Seelenteil des Menschen die anderen Seelenteile (Aristo-
teles und Platon) bzw. wie ihre Vernunft den Korper (Thomas von Aquin) beherrscht. Ge-
sellschaft und politische Ordnung sind anhand des Anteils am Géttlichen hierarchisch zu
organisieren, nach dem jeweiligen Anteil der verschiedenen (den jeweiligen Seelenteilen
bzw. menschlichen Fihigkeiten entsprechenden) gesellschaftlichen Gruppen/Stinden.

1.3.1 Philosophenherrschaft (Platon)

Verdeutlicht wird die Ungleichheit der Menschen als Teil der erschlossenen Welt an Pla-
tons Erdmetallmythos, dessen sich die herrschenden Philosophen, wie er im 3. Buch der
Politeia in Anschluss an die Darlegung seines Erziehungsideals ausfiithrt, bedienen (miis-
sen) aufgrund des »epistemologischen Konfliktes zwischen dem erkennenden Philoso-
phen und der Masse, die nicht erkennen kann und will« (Nitschke 2008b, 15). Er besagt,
dass den Menschen von Natur Erz, Silber oder Gold beigemischt sei (vgl. Platon, Politeia,
415a-415¢); dieser Ungleichheit trigt die Selektion im Verlauf der Erziehung Rechnung
und diese Ungleichheit spiegelt sich in der Bestimmung der Gerechtigkeit und in der
Folge in der Stindestruktur der besten Stadt. Der Erdmetallmythos bestitigt die Vorstel-
lung der Gerechtigkeit (der Stadt wie der Seele), die darin liegt, »daf} jeder seiner Teile
seine Aufgabe erfiillt in Herrschaft und Gehorsam« (ebd., 443b), was aber seine Aufgabe
ist, ist von Natur gegeben, weil »von Natur aus keiner von uns dem andern vollig gleicht,
sondern verschiedene Anlagen hat, jeder fiir eine andere Tatigkeit« (ebd., 370b). In allen
muss der vernunfthafte Seelenteil herrschen, aber der Vernunftgebrauch variiert je nach
Veranlagung, wobei es sich jedoch nicht um individuelle, sondern um gruppenspezifi-
sche Unterschiede handelt. Die Struktur der Seele findet ihre Entsprechung im Stinde-
staat, die die Ungleichheit verschiedener Gruppen (nicht Individuen) in Herrschaftsan-
spriiche iibersetzt. Jeder Stand entwickelt eine seiner Vernunftfihigkeit entsprechende
Tugend, die mit dem entsprechenden Seelenteil verbunden ist: Weisheit, Tapferkeit, Be-
sonnenheit. Die Macht der Philosophen leitet sich aus dem tiberlegenen Wissen ab, die
Legitimation der Herrschaft beruht auf der Ungleichheit des Vernunftgebrauchs und des
daraus generierten Wissens.

Wie der Erdmetallmythos verdeutlicht, ist der Mensch bei Platon immer schon als
Teil eines Kollektivs bzw. genauer: als Teil einer durch das héhere Prinzip bestimmten
Gruppe als Teil des Kollektivs zu denken. Das gilt gleichwohl nicht nur fiir die Vollendung
der menschlichen Natur, das ergibt sich zunichst aus den menschlichen Grundbediirf-
nissen; so hilt Platon fest: »Ein Staat entsteht [...], weil keiner von uns auf sich allein
gestellt sein kann, sondern vieler anderer bedarf« (ebd., 369b). Dominic O'Meara formu-
liert die These, dass nicht erst bei Aristoteles, sondern bereits bei Platon »der Mensch
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[...] von Natur aus ein politisches Wesen« sei — eine Bestimmung, die auch bei Aristote-
les »nicht als eigentliche Bestimmung der menschlichen Natur verstanden werden« darf
(1992, 18/19), sondern in einem biologischen Sinne zu verstehen und auch biologisch be-
griindet sei, gleichwohl »sein gemeinsames Werk vielfiltig ist: es reicht von der Gewzhr-
leistung des Lebens bis zur Verwirklichung des guten Lebens« (ebd., 19). Bei Platon so
O'Meara stehe die Theorie im Zusammenhang mit der Widerlegung der These, die die
gesellschaftliche Ordnung fiir naturwidrig halte und werde bei Aristoteles nur neu for-
muliert und begriindet (vgl. ebd., 22 f.) Die sophistische These, gegen die sich Platon rich-
tet, gritndet dabei auf anthropologischen Annahmen, die im naturalistischen Paradigma
vorherrschend werden: »Die gesellschaftliche Ordnung wirkt nach dieser These als Ver-
hinderung der naturbedingten Triebe; sie entsteht aus Kompromissen, welche unserer
Natur nicht entsprechen.« (ebd., 22) Dabei expliziert O’'Meara seine These primir mit
Blick auf die Entstehung des Staates zur Befriedigung der naturbedingten Bediirfnisse,
verstanden als korperlichen Bedirfnissen. Mit Blick auf den wahren, gesunden Staat,
der die Bediirfnisse und Begierden durch die Herrschaft der Vernunft begrenzt, indem
jeder Stand, analog zur menschlichen Seele, seine spezifische Tugend verwirklicht, hilt
er entsprechend fest: »Die Natur erzeugt den Staat; die Begrenzung der Natur aber er-
moglicht den guten Staat.« (ebd.)

Das ist durchaus richtig, nimmt aber Natur nur als >sterbliche Natur« in den Blick.
Dabei umfasst die Annahme, dass der Mensch von Natur ein politisches Wesen sei, schon
bei Platon auch die Verwirklichung des guten Lebens und so die héhere, géttliche Natur
des Menschen. O’'Meara selbst verweist auf den Zusammenhang mit der Frage nach dem
Wesen der Gerechtigkeit: Platons Uberlegungen laufen auf die Frage zu, wo die Gerech-
tigkeit zu finden sei und Adeimantos antwortet Sokrates in einer ersten Anniherung:
»Ich witsste nicht anders, mein Sokrates, als in ihrem gegenseitigen Bediirfnis zueinan-
der« (Platon, Politeia, 372a). O'Meara hilt entsprechend fest: »Platon richtet seine Theo-
rie der Gerechtigkeit als naturgemifies Funktionieren des Menschen gegen den Begrift’
der Gerechtigkeit als konventionelle Einschrinkung und Behinderung der menschlichen
Natur.« (1992, 20) Zwar liegt bei Platon die Verwirklichung der hoheren Natur des Men-
schen nicht unmittelbar in der politischen Titigkeit, wohl aber mittelbar, denn die theo-
retische Erkenntnis, die Schau der Ideen, ist immanent praktisch, weil die im Erkennt-
nisprozess sich vollziehende Angleichung der Seele an das Géttliche unmittelbar Aus-
wirkungen auf das richtige Handeln und die politische Ordnung hat.

Das heifdt und das scheint mit Blick auf Platon aufgrund der vermeintlich strikten
Trennung zwischen Seiendem und Werdendem oft iibersehen zu werden: Auch der Phi-
losoph als Mensch an sich ist, mag sein Gliick auch in der Schau der Ideen liegen, Teil
der erschlossenen Welt und als solcher durch die spezifische Zwischenstellung geprigt,
was darin zum Ausdruck kommt, dass er in der Schau der Ideen zugleich seine sterbliche
Natur unter die Herrschaft der Vernunft stellt; die Seele des Philosophen bleibt an den
Korper gebunden wie der Philosoph an die Stadt — wie sonst lieRe sich erkliren, dass er
nach der Schau der Ideen in die Niederungen der Hohle zuriickkehrt? Auch bei Platon
wird das theoretische Wissen, sofern es ein Mensch ist, der es erkennt, notgedrungen
praktisch, die Schau der Ideen durch den Menschen ist immanent praktisch. Die gerech-
te Stadtistdie Stadt, die der Zwischenstellung des Menschen und der sich innerhalb einer
konkreten Gesellschaft realisierenden Unterschiede hinsichtlich der Anniherung an das
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Gottliche, mithin der Natur des Menschen und den konkreten Menschen entspricht, die
gerechte Stadt ist somit auch Ziel des Menschen.

Der gute Staat wird der spezifischen Zwischenstellung des Menschen gerecht, inso-
fern die fiir den Menschen wie fiir die Polis beste bzw. gerechte Verfassung diejenige ist,
in dersjeder das Seine tut«. Die Herrschaftsorganisation bzw. die Antwort auf die Frage
nach der guten, nach der gerechten Ordnung ergibt sich aus der héheren Ordnung und
ist gleichbedeutend mit der Frage nach der der (hoheren) menschlichen Natur entspre-
chenden Ordnung. Der Mensch ist ein politisches Wesen nicht nur aufgrund der Bediirf-
nisse seiner sterblichen Natur, auch die Teilhabe am Géttlichen, die Schau der Ideen, ver-
weist in sich auf die gerechte Stadt als hochstes gemeinschaftliches Werk, weil die (rich-
tige) Anordnung der Seele als unmittelbare und der Stadt als mittelbare Folge der Schau
der Ideen wechselseitig aufeinander verweisen bzw. unauflgslich miteinander verkniipft
sind.

1.3.2 Herrschaft der Tugendhaften (Aristoteles)

Die Bestimmung des Menschen durch Aristoteles ist eine der, wenn nicht die wirkmich-
tigste des politischen Denkens, jedenfalls aber die meistzitierte, um eine Auseinander-
setzung mit der auch diejenigen, die sich von ihr abgrenzen, nicht umhinkommen. Aris-
toteles bestimmt den Mensch zu Beginn seiner Politik, als zoon politicon und zoon logon
echon (vgl. Aristoteles, Pol. I 2, 1253a1-15)," explizit durch die Verwiesenheit auf ande-
re Menschen als Kollektivwesen, sowohl hinsichtlich der Erfiillung seiner Bediirfnisse
als auch hinsichtlich des guten Lebens. Die vollkommenste Gemeinschaft ist der Staat,
»der nun zwar des Lebens wegen entstanden ist, aber doch um des guten Lebens wil-
len besteht« (ebd., 1252b29-30). Der Staat als Ziel aller menschlichen Gemeinschaften
unterscheidet sich dabei von der Gemeinschaft anderer Herdentiere durch seine hohe-
re Qualitit, die aus der Sprach- und Vernunftfihigkeit des Menschen erwichst. Bei der
Bestimmung als politisches Wesen in der Historia Animalium (vgl. 487b 33—488a 13) wie in
der Politik (vgl. I 2,1253a3) handelt es sich um eine biologische Bestimmung. In der Histo-
ria Animalium unterscheidet Aristoteles solitire Tiere und Herdentiere, die Herdentiere
aber in solche, die ein gemeinsames Werk vollbringen und solche, die zerstreut leben.
Wiahrend also die Kennzeichnung als zoon politicon auch anderen Tieren zukommyt, ist der
Mensch dadurch bestimmyt, dass er — aufgrund seiner Bestimmung als zoon logon echon,
die also die mafRgebliche Bestimmung ist — »in héherem Grad ein staatsbezogenes Lebe-
wesen ist als jede Biene und jedes Herdentier [...]. Denn nichts, meinen wir, schafft die
Natur vergeblich. Uber die Sprache aber verfiigt allein von den Lebewesen der Mensch«
(Aristoteles, Pol. 12, 1253a5-10). Das menschliche Zusammenleben richtet sich nicht nur
darauf, die Grundbediirfnisse zu befriedigen, sondern mehr noch ein der Sprach- und
Vernunftfihigkeit gemifles Leben zu fithren. Wie bereits zitiert: »Doch die Sprache ist
da, um das Niitzliche und das Schidliche klarzulegen und in der Folge davon das Gerech-
te und das Ungerechte. [...] Doch die Gemeinschaft mit diesen Begriffen schafft Haus
und Staat.« (ebd., 1253a15-20) Entsprechend dient die Charakterisierung als zoon politi-
con nicht als Begriindung fiir eine spezifische Ordnung: »Aristoteles [...] zieht aus der

16  Fur eine ausfithrliche Erérterung dieser beiden Grundbestimmungen vgl. u. a. Hoffe 1976; 2001¢;
Kullmann 1980; Mulgan 1974.
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These der Politizitit des Menschen keine greifbaren Konsequenzen, er folgert nicht aus
ihr etwa die Ausrichtung von Verfassung und Gesetzen auf eine maximale politische Ak-
tivitit aller Biirger oder gar aller im Staat lebenden Wesen.« (Brandt 1974, 191)

Wie oben dargelegt, ist weniger das theoretische Wissen, vielmehr sind die charak-
terlichen Tugenden als Ausdruck des richtigen Vernuftgebrauchs, der sich in richtiges
Handeln tibersetzt, entscheidend fiir politische Macht und damit die Legitimation von
Herrschaft, die auch bei Aristoteles nicht eigentlich zur Diskussion stehen: »Klugheit
im Verhiltnis zu sich selbst als Richtschnur und letztlich als Legitimationsinstanz des
Verhaltnisses zu den anderen Biirgern: das ist fiir Aristoteles das ungeschriebene Gesetz
des eigentlich politischen, das heif3t des freien Gemeinwesens.« (Schweidler 2012, 78; Herv.
i. O0.) Der Anteil an der Vernunft bzw. der Fihigkeit zu praktischer Vernunfttitigkeit ist
entscheidend fur die Machtverhiltnisse und tibersetzt sich in die Herrschaft des Man-
nes itber die Frau, des Vaters iiber die Kinder und des Herrn iiber die Sklaven. Die Frage
nach der Herrschaftsorganisation ergibt sich auch bei Aristoteles aus den natiirlichen
Unterschieden zwischen Menschengruppen hinsichtlich ihrer Vernunftfihigkeit: »Und
zugleich von der Geburt her tritt einiges auseinander, das eine in Richtung auf das Be-
herrschtwerden und das andere in die auf das Herrschen.« (Aristoteles, Pol. I 5,1254a24)
Wie in der Seele der vernunftbegabte den vernunftlosen Teil beherrscht, so wie dieses
Verhiltnis beide Teile voraussetzt, die in unterschiedlichem Verhiltnis zueinander ste-
hen kénnen, so auch im Verhiltnis von Herrschern und Beherrschten: »Der Sklave ver-
fiigt namlich iiberhaupt nicht iiber das klug Beratschlagende, das Weibliche verfiigt zwar
dariiber, doch ohne Entscheidungsgewalt, das Kind verfiigt zwar ebenfalls dariiber, doch
tiber ein noch nicht Fertiges.« (ebd. I 13, 1260a12-14) Besonders schwierig ist in der Folge
der Status des Sklaven zwischen Mensch, da er »nur soweit Anteil an der Vernunft hat,
als er sie wahrnimmt, ohne aber iiber sie zu verfiigen. Die iibrigen Lebewesen nimlich
machen mit der Vernunft keine Wahrnehmungen, vielmehr erbringen sie ihre Dienst-
leistungen nur zufolge von Empfindungenc« (ebd. I'5,1254b23-24) und Tier: »Beide leisten
nimlich in Hinblick auf das, was fiir den Kérper notwendig ist, Hilfe, die Sklaven ebenso
wie die zahmen Tiere.« (ebd., 1254b25) Auch bei Aristoteles ist der Anteil an (praktischer)
Vernunft und den daraus abgeleiteten charakterlichen Tugenden ausschlaggebend fiir
die Einteilung in gesellschaftliche Gruppen und damit die Organisation von Herrschaft:
Es »miissen zwar alle an ihnen teilhaben, aber nicht in derselben Art, sondern nur so
weit, wie es einem jeden ansteht im Hinblick auf seine Aufgabe« (ebd. 113, 1260a16). Der
herrschende Mann aber besitzt Vernunft in ihrer vollendeten Ausprigung: »Daher muf3
einerseits der Herrschende tiber eine vollendete ethische Tugend verfiigen — denn seine
Aufgabe ist schlechthin die eines Baumeisters, doch der Baumeister ist die Vernunft —;
andererseits aber soll jeder von den iibrigen nur iiber soviel verfiigen, wie ihm zufillt.«
(ebd., 1260a17-19)

Das gilt nicht nur innergesellschaftlich, auch Unterschiede zwischen kulturellen
Gruppen fithrt Aristoteles auf die verschiedenen Grade der Teilhabe am Logos bzw. auf
die Zusammensetzung ihrer Seele zuriick:

»Die Volker in den kalten Gegenden namlich und die diesbeziiglichen in Europa sind
von Mut erfillt, stehen aber mehr im Denken und in der Kunst nach; daher verbleiben
sie eher in Freiheit, doch zur Staatenbildung sind sie ungeeignet, und sie kénnen nicht
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iber ihre Nachbarn herrschen. Die Volker in Asien sind hingegen denkerisch begabt
und kiinstlerische Seelen, doch mutlos; daher verbleiben sie beherrscht und in Sklave-
rei. Doch das Volk der Griechen nun, wie es zwischen diesen Bereichen die Mitte halt,
hat auch an beiden Charakterqualititen Anteil. Denn es ist sowohl mutvoll als auch
denkerisch begabt; daher verbleibt es in Freiheit, staatlich am besten verwaltet und
istin der Lage, Uber alle zu herrschen, sollte es eine einzige Staatsverfassung bekom-
men. Uber denselben Unterschied verfiigen auch die V6lker der Griechen untereinan-
der.« (ebd. VIl 7,1327b22-34)

Hier zeigt sich der Unterschied des Geltungsanspruchs anthropologischer Bestimmun-
gen. Der Bestimmung des Menschen als Erkenntnisobjekt kommt hier kein universeller
Geltungsanspruch zu, wohl aber dem Bewertungsmaf3stab, der Titigkeit der Seele im
Sinne der Vernunft. Anders als bei Platon ist fiir die richtige Anordnung der Seele nicht
die Ideenschau, sondern entsprechend der Zweiteilung des Wissens das gewohnheits-
mifige, iberlegte Handeln relevant, das zwar in der Macht des Menschen liegt, aber
dullerer Voraussetzungen bedarf. Die Menschen als Teil der erschlossenen Welt sind un-
gleich auch aufgrund duflerer Umstinde, wie klimatischen und geographischen Bedin-
gungen; wichtiger noch aber sind die von Menschen gemachten, dufleren Umstinden:
»Wie nimlich der Mensch in seiner Vollendung das beste der Lebewesen ist, so ist er ge-
trennt von Gesetz und Recht das schlechteste von allen.« (ebd. I 2, 1253a31; Herv. F. H.)

Droht der gerechte Staat bei Platon an der Praxisferne der Philosophen bzw. der
Theorieaversion des gemeinen Mannes zu scheitern, so die beste Polis bei Aristoteles am
Fehlen der richtigen Gesetze als auf gemeinsamer Beratung beruhenden kollektiven, die
richtigen Gewohnheiten férdernden Handlungsvorschriften. Die Natur des Menschen
ist bestimmt tiber ihr Ziel, die Tatigkeit gemif der Vernunft, das sich nicht notwendig
erfiillt, denn der Mensch als Teil der erschlossenen Welt bleibt bestimmt durch seine spe-
zifische Zwischenstellung:

»Wenn aber jemand nicht in der Lage ist, an der Gemeinschaft teilzuhaben, oder zu-
folge seiner Selbstgentligsamkeit ihrer nicht mehr bedarf, der ist kein Teil des Staates,
somit also entweder ein wildes Tier oder gar ein Gott. Von Natur aus nun gibt es in al-
len den Trieb zu einer solchen Cemeinschaft. Doch der, der zuerst die Gemeinschaft
eingerichtet hat, der ist Urheber der groften Giiter.« (ebd., 1253a27-30)

Dieser Hinweis auf den Staatsgriinder am Ende der Ausfithrung zur Entstehung des
Staates verweist darauf, dass es Menschen, die ihre Bestimmung bereits realisiert ha-
ben, bedarf, um eine Gemeinschaft einzurichten, in der die Menschen ihrer Bestimmung
gemifleben konnen. Das wiederum verweist auf ein iiberlegenes Wissen, das Macht be-
deutet und Ungleichheit generiert, die Herrschaft legitimiert. Insofern sich der tugend-
hafte Charakter durch gewohnheitsmifiges, iiberlegtes (verniinftiges) Handeln heraus-
bildet, hier also Vernunft und Gewéhnung zusammenkommen miissen, ist die beste Po-
lis fiir Aristoteles die Herrschaft der Tugendhaften, die durch die Befreiung von der Sor-
ge um die Existenz die Muse besitzen, ihren Charakter auszubilden und gewohnheits-
mifig verniinftig handeln und die nun kollektiv gemeinsam miteinander beraten und
zu einer Entscheidung gelangen. Die zentrale Annahme mit Blick auf den guten Staat
lautet, »dafd die Tugend des herrschenden Biirgers und die des besten Mannes ein und
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dieselbe ist und dafi ein und derselbe Mann zuerst Beherrschter sein mufd und spiter erst
Herrschender« (ebd. VII 14, 1333a11-13); die Klasse der Freien und Gleichen stellt in jungen
Jahren die Gruppe der Krieger, im Alter aber die Gruppe »derer, die iiber das Zutrigliche
beraten, und derer, die die Entscheidung fillen tiber das Gerechte« (ebd. V1I 9, 1328b5).
Gesetze sind Ausdruck des verniinftigen politischen Handelns der bereits Tugendhaften
und garantieren zugleich kollektives gewohnheitsmafiiges verniinftiges Handeln durch
Erziehung. Die politische Gleichheit, die Gleichheit der Gleichen, wird gerade nicht aus
der Annahme einer — wie auch immer gearteten — menschlichen Gleichheit, sondern
gerade aus der natiirlichen Ungleichheit hergeleitet. Arendt hilt in diesem Zusammen-
hang fest: Die »Gleichheit innerhalb der Polis hat sich sehr wenig mit unserer Vorstel-
lung von Egalitit gemein; sie bedeutet, dass man es nur mit seinesgleichen zu tun hatte,
und setzte so die Existenz von >Ungleichen« als selbstverstindlich voraus« (Arendt 2002,
42). Gleichheit bedeutet Gleichgestelltheit und »fiir die Gleichgestellten liegt das Schéne
und das Gerechte im Wechsel, nur dies bedeutet nimlich Gleiches und Gleichgestelltes«
(Aristoteles, Pol. VII 3, 1325b7). Politische Herrschaft bedeutet in Abgrenzung zur despo-
tischen Herrschaft (vgl. ebd. I 7) »Herrschaft der Freien und Gleichen« (ebd. I 7, 1255b
16 f.; 111 4, 1277b7-15), wobei frei und gleich nur die Tugendhaften sind.

1.3.3 Herrscher von Gottesgnaden (Thomas von Aquin)

Der Mensch gerit bei Platon und Aristoteles im Erkenntnisprozess nur als Subjekt in
den Blick, der Mensch als solcher ist bestimmt durch ein transzendentes Prinzip und
bleibt insofern stets >determiniertes Subjekt<; der Mensch als Subjekt und Objekt der
Politik wird am tibergeordneten Prinzip gemessen, woraus sich eine Ungleichheit zwi-
schen den Menschen als Teil der erschlossenen Welt ergibt. Das Gesagte gilt gleicherma-
Ren fiir den Mensch als Teil der Menschheit bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin
vollzieht jedoch mit dem Prinzip der Individuation eine zumindest teilweise Immanen-
tisierung des Menschen, wodurch der Mensch als Individuum begrifflich vom Mensch
an sich getrennt wird. In der Folge wird der Mensch als konkretes Individuum an der
gottlichen Ordnung gemessen und folglich fiir sich gesondert in seiner Verschiedenheit,
die an seiner Korperlichkeit festgemacht wird, objektiviert. Es kommt im Erkenntnis-
prozess nicht zur Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, gleich-
wohl durch die Immanentisierung des konkreten Individuums ein weiterer Schritt hin
zu dieser Spaltung vollzogen wird, die aber erst auftritt, wo der Mensch an sich als Tier,
wenngleich als hochstes Tier, bestimmt wird. Mafdgeblich fiir die politische Herrschaft
aber ist auch bei Thomas von Aquin der Anteil am Géttlichen und damit der — nun al-
lerdings potentiell in Konflikt mit individuellen Strebungen geratende — Anteil an der
Vernunftfihigkeit.

Thomas von Aquin hat im eigentlichen Sinne keine politische Theorie formuliert. De
regno (oder De regimine principum) ist eine Gelegenheitsschrift, die zudem unvollendet
geblieben und von anderen vollendet wurde; sie ist jedoch fiir die anthropologische Ar-
gumentation Thomas von Aquins und insbesondere fiir Dimension 3 des anthropologi-
schen Arguments durchaus aufschlussreich. Auch bei Thomas von Aquin ergibt sich aus
dem von Natur gegebenen ungleichen Anteil am Gottlichen, den ungleichen Verstandes-
fahigkeiten, zwangslaufig Ungleichheit zwischen den Menschen als Teil der erschlosse-
nen Welt. »Die Notwendigkeit und Legitimitat von Herrschaft begriindet Thomas in der
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Nachfolge von Platon und Aristoteles mit dem Primat des Intellekts iitber die tibrigen
menschlichen Vermégen« (Mensching 2017, 233):

»Es ist immer das das Beste, was der Natur entspricht; in den einzelnen wirkt die Na-
turimmer das Beste. Alle Fithrung in der Natur geht aber von einem einzelnen aus. In
der Vielheit der Glieder ist ein einziges, das alle lenkt: das Herz; innerhalb der Seele
hat eine beherrschende Kraft die Fiihrung: die Vernunft. Auch die Bienen haben eine
Ko6nigin, und in der ganzen Welt ist ein Gott, der alles erschaffen hat und nach seinem
Willen lenkt. Der Grund dafiir ist durch eine verstandesgemifie Uberlegenheit zu finden.« (De
reg. |, 2; Herv. F. H.)

Wie die Fahigkeiten des Menschen »Verstand, Sinnlichkeit und kérperliche Kraft [...] in
ihm aufeinander hingeordnet [sind], gemifs dem Plan der gttlichen Vorsehung als Ahn-
lichkeit der Ordnung, die sich im All findet«, das heif’t die kérperliche Kraft der sinn-
lichen und geistigen Kraft untergeordnet ist wie die sinnliche der geistigen Wahrneh-
mung, so sind auch »diejenigen, die durch Verstand hervorragen, [...] von Natur aus Her-
ren; diejenigen aber, denen es an Verstand mangelt, die jedoch kérperlich kriftig sind,
scheinen von Natur aus zum Dienen bestimmt zu sein« (ScG 111, 81). Im Unterschied zu
Aristoteles, auf den er sich an dieser Stelle beruft, handelt es sich jedoch um eine gott-
gegebene Ungleichheit, die in der Individuation der Seele griindet (die wiederum die
entscheidende Abweichung darstellt) und damit um Ungleichheit von Natur in einem ur-
sachlichen nicht teleologischen Sinn (auch wenn die Einzelnen sich zu ihrer Bestimmung
noch einmal verhalten miissen). Miissen sich die zum Herrschen Bestimmten (Philo-
sophen bzw. midnnliche Hausvorstinde) bei Platon und Aristoteles gewissermafien erst
als solche erweisen, indem sie die Ideen schauen bzw. die notwendigen charakterlichen
Tugenden ausbilden und ist die Ungleichheit vom Ende dieses Prozesses her bestimmt,
ist der Herrscher bei Thomas von Aquin Herrscher von Gottesgnaden. Selbst wenn sich
der Einzelne zu seiner Bestimmung noch einmal verhalten muss, so scheint auch dieses
Sich-Verhalten, insofern es sich um eine Frage der Festigkeit des Willens handelt, von
den Verstandesfihigkeiten nicht véllig zu 16sen und insoweit dem Einzelnen ebenfalls
eingeschrieben.

Der Einzelne ist auch bei Thomas von Aquin Teil eines Ganzen und als solches ein
Kollektivwesen. In Anschluss an Aristoteles’ Bestimmung des Menschen heift es bei Tho-
mas von Aquin:” »Es ist aber die natiirliche Bestimmung des Menschen, das fiir ge-
meinschaftliches und staatliches Leben erschaffene Geschopf zu sein« (De reg. 1, 1). Das
zeigt laut Thomas von Aquin bereits die Notwendigkeit, die natiirliche Ausstattung des
Menschen, dem anstelle der Instinkte die Vernunft gegeben sei. Daneben findet sich
auch bei Thomas von Aquin eine von den Grundbediirfnissen unabhingige Begriindung:
»Auf sich allein gestellt, wire kein Mensch imstande, das Leben so zu fithren, daf} er
seinen Zweck erreicht. So ist es also der Natur entsprechend, mit vielen gesellig zu le-
ben.« (ebd.) Wie mit Blick auf die natiirliche Ausstattung des Menschen, in der dessen
Bestimmung als Mdngelwesen zumindest aufscheint, so wird auch mit Blick auf den ho-
heren Zweck deutlich, dass der Mensch (im Gegensatz zur Menschheit) bei Thomas von

17 Furdie Rezeption der anthropologischen Argumente der Aristotelischen Politik in der Philosophie
Thomas von Aquins vgl. Schonberger 2012b, 197—202.
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Aquin seine Stellung einbiifit, die er zumindest potentiell bei Aristoteles und Platon in-
nehat. Denn wihrend Aristoteles und Platon durchaus davon ausgehen, dass Einzelne
zur hochsten theoretischen Einsicht fihig sind, legt Thomas von Aquin im Sinne der oben
dargelegten Individuation dar: »Nun ist es aber unméglich, dafi ein einzelner durch sei-
nen Verstand alle Erkenntnisse dieser Art gewinnt.« (ebd.; Herv. i. O.) Auch fiir Platon
wird der Philosoph im Umgang mit dem Géttlichen und Geordneten nur selbst géttlich
und geordnet, »soweit es ein Mensch kann« (Platon, Politeia, 500c), bei Thomas von Aquin
aber ist Arbeitsteilung im gemeinschaftlichen Leben nicht nur eine zwischen Nihrstand,
Wichterstand und Philosophen bzw. oikos und polis, sondern auch hinsichtlich der Er-
kenntnis selbst — worin die Fehlbarkeit des Menschen als Individuum zum Ausdruck
kommt. Auch die Verbindung von Vernunft und Sprache erfihrt hier eine Umdeutung.
Die Sprache wird instrumentalisiert, sie wird zum Mittel der gemeinschaftlichen Suche
nach Erkenntnis in den verschiedensten Gebieten: »Der augenscheinlichste Beweis da-
fiir liegt wohl darin, daf es allein die Eigentiimlichkeit der Menschen ist, sich der Spra-
che zu bedienen, durch die der einzelne alles, was er auf seinem Gebiet erfafdt hat, restlos
dem anderen mitzuteilen vermag.« (Dereg. 1, 1) Die Kennzeichnung als ungleiche Kollek-
tivwesen bleibt also bei Thomas von Aquin bestehen, erfihrt aber durch das Prinzip der
Individuation erhebliche Umdeutungen; nicht nur handelt es sich um eine gottgegebe-
ne Ungleichheit individueller Seelen, gesellschaftliche und politische Zusammenarbeit
itbernehmen zugleich die Funktion, die individuelle Fehlbarkeit auszugleichen.’®

2. Der naturalistische Mensch
2.1 Freiheit: Der Mensch als Teil der natiirlichen Ordnung

Im naturalistischen Paradigma wird der Mensch vollig zum diesseitigen nach natirli-
chen Gesetzmifiigkeiten funktionierenden Wesen. Indem der Mensch die Natur als Er-
kenntnisprinzip wihlt, machter sich selbst als hochstes Wesen der natiirlichen Rangord-
nung zugleich zum Herrn der Welt und Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit. Die
Vernunft als immanentes Vermdgen macht den Menschen selbst zum Triger der vormals
gottlichen Schopferkraft. Fokus und Ausgangspunkt allen Denkens ist nicht mehr Gott,
sondern der Mensch.

Das naturalistische Paradigma ist durch eine strukturelle Ahnlichkeit und zugleich
einen strukturellen Unterschied zum metaphysisch-theologischen Paradigma gekenn-
zeichnet. Zwar nimmt »Natur« eine quasi-gottliche Stellung ein und wird als gesetz-

18 Das bestitigt zugleich Arendts These einer durch die Uberfiihrung des griechischen zoon politi-
con in den lateinischen Begriff des animal sociale vollzogenen Entpolitisierung, die in Thomas von
Aquins Cleichsetzung von politisch und gesellschaftlich zum Héhepunkt komme (Arendt verweist
hieraufden Index Rerum der Tauriner Ausgabe zur Summa theologica | q. 96, a. 4): »Der Unterschied
zum griechischen Denken liegtim folgenden: Naturlich haben auch Plato und Aristoteles gewufit,
dafd der Mensch nicht auflerhalb der Menschengesellschaft leben kann, aber dies gerade galt ih-
nen nicht als eine spezifisch menschliche Eigentiimlichkeit, sondern im Gegenteil als etwas, was
menschliches und tierisches Leben miteinander gemein haben« (2002, 34). Vgl. im Anschluss auch
Habermas 1971, der Thomas von Aquin als Vermittler zwischen Aristoteles und Hobbes versteht.
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mifig geordnet (z. T. als in ihrer Wohlgeordnetheit auf Gott verweisend) gedacht; in
Kenntnis dieser Gesetzmif3igkeiten der Mensch aber zugleich eine kiinstliche Ordnung
erschaffen kann, durch die er sich selbst als Teil der natiirlichen Ordnung beherrschen,
nicht aber verindern kann. Die getrennte Darstellung der beiden ersten Dimensionen
des anthropologischen Arguments und der entsprechenden Konfliktlinien ist mit Blick
auf das naturalistische Paradigma inhaltlich gewissermafien kiinstlich (besonders bei
Kant), insofern zwar »Natur«, aber dadurch zugleich der Mensch selbst und implizit (bei
Kant explizit) die Vernunft zum Erkenntnisprinzip wird, systematisch aber sinnvoll, in-
sofern »Natur« den Menschen auch als Erkenntnissubjekt determiniert.

Der Unterschied zwischen Seiendem und Werdendem und damit zwischen dem
Mensch als Teilhaber am Seienden und als Teil der werdenden Welt wird im natura-
listischen Paradigma auf den ersten Blick scheinbar eingeebnet. Die transzendente,
gottliche Ordnung ist nur noch eine vom diesseitigen Menschen gedachte, keine an sich
existierende. Der Mensch ist Mensch als Individuum, das Individuum wird zum Allge-
meinen. Die moralische Gleichheit, die sich im metaphysisch-theologischen Paradigma
aus dem gottlichen Teil im Menschen ergibt, der sich aber in der werdenden Welt nie
vollig und in unterschiedlichem Mafe realisiert, wird im naturalistischen Paradigma
zwar nach wie vor an ein Potential gekniipft, dieses Potential nun aber dem Individu-
um als Teil der menschlichen Gattung zugeschrieben und damit immanentisiert und
naturalisiert. Die Wiirde des Menschen wird zur Menschenwiirde (vgl. Menke 2006).
Das Individuum (und damit der Mensch als Erkenntnisobjekt) wird zum normativen
Ausgangspunkt politischen Denkens und tritt in Konkurrenz zur Bestimmung des
Menschen als Erkenntnissubjekt; der Mensch ist im naturalistischen Paradigma dop-
pelt bestimmt, woraus dem naturalistischen Paradigma ein inhidrenter Widerspruch
erwichst.

Fallen auch Mensch und Individuum im naturalistischen Paradigma in eins, so wird
der Unterschied zwischen Werdendem und Seiendem, zwischen diesseitiger und tran-
szendentaler Welt nicht wirklich eingeebnet, vielmehr vollzieht sich hier gewissermafRen
eine Immanentisierung des Seienden, das nun nicht mehr als transzendente, sondern als
vom Menschen selbst geschaffene - transzendierte — Sphire in den Menschen verlagert
wird. Indem der Mensch (zumindest implizit) sich selbst bzw. sein Erkenntnisvermégen
zum Erkenntnisprinzip erhebt, kommt es zu einer irreversiblen Spaltung zwischen Er-
kenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt: Die Menschen sind als Individuen mit Vernunft
begabt, erkennen sich dabei jedoch je selbst als von der duleren Natur determiniert und
damit als ihren niederen Trieben ausgesetzt. Der Mensch als Erkanntes spaltete sich im
Erkenntnisprozess vom Erkennenden ab. Die Vernunft bleibt zwar (in Form ihrer Ge-
setze bzw. der durch die Vernunft einsehbaren Naturgesetze) mafigeblich fiir die Kon-
struktion der politischen Ordnung, sie rechnet (im Wortsinn) aber mit dem Mensch als
von Leidenschaften getriebenen Wesen, dem Menschen als Teil der erschlossenen (na-
tiirlichen) Ordnung. Insofern »Natur« ein dem Menschen Aufieres ist und, wie zuvor die
kosmologische/géttliche Ordnung, als wohlgeordnet angenommen wird — was nicht zu-
letzt die eigene Stellung als hochstes, weil vernunftbegabtes Lebewesen rechtfertigt —
bleibt er durch sie (gewissermafien aber durch sich selbst) determiniert. Der Mensch als
Erkenntnissubjekt gilt als autonom (ist aber letztlich determiniert durch die Gesetze der
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Vernunft bzw. der durch die Vernunft einsehbaren Naturgesetze), er erkennt sich aber
als Erkenntnisobjekt als determiniert und bleibt es auch.

Nicht eine tugendhafte Lebensfithrung, nicht die richtige Anordnung der Seele, son-
dern die Unterwerfung des triebhaften Kérpers unter das Gesetz der Vernunft bzw. das
durch sie einsehbare Naturgesetz bedeutet Autonomie — gegen die natiirliche Determi-
niertheit des Menschen als Teil der Natur. Der Mensch muss sich selbst bzw. seine erste
Natur vermittels seiner zweiten Natur und das heif3t vermittels kollektiver Vernunft be-
herrschen. Die verniinftige politische Ordnung ersetzt gewissermaflen die vormals tran-
szendente Ordnung, in Hobbes’ Worten schafft sich der Mensch einensterblichen Gott«.
Die vernunftgebundene Freiheit bleibt insofern erhalten, sie ist allerdings vom Einzel-
nen nicht zu realisieren (da dessen Handeln gerade nicht Vernunft geleitet ist), sondern
nur im Kollektiv. Die politisch relevante Freiheit aber ist die Freiheit des Menschen als
Teil der werdenden Welt. Sie erschépft sich darin, an der Ausfithrung einer Handlung
nicht gehindert zu werden, sie setzt weder einen freien Willen voraus, noch ist sie an das
Denken bzw. die Vernunft gekoppelt. Die Freiheit des Individuums ist unabhingig von
der der Handlung zugrundeliegenden Erkenntnis und Motivation, unabhingig davon
also, ob sie auf rationaler Erwigung oder Sinnestiuschung, unabhingig davon, ob sie
durch den Willen oder durch Triebe gesteuert ist. Diese rein negativ bestimmte Freiheit
des Individuums wird allerdings, wenn auch in unterschiedlichem Mafe, durch die kol-
lektive Autonomie eingehegt und muss eingehegt werden. Autonomie kann der Mensch
nur als Teil eines Kollektivs erlangen, nicht durch an der Vernunft ausgerichtetes indi-
viduelles Handeln, sondern durch eine verniinftige politische Ordnung, die die fehlende
Vernunft der Einzelnen ausgleicht.

2.1.1 Freiheit von inneren und duBeren Hindernissen? (Hobbes)

Hobbes’ politische Theorie baut explizit auf anthropologischen Annahmen auf. Der Ab-
handlung De cive gehen systematisch die naturphilosophischen Schriften De corpore und
De homine voraus und auch der Leviathan setzt ein mit einer Erdrterung itber den Men-
schen, als Werkstoff und Konstrukteur des kiinstlichen Menschen, des Leviathans. Da-
bei sind die Rollen klar verteilt: Konstrukteur ist das Erkenntnissubjekt und damit der
Wissenschaftler, Werkstoff ist das Erkenntnisobjekt Mensch oder anders: der Mensch
im Naturzustand.

Die Verschiebung der Zwischenstellung des Menschen in den Menschen durch das
Erkenntnisprinzip »Natur« bzw. die Gleichzeitigkeit zwischen durch die Natur determi-
niertem Erkenntnisobjekt und die Natur beherrschendem Erkenntnissubjekt wird bei
Hobbes besonders deutlich, mit Blick auf dessen Philosophie Henning Ottmann einer-
seits festhilt: »In dem verflachten Universum des Hobbes gibt es nur noch Kérper« (Ott-
mann 2006, 274), zugleich aber auch:

»Wenn Hobbes den Menschen noch heraushebt aus der Natur, ihn nicht nurin die Welt
der natiirlichen Kérper zieht und dadurch degradiert, so ist es der Mensch als Schop-
fer, als artifex, als homo faber. Der Mensch kann, was sonst nur Gott vermag, kiinstlich
Lebencerzeugen. [...] Allmacht Gottes und Allmacht des Menschen geraten in Konkur-
renz.« (ebd., 275/276)
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Indem der Mensch »Natur« (und damit sich selbst als héchstes Wesen in der natiirli-
chen Rangordnung) als Erkenntnisprinzip wihlt, schwingt er sich auf zum Herrscher der
diesseitigen als einzig existierenden bzw. fiir den Menschen mafigeblichen Welt. Ent-
sprechend er6ffnet Hobbes den Leviathan: »Die Natur oder die Weisheit, welche Gott in
der Hervorbringung und der Erhaltung der Welt darlegt, ahmt die menschliche Kunst so
erfolgreich nach, daf} sie unter anderen Werken auch ein solches liefern kann, welches
ein kiinstliches Tier genannt werden muf3.« (Hobbes, Lev., Einl.)

Hobbes verbannt die Theologie aus der Philosophie. Gegenstand der Philosophie ist
»ein jeder Korper, bei dem sich verstehen lif3t, dafd er erzeugt wird oder irgendwelche
Eigenschaften hatc; sie schliefdt »jedes Wissen aus, das aus gottlicher Eingebung oder
Offenbarung stammt, da es nicht mittels Vernunftgebrauch gewonnen, sondern durch
gottliche Gnade [...] gewihrt wird« (Hobbes, De corp. 1, 8). Uber den Ursprung der Welt
konnen die Menschen nichts wissen, »denn die Entstehung und die Auflésung des Welt-
allsist niemandem bekannt als seinem Schopfer« (Hobbes, De hom. I, 2). Die Welt ist zwar
der »grofite aller Korper oder sinnlich wahrnehmbaren Gegenstinde« (Hobbes, De corp.
XXVI, 1), sie ist aber fiir die menschliche Erkenntnis gewissermafien zu grof3, die Fragen
nach Grofde und Ursprung der Welt deshalb nicht von Philosophen zu entscheiden, son-
dern von den Priestern (vgl. ebd.). Zwar hilt Hobbes daran fest, »daf es einen einzigen
Quell aller Bewegungen, das ist eine einzige und ewige Ursache aller Dinge gibt, welche
von allen Gott genannt wird« (Hobbes, Lev., ch. 12; Herv. i. O.), aber als Naturwesen ist der
Mensch weder auf diese erste Ursache hingeordnet, noch durch sie determiniert — einen
unkorperlichen Geist gibt es nicht (vgl. ebd.), vielmehr ist der Mensch Kérper unter Kor-
pern, genau genommen ein »vernunftbegabter, belebter Kérper« (Hobbes, De corp. 1, 3)°
—,noch kénnen géttliche Gesetze in dieser Logik als Norm fiir die weltliche Ordnung die-
nen, auch die politische Ordnung ist Kérper, kiinstlicher Kérper, dessen Werkstoff und
Konstrukteur der Mensch gleichermafen ist.

Das Seiende ist aus Hobbes’ Welt der Korper verbannt, Ideen sind Konstruktionen
des Verstands: »Aufler den Benennungen gibt es in der Welt nichts, das allgemein wi-
re. Die mit Namen belegten Dinge sind alle Individuen und einzelne Dinge.« (Hobbes,
Lev., ch. 4) Die Philosophie hat entsprechend »zwei Hauptteile«, Naturphilosophie und
Staatsphilosophie, da sich dem Erkennenden »zwei hochste und von einander véllig ver-
schiedene Gattungen von Koérpern« darbieten: »Der eine, den die Natur zusammenge-
fiigt hat, heif’t der Naturksrper, der andere, den der menschliche Wille durch Uberein-
kiinfte und Abkommen errichtet, wird der Staat genannt.« (Hobbes, De corp. I, 9; Herv.
i. 0.) »Natur« (bzw. der Mensch als hochstes Geschopf der natiirlichen Hierarchie) tritt
bei Hobbes an die Stelle von »Gottg, die politische Ordnung ist nicht an der kosmolo-
gischen Ordnung, der Staatskdrper ist in Analogie zur natiirlichen Ordnung (bzw. zum
menschlichen Kérper) auszurichten. Die Kenntnis des Staats setzt die Kenntnis der »Sin-
nesarten, Affekte und Sitten der Menschen« voraus, sodass die Staatsphilosophie sich in
zwei Teile teilt: Ethik und Politik (ebd.) bzw. die Lehre vom Menschen und vom Staat. Da-
durch dndert sich die Stellung des Menschen, der als Naturkoérper Werkstoff des Staats-

19 Vgl.auch Hobbes, Lev., ch. 4; Herv. i. O.: »Das Wort Kdrper z.B. begreift das Wort Mensch in sich und
noch anderes mehr; aber die Worte Mensch und verniinftig sagen gleich viel und sind ineinander
enthaltenc.
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korpers ist, zugleich aber aufgrund seiner Einsicht in die Ordnung der Natur auch des-
sen Schopfer und damit (vermeintlich) autonom.

Auch Freiheit, in der »eigentlich und allgemein angenommenen Bedeutung des Wor-
tes«, bezieht sich laut Hobbes nur auf kérperliche Dinge und es »wird der frei genannt,
welcher durch nichts gehindert wird, das zu tun, wozu er Geschicklichkeit und Krifte
besitzt« (Hobbes, Lev., ch. 21; Herv. i. O.). Entsprechend dieser Bestimmung der natiirli-
chen Freiheit, besteht die »biirgerliche Freiheit nur in den Handlungen, welche der Ge-
setzgeber in seinen Gesetzen iibergangen hat« (ebd.). Entscheidend ist fir Hobbes, ob
der Mensch frei ist, eine Handlung zu tun oder zu unterlassen. Hobbes unterscheidet
jedoch nicht klar zwischen willentlich, im Sinne von freiwillig und frei oder anders zwi-
schen inneren und dufleren Hindernissen. Frei zu sein, heif3t bei Hobbes so zugleich,
nicht daran gehindert zu werden, willentlich im Sinne von freiwillig, aber ohne freien
Willen,*® zu handeln: So »handelt derjenige frei, welcher, um nicht ins Gefingnis gesetzt
zuwerden, seine Schuld bezahlt, weil es ihm frei stand, ob er bezahlen wollte oder nicht«
(ebd.;Herv.i. O.). Auch der Biirger, der aus Furcht vor den Gesetzen handelt, handelt frei,
wenn er die Handlungen auch unterlassen konnte (vgl. ebd.). »Wille« und Freiheit [6sen
sich von der Vernunft, handlungsleitend sind die Leidenschaften, die einander wider-
streiten. Die obsiegende Leidenschaft, die die Handlung ausldst, »is what Hobbes calls
the agent’s «will’ with respect to the action performed. Thus, although there are wills for
Hobbes, a will is not a distinctive kind of mental operation, different from a desire; wills
rather constitute a subclass of desires« (Chappell 1999, xiii).

Die insbesondere von Vertretern eines republikanischen Freiheitsbegriffs vertrete-
ne These, dass sich bei Hobbes zwei Freiheitsverstindnisse unterscheiden lassen, bildet
letztlich diese Unterscheidung zwischen freiwillig (im Sinne von willentlich, ohne innere
Beschrinkungen) und frei (von duferen Beschrinkungen) ab. Philip Pettit etwa unter-
scheidet:

»The first category of freedom that he acknowledges is one’s freedom to choose bet-
ween certain alternatives, uncommitted by prior decision or obligation; and the se-
cond, the freedom to enact the choice one has made in any instance. We might regard
the first freedom as non-commitment and the second freedom as non-obstruction.«
(Pettit 2005, 133)

Quentin Skinner vertritt — die weithin verbreitete Annahme der Kontinuitit von Hobbes’
politischem Denken und seiner Theorie der Freiheit in Frage stellend (vgl. 2008, 14) - die
These, dass sich in Hobbes’ Denken zunichst zwei verschiedene Wege ausmachen lieRen,
»auf denen die Freiheit eingebiilt werden oder verlorengehen kann: entweder durch den
Verlust der Fihigkeit oder aber durch den Verlust des Rechts, gemifd unserem Willen und
unseren Fihigkeiten zu handeln« (ebd., 37) und dass die anfingliche Differenziertheit
erst vor dem Hintergrund der Debatten im Laufe des Biirgerkriegs verloren gegangen

20  Fureine Erorterung der Willensfreiheit bei Hobbes vgl. van den Enden 1979; Chappell 1999; Over-
hoff 2001; Jirgen Overhoff weist darauf hin, dass Hobbes’ »Lehre von der Unfreiheit des Willensx,
obwohl sie als »Zentralstiick der materialistisch-mechanistischen Anthropologie« gelten kann,
zwar»als hochst strittiger und ratselhafter Aspekt der Hobbesschen Philosophie wahrgenommen
wird«, dennoch allenfalls am Rande Beachtung findet (Overhoff 2001, 105).
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sei. Unabhingig von der Frage nach der Entwicklung des Freiheitsverstindnisses gehtes
Skinner dabeiv. a. auch um eine Abgrenzung zu Pettits Unterscheidung bzw. einem Ver-
stindnis von Freiheit als Freiheit von Verpflichtung, wenn er feststellt, dass »Sklaven [...]
zweifellos die natiirliche Freiheit [verlieren], nach ihrem Willen zu handeln, aber nicht
etwa, weil sie irgendeine Verpflichtung eingegangen sind, anders zu handeln«, sondern
weil sie gar keine Verpflichtung haben (ebd., 38).

Insofern Freiwilligkeit aber nicht mit >freier Wille« gleichzusetzen ist, sondern nur
die Tatsache bezeichnet, dass die Handlung ihren Ursprung im Handelnden hat, der
Wille also eine Handlungsmotivation bezeichnet, die nicht auf verniinftiger Uberlegung,
sondern auf Leidenschaften und Erfahrung beruht, lisst sich von Freiheit im Sinne von
Autonomie bei Hobbes nicht sprechen. So lassen sich zwar bei Hobbes in der Tat zwei
(scheinbar) unterschiedliche Freiheitsverstindnisse finden, wenn Hobbes einerseits an-
nimmt, der Biirger, der aus Furcht vor den Gesetzen handelt, handele frei, wenn er die
Handlungen ebenso gut unterlassen konnte (Freiheit als non-obstruction) und gleich-
zeitig die biirgerliche Freiheit nur in denjenigen Handlungen sieht, die der Gesetzge-
ber iibergangen habe (Freiheit als non-commitment); der Unterschied besteht aber letzt-
lich nur darin, dass die der Handlung zugrundeliegenden Leidenschaften im ersten Fall
von auflen kanalisiert werden, im zweiten Fall freies Spiel haben. Doch beseht zwischen
beiden Verstindnissen kein Unterschied hinsichtlich der Tatsache, dass der Mensch im
Handeln durch seine Leidenschaften determiniert ist, die — ohne innere oder duflere
Hindernisse - in Handlungen zu iibersetzen gleichermaflen »Freiheit« bedeutet.

Selbst diese Freiheit aber steht bei Hobbes noch in Frage. Denn der Wille 16st sich
zwar von der Vernunft, nicht aber aus der goéttlichen Einbindung; so sind laut Hobbes
alle willentlichen Handlungen zuriickzufiihren auf den Wille Gottes — explizit auch die-
jenigen, die den géttlichen Gesetzen zuwiderlaufen (vgl. Hobbes, Lev., ch. 21):

»Freiheit und Notwendigkeit [kdnnen] miteinander zugleich bestehen. So strémt
Wasser im Flufibette frei und doch zugleich aus natirlicher Notwendigkeit abwarts.
Auf dieselbe Art sind alle willkiirlichen Handlungen, welche ihrer Natur nach frei sind
[which (because they proceed from their will) proceed from liberty], weil sie ihre Ursachen
haben, diese wieder andere Ursachen, usw. bis zu der ersten allgemeinen Ursache,
nimlich dem Wille Gottes, dennoch notwendig; [...] Denn wenn der géttliche Wil-
le dem menschlichen Willen und folglich allen daraus entstehenden Handlungen
nicht eine Notwendigkeit auflegte, wiirde die Freiheit des menschlichen Willens die
Allmacht, Allwissenheit und Freiheit Gottes aufheben.« (ebd.; Herv. i. O.)

Die Allmacht, Allwissenheit und Freiheit Gottes bleibt vorausgesetzt. Das aber lisst nicht
nur die Handlungsfreiheit, und vollends auch die willkiirliche Freiwilligkeit, zur bloRen
Makulatur verkommen, es gerit auch in Widerspruch zu Hobbes’ naturalistischer Er-
kenntnistheorie. Der Umstand, dass der frei, ohne duflere und innere Hindernisse, han-
delnde Mensch durch den gottlichen Willen determiniert bleibt, verweist auf den Um-
stand, dass in Hobbes’ Denken zwei paradigmatische Argumentationen im Widerstreit
liegen.

Obwohl Hobbes die Theologie aus der Philosophie verbannt bzw. weil er die Theologie
nur<ausklammert, bleibt die gottliche Ordnung als moralische Norm existent. Entspre-
chend spricht Hobbes dem Naturgesetz eine Verbindlichkeit zu, die es im Naturzustand
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nicht geben kann und zitiert im fiir das Naturgesetz zentralen 14. Kapitel des Leviathans
wiederholt die Bibel; doch bleibt die Quelle der Verbindlichkeit der natiirlichen Gesetze
hier unklar; sie kann, ohne in Widerspruch zu Hobbes’ Argumentation im Leviathan zu
geraten, dort nicht expliziert werden. In De cive dagegen stellt Hobbes, selbst die Proble-
matik der fehlenden Verpflichtung problematisierend, fest:

»Was ich die natiirlichen Gesetze nenne, sind nur gewisse Folgerungen, welche die Ver-
nunft erkennt und die sich auf Handlungen und Unterlassungen beziehen. Dagegen
ist das Gesetz nach dem strengen Sprachgebrauch die Rede dessen, der andern etwas
zu tun oder zu unterlassen mit Recht befiehlt. Daher sind jene natiirlichen Cesetze ei-
gentlich keine Gesetze, sofern sie aus der Natur selbst hervorgehen; sofern sie indes von
CottinderHeiligen Schrift gegeben worden sind, wie das folgende Kapitel zeigen wird,
heifien sie recht eigentlich auch Gesetze; denn die Heilige Schrift ist die Rede des mit
dem hochsten Recht iiber alles gebietenden Gottes.« (Hobbes, Decive l11,33; Herv. F. H.)

Das heifdt: Entweder es handelt sich bei den natiirlichen Gesetzen um Gesetze, dann sind
sie verpflichtend, wobei die Verpflichtung im Naturzustand nicht anders als theologisch
begriindet sein kann, wie es in Anschluss an die zitierte Stelle heif3t: »Das natiirliche
und moralische Gesetz pflegt auch das gottliche Gesetz genannt zu werden, und nicht
mit Unrecht; denn einmal ist die Vernunft, welche das natiirliche Gesetz selbst ist, je-
dem unmittelbar von Gott als Richtschnur fiir sein Handeln gegeben worden« (ebd. IV, 1).
Oder aber es handelt sich um reine Schlussfolgerungen, dann aber kann von Verpflich-
tung und Pflicht, die Hobbes den natiirlichen Gesetzen auch im Leviathan zuschreibt,
keine Rede sein. Die Problematik lisst sich nicht auflésen, weil Hobbes eine Auseinan-
dersetzung mit dem Status der gottlichen Ordnung auf Grundlage seiner radikalen mo-
re geometrico vermeidet. Der Widerspruch zwischen naturalistischer (immanenter) Mo-
tivationstheorie und aus theologischer (transzendenter) Verbindlichkeit erwachsender
Verpflichtung der natiirlichen Gesetze lisst sich,” insofern es sich im Verstindnis der
politikwissenschaftlichen Anthropologie um den Versuch handelt, zwei unterschiedli-
che Erkenntnisprinzipien zu vereinen, nicht iiberwinden und setzt sich entsprechend in
den beiden folgenden Dimensionen des anthropologischen Arguments in Form zweier
nebeneinanderstehender Verstindnisse der Vernunft und daraus abgeleitet auch zweier
Ansitze zur Herrschaftslegitimation fort.

21 Die hier zentrale Frage nach der Verpflichtung wurde in der Hobbes-Forschung insbesondere in
den1950er und 1960er Jahren diskutiert. Fiir die hier vertretene Position vgl. vor allem Warrender
1957, der der Auffassung ist, dass sich bei Hobbes eine Theorie der Motivation, die auf dem Prinzip
der Selbsterhaltung basiere und eine Theorie der Verpflichtung, die auf dem natrlichen Gesetz
als Wille Cottes basiere, unterscheiden lassen; die Selbsterhaltung versteht er dabei als »valida-
ting condition« fiir die Verpflichtung (14); eine dhnliche Einschitzung findet sich auch bei Hood
1964; zuvor auch bei A. E. Taylor, der Hobbes’ Ethik, die logisch mit der egoistischen Psychologie
nicht notwendig in Verbindung stiinde, als »very strict deontology« bezeichnet, »curiously sugges-
tive, though with interesting differences, of some of the characteristic theses of Kant« (1936, 408).
Cegen diese Position (insbesondere gegen Warrender) argumentiert Nagel 1959, dass die mora-
lische Verpflichtung bei Hobbes ausschlielich auf Eigeninteresse beruhe. Warrenders These ist
bis heute Cegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung (vgl. exemplarisch Gauthier 20071;
Forster 2003).
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2.1.2  Freiheit durch Selbstdeterminierung (Locke)
Auch bei Locke ist der Mensch ein diesseitiges Wesen, sein Wissen auf die diesseitige
Welt, bei Locke allerdings auf Erfahrung (vgl. I11.2.2) beschrankt. Auch bei Locke bleibt
zugleich die Vernunft das den Menschen auszeichnende Vermégen: »Ich gebrauche es
[das Wort Vernunft] nimlich zur Bezeichnung einer Fihigkeit, die dem Menschen ei-
gentiimlich ist [...], durch die sich der Mensch unserer Ansicht nach von den Tieren un-
terscheidet und worin er sie offensichtlich weit iibertrifft.« (Locke, Essay IV, 17 §1) Und
wie bei Hobbes findet sich in Lockes Denken die Idee einer ersten Ursache, die Locke aber
- und dieser Unterschied ist mit Blick auf die anthropologische Argumentation zentral
— nicht einfach konstatiert, sondern erkenntnistheoretisch im Rahmen seiner Schrift
An Essay Concerning Human Understanding reflektiert: »Jedem iiberlegenden, verniinftigen
Wesen, das iiber die eigene oder irgendeine andere Existenz nachdenkt, dringt sich mei-
nes Erachtens unvermeidlich der Begriff eines ewigen, weisen Wesens auf, das keinen
Anfang gehabt hat.« (ebd. 11, 17 §17) Wie alle Ideen ist auch die Gottesidee nicht angebo-
ren, doch ist »die Erkenntnis eines Gottes die natiirlichste Entdeckung der menschlichen
Vernunft« (ebd. I, 3 §18). Die Gottesidee ist fiir Locke zu jenen Ideen zu zihlen, die sich
»leicht im Verstand eines jeden Menschen« einstellen, die man dann, »weil sie allgemein
und leicht Anklang finden, filschlich fir angeboren gehalten« hat (ebd. §23).

Locke kann nun einerseits in der Konsequenz seiner empiristischen Erkenntnistheo-
rie die Existenz Gottes nicht beweisen, will aber auch nicht darauf verzichten:

»)a, ich glaube behaupten zu diirfen, dafd wir mit gréfRerer Sicherheit wissen, dafd es
einen Gott gibt, als dafd irgend etwas aufRer uns existiert. Wenn ich sage, wir wissen, so
meine ich damit, daf uns ein Wissen erreichbar ist, welches uns dann nicht entgehen
kann, wenn wir uns nur mit unserem Denken ebenso darum bemithen wie um manche
anderen Forschungen.« (ebd. IV, 10 §6; Herv. i. O.)

Unser eigenes Dasein, so Locke, stattet uns mit einem »unbestreitbaren Gottesbeweis«
(ebd. §7) aus; wir haben die Idee von Gott, weil er uns »die Fihigkeiten verlieh, die un-
sere geistige Ausriistung bilden. Wir besitzen Sinne, Wahrnehmung und Vernunft, so
daf es uns an einem klaren Beweis fiir ihn nicht fehlen kann, solange wir noch wir selber
sind« (ebd. §1; Herv. i. O.). Der Mensch selbst ist Beweis fiir die Existenz Gottes. Auch
hier macht der Mensch, wenn auch auf subtilere Weise, Gott die Stellung streitig: Gott
ist, weil wir ihn denken kénnen. Zugleich ist es fiir Locke verniinftig, sich einen Gott zu
denken, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch:

»Wenn der Name Gottes in irgendeinem Teil der Welt einmal genannt worden ist, um
ein erhabenes, michtiges, weises Wesen zu bezeichnen, so miissen die Tatsache, dafs
ein solcher Begriff mit den Prinzipien der allgemeinen Vernunft in Einklang steht, und
das Interesse, das die Menschen immer daran haben werden, ihn hdaufig zu erwéhnen,
notwendig bewirken, dafk dieser Name weit und breit bekannt wird und auf alle kiinf-
tigen Generationen (ibergeht« (ebd. I, 3 §10).

Auch an anderer Stelle verweist Locke darauf, dass wir die Gottesidee bendtigen: »Gott
hatuns reichlich mit den Mitteln versehen, die es uns erméglichen, ihn zu entdecken und
zu erkennen, soweit dies fiir den Zweck unseres Daseins und die wichtige Frage unserer Gliickse-
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ligkeit notwendig ist« (ebd. IV, 10 §1; Herv. F. H.). Dabei spielt es fiir Locke keine Rolle, ob
wir das ewige Wesen »Gott« nennen oder nicht (vgl. ebd. §6).

Lockes Position lasst sich wie folgt verstehen: Locke sieht die Existenz Gottes durch
die Existenz des Menschen als verniinftiges Wesen als erwiesen an: Gott ist, weil wir ihn
denken. Seiner empiristischen Erkenntnistheorie folgend ist Gott damit nicht mehr als
eine Idee. Der Mensch ist fuir Locke ein diesseitiges, auf seine Erfahrung beschrinktes
Wesen, Anteil an einer transzendenten Ordnung hat er nicht. Die Gottesidee ist verniinf-
tig, wir konnen nicht anders als uns einen letzten Grund zu denken und sie verbiirgt die
Verpflichtung der Naturgesetze. Anders gesagt: Der Mensch muss sich selbst bzw. seine
erste Natur vermittels seiner zweiten Natur beherrschen und Gott hilft ihm dabei.

Soistdas fiir Lockes Rechtfertigung politischer Herrschaft zentrale Naturrecht, trotz
des individualistischen Inhalts, nicht nur verniinftig einsehbar, sondern (auch) als gott-
lich >begriindet« denkbar. In den Essays on the Law of Nature stellt Locke fest: »[TThe law
of nature can be described being the decree of the divine will« (Locke, Law of Nature, ch. I;
Herv. F. H.). Laut Locke entsteht die Verbindlichkeit von Gesetzen durch den Willen des
Gesetzgebers, genau genommen durch die Verbindung mit Lohn und Strafe (so bereits
in den Essays on the Law of Nature [ch. VI]) bzw. Lust und Unlust (so erweitert in An Essay
Concerning Human Understanding):

»Das moralisch Gute oder Uble ist demnach nur die Ubereinstimmung oder Nichtiiber-
einstimmung unserer willkirlichen Handlungen mit einem Gesetz, wodurch wir uns
nach Willen und Macht des Gesetzgebers Gutes oder Ubles zuziehen. Dieses Gute und
Uble, Freude oder Schmerz, die so nach Anordnung des Gesetzgebers auf die Beach-
tung oder Ubertretung des Gesetzes folgen, nennen wir Lohn und Strafe.« (Locke, Essay
Il, 28 §5; Herv.i. O.)

Dabei scheint zunichst egal, wer der Gesetzgeber ist, denn so Locke, Regeln blieben un-
wirksam, hitte derjenige, der die Regeln gibt, nicht die Macht, deren »Befolgung oder
Nichtbefolgung durch etwas Gutes oder Ubles, das nicht natiirliches Ergebnis oder Fol-
ge der Handlung selbst ist, zu belohnen oder zu bestrafen« (ebd. §6). Die Autoritit des
gottlichen Gesetzgebers bzw. die Existenz des gottlichen Gesetzes, das Locke hier vom
biirgerliche und vom »Gesetz der Meinung oder des Rufes« (ebd. §7; Herv. i. O.) unter-
scheidet, muss gewissermafden aufler Frage stehen:

»Daf} Gott den Menschen eine Regel gegeben hat, nach der sie sich selbst regieren sol-
len, wird wohl niemand leugnen wollen [i. O.: | think there is nobody so brutish as to de-
nyl. Erist dazu berechtigt, weil wir seine Geschopfe sind. Er besitzt Giite und Weisheit,
um unser Tun auf das hinzulenken, was das beste ist. Er hat auch die Macht, sich durch
Belohnungen und Strafen, die von unendlicher Schwere und Dauer in einem anderen
Leben sind, Gehorsam zu erzwingen. Denn niemand kann uns seiner Hand entziehen.«
(ebd. §8; Herv. F. H.)

Und auch das biirgerliche Gesetz, das der Staat erldsst, bleibt iiber seine Aufgabe, »Le-
ben, Freiheit und Besitz derjenigen zu schiitzen, die nach ihren Gesetzen leben« (ebd.
$9), an das so in seiner verpflichtenden Verbindlichkeit abgesicherte Naturrecht gebun-
den.
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Diese Argumentation bleibt auch im Second Treatise of Government bestehen; dort heifst
es: »So steht das Naturgesetz da als eine ewige Regel fiir alle Menschen, Gesetzgeber wie
auch alle anderenc; Naturgesetz und Wille Gottes werden auch hier gleichgesetzt, Hand-
lungen miissen im Einklang stehen »mit dem Naturgesetz, d. h. mit dem Willen Gottes«
(Locke, ST, §135). Die natiirlichen Rechte wie das natiirliche Gesetz sind (als) gottgege-
ben (zu denken), Selbsterhaltung und Erhaltung der Menschheit nicht nur Recht, son-
dern zugleich Pflicht (vgl. ebd., §6), letzter Richter ist Gott (vgl. ebd., §242). Strauss hat
das als Verschleierungstaktik, sprich nur rhetorische Riicksichtnahmen, des vorsichti-
gen Lockes verstanden (vgl. Strauss 1977, 214 ff.), doch auch die hedonistische Argumen-
tation in An Essay Concerning Human Understanding, auf die Strauss seine These maf3geb-
lich stiitzt, bleibt in das gottgewollte Gesetz bzw. die Gottesidee eingebunden. So geht
Locke hier davon aus, dass »Gott iiber all die uns umgebenden und auf uns einwirken-
den Dinge in verschiedenem Grade Lust und Schmerz ausgestreut und sie fast bei allem,
womit unser Denken oder unsere Sinne zu tun haben, miteinander verschmolzen hat«
(Locke, Essay 11, 7 §5).

Im Unterschied zu Hobbes integriert Locke die transzendente bzw. transzendierte
Ordnung vermittels der Gottesidee nicht nur in seine empiristische Erkenntnistheorie,
er nutzt sie auch explizit als Quelle der Verpflichtung. Es handelt sich folglich weniger
um eine Verschleierungs- als um eine Absicherungstaktik: Locke mag mit Blick auf die
Verpflichtung des natiirlichen Rechts auf Gott nicht verzichten. So ist Darwall zuzus-
timmen, der festhilt: »[Wlhat makes God’s commands morally obligatory [i.e., God’s
authority] appears [...] to have nothing intrinsically to do with what makes them ratio-
nally compelling« (Darwall 1995, 37). Doch konsequent zu Ende gedacht, ist es mit der
Verpflichtung nicht weit her: Da Gott sich als Idee dem Menschen durch die Vernunft
erschliefit, ist Gottes Macht zwar eine verniinftigerweise zu denkende, liegt aber in der
Macht des Menschen als Vernunftwesen. Auch wenn Locke die Rechtfertigung des natiir-
lichen Rechts durch Gottes Willen absichert, ist das Erkenntnisprinzip, das den Mensch
und die ihn umgebende Welt konstituiert, »Natur« als immanente GréRe bzw. wird ge-
wissermafien bereits bei Locke die Vernunft selbst zum Erkenntnisprinzip. Ein transzen-
denter Kosmos existiert in Lockes Denken nicht, die menschliche Erkenntnis ist auf Er-
fahrung beschrinkt, Gott nur eine Idee, wenn auch eine sich dem menschlichen Verstand
aufdringende und niitzliche. Als Erkenntnisprinzip ist »Gott« in jedem Fall abgel6st.>*

Der Mensch bleibt determiniert, aber als rein diesseitiges Wesen nur durch die Na-
tur bzw. durch seine Vernunft, die ihn dazu bringt, sich Gott zu denken. Die Frage, ob
der Wille frei sei oder nicht, hilt Locke fir unsinnig. Alle Handlungen, von denen wir
eine Idee haben, so Locke, lassen sich auf zwei Dinge reduzieren, das Denken und die
Bewegung (vgl. Locke, Essay 11, 21 §8); beide konnen gleichermafien frei und notwendig
sein (vgl. ebd. §12). Auch bei Locke ist nicht der Wille und damit die Handlung selbst

22 Vordiesem Hintergrund waren dann auch Interpretationen, die von einem Widerspruch zwischen
klassisch-naturrechtlicher Verpflichtung und Handlungsmotivation bei Locke ausgehen (vgl. u. a.
Yolton 1958; Lenz 1956/1957; Euchner 1979) ebenso wie Interpretationen, die Locke in die Tradition
einer klassischen Naturrechtslehre stellen (Polin 1960; Selinger 1963), infrage zu stellen.
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frei,” nur die Entscheidung zu handeln oder nicht zu handeln ist frei, so sie auf der Pri-
ferenz des Geistes beruht: »[S]obald das Tun oder Nichttun nicht gleichermafRen auf die
bestimmende Entscheidung des Geistes [the preference of his mind directing it] folgt, ist man
nicht frei, obwohl die Handlung vielleicht willkiirlich [voluntary] ist« (ebd. §8; Herv.i. O.).
Willentlich und freiwillig werden auch bei Locke gleichgesetzt und auch hier ist der Wil-
le nicht notwendig der Vernunft unterstellt. Die Ideen von Freiheit und Notwendigkeit
aber sind von der Frage des Willens zu entkoppeln. Anders als Hobbes unterscheidet Lo-
cke klar zwischen freiwillig und frei:

»Soistdie Idee der Freiheit die Idee einer Macht, die ein handelndes Wesen hat, irgend-
eine einzelne Handlung zu vollziehen oder zu unterlassen, gemaf der Entscheidung
[determination] oder dem Gedanken des Geistes, wobei eines dem anderen vorgezogen
wird; wo das handelnde Wesen nicht die Macht hat, das eine von beiden seiner Wil-
lensauflerung gemafs [according to his volition] zu bewirken, da fehlt ihm die Freiheit;
ein solches Wesen unterliegt der Notwendigkeit. Freiheit kann also nicht dort sein, wo
es kein Denken, keine WillensauRerung, keinen Willen gibt; wohl aber kinnen Denken,
Wille, WillensiufSerung da vorhanden sein, wo es keine Freiheit gibt.« (ebd.; erste und zweite
Herv.i. O.; dritte Herv. F. H.)

Freiem Handeln geht bei Locke Denken und Wollen voraus: »Freiheit ist also nicht eine
Idee, die die Willensdufderung oder das Vorziehen betrifft, sie betrifft vielmehr die Per-
son, in deren Macht es steht gemif} der Wahl oder Verfiigung des Geistes zu tun oder
zu unterlassen.« Wo solcher Art bestimmtes freies Handeln nicht méglich ist, weil »ir-
gendein Hindernis dieser Macht Schranken setzt oder ein Zwang die Moglichkeit des
Handelns oder Nichthandelns aufhebt, da hort sofort die Freiheit und unser Begriff von
ihr auf« (ebd. §10).

Der Mensch hat jedoch nicht die Freiheit, etwas zu wollen oder nicht zu wollen (vgl.
ebd. §24); der Wille ist eine Kraft des Geistes, sie ist nicht zu verwechseln mit dem Begeh-
ren, wird aber bestimmt durch ein Begehren, genau genommen durch ein Unbehagen:
»Was aber [...] den Willen unmittelbar zu jeder willkiirlichen Handlung bestimmt, ist das
Unbehagen in dem Begehren nach einem abwesenden Gute, sei es ein negatives [...], oder
ein positives« (ebd. §33; Herv. i. O.). Hitte die blofRe Betrachtung guter Zwecke als Trieb-
feder des Handelns zu gelten, dann wire keines der natiirlichen Leiden uns beschieden,
so Locke:

»So sehen wir, dafd unser allweiser Schopfer, entsprechend unserer Konstitution und
unseres Korperbaues, wohl wissend, was unsern Willen bestimmt, das Unbehagen des
Hungers und des Durstes [...] in uns Menschen gelegt hat, um unsern Willen zur Selbst-
erhaltung und zur Fortpflanzung der Gattung anzuregen und zu bestimmen.« (ebd.
§34)

Die »Quelle aller Freiheit« liegt fiir Locke in dem Umstand, dass der Mensch die Verfol-
gung eines Wunschs unterbrechen kann, wodurch ein Raum fir Erwidgungen entsteht
(vgl. ebd. $47) — dies wird laut Locke filschlicher Weise als freier Wille bezeichnet (vgl.

23 Fureine Erorterung der Willensfreiheit bei Locke vgl. Chappell 1994c, der Lockes Position als »vo-
litional determinism« bezeichnet.
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ebd.). Der Mensch kann lediglich durch reifliche Uberlegung das Begehren fiir ein be-
stimmtes Gut wecken und den Willen dadurch steuern. Die Freiheit des Menschen als
vernunftbegabtes Wesen bedeutet keine Autonomie des Willens, der Mensch ist vielmehr
als verniinftiges Wesen determiniert, sich im Wollen durch das eigene Urteil bestimmen
zu lassen:

»Deshalb unterliegt jeder Mensch kraft seiner Eigenart als vernunftbegabtes Wesen
der Notwendigkeit, sich beim Wollen durch seine eigenen Gedanken und durch sein
Urteil tiber das, was fir ihn das beste ist, bestimmen zu lassen; sonst ware er der Ent-
scheidung eines andern als ihm selbst unterworfen, was ein Fehlen der Freiheit bedeu-
ten wiirde.« (ebd. §48)

Anders gesagt: Freiheitliegtim Handeln gemafd der Selbstdeterminierung durch die Ver-
nunft bzw. in der Lenkung der ersten durch die zweite Natur. Determiniert ist und bleibt
der Mensch durch »Natur«, sowohl hinsichtlich seiner ersten wie seiner zweiten Natur.

Entsprechend dieses Verstindnisses der Freiheit durch Selbstdeterminierung ist fir
Locke, wie er im 2. Kapitel des Second Treatise ausfithrt, bereits Freiheit im Naturzustand
nicht als »Zustand der Ziigellosigkeit« zu verstehen, hat der Mensch doch nicht die Frei-
heit, »sich selbst oder irgendein in seinem Besitz befindliches Lebewesen zu zerstorenc
(Locke, ST, §6). Die natiirliche Freiheit steht im Kontext des Naturgesetzes und entspre-
chend ist auch das Ziel des biirgerlichen Gesetzes fiir Locke in Abgrenzung zu Hobbes
»nicht, die Freiheit abzuschaffen oder einzuschrinken, sondern sie zu erhalten und zu
erweitern« (ebd., §57). Gesetze sind Erméglichungsbedingung der Freiheit: »Gibt es kein
Gesetz, so gibt es auch keine Freiheit. Freiheit nimlich bedeutet frei sein von Zwang
und Gewalttatigkeit anderer, was nicht sein kann, wo es keine Gesetze gibt« (ebd.). Frei
zu sein bedeutet im Rahmen der Gesetze entsprechend, iiber sein property zu verfiigen;
der Unterschied zur Ziigellosigkeit liegt also gewissermafien im Gegenstand der Verfii-
gungsgewalt, die bei Locke nur das eigene Eigentum (im umfassenden Verstindnis von
Leben, Freiheit und Besitz) umfasst, also nicht die Freiheit »fiir jeden, zu tun, was ihm
einfillt« (also auch den anderen zu tyrannisieren), sondern »damit [mit seinem Eigen-
tum] zu tun, was ihm gefillt, und dabei niemandes eigenméichtigem Willen unterwor-
fen zu sein, sondern frei dem eigenen folgen zu konnen« (ebd.; Herv. F. H.) — wobei, wie
ausgefiihrt, >frei dem eigenen Willen zu folgen« heif3t, dem mittels Vernunft selbstde-
terminierten bzw. gelenkten Willen zu folgen, nicht aber dem freien Willen, der nicht
existiert.

2.1.3 Verniinftig gedachte Freiheit (Kant)

Bei Kant findet mit Blick auf das anthropologische Argument eine Verschiebung hin zur
Dimension 2 statt, die kennzeichnend auch fiir das gesellschaftliche Paradigma werden
wird, wobei bei Kant der Schwerpunkt auf Dimension 2a (dem Erkenntnisvermdégen), im
gesellschaftlichen Paradigma auf Dimension 2b (dem Verhiltnis des Erkenntnissubjekts
zu sich selbst als Erkenntnisobjekt) liegt. Bei Kant wird die Vernunft, als hohere »Natur«
des Menschen, endgiiltig selbst zum Erkenntnisprinzip, weshalb sich hier die beiden
ersten Dimensionen des anthropologischen Arguments nicht klar trennen lassen (des-
halb wird Kants Vernunftverstindnis bereits an dieser Stelle behandelt, in Kapitel 2.2.2
nur Dimension 2b, sprich das Verhaltnis des Erkenntnissubjekts zum Erkenntnisobjekt).
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Erst im gesellschaftlichen Paradigma allerdings wird die Vernunft zum véllig diesseiti-
gen Vermogen, wodurch die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisob-
jekt hinfillig und eine Bestimmung des Menschen undenkbar wird.

Wie bereits in Teil I dieser Untersuchung dargestellt (vgl. 1.2.1), kulminiert bei Kant
die Wende zum schopferischen Subjekt in der Konstitution der Vernunft als autonomen
Vermogens; die Erkenntnis richtet sich nicht linger nach den Gegenstinden, die Gegen-
stinde richten sich nach der Erkenntnis. Nicht nur die Bezeichnungen sind menschen-
gemacht, die Erkenntnis selbst ist es. Die Welt erschlief3t sich dem Menschen durch die
Vernunft; die reine Vernunft strukturiert sie nach ihren — angeborenen — Gesetzen, die
praktische Vernunft gibt die Postulate, die Urteilskraft versucht beides zu verbinden. Bei
Kant zieht sich die Metaphysik auf das sie hervorbringende Verméogen, die Vernunft, zu-
riick und konstituiert die Welt und den Menschen damit zwar, insofern die Vernunft ein
menschliches Vermogen ist, einerseits als menschengemacht, weil die Vernunft aber als
ein von der empirischen Welt unabhingiges Vermégen und »Naturanlage« (KrV, A 669)
zu denken ist, bleibt der Mensch doch Objekt des Menschen. Der Mensch erkennt sich
einerseits als verniinftiges Wesen als zur intelligiblen Welt gehérig als Erkenntnissub-
jekt, andererseits zugleich als zur Sinnenwelt gehorig als Erkenntnisobjekt. Der Mensch
objektiviert sich im Vorgang der Erkenntnis in doppelter Hinsicht selbst und bleibt so
determiniert — sowohl als Erkenntnissubjekt durch Vernunft (als héhere »Natur«) und
Wille als auch als Erkenntnisobjekt durch die sinnliche Natur.

Vor diesem Hintergrund ist Kants eigene Einordnung der drei (vgl. KrV, A 805/B 833)
bzw. vier (vgl. AA IX, 25; AA XI, 429) Fragen: »1. Was kann ich wissen?, 2. Was soll ich
thun?, 3. Was darf'ich hoffen?, 4. Was ist der Mensch?«, die alles Interesse der Vernunft
vereinigen und mit denen sich Philosophie in weltbiirgerlicher Absicht befasst, zu ver-
stehen: »Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die
Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde kénnte man aber alles dieses zur An-
thropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen.« (AA IX, 25;
Herv. F. H.) Man muss mit Blick auf die letzte Frage zwei Ebenen unterscheiden. Kants
letzte Frage »Was ist der Mensch?«, die er im Brief an Carl Friedrich Stiudlin der An-
thropologie zuordnet, »iiber die ich schon seit mehr als 20 Jahren jihrlich ein Collegi-
um gelesen habe« (AA XI, 429), wird, so sie durch die Anthropologie in pragmatischer Hin-
sicht beantwortet werden soll (wo sie aber keine Erwihnung findet), nur in empirischer
Hinsicht beantwortet. Kant grenzt die Betrachtung des Erkenntnissubjekts, wo es selbst
Objekt der Vernunft wird — »Das erste Objekt einer solchen Idee bin ich selbst, blof als
denkende Natur (Seele) betrachtet« (KrV, A 682/B 710) —, von der Betrachtung der korper-
lichen Natur als rein durch sinnliche Anschauung geleitet ab (vgl. KrV, A 684/B 712). Auf
dieser Trennung griindet Kant auch die »Idee der zwiefachen Metaphysik« und damit der
Ethik, »wiewohl hier der empirische Teil besonders praktische Anthropolo-
g ie, der rationale aber eigentlich Moral heiflen kdnnte« (AA IV, 388; Herv. i. O.). In
Kants Anthropologie wird das Erkenntnissubjekt in seiner Korperlichkeit bzw. in seiner Zu-
gehorigkeit zur Sinnenwelt (also nicht der Mensch als korperliches Wesen im Sinne einer
naturwissenschaftlichen Erorterung) zum Gegenstand der empirischen Untersuchung,
wihrend die empirische Analyse des Erkenntnisobjekts in seiner Korperlichkeit der phy-
siologischen Anthropologie entspriche, der es um »die Erforschung dessen [geht], was
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die Natur aus dem Menschen macht«, wobei wer den Naturursachen nachgriibelt, mit
Kant gestehen muss,

»dafd er in diesem Spiel seiner Vorstellungen blofier Zuschauer sei und die Natur ma-
chen lassen muf3, indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht kennt, noch sich auf die
Handhabung derselben zu seiner Absicht versteht, mithin alles theoretische Verninf-
teln hieriiber reiner Verlust ist.« (AA VII, 119)

Die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht ist folglich nicht der zentrale Gegenstand der
Untersuchung der anthropologischen Argumentation bei Kant* und sie ist auch nicht die
Antwort auf die Frage »Was ist der Mensch?«, sofern Kant festhilt, die drei ersten Fra-
gen bezdgen sich auf die letzte. Vielmehr liefert in dieser Hinsicht Kants Werk als Ganzes
(mit Ausnahme der Schriften der vorkritischen Phase) die Antwort. Anthropologie um-
fasstalle Fragen — und in ihrer Explikation liegt mit Blick auf das anthropologische Argu-
ment Kants Bedeutung. Reinhard Brandt bezeichnet die »ganze Bestimmung des Men-
schen« — die er gleichsetzt mit der Frage »nach dem Endzweck des Menschen« (Brandt
2009, 7) — »als Leitidee Kants ab ungefihr 1765« (ebd., 10): »Seine Bestimmung ist, wie
es Kant pointiert entwickeln wird, seine Selbstbestimmung.« (ebd., 15) Entsprechend
stehen im Mittelpunkt der Erérterung von Kants anthropologischer Argumentation zu-
nichst die Kritiken, mit Blick auf Dimension 2a (die Konzeption des Erkenntnisvermo-
gens) insbesondere die Kritik der reinen Vernunft, mit Blick auf Dimension 2b (die Frage
nach dem Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt) die Kritik der
praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Von Interesse ist hier auch das letzte
Kapitel der Anthropologie zum »Charakter der Gattung«, wenngleich Kant hier letztlich
nur zusammenfasst, was sich verstreut auch in seinen rechts- und geschichtsphiloso-

24  Reinhard Brandt hilt mit Blick auf die Anthropologie fest: »Das Werk provoziert keine Stellungnah-
me; esistein Sachbuch, dasinformieren will, es bringt keine Theorie, die sich militant gegen ande-
re Theorien oder gar die Metaphysik wendet, wie es andere Anthropologien taten.« (Brandt 1999,
7) Sie sei nicht in das »System der Transzendentalphilosophie und der kritischen Philosophie in-
tegriert, sondern stellt sich neben die Philosophie und erértert doch deren Probleme in der Di-
mension, die einer Disziplin im Empirischen — bei vielfiltigen Anleihen und Briicken zur reinen
Philosophie moglich ist« (ebd., 8). Zunéchst dhnlich hilt Foucault fest, es gebe in der Anthropolo-
gie »ein doppeltes System der Solidaritat: mit der kritischen Reflexion und der transzendentalen
Philosophie einerseits, andererseits jedoch mit der immensen Serie von anthropologischen Un-
tersuchungen« der zweiten Hélfte des 18. Jahrhunderts vor allem in Deutschland (Foucault 2010
[1981], 102). Die anthropologische Lehre ist in Foucaults Deutung eine Begleitung der Kritik, die
»es Kant erlaubt, die Anstrengung einer transzendentalen Reflexion durch eine konstante Akku-
mulation empirischer Kenntnisse iiber den Menschen zu verdoppeln« (ebd., 113). Foucault kommt
jedoch hinsichtlichihrer Einordnung zu einem starker die Wechselseitigkeit betonenden Ergebnis:
»Hierin liegt der marginale Charakter der Anthropologie in Hinblick auf das Kantsche Unterneh-
men: Sie ist zugleich das Wesentliche und das Unwesentliche — dieser konstante Rand, in Bezie-
hung auf den das Zentrum immer verschoben ist, der aber immer auf das Zentrum verweist und
es in Frage stellt.« (ebd.) Kant wird so verstanden zugleich Ausgangspunkt fiir Foucaults »Anthro-
pologie«kritik (vgl. 1.2.2.2) als Kritik an der nachkantischen Philosophie, die in »Umdeutung der
Kantschen Kritik der transzendentalen Illusion«in Foucaults Augen einer»anthropologische[n] II-
lusion« erliegt (ebd., 115).
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phischen Schriften findet, die, wie das letzte Kapitel der Anthropologie, zugleich fur die
Frage nach dem mittelbaren Erkenntnisobjekt zentral sind.

Kants Fragen lassen sich den Dimensionen des anthropologischen Arguments
zuordnen und zeigen dabei zugleich die Verschiebung des Fokus auf das Erkenntnis-
subjekt. Die Frage »Was kann ich wissen?« zielt auf die Konzeption des Erkenntnisver-
mogens (Dimension 2a), »Was soll ich tun?« auf das Verhiltnis des Erkenntnissubjekts
zu sich selbst als unmittelbaren Erkenntnisobjekt (Dimension 2b). Die dritte Frage ist
schwieriger zuzuordnen. Zwar sagt Kant, sie werde durch die Religion beantwortet und
schreibt an Carl Friedrich Stiudlin, dass die 3. Frage in Die Religion in den Grenzen der
blossen Vernunft (AA V1, 1-202) beantwortet werde (vgl. AA XI, 429): »Doch merkwiirdiger-
weise taucht sie in dieser gar nicht auf; vom Hoffen ist nur an wenigen Stellen die Rede
[...], ohne dass dort irgendetwas gesagt wiirde, was itber die anderen Schriften hin-
ausginge.« (Thies 2007, 301) Uberzeugend scheint so, wie Christian Thies in Anschluss
daran ausfihrt, die Annahme, dass Kant die dritte Frage in der Kritik der Urteilskraft
behandelt (vgl. ebd., 302);?® zumindest was die - im vorliegenden Zusammenhang
primir interessierende — Hoffnung fiir die duflere Freiheit und das Recht betrifft, die
die Geschichtsphilosophie untersucht, wihrend die Religionsphilosophie die Hoffnung
fiir die innere Freiheit, die Moralitit und die Tugend untersucht — als zwei Teile, in
die sich entsprechend der zwei Grundaspekte menschlicher Praxis »die praktische
Vermittlungsaufgabe, die Frage, was der Mensch hoffen darf«, auffichert (Hoffe 2000,
240).

Vor dem Hintergrund des anthropologischen Arguments kann die Frage »Was darf
ich hoffen?« verstanden werden als Reintegration bzw. Neukonzeption der Dimension 1
des anthropologischen Arguments vor dem Hintergrund der Konzeption der transzen-
denten Sphire als einer vom Menschen transzendierten bzw. mit Kant »transzendenta-
len«*® Sphire:

»Die dritte Frage, ndmlich: wenn ich tue, was ich soll, was darf ich als denn hoffen? ist
praktisch und theoretisch zugleich, so, daR das Praktische nur als ein Leitfaden zu Be-
antwortung der theoretischen, und, wenn diese hoch geht, spekulativen Frage fiihret.
Denn alles Hoffen geht auf Gliickseligkeit, und ist in Absicht auf das Praktische und
das Sittengesetz eben dasselbe, was das Wissen und das Naturgesetz in Ansehung der
theoretischen Erkenntnis der Dinge ist.« (KrV, A 805, 806/B 833, 834)

Die zweite und dritte Frage stecken erst zusammen den Bereich menschlichen Handelns
ab, die praktische Philosophie erhilt durch die dritte Frage eine Zukunftsdimension (vgl.
Hoffe 2000, 240). Die Verbindung von Theorie und Praxis kommt in der Gliickseligkeit
zur Vollendung, die Einheit von Gliick und Moral bezeichnet Kant als das hochste Gut.*”
In der Frage »Was darfich hoffen?« werden Theorie und Praxis versohnt. »Der Endzweck

25  Fur den systematischen Ort der Kritik der Urteilskraft und den dort unternommenen Versuch der
Verbindung von theoretischer und praktischer Philosophie vgl. Bartuschat 1972.

26  Vgl.KrV, A11/B 25; Herv.i. O.: »Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, diesichnichtso
wohl mit Gegensténden, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenstinden, so fern diese a priori
moglich sein soll, iberhaupt beschaftigt«.

27 Dem kann hier nicht weiter nachgegangen werden; vgl. dazu Thies 2007, 303 ff.
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des Kosmos ist theoretisch nicht erkennbar. Er kann deshalb fiir die praktische Vernunft
nur in der Idee des hochsten Guts als Endzweck allen Vernunftgebrauchs bestehen.«
(Cheneval 2002, 498)

Die bei Kant zu beobachtende Verschiebung des Fokus auf die zweite Dimension des
anthropologischen Arguments wird kennzeichnend fir das gesellschaftliche Paradigma
werden. Dazu passt, dass Brandt mit Blick auf Kants Denken den »Ubergang vom sta-
tischen objektiven Wesen der ontologischen Frage >Was ist der Mensch?« zur dynami-
schen, subjektbezogenen und praktischen Bestimmung hin« (Brandt 2009, 15) betont.
Allerdings bleibt bei Kant die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisob-
jekt erhalten, die durch die Konzentration auf das Erkenntnissubjekt umso deutlicher
vor Augen tritt. Wenn Foucault annimmt, die »Bezugnahme der Logik auf eine Anthro-
pologie, die alle philosophischen Fragen auf sich zuriickfithren wiirde, scheint im Den-
ken Kants nur eine Episode zu sein«, dann versteht er Anthropologie im Lichte seiner
»Anthropologie«kritik verkiirzt im Sinne der Objektivierung des Menschen als Erkennt-
nisobjekt; spricht aber direkt im Anschluss zugleich eben jene kritische Anthropologie
an, die bei Kant ihren Ausgangspunkt nimmt: »Eine Episode zwischen einer Anthropo-
logie, die auf eine solche Universalitit des Sinns iiberhaupt keinen Anspruch erhebt, und
einer Transzendentalphilosophie, die die Frage nach dem Menschen auf ein viel grund-
legenderes Niveau verlagert.« (Foucault 2010 [1981], 80) Im Verstindnis der hier skizzier-
ten politikwissenschaftlichen Anthropologie hat sich bei Kant »die kritische Bewegung«
nicht »von der anthropologischen Struktur freigemacht« (ebd., 113), vielmehr legt Kant
die anthropologische Struktur in der Kritik in weiten Teilen offen, indem er das Erkennt-
nissubjeke als solches expliziert und damit zugleich seine Spaltung vom Erkenntnisob-
jekt, die Subjekt-Objekt-Spaltung, in ganzer Klarheit zutage tritt.

Das politische Subjekt, als gewissermafien zwischen Erkenntnissubjekt und mittel-
barem Erkenntnisobjekt vermittelndes, jedenfalls befreit Kant nicht. Zwar enthilt die
Kritik der Urteilskraft Ansitze fiir eine Konzeption eines sich von der Naturdetermination
l6senden, handelnden Subjekts: Der Umstand, dass der Mensch die Naturnotwendig-
keit als regulative Idee transzendiert, lisst ihn, indem er tut, was er soll, auf die Uber-
windung der Kluft zwischen Naturkausalitit und Autonomie hoffen und gliickselig sein.
Doch insofern der Wille bei Kant der Vernunft unterstellt bleibt, wird das politische Sub-
jekt zur eigenstindigen Grofde erst, wo im gesellschaftlichen Paradigma die Vernunft
selbst zum vollig diesseitigen Vermégen wird, wodurch zugleich das Erkenntnisobjekt
zur kontingenten Grofle wird. So scheint, was Brandt mit Blick auf Kant festhilt, bei
ihm zwar angelegt bzw. in seinem Denken seinen Ausgang zu nehmen, aber noch kei-
neswegs vollzogen: »[D]ie vierte Frage wird in keiner der Druckschriften gestellt, weil
die Wesensbestimmung obsolet geworden ist [...]. Der Mensch ist nur als homo in spe
bestimmbar, als Mensch in seiner nie endenden moralischen Selbstgenese mit dem Blick
auf den einzigen absoluten Wert und Zweck, die Moral« (Brandt 2009, 16). Doch die mo-
ralische Selbstgenese hat bei Kant einen Fixpunkt, auf den sie sich bezieht. Der Mensch
ist durch »Vernunft« bestimmt, wodurch die Objektivierung des Menschen als Erkennt-
nissubjekt wie als Erkenntnisobjekt und die Spaltung zwischen beiden méoglich bleibt.

Bei Kant wird die Vernunft als oberstes Erkenntnisvermégen, als hohere »Naturs,
selbst zum Erkenntnisprinzip und als solches wird sie transzendiert. Die Vernunft ist
transzendentales Vermdgen. Wire die Vernunft konsequent diesseitig konzipiert, dann
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wiren die Postulate der praktischen Vernunft nichts als Dezision. Verbindlichkeit aus
einer Vernunft, die aus dem Nichts entwirft, kann es nicht geben. Das ist aber bei Kant
auch gar nicht der Fall. Die Ideen der reinen Vernunft sind laut Kant »durch die Natur
unserer Vernunft aufgegeben, und dieser oberste Gerichtshof aller Rechte und Ansprii-
che unserer Spekulation kann unméglich selbst urspriingliche Tauschungen und Blend-
werke enthalten.« Und weiter hilt er fest: »Vermutlich werden sie also ihre gute und
zweckmifige Bestimmung in der Naturanlage unserer Vernunft haben.« (K¥V, A 699/B
697; Herv. F. H.) Kants »Gott« ist nicht die Natur und auch nicht der Mensch als hochstes
Wesen der belebten Natur. Die Vernunft ist nicht géttlich, Kants »Gott« ist die Vernunft.
Bei Kant generiert die Vernunft die Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes, auch wenn
sie erst zu verpflichten vermag, wo sie praktisch wird.

Kant gibt iiber die Erkenntniskritik die Ideen Gott, Unsterblichkeit und Freiheit nicht
auf, ihr Status dndert sich. Ideen determinieren nicht die diesseitige Wel, sie sind re-
gulativ, sie werden zu Postulaten der praktischen Vernunft. Die »Dinge an sich« sind
nicht erkennbar, aber widerspruchsfrei denkbar. So ist Freiheit im noumenalen Bereich
widerspruchsfrei denkbar, der Mensch denkt sich als frei, auch wenn daraus keine mo-
ralische Verpflichtung erwachsen kann; doch indem die spekulative Vernunft praktisch
wird, wird die Freiheit zur Bedingung des moralischen Gesetzes (die Ideen von Gott und
Unsterblichkeit Bedingung des »nothwendigen Objects eines durch dieses Gesetz be-
stimmten Willens« [AA V, 4]): »Folglich kann und muf3 ihre Moglichkeit in dieser prak-
tischen Beziehung angenommen werden, ohne sie doch theoretisch zu erkennen und
einzusehen.« (ebd.) Der Wille ist dabei als Beweggrund lebender, zur Welt der Erschei-
nung gehérender Wesen mit der Vernunft verkniipft und bildet gerade das Gegenteil zur
Naturnotwendigkeit:

»Der Wille isteine Artvon Causalitit lebender Wesen, so fern sie verniinftig sind,
und Freiheit wiirde diejenige Eigenschaft dieser Causalitit sein, da sie unabhan-
gig von fremdensie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann: so wie die
Naturnothwendigkeit dieEigenschaft der Causalitit aller vernunftlosen
Wesen, durch den Einfluf fremder Ursachen zur Tathigkeit bestimmt werden.« (AA 1V,
446; Herv.i.0.)

Die Freiheit des Willens ist Autonomie als »die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein
Gesetz zu sein« (AA IV, 447), damit aber ist ein freier Wille ein Wille unter sittlichen Ge-
setzen (vgl. ebd.). Das »Bewufitsein dieses Grundgesetzes« nennt Kant ein »Factum der
reinen Vernunft [...], die sich dadurch als urspriinglich gesetzgebende (sic volo, sic iubeo)
ankiindigt« (AAV, 31). Kant folgert: »Reine Vernunft ist fiir sich allein praktisch, und giebt
(dem Menschen) ein allgemeines Gesetz, welches wir Sittengesetz nennen.« (ebd.) Der
Wille 16st sich hier vom Begehren, er wird vollig zum geistigen Vermdgen, aber nicht von
der Vernunft, im Gegenteil er ist der Garant der praktischen Relevanz des theoretisch
Gedachten.

Laut Kant gehort der Mensch als rationales Wesen zwei Welten an, der intellegiblen
bzw. Verstandeswelt und der Sinnenwelt, die gleichwohl nicht als getrennte Welten zu
verstehen sind, sondern als Standpunkte der Betrachtung, die das verniinftige Wesen
einnimmt:
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»Um deswillen mufd ein verniinftiges Wesen sich selbst als Intelligenz (also nicht von
Seiten seiner untern Kréfte), nichtals zur Sinnen-, sondern zur Verstandeswelt gehdrig,
ansehen; mithin hates zwei Standpunkte, daraus es sich selbst betrachten und Cesetze
des Gebrauchs seiner Kréfte, folglich aller seiner Handlungen erkennen kann, einmal,
so fern es zur Sinnenwelt gehoért, unter Naturgesetzen (Heteronomie), zweitens, als
zur intelligiblen Welt gehorig, unter Gesetzen, die, von der Natur unabhingig, nicht
empirisch, sondern bloR in der Vernunft gegriindet sind.« (AA IV, 452)

Im vorliegenden Zusammenhang entscheidend ist, dass beide Standpunkte den Men-
schen objektivieren, insofern beide Standpunkte die Vernunft als objektive Grofe vor-
aussetzen. Die Theorie der Willensfreiheit ist zwar vor dem Hintergrund des anthropo-
logischen Arguments kompatibel mit der Annahme der Naturkausalitit, insofern es sich
schlicht um zwei Standpunkte des Menschen als verniinftiges Wesens handelt, doch bei-
de Standpunkte weisen den Menschen als determiniert aus:*® Als sinnliches Wesen un-
terliegt der Mensch der Naturnotwendigkeit, dem »Mechanism der Natur, das gerade
Widerspiel der Freiheit« (AA V, 29) — das erkennt er als verniinftiges und damit zur intel-
ligiblen Welt gehoriges Wesen; als solches setzt er »Natur« als Erkenntnisprinzip seiner
selbst als Erkenntnisobjekt. Der Mensch als rationales Wesen (das heif3t als bestimmt
tiber seine Eigenschaft als Erkenntnissubjekt) spaltet sich im Erkenntnisprozess von sich
selbst als Erkenntnisobjekt ab: »Nun findet der Mensch in sich wirklich ein Vermégen,
dadurch er sich von allen andern Dingen, ja von sich selbst, so fern er durch Gegenstinde
afficiert wird, unterscheidet, und das ist die Vernunft.« (AA IV, 452) Der Mensch als ratio-
nales Wesen objektiviert sich selbst nicht nur als intelligibles Wesen, sondern zugleich
als Sinneswesen und damit als determiniert durch die Naturnotwendigkeit. Weil beides
zusammenkommt, riickt das Sollen als eine »Art von Nothwendigkeit« an die Stelle Kau-
salitit der Vernunft, es »driickt eine mogliche Handlung aus, davon der Grund nichts
anders, als ein blof3er Begriff ist« (K¥V, A 547/B575); das Sollen ist

»eigentlich ein Wollen, das unter der Bedingung fiir jedes verniinftige Wesen gilt,
wenn die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch ware; fiir Wesen, die wir noch
durch Sinnlichkeit als Triebfedern anderer Art, afficiert werden, bei denen es nicht
immer geschieht, was die Vernunft fiir sich alleine thun wiirde, heifdt jene Nothwen-
digkeit der Handlung nur ein Sollen, und die subjective Nothwendigkeit wird von der
objectiven unterschieden.« (AA 1V, 449)

Das Wollen bzw. der Wille als Kausalitit weist das Erkenntnissubjekt und damit den
Menschen als verniinftiges Wesen gleichfalls als determiniert aus — determiniert durch
die eigene Vernunft, deren Ideen >durch die Natur unserer Vernunft aufgegeben< und
die ihre >gute und zweckmaflige Bestimmung in der Naturanlage der Vernunft« haben.

28  Darlber, ob Kants Theorie der Willensfreiheit mit der Annahme der Naturkausalitit vereinbar ist
und damit zugleich Uber die Frage, ob Kants Freiheitstheorie konsistent ist, besteht in der For-
schung Uneinigkeit. Vgl. exemplarisch fiir Kant als Vertreter eines freien Willens Allison 1990; fiir
die Annahme der Kompatibilitat von Willensfreiheit und Naturkausalitit Hudson 1994; dagegen
Bennett 1984, der, wie die meisten Interpreten der kantischen Freiheitstheorie, von einer Inkom-
patibilitit ausgeht und Kants Freiheitstheorie verwirft (vgl. Ward 1991).
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Indem Kant die solchermafien konzipierte Vernunft selbst zum Erkenntnisprinzip er-
hebt, wird nicht nur die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjeke als
vom Menschen als einem verniinftigen Wesen gedachte Spaltung zwischen sich selbst als
von Natur mit einem freien Willen begabten Vernunftwesen und sich selbst als durch die
Naturnotwendigkeit determinierten Sinneswesen vollig offenbar, wodurch sein Denken
gewissermafen den Endpunkt des naturalistischen Paradigmas bildet, zugleich wird es
auch zum Ausgangspunkt des gesellschaftlichen Paradigmas, das die transzendentale
Konzeption der Vernunft — die einen objektiven Standpunkt behauptet, von dem aus der
Mensch sich selbst objektiviert — iiberwindend die Autonomie des Menschen gewisser-
maflen zu Ende denkt.

2.2 Wissen vs. Macht: Beherrschung der Leidenschaften durch kollektiv(iert)e
Vernunft

Im Wechsel zum naturalistischen Paradigma wird die Ganzheit der Wirklichkeit »zu et-
was, was sich die menschliche Vernunft entwirft und konstruiert, um in das konkret Reale
Ordnung und Sinn hineinzubringen« (Schmidinger 2006, 154; Herv. i. O.). Die Vernunft
bildet nicht mehr ab, sie wird in ihrem Bereich »schopferisch titig« (ebd., 155). »Wahr
und wirklich ist in der Folge nur mehr, was die Vernunft tiberhaupt erscheinen laf3t.«
(ebd., 156) Dabei geraten die beiden bereits im metaphysisch-theologischen Paradigma
unterschiedenen Modi des Zugriffs auf die Welt bzw. Wahrnehmungsmodi (als rezepti-
ve Modi des Zugriffs auf die Welt) in einen klaren Gegensatz. So wird in der Epoche der
Neuzeit die Astronomie zum »Paradefall fiir die rationale Welterkenntnis, weil sie be-
sonders klar und schroff den Gegensatz zwischen Rationalitit und Sinnevidenz demons-
triert. Die Augen sagen: Die Sonne geht auf bzw. unter, aber genau diesen Augenschein
widerlegt die Rationalitdt als falschen Schein.« (Vietta 2012, 64; Herv. i. O.) Die Erkennt-
nis nunmehr nur noch der diesseitigen Welt, der Natur, bleibt so verstanden zweige-
teilt und bildet die Unterscheidung zwischen seiender, nicht mehr transzendenter, weil
durch die Vernunft als menschliches Vermégen transzendierter Welt einerseits und wer-
dender sinnlicher Welt andererseits ab. Gesicherte Erkenntnis ist allein (natur-)wissen-
schaftliche Erkenntnis — unabhingig davon, ob sie empiristisch oder rationalistisch kon-
zipiert wird —, sprich Erkenntnis der GesetzmafSigkeiten der Natur, die nicht als gege-
ben, sondern als vom Menschen gedacht bzw. transzendiert verstanden werden und de-
ren Kenntnis ihn in die Lage versetzt, die Natur und damit sich selbst zu beherrschen.
Fiir das politische Denken entscheidend aber ist, dass sich die Spaltung zwischen Er-
kenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, die sich daraus ergibt, dass der Mensch als Teil
der natiirlichen Ordnung deren Gesetzmafiigkeiten unterliegt, die er als Erkenntnissub-
jekt erkennen kann bzw. allererst entwirft und in der Folge beeinflussen bzw. steuern
kann, sich mit Blick auf die Frage nach der Handlungsleitung in eine Spaltung zwischen
Leidenschaften/Trieben und Vernunft als eine Spaltung zwischen erster und zweiter Na-
tur itbersetzt.” Mit weitreichenden Folgen: In seinem Handeln gilt das Individuum als

29  Der Sache nach dhnlich, wenn auch auf den Gegensatz Rationalitat/Sinne rekurrierend, hilt Sil-
vio Vietta fest: »Wenn der Konflikt zwischen Rationalitat und Sinne sich aber ins Ich verlagert, so
spaltet sich damit dieses Ich selbst«, spricht allerdings von einer »Subjektspaltung zwischen ratio-
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Teil der Natur durch seine Leidenschaften bestimmt, was in Konflikt mit dem von der
Vernunft Geforderten gerdt. Denken und Handeln, Theorie und Praxis, Werte- und Mo-
tivationstheorie geraten im naturalistischen Paradigma in Konflikt, weil das Gedach-
te seine transzendente, gottliche Verpflichtung und damit seinen handlungsleitenden
Charakter verliert, jedoch nicht seinen Wahrheitsgehalt, der sich aus der Gesetzmiflig-
keit der menschlichen Vernunft ergibt. So generiert die Vernunft zwar Verbindlichkeit,
ohnejedochverpflichten zu kénnen und damit unmittelbar handlungsleitend zu wirken.
Mit der Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt korreliert folglich
die neuzeitliche Trennung von Moral und Politik als Trennung zwischen verniinftigem
(moralischem) Ideal und politischer Wirklichkeit. Die héhere Natur macht eine verniinf-
tige Ordnung moglich, die niedere Natur das Eingreifen der Politik zur Garantie deren
potentiellen bzw. annihernden praktischen Umsetzung nétig.

Der Auseinanderfall von Erkenntnissubjekt und -objekt wird im naturalistischen
Paradigma theoretisch durch die Kollektivierung der Vernunft in Form einer entper-
sonalisierten bzw. technokratischen Herrschaft iiberwunden, die die beobachtbaren
Schwichen der menschlichen Natur beherrschen soll und vor diesen zu schiitzen ist.
Indem »Natur« zur Referenzgrofe wird, kann der Mensch nicht linger das gottliche
Potential in sich entfalten, vielmehr muss der Mensch (als Erkenntnissubjekt) seine
erste Natur bzw. genau genommen konnen die Menschen nur kollektiv ihre erste Natur,
die aufgrund der Annahme stets gleicher, natiirlicher GesetzmiRigkeiten selbst keine
Entwicklung zulisst, durch eine dufSere verniinftige Ordnung beherrschen und sich
so kollektiv ihrer héheren Natur, dem moralischen Ideal annihern. Die Vernunft ist
nicht im politisch Handelnden zu verorten, sondern ist ein der politischen Ordnung
(durch die politisch Denkenden) selbst einzuschreibendes Prinzip. Das heif’t: Der
Mensch (als Erkenntnissubjekt) muss sich vermittels der Errichtung einer rationalen
Ordnung selbst (als Erkenntnisobjekt) beherrschen, die diesseitige Ordnung, die allein
die (Selbst-)Verpflichtung gegeniiber den durch die Vernunft gegebenen Handlungsma-
ximen garantieren kann, muss die géttliche Ordnung ersetzen.

Verpflichtung kann hier nur noch aus der menschlichen Vereinbarung entstehen —
aber: Das, was vereinbart wird, bleibt dem Menschen durch Vernunft gegeben. Der dar-
aus entstehende Widerspruch zwischen immanenter Handlungstheorie und (durch die
Vernunft) transzendierter Wertetheorie ist dem naturalistischen Paradigma inhirent
und wird auch da nicht iiberwunden, wo Kant die Verpflichtung aus der menschlichen
(nicht géttlichen) Vernunft zu erkliren versucht, weil hier die Vernunft selbst ein tran-
szendentales Vermdgen ist. Die Transzendentalphilosophie ist so als Neubegriitndung
der Metaphysik, als Immanentisierung der Welt des Seienden auf Grundlage eines
transzendentalen Vermdgens des Menschen, zu verstehen und damit als Reaktion auf
die Probleme eines durch die menschliche Vernunft generierten Wissens, das (wie
bei Hobbes und Locke) moralische Verpflichtung nach wie vor durch einen — wenn
auch gedachten — Gott zu sichern gezwungen ist, eines Wissens, dessen Macht sich
nicht ohne géttliches Zutun in Herrschaft ibersetzen lisst. Der Mensch ist zwar (qua

nalem Denken und dem Rest-Ich andererseits: seinen Sinnen, Emotionen, Phantasien« (2012, 66;
Herv.i.0.).
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Vernunfterkenntnis) moralisches Subjekt, politisch aber nur Objekt, weil er im politi-
schen >Handeln« (das eigentlich nur ein Sich-Verhalten ist) durch seine Leidenschaften
determiniert ist.

Das politische Denken dreht sich im naturalistischen Denken um Freiheit (des
Erkenntnisobjekts von Herrschaft) und Herrschaft — insbesondere deren Legitimation,
weil sich diese nicht zwangsliufig aus dem Wissen-Macht-Komplex ergibt bzw. weil
Wissen hier nicht unmittelbar als handlungsleitend gedacht ist bzw. weil Wissen und
(Handlungs-)Macht sich entsprechend der Subjekt-Objekt-Spaltung aufspalten. Die
Macht, die sich aus dem Wissen ableitet, liegt nach wie vor beim Erkenntnissubjekt, sie
kann sich aber (so zumindest die Theorie) nicht unmittelbar in Herrschaft iibersetzen,
nicht nur, weil der Machttrieb der Einzelnen dem im Verstindnis des naturalistischen
Paradigmas in der politischen Realitit de facto entgegensteht, sondern weil dieses
individuelle Machtstreben durch die natiirliche Freiheit gerechtfertigt ist. Die Ver-
tragstheorie ist Ausdruck dessen: Sie soll zeigen, wie aufiendeterminierte Objekte das
durch die Vernunft Geforderte aus Eigennutz und durch freiwilligen Verzicht auf ih-
re natiirliche Freiheit bzw. durch freiwillige Beschrinkung ihrer natiirlichen Freiheit
umzusetzen bereit sind, weil allein sie Herrschaft zu legitimieren vermégen, wo das
gottliche Gesetz seinen verpflichtenden Charakter verloren hat. Damit aber ist zugleich
das Eigeninteresse nicht linger Ausdruck politischer Unreife und schlechter Herrschalft,
sondern wird mit dem Aufstieg des Erkenntnisobjekts zu der fiir das politische Handeln
mafigeblichen Grofle, wogegen das durch Vernunft einsehbare Gemeinwohl zum Ideal
verkommt.

Im naturalistischen Paradigma wird der Zusammenhang zwischen Wissen und
Macht verdunkelt, weil Denken und Handeln hier in Widerspruch geraten und das
politische Subjekt unter das politische Objekt subsumiert wird. Die gleichwohl fortbe-
stehende Macht des Erkenntnissubjekts iibersetzt sich im naturalistischen Paradigma
nicht unmittelbar in Herrschaft; doch es bleibt das Erkenntnissubjekt, das um das, was
die kollektive Vernunft fordert, weif}; sodass es in der von ihm entworfenen Ordnung
als Verniinftiger doch mittelbar zur Herrschaft gelangen kann. Wihrend die Subjekt-
position nur noch dem Wissenschaftler bzw. dem politischen Theoretiker zukommt,
ist fir die Konstitution der politischen Ordnung nur der Mensch als (aus Sicht des
Erkenntnissubjekts) Zu-Behandelnder, weil im »Handeln«von Leidenschaften bestimm-
tes Individuum mafigeblich. Als politisches (autonom handelndes) Subjekt tritt der
Mensch nicht in Erscheinung; der Unterschied zwischen unmittelbarem und mittel-
barem Erkenntnisobjekt wird im naturalistischen Paradigma eingeebnet, indem sich
das Erkenntnissubjekt im Erkenntnisprozess vom Erkenntnisobjekt abspaltet. So kann
zwar die verniinftige Ordnung durch den politischen Theoretiker (als Wissenden) mit-
tels Vernunft deduziert bzw. konstruiert werden, muss sich aber in der Praxis durch die
Selbstsucht der »handelnden« Menschen (als Erkenntnisobjekte) realisieren, weil das,
was die Vernunft entwirft bzw. transzendiert, auflerhalb der politischen Ordnung durch
keine hohere Macht sanktioniert werden kann. Da dieser motivationale Teil der Ver-
mittlung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt durch die Annahme, dass
gerade die individuellen, diesseitigen Interessen als Handlungsmotiv das als verniinftig
Gedachte kollektiv herzustellen vermdgen, dem Erkenntnisobjekt zugeschrieben wird,
wird dieser Teil der Dynamik in Kapitel 2.2.3 behandelt. Insoweit die Vernunft der
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Natur oder der Geschichte als eine kollektive Macht (wie bei Kant) als treibende Kraft
verstanden wird, erfolgt die Erérterung bereits hier.

2.2.1 Auseinanderfall von Wissen und Macht? (Hobbes)

Fiir Hobbes, so fithrt er es im ersten Teil des Leviathan aus, ist das Denken ein korperli-
cher Vorgang, die Vernunft ein schopferisches Vermogen; Vorstellungen entstehen, in-
dem Gegenstinde auf die Werkzeuge unserer Sinne wirken: »[W]ir kénnen uns nichts
denken, wenn es nicht zuvor ganz oder zum Teil in einem unserer Sinne erzeugt war«
(Hobbes, Lev., ch. 1; Herv. F. H.). Empfindungen sind fiir Hobbes nichts anderes als »die
Bewegung der Materie im Gegenstande« (ebd.). Urspriingliche Vorstellungen und Emp-
findungen existieren folglich nicht an sich, sondern entstehen durch den Druck duflerer
Gegenstande auf die menschlichen Sinnesorgane (vgl. ebd.). Hobbes grenzt sich dabei
explizit von den Scholastikern ab, die in Nachfolge von Aristoteles davon ausgingen, der
Grund des Erkennens sei »in gewissen zu erkennenden Dingen (d. h. Erscheinungen), die
von der zu erkennenden Sache ausgehen« (ebd.; Herv. i. O.). Die menschliche Erkennt-
nis ist auf die diesseitige, endliche Welt beschrinkt: »Es kann also der Mensch sich nur
von dem einen Begriff machen, was einen Ort einnimmt, eine bestimmte Gréf3e hat und
geteilt werden kann« (ebd., ch. 3). Vernunft und Rede sind dabei unauflgslich verkniipft,
Hobbes ist Nominalist: »Mit Worten wird alles bezeichnet, was gedacht oder verniinftig er-
wogen oder auch, um ein Ganzes zu bilden, zu anderem addiert oder subtrahiert werden
kann.« (ebd., ch. 4; Herv. i. O.) Vernunft ist »eine Art von Rechnen« mit Begriffen (ebd.,
ch. 5). Mit diesem Verstindnis verbunden ist die Moglichkeit sich zu verrechnen, »da uns
die Natur mit keiner richtigen Vernunft ausgestattet hat« (ebd.).

Die Vernunftistlaut Hobbes nicht gleichermafien angeboren wie Empfindungen; so-
lange Kinder nicht sprechen kdnnen, sind sie nicht eigentlich verniinftig, sondern wer-
den nur wegen ihrer Anlage dazu als verniinftige Wesen betrachtet (vgl. ebd.). Dabei er-
folgt ein gewisser Grad an Vernunftgebrauch, wie Hobbes in De corpore konstatiert, mehr
oder weniger automatisch; so ist »die Philosophie, d. h. die natiirliche Vernunft, allen Men-
schen angeboren, denn ein jeder folgert bis zu einem gewissen Punkt und in bestimmten
Angelegenheiten; wo es aber einer langen Kette von Begriindungen bedarf, kommen die
meisten mangels einer richtigen Methode [...] vom Weg ab und schweifen ab« (Hobbes,
Decorp. 1,1; Herv. i. O.). Mehr noch lassen viele Menschen die Vernunft fiir das gemeine
Leben »ganz unbenutzt, wo sich einige besser, andere schlechter fithren, je nachdem sie
sich durch Erfahrung, Gedichtnis und Neigung voneinander unterscheiden [...]. Wis-
senschaft und feste Grundsitze sind ihnen so fremd, daf sie aufler ihren Begierden keine
anderen Lebensregeln kennen« (Hobbes, Lev., ch. 5; Herv. i. O.). Diese nach einer Art von
»natiirlichen Klugheit« handelnde Gruppe ist noch besser dran als diejenigen, »welche
entweder durch selbstgemachte oder durch angenommene unrichtige Schliisse auf all-
gemeine, aber falsche und widersinnige Regeln verfallen« (ebd.). Diejenigen, die sich mit
der Alltagserfahrung zufriedengeben und auf Philosophie (Vernunft) ginzlich verzich-
ten, haben dabei ein gesiinderes Urteil als diejenige, die ungepriiften Uberzeugungen
anhingen (vgl. Hobbes, De corp. I, 1).

Vernunft und wissenschaftliche Erkenntnis sind nicht durch Erfahrung, sondern
durch anhaltenden Fleifd zu erwerben (vgl. Hobbes, Lev., ch. 5). Allein die Wissenschaft
verfiigt iiber gesicherte Erkenntnis. »Durch wissenschaftliche Kenntnis wird man in
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den Stand gesetzt, das, was man einmal getan, nach Gefallen zu jeder anderen Zeit
zu wiederholen; den sooft wir sehen, woher, woraus und wodurch gewisse Wirkun-
gen entstehen, lernen wir auch, durch dhnliche Ursachen [...] dhnliche Wirkungen
hervorzubringen.« (ebd.) Wihrend durch lange Erfahrung Klugheit entsteht, so durch
Wissenschaft Weisheit: »beide sind niitzlich, die letztere aber unfehlbar« (ebd.). Zwar
gibt es auch falsche Schlussfolgerungen, Klugheit als Erfahrungswissen aber liefert an
sich keine allgemeingiiltigen Regeln: »Denn keiner ist imstande, von alledem, was er ge-
sehen und erlebt hat, die zum Erfolge jedes Mal erforderlichen Umstinde zu bemerken
und sich derselben nachher zu erinnern.« (ebd.) Hobbes stellt die Klugheit der Weisheit,
die Erfahrung der Wissenschalft, die Vernunft als den erworbenen Verstand dem natiir-
lichen Verstand gegeniiber: »Bei dem natiirlichen guten Verstande denke man sich [...]
dasjenige, was ganz ohne kinstliche Anweisung, Bildung und Unterricht, blof durch
Erfahrung und einige Ubung dem Menschen von selbst mit den Jahren zuteil wird.«
(ebd., ch. 8) Die Vernunft zieht Schlussfolgerungen und rechnet mit Begriffen, der
Verstand beruht auf Erfahrung und ist Nutzenabwigung, ohne moralischen Anspruch.

Der graduelle Unterschied zwischen Vernunft und natiirlicher Vernunft einerseits
und der qualitative Unterschied zwischen Weisheit/Wissenschaft/Vernunft als erworbe-
nen Verstand und Klugheit/Erfahrung/natiirlichem Verstand andererseits markiert die
Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und politischem Subjekt bzw. Erkenntnisobjekt
und weist Hobbes zugleich als Rationalist aus.>* Die Naturgesetze als die Gesetze der
rechten Vernunft kann zwar jedermann, »welcher die Fahigkeit des rechten Vernunftge-
brauchs sich zu erhalten sucht« (Hobbes, De cive I11, 25; Herv. F. H.), also all diejenigen,
die nichts tun, »was den Geist in seinem natiirlichen Zustande stort« (ebd.) durch ei-
nen einfachen Perspektivwechsel einsehen,* sprich dafiir reicht die natiirliche Vernunft
— aber der wissenschaftlich Ungeiibte ist weder in der Lage, die richtigen Schlussfolge-
rungen daraus zu ziehen, noch danach zu handeln, er handelt auf Grundlage von Leiden-
schaften und Erfahrung (vgl. I11.2.3.1). Der Mensch im Naturzustand handelt auf Grund-
lage von Erfahrungswissen, das niitzlich, aber fehlbar ist.

Weil nicht alle die Vernunft gleichermafen ausbilden (auch wenn alle zur Einsicht
in das Naturgesetz fihig sind), bleibt die Position des Erkenntnissubjekts dem Wissen-
schaftler vorbehalten (was mit der natiirlichen Gleichheit des Menschen als Teil der er-
schlossenen Welt im Rahmen des politischen Denkens in einen logischen Widerspruch
geraten muss). Die Wissenschaftler sind die neuen Philosophen, doch: Ihre Herrschaft

30 Vgl. dazu Dennert1970; Goldsmith 1974; Weifs 1980; oftmals wird davon ausgegangen, dass Hob-
bes sich weder dem Empirismus noch dem Rationalismus klar zuordnen lasse, vgl. dazu Hoffe
2010, 12; in der Tat finden sich bei Hobbes empiristische und rationalistische Ansitze, er privile-
giertjedoch ganz klar Vernunft und Weisheit, die dem Erkenntnissubjekt und Wissenschaftler zu-
kommen, vor Erfahrung und Klugheit, die dem>Handeln<bzw. Sich-Verhalten der politisch Zu-Be-
handelnden zugrunde liegen.

31 Hobbes halt fest, dass zwar Leidenschaften an der Kenntnis der Gesetze hindern kénnen, »indes
hat doch jedermann auch ruhige Zeiten, und dann kann selbst der ungelehrte und rohe Mensch
sie ganz leicht erkennen, und zwar allein nach der Regel, dafk er bei jedem Zweifel, ob er das, was
er dem andern tun will, mit natirlichem Recht tue oder nicht, sich vorstelle er sei an jenes Stelle«
(De cive 1, 26).
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ist mittelbar, sie herrschen nicht selbst, sondern indem sie diejenige Ordnung konstru-
ieren, die die menschlichen Leidenschaften bestméglich beherrscht und damit zugleich
diejenigen Menschen, denen die entsprechende Weisheit fehlt: »Die Wissenschaft, wie
Staaten gegriindet und erhalten werden miissen, hat ebenso bestimmte und ausgemach-
te Regeln, wie die Arithmetik und Geometrie; und die Praxis macht dabei nicht die ein-
zige Richtschnur aus.« (Hobbes, Lev., ch. 20) Das Erkenntnissubjekt wird selbst politisch
nicht titig, Macht iibersetzt sich hier nicht unmittelbar in Herrschaft, weil Theorie und
Praxis, Denken und Handeln auseinanderfallen, die Legitimation politischer Herrschaft
wird dadurch zum theoretischen Problem, dessen Antwort (auch) die Vertragstheorie
ist. Bei Hobbes bleibt die Annahme eines tiberlegenen Wissens und iiberlegener Wis-
senden dabei nicht im Dunkeln, vielmehr erhofft er sich von einer wissenschaftlichen
Moral- und Staatslehre erklirtermaflen Erkenntnisse fur die Herstellung des Friedens
(vgl. Hobbes, De corp. 1, 7). Auch die Rolle des Erkenntnissubjekts fiir die Organisation
der Herrschaft macht Hobbes explizit: »Es ist daher zur Errichtung eines Staates [...]
ein geschickter Meister erforderlich, wenn ein solcher Staat dauerhaft sein und weder
die jetzigen Biirger noch deren Nachkommen durch seinen Sturz mit zugrunde richten
soll.« (Hobbes, Lev., ch. 29)

Weniger explizit muss Hobbes mit Blick auf den allmichtigen Herrscher, da absolu-
te Herrschaft in seinen Augen keine Willkiirherrschaft bedeutet, letztlich auf eine Herr-
schaft des Verniinftigen setzen, der entsprechend der Gebote des Naturgesetzes han-
delt. Hier aber scheint ein metaphysisch-theologischer Vernunftbegriff auf. Denn Hob-
bes setzt zuletzt — entgegen seiner strikt naturalistischen Motivationstheorie — auf die
Verpflichtung (zumindest dieses Einzelnen) gegeniiber einer transzendenten Ordnung
(und bei Hobbes scheint es sich in der Tat noch um eine transzendente, nicht eine von
der menschlichen Vernunft transzendierte Ordnung zu handeln):

»Die Aufgaben und Pflichten des Oberherrn, sei es eine einzelne Person oder eine
Gesellschaft, ergeben sich deutlich aus dem Zweck, zu welchem jeder Staat errichtet
wird, namlich dem Wohl des Volkes. Dieses nach Moglichkeit zu fordern, macht ihm das
Gesetz der Natur zu Pflicht, und hieriiber hat er nur Gott allein Rechenschaft abzulegen.«
(ebd., ch. 30; erst Herv. i. O., zweite Herv. F. H.)

Hier wirkt ein anderes Erkenntnisprinzip, das die Verpflichtung der/des Herrschenden
und die Legitimitit der Herrschaft verbiirgt, der wechselseitige Rechtsverzicht der glei-
chen Individuen dient dagegen nur deren eigener Verpflichtung. Dafiir spricht auch der
Umstand, dass bei Hobbes neben den »institutionellen (durch Vertrag errichteten) Staat
der »Eroberungs-Staat« tritt (ebd., ch. 20), »in dem die Oberherrschaft gewaltsamerwei-
se [...] erworben ist« und beide sich »nur dadurch [unterscheiden], daf} die Biirger in
diesem aus gegenseitiger Furcht, die Biirger in jenem aber aus Furcht vor einem einzigen sich
unterworfen haben« (ebd.; Herv. F. H.).3

32 Vgl.dazuOttmann 2006, 293: »Die auf die Vertragslehre fixierten Deutungen scheinen diesen Weg
zum Staat glatt zu (ibersehen, so als ob er fiir Hobbes nicht erheblich gewesen wire. Aber von
diesem Staat heifdt es, daR die Rechte und Folgen der Souverénitit»in beiden Fallen die gleichen
seien<(Lev. c. 20)«.
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2.2.2 Die Macht gedachter Verpflichtung (Locke)

Die Vernunft ist auch fiir Locke, wie er in An Essay Concerning Human Understanding dar-
legt, diejenige Fihigkeit, durch die sich der Mensch vom Tier unterscheidet, als »ein
unentbehrliches Hilfsmittel fiir alle unsere tibrigen geistigen Fihigkeiten« (Locke, Essay
IV, 17 §2); sie umfasst vier Stufen: das Auffinden von Wahrheiten, die Einteilung dieser
Wahrheiten, ihren Zusammenhang und das Schlussfolgern; der Maf3stab ist auch hier
ein naturwissenschaftlicher: »Diese verschiedene Stufen sind bei jeder mathematischen
Beweisfithrung festzustellen.« (ebd. §3) Wissen wird allein durch die Sinne erlangt; Lo-
cke weist die Méglichkeit eines von der Erfahrung unabhingigen Wissens zuriick:*

»Nehmen wir also an, der Ceist sei, wie man sagt, ein unbeschriebenes Blatt, ohne alle
Schriftzeichen, frei von allen Ideen; wie werden ihm diese dann zugefiihrt? [...] Woher
hat er all das Material fiir seine Vernunft und fiir seine Erkenntnis? Ich antworte dar-
auf mit einem einzigen Wort: aus der Erfahrung. Auf sie griindet sich unsere gesamte
Erkenntnis, von ihr leitet sie sich schliefilich her.« (ebd. 11, 1 §2; Herv.i. O.)

Die menschliche Erkenntnis und damit das menschliche Wissen sind auf die Ideen des
menschlichen Geistes beschriankt (vgl. ebd. IV, 1§1), die Ideen sind nicht angeboren, aber
sind durch die Erfahrung gegeben, wobei Locke dufiere Erfahrung (sensation) und innere
Erfahrung (reflection) unterscheidet.> Ideen beweisen nicht die Existenz von Dingen (vgl.
ebd. I, 17 §4). Bei Locke ist die Vernunft zwar schopferisch titig, insofern die Ideen kei-
ne vom Denken unabhingige Existenz besitzen; doch entstehen Ideen nicht willkirlich:
»Gewisse Ideen stellen sich im Verstand eines jeden Menschen ein« (ebd. I, 3 §23). Die
Vernunft ist ein wenn auch schopferisches, so doch von der Erfahrung abhingiges und
damit in einer gewissen Gesetzmifigkeit funktionierendes, determiniertes Vermogen:
»In dem MafSe, wie wir selber die Wahrheit und die Vernunft betrachten und erfassen,
besitzen wir auch reale und wahre Erkenntnis.« (ebd. §24) Aus der Erfahrung ergeben
sich einfache Ideen, bei deren Aufnahme sich der Geist rein passiv verhilt, die er aber
durch Denken in komplexe Ideen umwandeln kann; dariiber hinaus gibt es kein Wissen:

»Unsere Beobachtung, die entweder auf dufiere sinnlich wahrnehmbare Objekte ge-
richtet ist oder auf innere Operationen des Geistes, die wir wahrnehmen und tiber die
wir nachdenken, liefert unserm Verstand das gesamte Material des Denkens. Dies sind
die beiden Quellen der Erkenntnis, aus denen alle Ideen entspringen, die wir haben
und naturgemaf haben kénnen.« (ebd. 11,1 §2; Herv. i. O.)

Die Ideen der Reflexionen werden erst spiter oder in manchen Fillen auch bei Erwachse-
nen nichtin volliger Klarheit ausgebildet, weil sie Aufmerksamkeit, sprich eine bewusste
Auseinandersetzung erfordern (vgl. ebd. §7). Die Wahrnehmung von Ideen ist auch fiir
Locke »fir die Seele dasselbe wie die Bewegung fiir den Korper; es ist nicht ihr Wesen,
sondern eine ihrer Operationen« (ebd. §10), wobei die Seele nicht immer denkt.

Die Vernunft aber hat Grenzen, es gibt nicht nur Vernunftgemifes und Vernunft-
widriges, sondern auch die Vernunft Ubersteigendes (vgl. ebd. IV, 17 §23). Letzteres bil-
det den eigentlichen Gegenstand des Glaubens durch Offenbarung, wobei Vernunft und

33 Fur»Locke’s Theory of Knowledge« vgl. Woolhouse 1994.
34  Zum Konzept der Idee bei Locke vgl. Chappell 1994b.
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Offenbarung zwei Quellen der Erkenntnis sind. Die Offenbarung kann den Menschen
dieselbe Wahrheit enthiillen wie die Vernunft, allerdings nicht mit gleicher Gewissheit
(vgl. ebd. IV, 18 §4); geoffenbarte Sitze konnen gleichwohl nicht anerkannt werden, wenn
sie widerverniinftig sind (vgl. ebd. §5). »Vernunft ist natiirliche Offenbarung, durch die der
ewige Vater des Lichts und der Quell aller Erkenntnis den Menschen denjenigen Teil der
Wahrheitvermittelt, den er ihren natiirlichen Fihigkeiten zuginglich gemacht hat« (ebd.
IV, 19 $4; Herv. i. O.) — wobei gerade diese Fihigkeiten, wie bereits gezeigt, Gottes Exis-
tenz beweisen, weil der Mensch durch sie Gott denken kann — »Offenbarung ist natiirliche
Vernunft, erweitert durch eine Reihe neuer Entdeckungen, die Gott unmittelbar kundge-
geben hat und fiir deren Wahrheit die Vernunft die Biirgschaft itbernimmt, indem sie
ihren gottlichen Ursprung bezeugt und beweist.« (ebd.; Herv. i. O.) Vor diesem Hinter-
grund ist es auch zu verstehen, wenn Locke — in Anmutung an die metaphysisch-theo-
logische Konzeption — der Vernunft in den Essays on the Law of Nature eher die Rolle als
Entdeckerin denn als Schopferin der Naturgesetze zuschreibt: »since reason does not so
much establish and pronounce this law of nature as search for it and discover it as a law
enacted by a superior power and implanted in our hearts« (Locke, Law of Nature, ch. I).
Denn mit der Gottesidee verbunden ist zwangslaufig die Idee der Vernunft als eine das
gottliche Gesetz Entdeckende. Doch: Die Vernunft bleibt oberste Richterin und Fithrerin
in allen Dingen, die Gottesidee und die ihr entsprechende Art der Erkenntnis generiert
keine hohere Gewissheit, jedoch eine hohere Verpflichtung als die Vernunft, stellt die-
se doch keine strafende Instanz dar und wird noch dazu nicht von allen gleichermafien
genutzt.

Zwar existiert in der Tat, worauf C. B. Macpherson verweist, ein Widerspruch in Lo-
ckes Denken, doch dieser beruht wie bei Hobbes auf der dem naturalistischen Paradig-
ma eigenen Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, wird jedoch
bei Locke nicht durch einen Riickgriff auf metaphysisch-theologische Begriindungsmus-
ter und einen daraus resultierenden Widerspruch zweier widerstreitender paradigma-
tischer Argumentationen verschirft:

»What should Locke have said, and what could he have meant by saying, both that
men on the whole are rational and that most of them are not; both that the state of
nature is rational, peaceable, and social, and that it is not. If we cannot explain this
we can scarcely claim to have understood Locke’s political theory. All these, and more,
contradictions and ambiguities in the theory can be explained, [...] by Locke having
read back into the nature of men and society certain preconceptions about the na-
ture of seventeenth-century man and society which he generalized quite unhistori-
cally, and compounded, rather unsystematically, with traditional conceptions such as
those to which he assented in his frequent invocations of Hooker.« (Macpherson 1962,
196/197)

Locke reagiert anders als Hobbes auf die dem naturalistischen Paradigma inhirente
Spaltung, nimlich indem er versucht, die Verpflichtung der durch die Vernunft gege-
benen Naturgesetze durch die Integration der Gottesidee in seine Erkenntnistheorie zu
retten; die Verpflichtung des Naturrechts ist bei Locke aber (anders als bei Hobbes) nicht
durch eine transzendente héhere Ordnung begriindet, sondern in letzter Konsequenz
eine vom Menschen nur gedachte.
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Dass der Gottesidee und der Offenbarung als Quelle der Erkenntnis, gerade auch mit
Blick auf die aus dem Vernunftgebrauch resultierende Ungleichheit, eine instrumentel-
le Funktion zukommt, zeigt sich mit Blick auf das Naturrecht, das gleichermafien durch
Vernunft und Offenbarung erkannt werden kann (vgl. Locke 1824, 146), sodass Vernunft
und (christliche) Religion iiber das Naturrecht miteinander verbunden sind. In seiner
spaten Schrift The Reasonableness of Christianity [1695] hilt Locke fest, »that under the law
of works, is comprehended also the law of nature, knowable by reason, as well as the
law given by Moses« (Locke 1824, 13).% Die Vernunft ist nur eine, allerdings die exklusive
Quelle der Erkenntnis des Naturrechts. Wahrend die Vernunft nur Wenige das Natur-
recht erkennen l4sst, bringt die Offenbarung der Masse die Einsicht:

»The greatest part of mankind want leisure or capacity for demonstration; nor can
carry a train of proofs, which in that way they must always depend upon for conviction,
and cannot be required to assent to, until they see the demonstration. Wherever they
stick, the teachers are always put upon proof, and must clear the doubt by a thread of
coherent deductions from the first principle, how long, or how intricate soever they be.
And you may as soon hope to have all the day-labourers and tradesmen, the spinsters
and dairy-maids, perfect mathematicians, as to have them perfect in ethics this way.
Hearing plain commands, is the sure and only course to bring them to obedience and
practice. The greatest part cannot know, and therefore they must believe.« (ebd., 146)

Auch hier wird die auf mangelnder verniinftiger Einsicht beruhende Ungleichheit ganz
deutlich: >The greatest part cannot know« — auch wenn die auf die gleiche und freie Zu-
stimmung beruhende Herrschaftslegitimation durch den Gesellschaftsvertrag etwas an-
deres suggeriert: Die Wissenschaftler sind im naturalistischen Paradigma die Wissen-
den, sie haben die Macht, wenn sie sich auch nicht unmittelbar — personell — in Herr-
schaft iibersetzt; bei Locke ist die Religion michtige Gehilfin, weil sie den Unwissenden
verniinftiges Wissen als verpflichtend offenbart und so die unterbrochene Verbindung
zwischen Denken und Handeln iiberbriicke.

2.2.3 Hoffnung durch verniinftige Selbstermachtigung (Kant)

Bei Kant wird die Vernunft als héhere »Natur« selbst zum Erkenntnisprinzip, wie das
bereits unter 2.2.1 behandelt wurde. Im Folgenden liegt der Fokus auf dem Verhiltnis
zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt auf Grundlage ihrer Spaltung (sprich
auf Dimension 2b des anthropologischen Arguments), insoweit die List der Natur als re-
gulative Idee dem Erkenntnissubjekt in seiner Zugehoérigkeit zur erschlossenen Welt die
Einsicht in eine Entwicklung erméglicht, die es als politisches Objekt nicht zu beeinflus-
sen in der Lage ist.

35  Wolfgang Leidhold halt treffend fest, dass, »da die philosophisch, also rational begriindete Moral
den einfachen Menschen nichterreicht, [..] das Christentum die Grundlage fiir die allgemeine Mo-
ral der Gesellschaft liefern [muss]. Der Glaube fungiert als Ersatz fiir die Rationalitit, die in Sachen
Moral den entscheidenden Mafistab abgibt. Damit kehrt er [Locke] das traditionelle Verhiltnis von
Philosophie und Religion um: Vormals hatte die Philosophie die Aufgabe, zu zeigen, wie weit die
natirliche Vernunft an die Wahrheit der Offenbarung heranreicht; nun will sie zeigen, ob die Re-
ligion mit der Rationalitit der Philosophie (ibereinstimmt. Die Reasonableness of Christianity priift
daher, ob das Christentum vernunftgemaf} ist. Die Antwort lautet: Ja« (2006, 160).
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Kant selbst gibt sich zwar iiberzeugt, dass sich, indem die Ideen der spekulativen
Vernunft in Ansehung der Objekte der praktischen Vernunft Realitit erlangen, zwei ver-
meintliche Inkonsequenzen auflsen:

»namlich einerseits, im theoretischen Erkenntnifd geleugnete und im praktischen be-
hauptete objective Realitdt der auf Noumenen angewandten Kategorien, andererseits
die paradoxe Forderung, sich als Subject der Freiheit zum Noumen, zugleich aber auch
in Absicht auf die Natur zum Phdanomen in seinem eigenen empirischen Bewufitsein
zu machen.« (AA YV, 6)

Doch entgegen Kants hier zum Ausdruck kommender Zuversicht spitzt sich mit der
Trennung zwischen reiner und praktischer Vernunft bzw. der Annahme, der>Naturanla-
ge der Vernunfts, die selbst nicht Gegenstand der Erkenntniskritik ist, der Dualismus
zwischen Seiendem und Werdendem als Spaltung im Menschen, zwischen Vernunft-
und Naturwesen, zu, die Kant selbst treffend auf den Punkt bringt:

»Der Mensch ist eine von den Erscheinungen der Sinnenwelt, und in so fern auch eine
der Naturursachen, deren Causalitit unter empirischen Gesetzen stehen mufs. [...] Al-
lein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich
selbst auch durch blofe Apperception und zwar in Handlungen und inneren Bestimmun-
gen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zdhlen kann, und ist sich selbst freilich ei-
nes Theils Phinomen, anderen Theils aber, nimlich in Ansehung gewisser Vermogen,
ein blofd intelligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur Recep-
tivitat der Sinnlichkeit gezidhlt werden kann. Wir nennen dieses Vermégen Verstand
und Vernunft; vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und vorziiglicher Weise von al-
len empirisch bedingten Kriften unterschieden, da sie ihre Gegenstande blof nach Ideen
erwagt und den Verstand darnach bestimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen)
Begriffen einen empirischen Gebrauch macht.« (KrV, A 546, 547/B 574, 575; Herv. F. H.)

Ist hier auch die Situierung der Vernunft bzw. ihrer Ideen bereits angelegt, sind die
Ideen der reinen Vernunft doch als widerspruchsfrei denkbare wahr, auch wenn sich
ihre Wahrheit nur praktisch erweisen, nicht aber theoretisch erkennen lisst. Das aber
bezeichnet Kant als eine Schwiche der Vernunft nicht der Ideen, »ein Vorwurf, den
man der menschlichen Vernunft itberhaupt machen miifite, daf} sie ein unbedingtes
praktisches Gesetz (dergleichen der kategorische Imperativ sein mufd) seiner abso-
luten Nothwendigkeit nach nicht begreiflich machen kann« (44 1V, 463). Doch auch
wenn die Ideen der spekulativen Vernunft nur vermittels der praktischen Vernunft zur
Realitit gelangen, kann das die Kluft zwischen Vernunftwesen und Naturwesen nicht
iiberbriicken. Denn wenn Kant auch in der Kritik der praktischen Vernunft die Freiheit
des Menschen als Vernunftwesen postuliert, bleibt die Natur doch — mit der Kritik der
reinen Vernunft — das Reich der Kausalitit und damit der Mensch als Naturwesen dieser
ausgeliefert.

Kant 16st die doppelte Objektivierung des Menschen, wie sie kennzeichnend fiir das
naturalistische Paradigma ist, nicht auf. Er spitzt sie, indem er sie als Selbstobjektivie-
rung zeigt, vielmehr zu und fithrt so den darin enthaltenen Widerspruch tiberdeutlich
vor Augen:
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»Denn, dafk ein Ding in der Erscheinung (das zur Sinnenwelt gehorig) gewissen Geset-
zen unterworfen ist, von welchen eben dasselbe als Ding oder Wesen an sich selbst un-
abhingigist, enthalt nicht den mindesten Widerspruch; daf ersich selbst aber auf die-
se zwiefache Art vorstellen und denken miisse, beruht, was das erste betrifft, auf dem
Bewufstsein seiner selbst als durch Sinne afficierten Gegenstandes, was das zweite an-
langt, auf dem Bewufstsein seiner selbst als Intelligenz, d. i. als unabhingig im Ver-
nunftgebrauch von sinnlichen Eindriicken (mithin als zur Verstandeswelt gehorig).«
(AAIV, 457)

In dieser Offenlegung der doppelten Selbstobjektivierung, die darin zum Ausdruck
kommt, dass bei Kant das Erkenntnissubjekt selbst Objekt der Vernunft ist (»Das erste
Objekt einer solchen Idee bin ich selbst, blof? als denkende Natur (Seele) betrachtet«
[KrV, A 682/B 710]), wovon Kant die Betrachtung der kérperlichen Natur als rein durch
sinnliche Anschauung geleitet, abgrenzt (vgl. KrV, A 684/B 712), liegt der Keim fiir das
gesellschaftliche Paradigma. Kant selbst konterkariert die Erkenntniskritik durch die
transzendentale Konzeption der Vernunft, die zuletzt einen von der durch sie erschlos-
senen Welt losgelosten Status besitzt, wobei sich der Mensch als Vernunftwesen im
Prozess der Erkenntnis von sich selbst als Sinneswesen notwendig abspaltet, sodass,
was die Vernunft gebietet, nur das Sollen vorgibt, das in Widerspruch gerit zum Handeln
des Menschen als Erscheinung der Sinnenwelt. Der Mensch denkt sich als Vernunftwesen
als frei, im Sinne von autonom; doch sofern er nach den der Vernunft von Natur gege-
benen Gesetzen handelt und als Naturwesen im Handeln >noch durch Sinnlichkeit, als
Triebfedern anderer Art¢, bestimmt ist, ist er von aufSen (doppelt) determiniert.
Allerdings stellt sich die Spaltung und damit der Versuch ihrer Uberwindung bei
Kant differenzierter dar, es ist nicht eigentlich eine Spaltung zwischen Erkenntnissub-
jekt und mittelbarem Erkenntnisobjekt als Naturwesen, wie insbesondere bei Hobbes,
vielmehr tritt in der Beantwortung der Frage »Was soll ich tun?« das handelnde Sub-
jekt in Erscheinung, zunichst nur als moralisches, doch durch die Frage »Was darf
ich hoffen?« mit Blick auf Freiheit und Recht, die die Geschichtsphilosophie behan-
delt, zugleich das politische Subjekt. Das politische Subjekt iiberbriickt die Spaltung
zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt gewissermafien, indem das Wollen
des Erkenntnissubjekts (:das unter der Bedingung fiir jedes verniinftige Wesen gilt,
wenn die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch wire<) angesichts der Natur-
notwendigkeit, durch die das Erkenntnisobjekt bestimmt ist, zum Sollen wird (fur
Wesen, die wir, noch durch Sinnlichkeit, als Triebfedern anderer Art, affiziert werden,
bei denen es nicht immer geschieht, was die Vernunft fiir sich alleine tun wiirde, heif3t
jene Notwendigkeit der Handlung nur ein Sollens), sodass sich das politische Subjekt
weder aus der Vorherrschaft des Erkenntnissubjekts l6sen kann, noch als Naturwesen
seine Leidenschaften jemals tiberwinden kann, aber indem es tut, was es soll, hoffen
darf. Wahrend Hobbes und Locke das Verhaltnis zwischen Erkenntnissubjekt und Er-
kenntnisobjekt nur vom Menschen als einem politisch Zu-Behandelnden aus denken,
der nur aus Eigennutz tut, was er tun soll (das gilt auch bei Kant), transzendiert Kant
diese Dynamik und damit die Uberwindung der Spaltung zusétzlich durch die Garantie
der Natur und sichert sie dadurch ab. Der Mensch erkennt sich nicht nur als wider
die Vernunft Handelnden, sondern zugleich die List der Natur, die dazu fiihrt, dass
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das selbstsiichtige Handeln kollektiv das durch die Vernunft Geforderte ermdoglicht.
Bei Kant stellt die Zweckmifligkeit der Natur als regulative Idee gewissermaflen eine
Briicke dar, durch die das Erkenntnissubjekt sich vom politischen Objekt emanzipiert
bzw. von seiner Determination durch die Naturnotwendigkeit und als politische Sub-
jekt konstituiert, als das es hoffen darf.?® Die Kritik der Urteilskraft stellt insofern eine
Verbindung her zwischen den Kritiken und den politischen Schriften.

Das menschliche Dasein ist laut Kant gekennzeichnet durch die »ungesellige Gesel-
ligkeit« (AA VIII, 20), das heif’t, die Menschen kénnen »das friedliche Beisammensein
nicht entbehren und dabei dennoch einander bestindig widerwirtig zu sein nicht ver-
meiden« (AA VII, 331). Diesen Widerspruch zu itberwinden, dient Kant die Zweckmif3ig-
keit der Natur als regulative Idee, sodass man laut Kant davon ausgehen kann, dass »ih-
re Naturbestimmung im continuierlichen Fortschreiten zum Besseren bestehe« (AA VII,
324). Der Mensch ist durch die Vernunft bestimmt, in einer Gesellschaft mit Menschen
zu sein, doch er muss zum Guten erzogen werden (vgl. AA VII, 324 f.). Auch Kant kann,
in der Logik des naturalistischen Paradigmas, nicht auf die moralische Besserungsfihig-
keit des Sinneswesens setzen. Die Naturanlagen, »die auf den Gebrauch seiner Vernunft
abgezielt sind«, kénnen sich so laut Kant »nur in der Gattung, nicht aber im Individuum
vollstindig entwickeln« (AA VIII, 18). Die gedachte Garantie dafiir liefert laut Kant die
Natur bzw. die transzendierte Dynamik, die die Menschen kollektiv als bestindig auf
dem Umweg ihrer unverinderlichen Triebnatur doch zum Besseren Getriebene zeigt,
sodass »die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen« (AA VIII, 360)
emporkommen lisst. Die Garantie der Natur bezieht sich also auf eine Situation, in der
der Mensch seine Rechtspflicht nicht erfiillt. In diesem Fall bringt der >Mechanismus der
Natur< den Menschen dazu, das zu tun, was die Vernunft erfordert. Der Antagonismus
fithrt sowohl im Verhiltnis der Menschen als auch der Staaten auf Dauer zur Verrechtli-
chung der Beziehungen.

Kants teleologische Geschichtsbetrachtung ist keineswegs unstrittig (vgl. u. a. Ebling
1996, 87—94), doch ist die Garantie der Natur fiir Kant erklirtermafien kein theoretischer
Beweis fiir die Erreichbarkeit des Friedens:

»Ubrigens soll und kann die Menschengattung selbst Schépferin ihres Gliicks sein; nur
daf? sie es sein wird, |4t sich nicht a priori aus den uns von ihr bekannten Naturanla-
gen, sondern nuraus der Erfahrung und Geschichte mit so weit gegriindeter Erwartung
schlieflen, als nétig ist, an diesem ihrem Fortschreiten zum bessern nicht zu verzwei-
feln, sondern mit aller Klugheit und moralischer Vorleuchtung die Anndherung zu die-
sem Ziele (ein jeder, so viel an ihm ist) zu beférdern.« (AA VI, 328/329)

Die Natur als solche hat keine Absicht, nur die vom Menschen interpretierte Natur, es
handelt sich also um eine gedachte, durch den Menschen transzendierte Absicht der Na-
tur. Die Naturgarantie ist lediglich die aus der Zweckmafigkeit menschlicher Handlun-

36  Fiireine Leseart, die —entgegen der Annahme, die Frage nach den Zielen menschlichen Handelns
und dem Click sei bei Kant von nur sekunddrem, untergeordnetem Interesse — die Freiheit als
grundlegendes Ziel menschlichen Handelns in den Mittelpunkt der Interpretation der Kantischen
Moralphilosophie stellt, als Ziel, das gleichwohl nur durch die Einhaltung des Sittengesetzes ge-
fordert werden kann vgl. Guyer 2000.
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gen abgeleitete Denkbarkeit ihrer Praktikabilitit und verpflichtet so zu einer den Rechts-
prinzipien folgenden moralischen Politik: »Die moralische Verpflichtung ist in die Argu-
mentation eingebaut; hilt man sich hier nicht fiir verpflichtet, so entfillt auch der Grund
zur Annahme, da der ewige Friede durch die Natur >garantiert« wird.« (Kleingeld 1995,
65) Hier also tritt so etwas wie ein individuelles politisches Subjekt in Erscheinung, das
sich durch die regulative Idee der Naturgarantie fiir verpflichtet hilt und damit zugleich
aufdie Anniherung an das Ziel hoffen darf. Verwirklichen lisst es sich aber dennoch nur
in der Gattung, die gewissermaflen als kollektives politisches Subjekt fungiert, wobei
sein jeder, so viel an ihm ist, zur Anniherung beitrigt. Auch bei Kant riicke folglich die
Macht als politisches Konzept in den Hintergrund bzw. wird die Macht des Erkenntnis-
subjekts verdunkelt, weil das Verhiltnis zwischen Denken und Handeln zuletzt unter-
brochen bleibt und das Verniinftige nur itber den Umweg der Kollektivierung der Ver-
nunft - in der Gattung durch die zunehmende Verrechtlichung garantiert durch die List
der Natur - politisch realisiert werden kann.

Die Spaltung soll in der Praxis durch eine kollektive bzw. institutionalisierte Ver-
nunft in Form der Verrechtlichung aller menschlicher Beziehungen (vgl. AA VIII, 349
FN) itberwunden werden, die das (auch) von Naturnotwendigkeit bestimmte Individu-
um unter ein dufleres Gesetz der Vernunft stellt, wodurch es als selbst gesetzgebend ge-
dacht wird (II1.2.3). Dabei stellt sich nicht nur das Verhiltnis zwischen Erkenntnissub-
jekt und Erkenntnisobjekt, sondern dadurch zugleich das Verhiltnis zwischen Theorie
und Praxis bei Kant differenzierter dar als bei Hobbes oder Locke. Die Theorie bleibt
fiir die Praxis in Form der regulativen Ideen handlungsleitend, die regulativen Ideen
vermitteln zwischen Theorie und Praxis (wie auch zwischen Erkenntnissubjekt und Er-
kenntnisobjekt, insofern sie den Menschen als politisches Subjekt bzw. die Menschheit
als kollektiven Akteur adressieren). Zwar konnen die von der Vernunft geforderten Prin-
zipien nie ganz realisiert werden, so bleibt der ewige Friede unerreichbares, wenngleich
stets anzustrebendes Ziel fiir die politische Praxis; doch die rechtsphilosophische und
die empirische Ebene stehen nicht beziehungslos nebeneinander, vielmehr entwickelt
Kant seine konkreten Vorschlige aus der Theorie im Abgleich mit den empirischen Gege-
benheiten, denn »die Theorie kann unvollstindig und die Erganzung derselben vielleicht
nur durch noch anzustellende Versuche und Erfahrungen geschehen« (A4 VIII, 275). So
ldsst sich auch in Zum ewigen Frieden neben rechtsphilosophischen Prinzipien und prak-
tischen Erwagungen eine dritte Ebene ausmachen, die zwischen dem allgemeinen Kern
der praktischen Vorgaben und der>reinen Theorie«vermittelnd iiberzeitliche Grundsitze
fir die praktische Umsetzung des Friedens aufzeigt. Diese benennen den grofdtmogli-
chen Anniherungspunkt an das theoretische Ideal des ewigen Friedens in der Praxis. Sie
bleiben jedoch allgemein, insofern sie von den konkreten Erfordernissen der Praxis abs-
trahierend selbst nur formale Vorgaben formulieren, das heifit sie nehmen gegeniiber
der Vielfalt praktischer Umsetzungsmdoglichkeiten den Status einer regulativen Idee ein
(vgl. Héntzsch 2017).

An Kants Einlassungen zur republikanischen Staatsform lasst sich das Gesagte ex-
emplarisch verdeutlichen:

»Die Idee einer mit dem natlrlichen Rechte der Menschen zusammenstimmenden
Constitution: dafd ndmlich die dem Gesetz Gehorchenden auch zugleich, vereinigt,
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gesetzgebend sein sollen, liegt bei allen Staatsformen zum Grunde, und das gemeine
Wesen, welches, ihr gemafs durch reine Vernunftbegriffe gedacht, ein platonisches
Ideal heifdt (respublica noumenon), ist nicht ein leeres Hirngespinst, sondern die ewige
Norm fiir alle biirgerliche Verfassung liberhaupt und entfernt allen Krieg. Eine dieser
gemaR organisierte biirgerliche Gesellschaft ist die Darstellung derselben nach Frei-
heitsgesetzen durch ein Beispiel in der Erfahrung (respublica phaenomenon) und kann
nur nach mannigfaltigen Befehdungen und Kriegen mithsam erworben werden; ihre
Verfassung aber, wenn sie im Grofden einmal errungen worden, qualificiert sich zur
besten unter allen, um den Krieg, den Zerstorer alles Guten, entfernt zu halten« (AA
VII, 90/91; erste Herv. F. H.; zweite und dritte Herv. i. O.).

Das Ideal, die reine Republik, »wo das Gesetz selbstherrschend ist und an keiner beson-
deren Person hingt« (AA VI, 341), ist in der Praxis nicht umsetzbar: »Im — véllig unmog-
lichen Fall — dass Partizipation als ein direktes Wahrnehmen der legislativen, exekutiven
und judikativen Funktion durch die Basisgemeinschaft effektiv stattfinde, wire dies ei-
ne vollige Abschaffung der Gewaltenteilung, eine absolute Monarchie des Kollektivs.«
(Cheneval 2004, 12) Die Republik in der Erscheinung muss, reprisentativ verfasst sein.
Die wahre Republik (in der Erscheinung) »kann nichts anders sein, als ein reprisentati-
ves System des Volks, um im Namen desselben, durch alle Staatsbiirger vereinigt, ver-
mittelst ihrer Abgeordneten [...] ihre Rechte zu besorgen« (AA VI, 341). Die Theorie ist
nicht unmittelbar, sondern mittelbar handlungsleitend, nicht fiir das einzelne Individu-
um, sondern fiir das politische Kollektiv, auch wenn es sich in der Praxis nie véllig und
nur auf Umwegen realisiert. Einsiif3er Traumc«der Philosophen, wie Kant einleitend zur
Diskussion stellt, ist der ewige Friede in Anbetracht dessen keineswegs, die Irrelevanz
der Philosophie fiir die politische Praxis kann so nur ironisch verstanden werden.

2.3 Herrschaft(slegitimation): Individuen der gleichen Gattung

Im naturalistischen Paradigma wird die dritte Dimension des anthropologischen Argu-
ments zur politisch mafigeblichen Dimension: Weil der Mensch als Teil der natiirlichen
Ordnung implizit immer schon Teil der erschlossenen Welt als einzig existierenden Welt
gesetztist, wird die dritte, das Erkenntnisobjekt betreffende Dimension des anthropolo-
gischen Arguments aufgewertet und erlangt normativen Status. Das Erkenntnisprinzip
»Natur« bestimmt den Menschen iiber seine Zugehdorigkeit zur biologischen Gattung,
dasnaturalistische Paradigma betrachtet den Menschen folglich als Individuum der Gat-
tung Mensch. Ausgangspunkt des politischen Denkens ist der Mensch als Individuum
neben anderen Individuen, das heift, er wird als isoliert, auf sich selbst bezogen und
strukturell gleich angenommen.

Wahrend der Mensch im metaphysisch-theologischen Paradigma als Teil einer kon-
kreten Gesellschaftin den Blick gerit, wird im naturalistischen Paradigma widerspriich-
licher Weise der abstrakte Mensch als Teil der erschlossenen Welt erkannt und damit das In-
dividuum vor jeder WelterschlieRung als mittelbares Erkenntnisobjekt zum Ausgangs-
punkt des politischen Denkens. Die Menschen werden als Individuen als von Natur frei
bestimmt, in dem Sinne, dass sie qua ihrer Bestimmung als Individuen von Natur in
kein Herrschaftsverhiltnis eingebunden sind; sie sind insofern als Individuen derselben
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Gattung in dieser Selbstherrschaft als von Natur gleich zu denken, was die Annahme un-
gleicher Begabungen nicht leugnet, sie aber politisch fiir irrelevant erklirt. Dabei ist die
Selbstherrschaft auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlichem Umfang
mit der Vernunftfihigkeit verbunden, sodass die Gleichheit des Menschen als Erkennt-
nisobjekt an die Anlage zum Erkenntnissubjekt, die den Menschen tiber die restliche tie-
rische Natur erhebt, riickgebunden ist. Auch die Theoretiker des naturalistischen Para-
digmas, die die »natiirliche« Gleichheit als Ausgangspunkt ihrer Uberlegungen setzen,
konstatieren durchaus die Ungleichheit menschlicher Fihigkeiten, nehmen diese aber
nicht zum Maf3stab fiir politische Uber- oder Unterordnung und damit als Grundlage
fiir die Legitimation von Herrschaft. Die Annahme natiirlicher Gleichheit im Sinne der
Gleichheit der Fihigkeiten findet sich in keiner Theorie; bei der Annahme der natiirlichen
Gleichheit handelt es sich folglich immer schon um eine normativ(iert)e Kategorie.

Insofern im naturalistischen Paradigma der Mensch als natiirliches Wesen bzw. als
abstraktes Individuum in seiner Gespaltenheit als Vernunftwesen und Naturwesen in den
Blick gerit, aufgrund der doppelten Objektivierung also, entsteht aus der anthropologi-
schen Argumentation ein fiir das politische Denken inhirenter Widerspruch: Die Gleich-
heit, die auf der gleichen Vernunftfihigkeit beruht (und also auf der Bestimmung des
Menschen als Erkenntnissubjekt), gerit, weil sie dem Menschen als Erkenntnisobjekt
zugesprochen wird, in einen unauflgslichen Widerspruch zur Ungleichheit der Men-
schen, die sich aus der unterschiedlichen Realisierung des gleichen Potentials ergibt. Der
Mensch als Ausgangspunkt der politischen Ordnung ist gleich als Gattungswesen und
damit als Individuum - aufgrund der den Menschen auszeichnenden natiirlichen Anla-
ge, der Vernunftfihigkeit; das heifdt, er wird als Erkenntnisobjekt (als Teil der erschlosse-
nen Welt) als gleich gesetzt aufgrund der gleichen Anlage, die ihn potentiell als Erkennt-
nissubjekt (als einen die Welt ErschlieRenden) auszeichnet, die aber im Gebrauch, weil
sie nicht gleichermafien realisiert wird, zu Ungleichheit fithrt. Der Mensch ist als Indivi-
duum gleich und ungleich zugleich. Gleichheit wird in der erschlossenen Welt durch die
Bindung an ein die Menschen als Individuen einendes moralisches Potential zur inner-
weltlichen Méglichkeit, deren Verwirklichungjedoch an der die Menschen entzweienden
Triebnatur bzw. der individuellen Natur zu scheitern droht.

Wie die moralische Gleichheit, so bleibt auch die Kennzeichnung des Menschen als
Kollektivwesen im naturalistischen Paradigma gegenwirtig, allerdings ebenfalls als (fir
das Erkenntnisobjekt nicht handlungsleitende) Erkenntnis des Erkenntnissubjekts - in
Form eines moralischen Ideals einer durch die Vernunft gegebenen natiirlichen Gemein-
schaft der Menschen, dem die individuellen Leidenschaften, die in der politischen Wirk-
lichkeit handlungsleitend sind, zwar gegentiberstehen und widerstreiten, dem sich die
Menschen aber dennoch gerade durch die Selbstsucht bzw. das wohlverstandene Eigen-
interesse kollektiv anndhern. Das vom Erkenntnissubjekt Erkannte spielt in der politi-
schen Praxis nur mittelbar eine Rolle; die politischen >Handelndenc sind in ihrem >Han-
deln<aufihre Leidenschaften beschrinkt und folglich Zu-Behandelnde.

Im naturalistischen Paradigma riickt aufgrund der Spaltung zwischen Erkennt-
nissubjekt und Erkenntnisobjekt neben der Freiheit die Herrschaftslegitimation in
den Fokus. Die Gleichheit der Individuen und die Freiheit als deren Garantie bedarf
aufgrund der individuellen Leidenschaften der dufleren Gewihrleistung, die aber, weil
das Erkannte nicht handlungsleitend ist, der Legitimation durch die von Leidenschaften



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

lll. Paradigmatische (Vorstellungen des) Menschen

getriebenen politisch >Handelnden<bedarf. Im naturalistischen Paradigma kann es eine
wie auch immer geartete transzendente und damit gleichsam »natiirliche« Legitimation
der Herrschaft nicht geben; hochstens eine durch die menschliche Vernunft transzen-
dierte Legitimation, die aber, weil sie nicht zu verpflichten vermag, der Zustimmung
der Individuen bedarf. Herrschaft ist im Ausgang von dem als gleich gedachten im
Sinne von s>von Natur keiner Herrschaft unterworfenen« freien Individuum nur iber
die Zustimmung eines jeden zu legitimieren, auch wenn entsprechend der beschrie-
benen Spaltung die aus dem Wissen um die verniinftige Ordnung entstehende Macht
aktuell bleibt. Die aus dem Wissen um die verniinftige Ordnung entstehende Macht
iibersetzt sich theoretisch nur indirekt in Herrschaft, insofern die Erkenntnissubjekte
die verniinftige, entpersonalisierte Herrschaft entwerfen.

Die Vermittlung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, die eigentlich
Gegenstand der Dimension 2b ist, wird hier auf Ebene des Erkenntnisobjekts verhan-
delt, weil das zwischen erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt vermittelnde han-
delnde Subjekt sich hier in moralisches Subjekt und politisches Objekt aufspaltet. Da das
von der Vernunft Erkannte (das sich im moralischen Subjekt personifiziert) in der politi-
schen Praxis keine Rolle spielt, weil hier allein die Leidenschaften handlungsleitend sind,
giltes zu zeigen, wie die gleichen Individuen freiwillig, aus eigenem Nutzen, dazu gelan-
gen, der verniinftigen vom Erkenntnissubjekt zu erkennenden Herrschaft wechselseitig
zuzustimmen — ohne iiber diese Erkenntnis zu verfiigen bzw. obwohl die Leidenschaf-
ten dieser Erkenntnis widerstreben. Aufgrund des Verlusts einer dem Menschen duf3e-
ren Legitimationsquelle muss (bzw. miisste) die Herrschaft konsequenterweise macht-
teilig organisiert sein. Die drei hier als naturalistische Denker behandelten Autoren un-
terscheiden sich in der Auspragung bzw. im Umgang mit diesem Widerspruch, sodass
sich die Herrschaftsorganisation in Abhingigkeit davon, welche Legitimationsstrategie
sich durchsetzt, unterschiedlich gestaltet.

2.3.1 (Er-)Machtig(t)er Herrscher (Hobbes)

Hobbes’ Menschenbild ist neben der Bestimmung des Menschen als zoon politicon und
zoon logon echon das wohl wirkmachtigste in der Geschichte des politischen Denkens und
wird dem aristotelischen gewdhnlich kontrastierend gegeniibergestellt (vgl. Kersting
2005; Miinkler 2014).>” Dabei ist die Rezeption im vorliegenden Verstindnis durch eine
Vermischung zweier Dimensionen des anthropologischen Arguments gekennzeichnet,
insofern hier dem Erkenntnisobjekt Eigenschaften zugeschrieben werden, die Hobbes
dem Erkenntnissubjekt vorbehilt. So wird der Mensch des Hobbesschen Naturzustands
in der Forschung meist als rationaler, egoistischer Nutzenmaximierer dargestellt und
damit als mustergiiltige Ausformulierung des »homo oeconomicus«. Das soll inhaltlich
nicht angezweifelt werden, jedoch unterscheidet eine solche Interpretation nicht klar
zwischen dem vom Erkenntnissubjekt Erkannten und der Handlungsmotivation der
Erkenntnisobjekte. Besonders deutlich ist die Vermischung der Ebenen bei Wolfgang

37  Fireine Interpretation, die Hobbes zugleich als revolutioniren Antiaristoteliker wie als dem aris-
totelischen Denken verhaftet versteht vgl. Riedel 1981; fiir eine die gidngige Kontrastierung infrage
stellende Interpretation, die Hobbes als Aristoteliker in den Blick nimmt, vgl. lorio 2008.
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Kersting, der Vernunft, die wissenschaftliche Erkenntnis erméglicht, einerseits und
Klugheit, die aus Erfahrung resultiert, andererseits gleichsetzt:

»Hobbes’ Vernunft ist die Vernunft eines globalen Maximierers, der auf der Grund-
lage erfahrungsbelehrter Folgenabschitzung mit Blick auf zukinftige Bedirfnislagen
situationsabhingige Kosten-Nutzen-Rechnungen hinsichtlich aller zur Verfiigung ste-
henden Handlungsoptionen erstellt, um die erfolgreichste Strategie zu ermitteln und
die beste Handlung auszurechen.« (Kersting 2005, 84)

Herfried Miinkler dagegen verweist explizit auf die Annahme, »Hobbes’ Menschenbild
sei stirker heuristischer Art, als dass es empirisch gehaltvolle Aussagen iiber das Ver-
halten von Menschen enthalte« (vgl. Miinkler 2014, 87). Damit sind zwei Dimensionen
des anthropologischen Arguments angesprochen: Wihrend das heuristische Modell den
Menschen als vom Erkenntnissubjekt konstruiertes ideales politisches Subjekt in den
Blick nimmt (Dimension 2b), das fiir die tatsichliche Dynamik des Naturzustands kei-
ne Rolle spielt, ist fiir die Dynamik des Naturzustandes allein die Handlungsmotivation
der Erkenntnisobjekte (Dimension 3) von Interesse und damit Hobbes’ empirische Be-
obachtungen. »Homo hominus lupus est«, die Annahme also, dass es verniinftig ist, sich
im Naturzustand als Feind des anderen zu verstehen, ist bereits Reflexion des Erkennt-
nissubjekts, also des Wissenschaftlers (Hobbes). Den tatsichlich politisch >Handelndens
subsumiert Hobbes dagegen unter Dimension 3, der politisch »Handelnde« ist bei Hob-
bes immer schon ein Zu-Behandelnder. Er handelt gerade nicht rational, er verhilt sich
lediglich aus Erfahrung klug.

Der Mensch als Erkenntnisobjekt wird bei Hobbes als gleiches Individuum zum Aus-
gangspunkt seiner politischen Theorie. Hobbes unterscheidet sich von Locke und Kant
nicht nur hinsichtlich der Begriindung, sondern auch der Bewertung der Gleichheit (was
sich auch im Status der durch den Herrschaftsvertrag erfolgenden Legitimation zeigt).
Da die Gleichheit bei Hobbes nicht in der dem Menschen spezifischen Anlage zur Ver-
nunft griindet, ist sie auch keine zu bewahrende, sondern eine zu itberwindende. Hob-
bes begriindet letztlich eine dem gottlichen Gebot unterstehende Herrschaft, die, soll
sie keine Willkiirherrschaft sein, auf der Annahme der iiberlegenen Vernunftfihigkeit
des Herrschers griinden muss, aus einer radikal individualistischen Anthropologie. Der
Widerspruch, der sich aus der Spaltung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt er-
gibt, stellt sich in der Hobbesschen Theorie als Widerspruch zwischen kollektiver Wert-
etheorie und naturalistischer Motivationstheorie dar.

Laut Hobbes sind die Menschen von Natur aus gleich, insofern sie einander gleich
gefihrlich sind und deshalb die berechtigte Hoffnung haben, iiber den je andere zu ob-
siegen. Die Annahme des Aristoteles, es gebe von Natur aus zum Herrschen bestimm-
te Menschen, widerspricht laut Hobbes nicht nur der Vernunft, sondern auch der Er-
fahrung: »Denn erstens ist kaum jemand so stumpfsinnig, daf} er es nicht fiir richtiger
hielte, sich selbst zu bestimmen, als sich von andern leiten zu lassen, und sodann sind
bei einem Streite zwischen den Kliigern und den Stirkern jene nicht immer oder auch
nur hiufig diesen tiiberlegen.« (Hobbes, De cive I11, 13) Entsprechend sind »die birgerli-
chen Gesellschaften nicht blof natiirliche Zusammenkiinfte, sondern Biindnisse, zu de-
ren Abschlufl Treue und Vertrige notwendig sind« (ebd. I, 2 Anm. 1). Von Natur strebt der
Mensch nach Macht und Herrschaft: »Zwar konnen die Annehmlichkeiten dieses Lebens
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durch gegenseitig Unterstittzung vermehrt werden; allein dies kann viel besser durch die
Herrschaft iiber andere als durch die Verbindung mit ihnen erreicht werden« (ebd. I, 2).
Die von Natur aus bestehenden, korperlichen und geistigen, Unterschiede sind vernach-
lassigbar, da sie keine Auswirkung auf die gleiche Hoffnung auf das Erreichen der Wiin-
sche haben (vgl. Hobbes, Lev., ch. 13): »Die einander Gleiches tun kénnen, sind gleich.
Aber die, die das Grofdte vermogen, ndmlich zu téten, kénnen Gleiches tun. Deshalb sind
alle Menschen von Natur einander gleich.« (Hobbes, De cive I, 3)

Die politisch relevante Gleichheit also ist bei Hobbes nicht die moralische Gleichheit
aufgrund der den Menschen spezifischen Vernunftfihigkeit. Hobbes leugnet nicht be-
stehende und auch nicht natiirliche Ungleichheiten, der eine ist kliiger, der andere stir-
ker, das aber ist fir die Herrschaftslegitimation durch den Vertrag irrelevant. Relevant
fiir die Herrschaftslegitimation durch den Vertrag (die gleichwohl nur der Verpflichtung
der Vertragsschlieffenden dient und folglich instrumenteller Natur ist) ist die gedachte
Gleichheit aufgrund der tatsichlichen Gleichgefihrlichkeit:

»Sind also die Menschen von Natur gleich, so mufd man diese Gleichheit anerkennen;
sind sie ungleich, so miissen sie, da sie um Herrschaft streiten werden, zur Erlangung
des Friedens als gleich angesehen werden; darum ist es achtens ein Gebot des Naturge-
setzes, dafdjeder als von Natur gleich mit dem anderen erachtet werde.« (ebd. I11,13; Herv.
F.H.)

Die Gleichheit wird so zum natiirlichen Gebot. An anderer Stelle spricht Hobbes vom Na-
turzustand, in dem »bei der Gleichheit der Natur alle erwachsenen Menschen fiir gleich
gelten miissen« (ebd. IX, 2).

Da die Menschen die Gebote der Vernunft zwar erkennen konnen, ihnen aber zu-
wider handeln, und zwar — das konstatiert das Erkenntnissubjekt — verniinftigerweise,
weil solange keine Wechselseitigkeit herrscht, nicht alle also dem Gebot der Gleichheit
folgen, es ihr Verderben bedeuten wiirde (vgl. ebd. I1I, 26), bedarf es um diesen Zustand
auf Dauer zu stellen eines unabhingigen Schiedsrichters: »Denn von jedem Menschen
nimmt man an, dafd er das fiir ihn Gute von Natur, das Rechte aber nur des Friedens
wegen und zufillig erstrebt; deshalb kann er jene vom Naturgesetz gebotene Gleichheit
nicht so genau innehalten wie ein Dritter.« (ebd. 111, 21) Dass die Menschen dem Natur-
gesetz im Naturzustand rationaler Weise zuwiderhandeln, sagt aber nicht, dass sie dies
auf Grundlage einer rationalen Entscheidung tun, das ist vielmehr bereits eine Reflexion
des Wissenschaftlers, der das Erkenntnisobjekt als politisches Subjekt konzeptualisiert.
Handlungsleitend aber ist gerade nicht die Vernunft, sondern sind die Leidenschaften
sowie Erfahrung und Klugheit, sprich der natiirliche Verstand (in Abgrenzung zur Ver-
nunft als erworbenen Verstand):

»Einen guten Verstand schreibt man auch dem zu, der, wenn er etwas vorhat und dar-
Uber nachdenkt, gar leicht bemerkt, wie dieses oder jenes zu seinem jetzigen oder ei-
nem jeden anderen Vorhaben niitzlich angewendet werden kann. Dies hingt immer
auch von Erfahrung und Riickerinnerung an viele dhnliche Fille, die dhnliche Folgen
hatten, ab. Und hierin finden sich bei den Menschen weniger Unterschied als in Hin-
sicht auf die Uberlegung und die Vorstellungskraft, weil bei Menschen von gleichen
Jahren die Summe ihrer Erfahrungen nicht sehr ungleich sein wird und nur die ver-
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schiedene Art derselben aus den verschiedenen Lagen, worin sie sich befanden, resul-
tiert.« (Hobbes, Lev., ch. 8)

Wie oben dargestellt, erkennt der Einzelne die Naturgesetze mittels natirlicher Ver-
nunft, er handelt aber nicht danach bzw. er kann nicht danach handeln, weil er nicht
tiber wissenschaftlich gepriifte Erkenntnis und damit iiber die Kenntnis von »Ursachen
und Regeln« (ebd.) verfiigt; er handelt aus »naturall prudence«: »For as for Science, or cer-
tain rules of their actions, they are so farre from it, that they know not what it is.« (ebd.,
ch. 5; Herv. i. O.) In allen Angelegenheiten, »whereof a man has not infallible Science to
proceed by«, was fiir den normalen Menschen und schon gleich den Naturzustandsbe-
wohner wohl schwerlich der Fall sein diirfte, bleibt nur das »natural judgement«:

»And even those men themselves, that in Councells of the Commonwealth, love to
shew their reading of Politiques and History, very few do it in their domestique af-
faires, where their particular interest is concerned; having Prudence enough for their
private affairs; but in publique they study more the reputation of their owne wit, than
the successe of anothers businesse.« (ebd.)®

Der politisch >Handelnde« ist von seinen Leidenschaften determiniert, er verfiigt nur
iiber Erfahrung, natiirlichen Verstand und Klugheit, das Erkenntnissubjekt iiber wissen-
schaftliche Erkenntnis, Vernunft und Weisheit, die den Vertragsschluss rationalisieren
und rechtfertigen.

Vor diesem Hintergrund scheint mir der Einschitzung, die Unertriglichkeit des
Naturzustands verdanke sich einem »grundlegenden rationalititstheoretischen Wider-
spruch: Ein Héchstmaf} an subjektiver, individueller Rationalitit erzeugt ein Hochst-
mafd an objektiver, kollektiver Irrationalitit« (Kersting 2007, 215; zuvor 2005), eine
ungenaue Begrifflichkeit zugrunde zu liegen bzw. eine mangelnde Unterscheidung von
Erkenntnisobjekt und Erkenntnissubjekt bzw. dem vom Erkenntnissubjekt konzipierten
politischen Subjekt oder anders: zwischen Handlungsmotivation und aus der Natur des
Menschen abgeleiteter wissenschaftlicher Erkenntnis. Anders gesagt: Den Widerspruch
erkennt das Erkenntnissubjekt fiir das Erkenntnisobjekt, fiir dessen Verhalten er aber
keine Rolle spielt. Der Mensch im Naturzustand, Hobbes’ Erkenntnisobjekt, ist zwar
egoistisch auf den eigenen Nutzen bedacht, er handelt aber gerade nicht rational, im
Hobbesschen Verstindnis von Vernunft als »erworbenen Verstand« (»As for acquired
Wit, (I mean acquired by method and instruction,) there is none but Reason; which is
grounded in the right use of Speech; and produceth the Sciences« [Hobbes, Lev., ch.
8]), dann nimlich wiirde er den Naturgesetzen folgen. Er handelt klug, auf Grundlage
von Erfahrung, im Sinne von Niitzlichkeitserwigungen. Nur der Wissenschaftler (also

38 Ich zitiere hier und an weiteren Stellen das Original, da mir die deutsche Ubersetzung ungenau
erscheint; in der deutschen Reclam-Ausgabe heifdt es: »Unter denen, die in Staatsversammlungen
so gernihre ausgearbeiteten Kenntnisse in der Regierungskunst und der Geschichte zutage legen,
werden nur wenige, sobald die Rede von ihren eigenen Angelegenheiten ist, sich dieser Lieblings-
neigung Uberlassen; weil jeder bei seinen eigenen Angelegenheiten die notige Klugheit anwen-
det. Bei 6ffentlichen Geschaften hingegen denkt man gewdhnlich mehr an den zu erlangenden
Nutzen als an die Geschéfte selbst« (Hobbes, Lev., ch. 5).
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Hobbes) stellt weiterfithrende, im strengen Sinne rationale Kosten-Nutzen-Rechnun-
gen an. So ist zwar richtig: »Der Naturzustand ist eine Klugheitsfalle — und nur darum
ist er nicht ohne jede Hoffnung. Denn die Klugheit, durch die die Menschen in die
Falle geraten sind, fithrt sie wieder heraus«, nicht aber: »Wire nicht die Vernunftnatur
des Menschen verantwortlich fiir den Konfliktcharakter des Naturzustandes, sondern
eine wolfisch grundierte aggressive Triebnatur, dann misste Hobbes’ leviathanisches
Befriedungskonzept notwendig scheitern.« (Kersting 2007, 215)

Hoffnung und Furcht, als erfahrungsbasierte Leidenschaften, die auf dem Umstand
der Gleichheit griinden, sind verantwortlich fir den Konfliktcharakter des Naturzu-
stands; er ist eine Klugheitsfalle, weil jeder in Betrachtung seiner Fihigkeiten - also
indem er gerade aus Erfahrung handelt und nicht rational, auf Grundlage verallgemei-
nerbarer, wissenschaftlicher Erkenntnis — eine begriindete Hoffnung auf Befriedigung
seiner Wiinsche hegt: »Sooft daher zwei ein und dasselbe wiinschen, dessen sie aber
beide nicht zugleich teilhaftig werden konnen, so wird einer des anderen Feind« (Hob-
bes, Lev., ch. 13); er ist eine Klugheitsfalle zugleich, weil der Mensch im Naturzustand aus
Furcht - die in Abgrenzung zum Schrecken aus dem »Voraussehen von kommendem
Unbheil« (Hobbes, De cive I, 2 Anm. 2) entsteht, also auf der Erfahrung beruht — dem
anderen zuvorzukommen versucht (vgl. Hobbes, Lev., ch. 13). Zugleich sind es auch
Hoffnung (sich die fiir ein gliickliches Leben erforderlichen Dinge dauerhaft zu sichern)
und Furcht (insbesondere vor einem gewaltsamen Tod), die »die Menschen zum Frieden
untereinander geneigt machen kénnen« (ebd.) und also den Weg aus dem Naturzustand
weisen; insbesondere die Furcht hindert den Menschen nach Herrschaft zu streben (vgl.
Hobbes, De cive I, 2). Der Grund fiir die Furcht liegt »teils in der natiirlichen Gleichheit
der Menschen, teils in ihrem Willen sich gegenseitig Schaden zuzufiigen; deshalb kann
man weder von andern Sicherheit erwarten, noch vermag man sie sich selbst zu ver-
schaffen« (ebd. I, 3). Auch der Wille, einander Ubles zu tun, erwichst aus der natiirlichen
Gleichheit bzw. ihrer Missachtung, weil »der sich fir hoher hilt als alle ibrigen, will,
dafd ihm allein alles erlaubt sei« (ebd. I, 4), bei ihm entsteht der Wille zu schaden aus
Uberschitzung, bei dem anderen aus der Notwendigkeit, sich zu verteidigen.

So lehrt die Erfahrung den Menschen im Naturzustand, was die Vernunft des Wis-
senschaftlers deduziert, nimlich, dass vor dem Hintergrund der Gleichgefihrlichkeit
nur eine absolute Macht den Einzelnen, nicht aber Gesetze und Vertrige an und fiir sich,
daran hindern kann, »soviel als méglich durch Stirke und Klugheit fiir seine Sicherheit
zu sorgen« (Hobbes, Lev., ch. 17). Nur die Unterwerfung unter eine Gewalt, welche sich
die Handlungsmotivation zunutze machend »die Leidenschaften durch Furcht vor Strafe
gehorig einschrinken kann und auf die Haltung der natiirlichen Gesetze« dringt, die den
natiirlichen Leidenschaften ansonsten ginzlich zuwider sind (ebd.), kann den Kriegszu-
stand beenden.

Entsprechend folgt bei Hobbes auch aus der natirlichen Gleichheit kein gleicher
Herrschaftsanspruch aller, sondern vielmehr ist es gerade die Gleichheit, die aufgeho-
ben werden muss, um die schidliche Dynamik des Naturzustands zu durchbrechen,
weil »der Zustand der Gleichheit der Kriegszustand ist und [...] die Ungleichheit deshalb
mit Einwilligung aller eingefithrt worden ist« (Hobbes, De cive X, 4). Denn auch wenn
der Kriegszustand aus Unvernunft resultiert, verlassen die Menschen den Naturzu-
stand nicht aus Vernunft, um dem Naturgesetz in seiner gottgegebenen Verbindlichkeit
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Geniige zu tun, sondern getrieben von Furcht, die den wechselseitigen Verzicht auf
die natiirliche Freiheit aus der Erfahrung heraus, dass man tiber die anderen nicht
dauerhaft obsiegen kann, als einzigen Ausweg erscheinen ldsst:

»Die Absicht und Ursache, warum die Menschen bei all ihrem natiirlichen Hang zur
Freiheit und Herrschaft sich dennoch entschliefden konnten, sich gewissen Anordnun-
gen, welche die biirgerliche Gesellschaft trifft, zu unterwerfen, lag in dem Verlangen,
sich selbst zu erhalten und ein bequemes Leben zu fithren; oder mit anderen Worten,
aus dem elenden Zustande eines Krieges aller gegen alle gerettet zu werden.« (Hob-
bes, Lev., ch.17)

Die Menschen tun damit nicht den Naturgesetzen geniige, die in Hobbes’ Denken fiir den
Einzelnen im Naturzustand keine Verbindlichkeit besitzen konnen. Der Einzelne geht
die wechselseitige Verpflichtung nicht aus verniinftiger Einsicht oder moralischer Ver-
pflichtung ein, sondern aus Erfahrung, die ihn die anderen und deshalb um sein Leben
fiirchten ldsst.

Bei Hobbes resultiert aus der Annahme der menschlichen Triebnatur als der die
Handlungen leitenden Kraft keine entpersonalisierte Herrschaft. Der allmichtige
Herrscher muss sich, wie bereits oben angefiihrt, durch die hohere Ordnung verpflich-
tet fithlen, soll keine Willkiirherrschaft folgen, er muss also verniinftig im Sinne der
natiirlichen Gesetze handeln (vgl. Hobbes, Lev., ch. 30). Hobbes’ Vertrauen auf einen
verniinftigen Herrscher hilt Locke insofern zu Recht entgegen: »Wer namlich glaubt,
absolute Gewalt reinige der Menschen Blut und dndere etwas an der Niedrigkeit der
menschlichen Natur, der braucht nur in der Geschichte des jetzigen oder irgendeines
anderen Zeitalters nachzulesen, um von dem Gegenteil iiberzeugt zu werden.« (Locke,
ST, $§92) Hobbes’ Leviathan lisst sich nur auf Grundlage eines gottlichen Naturge-
setzes rechtfertigen, die individualistische Anthropologie ist nur Motivationstheorie
und erklirt, warum die Unverniinftigen dennoch das Verniinftige wihlen. Der Vertrag
legitimiert die Herrschaft nur fiir die Einzelnen, die er verpflichtet, die Verpflich-
tung des Herrschers erwichst aus dem gottlichen Gesetz, der so zugleich eine hohere
Legitimation besitzt, um die nur er (und der politische Theoretiker) weif3.

2.3.2 Freiwilliger Verzicht auf Selbstherrschaft (Locke)

Anders als Hobbes sieht Locke nicht die Gleichheit selbst als Problem, sondern den Um-
stand, dass die gleichen natiirlichen Rechte, die durch die Vernunft erkannt werden kon-
nen, im Naturzustand >durch die Niedrigkeit der menschlichen Natur«durch Selbstsucht
korrumpiert werden. Locke stellt nicht die Verbindlichkeit und auch nicht den verpflich-
tenden Charakter des traditionellen Naturrechts, wohl aber seine metaphysisch-theolo-
gische Begriindung und damit zugleich seine handlungsleitende Kraft in Frage. Anders
als bei Hobbes ist der wechselseitige Rechtsverzicht unverzichtbare Voraussetzung fiir
die Legitimationvon Herrschaft.? Wenn Jiirgen Sprute (2006) die These vertritt, dass der
Gesellschaftsvertrag fiir Locke nur ein Mittel sei, das durch das Naturgesetz Geforder-
te zu realisieren, die Legitimitit aber aus der Ubereinstimmung mit dem Naturgesetz
erwachse, dann wird das Lockes differenzierter Position nicht gerecht. Weil Locke das

39  Zur Legitimation von Herrschaft bei Locke vgl. Rehm 2013.
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Naturgesetz, anders als Hobbes, nicht metaphysisch-theologisch begriindet, sondern in
letzter Konsequenz durch die menschliche Vernunft, ist die Funktion des Vertrags fir
die Legitimation von Herrschaft anders als bei Hobbes nicht instrumenteller Natur. Die
Quelle der Legitimation ist auch bei Locke das Naturgesetz, das der Mensch qua Vernunft
alsverbindlich erkennen kann, dessen Umsetzung aber an der Triebnatur des Menschen
scheitert, sodass der Herrschaft Legitimitat erst durch die wechselseitige Verpflichtung
erwichst, dem als verbindlich erkannten Gesetz auch Folge zu leisten, durch die das Na-
turgesetz also als handlungsleitend gesetzt wird; bei Hobbes verpflichtet das Naturge-
setz den Herrscher unmittelbar, sodass der wechselseitige Rechtsverzicht, der den Wil-
len des Herrschers absolut setzt, in der Tat nur instrumenteller Natur ist.

Fiir Locke ist der Naturzustand, dessen Charakteristika er in Kapitel 2 des Second
Treatise darlegt, nicht nur ein Zustand vollkommener Freiheit, sondern »iiberdies ein
Zustand der Gleichheit, in dem alle Macht und Rechtsprechung wechselseitig sind, da
niemand mehr besitzt als ein anderer« (Locke, ST, §4). In der nachfolgenden Begriin-
dung wird die Normativierung der natiirlichen Gleichheit durch die Gleichsetzung von
Mensch und Individuum deutlich: »Ist doch nichts offensichtlicher, als dafd Lebewesen von
gleicher Art und gleichem Rang, die unterschiedslos zum Genufd derselben Vorteile der Na-
tur und zum Gebrauch der gleichen Fihigkeiten geboren sind, auch gleichgestellt leben sol-
len, ohne Unterordnung oder Unterwerfung« (ebd.; Herv. F. H.) Das heifst: Insofern der
Mensch iiber die Zugehorigkeit zur Gattung bestimmt ist, ist der Mensch als Individuum
gleich. Die natiirliche Gleichheit beruht auf der gleichen natiirlichen Ausstattung und
dem Gebrauch derselben Fihigkeiten. Alle Menschen besitzen Vernunft, die Unterschie-
de ergeben sich aus dem unterschiedlichen Gebrauch der Fihigkeiten (vgl. Locke, Essay
I, 3 §23). Entsprechend diirfe man nicht annehmen, so Locke, »dafd ich darunter jede Art
von Gleichheit verstehe«; Alter und Tiichtigkeit kénnen einen Vorrang verleihen, hervor-
ragende Talente und Verdienste einzelne hervorheben und auch Geburt, Verwandtschaft
oder Wohltaten kénnen zu Ehrerbietung verpflichten, das alles aber ist vereinbar »mit
der Gleichheit aller Menschen in bezug auf die Rechtsprechung und die Herrschaft des
einen iiber den anderen« (Locke, ST, §54). Natiirliche Unterschiede werden hier gleicher-
maflen angenommen wie im metaphysisch-theologischen Paradigma, sie verlieren aber
ihre politische Relevanz, weil das Individuum zwar auch das Besondere, das im je unter-
schiedlichen Gebrauch der gleichen natiirlichen Ausstattung und Fihigkeiten liegt, aber
zugleich das Menschliche selbst verkérpert und damit als moralisches Subjekt zugleich
den Maf3stab fiir die ideale Ordnung liefert.

Locke begriindet die »natiirliche« Gleichheit (und Freiheit) durch die Gattungszuge-
horigkeit, die wiederum durch die Vernunft gekennzeichnet ist, die die Einsicht in das
Naturgesetz ermdglicht: »Durch dieses ihnen allen gemeinsame Gesetz bilden er und al-
le iibrigen Menschen eine einzige Gemeinschaft und formen eine Gesellschaft, die sich
deutlich von allen tibrigen Lebewesen abhebt.« (ebd., §128) Die Menschen gehéren von
Natur und durch die verniinftige Einsicht in das Naturgesetz einer universellen Gemein-
schaft an:

»Gott hatden Menschen so geschaffen, da es nach seinem eigenen Urteil nicht gut fur
ihn war, allein zu sein. Er stellte ihn unter den starken Zwang von Bedurfnis, Annehm-
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lichkeitund Neigung, um ihn in die Gesellschaft zu lenken und stattet ihn zugleich mit
Verstand und Sprache aus, dafS er in ihr verbleibe und sich ihrer erfreue.« (ebd., §77)

Das individuierende trennende Element bilden auch bei Locke die Leidenschaften, sie
sind das entscheidende Moment fiir die politische Theorie. Zwar findet sich auch bei Lo-
cke als Folge der Bestimmung des Menschen iiber die Vernunft als eines graduellen Ver-
mogens das Motiv der Entmenschlichung: Denjenigen, der einem den Krieg erklirt, darf
man tdten »aus demselben Grund, aus dem man einen Wolf oder einen Léwen tétet. Ein
solcher Mensch nimlich ist nicht gebunden durch das gemeine Gesetz der Vernunft und
kennt keine anderen Regeln als die der bloRen Stirke und Gewalt« (ebd., $16). Doch ist
die Vernunft auch bei Locke nicht linger handlungsleitend. Auf die Frage, weshalb die
Menschen auf die Selbstherrschaft verzichten sollten, antwortet Locke: »[D]a alle Men-
schen gleich sind und der gréfere Teil von ihnen sich nicht streng an Billigkeit und Ge-
rechtigkeit hilt, ist der Besitz seines Eigentums in diesem Zustand hdchst unsicher und
héchst ungewif« (ebd., §123). Die Selbstsucht der Menschen macht, weil sie die Voraus-
setzungen der universellen Gemeinschaft gefihrdet, in der politischen Praxis dauerhaft
und alternativlos kleinteilige Zusammenschliisse notig:

»Und wenn nicht die Verderbtheit und Schlechtigkeit entarteter Menschen ware, wiir-
de man kein Verlangen nach einer anderen haben, es lage keinerlei Notwendigkeit vor,
dafd sich die Menschen von dieser grofien und natiirlichen Gemeinschaft trennen soll-
ten und sich durch positive Vereinbarungen zu kleineren oder Teilgemeinschaften zu-
sammenschléssen.« (ebd., §128)

Die universelle Gemeinschaft ist fiir Locke als Erfullung des Naturgesetzes moralisches
Ideal, aber, um Gleichheit und Freiheit zu garantieren, miissen sich die Menschen in der
politischen Wirklichkeit von der natiirlichen Gemeinschaft >trennenc. Die kleineren Zu-
sammenschliisse sind gleichwohl legitim, »denn es verletzt nicht die Freiheit der iibri-
gen« (ebd., §95).

Die Dynamik ist dabei allerdings eine andere als bei Hobbes, da das Naturgesetz,
gleichwohl es sich wie gezeigt in letzter Konsequenz der Erkenntnistheorie als men-
schengedacht erweist, als gottliches Gesetz und damit als verpflichtend fiir jeden Ein-
zelnen (nicht nur fir den Herrschenden) zu denken ist. Die Selbsterhaltung und die Er-
haltung anderer ist Pflicht:

»Alle Menschen nidmlich sind das Werk eines einzigen allmachtigen und unendlich
weisen Schopfers, die Diener eines einzigen souveranen Herrn, auf dessen Befehl und
indessen Auftragsiein die Welt gesandt wurden. Sie sind sein Eigentum, dennsie sind
sein Werk, von ihm geschaffen, daf$ sie so lange bestehen, wie es ihm gefillt, nicht
aber, wie es ihnen untereinander gefillt.« (ebd., §6)

Das Problem ist in der Folge weniger die fehlende moralische Verpflichtung als die feh-
lende unabhingige Sanktionsmacht, die angesichts der abweichenden Handlungsmoti-
vation die Pflichterfiillung, itberwacht; weil die Einzelnen trotz Einsicht in bzw. Glaube
an das Naturgesetz dazu neigen, wo sie selbst Richter sind, parteiisch zu sein:

»Da jeder in diesem Zustand sowohl Richter als auch Vollstrecker des Naturgesetzes
ist, die Menschen aber sich selbst gegeniiber parteiisch sind, ist es leicht moglich, daR
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Leidenschaft und Rachsucht sie in ihren eigenen Angelegenheiten zu weit und zu hit-
zig mit sich fortreifien, auf der anderen Seite aber Nachlassigkeit und Unbeteiligtsein
sie zu gleichgliltig gegeniiber den Angelegenheiten anderer machen.« (ebd., §125)

Die politische Herrschaft dndert an diesem Umstand nichts, sie hegt ihn ein. Die Men-
schen verzichten freiwillig auf die Selbstherrschaft, weil sie der hchsten Verpflichtung,
sich selbst und andere zu erhalten, die sie qua Vernunft oder qua Offenbarung erken-
nen, aufgrund der ungeziigelten Leidenschaften im Naturzustand nicht gerecht werden
konnen; die Menschen im Naturzustand liegen im Widerstreit auch mit sich selbst. Esist
eine Entscheidung fiir eine Ordnung, die allein in der Lage ist, die eigene und die niedere
Natur der anderen zu beherrschen, und die dem héheren Recht zur Durchsetzung ver-
helfen kann. Handlungsleitende Kraft ist zwar das Eigeninteresse, die Individuen aber
erkennen das durch die hohere Vernunft Gebotene als in ihrem Interesse liegend und
verhelfen dem Naturgesetz, sei es, dass sie es erkennen oder dass sie daran glauben, be-
wusst zur Durchsetzung. Sie handeln nicht wie bei Hobbes auf Grundlage erfahrungs-
basierter Furcht und unterwerfen sich entsprechend nicht absolut. So weist Peter Niesen
zu Recht darauf hin, dass die Begrenzung politischer Herrschaft das vorrangige Thema
des Second Treatise bildet (vgl. Niesen 2013¢);*® denn die Notwendigkeit der Begrenzung
politischer Herrschaft ist ihrer Legitimation bei Locke eingeschrieben.

2.3.3 Gedachte Zustimmung zur Herrschaft des Rechts (Kant)

Fiir die Frage nach dem Menschen als Objekt der Politik bei Kant sind neben dem letzten
Kapitel der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht vor allem die rechts- und geschichts-
philosophischen Schriften von Interesse. Kants Rechts- und Staatsphilosophie hat weit
weniger Beachtung gefunden als seine Kritiken (vgl. Hoffe 2000, 208 f.).# Unabhingig
davon, obdiesinihrer geringeren philosophischen Qualititliegt oder nicht,* sind sie fiir
die anthropologische Argumentation jedenfalls von Bedeutung, weil hier nicht nur in al-
ler Deutlichkeit die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt bzw. der Versuch
ihrer Uberwindung zutage tritt, sondern damit zugleich auch Kants Menschenbild in
seiner fur das naturalistische Paradigma kennzeichnenden Widerspriichlichkeit. Auch
bei Kant lassen sich unmittelbares und mittelbares Erkenntnisobjekt nicht klar trennen,
der politisch Handelnde ist auch hier in gewisser Hinsicht zugleich der politisch Zu-Be-
handelnde. Die das mittelbare Erkenntnisobjekt betreffenden Bestimmungen sind dabei
weniger fur die Ausgestaltung der Rechtsordnung von Interesse als fir den Nachweis

40  Peter Niesen fithrt (iberzeugend aus, dass »Lockes konstruktive Theorie politischer Institutionen«
zu wenig gewlirdigt werde: »Dennoch liegen hier zwei der wichtigsten Innovationen Lockes be-
griindet: eine Konzeption verfassungsgebender Volkssouverdnitit und ein Modell funktionaler
Cewaltenteilung mit Gesetzesbindung der Exekutive« (2013c, 131).

41 Fireineumfassende Interpretation der Kantischen Rechtsphilosophie vgl. Kersting1993; auch Bat-
scha 1976.

42 Die bis heute weithin vertretene Ansicht der geringeren philosophischen Qualitidt der spaten
rechts- und geschichtsphilosophischen Schriften nimmt ihren Ausgangspunkt bei Schopenhauer,
der konstatiert, die Rechtslehre »als eine sonderbare Verflechtung einander herbeiziehender Irrt-
himer«sei»nur aus Kants Altersschwiche erklarlich« (1977, 419).
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ihrer Notwendigkeit und Unverzichtbarkeit; die das unmittelbare Erkenntnisobjekt be-
treffenden Bestimmungen, das wurde bereits dargestellt (I11.2.2), auch fir die Anpas-
sungen des Ideals in der Praxis, sprich fiir die Organisation von Herrschaft unter nicht-
idealen Bedingungen — und damit nicht zuletzt fiir die Hoffnung, dass sich das Ideal in
der politischen Praxis so weit als moglich realisiert.

Auch bei Kant griindet die Gleichheit, die in der Freiheit des Willens besteht, in der
Eigenschaft des Menschen als Vernunftwesen, ist also an das Erkenntnissubjekt gebun-
den, wird aber auch hier naturalisiert bzw. dem Menschen als Individuum, sprich als Teil
der Gattung Mensch, zugeschrieben. Anders als bei Hobbes und expliziter als bei Locke
ist die moralische Gleichheit bei Kant unmittelbar Grundlage der politischen Gleichheit:
»Die angeborne Gleichheit, d. i. die Unabhingigkeit nicht zu mehrerem von Anderen
verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden kann« (4A VI,
237), sieht Kant schon »im Princip der angeborenen Freiheit« liegen und »von ihr nicht
(als Glieder der Eintheilung unter einem hoheren Rechtsbegriff) unterschieden« (4A VI,
238). Hier wird die gleiche Wiirde, die noch im metaphysisch-theologischen Paradigma
keine herrschaftspolitische Relevanz besitzt, weil sie durch die in Abhingigkeit zur Teil-
habe an der hoheren Ordnung unterschiedliche Vernunftfihigkeit gebrochen ist, zum
Ausgangspunkt fiir die Nichtbeherrschung, deren Garantie vor dem Menschen als Na-
turwesen geschiitzt werden muss.

Bei Kant ist der Gegensatz zwischen moralischer Gleichheit und Geselligkeit und der
durch die individuellen Leidenschaften bedingten Ungleichheit und Ungeselligkeit be-
sonders schroff. Kant expliziert die irreversible Spaltung des Menschen und die daraus
sich ergebenden Schwierigkeiten der Etablierung einer verniinftigen Ordnung von Men-
schenhand:

»der Mensch ist ein Thier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn
néthig hat. Denn er mifdbraucht gewifd seine Freiheit in Ansehung anderer seinesglei-
chen; und ob er gleich als verniinftiges Geschdpf ein Gesetz wiinscht, welches der Frei-
heit aller Schranken setze: so verleitet ihn doch seine selbstslichtige thierische Nei-
gung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. Es bedarf also einen Herrn, der ihm den
eigenen Willen breche und ihn néthige, einem allgemeingiiltigen Willen, dabei jeder
frei sein kann, zu gehorchen. Wo nimmt er aber diesen Herrn her? Nirgend anders als
aus der Menschengattung. Aber dieser ist eben so wohl ein Thier, das einen Herrn no-
thig hat. Er mag es also anfangen, wie er will; so ist nicht abzusehen, wie er sich ein
Oberhaupt der 6ffentlichen Cerechtigkeit verschaffen konne, das selbst gerecht sei;
[..]. Das hochste Oberhaupt soll aber gerecht fiir sich selbst und doch ein Mensch sein.
Diese Aufgabe ist daher die schwerste unter allen; ja ihre vollkommene Aufldsung ist
unmoglich: aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts
ganz Gerades gezimmert werden. Nur die Anndherung zu dieser Idee ist uns von der
Natur auferlegt.« (AA VIII, 23; Herv. F. H.)

Die Menschen sind laut Kant »mit einer moralischen Anlage begabte verniinftige Wesen«
(AAVII, 329), wobei er die moralische Anlage als »angeborne Aufforderung der Vernunft
[...], auch jenem Hange [iibel gegeneinander gesinnt zu sein] entgegen zu arbeiten« (AA
V11, 333), bezeichnet. Er geht davon aus, »daf3 eine noch grofiere, obzwar zur Zeit schlum-
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mernde, moralische Anlage im Menschen anzutreffen sei, iiber das bése Princip in ihm
[...] doch einmal Meister zu werden und dies auch von andern zu hoffen« (AA VIII, 355).

Wie bereits gezeigt, liegt die Losung dieses Widerspruchs auch fir Kant darin, dass
der Eigennutz als Triebfeder individueller Handlungen zuletzt zu dem durch die Ver-
nunft Geforderten fithrt — wobei Kant diese Losung selbst als eine durch die Vernunft
transzendierte Losung konzipiert und damit nicht als ein sich zuletzt doch irgendwie
durchsetzendes gottliches Recht, sondern als ein vom Menschen selbst der Natur zuge-
schriebenen Plan bzw. als Selbstiiberlistung und damit als Sieg der kollektivierten Ver-
nunft iber die individuellen Leidenschaften. Auch bei Kant dient also die individuelle
Differenz bzw. genauer: deren vom Erkenntnissubjekt transzendierte Dynamik, in Form
der Garantie der Natur, als Katalysator. Die Natur bedient sich demzufolge des Kriegs,
der den Menschen dazu bewegt, sich einer Rechtsordnung zu unterwerfen und bringt
ihn so mittels seiner Triebnatur dazu, das zu tun, was ihm die Vernunft gebietet. Der
Mensch bewegt sich selbst dazu, zu tun, was er soll, das heiflt er motiviert sein Handeln
selbst, indem er die Dynamik in Form der Garantie der Natur transzendiert und also
aufdie Umsetzung des verniinftig Gebotenen hoffen darf. Dass der Widerspruch der an-
thropologischen Argumentation des naturalistischen Paradigmas inhirentist, zeigt sich
darin, dass die individuelle Triebnatur der nur in der Gattung vollstindig zu entwickeln-
den Vernunftnatur — trotz dieser List der Natur, die letztlich eine Selbstiiberlistung des
Menschen ist — dauerhaft entgegensteht. Die Garantie der Natur kompensiert »nicht ei-
ne mangelnde Fihigkeit des Menschen, die universale Rechtsgemeinschaft zu verwirk-
lichen, sondern den widerstrebenden Willen Einzelner« (Cheneval 2002, 535). Deshalb
auch bedarf es der biirgerlichen Verfassung und des ewigen Friedens, auf den hinzu-
arbeiten folglich eine Pflicht ist. Die Garantie der Natur beruht nicht auf der Vernunft,
sondern auf dem Mechanismus der sinnlichen Triebfedern des Menschen;doch esist die
Vernunft, die den Frieden als Ziel der Geschichte erkennt (vgl. Piepmeier 1987, 23 f.). Das
moralische Ideal erlangt so vermittels der Garantie der Natur praktische Relevanz auch
fiir das politische Handeln.

Legitimiert werden kann Herrschaft auch bei Kant nur durch die Zustimmung des
Einzelnen, allerdings die gedachte Zustimmung des Einzelnen als moralischen Subjekts.
Kant bindet alle legitime Herrschaft an die Achtung der Freiheit des Einzelnen. Nur im
Rahmen der republikanischen Verfassung kann das angeborene Recht auf Freiheit ver-
wirklicht werden, nur hier findet der Mensch seine Bestimmung, denn sie ist »aus dem
reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen« (AA VIII, 351) und somit »die einzige, wel-
che dem Recht der Menschen vollkommen angemessen« (AA VIII, 366) ist. Die republi-
kanische Verfassung als »ewige Norm fiir alle biirgerliche Verfassung« (AA VII, o1) liegt
auch dem Volker- und Weltbiirgerrecht zugrunde. Als republikanische Verfassung defi-
niert Kant, die »erstlich nach Principiender Freiheit der Glieder einer Gesellschaft
(als Menschen), zweitens nach Grundsitzender Abhingigkeit allervoneinerein-
zigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Unterthanen) und drittens die nach dem Gesetz
der Gleichheit derselben(als Staatsbiirge r) gestiftete Verfassung« (AA
VIII, 349/350; Herv. i. O.). Republikanisch regieren bedeutet folglich regieren nach den
Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Rechtliche Freiheit ist »die
Befugnif3, keinen dufieren Gesetzen zu gehorchen, als zu denen ich meine Beistimmung
habe geben kénnen« (AA VIII, 350, Anm.). In diesem Sinn dient der als Idee zugrunde
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gelegte urspriingliche Kontrakt als Norm fiir die Organisation des Staats im Sinne der
Selbstgesetzgebung des Volks; denn

»da von ihralles Recht ausgehen soll, so muf sie durch ihr Gesetz schlechterdings nie-
mand unrecht thun kénnen. Nun ist es, wenn jemand etwas gegen einen Anderen ver-
figt, immer maglich, dafs er ihm dadurch unrecht thue, nie aber in dem, was er (iber
sich selbst beschliefdt [...]. Also kann nur der Gbereinstimmende und vereinigte Wille
Aller, sofern ein jeder iiber Alle und Alle iiber einen jeden ebendasselbe beschliefien,
mithin nur der allgemein vereinigte Volkswille gesetzgebend sein.« (AA VI, 313/314)

Unter >Republikanism« versteht Kant »das Staatsprincip der Absonderung der ausfith-
renden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden«; dem steht der »Despotismc« als
Prinzip »der eigenmachtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben
hat« (AA VIII, 352) gegeniiber. Die geforderte Gewaltenteilung muss mit einem repri-
sentativen System einhergehen, »weil der Gesetzgeber [anderenfalls] in einer und der-
selben Person zugleich Vollstrecker seines Willens [...] sein kann« (ebd.).* Sie garan-
tiert eine das notwendig Allgemeine ausdriickende Gesetzgebung: »Das in der Legislati-
ve beschlossene (oder als so beschlossen denkbare) Gesetz ist also apriori der rechtliche
Wille eines jeden Biirgers, wie immer es um seine eigene Meinung und seine Interes-
sen bestellt ist; es reprisentiert seine notwendig gesetzmiflige Vernunft, nicht seinen
(Lebens-)Willen.« (Brandt 1994, 89/90) Ist bei Locke dem Vorgang der Legitimation die
machtteilige Ordnung eingeschrieben, so bei Kant der machtteiligen Ordnung ihre Le-
gitimation, als gedachte Zustimmung des Menschen als eines verniinftigen Wesens; die
Ordnung selbst wird zum Prinzip der Legitimation, das Verfahren wird zum Garanten
der Rechtmaifligkeit seines Ergebnisses.

3. Der geselischaftliche Mensch

Die anthropologische Argumentation des gesellschaftlichen Paradigmas war in Form der
Erkenntniskritik bereits Gegenstand der Erdrterung in Teil I dieser Arbeit. Wihrend der
Schwerpunkt dort auf der Darstellung der Kritik am vorausgehenden Paradigmalag und
der Offenlegung der Struktur des anthropologischen Arguments galt, soll nun auch die
anthropologische Argumentation des gesellschaftlichen Paradigmas in ihre drei Dimen-
sionen zerlegt werden, um so nicht nur eine Vergleichbarkeit zwischen den paradigmati-
schen Menschen herzustellen, sondern zugleich auch das in Teil I nur in Ansitzen Darge-
legte als anthropologische Argumentation sichtbar zu machen. Dadurch wird die These
gestiitzt, dass anthropologische Argumente im gesellschaftlichen Paradigma nicht ver-
worfen werden — was vor dem Hintergrund der dort getitigten erkenntnistheoretischen
Uberlegungen denkunmaéglich ist —, sondern nur ihren Status dndern. Die Annahme,
dass die anthropologischen Argumente ihren Status dndern, ist dabei durchaus wortlich
zu nehmen: Das gesellschaftliche Paradigma tiberfithrt Stasis in Dynamis. Wahrend das
metaphysisch-theologische und das naturalistische Paradigma den Menschen fixieren,

43 Zum Begriff der Repréasentation bei Kant vgl. Maus 1992, 191—202.
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gelten die Menschen dem gesellschaftlichen Paradigma als stets in Verinderung begrif-
fene bzw. als mit dem Vermogen der Verinderung ihrer selbst und der sie umgebenden
Welt ausgestattete Wesen. Das gesellschaftliche Paradigma bestimmt in der Folge nicht
den Menschen, sondern das Menschsein und versteht Freiheit ebenso wie Emanzipation
(als Vermittlung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjeke) als unabschliefba-
ren Prozess.

Auch dem gesellschaftlichen Paradigma liegt folglich ein objektivierendes Prinzip
zugrunde, doch »Gesellschaft« als intersubjektives, dynamisches Konstrukt erméglicht
auf Ebene des Erkenntnissubjekts, sprich mit Blick auf die Objektivierung des Menschen
als Welterschlieflenden nur eine formale Bestimmung (des Menschseins). Diese zeichnet
sich gerade dadurch aus, dass sie sich - je nach gesellschaftlichen, menschengemach-
ten Umstidnden — unterschiedlich materialisiert; eine inhaltliche Bestimmung des Men-
schen ermoglicht »Gesellschaft« als Erkenntnisprinzip folglich nur in Form von in ih-
rer Geltung begrenzten »Menschenbildern«. Die anthropologische Argumentation kon-
zentriert sich im gesellschaftlichen Paradigma auf das handelnde Subjekt, das im ge-
sellschaftlichen Paradigma als eigenstindige GroRRe hervortritt, wodurch erst die Spal-
tung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt aufgehoben wird und die drei
Dimensionen des anthropologischen Arguments fast ununterscheidbar werden. Indem
nicht linger der Mensch, sondern das Menschsein als ein in sich dynamisches Konzept
im Mittelpunke steht, flieen hier Erkenntnisprinzip einerseits und Erkenntnisvermo-
gen und Erkenntnisinteresse andererseits ineinander bzw. stehen in einem Wechselver-
hiltnis, weil Menschsein ein In-Gesellschaft-Sein und in der Folge der Mensch unbe-
stimmbar ist. Die Darstellung der zweiten Dimension nimmt entsprechend in der Dar-
stellung den grofiten Raum ein, die dritte Dimension den geringsten.

3.1 Freiheit: Der Mensch als Teil von Gesellschaft oder: Das Menschsein

Die Benennung als gesellschaftliches Paradigma verweist darauf, dass hier die Sozial-
wissenschaft(en) zur fiir die Erkenntnistheorie paradigmatischen Wissenschaft(sfami-
lie) avanciert. Die Benennung als gesellschaftliches Paradigma darf jedoch nicht falsch
verstanden werden, weil das Erkenntnisprinzip hier nicht einfach die und auch nicht ei-
ne (konkrete) Gesellschaft ist, sondern »Gesellschaft« als formales Prinzip, verstanden
als eine durch die denkenden und handelnden Subjekte stets im Entstehen begriffene,
sprich als unabschlief3barer Prozess. Das Erkenntnisprinzip des gesellschaftlichen Pa-
radigmas ist ein in sich dynamisches Prinzip: »Gesellschaft« als intersubjektiver Prozess
der Welterschliefung. Auch hier haben wir es zwar mit einem dem Menschen duf3erli-
chen Erkenntnisprinzip zu tun, doch mit einem, das selbst in sich nicht fixierbar ist und
das insofern eine Objektivierung des Menschen als Teil der werdenden Welt verunmég-
licht. Die Intersubjektivitit, das wurde bereits gesagt, ist Grund fiir die Unfeststellbarkeit
von »Gesellschaft«und damit des Menschen als Teil der erschlossenen Welt, zugleich aber
fiir die Existenz eines nie véllig verfiigbaren, weil intersubjektiv geschaffenen Aufieren,
durch das der Einzelne als Teil einer konkreten Gesellschaft konstituiert ist und sich als
solchen, und damit als durch eine je konkrete Gesellschaft determiniert, erkennen kann.

Der Dualismus zwischen werdender und seiender Welt wird hier nicht eigentlich
aufgelost, sondern umgekehrt. MafRgeblich ist erst im gesellschaftlichen Paradigma in
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voller Konsequenz die diesseitige Welt, wodurch die seiende Welt endgiiltig zu einer nur
vom Menschen sprachlich und damit intersubjektiv geschaffenen und im Denken fixier-
ten Welt wird. Das gesellschaftliche Paradigma, das sich von der Anthropozentrik zu losen sucht,
fiihrt so den Menschen letztlich zu sich selbst. Die Konzeption des dem Menschen spezifischen
Erkenntnisvermdégens — hier: des Denkens — hebt, indem es als sprachliches Vermégen
immer schon intersubjektiv und als Handeln konzipiert ist, die Spaltung zwischen Er-
kenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt auf, weil dadurch das Erkenntnisvermégen als
Modus des Zugriffs auf die Welt ebenso wie das Erkenntnisinteresse, sprich die Vermitt-
lung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, als menschengedacht verstan-
den wird.

Der Mensch gilt hier als (be)frei(t) durch die Erkenntnis, dass er immer schon durch
die gesellschaftlichen Verhiltnisse geprigt und damit determiniert ist; er ist autonom,
indem er seine selbstgedachte Determiniertheit erkennt und handelnd und denkend die
Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt iiberwindet, jedoch nie
vollig, sondern immer wieder aufs Neue oder anders: indem er immer wieder aufs
Neue die Entfremdung von sich selbst, die in der Fixierung des Menschen liegt, aufhebt.
Freiheit ist kein Zustand, sondern Praxis und muss immer wieder von Neuem ins Werk
gesetzt werden. Anders gesagt: Stasis bedeutet Unfreiheit, ist aber unvermeidbar, weil
der menschlichen Welterschliefiung eigen; die Erkenntnis der selbstgedachten Deter-
miniertheit und damit deren Kontingenz ermoglicht Freiheit, die im stets erneuten
Aufbrechen der Stasis gleichbedeutend mit Dynamis ist. Erst im gesellschafilichen Para-
digma wird sich der Mensch vollends seiner Potenz — und zugleich seiner Grenzen — als Schipfer
seiner eigenen Welt bewusst, was im naturalistischen Paradigma angelegt ist, aber hier
aufgrund der angenommenen natiirlichen Determiniertheit (des politisch Handelnden)
mehr Ideal als Wirklichkeit darstellt.

Insofern Freiheit als Prozess verstanden ist, als im Handeln vollzogene Konstitution
als politisches Subjekt und damit Uberwindung der Spaltung zwischen Erkenntnissub-
jekt und Erkenntnisobjekt, setzt sie Emanzipation von jeglicher Fixierung voraus und ist
in dieser Hinsicht Gegenstand von Kapitel I11.3.2 bzw. wird im Rahmen der zweiten Di-
mension des anthropologischen Arguments erértert. Erkenntnisprinzip einerseits und
Erkenntnisvermégen und sein Interesse andererseits sind im gesellschaftlichen Para-
digma unaufléslich miteinander verschrinke, insofern Gesellschaft als dynamischer, in-
tersubjektiver Prozess konzipiert ist, als ein sich durch das Verhaltnis zwischen Erkennt-
nissubjekt und -objekt immer wieder aufs Neue Konstituierendes. Das Erkenntnisprin-
zip wird im gesellschaftlichen Paradigma dynamisiert und zugleich vollig immanenti-
siert bzw. anthropologisiert; verstanden als Prinzip der Welterschlieffung ist es unauf-
18slich verkniipft mit den Menschen (im Plural) als WelterschlieRenden.

3.1.1 >Freisein und Handeln sind ein und dasselbe« (Arendt)

Auch wenn Arendt in der Vita activa erklirtermaflen nicht iiber die »Menschen, die Welt,
die Erde und das All« sprechen will, formuliert sie hier doch in gewisser Hinsicht eine
Neuinterpretation der dem Menschen spezifischen Zwischenstellung:**

44 Ceorge Kateb hilt insofern treffend fest, Arendts »double passion is to differentiate man from
nature and save man from phantasm« (1977, 143).
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»Die Welt als ein Gebilde von Menschenhand ist, im Unterschied zur tierischen Um-
welt, der Natur nicht absolut verpflichtet, aber das Leben als solches geht in diese
kiinstliche Welt nie ganz und gar ein, wie es auch nie ganz und gar in ihr aufgehen
kann; als ein lebendes Wesen bleibt der Mensch dem Reich des Lebendigen verhaftet,
von dem er sich doch dauernd auf eine kiinstliche, von ihm selbst errichtete Welt hin
entfernt.« (Arendt 2002, 9)

Aber sie zieht nicht nur mit der Weltlichkeit eine zwischen den Menschen als »erdgebun-
dene Wesen« (Arendt 2002, 10) und »denkende Wesen« (Arendt 1998, 21) vermittelnde
Ebene ein — Der Mensch muss sich seine Welt schaffen: »In dieser Dingwelt ist mensch-
liches Leben zu hause, das von Natur in der Natur heimatlos ist« (Arendt 2002, 16; Herv.
. H.), menschliche Existenz ist angewiesen auf Gegenstindlichkeit und Objektivitit
(vgl. ebd.) — mehr noch: Bei Arendt tritt das Handeln als die das menschliche (Zusam-
men-)Leben pragende, Welt erschliefende Fihigkeit (vgl. Arendt 2012f, 204) an die Stelle
des Erkennens (als eines dem Herstellen dhnlichen Prozesses). Damit gewinnt zugleich
der Wille gegeniiber der nach Erkenntnis strebenden Vernunft (sprich: des Verstandes)
an Bedeutung (vgl. Arendt 1998, 259). Der Mensch bleibt bestimmt iiber seine Denkfi-
higkeit, Denken aber ist in Abgrenzung zum Erkennen sinnstiftendes Welterschlief3en,
das in sich auf die jeweils anderen, auf die menschliche Pluralitit verweist. Das Er-
kenntnisprinzip ist die WelterschliefSung selbst als intersubjektiver Prozess, wobei die
Betonung bei Arendt - vielleicht iiberraschender Weise — auf der Intersubjektivitdt liegt
(vel. I1L.3.2).

Arendts Uberlegungen zum Politischen sind, darauf wurde bereits in Teil I dieser Ar-
beit hingewiesen, in ihrer ganzen Tragweite nur verstindlich vor dem Hintergrund ihres
- im Vergleich zu ihrem restlichen Werk nur wenig beachteten* — Spitwerks, in dem sie
ihre eminent antiessentialistische Denkweise expliziert (vgl. I.2.2.4).* Der Schwerpunkt
liegt entsprechend im Folgenden auf Vom Leben des Geistes und damit auf Arendts Uber-
legungen zum Denken und auch zum Wollen - in ihrer Bedeutung fiir Arendts politi-

45  Wodas Spatwerk Beachtung findet, kreist die Beschaftigung, auch darauf wurde bereits hingewie-
sen, (iberwiegend um den dritten (auf Vorlesungsmanuskripten beruhenden) Teil zum Urteilen,
weil dieser als zentral fiir die Verbindung zu Arendts politischer Theorie gilt (vgl. u. a. Saavedra
2002; Hermenau 1999; Meints 2011); einen grofieren Raum nehmen Arendts Uberlegungen zum
Denken u. a. bei Young-Bruehl 1982, 277305 und Opstaele 1999 ein. Tatsichlich bildet die Urteils-
kraft, die Arendt (2003, 98) mit Kant als Vermogen kennzeichnet, »an der Stelle jedes anderen [zu]
denken« (AAV, 294) und sich iiber »die subjektiven Privatbedingungen des Urteils« (AA V, 295) hin-
wegsetzen zu kénnen (wobei diese »politische Fahigkeit par excellence in Kants eigener politischer
Philosophie«laut Arendt »kaum eine Rolle spielt« [Arendt 2003, 98]), die Briicke zwischen den als
philosophisch bezeichneten Schriften Arendts und ihrem politischen Denken; doch auch die Ur-
teilskraft als »erweiterte Denkungsart« ruht auf Arendts Uberlegungen zum Denken auf.

46  Gleichwohl Hans Jonas’ Einschatzung zur Konzeption von »Handeln, Denken und Erkennen« an
Arendts radikalisierter Erkenntniskritik vorbeigeht (vgl. FN 54), istihm doch beizupflichten, wenn
er Arendts Denken tber Politik als zentral bestimmt, aber festhalt: »lmmerhin blieb sie diesem
Themenkreis auch in ihrem allgemeineren Philosophieren nahe genug; denn dieses hatte es aus-
schlie’lich mit dem Menschen zu tun, dem animal politicum selber, das aber mehr als nur das ist.
Und wenn irgendein Etikett in dieser Dimension der Grundbesinnungen auf sie pafit, dann wére
es >philosophische Anthropologie<— allerdings mit dem Zusatz, dafS nicht die >Natur¢, sondern
das>Handeln<des Menschen ihr Gegenstand ist« (1976, 922).
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sches Denken. Fiir Arendt, das wird hier deutlich, ist die Unterscheidung zwischen Sinn-
lichem und Ubersinnlichem hinfillig (vgl. Arendt 1998, 20). Die Unterscheidung wird
bei Arendt nicht eigentlich aufgehoben, vielmehr umgekehrt, entscheidend ist nicht das
Sein, sondern die Erscheinung (vgl. ebd., 36 ff.), wodurch die Trennung obsolet wird (vgl.
1.2.2.4). Soistlaut Arendt »Sein und Erscheinung dasselbe« (ebd., 29; Herv. i. O.): »Mit ande-
ren Worten, kein Seiendes, sofern es erscheint, existiert fur sich allein; jedes Seiende soll
von jemandem wahrgenommen werden. Nicht der Mensch bewohnt diesen Planenten,
sondern Menschen. Die Mehrzahl ist das Gesetz der Erde.« (ebd.; Herv. i. O.) Insofern
Lebewesen, Menschen wie Tiere, Wahrnehmende und Wahrgenommene zugleich sind,
sind sie »nicht blof$ in der Welt, sie sind von dieser Welt« (ebd.; Herv. i. O.). Mit dieser
Umbkehrung ist die Uberwindung der Spaltung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnis-
objekt, ist das Erkenntnisprinzip »Gesellschaft« als intersubjektiver Prozess, angespro-
chen: »Die Welthaftigkeit der Lebewesen bedeutet, dafd kein Subjekt nicht auch Objekt
ist und als solches einem anderen erscheint, das seine >objektive« Wirklichkeit gewihr-
leistet.« (ebd., 29/30)

Durch die Umkehrung von Sein und Erscheinung kehrt sich zugleich die traditio-
nelle Hierarchie zwischen Erkennen und Handeln um. Wenn Arendt mit Blick auf das
Handeln festhilt: »Keine andere Fihigkeit auf3er der Sprache, aber weder Verstand noch
Bewuf3tsein, unterscheidet uns so radikal von jeder Tierart« (Arendt 2012f, 204),* dann
hat das zwei Effekte.

Erstens wird das Denken als iber das Handeln bestimmte Titigkeit der Vernunft
in Abgrenzung zum Erkennen als Titigkeit des Verstands neu konzipiert (vgl. I11.3.2).
Zwar ist allen geistigen Titigkeiten »ein Sich-Zuriickziehen aus der Welt, wie sie erscheint,
und eine Riickwendung auf das Ich« gemeinsam (Arendt 1998, 32; Herv. i. O.), aber un-
sere »geistigen Titigkeiten [...] sind sprachlich gefafdt, noch ehe sie mitgeteilt werden,
doch Sprache soll gehort und Worte sollen verstanden werden von anderen, die auch
der Sprache michtig sind« (ebd., 41). Mehr noch: Indem der Einzelne denkend mit sich
selbst spricht, ist er mit sich selbst zusammen und realisiert die spezifisch menschliche
Differenz der Sprache (vgl. Arendt 2007, 77). Sprache und Denken sind unaufléslich ver-
kniipft, »so haben denkende Wesen ein Bediirfnis zu sprechen, und sprechende Wesen ein Bediirfnis
zu denken« (Arendt 1998, 104; Herv. i. O.). Die Person, als die zentrale anthropologische
Kategorie in Arendts Denken (vgl. 1.2.2.4), konstituiert sich im Denkprozess als ein Je-
mand (vgl. Arendt 2007, 85 und 93), sie enthiillt sich aber erst im Handeln und Sprechen
(vgl. Arendt 2002, 213), indem der Jemand erscheint:

»Handeln als Neuanfang entspricht der Geburt des Jemand, es realisiert in jedem Ein-
zelnen die Tatsache des Geborenseins; Sprechen wiederum entspricht der in dieser Ge-
burtvorgegebenen absoluten Verschiedenheit, es realisiert die spezifisch menschliche

47  Esistlaut Arendt nicht das blofRe Bewusstsein seiner selbst, sondern dass sich dieses Bewusstsein
seinerselbstim Denkenin ein Zwiegesprach mitsich selbst ibersetzt, was das Denken als Tatigkeit
ausweist, die den Menschen ausmacht, also die Ubersetzung in eine sprachliche, auf die anderen
verweisende Tatigkeit: »Dafd der Mensch wesentlich in der Mehrzahl existiert, das zeigt sich viel-
leicht am allerdeutlichsten daran, daf sein Alleinsein das bloRe Bewuftsein von sich selbst, das
erwohl mitden héheren Tieren gemeinsam hat, in eine Dualitit wahrend des Denkens berfithrt«
(1998, 184).
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Pluralitat, die darin besteht, dafl Wesen von einzigartiger Verschiedenheit sich von An-
fang bis Ende immer in einer Umgebung von ihresgleichen befinden.« (ebd., 217)

Handeln und Sprechen sind in diesem Sinne »die Modji, in denen sich das Menschsein
selbst offenbart« (ebd., 214): »Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils,
wer sie sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam
auf die Bithne der Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren« (ebd., 219). Selbst
wenn sich die Menschen denkend aus der Welt, wie sie erscheint, zuriickziehen, sind sie
doch nie nur Zuschauer, Gott gleich, sondern bleiben von dieser Welt (vgl. Arendt 1998,
32).

Zweitens wird dadurch zugleich der Wille als die fiir das Handeln mafgebliche geis-
tige Kraft aufgewertet bzw. aus der Umklammerung der Vernunft befreit. In den Augen
der Philosophen (die das Sein tiber die Erscheinung stellten) »hatte der Fluch der Kon-
tingenz das Reich der blofd menschlichen Angelegenheiten stets zu einer ziemlich nied-
rigen Stellung in der ontologischen Hierarchie verurteilt« (Arendt 1998, 266; Herv. i. O.).
In Arendts Augen dagegen sind die menschlichen Angelegenheiten, entsprechend der
Umkehrung von Sein und Erscheinung, stets geprigt durch Kontingenz: »Alles, was sich
im Bereich menschlicher Angelegenheiten abspielt — jedes Ereignis, jedes Geschehnis,
jedes Faktum — konnte auch anders sein, und dieser Kontingenz sind keine Grenzen
gesetzt.« (Arendt 2013, 63) Die gesamte Philosophie vor Hegel habe abgelehnt, den Be-
reich menschlichen Handelns ernst zu nehmen: »Es hat sich immer darum gehandel,
das Es-hitte-auch-anders-kommen-Kénnen, das allen Tatsachen inhirent ist, dadurch
zu eliminieren, dafd man eine >héhere<« Notwendigkeit konstruierte, die jenseits des rein
Tatsichlichen die Ereignisfolge lenkt und ihr Sinn verleiht« (ebd., 63/64). Die Umkeh-
rung von Sein und Erscheinung dndert das radikal, wie in folgender Gegeniiberstellung
deutlich wird: »Eines aber lisst sich nicht bezweifeln, nimlich daf die urspriingliche Ab-
neigung gegen Kontingenz, Partikularitit und Willen — und der Vorrang der Notwendig-
keit, der Universalitit und des Verstandes — dem Angriff bis weit in die Neuzeit hinein
standhielt.« (Arendt 1998, 270) Fiir Arendt ist die Kontingenz der Preis, den es fur die
Freiheit zu zahlen gilt, die den Philosophen, deren Geschift in der Fixierung der Erschei-
nungen liegt, zuwiderliuft und die den Willen zur maf3geblichen geistigen Kraft werden
lisst: »Das Wollen scheint unendlich viel mehr Freiheit zu besitzen als das Denken, das
auchin seiner freiesten, spekulativsten Form dem Gesetz der Widerspruchsfreiheit nicht
entgehen kann.« (ebd., 247)

Das Denken (im herkdmmlichen Verstindnis) befasst sich mit dem, was ist oder
gewesen ist, seine Ruhe liegt darin, »daR sich die Vergangenheit nicht aufheben lisst«
(ebd., 275), denn

»die Perspektive der Riickschau, welche eine historische Perspektive ist, erzeugt ei-
ne optische bzw. eine existentielle Illusion: alles, was schlieRlich wirklich geschieht,
schafft alle anderen, einer gegebenen Situation urspriinglich inhdrenten Moglichkei-
ten aus der Welt; man kann sich nun nicht einmal mehr vorstellen, dafk es auch hatte
anders kommen koénnen.« (Arendt 2013, 64)

Dagegen fithrt »die Fihigkeit des Willens, das Noch-nicht zu vergegenwirtigen« — als
genaues Gegenteil der Erinnerung, die eine natiirliche Affinitit zu Denken hat, - zu Un-
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ruhe und Anspannung: »Die Anspannung kann nur durch Handeln iiberwunden werden,
also durch vollige Aufgabe der geistigen Titigkeit« (Arendt 1998, 276). Das Wollen zeich-
net sich als geistige Tatigkeit zwar durch eine Riickwendung auf das Ich aus, aber eine
die sich unmittelbar ins Handeln iibersetzt: Die »Zukunft als Plan des Willens negiert das
Gegebene« (ebd., 275; Herv. i. O.), das heif’t es verunmoglicht die Festlegung und Objek-
tivierung. Die Akzeptanz der Kontingenz (oder anders gesagt die Aufgabe der Annahme,
menschliche Angelegenheiten wiren fixierbar) ist der Preis der Freiheit, die fir Arendtin
der Offenheit liegt, »etwas in die Wirklichkeit zu rufen, das es noch nicht gab, das nicht
vorgegeben ist, auch nicht fiir die Einbildungskraft, und zwar deshalb, weil es als Ge-
gebenes noch gar nicht bekannt ist«; Freiheit und Handeln fallen in eins: »Solange man
handelt, ist man frei, nicht vorher und nicht nachher, weil Handeln und Freisein ein und
dasselbe sind.« (Arendt 2012¢, 206; Herv. i. O.) Insofern die Person sich handelnd und
sprechend offenbart, wird Freisein zur Voraussetzung menschlicher Existenz.*®

Freiheit ist nicht vom Denken (im herkémmlichen Verstindnis) her zu begreifen,
weil zwischen den Erfahrungen des denkenden und des wollenden Ichs ein grundlegen-
der Konflikt besteht (vgl. Arendt 1998, 246 und 425), sie muss vielmehr aus der Praxis
verstanden werden:

»Professionellen Denkern [...] >passt nicht die Freiheit< und ihre unentrinnbare Zufal-
ligkeit; sie wollen nicht den Preis der Kontingenz fiir das fragwiirdige Gut der Spon-
taneitit bezahlen [...]. Uberlassen wir sie also sich selbst und halten wir uns an die
Menschen der Praxis, die aus der Art ihrer Betdtigung heraus an der Freiheit festhal-
ten mifiten, da sie ja sdie Welt verdndern< und nicht interpretieren oder erkennen.« (ebd.,
425; Herv. F. H.)

Das aber bedeutet, so Arendt, (und auch das ist Folge der Umkehrung von Sein und Er-
scheinung bzw. des Primats der Erscheinung) einen Ubergang von der philosophischen
Freiheit, der Willensfreiheit, zur politischen Freiheit. Die Willensfreiheitist, laut Arendt,
nurvon Bedeutung fiir Menschen, »die als einsame Individuen auf3erhalb politischer Ge-
meinschaften leben« (ebd.), das aber ist in Arendts Denken undenkbar, sodass die Wil-
lensfreiheit, als gedachte Freiheit, ein Widerspruch in sich ist. Arendt zitiert hier Mon-
tesquieu: »Die philosophische Freiheit besteht in der Betitigung des eigenen Willens
oder zumindest, um es allen Systemen recht zu machen, in der Uberzeugung, daft man
seinen eigenen Willen betitige.« (Montesquieu 1994, 255; vgl. Arendt 1998, 425) Daraus
folgert Arendt: »Die politische Freiheit unterscheidet sich also von der philosophischen
Freiheit dadurch, daR sie eindeutig eine Sache des Ich-kann und nicht des Ich-will ist«
(Arendt 1998, 426), weil Freiheit im Handeln liegt und damit in der»>véllige[n] Aufgabe der
geistigen Titigkeits, sich also von jeder (Vor-)Festlegung lost und insofern mit radikaler

48  Fur die zentrale Rolle der Freiheit in Arendts Denken vgl. Kateb 1977, der festhilt: »Freedom and
worldliness can serve as the terms that stand for what Arendt prizes most. She regularly connects
them; she sees them as dependent on each other. Freedom exists only when men engage in politi-
cal action. Political action can take place only where there isa common commitment to the reality,
beauty, and sufficiency of the world-of the world >out there« (142); fiir Arendts Freiheitsverstind-
nis vgl. auch Reist 1990.
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Emanzipation in eins fillt. Sie kann sich zugleich nur im intersubjektiven Raum entfal-
ten.* Die politische Freiheit ist die Freiheit der Menschen, nicht des Menschen, sie ist
nur moglich vor dem Hintergrund menschlicher Pluralitit, die »nicht blof3 eine Erweite-
rung des dualen Ich-und-ich zu einem pluralen Wir«, sondern etwas qualitativ anderes
ist; im Handeln ist ein Wir mit der Verdnderung der gemeinsamen Welt beschiftigt, was
»im schirfsten denkbaren Gegensatz zu dem einsamen Geschift des Denkens« (ebd.)
steht; im Denken ist lediglich im Keim angelegt, was sich nur in der wahren Pluralitit
des Handelns, im Wir, vollziehen kann.

3.1.2 >Freiheit ist Praxis« (Foucault)

Arendts und Foucaults Denken unterscheiden sich zwar, wie bereits skizziert (vgl. I.2.2),
durch die unterschiedliche zeitliche Ausrichtung auf die Zukunft bzw. die Vergangen-
heit, die Ubereinstimmung hinsichtlich der paradigmatischen anthropologischen Ar-
gumentation aber schligt sich in einer grundlegenden Ubereinstimmung der prozes-
sualen Konzeption von Freiheit und Macht und der Skepsis gegeniiber jeder Form von
Herrschaft nieder.”® Der Vergleich zwischen beiden, insbesondere auch die unterschied-
liche Gewichtung von >Zwischen«< und >Subjektivitit« im zentralen Verstindnis von Ge-
sellschaft als eines intersubjektiven Prozesses, kann so zugleich zu einer Schirfung der
Interpretation beider Ansitze beitragen.” Im vorliegenden Zusammenhang sind dabei,
auch darauf wurde bereits hingewiesen (I.2.2.2), weniger Foucaults explorativen Biicher
und nur in Ansitzen seine methodologischen Biicher (vgl. Foucault 2005a [1980], 53) als
vielmehr die in den vierbindigen Dits et Ecrits editierten Aufsitze, Interviews, Vorwor-
te und Reden von Interesse, in denen Foucault selbst — seine Erfahrungen begleitend
und seine Methoden reflektierend — sein Denken und damit zentrale Aspekte der sei-
nem Werk zugrundeliegenden anthropologischen Argumentation offenlegt.

Auch bei Foucault bildet die Sprache, wenn auch auf andere Weise, das zentrale Mo-
ment der WelterschliefSung. Das Verschwinden des Menschen — und damit im vorliegen-
den Verstindnis der Wechsel vom naturalistischen zum gesellschaftlichen Paradigma —
ist fiir Foucault unmittelbar mit Sprache verkniipft: »Der Mensch hat sich gebildet, als
die Sprache zur Verstreuung bestimmt war, und wird sich deshalb wohl auflsen, wenn
die Sprache sich wieder sammelt.« (Foucault 1974, 461) Interessanterweise spricht Fou-
cault an dieser Stelle in Die Ordnung der Dinge zugleich die »Gefahr« der Objektivierung
der Sprache an: »In einem einzigen Raum das groRe Spiel der Sprache wiederzufinden,
konnte ebenso heiflen, einen entscheidenden Sprung zu einer véllig neuen Form des
Denkens zu machen, wie auch, einen im vorangegangenen Jahrhundert eingefithrten

49  Vgl. Zerilli 2011, 279: »Diejenigen, die die Freiheit als Willensfreiheit verstehen und somit an der
Illusion der Souverinitat festhalten, werden nie frei. Denn frei sein heifdt gerade auf Souverinitat
zu verzichten.

50 Eineausgezeichnete Darstellung des Foucaultschen Denkens liefert Thomas Schéfer in seiner Stu-
die Reflektierte Vernunft, deren Ziel es ist, nachzuweisen, »dafd in dem Werk Foucaults ein Denk-
modell angelegt ist, das mit dem aufklarerischen Sikularismus wirklich Ernst macht« und »die
deutlich macht, in welcher Weise es theoriepolitisch fundiert ist« (2016, 10/11).

51 Wo beide in Bezug zueinander gesetzt werden, geschieht das vor allem mit Blick auf Foucaults
spate Schaffensphase und seinen Bezug auf das griechische Denken und die Sorge um sich Selbst
(und damit zugleich die Rolle Heideggers); vgl. dazu Brunkhorst 1999 und Holme 2018.
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Wissensmodus in sich selbst abzuschliefen.« (ebd., 371) Wie in Teil I skizziert, ist Letzte-
res der Fall sowohl im hermeneutischen Denken Heideggers wie auch bei Wittgenstein.
Im gesellschaftlichen Paradigma dagegen strukturiert nicht die Sprache als etwas dem
Menschen Aufierliches die Erkenntnis, sondern Gesellschaft als intersubjektives, sprach-
liches Handeln, das das Denken als sprachlich gefasste und als solche immer schon auf
andere verweisende Tatigkeit in sich fasst.

Wirklichkeit ist fiir Foucault vornehmlich als sprachliches Gebilde bzw. als Gewebe
von Diskursen zu verstehen:

»Es geht um das Interesse, das ich, den Diskurs betreffend, nicht so sehr der Sprach-
struktur [...], sondern der Tatsache entgegenbringe, dass wirin einer Welt leben, in der
es gesagte Dinge gegeben hat. Diese gesagten Dinge, eben in ihrer Wirklichkeit als
gesagte Dinge, sind nicht, wie man mitunter allzu sehr anzunehmen geneigt ist, eine
Art Windhauch, der voriibergeht, ohne Spuren zu iberlassen, sondern in Wirklichkeit
haben sie, so winzig diese Spuren auch sein mégen, Bestand, und wir leben in einer
Welt, die ganz mit Diskursen, das heif’t mit Aussagen durchzogen und durchwirkt ist,
die wirklich ausgesprochen wurden, mit Dingen, die gesagt wurden, Behauptungen,
Fragen, Diskussionen usw., die aufeinander folgten. Eben insofern kann man die ge-
schichtliche Welt, in der wir leben, nicht von all den diskursiven Elementen abtrennen,
die diese Welt bewohnten und noch bewohnen.« (Foucault 2005k [1984], 738)

Worte sind nicht Schall und Rauch, sie verindern die Welt, sie konstituieren sie. Die
performative Kraft der Sprache verdeutlicht Foucault etwa mit Blick auf die Einforde-
rung des Bekenntnisses von jemandem, der an Geisteskrankheit leidet, dass er verriickt
sei, als Verfahren (»Wahrheitstherapie«) traditioneller Heilkunde: Der Psychiater »stiitzt
sichaufdie Annahme, dass der Wahnsinn als Wirklichkeit in dem Augenblick verschwin-
det, in dem der Patient die Wahrheit anerkennt und erklirt, dass er verriickt sei.« Das
aber bezeichnet Foucault als »Umkehrung eines performativen Sprechakts. Die Aussage
zerstort bei dem sprechenden Subjekt die Wirklichkeit, die dieselbe Aussage wahr ge-
macht hat.« (Foucault 2005b [1981], 208)

An diesem Beispiel zeigt sich, dass Sprache zwar determiniert: »Die bereits gesagte
Sprache, die Sprache als eine, die bereits da ist, bestimmt auf eine gewisse Weise das, was
man danach sagen kann, unabhingig oder innerhalb des allgemeinen sprachlichen Rah-
mens« (Foucault 2005k [1984], 738); Sprache aber enthilt in sich die Voraussetzung fir
Emanzipation. Mit Blick auf Nietzsches unverdffentlichte Texte hilt Foucault fest, man
sehe, wie bei Nietzsche der Gedanke aufkomme, »dass Philosophie weder Spekulation
noch die Theorie einer Praxis ist, sondern ein direkter Zugriff auf die Welt. Sprache und
Diskurs spiegeln nicht die Welt wider. Sie sind Teil der Welt. Aber umgekehrt hat die Welt
ihre Nervatur in dem, was in ihr iiber sie gesagt wird.« (Foucault 2005v [1967], 1026/1027)
Damit aber ist die Sprache kein dem Menschen Auferliches, Sprache ist vielmehr, in-
dem der Mensch die Welt und das Selbst durch Sprache immer wieder neu konstituiert,
ein Veranderliches. Sprache bildet die in sich veranderliche Nervatur der Welt. Um dar-
tiber zu verfiigen, muss man die Mechanismen, die Ordnung der Dinge, die Ordnung des
Diskurses offenlegen. Mit Blick auf die Sprache der Literatur hilt Foucault beispielhaft
fest, »dass sie ein Sein hat und dass man sie auf dieses Sein hin befragen muss« (Foucault
2001b [1964], 549). In der Offenlegung der Kontingenz des menschlichen als sprachlichen
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Zugriffs auf die Welt liegt der Grund fiir Freiheit und Emanzipation von Festlegung auf
eine Weltdeutung.

Aus dem Gesagten wird bereits deutlich, dass auch bei Foucault Freiheit nicht als Zu-
stand zu verstehen ist: »Freiheit ist Praxis« (Foucault 2005f [1982], 330).5* Freiheit ist ein
unabgeschlossener Prozess: »Es muss daher immer Projekte geben, die darauf abzielen,
bestimmte Zwinge zu verindern, sie abzuschwichen oder ganz aufzuheben, doch kei-
nes dieser Projekte vermag jemals aus sich heraus zu garantieren, dass die Menschen
gleichsam automatisch frei wiren.« (ebd.) Freiheit also liegt im Handeln: »Die Freiheit
der Menschen wird nie von Institutionen oder Gesetzen garantiert, deren Aufgabe es ist,
Freiheit zu garantieren. Deshalb kann man die meisten dieser Gesetze und Institutionen
drehen und wenden. Nicht weil sie mehrdeutig wiren, sondern weil man >Freiheit« nur
ausiiben kann.« (ebd.; Herv. F. H.) Deshalb gilt: »Nur Freiheit garantiert Freiheit.« (ebd.)
Freiheit meint auch hier nicht Willensfreiheit, Voraussetzung der Freiheit ist es ganz im
Gegenteil, zu erkennen, dass wir als denkende Wesen gerade nicht frei sind (im Sinne
eines Zustands). Freiheit scheint auf, wenn Menschen im Sinne dieser Erkenntnis han-
deln, sprich sich handelnd von den unvermeidbaren Festlegungen 1sen.

Entsprechend der zentralen Rolle der Geschichte und der Vergangenheit in Foucaults
Denken (vgl. I.2.2.2) bewegt sich Freiheit dabei immer vor dem Hintergrund des bereits
Gesagten, der Wahrheitsspiele, ein radikaler Neuanfang, ermdglicht durch die Geburt
eines Jemand wie bei Arendyt, ist nicht méglich. Dass die Praktiken der Freiheit immer
einen gewissen Grad an Befreiung voraussetzen, riumt Foucault selbst ein (vgl. Foucault
2005t [1984], 877). Machtbeziehungen sind im menschlichen Miteinander unvermeid-
bar, es kann nichts »seinem Wesen und seiner eigentlichen Funktion nach radikal Befrei-
endes« geben (Foucault 2005f [1982], 330), es gilt vielmehr zu verhindern, dass Machtbe-
ziehungen erstarren und zu Herrschaft werden: »Die Befreiung er6ffnet ein Feld fiir neue
Machtbeziehungen, die es durch Praktiken der Freiheit zu kontrollieren gilt.« (Foucault
20057 [1984], 878) Freiheit ist immer schon als eine auf die anderen verwiesene gedacht:
»Wir konnen uns nicht aus dieser Situation herausversetzen, und wir sind nirgendwo frei
von jeder Machtbeziehung. Aber wir kénnen stets die Situation umgestalten. Ich habe al-
so nicht sagen wollen, dass wir stets in der Falle sitzen, sondern im Gegenteil, dass wir
stets frei sind.« (Foucault 2005s [1984], 916; Herv. i. O.)

52 Wahrend die friihe Rezeption Foucault vorgeworfen hatte, vor dem Hintergrund seiner Machtkon-
zeption keinen Begriff der Freiheit konzipieren zu kdnnen (und das Subjekt eliminiert zu haben)
(vgl. Honneth 1985; Habermas 1988; Taylor 1992), wurde dieses Bild mittlerweile korrigiert (vgl.
Lemke 1997; Honneth 2003 (s. FN 68); Saar 2007, insb. Kap. 6). Freiheit gilt in der Foucault-Rezep-
tion trotz dieser Korrektur noch immer nicht als gleichermafien zentrales Konzept seines Den-
kens wie Macht (sie wird etwa im Foucault-Handbuch als Konzept nicht eigens behandelt), dabei
ist Freiheit ebenso wie Macht unmittelbar mit Foucaults Subjektivierungstheorie verkntpft. Fir
einen Sammelband, der gegeniiber der einseitigen Fokussierung auf Macht das Konzept der Frei-
heit stark macht, vgl. Mazumdar 2015; vgl. fiir ausfiihrliche Auseinandersetzungen mit Foucaults
Freiheitsverstindnis Rajchman 1985; Dumm 1996; Oksala 200s; fiir eine Rekonstruktion der »sozi-
alphilosophischen Debatte um Freiheit bei Foucault«vgl. Schubert 2018, der Freiheitim Anschluss
»konzipiert als Fahigkeit der reflexiven Kritik der eigenen Subjektivierung«als Resultat freiheitli-
cher Subjektivierung in politischen Institutionen (16).
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Mit Blick auf die Stellung des Menschen in der Welt und damit zugleich die Frei-
heit ist Foucaults »Einfithrung« zu Binswangers Traum und Existenz von Interesse, nicht
zuletzt, weil in dieser bereits 1954 verfassten Schrift vieles enthalten ist, was vermeint-
lich erst der spite Foucault formuliert hat.”® Die Einfithrung enthilt — und das ist ter-
minologisch im vorliegenden Zusammenhang bemerkenswert — eine »Kosmogonie des
Traums« als »der Ursprung der Existenz selbst« (Foucault 2001a [1954], 139). Die Spezifik
der Traumerfahrung liegt fiir Foucault darin, dass der Traum die Subjekt-Objekt-Spal-
tung aufhebt bzw. priziser, dass hier das Subjekt in seiner Transzendenz vor aller Ge-
meinschaft ganz bei sich ist, hier liegt der Ursprung der Existenz in ihrer Einsamkeit
vor aller Objektivitit, vor aller WelterschliefSung:

»Es ist nicht moglich, auf den Traum die klassischen Dichotomien der Immanenz und
der Transzendenz, der Subjektivitit und der Objektivitit anzuwenden; die Transzen-
denzder Traumwelt [...] lasst sich nichtin der Begrifflichkeit einer Objektivitat definie-
ren, und vergeblich wiirde man sie im Namen ihrer>Subjektivitidt<auf eine mystifizier-
te Form von Immanenz zuriickfithren wollen. Der Traum in seiner Transzendenz und durch
seine Transzendenz enthiillt die urspriingliche Bewegung, durch die sich die Existenz in ihrer
irreduziblen Einsamkeit auf eine Welt hin entwirft, die sich als Ort ihrer Geschichte konstitu-
iert; der Traum enthdllt in ihrem Ursprung jene Ambiguitit der Welt, die zugleich die
Existenz bezeichnet, die sich auf sie hin entwirft und sich zu ihrer Erfahrung der Form
der Objektivitit entsprechend abschattet. Indem der Traum mit dieser Objektivitdt bricht,
die das wache Bewusstsein fasziniert, und dem menschlichen Subjekt seine radikale Freiheit
zuriickerstattet, enthiillt der Traum paradoxerweise die Bewegung der Freiheit hin zur Welt,
dem Ursprungspunkt, von dem her die Freiheit Welt wird. Die Kosmogonie des Traumes ist
der Ursprung der Existenz selbst.« (ebd., 138/139; Herv. F. H.)

Der Traum stellt, so lisst sich das verstehen, eine Erfahrung vor aller durch das Denken
als Akt der Subjektivierung bzw. als Akt der Konstitution des Subjekt-Objekt-Verhiltnis-
ses vollzogenen Objektivierung dar und damit einen Ort radikaler Freiheit. Das Paradox
liegt darin, dass indem menschliche Existenz in ihrem Ursprung radikal frei ist, sich zu-
gleich zeigt, dass der Mensch sich die Welt erschliefRen muss, wodurch er den Prozess der
Subjektivierung vollzieht, die ihn zugleich zum Objekt macht; so spricht Foucault von

53  Foucaults»Einfiihrung« findet in der Forschung nur wenig Beachtung. Im Foucault Handbuch halt
Hans-Dieter Gondek fest: »Im eigenen Werkzusammenhang kommt ihr eine absolut singulare
Stellung zu, weil sie Themen in einem Stil behandelt, die ohne jede Fortfithrung bleiben; bes-
tenfalls lassen sich im spaten Antikenprojekt [...] ferne Anklange ausmachen.« (2014, 17) Diese
Einordnung iibersieht vollig die fundamentalen Bezlge zu Foucaults Freiheits- und Subjektkon-
zeption in diesem frithen Text. Vor diesem Hintergrund scheint vielmehr fir die »Einfiihrung« die
These der Kontinuitat des Foucaultschen Denkens zu gelten, die Colin Gordon mit Blick auf Wahn-
sinn und Gesellschaft (in Kombination mit Foucaults Einfiihrung in Kants Anthropologie) vertreten hat:
»one can discern the matrix and anticipation of every phase of his subsequent work, down to the
most recent posthumous publications which are continuing to expand our understanding of his
overall project. Whereas for a time Foucault’s successive displacements of perspective seem to
present themselves as shifts away from the starting point, later it seems more that the curve of
the spirals leads back to recurrences and new contrapuntal resonances of his opening themes,
now within a more ample, complex and extensive conceptual topology, whose challenges and
possibilities we are still in the process of exploring« (2013, 84/85).
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der »originire[n] Bewegung der Freiheit, die Geburt der Welt genau in der Bewegung
der Existenz« (ebd., 139). Hier zeigt sich zugleich, auch bei Foucault, eine Verbindung
von Freiheit und Zukunft: »Der Traum ist bereits diese werdende Zukunft, der erste Mo-
ment der sich befreienden Freiheit, die noch geheime Erschiitterung einer Existenz, die
sich im Ganzen ihres Werdens wieder erfasst.« (ebd., 149)

Foucault beendet seine »Einfithrung« zu Binswangers Traum und Existenz mit dem
Hinweis auf eine Anthropologie des Ausdrucks, die noch grundlegender sei als die An-
thropologie der Imagination: »Deshalb ist der Primat des Traumes fiir die anthropologi-
sche Erkenntnis des konkreten Menschen absolut; doch die Uberwindung dieses Primats
ist eine Zukunftsaufgabe fiir den wirklichen Menschen - eine ethische Aufgabe und eine
geschichtliche Notwendigkeit« (ebd., 173/174). Die radikale Freiheit geht mit dem Bezug
zur Welt notwendig verloren, Freiheit kann in der erschlossenen Welt nur darin liegen,
Fixierungen des Menschen durch bewusste Selbstkonstitution aufzubrechen; aufruhend
auf der Einsicht, dass Subjektivitit nicht fixierbar ist, sondern sich mit der Erfahrung
verandert.

Die Traumerfahrung ist fiir Foucault nicht von Interesse aufgrund der Enthiillung
geheimer Neigungen und Begierden; Freiheit beruht auch bei Foucault nicht auf Ra-
tionalitit, radikale Freiheit markiert gewissermafien den Moment vor jeder Objektivie-
rung, vor jedem Akt des Denkens und — das unterscheidet ihn von Arendt — vor jeder
Intersubjektivitit. Radikale Freiheit ist in einer bereits vorfindlichen Welt niemals vollig
zu erhalten, weil hier der Mensch durch den Akt der WelterschliefSung, im Denken, das
immer schon auf die anderen verweist, notwendig determiniert ist. Bei Foucault steht
also das determinierende Moment der Intersubjektivitit im Vordergrund — das Subjekt
konstituiert sich nicht im Denkprozess, um dann handelnd und sprechend zu erschei-
nen, Subjektivierung ist bei Foucault gewissermafien immer schon Infersubjektivierung
— die urspriingliche Freiheit endet mit dem Eintritt in die Welt, die Intersubjektivitit,
die immer Machtbeziehung ist. Freiheit bedeutet hier, Machtbeziehungen dynamisch
zu halten, Festlegungen des Menschen aufzubrechen. Das durch die Erkenntnis der ei-
genen Determiniertheit befreite Individuum kann frei sein nur, indem es sich immer
wieder von Neuem von sich selbst losreifit.

Politische Freiheit lisst sich vor diesem Hintergrund nur als Widerstand gegen das
Gegebene fassen. Politisch frei konnen die Menschen nur sein, indem sie Widerstand ge-
gen die Erstarrung von Machtbeziehungen zu Herrschaft itben: »[W]enn es keinen Wi-
derstand gibe, gibe es keine Machtbeziehungen. Weil alles einfach eine Frage des Gehor-
chens wire. [...] Der Widerstand kommt also als Erstes, und er bleibt simtlichen Kriften
des Prozesses iiberlegen; er nétigt mit seiner Wirkung die Machtverhiltnisse dazu, sich
zu verindern.« (Foucault 2005s [1984], 916) Auch mit Blick auf die kollektive Freiheit als
Widerstand also gilt, dass sie von einem Gegebenen ausgeht, sprich keine radikale, ur-
spriingliche Freiheit sein kann: »Der Widerstand stittzt sich stets, in Wirklichkeit, auf
die Situation, die er bekimpft.« (ebd., 917)

3.1.3 >Freiheit als Erkenntnis der Kontingenz« (Rorty)

Rorty bildet im Rahmen der hier behandelten Denker*innen des gesellschaftlichen Pa-
radigmas einen Sonderfall, insofern er sich, wie bereits in Teil I dieser Arbeit gezeigt,
auf Ebene der Erkenntniskritik dem gesellschaftlichen Paradigma zuordnen lisst, die
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Erkenntniskritik jedoch in Widerspruch zu seinem Eintreten fiir einen politischen (So-
zial-)Liberalismus gerit. Rorty versucht diesen Widerspruch durch eine Unterscheidung
und Trennung zwischen privater Idiosynkrasie und 6ffentlicher Solidaritit aufzuldsen,
was thm im vorliegenden Verstindnis nicht gelingen kann. Dabei gilt fiir Rortys Denken
insgesamt, was Richard Bernstein mit Blick auf Kontingenz, Ironie und Solidaritit konsta-
tiert: »Although there is plenty to criticize in this new book [...] nevertheless, it is a dis-
turbingly challenging book. It is too easy to attack and dismiss it.« (1990, 35) Kontingenz,
Ironie und Solidaritit bildet auch den fiir die anthropologische Argumentation zentralen
Bezugspunkt, insofern Rorty hier die wesentlichen Punkte seiner Erkenntnistheorie wie
auch seiner politischen Theorie entfaltet, die er spater in unzihligen Texten erliutert, er-
gianzt und verteidigt. Die Widerspriiche in Rortys Denken sind der Sache nach wieder-
holt und tiberzeugend vorgetragen worden (vgl. insbesondere Bernstein 1990 und Ha-
bermas 1996; vgl. auch Brandom 2000; Schifer/Tietz/Zill 2001). Die drei Dimensionen
des anthropologischen Arguments im politischen Denken fiigen dem inhaltlich nicht viel
Neues hinzu, sie ermdglichen es aber, Griinde und Struktur dieses Widerspruchs in Ror-
tys Denken genauer zu verorten.

In Rortys Denken finden sich zwei parallele Erkenntnisprinzipen. Wihrend sich die
Forderung nach privater Idiosynkrasie aus dem Erkenntnisprinzip »Gesellschaft« als
sprachliches, intersubjektives Gebilde herleitet, liegt der Forderung der 6ffentlichen
Solidaritat als Erkenntnisprinzip eine konkrete, sprachlich definierte Gesellschaft bzw.
»Sprache« zugrunde. Auf die mit dem fiir den privaten Bereich gilltigen Erkenntnis-
prinzip verbundene Relativitit antwortet Rorty, anders als Arendt und Foucault, nicht
mit einem Konzept von Verbindlichkeit und Verpflichtung, das auf Vereinbarung beruht
(vgl. 2.3.2), sondern fithrt das Konzept des Ethnozentrismus ein, wodurch Gesellschaft
als spezifisches, liberales sWir< eine konkrete Form annimmt. Rorty fixiert bzw. objekti-
viert im 6ffentlichen Bereich Gesellschaft als eine spezifische sprachliche Gemeinschaft
mit abschliefendem Vokabular und damit auch die darin lebenden Menschen bzw.
mehr noch geht er davon aus, dass uns nichts anderes tibrigbleibt, als im 6ffentlichen
Bereich ein spezifisches sWir« zum Ausgangspunkt zu nehmen. Der Mensch als Indivi-
duum kann autonom sein, wenn er sich von seinen blinden Prigungen 16st und selbst
erschafft, politisch aber ist er determiniert durch die vorfindliche Gemeinschaft. Der
Dualismus zwischen Subjekt und Objekt bleibt bestehen.

Dreh- und Angelpunkt von Rortys Ansatz und dem darin enthaltenen Widerspruch
bildet eine ambivalente Konzeption der Sprache: Dem Nebeneinander zweier Begriffe
von Gesellschaft liegt bei Rorty ein Verstindnis von Sprache zugrunde, das sowohl als
Grundlage der Kontingenz menschlicher Uberzeugungen und damit fiir Autonomie die-
nen kann wie auch als Grundlage der menschlichen Determiniertheit und damit Spra-
che als ein dem Menschen AufRerliches konzipiert, das die Objektivierung des Menschen
ermoglicht. Rorty geht zwar von der Moglichkeit der Erfindung eines neuen Vokabulars
aus, das er auch fiir sich selbst und sein Denken in Anspruch nimmt, wenn es ihm erklir-
termaflen nicht darum geht, »Argumente gegen das Vokabular, das ich ersetzen méch-
te, zu liefern. Statt dessen werde ich versuchen, das Vokabular, das ich favorisiere, at-
traktiv zu machen, indem ich zeige, daf} es zur Beschreibung einer Vielfalt von Themen
brauchbar sein kann« (Rorty 1992, 31); zugleich aber auch von der Annahme eines »ab-
schlieRende[n] Vokabular[s]« jedes Einzelnen auf Grundlage der Zugehorigkeit zu einer
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Wir-Gruppe, das den Menschen determiniert: »Es ist >abschlieRend« [final] insofern, als
dem Nutzer keine Zuflucht zu nicht-zirkuliren Argumenten mehr bleibt, wenn der Wert
seiner Worter angezweifelt wird. Uber diese Worter hinaus kann er mit Sprache nicht
kommen; jenseits davon kann er sich nur in hilflose Passivitit oder in Gewalt retten.«
(ebd., 127)

Dabei besitzt genau genommen auch die sprachliche Innovation, der potentiell ein
emanzipatives Moment innewohnt, zumindest im offentlichen Bereich einen instru-
mentellen Charakter, weil sie nicht selbst Neues schafft, sondern der Neubeschreibung
von etwas bereits Gegebenen dient, nimlich der liberalen Moral. In der Abgrenzung
des liberalen Metaphysikers von der liberalen Ironikerin kommt der instrumentelle
Charakter der Neubeschreibung im offentlichen Bereich zum Ausdruck: »Die liberale
Ironikerin mochte nur, daf’ unsere Chancen, freundlich zu sein und die Demiitigung ande-
rer zu vermeiden, durch Neubeschreibung erhéht werden.« (ebd., 156; Herv. i. O.) Das
Ziel steht fest, die Neubeschreibungen sollen die Wahrscheinlichkeit seiner Umsetzung
erhohen. In Rortys autobiographischen Essay »Wilde Orchideen und Trotzki« erhirtet
sich der Eindruck, als zielten Neubeschreibungen auf die Herstellung von Kohirenz
einer bereits gegebenen, nur mit dem existierenden Vokabular nicht mehr iiberzeugend
zu vertretenden Doktrin. Hier legt Rorty dar, wie er zu der Einsicht gelangte, der Test
fiir philosophische Wahrheiten sei ihre Gesamtkohirenz, Kohirenz aber bedeute nicht
mehr als Widerspruchsvermeidung, womit philosophisches Talent darin bestiinde,
»dass man, sobald man in einer solchen Klemme gefangensaf}, das umgebende intellek-
tuelle Gelinde derart neu beschrieb, dass die vom Gegner benutzten Begriffe irrelevant,
trugschliissig oder fade wirkten. Wie sich herausstellte, hatte ich eine Begabung zu
derlei Neubeschreibungen.« (Rorty 2001d, 146) Zwar ist der Annahme der Moglichkeit
eines neuen Vokabulars eine Offenheit inhirent, die Rorty auch selbst anspricht:

»Ebensowenig wie es eine Instanz gibt, die das abschlieféende Vokabular einer Person
oder einer Kultur fir giiltig erklart, gibt es etwas implizitin diesem Vokabular, das dik-
tierte, wie es bei hoher Belastung neu zu weben ware. Wir kdnnen nur mit dem ab-
schliefdenden Vokabular arbeiten, das wir einmal haben, und dabei die Ohren offen-
halten fiir Hinweise, wie man es erweitern oder revidieren konnte.« (Rorty 1992, 318)

Doch auch hier hat die Neubeschreibung im 6ffentlichen Bereich nicht die politische
Ordnung selbst zum Gegenstand. Selbst die Konfrontation mit anderen abschliefenden
Vokabularen dient der liberalen Moral:

»Meine Privatzwecke, der Teil meines abschliefdenden Vokabulars, der fiir mein 6ffent-
liches Handeln nicht von Bedeutung ist, missen dich nicht kiimmern. Daich aberauch
ein Liberaler bin, verlangt der Teil meines abschliefienden Vokabulars, der fiir solches
Handeln Bedeutung hat, dafd ich erkenne, auf wie viele verschiedene Weisen andere
Menschen, auf die mein Handeln sich vielleicht auswirkt, gedemiitigt werden kénnen.
Deshalb braucht eine liberale Ironikerin soviel einfallsreiche Bekanntschaft mit alter-
nativen abschlieRenden Vokabularen wie moglich, nicht zur eigenen Bildung, sondern
um wirkliche und mégliche Demiitigungen der Menschen zu verstehen, die diese al-
ternativen Vokabulare benutzen.« (ebd., 156/157)

M
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Dem politischen Bereich also liegt als Erkenntnisprinzip ein konkretes, sprachlich defi-
niertes >Wir< bzw. »Sprache« zugrunde, was eine Objektivierung des Menschen vor dem
Hintergrund der liberalen Gesellschaft zur Folge hat, sprich nicht nur der Mitglieder der
liberalen Gesellschaft selbst; »Sprache« ersetzt hier »Natur« als Erkenntnisprinzip.

Auch bei Rorty vollzieht sich zwar eine Umkehrung des Dualismus zwischen seien-
der und werdender Welt, doch der Dualismus wird durch die Umkehrung nicht hinfillig,
sondern in Form der Trennung von privat und 6ffentlich neu konzipiert. Zwar hilt Rorty
fest:»Gerade indem Maf}, in dem wir die Zeit in unser Denken einbeziehen, sind wir Phi-
losophen gezwungen, den Vorrang der Kontemplation vor dem Handeln aufzugeben«
(Rorty 2001b, 15), doch Denken und Handeln bleiben, wie im naturalistischen Paradigma,
getrennt. Das Denken wird zur Privatsache, fiir das gemeinsame Handeln entscheidend
ist die sprachlich definierte Wir-Gruppe, deren Moral nicht durch philosophische und
damit kontingente Uberzeugungen, die nur im Rahmen der eigenen Wir-Gruppe durch
zirkuldre Begriitndungen zu beweisen sind, zum Sieg verholfen werden kann, sondern
nur durch die Konditionierung der Gefiihle, die zur Grundlage politischen >Handelns«
werden. Rorty also nimmt gewissermafen die im naturalistischen Paradigma angenom-
mene zentrale Rolle der Leidenschaften fiir das Handeln der Menschen ernst, versucht
aber nicht den Widerspruch des Handelns zum von der Vernunft Erkannten durch ra-
tionale Uberzeugung oder durch Zwang aufzulésen, sondern durch die Konditionierung
der Gefiihle. Was sich bei Rorty vollzieht, ist so verstanden der Versuch der Rettung der
politischen Implikationen des naturalistischen Paradigmas vor dem Hintergrund der
erkenntnistheoretischen Annahmen des gesellschaftlichen Paradigmas, die Rorty dazu
privatisiert. Die Spaltung zwischen dem durch die Natur determinierten Erkenntnisob-
jekt und dem diese Natur beherrschenden Erkenntnissubjekt bzw. die darin implizite
Trennung zwischen privat und dffentlich erhilt hier eine neue Ausrichtung bzw. eine
Umkehrung. Autonom ist zwar weiterhin das Erkenntnissubjekt, und zwar, wie fiir das
gesellschaftliche Paradigma kennzeichnend, durch die Erkenntnis der Kontingenz der
eigenen Determiniertheit; doch diese Erkenntnis und die daraus erwachsende Autono-
mie ist eine rein private Angelegenheit, wihrend der Mensch im 6ffentlichen Bereich
gewissermafien nur als Erkenntnisobjekt auftritt, genau genommen als durch Sprache
in seiner rationalen Welterkenntnis determiniertes, aber mittels Gefiihlen zu konditio-
nierendes Erkenntnisobjekt.

Entsprechend des fortdauernden Dualismus findet sich bei Rorty ein Nebeneinan-
der zweier Freiheitsverstindnisse. So versteht Rorty zwar »Freiheit als Erkenntnis der
Kontingenz« (Rorty 1992, 56), diese Freiheit iibersetzt sich aber nicht in einen inter-
subjektiven, ergebnisoffenen Prozess, sie ist fitr das Handeln nur im privaten Bereich
von Interesse, im 6ffentlichen Bereich aber nur zur Erkenntnis der Vielzahl der For-
men der Demiitigungen dienlich. McCarthy weist vor diesem Hintergrund zu Recht
darauf hin, dass Rorty nirgends »eine befriedigende Analyse freier Begegnungen oder
der politischen Freiheit« liefere: »Stattdessen bewegt sich seine Auseinandersetzung
beinahe ausschliefRlich auf der Ebene des isolierten Individuums; Strukturen der In-
tersubjektivitit oder institutionelle Einrichtungen werden dabei kaum thematisiert.«
(McCarthy 1993c, 53; Herv. i. O.) So bleibt das Freiheitsverstindnis des naturalistischen
Paradigmas im politischen Bereich intakt: Im 6ffentlichen Raum erfihrt die Freiheit
als Ideal der liberalen Gesellschaft (vgl. Rorty 1992, 110) eine spezifische — liberale —
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Festlegung tiber ihre Grenzen: »Fiir eine ideale liberale Gemeinschaft, in der [...] Idio-
synkrasien und Besonderheiten allgemein respektiert sind, bleibt als erstrebenswertes
Freiheitsziel einzig Isaiah Berlins snegative Freiheit« — in Ruhe gelassen zu werden, being
left alone.« (Rorty 2001c, 42/43; Herv. i. O.) Die Grenzen der Freiheit ergeben sich bei
Rorty nach wie vor aus einer menschlichen Universalie, wenn auch nicht auf Grundlage
der Bestimmung des Menschen iiber die Vernunft, sondern in Gestalt der spezifisch
menschlichen Verletzbarkeit durch Demiitigung. Die Freiheit endet, wo andere Men-
schen gedemiitigt werden. Dieser negativ bestimmten Freiheit liegt zugleich mit der
privaten Idiosynkratie eine neue Ausformulierung der durch die negative Freiheit zu
schiitzenden individuellen Autonomie zugrunde.

3.2 Wissen ohne Macht: Emanzipation von der Vernunft oder:
Ausgang aus der selbstgedachten Unmiindigkeit

Das gesellschaftliche Paradigma nimmt seinen Ausgang in einer radikal(isiert)en Er-
kenntniskritik, wie das bereits im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung dargestellt
wurde, die in einer radikalen Vernunftkritik griindet und den Logozentrismus der tra-
ditionellen Philosophie zu iiberwinden trachtet. Im gesellschaftlichen Paradigma tritt
das Denken an die Stelle der Vernunft. Das Denken ist anders als die Vernunft im me-
taphysisch-theologischen und im naturalistischen Paradigma als sprachliches ein nicht
von der erschlossenen Welt zu lésendes, immer schon auf die anderen verweisendes
Vermdgen. Zentrales Moment der dynamischen, weil intersubjektiven Konzeption von
Gesellschaft und der daraus folgenden Neukonzeption des Denkens bildet folglich die
Sprache, die im gesellschaftlichen Paradigma nicht nur Grund fiir die Determiniertheit
des Menschen durch die Beschrinkung des Sag- und Denkbaren durch die Sprache,
sondern zugleich Grundlage fiir die Emanzipation vom Gegebenen ist. Menschliche
Entwicklung als Emanzipation vollzieht sich im auf der Erkenntnis der selbstgedachten
Determiniertheit beruhenden bewusst selbstkonstituierenden Handeln und Denken.

Denken und Handeln, die im metaphysisch-theologischen Paradigma unaufléslich
verkniipft sind — wobei das Denken als géttliches, den Handelnden verpflichtet — und die
im naturalistischen Paradigma mit dem Wegfall der transzendenten Ordnung auseinan-
derfallen - sodass das Handeln dem Denken widerstreitet — sind im gesellschaftlichen
Paradigma wieder vereint, wobei das Denken nun iiber das Handeln bestimmt ist. Das
Denkenwird als sprachliche Titigkeit selbst als produktives Welterschlief3en verstanden,
wenn auch nach wie vor als die den Menschen kennzeichnende welterschliefdende Tatig-
keit. So bleibt hier die Kontinuitit des anthropologischen Arguments zwar gewahrt, das
Denken bleibt auch hier ein Vermogen, das dem Menschen spezifisch ist. Allerdings ist
das Denken als sprachliches Vermogen iiber das Handeln bestimmt, sodass es sich hier
eigentlich um eine Kritik des Denkens, soweit es als Vorgang der Fixierung und Selbst-
objektivierung verstanden wird, handelt, aus der aber keine inhaltlichen Wahrheiten ab-
geleitet werden kénnen, weshalb Verbindlichkeit und Verpflichtung erst aus bzw. in der
Interaktion erwachsen.

Gleichwohl ist auch die dieser Kritik inhirente Erkenntnis eine Erkenntnis, die
der Mensch erst erlangen muss und die folglich die Méglichkeit impliziert, dass nicht
alle diesen Zusammenhang durchschauen. Auf Ebene des Erkenntnissubjekts fithrt
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das Wissen um die menschengemachte Determiniertheit als Grundlage fiir Autono-
mie, das nicht alle gleichermafien besitzen, zumindest potentiell zu Ungleichheit. Das
gesellschaftliche Paradigma tiberwindet aber das ideologische Denken, insofern die
aus diesem formalen Wissen resultierende Macht gerade nicht — und auch nicht nur
voriibergehend - in Herrschaft ibersetzt wird bzw. sich nicht in Herrschaft iiberset-
zen ldsst, weil sie hier wirkungslos bliebe. Sie kann erst im Handeln realisiert werden
und stellt sich so als Ermichtigung eines jeden dar, miindet also in politische Egalitit.
Zwar handelt es sich um ein iiberlegenes Wissen, das aber nicht auf Macht, sondern
auf Ermichtigung als Befreiung und Uberwindung der Entfremdung zielt, weil es
die Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt als menschengedacht
erkennt und das Verhiltnis zwischen Denken und Handeln dadurch umgekehrt wird.
Der Mensch muss sich handelnd vom Denken genauer: von seiner gedachten Fixierung
16sen. Das gesellschafiliche Paradigma befreit das politische Subjekt — aus der Vorherrschaft des
Erkenntnissubjekts ebenso wie aus der Subsumierung unter das politische Objekt. Im gesell-
schaftlichen Paradigma riickt die Dimension 2b des anthropologischen Arguments in
den Fokus: Das politische Subjekt tritt hier erstmals als eigenstindige GrifSe in Erscheinung
und erlangt, ausgestattet mit einem selbststindigen Willen und befreit aus der Vor-
herrschaft bzw. der Fixierung durch das Erkenntnissubjekt, Autonomie. Entsprechend
der Verschiebung des Fokus auf die Dimension 2b riickt das Konzept der Macht in den
Fokus, die nun aber aufgrund ihrer Verkniipfung mit dem Handeln vom Wissen gelost und
mit der Freiheit verbunden wird, sprich als Ermichtigung gefasst wird. Macht erwichst nicht
aus Wissen, sondern aus Handeln.

Im gesellschaftlichen Paradigma ist die Emanzipation folglich strukturell angelegt,
insofern die Erkenntnis der Selbstobjektivierung auf die Emanzipation von Fremd-
bestimmung zielt, die niemals vollstindig gelingen kann, sondern selbst als Prozess
zu verstehen ist. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass Emanzipation selbst ein
formales Ziel ist, sprich inhaltlich ebenso wandel- und damit unbestimmbar wie der
Mensch und die Gesellschaft. Mit Blick auf das Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt
und Erkenntnisobjeket stellt sich das gesellschaftliche Paradigma in gewisser Weise
als Synthese der beiden vorausgegangenen Paradigmen dar. Der Hauptunterschied
zwischen metaphysisch-theologischem und gesellschaftlichem Paradigma liegt in der
Frage nach der grundsitzlichen Wandelbarkeit des Menschen. Wihrend das metaphy-
sisch-theologische Paradigma die Realitit als eine durch ein héheres Ordnungsprinzip
vorgegebene akzeptiert, versteht das gesellschaftliche Paradigma die vorgefundene
gesellschaftliche Existenz als eine von Menschen (sprachlich) konstruierte, und das
ist new: als de- und rekonstruierbare Realitit. Im in der De- und Rekonstruierbarkeit
implizierten Verstindnis des Menschen als eines durch diese Erkenntnis autonomen
Subjekts liegt die Parallelitit zum naturalistischen Paradigma, wobei es sich genau ge-
nommen um die Einlésung einer im naturalistischen Paradigma zwar enthaltenen, aber
durch die Objektivierung des Menschen durch »Natur« blockierten Annahme handelt.

Das gesellschaftliche Paradigma enthilt zwar >nur« eine formale Bestimmung des
Menschseins, die die menschliche Existenz als eine stets neue Konstitution des Men-
schen durch den Menschen selbst kennzeichnet, diese formale Bestimmung hat jedoch
starke normative Implikationen, insofern sie die in der Autonomie des Menschen als
eines verniinftigen Wesens begriindete moralische Gleichheit des Menschen bei Kant
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gewissermaflen zu Ende denkt. Das gesellschaftliche Paradigma lisst sich so als Voll-
endung des aufklirerischen Projekts des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmiindig-
keit als Ausgang aus der selbstgedachten Unmiindigkeit verstehen. Der Mensch ist gleichwohl
gerade nicht autonom im Sinne Kants. Autonomie, die auf der Annahme eines, wenn
auch nur gedachten, rationalen, selbstbestimmten Individuum beruht, kann es nicht ge-
ben. Der Mensch ist autonom, im Sinne von Eigengesetzlichkeit bzw. Selbstbestimmung,
indem er erkennt, dass er durch die von ihm selbst geschaffenen Umstinde determiniert ist und
entsprechend dieser Erkenntnis handelt. Autonomie also realisiert sich (immer wieder
aufs Neue) im Handeln, aber sie beruht auf der Erkenntnis des das Menschensein be-
stimmenden formalen WelterschlieRungsprozesses. Freies Handeln beruht also auf ei-
ner verniinftigen Einsicht (des Erkenntnissubjekts und damit zumindest des jeweiligen
Theoretikers), wenn auch nur formaler Natur. Das heifdt die Spaltung zwischen Erkennt-
nissubjekt und Erkenntnisobjekt wird als menschengedacht erkannt, die Unterschei-
dung zwischen beiden aber bleibt uniiberwindbar, insofern der Mensch gerade dadurch
gekennzeichnet ist, dass er sich im Welterschlieffungsprozess notwendig selbst objekti-
viert. Die Erkenntnis der menschengemachten Determiniertheit bzw. der Selbstobjek-
tivierung ermdglicht Autonomie, im Sinne von Eigengesetzlichkeit bzw. Selbstbestim-
mung, die die Menschen aber nur in der Praxis (indem sie sich von der Fremdbestim-
mung stets aufs Neue l6sen) und niemals alleine leben kénnen. Dennoch bleibt die, in der
Bestimmung des Menschen iiber seine Vernunft-/Denkfihigkeit angelegte Gleichheit
und die in der unterschiedlichen Realisierung dieser Fihigkeit begriindete Ungleichheit
durch die Unterscheidung in Erkennenden und Erkannten erhalten (vgl. I11.3.3).

3.2.1 Ermachtigung des handelnden Subjekts (Arendt)
Gleichwohl Arendt die Existenz letzter Wahrheiten bestreitet, so bleiben die Menschen
und bleibt der Mensch doch bestimmt iiber ihre/seine Denkfihigkeit bzw. Denktitig-
keit, die die/den Menschen zugleich als auf andere bezogene/s Wesen ausweist, wenn
auch die spezifische Konzeption des Denkens als >wirkliche Titigkeit« in der Folge eine
inhaltliche Bestimmung des Wesens des Menschen unmdglich macht: »So stark auch un-
sere Denkweisen in dieser Krise betroffen sein mogen, unsere Denkfihigkeit steht nicht
zur Diskussion; wirsind das, was die Menschen immer gewesen sind—denkende Wesen .« (Arendt
1998, 21;erste Herv. i. O., zweite Herv. F. H.) Durch die Umkehrung von Sein und Erschei-
nung (vgl. I11. 3.1) ist das Handeln nicht linger dem Denken nachgeordnet, vielmehr ist
das Denken iiber die ihm spezifische Dualitit mit dem Handeln verkniipft: »Diese Dua-
litat zwischen mir und mir macht das Denken zu einer wirklichen Titigkeit« (ebd., 184;
Herv. i. O.). Wie alle geistigen Titigkeiten ist Denken sprachlich gefasst: »Denken ohne
Sprache ist unvorstellbar« (ebd., 41). Sprache so Arendt diene auch der Verstindigung
zwischen Menschen, notig werde sie dazu aber nur, »weil die Menschen denkende We-
sen sind und als solche ihre Gedanken mitteilen miissen«; um stattfinden zu kénnen,
miissen Gedanken nicht mitgeteilt, aber ausgesprochen werden — »stumm oder horbar
im Gesprich« (ebd., 104). Das Denken ist zum Erscheinen bestimmt und verweist in sich
auf die Pluralitit. Das aber heifdt auch: Denken als solches, allein, fiir sich muss in der
Welt ohnmichtig bleiben.

In Anschluss an Kant unterscheidet Arendt das Erkennen als Tatigkeit des Verstands
vom Denken als Tatigkeit der Vernunft; Kant so Arendt habe das Denkvermégen befreit
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(vgl. ebd., 24), denn: »Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern nach Sinn.«
(ebd., 25; Herv. i. O.) Wir Menschen miissen uns die Welt erschliefSen, ihr dadurch Sinn
verleihen; tun wir dies nicht, bleiben wir Fremde in einer Welt, die uns nicht gegeben,
sondern aufgegeben ist. Der Fehler der professionellen Denker, der »Grundirrtum, dem
alle speziellen Trugschliisse nachgeordnet sind, besteht darin, den Sinn nach Art der
Wahrheit aufzufassen« (ebd.). Das »nicht im fachbezogenen Sinne« (Arendt 2007, 76)
verstandene Denken dagegen, das Denken als »geistige[s] Zwiegesprich« (Arendt 1998,
184) »kann aus jedem Ereignis entstehen« (Arendt 2007, 75). Es ist

»endlos wie das Leben, das es begleitet [...]. Gedankenginge durchdringen das Gesam-
te menschlicher Existenz, jedes, auch das primitivste menschliche Leben, ist von ihnen
gleichsam durchpfliigt, und dies Denken hat weder Anfang noch Ende, es sei denn den
Anfang, der mit der Geburt, und das Ende, das mit dem Tode gegeben ist.« (Arendt
2002, 206)

Es ist »sicherlich nicht das Vorrecht irgendeiner Art von Menschen, Philosophen oder
Wissenschaftler etc.«, allerdings ist, so Arendt, nicht zu leugnen, »daf} es weit weniger
hiufig anzutreffen ist, als Sokrates annahme« (Arendt 2007, 76). Man kann sich durchaus
»weigern zu denken«, auch wenn die Gefahr grof} ist, »nicht nur fiir mich selbst, des-
sen Rede die hchste Aktualisierung des menschlichen Sprachvermégens eingebiifdt hat
und deshalb bedeutungslos wird, sondern auch fiir Andere, die gezwungen werden, mit
einer moglicherweise hochintelligenten und doch ginzlich gedankenlosen Kreatur zu-
sammenzuleben« (ebd.).

Das Denken lisst sich vor diesem Hintergrund als >geistiges Handelns, im Gegen-
satz zum Erkennen als »geistigem Herstellen« als Titigkeit der professionellen Denker
verstehen (die logischen Verstandestitigkeiten schlieRlich sind laut Arendt »T4tigkeiten,
in denen das menschliche Gehirn eine Art >Kraftc entfaltet, die der Arbeitskraft, die sich
aus dem Stoffwechsel des Menschen mit der Natur ergibt, sehr dhnlich«ist [Arendt 2002,
207]). Arendt unterscheidet bekanntlich mit Blick auf die Menschen drei Titigkeiten, die
jeweils einer Grundbedingung menschlicher Existenz entsprechen, das Arbeiten dem
Leben, das Herstellen der Weltlichkeit und das Handeln dem »Faktum der Pluralitit«
(ebd., 17), wobei alle T4tigkeiten noch einmal »in der allgemeinsten Bedingtheit mensch-
lichen Lebens verankert« sind, »dafd es nimlich durch Geburt zur Welt kommt und durch
Tod aus ihr wieder verschwindet« (ebd., 17/18). Erkennen (als Geschift der professionel-
len Denker und der klassischen Philosophie in Abgrenzung zum Denken als wirklicher
Titigkeit) lasst sich, wie gesagt, vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung als ein dem
Herstellen dhnlicher Prozess verstehen (vgl. ebd., 207), fiir das der Menschen nicht der
Prisenz des anderen bedarf und durch das der Mensch Dauerhaftigkeit und Objektivi-
tit schafft: Die »wissenschaftlichen Resultate, die durch Erkennen gewonnen werden,
konnen wie alle anderen Dingprodukte der menschlichen Welt hinzugefiigt und in ihr
untergebracht werden« (ebd., 107). Denken dagegen als geistiges Handeln hat »weder
ein Ziel noch einen Zweck aufSerhalb seiner selbst« (ebd., 206; Herv. F. H.). So hilt Arendt
mit Blick auf Heidegger fest: »Heidegger denkt nie >iiber< etwas; er denkt etwas« (Arendt
2012b, 184), das heifdt, so lisst sich das verstehen, Denken als wirkliche Titigkeit objektiviert
nicht. Das Ziel des Denkens liegt in der Sinnstiftung, es ist als geistiges Handeln kontin-
gent. Denken ist so verstanden nicht linger kontemplative (»untitige«), weltenthobene
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Schau, sondern aktive, welterschlieRende, selbstkonstituierende Titigkeit. Denken ist
geistiges Handeln und damit frei, aber nur dort, wo es sich von dem Ziel der Festlegung
16st und Sinn stiftet, denn »die Wahrheit zwingt, und der Mensch ist nur frei, weil er
die Antwort auf die letzten Fragen nicht weif« (Arendt 1998, 261). Freiheit liegt im Han-
deln, auch im Denken, weil wir Menschen die Wahrheit nicht kennen. So ist zwar richtig,
dass Arendt Handeln und Denken unterscheidet, dennoch scheint der zentrale Punkt fiir
das Verstindnis von Arendts Denken gerade nicht der Unterschied zwischen beiden zu
sein, sondern dass Arendt das Denken (in Abgrenzung zum Erkennen) iiber das Handeln
versteht und neukonzipiert, wodurch die Trennung zwischen beiden gerade aufgehoben
wird.>*

Das Denken neigt zwar zur Objektivierung, da es in die »fortdauernde Gegenwart«
des Geistes etwas hineinzieht, »was entweder ist oder zumindest gewesen ist« (ebd., 273)
und insofern »alle Gedanken [...] nachtrigliche Gedanken« sind, doch »Denken ist im Ge-
gensatz zur Kontemplation, mit der es allzu hiufig gleichgesetzt wird, wirklich eine Ti-
tigkeit« (Arendt 2007, 92). Wihrend der, »der denket, sich selbst als eine Person oder Per-
sonlichkeit konstituiert« (ebd., 93), und der »Denkprozefs selbst [ ... mit allen anderen T4-
tigkeiten unvereinbar« ist, »muf3 der Kiinstler, aber auch der schreibende Philosoph« »ge-
rade den reinen Denkprozef3, den eigentlichen Gedankengang [...] unterbrechen, wenn
er das Gedachte so verwandeln will, daf es sich einer schriftlich-verdinglichenden Darstel-
lung eignet« (Arendt 2002, 206; Herv. F. H.). Der Ort des Denkens als Titigkeit (das in
Abgrenzung zum Erkennen nach Sinn sucht), der Platz des denkenden Ichs, ist die Liicke
zwischen Vergangenheit und Zukunft, »jenes geheimnisvolle und schliipfrige Jetzt, eine
bloRe Liicke in der Zeit, auf die nichtsdestoweniger die festeren Zeitformen der Vergan-
genheit und der Zukunft insofern hingeordnet sind, als sie das bezeichnen, was nicht
mehr ist, und was noch nicht ist« (Arendt 1998, 204; Herv. i. O.) — wo, so liefRe sich das
verstehen, der Geist weder erkennt noch will, wo wir Menschen beidem so weit entriickt
sind,

»dafl wir dazu gut sind, ihren Sinn zu finden, die Stellung des >Schiedsrichters« ein-
zunehmen, des Richters und Beurteilers der vielfiltigen, nie endenden Geschéifte der
menschlichen Existenz in der Welt, eine Stellung, die nie zu einer endgiiltigen Losung

54  Wo Denken und Handeln in der Arendt-Forschung in Bezug zueinander gesetzt werden, wird
meist der Unterschied zwischen beiden hervorgehoben; so hilt etwa Jerome Kohn fest: »It is dif-
ficult to imagine the distinction between the activities of thinking and acting more sharply drawn
than it is by Arendt. It is not a question of two ways of life, an old story, or of the relation of the-
ory and practice, a modern variant. Itis rather that the two experiences have nothing in common:
doing something in the world that is irrevocable, and>nothing’ in the world, in fact that have been
followed as soon as the thinking process ceases« (1990, 130); dhnlich hilt HansJonas fest: »Hier nun
senkt sich eine seltsame >Unsichtbarkeit« Giber die Insel des Denkens und macht sie zum dufers-
ten Gegensatz der eminenten, der strahlenden Sichtbarkeit des Handelns«, um abschlieflend als
vorgeblich von Arendt nicht mitgedacht zu kritisieren, was meines Erachtens Arendts Neukonzep-
tion des Denkens gerade ausmacht: »Und demnach, wer immer zu dieser Tradition beigetragen,
ihr das Seine hinzugeflgt hat, hat gehandelt. Und damit schlief3t sich wieder der breite Spalt, den
der Gegensatz von sichtbarer Handlung und unsichtbarem Gedanken geoffnet hatte.« (ebd., 934)
Eine Ausnahme bildet Roger Berkowitz (2010), der die zentrale Rolle des privaten Bereichs und der
dort vollzogenen Tatigkeit des Denkens fiir den politischen Raum betont.
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dieser Ratsel verhilft, die aberimmer neue Antworten auf die Frage bereit hat, um was
es bei alledem wohl gehe.« (ebd., 205)

Zwar ist das Denken zu verstehen als »das hochste und vielleicht reinste Tdtigsein, von
dem die Menschen wissen« (Arendt 2002, 17); so kann Arendt mit Blick auf das Denken
die Vita activa mit einem Rekurs auf Cato beschlieflen mit den Worten: »Niemals ist man
titiger, als wenn man dem dufderen Anschein nach nichts tut, niemals ist man weniger
allein, als wenn man in der Einsamkeit mit sich allein ist« (ebd., 415); doch auch das
Denken als geistiges Handeln bleibt entriickt, im doppelten Sinn. Zum einen fiihrt es,
selbst wenn die Pluralitit im Denken im Keim angelegt ist, auch unter den giinstigs-
ten Umstinden, in denen das Zwiegesprach den anderen einschlief3t, »nie zum Wir, der
wahren Pluralitit des Handelns« (Arendt 1998, 427); zum anderen kann diese metapho-
rische, tastende Anniherung an den Ort des Denkens »nur auf dem Gebiet der geistigen
Erscheinungen Giiltigkeit haben« — und hierher gehort auch die in Teil I herausgearbei-
tete antiessentialistische Essenz des Menschseins, die Arendt mit Blick auf den Ort des
Denkens zuspitzt: »Nur sofern der Mensch denkt, und das heift nach Valéry, sofern er
nicht ist, lebt der Mensch - »er<, wie ihn Kafka so treffend nennt, nicht etwa >jemand< —
in der vollen Aktualitit seines konkreten Seins, in dieser Liicke zwischen Vergangenheit
und Zukunft, in dieser Gegenwart, die zeitlos ist.« (ebd., 205; erste Herv. i. O., zweite
Herv. F. H.) Nur insoweit der Mensch sich im Denken nicht als Jemand konstituiert und
insofern er nicht als Person erscheint, also nicht ist, weil das Denken, wie man mit Aris-
toteles sagen konnte, >ein Denken des Denkens« ist, existiert der Mensch.

Wo sich der Mensch im Denken selbst konstituiert, wird er zur Person, die handelnd
und sprechend erscheint und gerade nicht fixierbar ist. Dauerhaft objektivieren, sprich
inhaltlich bestimmen lisst sich weder das Wesen der einzelnen Person, solange sie lebt
und handelnd und sprechend immer wieder neu erscheint, noch das Wesen des Men-
schen. Eine inhaltliche Bestimmung dessen, »was der Mensch ist«, muss laut Arendt
scheitern, weil »die differentia specifica des Menschseins ja gerade darin liegt, daf} der
Mensch ein Jemand ist und dafd wir dies Jemand-Sein nicht definieren kénnen, weil wir
es mit nichts in Vergleich setzen und qua Wer-Sein gegen keine andere Art des Wer-Seins
absetzen konnen« (Arendt 2002, 223). Man konnte auch sagen, weil die Besonderheit
des Menschen in seiner auf der Fihigkeit zu Denken als einer sprachlichen Titigkeit be-
griindeten Nicht-Objektivierbarkeit liegt. Den Menschen gibt es nicht bzw. er lisst sich
sprachlich nicht fixieren, die Sprache versagt »vor dem lebendigen Wesen der Person,
das sich im Verlauf des Sprechens und Handelns dauernd zeigt« (ebd.).

Die Umkehrung von Sein und Erscheinung und die damit verbundene Bestimmung
des Denkens iiber das Handeln macht das Politische als »Zusammen- und Miteinander-
sein der Verschiedenen« (Arendt 2003, 9) zur existentiellen Voraussetzung des Mensch-
seins. Die Person ist existentiell darauf angewiesen, in einem Beziehungssystem zu le-
ben. Die Situation der Staatenlosen zeigt dies besonders deutlich: »Sie waren politisch
(aber natiirlich nicht personal) der Fihigkeit beraubt, Uberzeugungen zu haben und zu
handeln. Es stellte sich heraus, dafd diese Fihigkeiten selbst nur funktionieren kénnen,
wenn sie durch ein Recht gesichert sind« (Arendt 1986, 614). Diese Fihigkeit nur perso-
nal zu besitzen, das heifSt sich denkend als Person zu konstituieren, reicht nicht aus. So
mussten die Wenigen, die in Nazi-Deutschland vollkommen heil und schuldlos blieben,
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weil sie sich — im Unterschied zur »Gedankenlosigkeit«, zum »Fehlen des Denkens«, die
Arendt im Eichmann-Prozess beobachtet (vgl. Arendt 1998, 14) — als Personen denkend
konstituierten und infolgedessen sagten »Das kann ich nicht tung, in der Welt ohnméch-
tig bleiben (vgl. Arendt 2007, 51 ff.). Der Unterschied zwischen Denken und Handeln ist
fiir Arendt, entsprechend ihres Konzepts der Person, mit Ohnmacht und Macht gleich-
zusetzen: »Macht kann bei menschlichen Wesen, die nicht allmichtig sind, nur in einer
der viele Formen der menschlichen Pluralitit ihren Wohnsitz haben, wogegen jede Art
der menschlichen Singularitit per definitionem ohnmaichtig ist.« (ebd., 93)

Entsprechend der Neubestimmung des Denkens lésen sich bei Arendt Wissen
und Macht. Macht griindet im Handeln, genau genommen im Miteinander-Handeln:
»Macht entspricht der menschlichen Fihigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun,
sondern sich mit anderen zusammenzuschliefRen und im Einvernehmen mit ihnen zu
handeln.« (Arendt 2011, 45; Herv. i. O.) Gewalt dagegen ist gewissermaflen gleichbe-
deutend mit dem traditionellen, ideologischen Machtverstindnis des metaphysisch-
theologischen wie naturalistischen Paradigmas, das Macht an Wissen bindet und daraus
die Legitimation ableitet, die so legitimierten Unterwerfungsverhiltnisse aufgrund des
Absolutheitsanspruchs des Wissens auch gewaltsam umzusetzen, das also davon aus-
geht, »dafd Gewalt nichts weiter ist als die eklatanteste Manifestation von Macht« (ebd.,
36). Insofern spricht Arendt der Gewalt einen instrumentellen Charakter zu: »Gewalt
ist ihrer Natur nach instrumental; wie alle Mittel und Werkzeuge bedarf sie immer
eines Zwecks, der sie dirigiert und ihren Gebrauch rechtfertigt. Und das, was eines
anderen bedarf, um gerechtfertigt zu werden, ist funktioneller, aber nicht essentieller
Art.« (ebd., 52) Gewalt verweist auf Erkennen, das eben diesen Zweck produziert, Macht
auf Handeln, das sich so als Ermichtigung verstehen lisst und auf einer radikalen
Emanzipation des Denkens und Handelns beruht.

Die Neukonzeption des Denkens als geistiges Handeln impliziert ein radikales (das
heifdt an die Wurzel gehendes) nicht an (eine bestimmte oder unbestimmte) Praxis ge-
bundenes Konzept der Emanzipation®: eine radikale Emanzipation von jeglicher an-
thropologischen Festlegung, wie sie die traditionelle Philosophie vorgenommen hat und
die sich mit Arendt als Entpolitisierung verstehen lisst. Eine Emanzipation gewissermafSen
des Menschseins von dem Menschen. Zu Beginn der Vita activa hilt Arendt fest: »Jede wie
auch immer geartete >Idee vom Menschen tiberhaupt« begreift die menschliche Plurali-
tit als Resultat einer unendlich variierbaren Reproduktion eines Urmodells und bestrei-
tet damit von vornherein und implicite die Méglichkeit des Handelns.« (Arendt 2002,
17) So kann das Handeln erst befreit werden durch die Verabschiedung von der Idee des
Menschen iiberhaupt. Vor diesem Hintergrund erst scheint Arendts Kennzeichnung des
Handelns als Neuanfang, als »Geburt des Jemands« (ebd., 217), vollumfinglich verstind-
lich: »Philosophisch gesprochen ist Handeln die Antwort des Menschen auf das Gebo-
renwerden als eine Grundbedingung seiner Existenz: Da wir alle durch Geburt, als Neu-
ankdmmlinge und als Neu-Anfinge auf die Welt kommen, sind wir fihig, etwas Neues

55  Arendtselbstsprichtim vorliegenden Zusammenhang nicht von »Emanzipation«; dieser Umstand
und die >nur< formale Konzeption scheint der Grund, dass das Konzept der Emanzipation in der
Arendt-Forschung kaum (bzw. nur im Zusammenhang mit der Emanzipation der Juden) Beach-
tung findet.
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zu beginnen« (Arendt 2012f, 204). Freiheit setzt bei Arendt reale Emanzipation nicht vor-
aus, die Emanzipation liegt in der Umkehrung und damit Auflésung der Zwei-Welten-
Lehre und damit der Umkehrung des Bestimmungsverhiltnisses zwischen Denken und
Handeln. Es handelt sich um eine Emanzipation des Denkens und Handelns selbst, eine
Befreiung von aller gedachten Festlegung; gerade nicht, wie im Fall ideologischen Den-
kens, um eine »Emanzipation des Denkens von erfahrener und erfahrbarer Wirklichkeit«
(Arendt 1986, 965).

Der Grund fiir diese radikale Konzeption der Emanzipation und damit der Grund fir
Autonomie liegt in der — mit Blick auf die zentrale Rolle der Pluralitit in Arendts Den-
ken vielleicht zunichst iiberraschenden — Betonung der Intersubjektivitit der sprach-
lich konzipierten Welterschliefdung. Zwar verweist die Sprachfihigkeit darauf, dass die
Menschen nur in Mehrzahl existieren — »Menschen sind nur darum zur Politik begab-
te Wesen, weil sie mit Sprache begabte Wesen sind« (Arendt 2002, 11) — und damit auf
die Intersubjektivitit, also auf die Angewiesenheit der Person auf ein Beziehungsnetz, in
dem sie allererst erscheinen und also nur sein kann. Doch Arendt betont mit dem Kon-
zept des Neuanfangs die Intersubjektivitit, ebenso wie durch ihr Verstindnis von Sprache
als schopferisches (weniger denn als determinierendes) Vermogen: »Sprechen [...] ent-
spricht der in dieser Geburt vorgegebenen absoluten Verschiedenheit« (ebd., 217). An-
ders gesagt: Bei Arendt erscheint die Person, deren Konstitution im Denkprozess, die-
sem Erscheinen vorgeordnet ist. Die Konstitution der Person ist, wenn auch kein von
dieser Welt losgeldster, jedoch selbst zunichst kein inter-, sondern ein innersubjektiver
Prozess: »Was wir iiblicherweise Person oder Persdnlichkeit — im Unterschied zu einem
blof3 menschlichen Wesen oder einem Niemand - nennen, entsteht gerade aus diesem
wurzelschlagenden Denkprozef3.« (Arendt 2007, 85) Das Subjekt konstituiert sich nicht
in der Interaktion mit den anderen, sondern im geistigen Zwiegesprich mit sich selbst,
doch dieser Prozess verweist auf die Pluralitit, auf die anderen: ohne dass das Subjekt,
die Person erscheint, ist es nicht (vgl. Arendt 1998, 184).

Das emanzipative Potential bzw. das Potential, sich die Welt neu anzueignen, liegt
mit Blick auf der dem Handeln vorgingigen Konstitution der Person im Denkprozess in
der Sprache. Entsprechend der Vorrangigkeit der Subjektivitit bzw. der Inneraktion vor
der Interaktion verbiirgt auch die Sprache bei Arendt in erster Linie Autonomie, sie de-
terminiert nie absolut: »Keine Sprache besitzt einen fertigen Wortschatz fiir die Bediirf-
nisse des Geistes; stets werden Worter geborgt, die urspriinglich entweder eine Sinnes-
erfahrung oder eine andere Alltagserfahrung bedeuteten.« (Arendt 1998, 107) Das schép-
ferische Potential der philosophischen wie des grofiten Teils der dichterischen Sprache
liegt fiir Arendt in ihrem metaphorischen Charakter, in dem Sinn, dass sie - hier zitiert
Arendt Shelly — »die bisher unbemerkten Beziehungen der Dinge herausstellt und die-
ser Auffassung Dauer verleiht« (Hervorhebung H. A.)« (ebd.). Die Sprache iiberbriickt so
»die Kluft zwischen dem Reich des Unsichtbaren und der Welt der Erscheinungen« (ebd.,
113). Genau genommen wird im schopferischen Potential der metaphorischen Sprache
des Denkens dessen Weltlichkeit erst vollig offenbar:

»Wenn die Sprache des Denkens wesentlich metaphorisch ist, so folgt, daf die Erschei-
nungswelt in das Denken auch ganz abgesehen von den Bediirfnissen unseres Korpers
und den Anspriichen unserer Mitmenschen hineinkommt, welche uns ohnehin wieder
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in sie zuriickholen. [...] Es gibt nicht zwei Welten, denn die Metapher vereinigt sie.« (ebd.,
114; Herv. F. H)

Die spezifische, unauflsliche Zweiseitigkeit der Intersubjektivitit des Menschseins
spiegelt sich in zwei einander gegeniiberstehenden Interpretationen der Konzeption
des Politischen bei Arendt. Wihrend die deliberative Lesart das partizipatorische, asso-
ziative, kommunikative Moment in Arendts Denken betont (vgl. Benhabib 1992; 2006;
Habermas 1976; 1998, 182—186), riickt die agonistische Lesart stirker das Partikulare,
die Differenz und den Konflikt in den Fokus (vgl. v. a. Honig 1988; 1993; 1995; auch Villa
1996; 1999).°¢ Die anthropologische Argumentation zeigt die Verschrinkung beider
Perspektiven, insofern das Partikulare, das Besondere, die menschliche Differenz dem
Assoziativen vorausgeht, gleichwohl ohne Letzteres nicht in Erscheinung treten und
also nicht sein konnte. Das Miteinander-Handeln und -Sprechen ist so verstanden die Ermag-
lichungsbedingung der im Handeln und Sprechen zum Ausdruck kommenden Differenz, die sich
im Denken konstituiert, aber zum Erscheinen des politischen Raums bedarf. Das assoziative
Moment ist Bedingung fir das agonale Moment des Politischen als Ausdruck mensch-
licher Differenz. Es liegen so verstanden bei Arendt keine einander widersprechenden
Konzepte politischen Handelns vor (vgl. Villa 1996, 56) und auch keine Entwicklung von
einer durch die Antike inspirierten agonalen Perspektive der Vita activa zu einer stir-
ker partizipatorisch geprigten Perspektive in den spiteren Schriften, vor allem in On
Revolution (vgl. Parekh 1981, 174 f.; Benhabib 1992, 78). Vielmehr ist Arendts Denken der
Versuch, Verschiedenheit und Gleichheit (bzw. das Individuelle und das Allgemeine des
Menschseins, deren Verhiltnis alles anthropologische Denken beschiftigt und in der
Spaltung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt im naturalistischen Paradigma
miindet), im Konzept des (sprachlichen) Handelns selbst, als der maf3geblichen mensch-
lichen Titigkeit, durch die die Person, die sich zuvor im Denkprozess konstituiert,
erst den anderen erscheint, zu verséhnen. So ist Bonnie Honig einerseits zustimmen,
wenn sie konstatiert: »Arendt’s actors [...] presuppose an unstable, multiple self that
seeks its, at best, episodic self-realization in action [...]. This self is not, ever, one. It is
itself the site of an agonistic struggle« (Honig 1995, 141/142). Andererseits aber bedeutet
das, dass, anders als Honig an anderer Stelle (1993) konstatiert, der Agonismus (im
vorliegenden Verstindnis genauer: die menschliche Differenz und nur in zweiter Linie
der Agonismus als politischer Ausdruck der Differenz) des Miteinander-Handelns als
seiner Ermoglichungsbedingung bedarf: »Es ist der tiefe, iiber alles im gew6hnlichen
Sinne Politische hinweggreifende Sinn des Offentlichen, dafk [...] dies Personenhafte in
einem Menschen, nur da erscheinen kann, wo es einen 6ffentlichen Raum gibt.« (Arendt
20124, 92)

Mitdem radikalen, formalen Konzept der Emanzipation, das sich zugleich als Eman-
zipation von der Entpolitisierung der philosophischen Tradition fassen lisst und der da-
mit verbundenen Authebung der Subjekt-Objekt-Spaltung korreliert ein formales Kon-

56  Fir die unterschiedlichen Lesarten, die Arendt gleichermafen vereinseitigen vgl. Strafdenberger
(2015, insb. Kap. 5); Grit Strafenberger betont demgegeniiber den »performativen Charakter von
Arendts dramaturgischer Handlungstheorie«, der nicht nur fiir die kommunikativ-assoziative Di-
mension des politischen Handelns gelte, sondern auch auf der expressiv-agonale Ebene deutlich
hervortrete (170 f.).
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zept der Entfremdung.”” Die Funktion unhérbaren Sprechens mit sich selbst im Rah-
men der Tatigkeit des Denkens, so Arendt, sei die Bewiltigung dessen, was im Rahmen
der Alltagserscheinungen unseren Sinnen gegeben sei: »[D]as Bediirfnis der Vernunft
besteht darin, Rechenschaft zu geben [...]. Dieses Bediirfnis entspringt nicht dem Erkennt-
nisdrang [...], sondern aus dem Sinnstreben« und vor dem Hintergrund der metaphori-
schen Sprache fihrt sie fort: »Das blof3e Benennen von Dingen, die Schaffung von Wor-
tern, ist die menschliche Art der Aneignung und gewissermafien der Aufthebung der Ent-
fremdung von der Welt, in die ja jeder als Neuling und Fremder hineingeboren wird.«
(Arendt 1998, 104/105; Herv. i. O.) Damit verbunden ist zugleich die Moglichkeit der ver-
fehlten, niamlich der nur erkennenden, nicht Sinn schaffenden Aneignung der Welt. So
verweist Arendt in der Einleitung zur Vita activa auf die ihre Untersuchung anleitende
Praxis; die Besinnung auf die Bedingungen, unter denen die Menschen bisher gelebt
haben, sei geleitet »von den Erfahrungen und den Sorgen der gegenwirtigen Situation«
(Arendt 2002, 13) (Arendt erwihnt die Mondlandung, die Schaffung kiinstlichen Lebens,
die Automation [vgl. ebd., 7-13]) und damit sei die Absicht der historischen Analysen,
»die neuzeitliche Weltentfremdung in ihrem doppelten Aspekt: der Flucht von der Er-
de in das Universum und der Flucht aus der Welt in das Selbstbewusstsein, in ihre Ur-
spriinge zu verfolgen« (ebd., 15). Gewissermaflen, so lisst sich das verstehen, sind die
zeitgeschichtlichen Entwicklungen nur Ausdruck des Grundwiderspruchs des voraus-
gegangenen Paradigmas: Der Mensch macht sich selbst zum Schépfer und ist doch Teil
dieser seiner Schopfung:

»Sollte sich herausstellen, daf Erkennen und Denken nichts mehr miteinander zu tun
haben, daf wir erheblich mehr erkennen und daher auch herstellen kénnen, als wir
denkend zu verstehen vermogen, so wiirden wir wirklich uns selbst gleichsam in die
Falle gegangen sein, bzw. Sklaven [...] unseres eigenen Erkenntnisvermdgens gewor-
den sein« (ebd., 11).

Vor dem Hintergrund politikwissenschaftlicher Anthropologie ist Entfremdung bei
Arendt nicht nur als Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt, sondern in
letzter Konsequenz als absolute Objektivierung unserer selbst zu verstehen und damit als
Verlust unserer Denkfihigkeit, die erst den Jemand konstituiert; entsprechend kritisiert
Arendt die Entwicklung hin zur Arbeitsgesellschaft, die sich nur noch auf die Tatigkeit
der Arbeit versteht: »[D]iese Gesellschaft kennt kaum noch vom Hérensagen die sinn-
volleren und héheren Titigkeiten, um derentwillen die Befreiung [von den Fesseln der
Arbeit] sich lohnen wiirde« (ebd., 13).

3.2.2 Dynamisierung des Wissen-Macht-Komplexes (Foucault)

Auch bei Foucault bildet die Neukonzeption des Denkens das zentrale Moment der
anthropologischen Argumentation. Entsprechend hilt er auf die Frage von Rux Martin
nach der Bedeutung des Titels seines Lehrstuhls am Collége de France »Professor fiir
die Geschichte der Denksysteme« nicht nur fest: »Mein Arbeitsfeld ist die Geschichte
des Denkens«, sondern auch: »Der Mensch ist ein denkendes Wesen.« (Foucault 2005u

57  Das Konzept der Entfremdung in Arendts Denken wurde nur selten ausfithrlich behandelt; Aus-
nahmen bilden Jaeggi 1997 und Sérensen 2015.
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[1984], 960; Herv. F. H.) Auch bei Foucault ist das Denken nicht von der diesseitigen Welt
zu losen, das Denken ist nicht unabhingig von den gesellschaftlichen Umstinden zu
verstehen: »Die Art, wie er [der Mensch] denkt, hingt mit der Gesellschaft, der Politik,
der Wirtschaft und der Geschichte zusammen, aber auch mit allgemeinen, universellen
Kategorien und formalen Strukturen.« (ebd.) Diese Synthese scheint fiir Foucault die
Eigenheit des Denkens auszumachen, es ist weder durch das eine noch durch das an-
dere alleine zu erkliren; einerseits ist das Denken »etwas anderes als gesellschaftliche
Interaktion«, andererseits ist es aber auch nicht als rein theoretische Angelegenheit zu
betrachten: »Die Art, wie Menschen wirklich denken, lasst sich nicht angemessen mit
universellen logischen Kategorien erschliefRen.« (ebd.; Herv. F. H.) Zwischen beidem
zu vermitteln, darin liegt die Aufgabe fiir Foucault: »Zwischen der Sozialgeschichte
und den formalen Analysen des Denkens gibt es eine Strafle — vielleicht nur eine sehr
schmale —, die der Historiker des Denkens nimmt.« (ebd.)

Hier wird nicht nur deutlich, dass das Denken im gesellschaftlichen Paradigma nie
als von der diesseitigen Welt zu losende Tatigkeit zu verstehen ist, zugleich bleibt eine
formale Analyse des Denkens moglich, die fiir die Darstellung der anthropologischen Ar-
gumentation von besonderem Interesse ist. Wenn »man unter Denken den Akt versteht,
der in ihren diversen moéglichen Beziehungen ein Subjekt und ein Objekt setzt« (Fou-
cault 2005m [1984], 777), dann riickt dadurch die Dimension 2b des anthropologischen
Arguments in den Fokus und damit die Frage nach Wissen und Macht. Zunichst aber
kommt in dieser Bestimmung des Denkens die Nicht-Objektivierbarkeit des Menschen
zum Ausdruck; der Mensch kann, indem er denkt, nicht anders als sich zu objektivieren,
das aber verweist auf die Nicht-Feststellbarkeit des Menschen, auf die Vielfalt méglicher
Beziehungen, in die sich der Mensch zu sich selbst setzen kann. In einer Erlduterung der
berithmten Stelle zum »Tod des Menschen« hilt Foucault fest,

»dass die Menschen im Laufe ihrer Geschichte niemals aufgehort haben, sich selbst
zu konstruieren, das heifdt ihre Subjektivitit bestidndig zu verschieben, sich in einer
unendlichen und vielfaltigen Serie unterschiedlicher Subjektivititen zu konstruieren.
Diese Serie von Subjektivititen wird niemals zu einem Ende kommen und uns niemals
vor etwas stellen, das >der Mensch«wire.« (Foucault 2005a [1980], 94)

Die Subjektivitit ist nicht fixierbar, sondern verandert sich mit der Erfahrung;*® so kon-
statiert Foucault, »dass das Subjekt nicht eins ist, sondern zerrissen; nicht souverin,
sondern abhingig; nicht absoluter Ursprung, sondern stets wandelbare Funktion« (Fou-
cault 2001e [1969], 1003). Das Subjekt »ist keine Substanz. Es ist eine Form, und diese
Form ist weder vor allem noch durchgingig mit sich selbst identisch« (Foucault 2005r
[1984], 888; Herv. F. H.). Das formale Bild vom Menschen wird gerade durch die Doppel-
identitit des Menschen als Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt bestimmt:

»Der Mensch ist ein Erfahrungstier: Er tritt stindig in einen Prozefd ein, der ihn als Ob-
jekt konstituiert und ihn dabei gleichzeitig verschiebt, verformt, verwandelt—und ihn

58  Thomas Schifer spricht mit Blick auf Foucaults Konzeption von »anarchische[r] Subjektivitit«: »als
sanarchischcist sie deshalb zu bezeichnen, weil ihre Gesetzlosigkeit darin besteht, sich kritisch ge-
gen jede Form des Daseins zu verhalten, sich keiner Lebens-, Denk- oder Sprechweise verpflichtet
zu wissen, kurz: der Welt nicht verfallen zu wollen« (2016, 54).

223


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

224

Der Mensch als politisches Argument

als Subjekt umgestaltet. Das war es, was ich sagen wollte, als ich undeutlich und vereinfa-
chend vom Tod des Menschen sprach; aber ich gebe nichts Grundsatzliches auf.« (Foucault
1996, 85; Herv. F. H.)

Denken also heifdt Selbstobjektivierung: So ist »eine kritische Geschichte des Denkens
eine Analyse der Bedingungen, unter denen bestimmte Beziehungen von Subjekten zu
Objekten in dem Maf3e geformt und verindert werden, wie diese konstitutiv fiir ein mog-
liches Wissen sind« (Foucault 2005m [1984], 777).

Auch bei Foucault sind Denken und Handeln unaufléslich verkniipft:

»Wir alle sind lebende und denkende Subjekte. Wogegen ich mich wende, ist die
These, dass zwischen der Sozialgeschichte und Ceistesgeschichte ein Bruch bestehe.
Demnach soll die Sozialgeschichte beschreiben, wie Menschen handeln ohne zu
denken, und die Geistesgeschichte soll beschreiben, wie Menschen denken ohne
zu handeln. Aber jeder Mensch handelt und denkt zugleich. Das Handeln und die
Reaktionen von Menschen sind mit ihrem Denken verkniipft, und natiirlich ist das
Denken mit der Tradition verbunden.« (Foucault 2005u [1984], 964; vgl. auch Foucault
2005¢ [1981], 221/222)

Das Denken bleibt bei Foucault jedoch (obwohl selbst Praxis) Praxis beherrschend bzw.
wird, wie Foucault im Vorwort zu Sexualitit und Wahrheit festhilt, »als die eigentliche Form
des Handelns betrachtet, als das Handeln, insofern es das Spiel des Wahren und des Fal-
schen, die Annahme oder die Zuriickweisung der Regel, das Verhiltnis zu sich und zu
den anderen impliziert« (Foucault 2005i [1984], 710; Herv. F. H.). Entsprechend, so Fou-
cault hier weiter, werde die Untersuchung der Erfahrungsformen »ausgehend von einer
Analyse der diskursiven und nicht-diskursiven >Praktiken«< geschehen, wenn man damit
die verschiedenen Handlungssysteme bezeichnet, insofern sie von dem so verstandenen
Denken beherrscht werden« (ebd.; Herv. F. H.). Als denkende Wesen sind wir Objekte unse-
rer selbst, alles Handeln ist von den je durch das Denken konstituierten Subjekt-Objekt-
Verhaltnissen determiniert bzw. findet vor diesem Hintergrund statt. Foucault fasst das
Denken als Handeln neu, er dreht aber die Hierarchie zwischen Denken und Handeln
nicht gleichermaflen um wie Arendt, das Denken determiniert als »eigentliche Form des
Handelns«<vielmehr weiterhin das Handeln.

Auf die Frage, wie bewusste Verinderung moglich sei, antwortet Foucault: »Ich weif3
nicht, wie sie auf den Gedanken kommen, ich hielte Verinderung fiir unméglich, denn
was ich untersucht habe, war immer mit politischem Handeln verbunden. Uberwachen
und Strafen ist ein einziger Versuch, diese Frage zu beantworten und zu ermitteln, wie
sich neue Denkweisen bildeten.« (Foucault 2005u [1984], 964) Noch einmal wird hier
deutlich, dass Foucault stirker als Arendt auf der Seite des Denkens bleibt, Verinde-
rungen gehen vom Denken, von neuen Denkweisen aus, die durch Erfahrungen bzw.
Problematisierungen herbeizufiihren sind, also durch kritische Geschichtsschreibung.
Freiheit liegt im Handeln, aber wie die Menschen handeln, ist nicht unabhingig von
Denkweisen und Denkweisen sind nicht unabhingig vom zuvor Gedachten und Gesag-
ten. Freiheit geht vom Denken aus, insofern Denken selbst ein Handeln ist. Man kdonne,
so Foucault, keinen Gegensatz herstellen »zwischen Kritik und Verinderung, zwischen
»ideeller« Kritik und >realer< Verinderung« und auch hier wird der Vorrang der Kritik
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deutlich, die bereits Verinderung bedeutet: »Kritik heifdt nicht, dass man lediglich
sagt, die Dinge seien nicht gut so, wie sie sind. Kritik heif3t herausfinden, auf welchen
Erkenntnissen, Gewohnheiten und erworbenen, aber nicht reflektierten Denkweisen
die akzeptierte Praxis beruht.« (Foucault 2005c [1981], 221) Das Handeln beruht auf
Denkweisen, die selbst Praxis sind und die man nicht als wahr oder falsch kritisieren,
sondern aufgrund der darin enthaltenen Festlegung durch neue Erfahrungen infrage
stellen muss. Wir konstituieren uns im Denken (und Handeln) als Subjekt und Objekt,
das ist unhintergehbar, die inhaltlich leere Form des Menschseins; das Ziel ist es, die
dadurch unvermeidlich entstehenden Machtbeziehungen flexibel zu halten und so
selbst zu kontrollieren; anders gesagt, das Ziel ist Handeln (und Denken als eigentliche
Form des Handelns) auf Grundlage der durch die kritische Geschichte des Denkens
ermoglichten fundamentalen Erkenntnis des Menschseins als stindigen Prozesses der
Subjektivierung und damit zugleich der (Selbst-)Objektivierung.

Foucaults Ziel sind dann auch Erfahrungen, ist eine Grenzerfahrung, »die das Sub-
jekt von sich selbst losreifdt« (Foucault 2005a [1980], 54) und den Menschen vor Augen
fithrt, »dass sie weit freier sind, als sie meinen« (Foucault 2005u [1984], 960); es geht
ihm also darum, eine Erfahrung zu ermdglichen, aus der das Subjekt verdndert hervor-
geht. Foucaults (politisches) Denken dreht sich um die Offenlegung der Kontingenz: »Ich
mochte zeigen, dass viele Dinge, die Teil unserer Landschaft sind — und fiir universell ge-
halten werden —, das Ergebnis ganz bestimmter geschichtlicher Verinderungen sind. Al-
le meine Untersuchungen richten sich gegen den Gedanken universeller Notwendigkei-
ten im menschlichen Dasein.« (ebd., 961) Die dynamische Konzeption des Menschseins
und damit die Emanzipation, die dem gesellschaftlichen Paradigma eingeschrieben ist,
wird bei Foucault besonders deutlich, insofern es ihm explizit um die Kontingenz der un-
vermeidbaren Subjektivierungen geht. Darin ist zugleich das Ziel enthalten, Subjekt und
Objekt zu versdhnen, was aber nie vollig gelingen kann. Dem kritischen Denken, das die
formale Struktur des Denkens offenlegt, ist die Emanzipation eingeschrieben, die Arbeit
des Denkens fithrt nicht zu Pessimismus, im Gegenteil:

»Es ist die Bindung an den Grundsatz, dass der Mensch bis in seine stummsten Prakti-
ken hinein ein denkendes Wesen ist, und dass das Denken nicht das ist, was uns veran-
lasst, an das zu glauben, was wir denken, und auch das zuzugeben, was wir tun; son-
dern das, was uns dazu bringt, genau das zu problematisieren, was wir selbst sind. Die
Arbeit des Denkens besteht nicht darin, das Ubel zu entlarven, das allem, was existiert,
im Geheimen innewohnen wiirde, sondern die Gefahr zu erahnen, die in allem droht,
was gewohnlich ist, und alles das zur Frage zu machen, was festgefiigt ist.« (Foucault
2005l [1984], 751)

Hier ist eine vollige Offenheit angesprochen, das problematisierende Denken enthilt
keine Handlungsanweisung; der Optimismus liegt in dem Umstand, »dass es kein gol-
denes Zeitalter gibt« (ebd.):

»S0 gesehen beruht meine ganze Forschung auf dem Postulat eines unbedingten Op-
timismus. Ich unternehme meine Analysen nicht, um zu sagen: Seht, die Dinge stehen
soundso, ihrsitztin der Falle. Sondern weil ich meine, dass das, was ich sage, geeignet
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ist, die Dinge zu dndern. Ich sage alles, was ich sage, damit es niitzt.« (Foucault 2005a
[1980], 115/116)

Anders als bei Arendt meint Emanzipation bei Foucault immer Befreiung vom Gege-
benen,” allerdings genauer: nicht von konkret gegebenen Festlegungen, sondern von
der dem Menschsein, insofern sich der Mensch im Denken als Subjekt und Objekt
konstituiert, inhdrenten, unvermeidbaren Festlegung an sich, die zu analysieren und
aufzudecken Ziel seines Schaffens ist. Emanzipation meint explizit nicht Befreiung
von konkreten historischen Formen der Unterdriickung, da das in Foucaults Augen
ex negativo immer ein Bild der befreiten, wahren Identitit implizieren wiirde (was er
der Frankfurter Schule vorwirft), die es fiir ihn aber gerade nicht geben kann. An die
Stelle einer solchen »bestimmten Negationg, so hat das Hauke Brunkhorst bezeichnet,
tritt bei Foucault die »vollkommen unbestimmte Negation [...] der Kampf als Selbst-
zwecke« (Brunkhorst 1999, 228; Herv. i. 0.).°® Im vorliegenden Verstindnis liefRe sich
préziser von einer >formalen Negation« sprechen, die sich auf derselben Ebene wie die
Bestimmung des Menschseins bewegt und sich unmittelbar aus ihr ableitet. Kampf ist
dann keineswegs Selbstzweck, sondern Ausiibung der Freiheit vor dem Hintergrund
der spezifischen Form der menschlichen WelterschlieBung, vor dem Hintergrund des
Menschseins. Gleichwohl ist richtig, dass — infolge der Foucaultschen Konzeption des
Denkens bzw. der fortbestehenden Hierarchie zwischen Denk(weis)en und Handeln

59  Firden Zusammenhang von Unfreiheit, Befreiung und Freiheit vgl. Schifer 2016, 44 f.

60 Foucaultistin der Rezeption der1980er und teils 1990er Jahre immer wieder die Ausklammerung
normativer Fragen bzw. die fehlende Explikation des eigenen normativen Standpunkts vorgewor-
fen worden. Besonders prominent bei Charles Taylor, fir den sich Foucault in die Tradition der
kritischen Gesellschaftstheorie einzufiigen scheint, sich aber paradoxerweise »von der scheinbar
unausweichlichen Folgerung distanzieren« mochte, »daf namlich die Negation oder die Uberwin-
dung dieser Zustande ein Gutes fordert« (1992, 188) und bei Jiirgen Habermas, der ihm vor allem
die mangelnde Reflexion der eigenen Position vorwirft, wenn er festhilt, Foucault denke »seine ei-
gene genealogische Geschichtsschreibung nicht genealogisch« (1988, 316; Herv. F. H.). Mittlerweile
scheinen solche Grundsatzfragen in der Foucault-Forschung kaum mehr eine Rolle zu spielen, sie
rithren aber aus Sicht einer politikwissenschaftlichen Anthropologie am Grundanliegen der kriti-
schen Geschichte des Denkens, nimlich der formalen Emanzipation bzw. der Freiheit angesichts
derunvermeidbaren Selbstdetermination, vor deren Hintergrund sie konsequenterweise keine in-
haltlichen Vorgaben machen kann. Das scheintaber, wie in Teil | am Beispiel Max Horkheimers ver-
deutlichtwurde, gerade ihre Starke gegeniiber der Gesellschaftskritik der friihen Frankfurter Schu-
le auszumachen. Gleichwohl trifft Habermas’ Kritik zu, denn die kritische Geschichte des Denkens
ist in der Tat nicht nur notwendigerweise selbst in einer spezifischen Wissensformation situiert,
sie konstituiert auch ein, wenn auch nur formales, Subjekt- bzw. Subjektivierungsverstandnis; wie
bereits in Teil | dieser Arbeit ausgefiihrt, muss die kritische Geschichte des Denkens selbst in for-
maler Hinsicht als die Geschichte des Denkens verstanden werden, sprich als »wahr«im Sinne der
Wissensformation, aus der Foucault heraus argumentiert. Sie beweist damit, was sie voraussetzt,
indem sie Geschichte als Geschichte kontingenter Subjektivierungsprozesse konzipiert. Foucault
scheintsich der Problematik durchaus bewusst, wenn er festhalt: »Das Problem der Wahrheit des-
sen, was ich sage, ist fiir mich ein sehr schwieriges, ja sogar das zentrale Problem.« (20052 [1980],
55) Im vorliegenden Verstandnis erklart sich Foucaults Position und die Kritik daran aus dem Um-
stand, dass auch Foucaults Subjektivierungstheorie durch das tibergeordnete Erkenntnisprinzip
bestimmt und so nur eine anthropologische Argumentation unter anderen ist, was sie selbst nicht
zu reflektieren in der Lage ist.
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— Emanzipation anders als bei Arendt nie vollkommen sein kann, weil das Denken sich
selbst nicht emanzipieren kann: Freiheit im Sinn der Losung von jeglicher Festlegung, die
bei Arendt auf der Umkehrung und damit Einebnung des Bestimmungsverhiltnisses
von Denken und Handeln beruht (auch wenn sie auch bei Arendt mit dem Handeln
endet und nicht auf Dauer gestellt werden kann) und insofern eine Emanzipation des
Denkens ist, ist mit Foucault im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar. Im vorliegenden
Verstandnis ist Foucaults formale Negation vor dem Hintergrund der genealogischen
Geschichtsschreibung durchaus konsequent, wenn auch die daraus folgende Theorie der
Subjektivierung ebenso wie die in ihrem Rahmen negierten Fixierungen des Subjekts
durch das zugrundeliegende Erkenntnisprinzip strukturiert ist, was Foucault selbst zu
reflektieren nicht in der Lage ist.

Von der aufgrund der zentralen Bedeutung der Geschichte und damit der Vergan-
genheit untilgbaren Bindung der Freiheit an die (wenn auch in einem abstrakten Sin-
ne verstandene) Befreiung zeugt auch der Begriff der Erfahrung.® Foucault sieht die
zentrale Trennlinie, die die franzosische Philosophie auch in seiner Zeit prigt, als eine
»zwischen einer Philosophie der Erfahrung, des Sinns, des Subjekts und einer Philoso-
phie des Wissens, der Rationalitit und des Begriffs« (Foucault 2005t [1985], 944). Nicht
Handeln ist der zentrale Begrift mit Blick auf die Emanzipation, sondern Erfahrung, die
das denkende Subjekt vollzieht und der insofern ein Grad an Determiniertheit, nimlich
die dem Denken inhirente Determiniertheit, die in seiner formalen Struktur liegt, stets
eingeschrieben ist. Die durch Erfahrungen méglich werdende Reflexion der Denkwei-
sen muss konsequenterweise selbst, wenn auch nur auf formaler Ebene, eine Festlegung
vornehmen; auch das Denken des Denkens impliziert eine Subjekt-Objekt-Konstitution
bzw. impliziert Foucaults Subjektivierungstheorie. Das im franzdsischen Ausdruck »ex-
périence« mitschwingende Experimentelle bezieht sich nicht auf die Form des Denkens
selbst, die uns notwendig festlegt. So impliziert das durch die Erfahrung zu ermogli-
chende LosreifRen zugleich stets eine konkrete Form der Festlegung, von dem der Ein-
zelne sich losreiflen kann/muss, um sich erneut festzulegen.

Die unhintergehbare Determiniertheit des Menschen als Teil der erschlossenen Welt
betrifft auch und besonders den Kérper, der bei Foucault stets — und das verweist darauf,
dass auch Foucault die Trennung zwischen werdender und seiender Welt nicht auflést,
sondern umkehrt - als objektivierter in Erscheinung tritt. Der Korper (oder Leib) spielt
keine Rolle »als privilegiertes Medium der Weltwahrnehmung, aber »eine zentrale Rol-
le sowohl als Gegenstand disziplinirer Interessen wie als Ort gesellschaftlicher Prakti-
ken« (Schneider 2019, 294). Vor allem ist der Koérper kein Fixpunkt fiir die Bestimmung
des Menschen: »Nichts am Menschen - und auch nicht an seinem Leib - ist so unver-
inderlich, dass man die anderen dadurch begreifen und sich selbst in ihnen wieder er-
kennen kénnte.« (Foucault 2002 [1971], 179) Vielmehr ist er selbst Produkt der Geschichte
und insofern lasst sich von dem Leib ebenso wenig sprechen wie von dem Menschen. Fou-
cault will erklirtermafien zeigen, »wie die Machtverhiltnisse materiell in die eigentliche

61  Auf diesen zentralen Unterschied hinsichtlich der Funktion der Geschichte fir das Denken zwi-
schen Horkheimer und Foucault einerseits und Arendt und Rorty andererseits und dem damit ein-
hergehenden Fokus auf die Befreiung bzw. die Freiheit wurde bereits in Teil | dieser Studie hinge-
wiesen (vgl. 1.2.2).
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Dichte der Kérper iibergehen kénnen, ohne dass sie durch die Vorstellung der Subjekte
iibertragen werden miissen. Wenn die Macht den Kérper trifft, so nicht, weil sie zunachst
im Bewusstsein der Leute verinnerlicht wurde« (Foucault 2003 [1976], 302). Das Denken
als Akt der Subjekt-Objekt-Konstitution bzw. der Konstitution von Machtbeziehungen
konstituiert nicht nur die Seele, sondern auch den Kérper, aber sie trifft ihn unmittelba-
rer bzw. unbewusst und damit umso wirksamer:

»Der Leib: eine Flache, auf dem die Ereignisse sich einpragen (wahrend die Sprache sie
markiert und die Ideen sie auflésen); Ort der Zersetzung des Ich (dem er die Schimé-
re einer substantiellen Einheit zu unterstellen versucht); ein Kérper, der in stindigem
Zerfall begriffen ist. Die Genealogie stellt als Analyse der Herkunft eine Verbindung
zwischen Leib und Geschichte her. Sie soll zeigen, dass der Leib von der Geschichte ge-
pragt und von ihr zerstort wird.« (Foucault 2002 [1971], 174)

Der Leib wird zerstort, wie der Mensch verschwindet, die Prigung durch die Geschichte
enthilt die Moglichkeit der Emanzipation.

Foucault versucht den Macht-Wissen-Komplex auf andere Weise als Arendt zu >zer-
schlagenc. Fiir ihn ist die Verbindung uniiberwindbar, weil im Denkakt selbst enthalten,
aber durch ihre Erkenntnis kénnen wir Herr iiber sie werden und also Autonomie er-
langen, wenn auch nur indem wir die Verbindung dynamisch halten. Auch aus diesem
Wissen entspringt also Macht als Ermichtigung. Machtbeziehungen sind nicht statisch,
sie ergeben sich — zwangsliufig — im Prozess der WelterschliefSung als Prozess der Ob-
jektivierung und Subjektivierung. So hilt Foucault fest: »Das umfassende Thema mei-
ner Arbeit ist also nicht die Macht, sondern das Subjekt.« (Foucault 2005e [1982], 270)%*
Insofern es Foucault folglich nicht eigentlich um Macht, sondern um Machtbeziehun-
gen geht,® wihlt er mit seinem Forschungsansatz erklirtermafien »als Ausgangspunkt
den jeweiligen Widerstand gegen die verschiedenen Formen von Macht«, weil erst der
Widerstand die Machtbeziehungen sichtbar macht bzw. Macht als Machtbeziehungen
zeigt (ebd., 273). Das Subjekt ist, weil es sich durch den Akt des Denkens als eines inter-
subjektiven Vorgangs konstituiert, nur vor dem Hintergrund von Macht zu verstehen.

62  Dieses Bedingungsverhaltnis wird in der Forschungsliteratur (sofern sie sich mit Foucaults Erfah-
rungsbiichern befasst, die primdr Machtanalysen anstellen, nachvollziehbarerweise) oftmals ver-
kannt bzw. verkehrt; (Wissen und) Macht erscheint in der Folge als das zentrale Konzept in Fou-
caults Denken; so halt Hannelore Bublitz unter dem Stichwort »Subjekt« im Foucault-Handbuch
fest, entgegen der Annahme, Foucault habe das Subjekt eliminiert, konne man »geradezu behaup-
ten, das Subjekt sei das Thema von Foucaults machthistorischer Analyse gewesen« (Bublitz 2014, 293;
erste Herv. i. O.; zweite Herv. F. H.); auch Thomas Lemke berticksichtigt zwar »Foucaults Interesse
fiir Subjektivierungsprozesse« versteht sie aber als »das Ergebnis und die Konsequenz seiner Be-
schaftigung mit Machtpraktiken«, auch in seinen Augen stellt also Macht das zentrale Konzept in
Foucaults Denken dar: Das »reprasentiert nicht eine Aufgabe seiner Machtanalytik, sondern ihre
Erweiterung. Es handelt sich weniger um einen Abschied von der Machtproblematik als um eine
Korrektur, die in einer Kontinuitdt mit seinen fritheren Arbeiten steht und sie zugleich prazisiert
und relativiert. Diese theoretische Veranderung betrifft vor allem die Form der Konzeptionalisie-
rung von Macht« (1997, 29); Freiheit, die gleichermafRen mit der Theorie der Subjektivierung ver-
kniipft ist und die im vorliegenden Verstandnis Ziel der Machtanalysen ist, findet dagegen weit
weniger Beachtung (vgl. FN 52).

63  Zur Relationalitat des Foucaultschen Machtbegriffs vgl. Deleuze 2019, 99 ff.
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Mit Blick auf das anthropologische Argument ist das erklirbar aus dem Umstand, dass
dasim Rahmen der zweiten Dimension konzeptualisierte Subjekt-Welt/Objekt-Verhilt-
nis den Kern von Foucaults Denken bildet. Indem er Subjektivierung dynamisch und das
Subjekt als Produkt des Subjekt-Objekt-Verhiltnisses fasst, ist es zwangsliufig mit der
Frage nach der Macht verkniipft. »Subjekt« hat laut Foucault zwei Bedeutungen und das
bildet zwei Formen der Machtbeziehung ab, eine duflere und eine innere. Gegen beide
kann man ankimpfen, nur mit Blick auf letztere ist Autonomie moglich:

»Es bezeichnet das Subjekt, das der Herrschaft eines anderen unterworfen ist und in
seiner Abhangigkeit steht; und es bezeichnet das Subjekt, das durch Bewusstsein und
Selbsterkenntnis an seine eigene Identitit gebunden ist. In beiden Fillen suggeriert
das Wort eine Form von Macht, die unterjocht und unterwirft.« (ebd., 275)

Der Kampf gegen Letzteres, gegen die Formen der Objektivierung, gewinne an immer
groflerer Bedeutung, auch wenn der Kampf gegen Herrschaft nicht verschwunden sei
(vgl. ebd., 276). Auch bei Foucault tritt das politische Subjekt als eigenstindige Grofie in
Erscheinung, gleichwohl es anders als bei Arendt um seine Autonomie kimpfen muss,
im stindigen Kampf liegt mit dem Erkenntnissubjekt, das es fixieren und beherrschen
will, und dem Erkenntnisobjekt, das es vergessen und der Welt verfallen, sich der Not-
wendigkeit hingeben will.

Machtbeziehungen sind dem Menschsein inhdrent, weil sie fiir Foucault dem Prozess der (In-
ter-)Subjektivierunyg inhdirent sind; sie sind iiberall und unhintergehbar: »Wir kénnen uns
nicht aus dieser Situation herausversetzen, und wir sind nirgendwo frei von jeder Macht-
beziehung.« (Foucault 2005s [1984], 916; Herv. i. O.) Macht verstanden als Machtbezie-
hung aber impliziert Ermichtigung, weil Macht als Beziehung gestaltbar ist: »Aber wir
konnen stets die Situation umgestalten. Ich habe also nicht sagen wollen, dass wir stets
inder Falle sitzen, sondern im Gegenteil, dass wir stets frei sind.« (ebd.) Macht und Han-
deln®, Macht und Freiheit sind, wie bei Arendt, wenn auch auf andere Weise unauflgs-
lich verbunden:

»Macht kann nur iiber >freie Subjekte< ausgeiibt werden, insofern sie >frei< sind — und
damit seien hier individuelle und kollektive Subjekte gemeint, die jeweils tiber meh-
rere Verhaltens-, Reaktions- oder Handlungsmaglichkeiten verfiigen. Wo die Bedin-
gungen des Handelns vollstindig determiniert sind, kann es keine Machtbeziehung
geben.« (Foucault 2005e [1982], 287)

Macht und Freiheit stehen in einem komplexen Verhiltnis zueinander, nicht nur ist
»Freiheit die Voraussetzung von Macht [...], zugleich muss die Freiheit sich einer
Machtausitbung widersetzen, die letztlich danach trachtet, vollstindig iiber sie zu be-
stimmenc (ebd.), mit anderen Worten: Widerstand ist geboten, um die Fixierung von
Machtbeziehungen in Herrschaftszustinde zu verhindern. Wie Arendt unterscheidet Fou-
cault Macht und Gewalt, wenn auch Macht nicht durch gemeinsames Handeln definiert

64  Vgl. Foucault 2005e [1982], 286: Machtausiibung »ist ein Ensemble aus Handlungen, die sich auf
mogliches Handeln richten, und operiert in einem Feld von Méglichkeiten fiir das Verhalten han-
delnder Subjekte. [...] stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln und han-
deln kénnen. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln«.
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ist: »In Wirklichkeit sind Machtbeziehungen definiert durch eine Form von Handeln,
die nicht direkt und unmittelbar auf andere, sondern auf deren Handeln einwirkt.«
(ebd., 285) Gewalt dagegen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Handeln verhindert —
»Gewaltbeziehungen wirken auf Kérper und Dinge ein. Sie zwingen, beugen, brechen,
zerstoren. Sie schneiden alle Moglichkeiten ab. Sie kennen als Gegenpol nur die Passivi-
tit, und wenn sie auf Widerstand stofden, haben sie keine andere Wahl als den Versuch,
ihn zu brechen« (ebd.) — und instrumentell ist: Gewalt ist ein »Mittel [...], nicht aber
Prinzip oder Wesen der Machtausiibung« (ebd., 286).

Die Offenlegung des Denkens als >Akt [...], der in ihren diversen moglichen Bezie-
hungen ein Subjekt und ein Objekt setzt< und der damit einhergehende Fokus auf das
Verhiltnis von Wissen und Macht enthilt ein emanzipatives Potential, das aber selbst
eine Erkenntnis voraussetzt, die man verfehlen kann und die so auch die Moglichkeit
der Entfremdung impliziert. Foucault grenzt sich zwar vom Begriff der Entfremdung als
Begriff der marxistischen Tradition ab, weil er einen marxistischen Humanismus impli-
ziere und damit die Befreiung des eigentlichen Wesens, mithin die Aufthebung der Ent-
fremdung von diesem eigentlichen Selbst. Der Frankfurter Schule gehe es um die Befrei-
ung unserer gefangenen Natur, nicht um die Schépfung von etwas ganz anderem (vgl.
Foucault 2005a [1980], 92/93): »Auf diese Weise erklirt sich ihre spezielle Ankniipfung
an bestimmte Freud’sche Begriffe, etwa das Verhiltnis zwischen Entfremdung und Re-
pression, zwischen Befreiung und der Authebung von Entfremdung und Ausbeutung.«
(ebd., 92) Doch in seiner »Einfithrung« zu Binswangers Traum und Existenz scheint noch
ein anderer Begriff von Entfremdung auf. Die Traumerfahrung ist fir Foucault von In-
teresse, weil sie »die Bewegung der Freiheitim echten Sinne wiederherstellt, weil sie dar-
legt, auf welche Weise sie sich griindet oder sich entfremdet, auf welche Weise sie sich als
radikale Verantwortlichkeit in der Welt konstituiert bzw. wodurch sie sich vergisst und sich
dem Sturz in die Kausalitit preisgibt« (Foucault 2001a [1954], 140; Herv. F. H.). Die Welt-
erschliefdung, das Denken als Akt der Subjektivierung kann bewusst und verantwortlich
erfolgen oder unbewusst und sich damit der vermeintlichen Notwendigkeit ausliefern.
Entsprechend stellt Foucault gegliickten Ausdruck (»Ausdruck ist Sprache, Kunstwerk,
Ethik: simtliche Stilprobleme und geschichtlichen Momente, deren objektives Werden
konstitutiv ist fiir diese Welt, deren urspriinglichen Moment und deren fiir unsere Exis-
tenz leitenden Bedeutungen der Traum uns zeigt« [ebd., 173]) und Entfremdung gegen-
tiiber und verbindet sie mit Gliick und Ungliick:

»Man kann also, indem man im Herzen der Imagination der Bedeutung des Traumes
begegnet, die Grundformen der Existenz wiederherstellen, ihre Freiheit darlegen, ihr
Gliick und Unglick bezeichnen, denn stets trdgt das Ungliick sich in die Entfremdung ein,
das Gliick indes kann in der Erfahrungswelt nur gegliickter Ausdruck sein.« (ebd., 174; Herv.
F H)

Damit aber ist ein formales Ziel menschlicher Existenz bezeichnet: Die bewusste Subjektivie-
rung bzw. die bewusste Selbstobjektivierung, die um ihre eigene Kontingenz wissend immer in Be-
wegung gehalten wird, als Ubernahme radikaler Verantwortlichkeit in der Welt.
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3.2.3 Die Macht der Gefiihle (Rorty)

Steht bei Arendt und Foucault die Neukonzeption des Denkens als sprachliches und da-
mit intersubjektives Vermdgen im Mittelpunkt der Erkenntniskritik, bildet bei Rorty die
Sprache selbst den Ausgangspunkt und damit etwas dem Menschen Auflerliches und
nicht gleichermafien Verfiigbares. Auch bei Rorty dndert sich der Fokus, maRgeblich
ist nunmehr die diesseitige Welt, doch geht damit bei Rorty der Verlust der gedachten
Welt einher, insofern er das Denken als spezifische menschliche Titigkeit nicht neu kon-
zipiert, sondern infolge der Vernunftkritik lediglich den absoluten Geltungsanspruchs
rationaler als sprachlicher Erwigungen verneint. Dadurch iiberwindet Rorty, entgegen
seinem eigenen Dafiirhalten, den Dualismus zwischen Denken und Handeln nicht. So
hilt Thomas McCarthy treffend fest, es sei »keine geringe Ironie, die darin liegt, daf®
dieser Bruch zwischen einer entpolitisierten Theorie und einer von Theorie gesiuberten
Politik das Endergebnis eines Vorhabens darstellen soll, das sich selbst als neopragmati-
schen Versuch zur Uberwindung der Dichotomie zwischen Theorie und Praxis versteht«
(McCarthy 1993b, 40). Die Spaltung zwischen Denken und Handeln bleibt bestehen und
mit zwei Modi des Zugriffs auf die Welt — Vernunft und Gefithl - verkniipft. Wahrend die
Vernunft privatisiert wird, wertet Rorty das Gefithl im Rahmen seines politischen Den-
kens auf und begriindet dadurch den universellen Geltungsanspruch der liberalen Moral
durch ein allen Menschen gemeinsames Gefithl. Dem durch Kontingenz geprigten pri-
vaten Bereich bzw. einer idiosynkratischen Wertetheorie steht bei Rorty eine auf Grund-
lage des Gefiihls universalisierte Moral bzw. Handlungstheorie im 6ffentlichen Bereich
gegeniiber.

Erkenntnis, rationale Begriindungen, Philosophie werden bei Rorty zur Privatange-
legenheit und auch wenn Rorty betont, das Gemeinsame habe keinen iiberlegenen Sta-
tus, so wird das Denken dadurch doch zugleich degradiert, weil er ihm jegliche Verbind -
lichkeit und Verpflichtung fiir das gemeinsame Handeln abspricht. Versuchten die Den-
ker des naturalistischen Paradigmas, das durch die Spaltung von Denken und Handeln
auftretende Problem des Auseinanderfalls von Verbindlichkeit und Verpflichtung durch
die Rettung der kollektiven Vernunft zu itberwinden, nimmt Rorty der Vernunft jegliche
kollektive Verbindlichkeit. Zwar hilt Rorty zunichst scheinbar ganz im Sinne des gesell-
schaftlichen Paradigmas fest, »dass es beim Streben nach Objektivitit nur darum geht,
soviel intersubjektive Zustimmung zu erlangen, wie man kriegen kann« (Rorty 2001d,
153), doch er traut der intersubjektiven Verstindigung itber Werte nicht zu, Verpflich-
tung zu generieren, vielmehr ist er der »Uberzeugung, dass die Philosophie im Umgang
mit Nazis und sonstigen brutalen Kerlen nicht niitzt« (ebd.). Die durch intersubjektive
Zustimmung geschaffene Verpflichtung reicht nur so weit wie das abschlieRende Voka-
bular, das heifdt, Verpflichtung durch Vereinbarung ist nur méglich, wo die sprachlichen
Voraussetzungen dafiir gegeben sind.

Rortyvertrittjedoch nur einen rationalen, nicht aber einen moralischen Relativismus
(er selbst spricht von Ethnozentrismus).® Die zentrale Frage scheint fiir Rorty entspre-

65 Bezeichnungen, wie »kommunitarischer Universalismus« (Miiller 2014, 489 ff.) oder »Klientenuni-
versalismus« (K6hl 2004) weisen zwar richtigerweise auf Rortys universalistischen Anspruch hin,
greifen aber zu kurz, weil sie die zugrundeliegende universalistische anthropologische Begriin-
dung Gbersehen.
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chend zu sein, wie sich die richtige liberale Moral ohne Riickgriff auf rationale Argumen-
te und philosophische Systeme wirksam verteidigen und ausweiten lisst.

»Unsere moralische Anschauung ist nach meiner festen Uberzeugung sehr viel besser
als jede Konkurrenzanschauung, obwohl es viele Menschen gibt, die sich nie dazu be-
kehren lassen werden. Es ist eine Sache, die falsche Behauptung aufzustellen, zwischen
uns und den Nazis gebe es keinen Unterschied. Eine ganz andere Sache ist es, die rich-
tige Behauptung zu vertreten, dass es keinen neutralen gemeinsamen Boden gibt, auf
densich ein philosophischer Nazi und ich zurlickziehen kénnen, um unsere Meinungs-
verschiedenheiten auszudiskutieren. Diesem Nazi und mir wird es immer so vorkom-
men, als setze der andere stets voraus, was er beweisen will, und verwende nur zirku-
|are Argumente.« (ebd., 152; Herv. i. 0.)

Philosophie besitzt keinerlei Aussagekraft iiber den privaten Bereich hinaus, auch wenn
bestimmte philosophische Vorstellungen besser mit der 6ffentlichen Moral harmonieren
als andere. Der Test fiir philosophische >Wahrheiten« sind keine logischen Ableitungen
aus anderen Wahrheiten, sondern allein ihre Kohirenz. Kohirent aber konnen die un-
terschiedlichsten Ansichten sein (vgl. Rorty 20004, 16), weil Kohdrenz und Wahrheit von
der jeweiligen Gemeinschaft abhingig sind; mit anderen Worten, sie sind kontingent.
Nicht so die liberale Moral, denn sie beruht laut Rorty auf der allen Menschen gemein-
samen Verletzbarkeit durch Demiitigung und Schmerz. Moralischer Fortschritt ist folg-
lich nicht durch Uberzeugung zu erreichen, da »ein Gefiihl der moralischen Verpflich-
tung nicht so sehr von Einsicht abhingig ist, sondern von Konditionierung« (Rorty 2001d,
151/152; Herv. F. H.).

Bei Rorty stehen zwei Modi des Zugriffs auf die Welt in Konkurrenz. Zum Ausdruck
kommt das sowohl im Gegensatz zwischen traditionellen und Dichterphilosophen —
»Die bedeutenden Philosophen unseres Jahrhunderts sind jene, die versuchen, den ro-
mantischen Dichtern zu folgen, indem sie mit Platon brechen und Freiheit als Erkennen
der Kontingenz verstehen« (Rorty 1992, 56) — wie zwischen liberalem Metaphysiker und
liberaler Ironikerin:

»Der liberale Metaphysiker mochte unseren Wunsch, freundlich zu sein, durch ein Ar-
gument gestiitzt sehen, das eine Selbstbeschreibung enthilt; diese Selbstbeschrei-
bung soll ein Glanzlicht auf ein allen Menschen gemeinsames Wesentliches werfen,
das mehr ist als die uns gemeinsame Fahigkeit, Demiitigung zu erleiden. Die libera-
le Ironikerin mochte nur, daf unsere Chancen, freundlich zu sein und die Demutigung
anderer zu vermeiden, durch Neubeschreibungen erh6ht werden. Sie meint, die Er-
kenntnis, daf’ uns die Verletzbarkeit durch Demiitigung gemeinsam ist, sei das einzige
soziale Band, das wir brauchen.« (ebd., 156; Herv. i. O.)

Entscheidend ist dabei nicht, welcher Weltzugang der richtige ist, sondern welcher Welt-
zugang niitzlich ist (was abhingig von der jeweiligen historischen Situation ist), welche
Beschreibungen zum gewiinschten Ergebnis fithren, das selbst nicht in Zweifel steht. So
ist, wie in Teil I ausfithrlich dargestellt (vgl. I. 2.2.3), die

»Ausdehnung der Reichweite des gegenwartigen>Wir<eine der beiden Unternehmun-
gen, von denen ein ironistischer Liberaler annimmt, sie seien fir sich schon Ziele; die
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andere ist die Selbst-Erfindung. (Mit »>Ziel fiir sich« meinen diese Liberalen aber nur
>ein Unternehmen, dessen Verteidigung auf der Grundlage eines nichtzirkularen Ar-
guments ich mir nicht vorstellen kann<)« (ebd., 115, FN 24)

Laut Rorty bleibt nichts iibrig, als das gegebene Wir zum Ausgangspunkt zu nehmen —
was schon an sich problematisch ist, weil es eine Objektivierung der Mitglieder einer Ge-
sellschaft erlaubt, aber durch das Ziel der Ausweitung der Wir-Gruppe endgiiltig in Wi-
derspruch zur eigenen Erkenntnistheorie gerit. Damit es ein allen Menschen gemein-
sames Ziel geben kann, muss Rorty das zirkulire, abschlieRende Vokabular einer Wir-
Gruppe (wenn auch nur fiir den 6ffentlichen Bereich) transzendieren, wodurch es zu ei-
nem dem Menschen duflerlichen Erkenntnisprinzip wird, das es bei Rorty nicht nur er-
laubt die Mitglieder der liberalen Gesellschaft, sondern den Menschen zu objektivieren.

Eine Projektion des Privaten ins Offentliche, wie bei Foucault, der »seinen Wunsch
nach privater nietzschischer Autonomie in die 6ffentliche Sphire hinausprojiziert« (Ror-
ty 1988a, 8), jedoch lehnt Rorty strikt ab. Den Versuch, Handeln und (philosophisches)
Denken in Einklang zu bringen, hilt Rorty fir zum Scheitern verurteilt: Fiir Rorty han-
delt es sich dabei um das vergebliche »Bemiihen, sich als Inkarnation von etwas zu be-
greifen, was groRer ist als man selbst« (Rorty 2001d, 150). Dieses Bemithen bzw. Verspre-
chen

»suggeriert, dass wir hinter den Kulissen, hinter den Erscheinungen zu einem verbor-
genen Ortvordringen kénnen, um dort—zum ersten Mal—das zu werden, was wir sind.
Eine solche Theorie wiirde, wenn sie denn existierte, ein fiiralle Mal und fiir jedermann
etwas bewirken, von dem man meinen sollte, dass es eigentlich nurjede Person fiir sich
selbst leisten kann: Sie wiirde uns Autonomie geben.« (Rorty 2001¢, 44)

Autonomie kann es nur im privaten Bereich geben, weil es keinen zentralen Kern des
Menschen gibt, der nicht der Konditionierung widersteht:

»Wenn wir diese Idee aufgeben, dann benétigen wir jene Unterscheidung von >6ffent-
lich< und >privat, die ich immer wieder betont habe. Denn in diesem Fall verstehen
wir Autonomie nicht als Aktualisierung eines gemeinsamen menschlichen Potentials,
sondern als Selbstschaffung: als den Kampfum die Befreiung von unserem besonderen
Erbe, um die Folgen der idiosynkratischen>blinden Pragungen<zu bewiltigen.« (ebd.,
42)

Der Fehler liege darin, anzunehmen, das Universelle bzw. Gemeinsame sei besser als das
Nicht-Gemeinsame, worauf der Versuch, das dem Einzelnen Eigene dem Gemeinsamen
unterzuordnen, beruhe; vielmehr so Rorty miisse man akzeptieren, dass beides unver-
einbar sein. Das aber — und das ist im vorliegenden Kontext entscheidend — leugnet die
Existenz des Universellen nicht, priziser gesprochen leugnet diese Feststellung nur die
Existenz einer universellen Werte-, jedoch nicht einer universellen Handlungstheorie.
»Sie sehnen sich nach einer Moglichkeit, Realitit und Gerechtigkeit in einer einzigen
Vision zusammenzubannen. [...]. Sie glauben immer noch, [...] dass das Rechthaben in
philosophischen Angelegenheiten wichtig ist fiir das richtige Handeln.« (Rorty 2001d, 157;
Herv. F. H.) Richtiges Handeln ist moglich, aber aus Rortys Sicht fallen Theorie und Pra-
xis, Denken und Handeln auseinander. Philosophen sind Ideenspezialisten, aber ohne
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daraus das richtige Handeln ableiten zu konnen, sie sind nicht zustindig, »wenn man
eine Bestdtigung dafiir will, dass die Dinge, die man von ganzem Herzen liebt, mafigeb-
lich sind fur den Aufbau der Welt oder dass das eigene Gefithl moralischer Verantwor-
tung nicht>blofi ein Ergebnis der Erziehung, sondern etwas >Rationales und Objektives«
ist« (ebd., 158). Doch letztlich findet sich auch bei Rorty ein Vermittlungsversuch zwi-
schen privater Autonomie und 6ffentlicher Solidaritit, die aus der Erziehung der Gefiih-
le erwachsen soll und folglich gerade nicht die Autonomie zur Voraussetzung politischer
Verbindlichkeit macht, sondern umgekehrt die durch die Konditionierung der Gefiihle
zu garantierende 6ffentliche Solidaritit zur Voraussetzung der privaten Autonomie.

Rorty kehrt die Hierarchie der der anthropologischen Argumentation des naturalis-
tischen Paradigmas spezifischen Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnis-
objekt um — entscheidend ist nicht linger die Vernunft, sondern sind die Gefiihle, weil
die Vernunft nicht mehr leistet als die kohirente Begriindung der im Rahmen einer Wir-
Gruppe geteilten Uberzeugungen, wihrend das Gefiihl die richtige Moral zu realisieren
in der Lage ist. Denn: Im 6ffentlichen Bereich sind wir determiniert — durch unser ab-
schlieflendes Vokabular, aber auch (und das ist entscheidend) im Handeln durch unser
Gefithl. Moralische Uberzeugungen sind Produkt der Erziehung durch Konditionierung
der Gefiihle: »Wir Anstindigen, Liberalen, Humanitiren [...] haben nicht mehr Einsicht,
sondern einfach mehr Gliick gehabt als die brutalen Kerle, die wir bekimpfen.« Die darin
implizierte Wertung macht Rorty im Anschluss, wie bereits zitiert, noch expliziter. »Un-
sere moralische Anschauung« ist nicht nur nach Rortys »Uberzeugung sehr viel besser«
(ebd., 152; Hervi. O.), sie ist in Rortys Augen zugleich Ausdruck einer gemeinsamen An-
lage des Menschen, wenn auch keiner menschlichen Essenz: »Wir sind heute in der Lage,
die letzten Spuren des Gedankens zu tilgen, wonach der Mensch sich eher durch die Fa-
higkeit zur Erkenntnis auszeichnet als durch die Fihigkeit zur Freundschaft und grup-
peniiberschreitenden Verbindungen, eher durch eine strenge Rationalitit als durch ein
flexibles Gefiihlsleben.« (Rorty 1996, 164) In Anschluss an Darwin und Freud (vgl. I.2.2.3)
zieht Rorty einen Unterschied zwischen »uns und den Tieren«, wenn auch »keinen schar-
fen Unterschied, keinen Unterschied zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen«:
»Vielmehr erblickt der Pragmatist unseren Unterschied in einem sehr viel hoheren Grad
von Flexibilitit, besonders in einer sehr viel gréferen Flexibilitit der Ich-Grenzen und
der reinen Quantitit der Beziehungen, die zur Konstitution des menschlichen Ichs bei-
tragen konnen.« (Rorty 2013c, 79) Rorty versucht, die mit der Vernunftkritik endgiiltig
verloren gegangene moralische Verpflichtung durch eine gemeinsame Anlage des Men-
schen auf Ebene der Emotionen zu ersetzen. Rorty, das wurde bereits dargestellt, objek-
tiviert den Menschen im Rahmen seines politischen Denkens bzw. muss ihn aufgrund
der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der liberalen Doktrin objektivieren.

Seine eigene Forderung eines Wechsels vom »Ideal der universellen Geltung zum lin-
guistischen Historismusc, iiber dessen Folgen er festhilt: »Es wire nicht mehr méglich,
die Verminderung von Schmerz und Erniedrigung mit der Idee der >Transformation des
menschlichen Wesens«zu vereinbaren« (Rorty 2001c, 45), ist vor diesem Hintergrund tat-
sichlich nur noch eine Frage der (Neu-)Beschreibung, der Versuch ein neues Vokabular
zu etablieren — alter Wein in neuen Schliuchen:
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»Der Pragmatist sieht das Ideal der menschlichen Briiderlichkeit weder darin, daf et-
was Empirischem etwas Nichtempirisches, noch darin, daf etwas Natiirlichem etwas
Nichtnatiirliches aufgezwungen wird, sondern er sieht es im Hohepunkt eines Prozes-
ses der Anpassung, der zugleich ein Prozefs der Umgestaltung des Menschengeschlechts ist.«
(Rorty 2013c, 79; Herv. F. H.)

So konterkariert er zugleich die in seiner Erkenntnistheorie und dem Verstindnis von
Freiheit als Erkenntnis von Kontingenz angelegte emanzipative als eine schopferische
Kraft, die in folgender Auferung zum Ausdruck kommt:

»Sobald man den Begriff sSEmanzipation<von Vorschlagen zur Aufhebung bestimmter
Unterdriickungsformen [..] ablést und zum Ziel eines ahistorischen sMenschheitsin-
teresses< macht, verbindet er sich mit der Idee, es gebe tatsichlich eine sogenann-
te >menschliche Natur< oder >Menschheit an sich¢, die emanzipiert werden missten.«
(Rorty 2001c, 41)

Rorty emanzipiert den Menschen von seiner rationalen Beschreibung, ein Wesen des
Menschen gibt es nicht; er liefert aber zugleich mit seiner Neubeschreibung eine uni-
verselle, empiristische anthropologische Grundlage fiir die liberale Moral.

Das privatisierte Erkenntnissubjekt beherrscht bei Rorty nur noch sich selbst bzw.
wird autonom, indem es seine gesellschaftliche Determiniertheit erkennt. Freiheit be-
steht nur im Denken, wihrend der Mensch als >Handelnder« determiniert bleibt und
folglich objektiviert wird. Der so zum Erkenntnisobjekt degradierte Mensch als Teil der
erschlossenen 6ffentlichen Welt ist ein politisch Zu-Behandelnder, denn die moralische
Universalitit wird ja gerade nicht durch (nun privatisierte) Erkenntnis, sondern durch
die Konditionierung der Gefiihle verbiirgt, wobei die so beférderte Solidaritit wiederum
den Schutz privater Autonomie ermdglicht. Das heif3t, das richtige Handeln erwichst
aus der moralischen Konditionierung der Gefiihle als Voraussetzung privater Autono-
mie, die in der Erkenntnis der Kontingenz liegt. Wie im naturalistischen Paradigma bleibt
die Macht des Erkenntnissubjekts — des Theoretikers — im politischen Bereich im Dun-
keln; des Theoretikers, der fiir die seiner rationalen Uberzeugung entsprechende richti-
ge Moral eine von einer solchen Uberzeugung unabhingige Neubeschreibung gefunden
hat. In der Praxis kommt die Macht damit der liberalen Wir-Gruppe zu, die - so die Neu-
beschreibung — historisch zufillig, moralisch am weitesten fortgeschritten ist und nun
durch das Menschenrechtsregime versuchen muss, die eigene Wir-Gruppe auszuweiten,
wenn auch nicht durch Uberzeugung.

Die Herrschaft der liberalen Wir-Gruppe lasst sich auf Grundlage dieser Neube-
schreibung nicht legitimieren; die damit verbundene Macht wandelt ihr Gesicht. Im
weitesten Sinne liefRe sie sich mit dem von Joseph S. Nye erstmals 1980 eingefiithrten und
spiter weiterentwickelten Begriff der »soft power, in Abgrenzung zur »hard power«
beschreiben, dem es sinniger Weise auch um, so der programmatische Untertitel, »The
Means of Success in World Politics« (2005; Herv. F. H.) geht: »The skeptics who want to
define power only as deliberate acts of command and control are ignoring the second,
or>structural« face of power — the ability to get the outcomes you want without having
to force people to change their behavior through threats or payments.« (Nye 2005, 15)
Gleichwohl die Ubertragbarkeit begrenzt ist, da die relevanten Akteure bei Nye Staaten
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sind und »soft power« in erster Linie auf »attraction« setzt, so trifft doch auch auf Rorty
zu: »Soft power rest on the ability to shape the preferences of others« (ebd., 5), wenn auch
in einem grundlegenderen Sinne, der Konditionierung der Gefithle. Gewalt wire mit
Rorty Ausdruck von Zwang auf Grundlage der eigenen rationalen Uberzeugung, »soft
power« in Form der Konditionierung der Gefiithle eine Strategie, um ohne Zwang auf
Grundlage der gemeinsamen Anlage, fiireinander zu fithlen, der liberalen — im Rahmen
der liberalen Wir-Gruppe rational begriindbaren — Moral zur Ausweitung zu verhelfen.

3.3 Herrschaft(sskepsis): Gleiche gesellschaftliche Ungleichheit

Anthropologische Argumente im Sinne einer inhaltlichen Bestimmung des Menschen als
mittelbares Erkenntnisobjekt sind im Rahmen des gesellschaftlichen Paradigmas un-
denkbar. Vor dem Hintergrund der antiessentialistischen Bestimmung des Menschseins
sind inhaltlich nur Menschenbilder denkbar, sprich zeitlich und kulturell bedingte Aus-
sagen uiber den Menschen. Zwar ergeben sich anthropologische Aussagen tiber das mit-
telbare Erkenntnisobjekt aus der an im Rahmen der beiden anderen Dimensionen ge-
duferten Kritik, diese werden jedoch, weil das gesellschaftliche Paradigma gerade auf
die Uberwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung zielt, kaum expliziert (nur Arendt buch-
stabiert sie aus). Entsprechend fillt dieses Unterkapitel weniger umfangreich aus als die
Erérterung der beiden anderen Dimensionen.

Die formale Bestimmung des Menschen als eines sich im Denken und Handeln selbst
konstituierenden Wesens und die damit verbundene Konzeption des Denkens als eines
intersubjektiven auf die anderen verweisenden Vermogens setzen die Menschen als be-
reits sozialisierte Wesen und damit als einander Ungleiche voraus, wobei die jeweili-
ge Form der Ungleichheit (und die jeweiligen Machtverhiltnisse und die so legitimierte
Herrschaft) aus den gesellschaftlichen Verhiltnissen erwichst, also menschengemacht
ist.

Insofern der Mensch in Folge der formalen Bestimmung des Menschseins wesen-
haft, in seiner Eigenschaft als denkendes Wesen aufgrund der spezifischen Konzeption
des Denkens, auf andere verwiesen ist, handelt es sich nicht um eine rein deskriptive
Aussage: Der Mensch als gesellschaftliches Wesen ist im Erkenntnisprinzip impliziert,
wenngleich es sich auch hierbei um eine formale Bestimmung handelt, die eine ein fiir
alle Mal giiltige inhaltliche Festlegung verunméglicht. Gesellschaft und Mensch stehen
im gesellschaftlichen Paradigma in einem Wechselverhaltnis, wodurch der Mensch im-
plizit als ein auf andere verwiesenes Wesen bestimmt ist. Das gesellschaftliche Paradig-
ma setzt den Menschen als gesellschaftliches Wesen und versteht vor diesem Hinter-
grund Ungleichheit als menschengemachte bzw. menschengedachte Ungleichheit, die
insofern unvermeidbar ist bzw. sich aus der formalen Bestimmung notwendig ergibt. Sie
wird entsprechend nur dort kritisiert, wo sie aufgrund der Verstetigung bzw. Fixierung
eines spezifischen Ungleichheitsverhiltnisses als Entfremdung des Erkenntnisobjekts
vom Erkenntnissubjekt gekennzeichnet werden kann, sprich wo der Mensch unzulissig
- weil dem Menschsein als einem dynamischen Prozess unterbrechend und deshalb Un-
freiheit generierend - festgelegt wird. Auch bei der Bestimmung der Menschen als sozial
Ungleiche handelt es sich um eine universelle Bestimmung, wenn auch ebenfalls nur auf
formaler Ebene.
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Wie mit Blick auf das Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt
lasst sich das gesellschaftliche Paradigma auch mit Blick auf die Bestimmung des Er-
kenntnisobjekts gewissermafien als Synthese aus den vorausgegangenen Paradigmen
und zugleich als Reaktion auf den paradigmatischen Widerspruch des naturalistischen
Paradigmas verstehen. Wird als Ausgangspunkt die jeweilige sprachlich strukturierte
und deshalb in sich wandelbare, jedenfalls nicht objektivierbare Gesellschaft gesetzt,
dann werden die Menschen primir als aufeinander verwiesene Teile eines Kollektivs
begriffen. Insofern sie durch die durch die soziale Umwelt vorgegebene Struktur ge-
pragt sind, werden sie als ungleich angenommen. Der entscheidende Unterschied zum
metaphysisch-theologischen Paradigma liegt in der (Un-)Verfiigbarkeit des prigenden
Prinzips und damit der Ungleichheit. Ungleichheit wird in der Folge nicht an sich
kritisiert, da Menschsein Ungleichheit impliziert, Menschen sind einander ungleich;
kritisiert wird nur die Ungleichheit, die auf unerkannter Determiniertheit griindet
bzw. die Festschreibung bestimmter Ungleichheitsverhiltnisse, insbesondere in Form
politischer Herrschaft; sprich iiberwunden werden soll nicht die Ungleichheit, sondern
die Entfremdung des Menschen vom Menschsein, durch die die Menschen unterdriicke,
das heifdt auf ein spezifisches Ungleichheitsverhiltnis festgelegt werden. In der Ver-
fiigbarkeit des Erkenntnisprinzips, die erst die Menschen als autonome Subjekte ihrer
Handlungen denkbar macht, liegt die Parallelitit zum naturalistischen Paradigma (wo
die Autonomie unvollstindig bleibt), ohne sie jedoch wie im naturalistischen Paradigma
aus ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit zu 16sen.

Herrschaft widerspricht als Form der Verstetigung, Festlegung, Fixierung dem dyna-
mischen Konzept des Menschseins; sie ist zwar unvermeidbar, weil Folge der dem Men-
schen spezifischen Welterschliefung (und dem damit verbundenen Hang zur Objekti-
vierung als Stabilisierung), aber als Fixierung nur einer konkreten Welterschlieffung in
ihrer Kontingenz immer wieder aufs Neue in Frage zu stellen. Herrschaft kann, wenn
iiberhaupt, nur durch intersubjektive Vereinbarung legitimiert sein, und insofern im-
mer nur voritbergehend, nie aber auf Dauer, weil es nicht die (aus der menschlichen Na-
tur abgeleitete) wahre Herrschaft gibt. Jede konkrete Form der Herrschaft muss deshalb
immer wieder aufs Neue der Kritik und Verinderung ausgesetzt werden. Das Politische
ist dynamisch, Herrschaft als Zustand ist so verstanden Ausdruck von Entpolitisierung.

3.3.1 Machtteilung und intersubjektive Vereinbarung (Arendt)

Bei Arendt wird die in der Konzeption des Denkens angelegte Bestimmung des Men-
schen als eines immer schon auf die anderen verwiesenen Wesens am deutlichsten. Im
Denktagebuch spricht Arendt von unserer »kreatiirlichen Pluralitit« (Arendt 2016, 220).
Die Pluralitit ist fiir Arendt nicht nur ein »Faktum« (Arendt 2002, 17), sondern dem Men-
schen wesentlich: »Daf} der Mensch wesentlich in der Mehrzahl existiert, das zeigt sich
vielleicht am allerdeutlichsten daran, dafd sein Alleinsein das blofRe Bewuf3tsein von sich
selbst, das er wohl mit den héheren Tieren gemeinsam hat, in eine Dualitit wihrend des
Denkens iiberfiihrt.« (Arendt 1998, 184; Herv. i. O.; vgl. auch Arendt 2007, 78) Interes-
sant ist, dass Arendt hier die fir anthropologische Argumentation typische Abgrenzung
vornimmt: »[E]rst in dieser vermenschlichten Form wird dann das Bewufitsein zum we-
sentlichen Kennzeichen des Menschen im Unterschied zum Gott und zum Tier« (Arendt
1998, 186). Dabei ist laut Arendt »in der Singularitit oder Dualitit des Denkprozesses
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Pluralitit wie im Keim gegeben [...], insofern nimlich, als ich nur denken kann, indem
ich mich, obwohl ich Einer bin, in Zwei aufteile« (Arendt 2007, 93). Doch die Person, die
sich im Denken konstituiert, muss sich sprechend und handelnd offenbaren, damit sie
erscheint und also ist. Auch durch das titige Denken gelangt man »nie zum Wir, der
wahren Pluralitit des Handelns« (Arendt 1998, 426). Vielmehr ist

»vom Standpunkt der menschlichen Pluralitit aus gesehen [...] dieses Zwei-in-Einem
gerade mal eine Spurvon In-Gesellschaft-Sein [...], die nur deshalb so ungeheuer wich-
tig wird, weil wir Pluralitit entdecken, wo wir sie am wenigsten erwartet hitten. Was
jedoch das Mit-Anderen-Zusammensein angeht, so mufd es [das Zwei-in-Einem] im-
mer noch als eine Randerscheinung angesehen werden.« (Arendt 2007, 93/94)

So bezeichnet es Arendt als »recht hiufigen Fehler moderner Philosophen, die in der
Kommunikation eine Wahrheitsgarantie sehen«, zu meinen, »die Innerlichkeit des
Zwiegesprichs, das >innere Handeln« [...], kdnne als Vorbild in der politischen Sphire
dienen« (Arendt 1998, 427). Das verweist auf die Verkiirzung einer deliberativen Lesart:
Pluralitit als Grundbedingung des Handelns erwichst aus der unhintergehbaren Diffe-
renz, die gleichwohl im Handeln und Sprechen erscheint. So hilt Arendt fest: »Menschen
sind nur darum zur Politik begabte Wesen, weil sie mit Sprache begabte Wesen sind«
(Arendt 2002, 11; Herv. F. H.) und:

»Was den Menschen zu einem politischen Wesen macht, ist seine Fihigkeit zu handeln;
sie befdhigt ihn, sich mit seinesgleichen zusammenzutun, gemeinsame Sache mit ih-
nen zumachen, sich Ziele zu setzen und Unternehmungen zuzuwenden, die ihm nie in
den Sinn hitten kommen kénnen, wire ihm nicht diese Gabe zuteilgeworden: etwas
Neues zu beginnen.« (Arendt 2012f, 204; Herv. F. H.)

Um das, was das Menschsein ausmacht, zu realisieren, sind wir auf die anderen ange-
wiesen, Aristoteles’ Bestimmung des Menschen als politischen Wesens bekommt hier
eine neue existentielle Bedeutung (vgl. Brunkhorst 2015, 30). So greift auch die agona-
le Lesart in ihrer Einseitigkeit zu kurz: Der Mensch ist nicht nur fir die Befriedigung
seiner Grundbediirfnisse existentiell auf andere angewiesen und auch nicht nur fiur das
gute Leben als Erfiillung seines Telos, sondern viel grundlegender: um das zu realisie-
ren, was die Person ausmacht, das »Wesen einer Person — nicht die Natur des Menschen
tiberhaupt [...] und auch nicht die Endsumme individueller Vorziige und Nachteile, son-
dern das Wesen dessen, wer einer ist« (Arendt 2002, 242), also um das Menschsein in seiner
individuellen Vielfalt zu ermoglichen. Die Person vereint in sich das Individuelle und das
Allgemeine, weil der artbildende Unterschied des Menschseins gerade in der Tatsache
der Unmaéglichkeit der Artbildung und damit der Unméglichkeit, den Menschen auf den
Begriff zu bringen, liegt. Wenn es etwas gibt, was man der Person garantieren muss,
dann das: »in einem Beziehungssystem zu leben, in dem man aufgrund von Handlun-
gen und Meinungen beurteilt wird« (Arendt 1986, 614), also die Moglichkeit als Person
im Handeln und Sprechen in Erscheinung zu treten; ohne dass sich daraus eine konkre-
te Ordnungsvorstellung ableiten lief3e: »Es gibt daher keine eigentlich politische Sub-
stanz. Politik entsteht im Zwischen und etabliert sich als der Bezug.« (Arendt 2003, 11)
Ein solches Beziehungssystem muss von den Menschen selbst hergestellt werden. Auch
das grundlegende »Recht, Rechte zu habenc, lisst sich nur im Miteinander realisieren:
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»Gleich allen anderen Rechten kann auch dieses eine Menschenrecht nur durch gegen-
seitige Vereinbarung und Garantie sich realisieren.« (Arendt 1949, 769/770)

Politische Gleichheit als Voraussetzung der Differenz, der einzigartigen Individua-
litit (als das Gleiche des Menschseins) muss folglich gerade erst hergestellt werden. Der
Mensch isoliert ist gerade nicht gleich, sondern »das allerallgemeinste und das aller-
speziellste, das beides gleichermafien abstrakt ist, weil es gleichermafien weltlos bleibt«
(Arendt 1986, 624). Die von den Menschenrechten behauptete naturgegebene Gleichheit
des Menschen sagt nicht mehr, als dass die Einzelnen »dem Menschengeschlecht in der
gleichen Weise zugehoren, wie Tiere der ihnen vorgezeichneten Tierart« (ebd., 623). Das
Gleiche, das Spezifische des Menschen liegt gerade in der Differenz, in der einzigartigen
Individualitit, die sich nur im Austausch ausdriicken und in ein Gemeinsames iiberset-
zen lisst, ansonsten aber stumm bleibt, wodurch die Menschen ihres Menschseins be-
raubt werden. Insofern ist »das abstrakte Menschenwesen [...] das genaue Gegenbild des
Staatsbiirgers, dessen Ungleichheit und Differenziertheit [...] von dem groflen Gleich-
macher aller Unterschiede, der Staatsbiirgerschaft eingeebnet werden« (ebd.).®® Anders
gesagt: »Gleichheit ist nicht gegeben, und als Gleiche nur sind wir das Produkt mensch-
lichen Handelns. Gleiche werden wir als Glieder einer Gruppe, in der wir uns kraft unse-
rer eigenen Entscheidung gleiche Rechte gegenseitig garantieren.« (ebd., 622) Das heifit,
Gleichheit ist menschengemacht bzw. soll menschengemacht werden: Arendts formale
Bestimmung des Menschseins lauft auf die Forderung rechtlicher Gleichheit hinaus. Al-
lerdings einer politisch vereinbarten, politisch legitimierten und damit einer politisch
in Abhingigkeit von den je kontingenten Umstinden unterschiedlich materialisierba-
ren rechtlichen Gleichheit. Das >Recht, Rechte zu habens, das sich als einziges Recht aus
Arendts antiessentialistischer Anthropologie ableiten lisst, ist inhaltlich unbestimmt, es
fixiert selbst nicht, sondern formuliert die formale Bedingung, derer es bedarf, um das
Menschsein zu ermdglichen.

Das >Recht, Rechte zu haben, ist so gleichsam die Antwort auf Arendts >probléeme
fondamental<: Das Menschsein bedarf eines vechtlichen Rahmens, um Handeln zu ermiglichen,
ohne das Handeln durch eine rechtliche Fixierung sdesc Menschen zu verunmaglichen. »Alle Ge-
setze im Sinne positiven Rechts sind stabilisierende Faktoren fir die ewig sich dndern-
den Umstinde, fiir die notwendige Unbestindigkeit menschlicher Angelegenheiten, in
denen menschliches Handeln sich in einer stindigen Bewegung hilt und stindig neue
Bewegung hervorruft.« (ebd., 949) Dagegen ersetzt laut Arendt der Terror in der totali-
tiren Herrschaft »den Zaun des Gesetzes, in dessen Umhegung sich Menschen in Frei-
heit bewegen konnen, durch ein eisernes Band, das die Menschen so stabilisiert, daf} je-
de freie, unvorhersehbare Handlung ausgeschlossen wird. Terror ist gleichsam das»>Ge-
setz¢, das nicht mehr iibertreten werden kann.« (ebd., 955) Arendt hilt Gesetzesherr-
schaft fiir unvermeidbar und auch fiir wiinschenswert, aber in der konkreten Form stets
nur als voriibergehende Stabilisierung, die Handeln und Veranderung nicht verunmég-
licht, sondern durch die Garantie der Gleichheit gerade erméglicht. Mit Blick auf den
zivilen Ungehorsam hilt Arendt nicht nur fest: »Veranderung ist ein fester Bestandteil

66  Die Person bildet dabei gewissermafien das vermittelnde Element bzw. wie Macready anmerkt,
»straddle the public and the private and stand in the intermediary position between the human
as such and the citizen« (2018, 101).
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der>condition humaine« (Arendt 2012g, 302), sie definiert zugleich den Bereich der Ver-
anderung als Bereich des Handelns, des Politischen im Gegensatz zum Recht: »Natiir-
lich kann das Recht Verinderungen, wenn sie einmal vollzogen sind, stabilisieren und
legalisieren, doch die Verinderungen an sich sind immer das Ergebnis von Handlungen
auflerrechtlicher Natur.« (ebd., 304) Auch hier wird deutlich, dass Arendt Differenz und
Gleichheit zusammen denkt; nie habe »der Mensch itber dem Appetit auf Verinderung
sein Bediirfnis nach Stabilitit eingebiifit«: »Offensichtlich verfiigt der Mensch weder zur
Verdnderung noch zur Erhaltung eines Zustands tiber unbegrenzte Fihigkeiten, wobei
das erstere Bestreben durch die Verlingerung der Vergangenheit in die Gegenwart ein-
geschrinkt [...] und letztere durch die Unvorhersehbarkeit der Zukunft begrenzt wird.«
(ebd., 302)

Arendt muss Herrschaft vor dem Hintergrund ihres intersubjektiven Verstindnisses
von Macht als eines mit Handeln und Freiheit verbundenen Konzepts an sich skeptisch
gegeniiberstehen bzw. Herrschaft kann, soll sielegitim sein, mit Blick auf die wesenhafte
Pluralitit und die Angewiesenheit der Person auf ein Beziehungssystem nur machtteilig
organisiert sein und aufintersubjektiver Vereinbarung beruhen. Herrschaft bedeutet Fi-
xierung und Verstetigung und ist, so sie nicht machtteilig verfihrt, als Entpolitisierung
zu verstehen. In Zusammenhang mit der Erdrterung der Freiheit in »Freiheit und Poli-
tik« hilt Arendt mit Blick auf die totale Herrschaft fest, dass es ein Missverstindnis sei,

»dafdinihreine totale Politisierung des Lebens erfolgt, durch die Freiheit zerstort wird.
Das gerade Gegenteil ist der Fall; wir haben es mit Phanomenen der Entpolitisierung
zu tun, wie in allen Diktaturen und Despotien, nur dafd die Entpolitisierung hier so ra-
dikal auftritt, daf$ sie das politische Freiheitselement in allen Tatigkeiten vernichtet
und sich nicht nur damit zufriedengibt, das Handeln, also die politische Fahigkeit par
excellence, zu zerstoren.« (Arendt 2012e, 204)

Den totalitiren Bewegungen liegt der Anspruch zugrunde, »ein Menschengeschlecht
herzustellen, das aktiv handelnd Gesetze verkorpert, die es sonst nur passiv, voller
Widerstinde und niemals vollkommen erleiden wiirde« (Arendt 1986, 949). Das lisst
sich so verstehen, dass hier die Handlung selbst fixiert werden soll; hier dienen die
tibermenschlichen Gesetze von Geschichte und Natur nicht wie im Fall des Naturrechts
oder gottlichen Rechts der Stabilisierung, sondern sollen, so Arendt, am Menschen
exekutiert werden (vgl. ebd., 948 f.). Die Gewaltenteilung dagegen ist fir Arendt das
verfassungstechnische Mittel, Demokratie zu »ermdglichen und die Macht des Volkes,
sein Recht selbst zu erzeugen, [zu] verstetigen und [zu] steigern. Der Zweck der Gewal-
tenteilung ist scheinbar paradox: Machterhalt und Machtsteigerung durch Teilung und
Verdopplung der Macht in viele Michte« (Brunkhorst 2011, 297).

Herrschaft ist nur durch intersubjektive Vereinbarung legitimierbar — sie ist folglich
fragil und bedarf der stetigen Erneuerung, sie muss machtteilig organisiert sein, um
wahre Pluralitit des Handelns, durch das allein sich das Wesen der Person offenbart,
durch die also der Mensch als Jemand erscheint und also ist, zu ermdglichen. Arendts
antiessentialistische Essenz des Menschseins begriindet eine politische Ordnungsvor-
stellung, die gleichwohl gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass auch hier nur formale
Vorgaben gemachtwerden, die konkreten Materialisierungen sich aber mit den Umstin-
den wandeln.
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3.3.2 Widerstand als politische conditio sine qua non (Foucault)
Auch in Foucaults Verstindnis des Denkens bzw. der WelterschlieRung als Akt, »der in ih-
ren diversen moglichen Beziehungen ein Subjekt und ein Objekt setzt« (Foucault 2005m
[1984], 777) und der eine Machtbeziehung konstituiert, ist das Bild des Menschen als ei-
nes gesellschaftlichen, kollektiven Wesens enthalten. Paul Veyne hilt mit Blick auf Fou-
caults Subjektverstindnis fest: »Es gibt kein [...] Subjekt im >Naturzustands; ein solches
Subjekt wire nicht urspriinglich, sondern leer. [...] Die Soziologen sagen es auf ihre Wei-
se: Das Individuum gibt es nur als bereits sozialisiertes« (2003, 43) — und man kann hier
mit Blick auf die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen dieser Annahme prizisie-
ren: als ein im Vorgang der WelterschlieBung notwendig >sich selbst sozialisierendes«.
Menschsein bedeutet, sich zur Welt in Beziehung zu setzen, sich als Subjekt und Ob-
jekt zu konstituieren und damit zugleich sich zu sozialisieren — auch wenn der Mensch
sich davon losreif3t, so doch nur, um sich erneut zu sozialisieren. Der Mensch als Teil
der erschlossenen Welt, als Erkenntnisobjekt, also ist ein immer schon sozialisiertes und
damit ein in vielfiltige Machtbeziehungen eingebundenes Wesen. Die »Existenz in ihrer
irreduziblen Einsamkeit« existiert nur in der Imagination des Erkenntnissubjekts, bevor
sie »sich auf sie [die Welt] hin entwirft und sich zu ihrer Erfahrung der Form der Objekti-
vitit entsprechend abschattet« (Foucault 2001a [1954], 138). Nur die Traumwelt ist »iiber
den Urmodus der ganz mir gehérenden Welt, insofern sie mir meine eigene Einsamkeit
verkiindet, konstituiert« (ebd.).

Entsprechend ist die (soziale als menschengemachte) Ungleichheit als Ausdruck der
im Denken als WelterschlieRung des Menschen sich konstituierenden Machtbeziehun-
gen unvermeidbar, dem Menschsein inhirent. Urspriingliche Freiheit ist nur dem einsa-
men Individuum méglich, im Ubergang in die Welt aber ergeben sich daraus zwangs-
laufig Machtbeziehungen:

»Machtbeziehungen besitzen in den menschlichen Beziehungen eine aufierordentlich
grofde Ausdehnung. Dies soll nicht besagen, dass die politische Macht iiberall ist, son-
dern dass in den menschlichen Beziehungen ein ganzes Biindel von Machtbeziehun-
gen existiert, die zwischen den Individuen, innerhalb der Familie, in einer pidagogi-
schen Beziehung oder im politischen Kérper wirksam werden.« (Foucault 2005r [1984],
878)

Die Menschen als Teil der erschlossenen Welt also sind notwendig ungleich, allerdings
anders als bei Arendt nicht nur als Personen aufgrund ihrer individuellen Einzigartig-
keit, bei Foucault sind die Menschen notwendig politisch und sozial ungleich, anders gesagt:
Politische Gleichheit ist auch durch Vereinbarung nicht realisierbar. Die menschliche
Gleichheit liegt bei Foucault, wie bei Arendt, im Denkakt selbst, doch konstituiert sich
dadurch nicht nur das Subjekt, sondern zugleich das Objekt. Auch bei Arendt ist die Per-
son, insofern sie erscheint, Objekt, doch auch als solches nicht fixierbar, das Wesen einer
Person zeigt sich, wenn iiberhaupt, im Nachhinein, das heifdt nach dem Tod. Bei Fou-
caultist dem konstituierten Subjekt in der erschlossenen Welt das Dynamische nicht wie
Arendts Person inhirent, der Mensch als in einer konkreten Gesellschaft Situierter muss
die Dynamik aktiv herbeifithren bzw. aufrechterhalten, weil die Betonung bei Foucault
auf der Intersubjektivitit (nicht wie bei Arendt auf der Intersubjektivitit) liegt. Die poli-
tische bzw. soziale Ungleichheit ist dem Menschsein bei Foucault inhidrent und solange
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unproblematisch, solange die Menschen frei sind, diese Machtbeziehungen zu verin-
dern, und das heifdt, solange Machtbeziehungen, die ihnen eigene Dynamik, die sich
aus der Selbstkonstitution ergeben, nicht verlieren.

Wie Arendt muss Foucault vor diesem Hintergrund Herrschaft als solcher skeptisch
gegeniiberstehen; mehr noch lisst sich bei Foucault Herrschaft in keiner Form legiti-
mieren bzw. Herrschaft muss, insofern sie anders als bei Arendt nicht nur eine Entpo-
litisierung, sondern stets per definitionem einen Verlust von Freiheit — verstanden als
Dynamisierung von Machtbeziehungen — darstellt, in jeder ihrer Formen widerstanden
werden. Diese Abweichung manifestiert sich in Foucaults Verstindnis von Herrschafts-
zustinden, die worauf der Begriff bereits hindeutet, dadurch gekennzeichnet sind, dass
in ihnen »die Machtbeziehungen, anstatt verinderlich zu sein und den verschiedenen
Mitspielern eine Strategie zu ermdoglichen, die sie verindern, vielmehr blockiert und er-
starrt sind« (ebd.). In diesem Fall muss die Befreiung der Freiheit vorausgehen, um sie
allererst zu ermdglichen. Befreiung fithrt dabei nicht zu einem befreiten Zustand, son-
dern »eroffnet ein Feld fiir neue Machtbeziehungen, die es durch Praktiken der Freiheit
zu kontrollieren gilt« (ebd.). Entsprechend kann Herrschaft als eine verstetigte, fixierte
Machtbeziehung und damit letztlich als Leugnung bzw. Vernichtung der Kontingenz als
Grundlage der Freiheit in keiner Form legitimiert werden.

Legitim bzw. im politischen Bereich unverzichtbar dagegen ist Widerstand, weil Wi-
derstand die Machtbeziehungen dynamisch halt: »Ich gehe also davon aus, dass der Ter-
minus >Widerstand« das wichtigste Wort, das Schliisselwort dieser Dynamik ist.« (Fou-
cault 2005s [1984], 916; Herv. i. O.) Das Politische also muss Politik stindig infrage stellen.
In seiner »Wortmeldung zu den Rechten des Menschen« konkretisiert Foucault das ge-
wissermafien und spricht hier von einem »neue[n] Recht«: »Ich begriinde ein absolutes
Recht, sich zu erheben und sich an diejenigen zu wenden, die die Macht innehaben.«
(Foucault 2005q [1984], 874)” Dieses Recht lisst sich mit Foucaults Theorie der Subjek-
tivierung rechtfertigen: Wenn Menschsein durch den Akt der Welterschliefung als Akt
der Konstitution des Verhiltnisses zwischen Subjekt und Objekt definiert ist, das sich
als Machtbeziehung verstehen ldsst und Machtbeziehungen des Widerstands als dyna-
mischen Elements bediirfen, dann muss in der Tat — um das Menschsein zu ermdglichen
— das Recht auf Widerstand absolut gelten.

Gefragt, obereinlibertirer Anarchist sei, antwortet Foucault: »Nein, ich identifiziere
mich nicht mit dem libertiren Anarchisten, weil es eine bestimmte libertire Philosophie
gibt, die auf die Grundbediirfnisse des Menschen vertraut.« Es handelt sich folglich um
eine Zuriickweisung auf erkenntnistheoretischer Ebene, es geht weniger um die politi-
sche Konsequenz als um die mit der anthropologischen Festlegung verbundene Unfrei-
heit: »Ich habe keine Lust, ich weise es vor allem zuriick, durch die Macht identifiziert,
lokalisiert zu werden...« (Foucault 20050 [1984], 823). In diesem Sinne kann Foucault in
einem weiteren Sinne durchaus als Anarchist bezeichnet werden, insofern er den Wi-
derstand zur politischen Conditio sine qua non erhebt, in jedem Fall aber kann er nicht
als libertir bezeichnet werden, weil sein Verstindnis von Freiheit ein dynamisches, kein
statisches ist.

67  Fureine Darstellung der Politik der Rechte bei Foucault vgl. Golder 2015.
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3.3.3 Herrschaft der Briiderlichkeit (Rorty)

Auch in Rortys Verstindnis des Lebens als »Ausarbeitung einer komplexen idiosynkra-
tischen Phantasievorstellung, die nicht vollendet werden kann, »weil es nichts zu voll-
enden gibt, es gibt nur ein Beziehungsnetz, das neu gewoben werden muf3, ein Netz-
werk, das die Zeit jeden Tag vergrofiert« (Rorty 1992, 83), ist die Annahme des Menschen
alseines aufandere bezogenen Wesens enthalten. Die formale Bestimmung des mensch-
lichen Lebens, die zahlreiche Konkretisierungen zulisst, liegt darin, »alles menschliche
Leben als das immer unvollstindige, dennoch manchmal heroische Neuweben eines sol-
chen Netzes zu denken« (ebd.). Auch bei Rorty ist auf Ebene der individuellen Idiosyn-
krasie, daraufverweist die Begriffswahl, eine Ungleichheit impliziert, weil es gerade der
einzelne Mensch ist, der die je eigenen (Selbst-)Beschreibungen vornimmt. So plidiert
Rorty dafiir, »den Menschen nicht als ein Wesen zu sehen, das man irgendwann akku-
rat beschreiben zu kénnen hofft, sondern als den Erzeuger von Beschreibungen« (Rorty
1987, 409). Die Menschen sind ungleich im privaten Bereich als Individuen, die sich selbst
erschaffen, diese Ungleichheit aber ist durch 6ffentliche Gleichheit zu garantieren, die
auf einer universellen menschlichen Anlage, sprich auf natiirlicher Gleichheit des Men-
schen im Gegensatz zum Tier beruht; diese Anlage ist allerdings anders als im naturalis-
tischen Paradigma nicht die Vernunft, sondern ein spezifisch menschliches Gefithl.

Auf Ebene der 6ffentlichen Solidaritit tritt Rorty, anders als Foucault und Arends,
entsprechend seines universalistischen moralischen Anspruchs explizit fir die Bekamp-
fung bestehender sozialer Ungleichheiten ein, die er aufgrund des universalistischen
Mafstabs als falsch klassifizieren kann. Rorty sieht soziale Ungleichheit, die auf einer
nur rechtlichen Gleichheit beruht, als Gefahr fiir die Durchsetzung der liberalen Mo-
ral. Rorty versucht — so lisst sich das vor dem Hintergrund der politikwissenschaftli-
chen Anthropologie interpretieren —, den dem naturalistischen Paradigma inhirenten
Widerspruch, der dem liberalen Denken zugrunde liegt und der darin besteht, dass die
individuelle Freiheit zu Ungleichheit fithrt, die die individuelle Freiheit selbst gefihrdet,
aufzulésen, und zwar indem er dem liberalen Ideal der individuellen Freiheit eine Moral
der Solidaritit und Briiderlichkeit zur Seite stellt und damit eine Gefithlsmoral, die in
universellen (nicht essentialistischen, sondern empirischen) anthropologischen Annah-
men griindet. Tatsichlich weist Rorty so zwar einen Weg, Freiheit und Gleichheit mittels
der Forderung nach Solidaritit zu versdhnen und damit das Versprechen der franzési-
schen Revolution nach Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit einzulésen, er muss dazu
aber auf Annahmen zuriickgreifen, die seinen erkenntnistheoretischen Uberlegungen,
auf die sich die These der individuellen Idiosynkrasie stiitzt, widersprechen.

Auf Ebene des mittelbaren Erkenntnisobjekts, des Menschen als Teil der erschlos-
senen Welt (bei Rorty: des Menschen als Teil des 6ffentlichen Lebens), wird véllig offen-
sichtlich, was sich in der Umkehrung des Dualismus von Gefithl und Vernunft bereits an-
gedeutet hat: Rorty vertritt fir den 6ffentlichen Bereich eine universalistische Moral, die
zu einer Unterscheidung zwischen gut und bése fithrt, wenngleich gut oder bése zu sein
weder auf dem Besitz einer Erkenntnis beruht, noch in der Verantwortung des Einzel-
nenliegt. Vielmehr betont Rorty immer wieder, wie bereits zitiert, die Kontingenz unserer
moralischen Uberlegenheit, die nicht unser Verdienst, sondern abhingig von dufleren,
>kontingenten< Umstinden ist: »Wir Anstindigen, Liberalen, Humanitiren [...] haben
nicht mehr Einsicht, sondern einfach mehr Gliick gehabt als die brutalen Kerle, die wir
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bekidmpfen.« (Rorty 2001d, 152; vgl. auch 1996, 160) Es handelt sich also nicht um einen
Mangel an Wahrheit oder sittlicher Einsicht, produktiver sei es, so Rorty, anzunehmen,
dass es sich um einen Mangel an zwei konkreten Dingen handele: »Sicherheit und Sym-
pathie«. Unter Sicherheit versteht Rorty »Lebensbedingungen, die hinreichend frei von
Gefihrdung sind, so dafy die Unterschiede zwischen uns und anderen unwesentlicher
werden« (Rorty 1996, 160). Das heif3t, Sicherheit und Sympathie hingen zusammen bzw.
Sicherheit ist die Voraussetzung fiir Sympathie, wie auch fiir Frieden und dkonomische
Produktivitat:

»)e hirter die Lebensbedingungen sind, [...] desto weniger Zeit oder Miithe kénnen wir
daraufverwenden, iiber die Frage nachzudenken, wie es wohl Menschen ergehen mag,
mit denen wir uns nicht unmittelbar identifizieren. Die Erziehung der Gefiihle wirkt
nur bei Menschen, die sich lange genug entspannen kdnnen, um zuzuhéren.« (ebd.,
160/161)

Damit mogen die dufderen Umstinde historisch kontingent sein, das schlief3t aber ihre
normative Bewertung nicht aus: So fithrt Rorty den sittlichen Fortschritt Europas und
Nordamerikas auf die Tatsache zuriick, dass diese Weltregionen »im neunzehnten und
zwanzigsten Jahrhundert eine auflerordentliche Zunahme des Reichtums, der Bildung
und der Freizeit erlebten« (ebd., 153), wobei die damit einhergehende moralische Ent-
wicklung Rorty als Beleg fiir die auflergewohnliche Formbarkeit des Menschen gilt. So
werden soziale Sicherheit und damit ein »hinreichendes« Maf} an sozialer Gleichheit
(und zwar nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern aller Menschen) zur Voraus-
setzung der Erziehung der Gefiihle als effektiven Wegs zur Umsetzung der universellen
liberalen Moral. In einem urspriinglich in der FAZ erschienenen Essay »Das kommunis-
tische Manifest 150 Jahre danach« hilt Rorty fest:

»Wir sollten unsere Kinder so erziehen, daf sie es unertraglich finden, wenn wir FAZ-
Leser, die wir hinter unseren Schreibtischen sitzen und an unseren Tastaturen herum-
fingern, zehnmal mehr verdienen als die Menschen, die sich beim Reinigen unserer
Toiletten die Finger schmutzig machen, und hundertmal mehralsjene, die in der Drit-
ten Welt unsere Tastaturen zusammenbauen. Wir sollten dafiir sorgen, dafi es ihnen
Sorge und Kummer bereitet, wenn die Linder, die sich zuerst industrialisiert haben,
hundertmal reicher als jene sind, die noch nicht industrialisiert sind. Unsere Kinder
sollten von friith an begreifen lernen, daf die Ungleichheit zwischen ihrem Glick und
dem Unglick anderer Kinder weder einem gottlichen Willen entspringt, noch der
notwendige Preis wirtschaftlicher Effizienz ist, sondern eine vermeidliche Tragodie.
Sie sollten so frith wie méglich anfangen, sind Gedanken dariiber zu machen, wie die
Welt so verandert werden kann, daf niemand mehr hungern muf, wiahrend andere
an Ubersittigung fast ersticken.« (Rorty 1998, 13/14)

Das Ziel steht bei Rorty zu keiner Zeit infrage, die Frage ist, wie die im Menschen ange-
legte universelle Moral am besten zu verwirklichen ist. Moralische Gleichheit beruht auf
der menschlichen Gemeinsamkeit, Schmerz und Demiitigung zu empfinden und ver-
meiden zu wollen; die liberale Ironikerin geht davon aus, dass sie »nur durch Schmerz-
empfindlichkeit mit der iibrigen Spezies humana verbunden ist, besonders durch die
Empfindlichkeit fur die Art Schmerz, die die Tiere nicht mit den Menschen teilen — Demiiti-
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gung« (Rorty 1992, 158; erste Herv. i. O., zweite Herv. F. H.); die Hoffnung, sie zu verwirk-
lichen, griindet in der Formbarkeit des Menschen, seiner >sehr viel hoheren Flexibilitat
der Ich-Grenzens, die die Koditionierung der Gefiihle als geeignete Strategie erscheinen
lasst. Entsprechend ergibt sich moralischer Fortschritt (gleichwohl nur unter Bedingun-
gen, die einer Konditionierung der Gefithle forderlich sind) fiir Rorty aus der »Fihig-
keit, immer mehr zu sehen, daf traditionelle Unterschiede [...] vernachlissigbar sind
im Vergleich zu den Ahnlichkeiten im Hinblick auf Schmerz und Demiitigung« (ebd.,
310) bzw. »da die Ubereinstimmungen zwischen uns und ganz andersartigen Menschen
weit grofleres Gewicht haben als die Unterschiede« (Rorty 1996, 161).

Herrschaftlasst sich auf Grundlage von Rortys Neubeschreibung nur im Rahmen ei-
ner Wir-Gruppe iiber die Herstellung von Kohirenz legitimieren. Ausgehend von dieser
Annahme lisst sich Rortys Denken verstehen als Versuch, iiber den beschrinkten ethno-
zentrischen Rahmen hinaus, alternative Wege der Durchsetzung der von ihm als richtig
erachteten liberalen Moral zu finden, die durch Uberzeugung in seinen Augen nicht zu
leisten ist. Rortys normative Forderung lautet auf eine »Herrschaft der Briiderlichkeit«.
Liberale rechtliche Freiheit ist so zwar Voraussetzung der individuellen Idiosynkrasie als
niitzlichen privaten Lebensweise, der zentrale Wert im Bereich des Offentlichen ist aber
mit der Britderlichkeit kein rechtlicher, sondern ein moralischer Wert, den Rorty explizit
mit Blick auf soziale Gleichheit definiert als »eine Neigung, die aus dem Herzen kommt
und die in dem, der viel besitzt, wihrend andere wenig haben, ein Gefiithl der Scham her-
vorruft« (Rorty 1997, 6), die also die soziale Gleichheit als Verwirklichungsbedingung der
individuellen Idiosynkrasie ermoglicht. Individuelle Freiheit und Briiderlichkeit stiitzen
sich gegenseitig. Damit legt Rorty seinen politischen Forderungen eine Beschreibung
der menschlichen Natur zugrunde, die voraussetzt, was sie garantieren soll und ist da-
mit letztlich ironischerweise in der Tat zirkulir.
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Deutungskampf

Sinn und Zweck der vorliegenden Analyse war es nicht, anthropologische Argumenta-
tionen als richtig oder falsch auszuweisen, sondern allein, anthropologische Argumen-
tationsmuster im politischen Denken so weit als moglich offenzulegen und die Politik-
wissenschaft so, im Sinne einer politiktheoretischen Grundlagenarbeit, iber die ihrem
Gegenstand, dem Politischen und der Politik, impliziten anthropologischen Annahmen
aufzukliren.

Zu diesem Zweck wurden im ersten Teil dieser Arbeit die herkémmlichen Verstind-
nisse »politischer Anthropologie« wie die »Anthropologiekritik« einer Kritik unterzo-
gen. Die Kritik »politischer Anthropologie« zeigt, dass Anthropologie im Singular in ih-
rem Alleinvertretungsanspruch, den Menschen zu bestimmen, immer schon politisch
ist. Zur politischen Wissenschaft kann Anthropologie so verstanden erst durch die Syste-
matisierung der differierenden fachspezifischen Selbstobjektivierungen des Menschen
werden. Anders gesagt: Anthropologie ist politische Wissenschaft nur als Metawissen-
schaft. Als »politische Wissenschaft von den Wissenschaften vom Menschen« weist sie
Anthropologien als ihren Gegenstand in ihrer Pluralitit als politisch aus und macht sie,
indem sie die anthropologischen Argumente im politischen Denken systematisiert, der
Kritik zuginglich. Der vorliegende Ansatz baut folglich auf der Anthropologiekritik auf,
insofern er ohne die Annahme der Existenz verschiedener Anthropologien nicht denk-
bar wire. Er geht aber tiber diese hinaus, indem die Kritik der Anthropologiekritik die-
se als eine infolge eines Paradigmenwechsel radikalisierte Erkenntniskritik und damit
selbst als — gleichwohl formale — politische Anthropologie zeigt. Die Historisierung des
Denkens im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert lisst sich dabei als Grundlage bzw.
als Zwischenparadigma auf dem Weg zum gesellschaftlichen Paradigma verstehen, die
die Wertrelativitit zur unhintergehbaren Voraussetzung des Denkens macht, aber in er-
kenntnistheoretischer Hinsicht nicht konsequent mit dem naturalistischen Paradigma
bricht, weil hier »Geschichte« als ein dem Menschen nach wie vor dufSerliches Erkennt-
nisprinzip an die Stelle von »Natur« tritt. Erst die in Anschluss an Nietzsche radikali-
sierte Erkenntniskritik im Rahmen des gesellschaftlichen Paradigmas, die sich als Voll-
endung des Kantischen Projekts verstehen ldsst, begriindet die Relativitit der Werte im
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WelterschliefSungsprozess selbst und versteht sie damit als menschengedacht. Die Kritik
der Anthropologiekritik fithrt durch die Offenlegung des die Selbstobjektivierungen des
Menschen formal strukturierenden und inhaltlich bestimmenden Erkenntnisprinzips,
die dieses selbst als kontingent ausweist, zu einer politikwissenschaftlichen Anthropo-
logie, deren Kern das anthropologische Argument bildet.

Das anthropologische Argument, das in Teil II der vorliegenden Arbeit dargestellt
wurde, bezeichnet die formale Struktur, die jeglicher anthropologischen Argumentati-
on und damit jeglichem Menschenbild zugrunde liegt. Dabei lassen sich drei einander
bedingende Dimensionen und deren politischen Implikationen unterscheiden. Auf for-
maler Ebene lassen sich die Dimension 1) des Erkenntnisprinzips, 2) des Erkenntnis-
subjekts (objektiviert als a) Erkenntnisvermégen und in seinem Verhiltnis zur Welt und
zu sich selbst als Erkenntnisobjekt als Ausdruck des b) Erkenntnisinteresses) und 3) des
Erkenntnisobjekts unterscheiden. Das Erkenntnisprinzip antwortet auf die Frage nach
der Beschaffenheit der den/die Menschen umgebenden Welt und die Verortung des/der
Menschen darin. Damit verbunden ist die Frage nach dem Zugriff des/der Menschen
auf die Welt, wobei das Erkenntnissubjekt in Form des Erkenntnisvermogens als Mo-
dus des Zugriffs auf die Welt des/der Menschen objektiviert wird, wodurch zugleich sein
Verhaltnis zur Welt und damit zu sich selbst als unmittelbaren Erkenntnisobjekt, sprich
als Handelnden bzw. moralischen und politischen Subjekt, festgelegt wird. Im Rahmen
der dritten Dimension schlieflich wird der Mensch in Abhingigkeit der Setzungen im
Rahmen der ersten beiden Dimension als Teil der erschlossenen Welt und damit als mit-
telbares — als ein dem Erkennenden dufierliches — Erkenntnisobjekt bestimmt. Die Un-
terscheidung der drei Dimensionen des anthropologischen Arguments ermdglicht eine
Systematisierung anthropologischer Argumente im politischen Denken. Die Aufschliis-
selung des anthropologischen Arguments zeigt zugleich noch einmal, dass es sich bei an-
thropologischen Annahmen stets um Setzungen oder anders um politische Argumente
handelt und Anthropologie erst durch die Systematisierung dieser Setzungen zur politi-
schen Wissenschaft werden kann.

Den drei Dimensionen des anthropologischen Arguments entsprechen drei anthro-
pologische Konfliktlinien im politischen Denken, die die Konzeption zentraler politi-
scher Konzepte bedingen. Das heif3t, in der Folge der inhaltlichen Bestimmung des Er-
kenntnisprinzips und daraus abgeleitet des Erkenntnissubjekts und -objekts positionie-
ren sich politische Theorien auf fir das politische Denken zentralen Konfliktlinien, wo-
mit zugleich die Konzeption zentraler politischer Konzepte vorgegeben ist. Mit der Set-
zung des Erkenntnisprinzips verbunden ist die Festlegung 1) des Grads der angenomme-
nen Autonomie/Determination des Menschen, wodurch die Frage nach der Konzeption
der Freiheit angesprochen ist. Aus der Konzeption des Erkenntnisvermdogens, das die Fra-
genach Artund Umfang menschlichen Wissens beantwortet, und der damitverbundenen
Konzeption des Verhiltnisses des Erkenntnissubjekts zur Welt und zu sich selbst, das
festlegt, wie sich Wissen in Macht iibersetzt, ergibt sich 2) der Grad der Statik/Dynamik
des Subjekt-Welt/Objekt-Verhiltnisses. Mit der Bestimmung des (mittelbaren) Erkennt-
nisobjekts verbunden ist die Festlegung 3) des Grads der anfinglichen (als>natiirlich< be-
zeichneten) a) Gleichheit/Ungleichheit und b) Individuation/Sozialisation, wodurch die
Frage nach der Legitimation (a2) und Organisation (b) von Herrschaft adressiert wird.
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Die aus der Setzung eines spezifischen inhaltlichen Erkenntnisprinzips (»Kos-
mos«/»Gott«, »Natur«, »Gesellschaft«) sich ergebenden paradigmatischen anthro-
pologischen Argumentationen bzw. paradigmatischen (Vorstellungen des) Menschen
wurden im dritten Teil dieser Arbeit dargestellt. Sie lassen sich entlang der zuvor of-
fengelegten drei Dimensionen des anthropologischen Arguments systematisieren und
an exemplarischen Theorien plausibilisieren. So lisst sich zeigen: Durch die inhaltli-
che Bestimmung des Erkenntnisprinzips wird/werden der/die Mensch/en als Teil der
kosmischen/gottlichen, der natiirlichen oder von gesellschaftlicher Ordnung gesetzt.
Die dem jeweiligen Erkenntnisprinzip entsprechende Konzeption des Erkenntnisver-
mogens als entdeckendes, erkennendes oder konstituierendes Vermégen bestimmt das
Verhiltnis des Erkenntnissubjekts zu sich selbst als Teil der von ihm erschlossenen Welt
als Entfaltung eines géttlichen Potentials, als Beherrschung der ersten durch die zweite
Natur oder als Emanzipation von der selbstgedachten Determination. Schlieflich wer-
denje nach Erkenntnisprinzip und Konzeption des Erkenntnisvermogens die Menschen
als ungleiche politische Wesen, als Individuen der gleichen Gattung oder als gleicher-
maflen gesellschaftlich Ungleiche zum Ausgangspunke politischen Denkens. Die sich
so abzeichnenden paradigmatischen Menschen — der metaphysisch-theologische, der
naturalistische sowie der gesellschaftliche Mensch — erweisen sich dabei zugleich als
spezifisches ideengeschichtliches Deutungsschema, das einzelne Autor*innen und
Stromungen wie Umbriiche und Kontinuititen in ein neues Licht riickt und klassische
Interpretationen in der Folge hinterfragt oder stirkt. Darin deutet sich eine (durch)
paradigmatische (Vorstellungen des Menschen strukturierte) Ideengeschichte an, die
aber nur ein Nebenprodukt der vorliegenden Arbeit ist.

Die vorliegende Arbeit skizziert eine politikwissenschaftliche Anthropologie, die an-
thropologische Argumente im politischen Denken systematisiert und dadurch zugleich
einen Kampf um die Vorherrschaft iiber die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen
des politischen Denkens abbildet. Sie hat so verstanden einen aufklirerischen Anspruch.
Im Rahmen der skizzierten politikwissenschaftlichen Anthropologie werden drei Ebe-
nen der Abstraktion anthropologischer Annahmen im politischen Denken unterschie-
den: das (formale) anthropologische Argument, inhaltlich bestimmte paradigmatische
Menschen, die sich aus der Setzung eines inhaltlich bestimmten Erkenntnisprinzips er-
geben und konkrete Menschenbilder im Rahmen einzelner Theorien. Die Systematisie-
rung anthropologischer Argumente im politischen Denken generiert so ein politikwis-
senschaftliches Analyseinstrument — nicht den »homo politicus«, sondern miteinander
konkurrierende paradigmatische (Vorstellungen des) Menschen. Die skizzierte politik-
wissenschaftliche Anthropologie bzw. die in ihrem Rahmen offengelegten paradigmati-
schen Menschen sind dabei selbstverstindlich selbst nur ein Deutungsschema, dessen po-
litikwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn (auch tiber die Ideengeschichte hinaus) nun
abschliefiend skizziert werden soll, wofiir zunichst nocheinmal die Koexistenz verschie-
dener paradigmatischer Argumentationen verdeutlicht werden soll.

Anthropologische Annahmen als politische Argumente Die Offenlegung des anthropologi-
schen Arguments und der daraus in Abhingigkeit vom jeweiligen Erkenntnisprinzip
abgeleiteten paradigmatischen Argumentationen zeigt, dass alle anthropologischen
Argumente jederzeit im politischen Denken gegenwirtig sind. Es handelt sich bei
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den je paradigmatischen anthropologischen Argumentationen folglich nur um eine
Verdnderung der Zuschreibung politischer Relevanz bestimmter, dem/den Menschen
zugesprochener Merkmale und folglich um Setzungen und damit um im politischen
Deutungskampf konkurrierende anthropologische Argumente. Der Pool anthropolo-
gischer Argumente bleibt im Rahmen aller Paradigmen derselbe: Der/die Mensch/en
wird/werden in allen Paradigmen als vernunftbegabt bzw. denkfihig oder allgemeiner
als zur geistigen Abstraktion fihig vorgestellt (Dimension 2a), wobei das, was unter
Vernunft/Denken zu verstehen ist, in Abhingigkeit vom Erkenntnisprinzip einem
Wandel unterliegt und zugleich tiber das Verhiltnis der Vernunft zu den Sinnen und
Emotionen bzw. zwischen geistigen und kérperlichen Vermédgen entscheidet und das
Verhiltnis von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt bestimmt. Der/die Mensch/en
wird/werden im Rahmen aller Paradigmen als (mit Blick auf sein/ihr Selbstverhiltnis)
sentwicklungsfihig« vorgestellt, wobei Art und Umfang der >Entwicklung« differieren
und je unterschiedlich als Entfaltung eines bereits vorhandenen Potentials, als Beherr-
schung der triebhaften durch die verniinftige Natur oder als Emanzipation von der
selbstgedachten Determination gefasst werden (Dimension 2b). Mit Blick auf den/die
Menschen als mittelbare/s, zu behandelnde/s Erkenntnisobjekt/e bleiben die Merkmale
sogar inhaltlich identisch: Die Menschen werden in allen Paradigmen in gewisser Hin-
sicht als einander gleich (als Erkenntnissubjekte, hinsichtlich ihrer Vernunftbegabung/
Denkfiihigkeit) und in gewisser Hinsicht als ungleich (als Erkenntnisobjekte, hinsicht-
lich ihrer individuellen Begabungen und realisierten Fihigkeiten) vorgestellt sowie in
gewisser Hinsicht als Individuen (hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Begabungen in
der erschlossenen Welt) und in gewisser Hinsicht als soziale Wesen (beruhend auf den
Einsichten ihrer gemeinsamen Vernunftbegabung bzw. Denkfihigkeit) (Dimension
3), wobei auch hier in Abhingigkeit vom Erkenntnisprinzip und der Konzeption des
Erkenntnisvermogens je nur ein Pol der Konfliktlinie als politisch relevant gesetzt wird.

Die anthropologischen Argumente werden in Abhingigkeit von dem je vorherr-
schenden Erkenntnisprinzip unterschiedlich inhaltlich konzeptualisiert bzw. in Abhin-
gigkeit vom vorherrschenden Erkenntnisprinzip werden je andere anthropologische
Argumente als politisch relevant gesetzt oder irrelevant verworfen. Die Bestindigkeit
der anthropologischen Argumente bestitigt nicht nur die fundamentale Bedeutung des
Erkenntnisprinzips fir die inhaltlich zu unterscheidenden paradigmatischen anthro-
pologischen Argumentationen, sie belegt dariiber hinaus die Existenz einer formalen
Struktur des anthropologischen Arguments, das in Teil II herausgearbeitet wurde. Und
schlieflich weist die Koexistenz anthropologischer Argumente die jeweiligen Setzungen
in jeder ihrer Formen als politisch aus.

Der Verweis auf die Bestindigkeit der anthropologischen Argumente kann zugleich
das dieser Arbeit zugrundegelegte Paradigmenverstindnis noch einmal verdeutlichen:
Dieim Rahmen dieser Arbeit skizzierten grundlegenden, erkenntnistheoretischen Para-
digmen und die jeweiligen Paradigmenwechsel griitnden in einem Wechsel des Erkennt-
nisprinzips, das einer je paradigmatisch wirkenden Wissenschaft(sfamilie) entnommen
ist, der die Paradigmen auch ihren Namen verdanken. Dabei handelt es sich nicht um
einander ablésende Paradigmen insoweit, dass die jeweiligen anthropologischen Argu-
mente nur fir die Dauer des jeweiligen Vorherrschens eines Paradigmas existent wi-
ren, sondern nur insoweit, dass die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen je einer
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Wissenschaft bzw. Wissenschaftsfamilie vorherrschend sind und so die jeweils in einem
bestimmten Zeitraum vorherrschende anthropologische Argumentation bedingen und
entsprechend das Verstindnis der politischen Anthropologie bestimmen. Es gibt jedoch
selbstverstindlich zu jeder Zeit auch politische Denker*innen, die von der je vorherr-
schenden paradigmatischen Position abweichende Positionen vertreten (die im Rahmen
dieser Arbeit jedoch keine Beachtung finden konnten), wenngleich die jeweiligen Argu-
mentationen das je vorherrschende Paradigma bis zu einem gewissen Grad zu adaptie-
ren scheinen.

Die Koexistenz anthropologischer Argumente und damit der Umstand, dass es sich
bei den je paradigmatischen Argumentationen um Setzungen handelt, soll hier in al-
ler Kiirze beispielhaft am Fortleben der anthropologischen Argumentation des meta-
physisch-theologischen Paradigmas angedeutet werden, wobei mir mit Blick auf weiter-
gehende Untersuchungen besonders auch die Frage nach den Wandlungen der je para-
digmatischen Argumentation vor dem Hintergrund des je vorherrschenden Paradigmas
von Interesse schiene.

Die anthropologische Argumentation des metaphysisch-theologischen Paradigmas
bleibt auch unter dem Vorherrschen des naturalistischen und gesellschaftlichen Para-
digmas aktuell. Sie findet sich insbesondere im konservativen Denken, besonders an-
schaulich etwa in Edmund Burkes Kritik der franzésischen Erklirung der Menschen-
und Biirgerrechte. Der Mensch wird hier als Teil einer hoheren géttlichen Ordnung ver-
standen, durch die er determiniert ist: »Unser politisches System steht im richtigen Ver-
hiltnis und vollkommenen Ebenmaf mit der Ordnung der Welt und mit den Gesetzen,
die der Existenz einer bleibenden Masse, gebildet aus voriibergehenden Teilen, vorge-
schrieben sind«, von einer »iiberschwinglichen Weisheit« ineinandergewebt, sodass das
Ganze »in einem Zustande unwandelbarer Gleichfoérmigkeit fortlebt und dahintreibt«
(Burke 2009, 81). Die Staatsweisheit kann so nur eine nachahmende Kunst sein, die nur
durch Erfahrung zu erlangen ist, die aber ein Einzelner niemals zu erwerben in der Lage
ist (vgl. ebd., 121): »Indem wir diese gittliche Methodik der Natur nachahmen, sind wir in dem,
was wir an unserer Staatsverfassung besser, nie ginzlich neu, indem, was wir beibehal-
ten, nie ginzlich veraltet.« (ebd., 81; Herv. F. H.) In der Annahme der Ordnung der Welt,
der »gottliche[n] Methodik der Natur« und der kollektiven Erfahrung ist die Umkehrung
des Verhiltnisses von Teleologie und Theologie erkennbar, die sich im mittelalterlichen
Denkenvollzieht und einen Unterschied zum antiken Denken markiert bzw. der Einfluss
des naturalistischen Paradigmas, insofern nicht die gottliche Ordnung selbst, sondern
die natiirliche als von Gott geschaffene Ordnung als Erkenntnisprinzip fungiert, die zu
erkennen der fehlbare Einzelne nicht in der Lage ist. Dennoch bleibt auch hier Erkennt-
nis Einsicht in die héhere Ordnung: »Dieses System ist das Resultat eines tiefen Nach-
denkens, oder besser, es ist der gliickliche Lohn derer, die im Wege der Natur wandeln,
auf welchem Weisheit ohne tiefes Nachdenken und hoher als alles Nachdenken liegt.«
(ebd., 80) Die Menschen geraten entsprechend des dem Menschen duferlichen, unver-
fiigbaren Erkenntnisprinzips als ungleiche Kollektivwesen in den Blick:

»ein beschiitztes, zufriedenes, tatiges, gehorsames Volk, das die Glickseligkeit gekannt
und gesucht hitte, die als Lohn der Tugend in jedem Stande zu finden ist— diese wahre
moralische Gleichheit der Menschen, weit entfernt von jener phantastischen Grille, wel-
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che dem, der den dunkeln Weg eines arbeitsamen Lebens wandeln soll, falsche Ideen
und eitle Erwartungen vorspiegelt, und ihm die reelle, unvermeidliche Ungleichheit er-
schwert und verbittert, die die Ordnung der biirgerlichen Gesellschaft mit gleich wohl-
tatiger Hand fiir den zur Niedrigkeit Bestimmten und fiir den zu einem héheren, aber darum
nicht gliicklicheren Stande Berufenen vorschrieb.« (ebd., 85/86; erste beiden Herv. i. O;
letzte beiden Herv. F. H.; vgl. auch ebd., 278/288)

Burke geht also nicht nur davon aus, dass Ungleichheit unvermeidlich ist, sondern zu-
gleich davon, dass diese Ungleichheit durch die héhere Ordnung vorgegeben ist, durch
die der Mensch als Teil eines Kollektivs determiniert ist und setzt dadurch den Menschen
in seiner Eigenschaft als ungleiches Kollektivwesen als politisch relevant voraus.

Die metaphysisch-theologische Argumentation lisst sich auch in gegenwirtigen
politischen Zusammenhingen nachweisen. Beispielhaft kann das an einem Positions-
papier der Wertekommission der CDU Deutschlands unter dem Vorsitz von Christoph
Bohr mit dem Titel »Die neue Aktualitit des christlichen Menschenbilds« aus dem Jahr
2001 aufgezeigt werden. Der Mensch wird hier iiber seine Zwischenstellung bestimmt:
»[E]r bildet die Mitte zwischen Gott und Natur« (Bohr 2001, 45). Er gilt zwar nicht im
selben Mafke determiniert wie bei den im Rahmen dieser Arbeit behandelten Denkern
des metaphysisch-theologischen Paradigmas; vielmehr sind hier Elemente des gesell-
schaftlichen Paradigmas aufgenommen, wenn der Mensch als »weltoffenes Wesen«
verstanden wird: »Sein Selbst-, Welt- und Sozialbezug ist nicht einfach durch die Natur
vorgegeben und unmittelbar, sein Handeln nicht durch vorgegebene Regeln festgelegt.«
(ebd., 30) Doch Ziel ist die »Teilhabe an der Welt« (ebd., 32) und der Mensch wird an
Gott gemessen: »Der Mensch lebt unter géttlichem Vorbehalt, denn nur Gott ist Fiille
und Vollendung. Menschen werden schuldig, Menschen irren, sie bleiben hinter ihren
Moglichkeiten zuriick.« Der Christ »versteht dies als Aspekt einer natiirlichen Ordnung,
in der Gott vollkommen und der Mensch unvollkommen ist« (ebd., 41).

Der Mafstab ist dementsprechend das Gewissen (vgl. ebd.), gesellschaftliche Uber-
einkinfte konnen dagegen keine letzte Verbindlichkeit besitzen »und seien sie auch noch
so formal korrekt vollzogen oder auf breitem Konsens beruhend« (ebd., 44). Entspre-
chend der Fehlbarkeit des Einzelnen gilt die Subsidiaritit als angemessenes Ordnungs-
prinzip: »Der Mensch soll tun kénnen, wozu er kraft seiner Freiheit und vermoge seiner
Fihigkeiten und Talente in der Lage ist. Erst bei dem, wozu er nicht in der Lage ist, hilft
die Gemeinschaft.« (ebd., 42) Der Begrift der Freiheit bleibt, wenn auch nicht vollig ex-
pliziert, an eine verniinftige, gottgefillige Ausiibung gebunden, so gibt eine christliche
Gesellschaft den Biirgern »den Vertrauensvorschuss [...], dass sie ihre Freiheit richtig an-
wendenc« (ebd.; Herv. F. H.). Freiheit steht unter dem Vorbehalt der Verantwortung vor
Gott: »Wer frei ist, darf seine Freiheit in Verantwortung vor Gott und den Menschen aus-
schopfen und sie nicht an andere und die Gemeinschaft zwecks besserer Sachwaltung
abgeben.« (ebd.)

Diesen Annahmen liegt ein »anthropologischer [...] Realismus« zugrunde, das bedeu-
tet zum einen, »dass der Mensch die Befihigung zur Vernunft besitzt«, wobei die Fihig-
keit zur Unterscheidung von richtig und falsch, »aber stets auch Neigungen, Trieben,
Bediirfnissen, Launen, Emotionen und anderen nicht-verniinftigen und ungeregelten
Regungen«unterliegt, zum anderen, »dass sich deren Gleichheit nicht auf die Begabung,
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auf die Leistungsfihigkeit und die Neigungen bezieht und das >Chancengleichheit< nur
dieIllusion gleicher Ergebnisse suggeriert« (ebd., 32). Gleichheit wird hier verstanden als
Gleichwiirdigkeit: »Auch bei den grofiten inneren und dufderen Unterschieden zwischen
den Menschen sind sie als Geschépfe einander gleichwertig. Leistungen und Besitz kon-
nen nicht endgiiltige Wertmafistibe bilden« (ebd., 41). Zwar soll die Gleichwiirdigkeit
bzw. die Verkniipfung von Wiirde und Freiheit im Begrift der Person die Anschlussfi-
higkeit garantieren: »Das christliche Bild vom Menschen hat — unabhingig von seinen
Urspriingen — eine allgemeine und verbindliche Bedeutung, weil und insoweit es die
Achtung jedes einzelnen Menschen als Person verlangt« (ebd., 5); doch die Ungleich-
heit bleibt das politisch mafgebliche anthropologische Argument: »Entscheidend ist die
Unterscheidung zwischen Gleichheit und Gleichwertigkeit: die Gleichheit vor Gott, al-
so die Gleichwertigkeit der Menschen untereinander, bedeutet nicht Unterschiedslosig-
keit. Aus ihr ist kein egalitires, kollektivistisches Gesellschaftsmodell ableitbar.« (ebd.,
43)

Auch wenn also die metaphysisch-theologische Argumentation vor dem Hinter-
grund des je vorherrschenden Paradigmas Abinderungen erfihrt, bleiben die Grund-
annahmen, die den Menschen als Teil einer hoheren, gottlichen Ordnung als ein zur
Teilhabe an der gottlichen Vernunft fihiges, aber doch fehlbares und ungleiches Kol-
lektivwesen setzen, bestehen und bestimmen dementsprechend die Konzeptionen von
Freiheit, Macht und Herrschaft.

Paradigmatische Menschen als politikwissenschaftliches Analyseinstrument Der Mehrwert
einer solchen Offenlegung der Gleichzeitigkeit verschiedener paradigmatischer Argu-
mentationen ebenso wie der Bestindigkeit des Pools der zur Verfiigung stehenden in-
haltlichen Argumentationen, die die Wahl der je paradigmatischen Argumente als durch
das jeweilige Erkenntnisprinzip strukturiert und die anthropologischen Argumente da-
mit als vom Menschen gesetzt und »politische Anthropologie« als Argument im politi-
schen Deutungskampf ausweist, fiir die Untersuchung politikwissenschaftlicher Frage-
stellungen soll im Folgenden kurz skizziert werden. Insofern das anthropologische Ar-
gument bzw. die paradigmatischen Argumentationen als Analyseinstrument der Ideen-
geschichte bereits durch die Darstellung der exemplarischen Theorien deutlich gewor-
den sein sollte, soll ihr Mehrwert als Deutungsschema der politischen Ideengeschichte
nur strukturiert zusammengefasst werden; der im Rahmen der Darstellung der paradig-
matischen Menschen ebenfalls bereits angeklungene Mehrwert in politik-theoretischer
Hinsicht, der darin liegt, die normativen Grundlagen politischer Ordnungsvorstellun-
gen aufzuzeigen, soll mit Blick auf die derzeit viel diskutierte Krise der liberalen Demo-
kratie veranschaulicht werden. Insbesondere aber soll der systematische Mehrwert der
paradigmatischen Menschen als Analyseinstrument politischer Diskurse am Beispiel der
Menschenrechte verdeutlicht werden. Die Menschenrechte scheinen dazu ein besonders
geeigneter Gegenstand zu sein: nicht nur weil es sich um ein politikwissenschaftliches
Querschnittsthema handelt, sondern auch weil wir es hier mit einem Diskurs zu tun
haben, in dem das Nebeneinander verschiedener paradigmatischer Argumentationen
besonders deutlich vor Augen tritt und die Offenlegung der einander widerstreitenden
paradigmatischen Argumentationen den Weg fiir eine produktive Losung freimachen
konnte.
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Paradigmatische Menschen als Deutungsschema der Ideengeschichte Mit Blick auf die po-
litikwissenschaftliche Analyse ideengeschichtlicher Positionen hilt der Vergleich zwi-
schen den Paradigmen wie der Autor*innen eines Paradigmas eine Erklirung fiir Kon-
tinuititen und Umbriiche im Rahmen der Geschichte des politischen Denkens und mit
Blick auf das politische Denken einzelner Autor*innen bereit, was hier nur noch einmal
an besonders prignanten Beispielen kursorisch gezeigt werden soll.

Vor dem Hintergrund paradigmatischer Argumentationen riicken Ahnlichkeiten
zwischen Autor“innen deutlicher in den Fokus; etwa die Gemeinsamkeiten platonischen
und aristotelischen Denkens. So zeigt sich — entgegen der hiufig vollzogenen Kontras-
tierung beider in Anschluss an die durch Aristoteles selbst vorgenommene Abgrenzung
— nicht nur, dass Platon in anthropologischer Hinsicht gerade keinen strikten Dualis-
mus vertreten hat und auch die Ideenschau immer schon auf die Praxis verweist; auch
kann die These, dass bereits bei Platon der Mensch als politisches Wesen zu begreifen
ist, auch wenn das erst durch Aristoteles vollig expliziert wird, durch die paradigma-
tische Position erklirt und damit plausibilisiert werden. Auch zeigt sich eine bislang
vergleichsweise wenig beachtete Gemeinsamkeit zwischen Arendt und Foucault, deren
paradigmatisches Denken sich zwar durch die zeitliche Fokussierung auf die Zukunft
bzw. die Vergangenheit unterscheidet, sich aber in der prozessualen, mit dem Handeln
verkniipfte Konzeption von Freiheit und dem daraus verbundenen Verstindnis von
Macht als Ermichtigung und der Skepsis gegeniiber jeder Form von Herrschaft gleicht.

Auch Umbriiche im politischen Denken ebenso wie Widerspriiche in einzelnen
Theorien lassen sich auf Verschiebungen in der paradigmatischen Argumentation bzw.
die Gleichzeitigkeit einander widerstreitender anthropologischer Argumentationen
zuriickfithren. So zeigt sich etwa die zentrale Bedeutung des mittelalterlichen Denkens,
insbesondere in Gestalt des Prinzips der Individuation, fiir den Ubergang vom metaphy-
sisch-theologischen zum naturalistischen Paradigma, wobei die damit verbundenen
Strukturahnlichkeiten des mittelalterlichen mit dem liberalen Denken bislang nicht
ausreichend Beachtung gefunden haben. Ebenso kann umgekehrt auch das Fortwirken
metaphysisch-theologischer Begriindungen im naturalistischen Paradigma mit dem
Wegfall einer nicht nur Verbindlichkeit schaffenden, sondern zugleich Verpflichtung
generierenden Kraft erklirt werden, weshalb in der Folge die Gottesbeziige (etwa bei
Hobbes oder Locke) nicht notwendig als zeithistorisch bedingte Riicksichtnahmen
verstanden werden miissen, sondern als argumentationslogische Riicksichtnahmen
verstanden werden konnen. Der Widerspruch zwischen Motivations- und Wertetheorie
in Hobbes’ Denken lisst sich vor diesem Hintergrund zugleich durch den Widerstreit
zweier unversohnlicher paradigmatischer Argumentationen infolge der fehlenden
Auseinandersetzung mit transzendenten Fragen vor dem Hintergrund einer natura-
listischen Erkenntnistheorie erkliren. Auch der oft kritisierte Widerspruch in Rortys
Denken als Versuch angesichts der Annahme der Kontingenz der Sprache und damit
des Selbst eine durch die naturalistische Argumentation begriindete liberale Staatsord-
nung zu retten, lisst sich auf zwei divergierende Erkenntnisprinzipien zuriickfithren.
Kant wiederum lisst sich vor dem Hintergrund des anthropologischen Arguments
als Kipppunkt vom naturalistischen zum gesellschaftlichen Paradigma verstehen, in
dessen Denken durch die Hinwendung zum Subjekt zwar einerseits die Infragestellung
menschlicher Erkenntnis bereits angelegt ist, zugleich aber die fiir das naturalistische
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Paradigma kennzeichnende Spaltung auf die Spitze getrieben wird, indem die Ver-
nunft selbst nicht konsequent innerweltlich konzipiert ist. Das politische Denken des
gesellschaftlichen Paradigmas ldsst sich vor diesem Hintergrund als mit Nietzsche
radikalisierte Fortfithrung der kantischen Erkenntniskritik und damit Vollendung des
aufklirerischen Projekts des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmiindigkeit als
Ausgang aus der selbstgedachten Unmiindigkeit verstehen.

Zugleich wird das Vorherrschen bzw. die Dominanz bestimmter politischer Konzepte
im politischen Denken verschiedener geschichtlicher Epochen und Stromungen bzw.
umgekehrt die Blindheit fir bestimmte politische Konzepte aus der jeweiligen para-
digmatischen anthropologischen Argumentation erklirbar. So steht im metaphysisch-
theologischen Paradigma die Frage nach der Organisation von Herrschaft im Vorder-
grund, genau genommen die Frage nach der guten, der gerechten Herrschaft, wihrend
Freiheit und Macht (und im Anschluss auch die Legitimation von Herrschaft) weit
weniger thematisiert werden bzw. fir das politische Denken eine nur geringe Relevanz
besitzen, weil Macht und damit die Legitimation von Herrschaft ebenso wie Freiheit
ganz selbstverstindlich an die Realisierung der Vernunftfihigkeit, sei sie theoretisch
oder praktisch gefasst, gebunden werden. Da es sich beim Erkenntnisprinzip des me-
taphysisch-theologischen Paradigmas um ein dem Menschen duferes, fiir ihn nicht
beeinflussbares Prinzip — eine hohere Macht — handelt, determiniert es nicht nur seine
Erkenntnis, sondern verpflichtet zugleich absolut. Freiheit im Sinne von Autonomie
ist vor diesem Hintergrund ebenso wenig denkbar wie eine von dem hoheren Prinzip
unabhingig zu legitimierende politische Macht. Im naturalistischen Paradigma gerit
in Folge der Immanentisierung und Individuation des Menschen die Frage nach der
Freiheit und damit der Legitimation von Herrschaft in den Mittelpunkt, da »Natur« als
Erkenntnisprinzip zwar vermittels der Vernunft als eines transzendierenden bzw. tran-
szendentalen Vermdgens Verbindlichkeit generieren kann, nicht aber gleichermafien
zu verpflichten vermag wie »Gott«. Insofern das politische Subjekt mit dem politischen
Objekt gleichgesetzt wird, der politisch Handelnde sich angesichts seiner der Vernunft
widerstrebenden Leidenschaften als Zu-Behandelnder offenbart, bleibt die Frage nach
der durch Wissen generierten Macht dagegen gewissermaflen ein blinder Fleck bzw.
wird die Macht des Erkenntnissubjekts verdunkelt, gleichwohl sie nicht nur in der Theo-
rie fortbesteht, sondern sich notwendigerweise auch in der politischen Praxis Geltung
verschafft. Im gesellschaftlichen Paradigma schliefilich riickt, indem der Welterschlie-
Bungsprozess selbst an die Stelle des Erkenntnisprinzips tritt, wodurch sich der Fokus
auf das Verhiltnis zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt verlagert, die
Frage nach der Macht in den Mittelpunkt, die zugleich die Frage nach der Freiheit vollig
neu rahmt bzw. Freiheit, als Freiheit des politischen Subjekts, von Erkenntnis 16st und
damit erst das politische Subjekt als eigenstindige Grofde denkt. Herrschaft dagegen
kann im gesellschaftlichen Paradigma im engeren Sinne nicht als Teil des Politischen,
sondern muss im Gegenteil als Ausdruck der Entpolitisierung verstanden werden.

Paradigmatische Menschen als Analyseinstrument in politik-theoretischer Hinsicht In politik-
theoretischer Hinsichtlassen sich die paradigmatischen anthropologischen Argumenta-
tionen nutzen, um gegenwirtige politische Problemstellungen auf die ihnen zugrunde-
liegenden argumentativen Pramissen zu befragen. So lisst sich etwa die derzeit vielfach
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beschworene Krise der liberalen Demokratie (vgl. Galston 2018; Grayling 2018; Levitsky/
Ziblatt 2018; Mounk 2018; Runciman 2018) als Krise des individualistischen Liberalismus
verstehen, die auf einem paradigmatischen Widerspruch des naturalistischen Menschen
beruht (vgl. Héntzsch 2020b). Die Krise wird dabei verschirft durch die Kluft zwischen
der dem Denken zugrundeliegenden und der im Rahmen der bestehenden Institutionen
verstetigten paradigmatischen Argumentation.

Der individualistische Liberalismus, dessen anthropologische Argumentation dem
naturalistischen Paradigma entstammt, ist geprigt von der dem naturalistischen Pa-
radigma inhirenten Spaltung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt bzw.
theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung. Er beruht auf der Annahme, dass
der Mensch als Erkenntnissubjekt zwar qua Vernunft die Notwendigkeit der Machttei-
lung erkennen kann, die konkrete politische Zusammenarbeit aber vor dem Machttrieb
als dem handlungsleitenden Motiv der politisch Handelnden (der Erkenntnisobjekte) ge-
schiitzt werden muss. Deshalb ist die liberale Herrschaft eine entpersonalisierte Herr-
schaft, es sind nicht Menschen, sondern Verfahren und Institutionen wie Gewaltentei-
lung oder verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte, die den Machtmissbrauch ver-
hindern sollen. Es sind aber nicht nur Menschen, die die Verfahren und Institutionen
entwerfen — die liberalen Theoretiker*innen —, sondern auch Menschen, die diese In-
stitutionen und Verfahren am Laufen halten. So muss sich die Spaltung zwischen Ver-
nunft und (Macht-)Trieb in der Praxis zwangsliufig in eine Spaltung zwischen eine die
liberalen Ideale schiitzende, verniinftige Elite und eine von dieser Elite angeleiteten zur
Irrationalitit neigenden Masse iibersetzen. Dem Liberalismus liegt, wie jeder Ideologie,
die Annahme einer hoheren Wahrheit und damit eine elitire Tendenz zugrunde, die auf
einer Spaltung zwischen den um die jeweilige Wahrheit Wissenden und den (noch) Un-
wissenden beruht. Im Fall des Liberalismus gerit die auf der ideologischen Wahrheit be-
ruhende Spaltung zwischen Herrschenden und Beherrschten in Widerspruch zu dessen
eigener Forderung nach gleicher Freiheit, zu deren Umsetzung er deshalb notwendig ei-
ne Verbindung mit der demokratischen als egalitiren Herrschaftsform eingehen muss.

Im Rahmen der reprisentativen Demokratie wird die dem Liberalismus inhirente
Spaltung neutralisiert beziehungsweise in eine nur temporire Spaltung zwischen Re-
prisentanten als Sachverstindigen der Politik und Reprisentierten als der Masse der
durch diese Politik Behandelten iibersetzt, sodass politische Gleichheit durch den po-
tentiellen Wechsel zwischen Regierenden und Regierten garantiert wird. Das System
muss in die Krise geraten, wo der fiir die reprisentative Demokratie zentrale Wech-
sel zwischen Regierten und Regierenden durch die aus der unterschiedlichen Nutzung
der individuellen Freiheit resultierende soziale und 6konomische Ungleichheit ausge-
hebelt wird. Wird die soziale und 6konomische Ungleichheit nicht — wie lange Zeit der
Fall - durch wohlfahrtsstaatliche Mafinahmen abgemildert (wenn auch nicht gelost),
kommt derideologische Charakter des Liberalismus zum Tragen, der entgegen der eige-
nen Forderung nach gleicher Freiheit die Herrschaft einer vermeintlich verniinftigen Eli-
te begiinstigt, zuungunsten der demokratischen Mitbestimmung der vermeintlich Un-
verniinftigen. Die aus dem individualistischen Liberalismus notwendig folgende sozia-
le und 6konomische Ungleichheit iitbersetzt sich dann in politische Ungleichheit. Vor
dem Hintergrund eines entfesselten, globalen Kapitalismus tritt der dem auf der natu-
ralistischen Argumentation aufruhende paradigmatische Widerspruch des individualis-
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tischen Liberalismus unverstellt zu Tage: Der individualistische Liberalismus offenbart
sich als Ideologie, die aus einem iiberlegenen Wissen Macht ableitet und entgegen der
eigenen Forderung nach gleicher Freiheit paradoxerweise eine elitire, wenn nicht gar
autoritire Politikvorstellung begiinstigt.

Versteht man die Krise der liberalen Demokratie in diesem Sinne als Krise eines auf
einem paradigmatischen Grundwiderspruch beruhenden individualistischen Liberalis-
mus, stellt sich die Frage nach der Losung dieser Krise neu. Dann kann es nicht darum
gehen, Ungleichheiten zu bekimpfen, demokratische Institutionen zu erneuern oder
dhnliches, dann muss es in erster Linie darum gehen, die Konzepte von Demokratie und
Liberalismus in eine neue Balance zu bringen, indem man Freiheit so konzipiert, dass sie
den Schutz des individuellen Bereichs vor staatlicher Willkiir ebenso wie den Schutz der
politischen Zusammenarbeit vor individueller Willkiir umfasst, indem man die negative
Freiheit also um eine soziale Dimension erweitert, damit sich der theoretische Anspruch
der gleichen Freiheit in der Praxis nicht in eine Herrschaft der verniinftigen Erkenntnis-
subjekte und damit einen liberalen Autoritarismus verkehrt.

Paradigmatische Menschen als Analyseinstrument politischer Diskurse Neben einer solchen
Analyse normativer Ordnungsvorstellungen anhand der ihnen zugrundeliegenden pa-
radigmatischen Argumentation lassen sich die paradigmatischen Menschen als Analy-
seinstrument im Rahmen der Politikwissenschaft in systematischer Hinsicht vor allem
auch nutzen, um (kontrire) Positionen in politischen Diskursen auf unterschiedliche pa-
radigmatische Argumentationen zuriickzufithren und so der Kritik zuginglich zu ma-
chen und unproduktive Kontroversen zu vermeiden. Das lisst sich besonders anschau-
lich fiir den Diskurs der Menschenrechte zeigen. Die den Diskurs von Anfang an be-
gleitende Frontstellung zwischen universalistischer Rechtfertigung und relativistischer
Kritik pragte auch die Entstehung der modernen Ausformulierung der Menschenrech-
te im Rahmen der Allgemeinen Evklirung der Menschenrechte (AEMR)." Das lisst sich vor
dem Hintergrund der skizzierten politikwissenschaftlichen Anthropologie auf den Um-
stand zuriickfithren, dass die Miitter und Viter der AEMR in Reaktion auf die totaliti-
re Erfahrung die Menschenrechte in ihrer naturalistischen Begriindung zur Vollendung
fithren wollten, die Menschenrechte aber unter den Voraussetzungen des gesellschaft-
lichen Paradigmas implementiert wurden, also zu einem Zeitpunkt als die erkenntnis-
theoretischen Voraussetzungen des naturalistischen Paradigmas in Reaktion auf ebenje-
ne Erfahrung theoretisch als hinfillig galten. Durch diese inhirente Spannung zwischen
der der Begriindung zugrundeliegenden und der zum Zeitpunkt der Implementierung

1 Die frithen Kritiken von Marx (1976; vgl. dazu auch Lohmann 2012) und Bentham (2013,167-186; vgl.
dazu auch Hoffmann 2012a; fiir die bleibende Bedeutung von Benthams Kritik vgl. Niesen 2013a
und 2013b) einerseits und Burke (2009; vgl. dazu auch Jérke 2012) andererseits lassen sich vor dem
Hintergrund der politikwissenschaftlichen Anthropologie als auf einer historistischen bzw. meta-
physisch-theologischen Argumentation aufruhende, sprich als paradigmatische Kritiken verste-
hen, diejenige von Olympe de Gouges (1999; vgl. dazu auch Blattler 2012) dagegen als Kritik an der
mangelnden Konsequenz der naturalistischen Position bzw. dem ihrinhdrenten Widerspruch; die
Einwande der Association of American Anthropology (1947) gegen den Entwurf der AEMR dagegen
als eine auf einer kulturalistischen anthropologischen Argumentation (vgl. 1.1) aufruhende Kritik.
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sich durchsetzenden paradigmatischen anthropologischen Argumentation lisst sich zu-
gleich die bis in die Gegenwart fortdauernde Ambivalenz zwischen Begriindungsproble-
men und Menschenrechtspraxis als Divergenz zwischen theoretischer Infragestellung
und institutionalisierter Praxis und damit als Krisensymptom beschreiben. Wie auch im
Fall der Krise der liberalen Demokratie besteht also eine Kluft zwischen der dem Den-
ken zugrundeliegenden und der im Rahmen der bestehenden Institutionen (in diesem
Fall der Menschenrechte) verstetigten paradigmatischen Argumentation. Im Fall der AE-
MR ist dieser Umstand besonders frappierend, weil die Institutionalisierung zu einem
Zeitpunkt erfolgte, zu dem ihre erkenntnistheoretischen Voraussetzungen — vor dem ge-
meinsamen historischen Hintergrund — infrage gestellt wurden.

Auch im Aushandlungsprozess der AEMR selbst lassen sich verschiedene paradig-
matische Argumentationen nachweisen (was hier nicht weiter ausgefithrt werden kann),
dominant aber war und durchgesetzt hat sich letztlich die naturalistische Argumentati-
on.” Die Berufung auf die Tradition der Rechteerklirungen und damit die naturalisti-
sche Argumentation ist im gesamten Aushandlungsprozess prisent. Sie hat nicht nur
symbolischen Charakter, vielmehr dient sie der Legitimation der AEMR. Die Berufung
auf die fritheren Rechteerklirungen lisst sich dabei als Versuch verstehen, die durch den
Nationalsozialismus eindriicklich vor Augen gefiihrte, fehlende Verbindlichkeit hoheren
Rechts, durch historische Kontinuitit und die damit verbundene Autoritit der Tradition
bzw. der Geschichte zu iberwinden. So konstatiert René Cassin (Frankreich), Mitglied
des von der Menschenrechtskommission eingesetzten »Drafting Committees«® im Ple-
num der Generalversammlung:

»In common with the 1789 Declaration, it was founded upon the great principles of
liberty, equality and fraternity; but it was adapted to the present epoch in which indi-
vidualism had been condemned by facts, but in which the Mechanization of mankind
under the tyranny of powerful groups was also abhorrent.« (A/PV.180, 865)*

2 Die Argumentation des metaphysisch-theologischen Paradigmas ist nicht nur im Aushandlungs-
prozess selbst prasent, auch lieRRen sich die »Kairoer Erklarung der Menschenrechte im Islam« wie
auch in der »Charta der Menschenrechte und der Rechte der Volker« als von einer solchen Argu-
mentation gepragtverstehen, ohne dass dies hier weiter untersucht werden kann. Mit Blick auf die
Afrikanische Erklarung hilt Harding diese These bestitigend fest: »Auch wenn im Detail sehrviele
Unterschiede hervorstechen, warvielen nicht-islamischen und nicht-christlichen Gesellschaftenin
Afrika gemeinsam, dass sie den Menschen in Abhangigkeit von einem Schépfergott, von anderen
Gottern, von Geistern und von der Natur und ihren Kraften sahen. Er war ein Teil der Schépfung, in
das Ceflecht von Kriften aller anderen Teile der Schopfung, der belebten und unbelebten Natur,
eingebunden« (2006, 286; vgl. auch 297).

3 Das»Drafting Committee«wurde in der ersten Sitzung der Menschenrechtskommission ins Leben
gerufen; ihm gehdorten unter der Leitung von Eleanor Roosevelt (USA) zunachst Peng-chun Chang
(China) und Charles Malik (Libanon) an, unterstiitzt von John Humphrey (Kanada), dem Leiter der
Abteilung fiir Menschenrechte des UN-Sekretariats, der auch den ersten Entwurf formulierte; ei-
nen Monat spater wurde das »Drafting Committee« um fiinf weitere Mitglieder erweitert: Alex-
ander Bogomolov (UDSSR), René Cassin (Frankreich), Charles Dukes (United Kingdom), William
Hodgson (Australien), Herndn Santa Cruz (Chile).

4 Ich zitiere hier und im Folgenden aus den Protokollen der »Kommission fiir Menschenrechte« (E/
CN), des»Drafting Committees« (E/CN/AC), der3. Sitzung der3. Kommission der Generalversamm-
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Mit Blick auf die zeitgengssische Situation dufert Charles Malik (Libanon) im Rahmen
der 9. Sitzung der Menschenrechts-Kommission:

»Today, men had no need for protection against kings or dictators, but rather against
a new form of tyranny: that exercised by the masses and by the State. Mention must
therefore be made in the international bill of human rights of this tyranny of the State
over the individual, whom it was the duty of the Commission to protect. If the inter-
national bill of human rights did not stipulate the existence of the Individual and his
need for protection in his struggle against the State, the Commission would never
achieve its intended purpose.« (E/CN.4/SR.9, 3)

Im abschlieRenden Plenum der Generalversammlung hilt Malik fest, dass »that declara-
tion had been inspired by opposition to the barbarous doctrines of nazism and fascism«
(A/PV.180, 857). Die verinderten Umstinde werden im Aushandlungsprozess der AEMR
gewissermaf3en als eine Steigerung derjenigen Situation verstanden, aus der heraus die
fritheren Rechteerklirungen entstanden, als ein Unterschied der Intensitit weniger als
der Qualitit. Suggeriert wird damit, dass man dem Grauen des Nationalsozialismus vom
Gleichen mehr gegeniiberstellen konne. Der chinesische Vertreter im »Drafting Com-
mittee« Peng-chun Chang zieht, ebenfalls im Plenum, sogar explizit eine Parallele zum
Absolutismus:

»In the eighteenth century, when solemn declarations of the rights of man had been
made in the west, the emphasis had been laid on human rights as contrasted with the
divine right claimed by kings. [...] The first condition for defence of the rights of man
was tolerance towards the various opinions and beliefs held throughout the world.
Uncompromising dogmatism had caused much harm, by accentuating disputes, and
lending them an ideological basis. In the present times, and more particularly during
the years following the First World War, there had been a tendency to impose a stan-
dardized way of thinking and a single way of life. With that approach, equilibrium
could be reached only at the cost of moving away from the truth, or employing force.
But, however violent the methods employed, equilibrium achieved in that way could
never last. If harmony was to be maintained in the human community and human-
ity itself was to be saved, everyone had to accept, in a spirit of sincere tolerance, the
different views and beliefs of his fellow men.« (A/PV.182, 895)

Durch diese Behauptung einer Parallele zum Kampf gegen den Absolutismus wird ei-
ne Ubertragbarkeit der historischen Situation suggeriert, die von den Autor*innen des
gesellschaftlichen Paradigmas gerade durch die konstatierte historische Diskontinui-
tit bzw. den konstatierten Traditionsbruch infrage gestellt wird. Die AEMR itbernimmt
folglich auch mit Blick auf das Verstindnis der Geschichte die paradigmatische Argu-
mentation des naturalistischen Paradigmas. Dies wird deutlich, wenn die AEMR nicht
nur in die Tradition der franzdsischen und amerikanischen Rechteerklirungen des 18.
Jahrhunderts gestellt wird, sondern mehr noch im Sinne eines geschichtsphilosophi-
schen Fortschrittsgedankens als weiterer Entwicklungsschritt gedeutet wird. So stellt

lung (A/C) und des 3. Plenums der Generalversammlung (A/PV), die samtlich auf den Seiten der
Vereinten Nationen abrufbar sind unter: research.un.org/en/undhr (15.09.2022).
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etwa Malik fest, »that the declaration was destined to mark an important stage in the
history of mankind« (A/PV 180, 857). Noch deutlicher wird der Fortschrittsgedanke und
die diesem zugrundeliegende Annahme einer kollektiven Vernunft in folgender Aufle-
rung des syrischen Vertreters Kayaly im Plenum der Generalversammlung:

»It was not the first time that human rights had been declared; they had often been
proclaimed in the course of history; those earlier declarations had not all been per-
fect and they had not all been applied; civilization had progressed slowly, through
centuries of persecution and tyranny, until, finally, the present declaration had been
drawn up. It was not the work of a few representatives in the Assembly or in the Eco-
nomic and Social Council; it was the achievement of generations of human beings
who had worked towards that end. Now at last the peoples of the world would hear it
proclaimed that their aim had been reached by the United Nations.« (A/PV.183, 922)

Die paradigmatische Kontinuitit spiegelt sich nicht nur in der Einschitzung der
historischen Bedeutung der AEMR als (vorliufigen) Endpunkt der Entwicklung der
Menschheit, sondern schligt sich auch in der Ausformulierung der Rechte nieder. In
diesem Zusammenhang ist vor allem die Diskussion um den ersten Absatz der Priambel
(»Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights
of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in
the world«) sowie mehr noch um Artikel 1 (»All human beings are born free and equal in
dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards
one another in a spirit of brotherhood«) von Bedeutung. Die genannten Prinzipien wer-
den als missachtet und wieder einzusetzend verstanden; so mdchte Cassin die »dem
Menschen inhirente Gleichheit« gestirkt sehen: »That expression was all-inclusive and
had the further advantage of stressing the inherent equality of human beings, a concept
which had recently been attacked by Hitler and his ideological disciplines.« (E/CN.4/
SR. 50, S. 10) Die Bestimmungen des Artikel 1 verkniipft Chang unmittelbar mit der
anthropologischen Argumentation des naturalistischen Paradigmas:

»Mr. CHANG (China) thought that the basic text of article 1 [...] would be acceptable
to the Committee if it were understood on the basis of eighteenth century philoso-
phy. [...] The eighteenth century thinkers, whose work had led to the proclamation of
the principles of liberty, equality and fraternity in France and, in the United States,
to the Declaration of Independence, had realized that although man was largely animal,
there was a part of him which distinguished him from animals. That part was the real man
and was good, and that part should therefore be given greater importance. There was
no contradiction between the eighteenth century idea of the goodness of man'’s es-
sential nature and the idea of a soul given to man by God, for the concept of God laid
particular stress on the human, as opposed to the animal, part of man’s nature.« (A/
C.3/SR.98,113/114; Herv. F H.)

Chang thematisiert hier nicht nur die doppelte Objektivierung des Menschen im natu-
ralistischen Paradigma, die die Denker des 18. Jahrhunderts serkannt« (realized) hitten,
sondern indirekt auch die Kontinuitit bzw. die im Rahmen dieser Arbeit wiederholt the-
matisierte Strukturihnlichkeit zwischen naturalistischem und metaphysisch-theologi-
schem Paradigma.
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Auch wenn sich die explizite Bezugnahme auf die frithen Erklirungen und ihre na-
turalistische Argumentation durch alle Verhandlungen zieht, so waren sich die Miitter
und Viter der AEMR, wie das in Changs Einlassung anklingt, doch der Problematik ei-
ner universalistischen Begriindung bewusst. Die Losung lag letztlich in der Aussparung
bzw. Nicht-Nennung problematischer Konzeptionen (bzw. im vorliegenden Verstind-
nis: der Nicht-Nennung des Erkenntnisprinzips), wodurch aber die zugrundeliegende
anthropologische Argumentation nicht etwa verworfen, sondern lediglich verschleiert
wurde. So wurde die zentrale Begrifflichkeit »inherent«, »in« und »born« beibehalten,
dagegen die strittige Formulierung »by nature« gestrichen; allerdings nicht etwa weil
die Richtigkeit in Frage gestellt wurde, sondern weil die Alternative ein von der brasi-
lianischen Delegation vorgeschlagener Gottesbezug war (»Created in the image and li-
keness of God, they are endowed with reason and conscience, and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.« [vgl. A/C.3/215]). Besonders deutlich wird das in Mr.
Changs Forderung, »that the Committee should not debate the question of the nature
of man again but should build on the work of the eighteenth century philosophers. [...]
If the words >by nature« were deleted, those who believed in God could still find in the
strong opening assertion of the article the idea of God, and at the same time others with
different concepts would be able to accept the text.« (A/C.3/SR.98, 114)

Doch wie Changs Rekurs auf die Philosophie des 18. Jahrhunderts deutlich macht,
bleibt die Begriindung durch »Natur« erhalten, es handelt sich also um ein rein strate-
gisches, kein inhaltliches Zugestindnis. Die anthropologischen Argumente selbst, die
mafigeblich Argumente des naturalistischen Paradigmas sind, werden inhaltlich nicht
verworfen. So hilt Malik fest: »The first Article of the Declaration on Human Rights
should state those characteristics of human beings which distinguished them from
animals, that is, reason and conscience« (E/CN.4/SR.50, 12) und der syrische Vertreter
Kayaly pflichte im Rahmen der 3. Sitzung der 3. Kommission der Generalversammlung
bei: »He agreed with the representative of China that the words sendowed with reason
and conscience« should be retained as they served to differentiate man from animals.«
(A/C.3/SR.99, 118) Zwar weist der franzdsische Vertreter in der 3. Kommission der Gen-
eralversammlung Mr. Grumbach gewissermafien auf die anthropologische Setzung der
franzosischen Menschenrechtserklirung hin: »The men who had drafted the Bill of the
Rights of Man of 1789 had fully realized the existence of inequality and social injustice,
but they had felt it essential to affirm their belief in man’s inherent right to equality and
freedom« (A/C.3/SR.99, 116), doch die Geltung scheint aufier Frage zu stehen, wenn der
britische Vertreter Mr. Wilson (United Kingdom) »agreed that men were endowed by
nature with reason and conscience, but thought that it was self-evident« (E/CN.4/SR.50,
12).

Dass die Entscheidung gegen die Nennung des Erkenntnisprinzips »by nature« bzw.
gegen den Verweis auf »Gott« eine rein strategische war, wird auch deutlich in der Dis-
kussion im Rahmen der Commission. Hier hilt Mr. Santa Cruz (Chile) fest: »Since the
Brazilian amendment had been withdrawn, however, the words >by nature« should cer-
tainly be deleted from the second sentence of the article and no mention should be made
of the origin of man’s reason and conscience« (A/C.3/SR.100, 120) und auch der sowjetis-
che Vertreter Alexei Pavlov schligt vor, die Formel zu iitbernehmen »without mentioning
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the agent« (E/CN.4/SR.50, 14). Ahnlich lautete die Position von Mr. Jiménez de Aréchaga
(Uruguay):

»Referring to the words >by nature, he said that rights were derived from the nature
of man and not from the acts of States. As it stood, the article could give rise to objec-
tions on dogmatic grounds. It might be thought to imply nature as distinct from God.
No reference to a godhead should be made in a United Nations document, for the
philosophy on which the United Nations was based should be universal. The decla-
ration was a legal document and therefore no transcendental source of rights should
be stated.« (A/C.3/SR.96, 101)

Johannes Morsink beschreibt die AEMR vor diesem Hintergrund treffend als »a secular
document by intent« und hilt fest: »And so it happened that Article 1 of the Universal
Declaration makes no reference to either God or nature, capitalized or not. This does not
mean, however, that the drafters saw no connection between human rights and human
nature.« (1999, 289)

Dieser durch die naturalistische anthropologische Argumentation geprigten Aus-
formulierung der Menschenrechte im Rahmen der AEMR steht die Kritik an der
universellen Geltung der Menschenrechte gegeniiber, wie sie alle drei der hier behandel-
ten Denker*innen des gesellschaftlichen Paradigmas, wenn auch in unterschiedlichem
Umfang und aus unterschiedlichen Anlissen, formuliert haben (vgl. Rorty 1996; Foucault
2005q [1984]; Arendt 1949; 1986). Die AEMR ist von Anfang an mit einem Widerstreit
zweier paradigmatischer Argumentationen verbunden, da in ithrem Rahmen Men-
schenrechte im Geiste des naturalistischen Paradigmas formuliert wurden, die vor
dem Hintergrund des mit dem Traditionsbruch sich vollends durchsetzenden gesell-
schaftlichen Paradigmas implementiert wurden. In der Logik des gesellschaftlichen
Paradigmas kann es, weil es den Menschen nicht gibt, keine Rechte geben, die dem
Menschen zukommen; die Menschenrechte sind in diesem Verstindnis Ausfluss eines
Menschenbilds unter anderen (bzw. im vorliegenden Verstindnis: einer paradigmati-
schen anthropologischen Argumentation) und konnen so keinen universellen Status
beanspruchen. Alle drei hier behandelten Denker*innen kritisieren die Menschen-
rechte, wie sie in der AEMR formuliert werden, die Kritik richtet sich aber in erster
Linie gegen den universellen Status der Menschenrechte. Aus Platzgriinden soll hier
beispielhaft nur Hannah Arendts Kritik (vgl. dazu Rosenmiiller 2012; Hontzsch 2020a)
skizziert werden, die aus der Darstellung ihrer Position in Kapitel I1II folgt. Arendts Po-
sition scheint deshalb am geeignetsten, weil Arendt ihre Kritik nicht nur unmittelbar in
Reaktion auf die AEMR entwickelt, sondern auch weil sie ausfiithrlicher ist als Foucaults
und konsequenter als Rortys Kritik, der zwar rationale Begriindungen verwirft, aber
auf die Umsetzung der Menschenrechte durch die allen Menschen gemeinsame hohere
Flexibilitit der Ich-Grenzen und Gefiihle setzt.”

Aufzwei Parallelen soll jedoch hingewiesen werden, die zeigen, dass die Darstellung
von Arendts Position hier als exemplarisch zu verstehen ist. Zum einen besteht zwischen
dem von Arendt im Rahmen ihrer Kritik formulierten >Recht, Rechte zu haben<und dem

5 Zu Foucaults Kritik vgl. Lemke 2001; im Zusammenhang mit einer Politik der Rechte Golder 2015;
zu Rortys Kritik vgl. Hoffmann 2012b.
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von Foucault im Rahmen seiner Wortmeldung »Den Regierungen gegeniiber: die Rechte
des Menschen« formulierten »neue[n] Recht« — »Ich begriinde ein absolutes Recht, sich
zu erheben und sich an diejenigen zu wenden, die die Macht innehaben« (Foucault 2005q
[1984], 874) — eine formale Gemeinsamkeit hinsichtlich ihres Status. Beide entziehen sich
einer Einordnung in positives Recht und formulieren ein Recht, das das Menschsein — in
der je unterschiedlichen Ausformulierung — erst ermdglicht. Entsprechend der unter-
schiedlichen Ausformulierung des Menschseins ist fiir Arendt auch das >Recht, Rechte
zu haben¢, nur im Miteinander zu realisieren (vgl. Arendt 1949, 769/770), dagegen er-
wichst das >neue Recht« bei Foucault aus einer Widerstandspraxis — als ein Recht, das
zivilgesellschaftliche Initiativen geschaffen haben: »das Recht der privaten Individuen,
wirksam in den Bereich der Politiken und der internationalen Strategien einzugreifen«
(Foucault 2005q [1984], 874). Indem Arendt mit ihrem >Recht, Rechte zu habens, explizit
keine Rechtfertigung fiir die Menschenrechte liefern, sondern ihnen Sinn verleihen will,
hat ihre Kritik (wie auch Foucaults) eine Gemeinsamkeit mit der von Rorty,® der der An-
sichtist, »dafd begriindungsorientierte Projekte veraltet seien. Wir sehen unsere Aufgabe
darin, unserer eigenen Kultur — der Menschenrechtskultur — mehr Selbstbewuf3tsein zu
geben und sie zu stirken« (1996, 149).

Fiir Arendt sind die als »Menschenrechte« bezeichneten »Rechte« Rechte, die nur aus
der Gemeinschaft mit anderen erwachsen kénnen und gerade keine Rechte, die sich aus
der Natur des Menschen - vor jeder Gemeinschaft — ableiten (vgl. Arendt 1986, 616; vgl.
dazu auch Arendt 2002, 272/273). Der Mensch isoliert, als Individuum, der Ausgangs-
punkt der Menschenrechte, ist gerade nicht gleich, sondern »das allerallgemeinste und
das allerspeziellste, das beides gleichermaflen abstrakt ist, weil es gleichermafen welt-
los bleibt« (Arendt 1986, 624). Die von den Menschenrechten behauptete naturgegebe-
ne Gleichheit des Menschen sagt nicht mehr, als dass die Einzelnen »dem Menschenge-
schlecht in der gleichen Weise zugehéren wie Tiere der thnen vorgezeichneten Tierart«
(ebd., 623). Das Gleiche als das Spezifische des Menschen liegt gerade in der Differenz,
in der einzigartigen Individualitit, die sich nur im Austausch ausdriicken und in ein Ge-
meinsames iibersetzen lisst, ansonsten aber stumm bleibt, wodurch die Menschen ihres
Menschseins beraubt werden. Insofern ist das abstrakte Menschenwesen das »Gegenbild
des Staatsbiirgers«, dessen Ungleichheit gerade durch die Staatsbiirgerschaft eingeeb-
net wird (ebd.). Anders gesagt: »Gleiche werden wir als Glieder einer Gruppe, in der wir
uns kraft unserer eigenen Entscheidung gleiche Rechte gegenseitig garantieren.« (ebd.,
622) Das gilt auch fiir das >Recht, Rechte zu habenc<: »Gleich allen anderen Rechten kann
auch dieses eine Menschenrecht nur durch gegenseitige Vereinbarung und Garantie sich
realisieren.« (Arendt 1949, 769/770) Diese Feststellung ist unabhingig davon, von welcher
Instanz es garantiert wird.

Esist folglich weniger der Inhalt als der Status der Menschenrechte, den Arendt kri-
tisiert: Auch die Kategorien »Menschheit« oder »Person« stellen keine Rechtfertigungs-
versuche im klassischen Sinne dar. Ganz im Gegenteil verweisen sie gerade auf die Un-
begriindbarkeit der Menschenrechte, insofern in der Person Einzigartigkeit bzw. Natali-
tit und Verwiesenheit bzw. Pluralitit unlosbar verschrankt sind. Das Entscheidende an
Arendts Kritik ist, dass der Status von Arendts Fiirsprache fiir die Menschenrechte - in

6 Vgl. fur die Parallelitit zwischen den Positionen Rortys und Arendts auch Forster 2009.
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Folge der aus der Uberwindung der klassischen Philosophie erwachsenden antiessen-
tialistischen Anthropologie der Person — ein vollig anderer ist. Arendt entzieht sich in
der Tat, wie Seyla Benhabib richtig feststellt, aber im vorliegenden Verstindnis zu Un-
recht kritisiert, weil in Arendts nachessentialistischer Denkhaltung véllig konsequent,
dem klassischen Rechtfertigungsdiskurs:

»Sie widersetzt sich dem rechtfertigenden politischen Diskurs, widersetzt sich mithin
dem Versuch eines Nachweises der Rationalitat und Giiltigkeit fiir unseren Glauben an
die Universalitat der Menschenrechte, an die Cleichheit der Menschen und an die Ver-
pflichtung, andere respektvoll zu behandeln. Obwohl sich Hannah Arendts Auffassung
von Politik und vom Politischen ohne eine normative Position, die stark in universalis-
tischen Menschenrechten, Gleichheit und Respekt wurzelt, kaum nachvollziehen oder
iberhaupt verstehen 1af3t, kann man in ihren Schriften nicht feststellen, daR sie sich
um eine normative Rechtfertigung bemiiht.« (Benhabib 2006, 302)

Benhabibs Kritik bewegt sich selbst noch in dem von Arendt kritisierten Diskurs, der
von der Moglichkeit einer Begriindung der Menschenrechte ausgeht.” Das aber ist — vor
dem Hintergrund des Traditionsbruchs und der Verabschiedung der Metaphysik - fir
Arendt im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar. Denken und Erkennen sind »zwei vol-
lig verschiedene geistige Titigkeiten« (Arendt, 1998, 24); die Gegenstinde des Denkens
und des ihm entsprechenden Vermdégens, der Vernunft, sind »unerkennbar, aber fiir den
Menschen von grofitem existentiellem Interesse«: »Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach
der Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahvheit und Sinn sind nicht dasselbe. Der Grundirr-
tum, dem alle speziellen metaphysischen Trugschliisse nachgeordnet sind, besteht dar-
in, den Sinn nach der Art der Wahrheit aufzufassen.« (ebd., 25; Herv. i. O.) Arendt kann
die Menschenrechte auf Grundlage dieser Diagnose nicht linger begriinden, sie verleiht
ihnen aber, so lisst sich das verstehen, mit ihrer antiessentialistischen Anthropologie
der Person, die Einzigartigkeit und Pluralitit impliziert, Sinn: »Es ist der tiefe, tiber al-
les im gewdhnlichen Sinne Politische hinweggreifende Sinn des Offentlichen, daf3 [...]
dies Personenhafte in einem Menschen [...] nur da erscheinen kann, wo es einen 6f-
fentlichen Raum gibt.« (Arendt 2012a, 92) Dafiir aber sind die Menschen aufeinander
bzw. auf die wechselseitige Garantie eines Rechts auf Rechte angewiesen. Arendt leitet
aus ihrer anthropologisch gewendeten Anthropologiekritik eine humanistische Grund-
voraussetzung des Menschseins ab, die darauf zielt, den Sinn der Menschenrechte of-
fenzulegen und so ihre Unverzichtbarkeit, wenn nicht zu beweisen, so doch angesichts
der »Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheiten« (Arendt 2002, 234) umso deutli-
cher vor Augen zu fithren: Den anderen menschlich zu behandeln, heifit, ihn als Person
ernst zu nehmen.

Der den Diskurs der Menschenrechte prigende Konflikt zwischen universalistischer
Begrindung und relativistischer Kritik beruht auf widerstreitenden paradigmatischen

7 Ahnliches gilt fiir Balibars Feststellung, Arendt entwickle »one of the most radical critiques of
the idea of an anthropological foundation of rights, and the classical doctrine of shuman rights<
themselves as a foundation of the political, while pushing to the extreme the vindication of some
rights as unconditional and assimilating their neglect to a virtual or actual destruction of the
human as such« (2007, 728).
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Argumentationen. Das offenzulegen, konnte den Weg frei machen, fiir eine produktive
Debatte itber den Status der Menschenrechte. Vielleicht indem man ihren universalisti-
schen Gehalt auf ein formales Recht des Menschseins beschrinkte, was eine Auseinan-
dersetzung mit der Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein, erzwingen und erméglichen
wiirde, ohne den Anspruch zu erheben, je zu einer universell und tiberzeitlich gilltigen
Antwort gelangen zu koénnen; im Sinne der Forderung nach einer stetigen (inner- und
interkultureller) Selbstvergewisserung, deren Ergebnis historisch notwendig wandelbar
1st.

Anthropologische Politikwissenschaft In der Hoffnung, den Erkenntnisgewinn einer iiber
die anthropologischen Grundlagen ihres Gegenstands informierten Politischen Theo-
rie und in der Folge auch Politikwissenschaft deutlich gemacht zu haben, bleibt zuletzt
noch die Frage nach der anthropologischen Argumentation der politikwissenschaftli-
chen Anthropologie selbst. Die politikwissenschaftliche Anthropologie baut auf dem ge-
sellschaftlichen Paradigma auf, sodass auch der Darstellung verschiedener anthropolo-
gischer Paradigmen die Annahme zugrunde liegt, dass der Mensch sich selbst Objekt ist
und seine Verortung in der Welt infrage stellen kann. Alle Wissenschaft ruht so verstan-
denletztlich auf diesem Bewusstsein unserer selbst auf, insofern sie auf die dadurch auf-
geworfenen Fragen antwortet. Dadurch dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist,
objektiviert er sich notwendig selbst als Teil dieser Welt und wirft damit zugleich die Fra-
ge nach seiner Stellung in dieser Welt und der Beschaffenheit dieser Welt selbst auf. Die
inhaltlichen Antworten verschiedener Wissenschaften auf die Frage nach der Beschaf-
fenheit der Welt unterscheiden sich und differenzieren sich mit der Ausdifferenzierung
der Wissenschaften aus, doch die Struktur des diesen verschiedenen Antworten zugrun-
deliegenden anthropologischen Arguments bleibt dieselbe. Die differierenden Antwor-
ten sich ausdifferenzierender Wissenschaften bzw. Wissenschaftsfamilien und die sich
in diesem Prozess abzeichnenden paradigmatischen Menschen ergeben sich aus dem
je paradigmatischen Erkenntnisprinzip und implizieren, dass WelterschlieBung immer
vor dem Hintergrund vorausgehender Welterschliefungen stattfindet und selbst wie-
der zukiinftige WelterschliefSung vorstrukturiert. In der Darstellung der drei Paradig-
men zeichnet sich in diesem Sinne eine Bewegung des Menschen zu sich selbst ab, die
zwar als Fortschreiten, aber nicht notwendig als Fortschritt, zwar als Immanentisierung,
aber nicht notwendig als Ausdruck von Anthropozentrik verstanden werden muss. In
der Logik der sich abzeichnenden fortschreitenden Immanentisierung des menschli-
chen Weltbezugs lieRe sich prognostisch das Aufkommen eines psychologistischen Pa-
radigmas denken.

Auch eine politikwissenschaftliche Anthropologie nimmt ihren Ausgangspunkt in
der Annahme des menschlichen Selbstbewusstseins. Der Mensch ist so verstanden Sub-
jekt und Objekt zugleich, weil er ein sich selbst bewusstes und in diesem Sinne denken-
des Wesen ist. Eine politikwissenschaftliche Anthropologie iiberwindet die Dualitit von
Denken und Handeln folglich nicht, sie kann sie nicht itberwinden. Sie versteht den Men-
schen durch den ihm spezifischen, durch das Bewusstsein seiner selbst (auf)gegebenen,
Weltbezug, wobei sie den Weltbezug als abhingig vom Erkenntnisprinzip als je anders
vermittelt offenlegt. Dadurch weist sie nicht nur das gesellschaftliche Paradigma als ei-
ne anthropologische Argumentation unter anderen und damit die einander widerstrei-
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tenden anthropologischen Argumentationen als politisch aus, sondern erweist sich — in
der Offenlegung des Erkenntnisprinzips als fiir die Struktur des anthropologischen Ar-
guments fundamentalen Prinzips der Selbstobjektivierung — zugleich als politikwissen-
schaftliche Anthropologie.

Einer politikwissenschaftlichen Anthropologie verstanden als politikwissenschaftli-
chen Betrachtung der wissenschaftlichen Betrachtung des Menschen, die diese als not-
wendig plural und damit die differierenden wissenschaftlichen Betrachtungen des Men-
schen als politisch ausweist, liegt ein anthropologisches Konzentrat zugrunde bzw. ein
solches folgt aus ihr: Der Mensch ist ein denkendes Wesen, im weiten Sinne des Denkens
als eines von der Welt abstrahierenden Vorgangs, als immer neuer Versuch sich seiner
selbst bzw. der Welt und seines Ortes in ihr zu versichern. Uber den Menschen als Gegen-
stand seiner selbst, also titber Anthropologie, nachzudenken, bedeutet dann, das Denken
selbst zu ergriinden. Erkenntnistheorie ist in diesem Verstindnis wie vor ihr Metaphy-
sik und nach ihr Sozialphilosophie im eigentlichen Sinne Anthropologie als prima philo-
sophia. So verstanden hat das Denken viele Anfinge, aber kein Ende. Das Denken unserer
selbst bildet in seiner Unabgeschlossenheit das — nur vermeintlich verlorengegangene —
Fundament menschlicher Existenz.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Abels, Heinz (2009): Einfilhrung in die Soziologie, Bd. 2: Die Individuen und die Gesell-
schaft. Wiesbaden: VS Verlag.

Adorno, Theodor W. (2001): Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschidigten Leben. Frank-
furta. M.: Suhrkamp.

Adorno, Theodor W. (2010): Probleme der Moralphilosophie, hrsg. v. Thomas Schréder.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Aertsen, Jan A./Speer, Andreas (1996) (Hrsg.): Individuum und Individualitit im Mittelalter.
Berlin/New York: de Gruyter.

Aertsen, Jan A. (1996): »Einleitung: Die Entdeckung des Individuums, in: ders./Andreas
Speer (Hrsg.), Individuum und Individualitit im Mittelalter. Berlin/New York: de
Gruyter, IX-XVII.

Allison, Henry E. (1990): Kant’s Theory of Freedom. Cambridge: Cambridge University
Press.

Anter, Andreas (2006): »Ordnungsdenken in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Wertordnung, Ordnungsmacht und Menschenbild des Grundgeset-
zes, in: Robert Chr. van Ooyen/Martin H. W. Méllers, Handbuch Bundesverfassungsge-
richt im politischen System. Wiesbaden: Springer.

Aquin, Thomas von (1936): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-lateini-
sche Ausgabe, Bd. 3: Gott der Dreieinige, I, 27—43. Salzburg/Leipzig: Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (1937): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-lateini-
sche Ausgabe, Bd. 6: Wesen und Ausstattung des Menschen, I, 75-89. Salzburg/
Leipzig: Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (0. J.): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-lateini-
sche Ausgabe, Bd. 9: Ziel und Handeln des Menschen, I-1I, 1—21. Salzburg/Leipzig:
Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (1951): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-lateini-
sche Ausgabe, Bd. 8: Erhaltung und Regierung der Welt, I, 103-119. Salzburg; Leipzig:
Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (1953): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-lateini-
sche Ausgabe, Bd. 18: Recht und Gerechtigkeit, II-11, 57—79. Salzburg/Leipzig: Anton
Pustet.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

268

Der Mensch als politisches Argument

Aquin, Thomas von (0. J.): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-latei-
nische Ausgabe, Bd. 19: Die Tugend der Gottesverehrung, II-1I, 80-100. Salzburg/
Leipzig: Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (1955): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-latei-
nische Ausgabe, Bd. 10: Die menschlichen Leidenschaften, I-1I, 22-48. Salzburg/
Leipzig: Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (1982): Summe gegen die Heiden, Bd. 11. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.

Aquin, Thomas von (1990): Summe gegen die Heiden, Bd. 111/1. Darmstadt: Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft.

Aquin, Thomas von (2004a): Summa Theologica. Vollstindige, ungekiirzte deutsch-latei-
nische Ausgabe, Bd. 12: Die Siinde I-I1, 71-89. Salzburg/Leipzig: Anton Pustet.

Aquin, Thomas von (2004b): Uber die Herrschaft des Fiirsten. Reclam: Stuttgart.

Aquin, Thomas von (2007): De ente et essentia. Uber das Seiende und das Wesen, Lateinisch/
Deutsch. Freiburg u. a.: Herder.

Aquin, Thomas von (2009): Quaestiones disputatae, Bd. 11: Vom Ubel I/De Malo I, q.1~7. Ham-
burg: Meiner.

Aquin, Thomas von (2020): Quaestiones disputatae, Bd. 1: Uber die Wahrheit 1/De Veritate I.
Hamburg: Meiner.

Arendt, Hannah (1949): »Es gibt nur ein einziges Menschenrecht, in: Die Wandlung 4,
754—770.

Arendt, Hannah (1964): »Gesprich mit Giinter Gaus«, abrufbar unter: https://www.rbb-
online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html (15.09.2022).

Arendt, Hannah (1986): Elemente und Urspriinge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperia-
lismus, totale Herrschaft. Miinchen/Ziirich: Piper.

Arendt, Hannah (1998): Vom Leben des Geistes. Das Denken. Das Wollen, hrsg. von Mary Mc-
Carthy. Miinchen/Ziirich: Piper.

Arendt, Hannah (2002): Vita activa oder Vom titigen Leben. Miinchen/Ziirich: Piper.

Arendt, Hannah (2003): Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaf3, hrsg. von Ursula Ludz.
Miinchen/Ziirich: Piper.

Arendt, Hannah (2007): Uber das Bése. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, aus dem Nachla
hrsg. von Jerome Kohn. Miinchen/Ziirich: Piper.

Arendt, Hannah (2011): Macht und Gewalt. Miinchen/Zirich: Piper.

Arendt, Hannah (2012a): »Laudatio auf Karl Jaspers«, in: Menschen in finsteren Zeiten, hrsg.
von Ursula Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper, 90-100.

Arendt, Hannah (2012b): »Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt«, in: Menschen in finsteren
Zeiten, hrsg. von Ursula Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper, 181-194.

Arendt, Hannah (2012¢): »Vorwort: Die Liicke zwischen Vergangenheit und Zukunft, in:
Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ubungen im politischen Denken I, hrsg. von Ursula
Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper, 7-19.

Arendt, Hannah (2012d): »Tradition und die Neuzeit«, in: Zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft. Ubungen im politischen Denken I, hrsg. von Ursula Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper,
23-53.



https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html

Literatur

Arendt, Hannah (2012e): »Freiheit und Politike, in: Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Ubungen im politischen Denken I, hrsg. von Ursula Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper,
201-226.

Arendt, Hannah (2012f): »Macht und Gewalt, in: In der Gegenwart. Ubungen im politischen
Denken I1, hrsg. von Ursula Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper, 145-208.

Arendt, Hannah (20129): »Ziviler Ungehorsamc, in: In der Gegenwart. Ubungen im politi-
schen Denken 11, hrsg. von Ursula Ludz. Miinchen/Ziirich: Piper, 283-321.

Arendt, Hannah (2012h): Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie. Dritter Teil zu
»Vom Leben des Geistesc. Aus dem Nachlass hrsg. und mit einem Essay von Ronald Bei-
ner. Miinchen/Zirich: Piper.

Arendt, Hannah (2013): »Wahrheit und Politik«, in: dies., Wahrheit und Liige in der Politik.
Zwei Essays. Miinchen/Zirich: Piper, 44-92.

Arendt, Hannah (2016): Denktagebuch 1950-1973, 2 Bde, hrsg. von Ursula Ludz und Inge-
borg Nordmann. Miinchen/Ziirich: Piper.

Aristoteles (1998): Politik. Schriften zur Staatstheorie, iibersetzt und hrsg. von Franz F.
Schwarz. Stuttgart: Reclam.

Aristoteles (1999): Nikomachische Ethik, Ubersetzung und Nachwort von Franz Dirlmeier,
Anmerkungen von Ernst A. Schmidt. Stuttgart: Reclam.

Aristoteles (2009): Metaphysik, VII-XIV, Griechisch-Deutsch. Hamburg: Felix Meiner.

Aristoteles (2013): Zoologische Schriften 1. Historia Animalium, Buch I und II (= Aristoteles
Werke in deutscher Ubersetzung, Bd. 16). Berlin: Akademie Verlag.

Aristoteles (2017): Uber die Seele. De anima, Griechisch-Deutsch. Hamburg: Felix Meiner.

Arzheimer, Kai/Schmitt, Anette (2014): »Der 6konomische Ansatz, in: Jiirgen W. Falter/
Harald Schoen (Hrsg.), Handbuch Wahlforschung, 2. Auflage. Wiesbaden: Springer VS,
331-403.

Asbach, Olaf (1997): Von der Erkenntniskritik zur Kritischen Theorie der Gesellschaft. Eine Un-
tersuchung zur Vor- und Entstehungsgeschichte der Kritischen Theorie Max Horkheimers
(1920-1927). Opladen: Leske und Budrich.

Association of American Anthropology, The Executive Board (1947): »Statement on Hu-
man Rights«, in: American Anthropologist 49 (4), 539-543.

Backes, Uwe (2018): »Extremistische Ideologien, in: Eckhard Jesse/Tom Mannewitz
(Hrsg.), Extremismusforschung: Handbuch fiir Wissenschaft und Praxis. Baden-Baden:
Nomos, 99-160.

Balandier, Georges (1972): Politische Anthropologie. Miinchen: Nymphenburger Verlags-
handlung.

Balibar, Etienne (2007): »(De)Constructing the Human as Human Institution: A Reflec-
tion on the Coherence of Hannah Arendt’s Practical Philosophyx, in: Social Research 74
(3), 727-738.

Barkow, Jerome/Cosmides, Leda/Tooby, John (1992) (Hrsg.): The Adapted Mind. Evolution-
ary Psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford University Press.

Bartuschat, Wolfgang (1972): Zum systematischen Ortvon Kants Kritik der Urteilskraft. Frank-
furt a. M.: Klostermann.

Batscha, Zwi (1976): Materialien zu Kants Rechtsphilosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Baum, Gregory (1977): Truth Beyond Relativism. Karl Mannheim’s Sociology of Knowledge. Mil-
waukee, Wisc.: Marquette University Press.

269


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

270

Der Mensch als politisches Argument

Baumgarten, Eduard (1964): Max Weber. Werk und Person, Dokumente ausgewihlt und
kommentiert von dems. Tiitbingen:J. C. B. Mohr.

Baumgarten, Hans-Ulrich (2017): »Handlungstheorie«, in: Christoph Horn/Jérn Miiller/
Joachim Séder (Hrsg.), Platon Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: Metzler,
170—174.

Becker, Ulrich (1996): Das »Menschenbild des Grundgesetzes« in der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts. Berlin: Duncker & Humblot.

Behnke, Joachim (2009): »Die politische Theorie des Rational Choice: Anthony Downs,
in: André Brodocz/Gary Schaal (Hrsg.), Politische Theorien der Gegenwart I1. Opladen:
Budrich, 497-528.

Beiner, Ronald (2012): »Hannah Arendt iiber das Urteilen« [1982], in: Hannah Arendt, Das
Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie. Miinchen: Piper, 132—232..

Bek, Thomas (2011): Helmuth Plessners geliuterte Anthropologie. Natur und Geschichte: Zwei
Wege einer Grundlegung Philosophischer Anthropologie verleiblichter Zweideutigkeit. Wiirz-
burg: Kénighausen und Neumann.

Bellers, Jiirgen/Kipke, Ridiger (2006): Einfiihrung in die Politikwissenschaft. Miinchen: Ol-
denburg Wissenschaftsverlag.

Benhabib, Seyla (1992): »Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition
and Jirgen Habermasc, in: Craig Calhoun (Hrsg.), Habermas and the Public Sphere.
Cambridge: MIT Press, 73-98.

Benhabib, Seyla (2006): Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Moderne, 2. Aufl.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bennett, Jonathan (1984): »Kant’s Theory of Freedomc, in: Allen W. Wood (Hrsg.), Selfand
Nature in Kant’s Philosophy. Ithaca/London: Cornell University Press, 102-112..

Bentham, Jeremy (2013): Unsinn auf Stelzen. Schriften zur Franzdsischen Revolution, hrsg. von
Peter Niesen. Berlin: Akademie Verlag.

Berkowitz, Roger (2010): »Solitude and the Activity of Thinking, in: ders./Jeftrey Katz/
Thomas Keenan (Hrsg.), Thinking in Dark Times. Hannah Avendt on Ethics and Politics.
New York: Fordham University Press, 237—-246.

Berlin, Isaiah (2006): »Zwei Freiheitsbegrifte« [1958], in: ders., Freiheit. Vier Versuche, aus
dem Engl. von Reinhard Kaiser. Frankfurt a. M.: Fischer, 197-256.

Bernstein, Richard J. (1990): »Rorty’s Liberal Utopiac, in: Social Research 57 (1), 31-72.

Bertino, Andrea/Stegmaier, Werner (2015): »Nietzsches Anthropologiekritik«, in: Marc
Rolli (Hrsg.), Finis Hominis? Zur Geschichte der philosophischen Anthropologiekritik. Bie-
lefeld: transcript, 65-80.

Bien, Guinther (1980): Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles. Freiburg/
Miinchen: Alber.

Birmingham, Peg (2006): Hannah Arendt and Human Rights. The Predicament of Common Re-
sponsibility. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.

Birnbacher, Dieter (2009): »Was kann Anthropologie zur Politik und ihrer theoretischen
Fundierung beitragen?«, in: Dirk Jérke/Bernd Ladwig (Hrsg.), Politische Anthropologie.
Geschichte — Gegenwart — Moglichkeiten. Baden-Baden: Nomos, 179-194.

Blittler, Sidonia (2012): »Klassiker der Kritik: Olympe de Gouges«, in: Arnd Pollmann/
Georg Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte — ein interdisziplindres Handbuch. Stuttgart:
Metzler, 63—67.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Blumenberg, Hans (1957): »Kosmos und System. Aus der Genesis der kopernikanischen
Welt, in: Studium Generale 10 (2), 61-80.

Blumenberg, Hans (1981): Die Genesis der kopernikanischen Welt, 3 Bde. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.

Bobbio, Norberto (2006): Rechts und Links. Griinde und Bedeutungen einer politischen Unter-
scheidung, aus dem Italienischen von Moshe Kahn, 4. Auflage. Berlin: Wagenbach.

Bohr, Christoph/Wertekommission der CDU Deutschland (2001): »Die neue Aktualitit
des christlichen Menschenbilds«, in: KAS-Portal zur Programmatik der CDU, abruf-
bar unter: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d
4c-3dag-b2bs8bdsoo76&groupld=252038 (15.09.2022).

Bonacker, Thorsten (2000): Die normative Kraft der Kontingenz: Nichtessentialistische Gesell-
schaftskritik nach Weber und Adorno. Frankfurt a. M./New York: Campus.

Bordt, Michael (2006): Aristoteles’ sMatephysik XII.. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft.

Brandom, Robert B. (2000) (Hrsg.): Rorty and His Critics. Malden, MA: Blackwell Publi-
shing.

Brandt, Reinhard (1974): »Untersuchungen zur politischen Philosophie des Aristoteles«,
in: Hermes 102, 191-200.

Brandt, Reinhardt (1994): »Historisch-kritische Beobachtungen zu Kants Friedens-
schrift«, in: Politisches Denken. Jahrbuch 1994. Stuttgart/Weimar: Metzler, 75-102..
Brandt, Reinhard (1999): Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hin-

sicht. Hamburg: Meiner.

Brandt, Reinhard (2009): Die Bestimmung des Menschen bei Kant, 2. Auflage. Hamburg:
Meiner.

Brewer, Paul R./Steenbergen, Marco R. (2002): »All Against All: How Beliefs about Hu-
man Nature Shape Foreign Policy Opinions, in: Political Psychology 23 (1), 39-58.
Brinkmann, Malte (2004): »Die geheime Anthropologie des Michel Foucault, in: Ludwig
A. Pongratz/Michael Wimmer/Wolfgang Nieke/Jan Masschelein (Hrsg.), Nach Fou-

cault. Wiesbaden: VS Verlag, 70-96.

Brisson, Luc (1996): »Den Kosmos betrachten, um richtig zu leben: Timaios, in: Theo Ko-
busch/Burkhard Mojsisch (Hrsg.), Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 229-248.

Brown, Chris (2009): »Structural Realism, Classical Realism and Human Nature, in: In-
ternational Relations 23 (2), 257—270.

Brown, Wendy (2015): »Der totale Homo oeconomicus. Wie der Neoliberalismus den Sou-
veran abschafft«, in: Blitter fiir deutsche und internationale Politik 12, 70—82..

Brugger, Winfried (1995): »Das Menschenbild der Menschenrechtex, in: Jahrbuch fiir Recht
und Ethik, Bd. 3, Themenschwerpunkt: Rechtsstaat und Menschenrechte, 121-134.

Brunkhorst, Hauke (1999): »Asthetik der Existenz: Foucault, Hannah Arendt, die Grie-
chen und wir, in: Revue Internationale de Philosophie 53 (1), 223-240.

Brunkhorst, Hauke (2011): »Macht/Gewalt/Herrschaft«, in: Wolfgang Heuer/Bernd Hei-
ter/Stefanie Rosenmiiller (Hrsg.), Arendt Handbuch. Leben— Werk—Wirkung. Stuttgart:
Metzler, 294—298.

Brunkhorst, Hauke (2015): Demokratie und Differenz: Vom klassischen zum modernen Begriff
des Politischen. Frankfurt a. M.: Fischer.

27


https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5536fa79-5162-6d4c-3da9-b2b58bd50076&groupId=252038

272

Der Mensch als politisches Argument

Bublitz, Hannelore (2014): »Subjekt«, in: Clemens Kammler/Rolf Parr/Ulrich Johannes
Schneider (Hrsg.), Foucault-Handbuch. Leben—Werk—Wirkung (Sonderausgabe). Stutt-
gart: Metzler, 293-296.

Burckhardt, Jacob (1982): Studium der Geschichte. Der Text der »Weltgeschichtlichen Betrach-
tungen« nach den Handschriften, hrsg. v. Peter Ganz. Miinchen: C. H. Beck.

Burckhardt, Jacob (2009): Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, 12. iiberarbeitete
und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kroner.

Burke, Edmund (2009): Betrachtungen iiber die Franzdsische Revolution, aus dem Englischen
von Friedrich Gentz. Warendorf: Johannes G. Hoof.

Chappell, Vere (1994a) (Hrsg.): The Cambridge Companion to Locke. Cambridge: Cambridge
University Press.

Chappell, Vere (1994b): »Locke’s Theory of Ideas, in: ders. (Hrsg.), The Cambridge Compan-
ion to Locke. Cambridge: Cambridge University Press, 26-55.

Chappell, Vere (1994¢): »Locke on the Freedom of the Will«, in: G. A. ]J. Rogers (Hrsg.),
Locke’s Philosophy. Content and Context. Oxford: Clarendon Press, 101-122.

Chappell, Vere (1999): »Introduction, in: ders. (Hrsg.), Hobbes and Bramhall on Liberty and
Necessity. Cambridge: Cambridge University Press, ix-xxiii.

Cheneval, Francis (2002): Philosophie in weltbiirgerlicher Bedeutung. Uber die Entstehung und
die philosophischen Grundlagen des supranationalen und kosmopolitischen Denkens der Mo-
derne. Basel: Schwabe Verlag.

Cheneval, Francis (2004): »Die EU und das Problem der demokratischen Reprisentati-
on, in: Information Philosophie 2 (2004), 14—25.

Cicero, Marcus Tullius (2007): De officiis. Vom pflichtgemdfSen Handeln, Lateinisch/Deutsch.
Stuttgart: Reclam.

Clayton, Philip (1989): Explanation from Physics to Theology. An Essay in Rationality and Reli-
gion. New Haven: Yale University Press.

Connolly, William E. (1995): The Ethos of Pluralization. Minneapolis/London: University of
Minneapolis Press.

Connolly, William E. (2008): Democracy, pluralism and political theory. London/New York:
Routledge.

Constant, Benjamin (1972): »Uber die Freiheit der Alten im Vergleich zu der der Heu-
tigen, in: ders., Politische Schriften (= Werke in vier Binden IV). Berlin: Propylien,
363-396.

Crawford, Neta C. (2009): »Human Nature and World Politics: Rethinking sMan«, in: In-
ternational Relations 23 (2), 271-288.

Dahrendorf, Ralf (2010): Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik
der Kategorie der sozialen Rolle, 17. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

Darwall, Stephen (1995): The British Moralists and the Internal >Ought<: 1640-1740. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Darwin, Charles (1875): Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl.
Stuttgart: Schweizerbart.

Deitelhoff, Nicole/Ziirn, Michael (2013): »Die Internationalen Beziehungen: ein einfith-
render Uberblicke, in: Manfred G. Schmidt/Frieder Wolf/Stefan Wurster (Hrsg.),
Studienbuch Politikwissenschaft. Wiesbaden: Springer, 381-410.

Deleuze, Gilles (*2019): Foucault. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Dennert, Jiirgen (1970): Die ontologisch-aristotelische Politikwissenschaft und der Rationalis-
mus. Eine Untersuchung des politischen Denkens Aristoteles’, Decartes’, Hobbes’, Rousseaus
und Kants. Berlin: Duncker und Humblot.

Dews, Peter (1989): »The Return of the Subject in Late Foucault«, in: Radical Philosophy 51,
37—-41.

Dosse, Francois (1997): Geschichte des Strukturalismus, Bd. 2: Die Zeichen der Zeit,
1967-1991 [franz. 1991]. Hamburg: Junius.

Downs, Anthony (1957): Economic Theory of Democracy. New York: Harper Collins.

Droysen, Johann Gustav (1977): Historik. Vorlesungen iiber Enzyklopédie und Methodologie der
Geschichte, 8. Auflage, hrsg. v. Rudolf Hiibner. Miinchen: Oldenbourg.

Dumm, Thomas L. (1996): Michel Foucault and the Politics of Freedom. Thousand Oaks: Sage.

Dupré, John (2009) (Hrsg.): Darwins Vermidchtnis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Engels, Friedrich (1987): »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen-
schaft«, in: Karl Marx/ders., Werke, Bd. 19. Berlin: Dietz Verlag, 189-228.

Engels, Friedrich (1990): »Anti-Dithring, in: Karl Marx/ders., Werke, Bd. 20. Berlin: Dietz
Verlag, 1-303.

Euchner, Walter (1979): Naturrecht und Politik bei John Locke. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Euchner, Walter (2001): »Politische Tiere — tierische Politik. Tradition und Wiederkehr
der Zoologisierung der Politischen als biopolitics«, in: Leviathan 29 (3), 371—410.

Fischer, Joachim (2008): Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhun-
derts. Freiburg/Miinchen: Alber.

Fischer, Karsten (1999): »Verwilderte Selbsterhaltung«. Zivilisationstheoretische Kulturkritik bei
Nietzsche, Freud, Weber und Adorno. Berlin: Akademie Verlag.

Forster, Jiirgen (2009): »Das Recht auf Rechte und das Engagement fiir eine gemeinsame
Welt. Hannah Arendts Reflexionen iiber die Menschenrechte«, in: HannahArendt.net.
Zeitschrift fiir Politisches Denken 5 (1).

Forschner, Maximilian (2006): Thomas von Aquin. Miinchen: Beck.

Forster, Greg (2003): »Divine Law and Human Law in Hobbes’s >Leviathan«, in: History of
Political Thought 24, 289-217.

Foucault, Michel (1974): Die Ordnung der Dinge. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1994): Uberwachen und Strafen. Die Geburt des Gefiingnisses. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1996): Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gesprich mit Ducio Trombadori.
Frankfurta. M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2001a): »Einfithrung« [1954], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. I. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp, 107-174.

Foucault, Michel (2001b): »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes« [1964], in: Dits et
Ecrits. Schriften, Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 539-550.

Foucault, Michel (2001c): »Uber verschiedene Arten, Geschichte zu schreiben (Gesprich
mit R. Bellour)« [1967], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
750—769.

Foucault, Michel (2001d): »Wer sind Sie, Professor Foucault?« (Gesprach mit P. Caruso)«
[1967], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 770-793.

Foucault, Michel (2001e): »Die Geburt einer Welt (Gesprach mitJ.-M. Palmier)« [1969], in:
Dits et Ecrits. Schriften, Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 999-1003.

273


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

274

Der Mensch als politisches Argument

Foucault, Michel (2002): »Nietzsche, die Genealogie, die Historie« [1971], in: Dits et Ecrits.
Schriften, Bd. I1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 166—191.

Foucault, Michel (2003): »Die Machtverhiltnisse gehen ins Innere des Korpers tiber«
[1976], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. I11. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 298-309.

Foucault, Michel (2005a): »Gesprich mit Ducio Trombadori« [1980], in: Dits et Ecrits.
Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 51-119.

Foucault, Michel (2005b): »Sexualitit und Einsambkeit (Vortrag)« [1981], in: Dits et Ecrits.
Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 207-219.

Foucault, Michel (2005c¢): »Ist es also wichtig, zu denken?«[1981], in: Ditset Ecrits. Schriften,
Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 219-223.

Foucault, Michel (2005d): »Subjektivitit und Wahrheit« [1981], in: Dits et Ecrits. Schriften,
Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 258-264.

Foucault, Michel (2005e€): »Subjekt und Macht« [1982], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 269-294.

Foucault, Michel (2005f): »Raum, Wissen, Macht (Gesprich mit P. Rabinow)« [1982], in:
Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 324-341.

Foucault, Michel (2005g): »Zur Genealogie der Ethik: Ein Uberblick iiber die laufen-
den Arbeiten« [1983], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
461—498.

Foucault, Michel (2005h): »Was ist Aufklarung?« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 687-707.

Foucault, Michel (20051): »Vorwort zu Sexualitit und Wahrheit« [1984], in: Dits et Ecrits.
Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 707-715.

Foucault, Michel (2005j): »Polemik, Politik und Problematisierungen« [1984], in: Dits et
Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 724-734.

Foucault, Michel (2005k): »Archiologie der Leidenschaft«[1984], in: Dits et Ecrits. Schriften,
Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 734-746.

Foucault, Michel (2005]): »Zur Genealogie der Ethik: Ein Uberblick iiber die laufenden Ar-
beiten« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 747-776.

Foucault, Michel (2005m): »Foucault« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV, Frankfurt
a. M.: Suhrkamp, 776-782.

Foucault, Michel (2005n): »Interview mit Michel Foucault« [1984], in: Dits et Ecrits. Schrif-
ten, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 807-823.

Foucault, Michel (20050): »Die Sorge um die Wahrheit« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften,
Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 823-836.

Foucault, Michel (2005p): »Die Riickkehr der Moral« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd.
IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 859-873.

Foucault, Michel (2005q): »Den Regierungen gegeniiber: die Rechte des Menschen (Wort-
meldung)« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
873-875.

Foucault, Michel (2005r): »Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit« [1984], in:
Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 875-902..

Foucault, Michel (2005s): »Michel Foucault ein Interview: Sex, Macht und die Politik
der Identitit« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
909-924.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Foucault, Michel (2005t): »Das Leben: Die Erfahrung und die Wissenschaft« [1985], in:
Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 943-959.

Foucault, Michel (2005u): »Wahrheit, Macht, Selbst. Ein Gesprich zwischen Rux Mar-
tin und Michel Foucault (25. Oktober 1982)« [1984], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 959-966.

Foucault, Michel (2005v): »Anhang 5. Zur Publikation der Nietzsche-Gesamtausgabe«
[1967], in: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1023-1027.

Foucault, Michel (2010): Einfiihrung in Kants Anthropologie [1981]. Berlin: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2015): Archdologie des Wissens [1981]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Frede, Michael (2011): A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought (= Sather Classical
Lectures, 68). Berkley: University of California Press.

Friedrich, Otto (1981): »France’s Philosopher of Power. Elusive and Exasperating, Michel
Foucault Has a Growing Cult, in: Time vom 16. Nov. 1981, 147-148.

Frietsch, Ute (2014): »Immanuel Kant, in: Clemens Kammler/Rolf Parr/Ulrich Johannes
Schneider (Hrsg.), Foucault-Handbuch. Leben—Werk—Wirkung (Sonderausgabe). Stutt-
gart: Metzler, 165-169.

Fromm, Erich (1982): Das Menschenbild bei Marx, mit den wichtigsten Teilen der Frithschriften
von Karl Marx. Frankfurt a. M.: Ullstein.

Friichtl, Josef (1990): »Radikalitit und Konsequenz in der Wahrheitstheorie. Nietzsche
als Herausforderung fiir Adorno und Habermas, in: Nietzsche-Studien 19, 431-461.

Galston, William A. (2018): Antipluralism. The Populist Threat to Liberal Democracy. New
Haven u. a.: Yale University Press.

Gamm, Gerhard (2015): »La condition humaine. Uber das kritische Interesse am Men-
schen — Th. W. Adornox, in: Marc Rolli (Hrsg.), Finis Hominis? Zur Geschichte der philo-
sophischen Anthropologiekritik. Bielefeld: transcript, 137-157.

Garcia, Jorge J. E. (1994) (Hrsg.): Individuation in Scholasticism and the Later Middle Ages. Al-
bany: State University of New York Press.

Gauthier, David (2001): »Hobbes: The Laws of Naturex, in: Pacific Philosophical Quarterly
82, 258-284.

Gehlen, Arnold (1958): Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn: Atheni-
um Verlag.

Gehring, Petra (2015): »Wird er sich auflésen? Foucaults Anthropologiekritik — ein Re-
traktandumc, in: Marc Rélli (Hrsg.), Finis Hominis? Zur Geschichte der philosophischen
Anthropologiekritik. Bielefeld: transcript, 198—211.

Gerhardt, Volker (2007): »Mensch und Politik. Anthropologie und Politische Philosophie
bei Hannah Arendt«, in: Heinrich-Boll-Stiftung (Hrsg.), Hannah Arendt: Verborgene
Tradition. UnzeitgemdfSe Tradition? (= Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie, Sonder-
band 16). Berlin: Akademie Verlag, 215-228.

Geuss, Raymond (2003): »Kritik, Aufklirung, Genealogie, in: Axel Honneth/Martin Saar
(Hrsg.), Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz
2001. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 145-156.

Gigon, Olof (1965): »Einleitung, in: Platon, Spitdialoge, 2 Bde. Ziirich: Artemis.

Gilson, Etienne (1950): Der Geist der mittelalterlichen Philosophie. Wien: Herder.

Golder, Ben (2015): Foucault and the Politics of Rights. Stanford: Stanford University Press.

275


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

276

Der Mensch als politisches Argument

Goldsmith, Maurice (1974): Hobbes’s Science of Politics. New York: Columbia University
Press.

Gondek, Hans-Dieter (2014): »Schriften zur Psychologie und Geisteskrankheit«, in: Cle-
mens Kammler/Rolf Parr/Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Foucault-Handbuch.
Leben — Werk — Wirkung (Sonderausgabe). Stuttgart: Metzler, 12-18.

Gordon, Colin (2013): »History of Madness«, in: Christopher Falzon/Timothy O’Leary/
Jana Sawicki (Hrsg.), A Companion to Foucault. New York: Wiley, 84-103.

Gouges, Olympe de (1999): Die Rechte der Frau [1791]. Bern: Stimpfli Verlag/Wien: Manz.

Grant, Ruth W. (1988): »Locke’s Political Anthropology and Lockean Individualismc, in:
The Journal of Politics 50 (1), 42—63.

Grayling, A. C. (2018): Democracy and Its Crisis. London: Oneworld.

Grebing, Helga/Saage, Richard (2013): »Sozialdemokratie und Menschenbild, in: Aus Po-
litik und Zeitgeschichte 34—36: Politische Grundwerte, 7-10.

Gredt, Joseph (2012): Die aristotelisch-thomistische Philosophie, Bd. 1: Logik und Naturphi-
losophie [1935]. Lehmanns: Editiones Scholasticae.

Grimm, R. H. (1977): Nietzsche’s Theory of Knowledge. Berlin/New York: De Gruyter.

Gruneberg, Antonia (2007): »Hannah Arendt, Martin Heidegger und Karl Jaspers. Den-
ken im Schatten des Traditionsbruchs«, in: Heinrich-Boll-Stiftung (Hrsg.), Hannah
Arendt: Verborgene Tradition. UnzeitgemdfSe Tradition? (= Deutsche Zeitschrift fir Philo-
sophie, Sonderband 16). Berlin: Akademie Verlag, 101-119.

Guyer, Paul (2000): Kant on Freedom, Law, and Happiness. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.

Habermas, Jiirgen (1969): »Erkenntnis und Interesse, in: ders., Technik und Wissenschaft
als>Ideologie«. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 146-168.

Habermas, Jiirgen (1971): »Die klassische Lehre von der Politik in ihrem Verhiltnis zur
Sozialphilosophie«, in: ders., Theorie und Praxis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 48-88.

Habermas, Jirgen (1973): »Philosophische Anthropologie (ein Lexikonartikel)« [1958], in:
ders., Kultur und Kritik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 89—111.

Habermas, Jiirgen (1976): »Hannah Arendts Begriff der Macht«, in: Merkur 341, 946—960.

Habermas, Jirgen (1988): Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwolf Vorlesungen. Frank-
furta. M.: Suhrkamp.

Habermas, Jirgen (1992): Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsitze. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp.

Habermas, Jirgen (1996): »Rortys pragmatische Wendex, in: Deutsche Zeitschrift fiir Philo-
sophie 44 (), 715-741.

Habermas, Jiirgen (1998): Faktizitit und Geltunyg. Beitrige zur Diskurstheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Habermas, Jiirgen (1999): »Hermeneutic and Analytic Philosophy. Two Complementary
Versions of Linguistic Turn?«, in: Royal Institute of Philosophy Supplements 44, 413—441.

Habermas, Jirgen (2004): »Offentlicher Raum und politische Offentlichkeite, in:
NZZ vom 11.12.2004; abrufbar unter: https://www.nzz.ch/article9Z0oQo-1.346787
(15.09.202.2).

Haller, Christian (2012): Menschenbild und Wirtschaft. Eine philosophische Kritik und Erweite-
rung des Homo oeconomicus. Marburg: Tectum.



https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787
https://www.nzz.ch/article9Z0Q0-1.346787

Literatur

Haller, Rudolf (1984): »Lebensform oder Lebensformen? Eine Bemerkung zu N. Garvers
>Die Lebensform in Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen«, in: Philosophi-
sche Studien 21, 55—63.

Hanzel, Michael (2018): Die Rolle der Anthropologie fiir die Politische Theorie. Berlin: Wissen-
schaftlicher Verlag.

Harding, Leonhard (2006): »Menschenbilder und Menschenrechte: Afrikanische Erfah-
rungen, in: Burghart Schmidt (Hrsg.), Menschenrecht und Menschenbildervon der Antike
bis in die Gegenwart. Hamburg: DOBU-Verlag.

Hartung, Gerald (2008): Philosophische Anthropologie. Stuttgart: Reclam.

Heidegger, Martin (1971): Was heifSt Denken? Tiibingen: Niemeyer.

Heidegger, Martin (2003): Beitrige zur Philosophie. Frankfurt a. M.: Klostermann.

Heidegger, Martin (2007): Unterwegs zur Sprache. Stuttgart: Klett-Cotta.

Heidegger, Martin (2008): Nietzsche, Bd. 2, 7. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta.

Heidegger, Martin (2013): »Brief iiber den >Humanismus«, in: ders., Wegmarken. Frank-
furt a. M.: Klostermann.

Hemminger, Andrea (2004): Kritik und Geschichte. Foucault — ein Erbe Kants? Berlin: Philo.

Hennis, Wilhelm (1987): »Die Spuren Nietzsches im Werk Max Webersc, in: Nietzschestu-
dien 16 (1), 382—404.

Heuer, Wolfgang (1997): »Gegenwart im Nirgendwo. Hannah Arendts Weg in die Postmo-
dernex, in: Merkur 51, 596—607.

Heuer, Wolfgang/Heiter, Bernd/Rosenmilller, Stefanie (2011) (Hrsg.): Arendt Handbuch.
Leben — Werk - Wirkung. Stuttgart: Metzler.

Hermenau, Frank (1999): Urteilskraft als politisches Vermdgen. Zu Hannah Arendts Theorie der
Urteilskraft. Lineburg: zu Klampen.

Hobbes, Thomas (1981): Leviathan, ed. with an Introduction by C. B. Macpherson. Lon-
don/New York: Penguin.

Hobbes, Thomas (1994): Vom Menschen. Vom Biirger. Elemente der Philosophie I1I/1II. Ham-
burg: Meiner.

Hobbes, Thomas (1997): Elemente der Philosophie. Erste Abteilung. Der Korper. Hamburg:
Meiner.

Hobbes, Thomas (1998): Leviathan. Erster und zweiter Teil. Stuttgart: Reclam.

Hofte, Otfried (1976): »Grundaussagen iiber den Menschen bei Aristoteles«, in: Zeitschrift
fiir philosophische Forschung 30 (2), 227—-245.

Hoffe, Otfried (1992a) (Hrsg.): Der Mensch —ein politisches Tier? Essays zur politischen Anthro-
pologie. Stuttgart: Reclam.

Hofte, Otfried (1992b): »Ein transzendentaler Tausch: Zur Anthropologie der Menschen-
rechte, in: Philosophisches Jahrbuch 99 (1), 1—28.

Hofte, Otfried (2000): Immanuel Kant, 5. iiberarbeitete Auflage. Miinchen: C. H. Beck.

Hofte, Otfried (2001a) (Hrsg.): Aristoteles: Politik (= Klassiker Auslegen 23). Berlin: Akade-
mie Verlag.

Hofte, Otfried (2001b): »Einfithrung in Aristoteles’ Politik«, in: ders. (Hrsg.), Aristoteles:
Politik (= Klassiker Auslegen 23). Berlin: Akademie Verlag, 5-19.

Hoffe, Otfried (2001¢): »Aristoteles’ Politische Anthropologiex, in: ders. (Hrsg.), Aristote-
les: Politik (= Klassiker Auslegen 23), Berlin: Akademie Verlag, 21-35.

Hoffe, Otfried (2010): Thomas Hobbes. Miinchen: C. H. Beck.

271


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

278

Der Mensch als politisches Argument

Hontzsch, Frauke (2015): »Fiir eine politikwissenschaftliche Ideengeschichte«, in: Hel-
mut Reinalter (Hrsg.), Neue Perspektiven der Ideengeschichte. Innsbruck: innsbruck uni-
versity press, 75—89.

Hontzsch, Frauke (2017): Europa auf dem Weg >Zum ewigen Frieden<. Miinchen: Utz Verlag.

Hontzsch, Frauke (2020a): »Der Mensch als non-person. Hannah Arendts anthropologi-
sche Kritik der Menschenrechte«, in: Stephanie Catani/Stephanie Waldow (Hrsg.),
Non-Persons. Grenzen des Humanen und des Humanitiren in Literatur, Kultur und Medien,
Miinchen: Fink, 13-29.

Hontzsch, Frauke (2020b): »Krise der liberalen Demokratie? Nein! Krise des individua-
listischen Liberalismus«, in: Neue politische Literatur 65, 255—277.

Hoffmann, Thomas (2012a): »Klassiker der Kritik: Jeremy Bentham, in: Arnd Pollmann/
Georg Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte — ein interdisziplinires Handbuch. Stuttgart:
Metzler, 68-71.

Hoffmann, Thomas (2012b): »Klassiker der Kritik: Richard Rortyx, in: Arnd Pollmann/
Georg Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte — ein interdisziplinires Handbuch, Stuttgart:
Metzler, 83-86.

Holme, Hannah (2018): Die Sorge um sich — die Sorge um die Welt. Martin Heidegger, Michel
Foucault und Hannah Arendt. Frankfurt a. M.: Campus.

Honig, Bonnie (1988): »Arendt, Identity, and Differencex, in: Political Theory 16 (1), 77—89.

Honig, Bonnie (1993): »The Politics of Agonismc, in: Political Theory 21 (3), 528—533.

Honig, Bonnie (1995): »Toward an Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics
of Identity«, in: dies. (Hrsg.), Feminist Interpretations of Hannah Arendt. Pennsylvania:
Pennsylvania State University Press, 135-167.

Honneth, Axel (1985): Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Honneth, Axel (2003): »Foucault und die Humanwissenschaften. Zwischenbilanz einer
Rezeption, in: ders./Martin Saar (Hrsg.), Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezep-
tion. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 15-26.

Honneth, Axel (2011): Das Recht der Freiheit. Berlin: Suhrkamp.

Honneth, Axel/Saar, Martin (2003) (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption.
Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Hood, Francis Campbell (1964): The Divine Politics of Hobbes. An Interpretation of Leviathan.
Oxford: Clarendon Press.

Horkheimer, Max (1932): »Vorworts, in: Zeitschrift fiir Sozialforschung 1, I-1V.

Horkheimer, Max (1937): »Philosophie und kritische Theorie«, Teil I, in: Zeitschrift fiir So-
zialforschung 6, 625—631.

Horkheimer, Max (1985): »Kritische Theorie gestern und heute«, in: ders., Gesammelte
Schriften, Bd. 8: Vortrige und Aufzeichnungen 1949-1973. Frankfurt a. M.: Fischer,
336-353.

Horkheimer, Max (1987a): »Anfinge der biirgerlichen Geschichtsphilosophie« [1930], in:
ders., Gesammelte Schriften, Bd. 2: Philosophische Frithschriften 1922-1932. Frankfurt
a. M.: Fischer, 177-268.

Horkheimer, Max (1987b): »Ein neuer Ideologiebegriff?« [1930], in: ders., Gesammelte
Schriften, Bd. 2: Philosophische Frithschriften 1922-1932. Frankfurt a. M.: Fischer,
271—294.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Horkheimer, Max (1987¢): »Phinomenologische Wertphilosophie und Kants praktische
Philosophie: Ethik als Harmonisierung der Gegenwart oder Gestaltung der Zukunft«
[19267], in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 11: Nachgelassene Schriften 1914-1931.
Frankfurt a. M.: Fischer, 138—144.

Horkheimer, Max (1988a): »Geschichte und Psychologie« [1932], in: ders., Gesammelte
Schriften, Bd. 3: Schriften 1931-1936. Frankfurt a. M.: Fischer, 48-69.

Horkheimer, Max (1988b): »Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie« [1935],
in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 3: Schriften 1931-1936. Frankfurt a. M.: Fischer,
249-276.

Horkheimer, Max (1988c): »Zum Problem der Wahrheit« [1933], in: ders., Gesammelte
Schriften, Bd. 3: Schriften 1931-1936. Frankfurt a. M.: Fischer, 277-325.

Horkheimer, Max (2005): »Traditionelle und kritische Theorie« [1937], in: ders., Traditio-
nelle und kritische Theovie. Fiinf Aufsitze. Frankfurt a. M.: Fischer, 205-259.

Horkheimer, Max (2007): Zur Kritik der instrumentellen Vernunft [1947]. Frankfurt a. M.: Fi-
scher.

Horkheimer, Max/Adorno Theodor W. (1988a): Dialektik der Aufklirung. Philosophische
Fragmente. Frankfurt a. M.: Fischer.

Horkheimer, Max/Adorno Theodor W. (1988b): »Aufzeichnungen und Entwiirfe. Zur Kri-
tik der Geschichtsphilosophiec, in: dies., Dialektik der Aufklirung. Philosophische Frag-
mente. Frankfurt a. M.: Fischer, 234-237.

Horn, Christoph (2013): »Politische Philosophie in Platons Nomoi — Das Problem von
Kontinuitit und Diskontinuitit«, in: ders. (Hrsg.), Platon: Gesetze — Nomoi (= Klassi-
ker Auslegen 55). Berlin: Akademie Verlag, 1-22.

Horn, Christoph/Miiller, Jérn/Séder, Joachim (2017) (Hrsg.): Platon Handbuch. Leben —
Werk — Wirkung. Stuttgart: Metzler.

Horn, Ch./Ramelow, T.-A./Hithn, H./Gabriel, G./Schlotter, S./Roughley, N. (2004): »Wil-
le«, in: Historisches Worterbuch der Philosophie, Bd. 12. Basel/Stuttgart: Schwabe,
763-796.

Hoyningen-Huene, Paul (1989): Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns. Rekonstruk-
tionen und Grundlagenprobleme, mit einem Geleitwort von Thomas S. Kuhn. Braun-
schweig/Wiesbaden: Vieweg.

Hudson, Hud (1994): Kant’s Compatibilism. Ithaca: Cornell University Press.

Huke-Didier, Eckart (1985): Die Wissenssoziologie Karl Mannheims in der Interpretation durch
die Kritische Theorie. Kritik einer Kritik. Frankfurt a. M.: Lang.

Hull, Margaret Betz (2002): The Hidden Philosophy of Hannah Arendt. New York: Routledge
Curzon.

Huyssteen, J. Wetzel van (1997): Essays in Postfoundationalist Theology. Grand Rapids: Eerd-
mans Publishing.

Huyssteen, J. Wetzel van (1999): Duet or Duel? Theology and Science in a Postmodern World.
Harrisburg: Trinity.

Information Philosophie (2008): »Anthropologie und Politische Theorie. Felix Heiden-
reich im Gesprach mit Dirk Jorke, Gérard Raulet und Hartmut Rosa iiber anthropo-
logische Begriindungsmuster, in: Information Philosophie 3, 40—49.

Iorio, Marco (2008): »Thomas Hobbes — der Aristoteliker: Uberlegungen zu seiner politi-
schen Philosophiex, in: Archiv fiir Rechts- und Staatsphilosophie 94 (3), 295—310.

279


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

280

Der Mensch als politisches Argument

Jacobs, Andreas (2006): »Realismusc, in: Siegfried Schieder/Manuela Spindler (Hrsg.),
Theorien der Internationalen Beziehungen. Opladen: Budrich, 39-64.

Jaeger, Friedrich/Riisen, Jorn (1992): Geschichte des Historismus. Miinchen: C. H. Beck.

Jaeggi, Rahel (1997): Welt und Person. Zum anthropologischen Hintergrund der Gesellschaftskri-
tik Hannah Arendts. Berlin: Lukas Verlag.

Jorke, Dirk (2005): Politische Anthropologie. Eine Einfiihrung. Wiesbaden: VS Verlag.

Jorke, Dirk/Ladwig, Bernd (2009) (Hrsg.): Politische Anthropologie. Geschichte — Gegenwart —
Maglichkeiten. Baden-Baden: Nomos.

Jorke, Dirk (2009): »Szenen einer heimlichen Liebe: Anthropologiekritik bei Horkheimer,
Habermas und Foucault, in: ders./Bernd Ladwig (Hrsg.), Politische Anthropologie. Ge-
schichte — Gegenwart — Moglichkeiten. Baden-Baden: Nomos, 87-106.

Jorke, Dirk (2012): »Klassiker der Kritik: Edmund Burke«, in: Arnd Pollmann/Georg
Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte — ein interdisziplindres Handbuch. Stuttgart: Metzler,
60—62.

Jonas, Hans (1976): »Handeln, Erkennen, Denken. Zu Hannah Arendts philosophischem
Werk, in: Merkur 30 (341), 921-935.

Jung, Thomas (2007): Die Seinsgebundenheit des Denkens, Karl Mannheim und die Grundlegung
einer Denksoziologie. Bielefeld: transcript.

Kampf, Heike (2015): »Retournons a la nature«. Claude Lévi-Strauss und das Verschwin-
den des Menschen, in: Marc Rolli (Hrsg.), Finis Hominis? Zur Geschichte der philosophi-
schen Anthropologiekritik. Bielefeld: transcript, 177-188.

Kahn, Charles H. (1988): »Discovering Will. From Aristotle to Augustine, in: John M. Dil-
lon/Anthony A. Long (Hrsg.), The Question of >Eclecticism«: Studies in Later Greek Philoso-
phy. Berkeley: University of California Press, 234-259.

Kammler, Clemens/Parr, Rolf/Schneider, Ulrich Johannes (2014) (Hrsg.): Foucault-Hand-
buch. Leben, Werk, Wirkung (Sonderausgabe). Stuttgart: Metzler.

Kant, Immanuel (1968a): »Kritik der reinen Vernunft« [1787], in: ders., Werke. Akademie
Textausgabe, Band I11. Berlin/New York: de Gruyter.

Kant, Immanuel (1968b): »Kritik der reinen Vernunft« [1781], in: ders., Werke. Akademie
Textausgabe, Band IV. Berlin/New York: de Gruyter, 1-252.

Kant, Immanuel (1968¢): »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« [1785], in: ders., Wer-
ke. Akademie Textausgabe, Band IV. Berlin/New York: de Gruyter, 385-463.

Kant, Immanuel (1968d): »Kritik der praktischen Vernunft« [1788], in: ders., Werke. Aka-
demie Textausgabe, Band V. Berlin/New York: de Gruyter, 1-163.

Kant, Immanuel (1968e): »Kritik der Urteilskraft« [1790], in: ders., Werke. Akademie Text-
ausgabe, Band V. Berlin/New York: de Gruyter, 165—485.

Kant, Immanuel (1968f): »Die Religion innerhalb der Grenzen der blofien Vernunft«
[1793], in: ders., Werke. Akademie Textausgabe, Band V1. Berlin/New York: de Gruyter,
1-202.

Kant, Immanuel (1968g): »Die Metaphysik der Sitten« [1797], in: ders., Werke. Akademie
Textausgabe, Band VI. Berlin/New York: de Gruyter, 203-491.

Kant, Immanuel (1968h): »Der Streit der Fakultiten« [1798], in: ders., Werke. Akademie
Textausgabe, Band VII. Berlin/New York: de Gruyter, 1-116.

Kant, Immanuel (1968i): »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« [1798], in: ders.,
Werke. Akademie Textausgabe, Band VII. Berlin/New York: de Gruyter, 117-334.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Kant, Immanuel (1968)): »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerlicher Ab-
sicht« [1784], in: ders., Werke. Akademie Textausgabe, Band VIIL. Berlin/New York: de
Gruyter, 15-31.

Kant, Immanuel (1968k): »Uber den Gemeinspruch: Das mag fiir die Theorie richtig sein,
taugt aber nicht fiir die Praxis« [1793], in: ders., Werke. Akademie Textausgabe, Band
VIIL. Berlin/New York: de Gruyter, 273-314.

Kant, Immanuel (1968]): »Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf« [1795], in:
ders., Werke. Akademie Textausgabe, Band VIII. Berlin/New York: de Gruyter, 341-386.

Kant, Immanuel (1968m): »Logik« [1785], in: ders., Werke. Akademie Textausgabe, Band IX.
Berlin/New York: de Gruyter, 1-150.

Kant, Immanuel (19680): »An Carl Friedrich Stiudlin, 4. Mai 1793«, in: ders., Werke.
Akademie Textausgabe, Band XI. Berlin/New York: de Gruyter, 429.

Kateb, Georg (1977): »Freedom and Worldliness in the Thought of Hannah Arendt, in:
Political Theory 5 (2), 141-182.

Kauffmann, Clemens (2008): »Griindung und Begriindung in Platons politischer Philo-
sophiex, in: Peter Nitschke (Hrsg.), Politeia. Staatliche Verfasstheit bei Platon. Nomos:
Baden-Baden, 21-34.

Kersting, Wolfgang (1993): Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphiloso-
phie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Kersting, Wolfgang (1999): Platons >Staat«. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft.

Kersting, Wolfgang (2005): Thomas Hobbes zur Einfiihrung. Hamburg: Junius.

Kersting, Wolfgang (2007): »Thomas Hobbes, Leviathang, in: Manfred Brocker (Hrsg.),
Geschichte des politischen Denkens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 212-226.

Kirchgissner, Gebhard (2013): Homo oeconomicus: Das 6konomische Modell individuellen Ver-
haltens und seine Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 4. Auflage. Tii-
bingen: Mohr Siebeck.

Kleingeld, Pauline (1995): Fortschritt und Vernunft: zur Geschichtsphilosophie Kants. Wiirz-
burg: Kénigshausen und Neumann.

Kohl, Harald (2004): »Moralischer Universalismus und der Begrift der moralischen Ge-
sellschaft. Eine Gespenstervertreibungc, in: Roland Bluhm/Christian Nimtz (Hrsg.),
Ausgewihlte Beitrige zu den Sektionen der GAP.5. Paderborn: mentis, 539—546.

Kohl, Karl-Heinz (2000): Ethnologie — die Wissenschaft vom kulturell Fremden. Eine Einfiih-
rung, 2. Auflage. Miinchen: Beck.

Kohler, Georg (1992): »Ordnung und Lebendigkeit. Michel Foucaults kritische Theorie des
»zoon politikon«, in: Otfried Hoffe (Hrsg.), Der Mensch — ein politisches Tier? Essays zur
politischen Anthropologie. Stuttgart: Reclam, 157-187.

Kohn, Jerome (1990): »Thinking/Acting«, in: Social Research 57 (1), 105-134.

Kotrschal, Kurt (2003): »Das Ende der Beliebigkeit. Zum evolutionir-biologischen Fun-
dament des Menschen, in: Osterreichische Zeitschrift fiir Soziologie 28 (2), 21-43.

Koyré, Alexandre (1969): Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp.

Krenberger, Verena (2008): Anthropologie der Menschenrechte. Hermeneutische Untersuchun-
genrechtlicher Quellen (= Studien zur Phinomenologie und praktischen Philosophie 7).
Wiirzburg: Ergon.

281


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

282

Der Mensch als politisches Argument

Kuhn, Thomas S. (1976): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp.

Kuhn, Thomas S. (1989): »Geleitwort«, in: Paul Hoyningen-Huene, Die Wissenschafts-
philosophie Thomas S. Kuhns. Rekonstruktionen und Grundlagenprobleme. Braunschweig/
Wiesbaden: Vieweg, 4-6.

Kullmann, Wolfgang (1980): »Der Mensch als politisches Lebewesen bei Aristotelesc, in:
Hermes 108, 419—443.

Ladwig, Bernd (2007): »Menschenrechte und menschliche Natur. Baustein zu einer kri-
tischen Theorie der Menschenrechtec, in: Leviathan 35 (1), 85—106.

Laube, Reinhard (2004): Karl Mannheim und die Krise des Historismus. Historismus als wis-
senssoziologischer Perspektivismus. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Leidhold, Wolfgang (2006): »Vernunft, Erfahrung, Religion: Anmerkungen zu John Lo-
ckes Reasonableness of Christianity, in: Aufklirung 18, 159-178.

Lemke, Thomas (1997): Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen
Gouvernementalitit. Hamburg: Argument.

Lemke, Thomas (2001): »Freiheit ist die Garantie der Freiheit« — Michel Foucault und die
Menschenrechte«, in: Vorginge 40, 270-276.

Lenk, Kurt (1972): Marx in der Wissenssoziologie. Studien zur Rezeption der Marxschen Ideolo-
giekritik. Neuwied/Berlin: Luchterhand.

Lenz, John W. (1956/57): »Locke’s Essay of the Law of Naturec, in: Philosophy and Phe-
nomenological Research 16, 105—113.

Lévi-Strauss, Claude (1967): Strukturale Anthropologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Lévi-Strauss, Claude (1968): Das wilde Denken. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Levitsky, Steven/Ziblatt, Daniel (2018): Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun
konnen. Miinchen: Deutsche Verlags-Anstalt.

Lewellen, Ted C. (1992): Political Anthropology. An Introduction. Westport, Conn./London:
Praeger.

Lienemann, Béatrice (2018): Aristoteles’ Konzeption der Zurechnung. Berlin: De Gruyter.

Lienert, Franz (1977): Theorie und Tradition. Zum Menschenbild im Werke Max Horkheimers.
Bern: Peter Lang.

Llanque, Marcus (2004): »Alte und neue Wege der politischen Ideengeschichte, in: Neue
Politische Literatur 49 (1), 34—51.

Llanque, Marcus (2007): »Das Politische: Grundmodelle des Politischen zwischen Ord-
nung und Konflikt, in: ders./Herfried Miinkler, Politische Theorie und Ideengeschichte.
Berlin: Akademie Verlag.

Llanque, Marcus (2008): Politische Ideengeschichte. Ein Gewebe politischer Diskurse.
Miinchen/Wien: Oldenburg Verlag.

Locke, John (1824): The Reasonableness of Christianity (= The works of John Locke in nine
volumes, Vol. 6). London: Rivington.

Locke, John (1974): Uber die Regierung. Stuttgart: Reclam.

Locke, John (1988a): Versuch iiber den menschlichen Verstand, Bd. II: Buch I1I und IV. Ham-
burg: Meiner Verlag.

Locke, John (1988b): Essays on the Law of Nature and Associated Writings. Oxford: Clarendon
Press.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Locke, John (2006): Versuch iiber den menschlichen Verstand; Bd. I: Buch I und II. Hamburg:
Meiner Verlag.

Lohmann, Georg (2012): »Klassiker der Kritik: Karl Marx, in: Arnd Pollmann/ders.
(Hrsg.), Menschenrechte — ein interdisziplindres Handbuch. Stuttgart: Metzler, 71-76.
Longhurst, Brian (1989): Karl Mannheim and the Contemporary Sociology of Knowledge. Lon-

don: Macmillan Press.

Ludwig, Bernd/Rehm, Michaela (2013) (Hrsg.): John Locke: Zwei Abhandlungen iiber die Re-
gierung (= Klassiker Auslegen 43). Berlin: Akademie Verlag.

Lukdacs, Georg (1923): Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien iiber Marxistische Dialektik.
Berlin: Malik Verlag.

Lyotard, Jean-Frangois (1987): Postmoderne fiir Kinder. Briefe aus den Jahren 1982-1985. Wien:
Passagen Verlag.

Lyotard, Jean-Frangois (2012): Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, 7. Aufl. Wien: Passagen
Verlag.

Lyotard, Jean-Frangois (2015): »Randbemerkungen zu den Erzihlungen, in: Peter Engel-
mann (Hrsg.), Postmoderne und Dekonstruktion. Texte franzosischer Philosophen der Gegen-
wart. Stuttgart: Reclam, 49-53.

Macready, John Douglas (2018): Hannah Arendt and the Fragility of Human Dignity. Lanham:
Lexington Books.

Macpherson, Crawford Brough (1962): The Political Theory of Possessive Individualism (Hobbes
to Locke). Oxford: Oxford University Press.

Malinowski, Bronislaw (1975): Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur. Und andere Aufsiitze
[1944]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Mannheim, Karl (1964a): »Historismus« [1924], in: ders., Wissenssoziologie, eingeleitet und
hrsg. von Kurt H. Wolff. Berlin/Neuwied: Luchterhand, 246-307.

Mannheim, Karl (1964b): »Das Problem der Soziologie des Wissens« [1925], in: ders., Wis-
senssoziologie, eingeleitet und hrsg. von Kurt H. Wolff. Berlin/Neuwied: Luchterhand,
308-387.

Mannheim, Karl (1984): Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens [1925], hrsg.
von David Kettler, Volker Meja und Nico Stehr. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Mannheim, Karl (2015): Ideologie und Utopie [1929], mit einer Einleitung von Jiirgen Kaube,
6. Aufl. Frankfurt a. M.: Klostermann.

Marchart, Oliver (2010): Die politische Differenz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Marquard, Odo (1971): »Anthropologie«, in: Historisches Worterbuch der Philosophie, Bd. 1.
Basel/Stuttgart: Schwabe, 362-374.

Marx, Karl (1971): »Zur Kritik der Politischen Okonomie, in: ders./Friedrich Engels, Wer-
ke, Bd. 13. Berlin: Dietz Verlag, 3-160.

Marx, Karl (1976): »Zur Judenfrage«, in: ders./Friedrich Engels, Werke, Bd. 1. Berlin: Dietz
Verlag, 347-377.

Maus, Ingeborg (1992): Zur Aufklirung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoreti-
sche Uberlegungen im Anschluf3 an Kant. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Mazumdar, Pravu (2015) (Hrsg.): Foucault und das Problem der Freiheit. Stuttgart: Steiner.

McCarthy, Thomas (1993a) (Hrsg.): Ideale und Illusionen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

283


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

284

Der Mensch als politisches Argument

McCarthy, Thomas (1993b): »Philosophie und gesellschaftliche Praxis. Richard Rortys
sneuer Pragmatismus«, in: ders., Ideale und Illusionen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
19-52..

McCarthy, Thomas (1993¢): »Postskriptum: Ironistische Theorie als Berufx, in: ders., Idea-
le und Ilusionen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 52—-63.

McCarthy, Thomas (1993d): »Die Kritik der unreinen Vernunft. Foucault und die Frank-
furter Schulex, in: ders., Ideale und Illusionen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 64—123.
Meints, Waltraud (2011): Partei ergreifen im Interesse der Welt. Eine Studie zur politischen Ur-

teilskraft im Denken Hannah Arendts. Bielefeld: transcript Verlag.

Menke, Christoph (2006): »Von der Wiirde des Menschen zur Menschenwiirde«, in:
WestEnd 2/2006, 9—21.

Mensching, Guinther (2017): »Moderne Elemente der Staatsauffassung des Thomas von
Aquin, in: Rolf Schénberger (Hrsg.), Die Bestimmung des Menschen und die Bedeutung
des Staates. Beitrige zum Staatsverstindnis des Thomas von Aquin. Baden-Baden: Nomos,
227-248.

Mesch, Walter (2017): »Kosmologie, in: Christoph Horn/Jérn Miiller/Joachim Séder
(Hrsg.), Platon Handbuch, 2. Aufl. Stuttgart: Metzler, 217-222..

Metz, J. B. (1962): Christliche Anthropozentrik. Uber die Denkform des Thomasvon Aquin. Miin-
chen: Késel.

Miethke, Jirgen (2017): »Die Schrift des Thomas von Aquin >De regno ad regem Cypri«,
in: Rolf Schonberger (Hrsg.), Die Bestimmung des Menschen und die Bedeutung des Staa-
tes. Beitrige zum Staatsverstindnis des Thomas von Aquin. Baden-Baden: Nomos, 31-47.

Milchmann, Alan/Rosenberg, Alan (2003) (Hrsg.): Foucault and Heidegger. Critical En-
counters. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Montesquieu, Charles-Louis e Secondat, Baron de la Bréde et de (1994): Vom Geist der Ge-
setze, Auswahl, Ubersetzung und Einleitung von Kurt Weigand. Stuttgart: Reclam.

Morsink, Johannes (1999): The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and
Intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Mounk, Yascha (2018): Der Zerfall der Demokratie. Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht.
Miinchen: Droemer.

Milller, Jérn (2015): »Leib-Seele-Dualismus? Zur Anthropologie beim spiten Platon, in:
Diego De Brasi/Sabine Follinger (Hrsg.), Anthropologie in Antike und Gegenwart. Biologi-
sche und philosophische Entwiirfe vom Menschen. Freiburg/Miinchen: Karl Alber, 59-96.

Miler, Jérn (2017): »Anthropologiex, in: Christoph Horn/ders./Joachim Soéder (Hrsg.),
Platon Handbuch, 2. Aufl. Stuttgart: Metzler, 196-205.

Miller, Martin (2014): Private Romantik, offentlicher Pragmatismus? Richard Rortys transfor-
mative Neubeschreibung des Liberalismus. Bielefeld: transcript.

Miiller-Friemauth, Frederike (2001): »Mit Darwin und Freud am Feind vorbei. Schlum-
mernde Riesen bei Richard Rorty, in: Thomas Schifer/Udo Tietz/Ridiger Zill
(Hrsg.), Hinter den Spiegeln. Beitrige zur Philosophie Richard Rortys. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp, 235-258.

Miinkler, Herfried (2014): Thomas Hobbes, 3. Auflage. Frankfurt a. M.: Campus.

Mulgan, R. G. (1974): »Aristotele’s Doctrine that Man is a Political Animalk, in: Hermes 102,
438—-445.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Nagel, Thomas (1959): »Hobbes: His Concept of Obligation, in: Philosophical Review 68,
68-83.

Neschke-Hentschke, Ada (2001): »Die uneingeschrinkt beste Polisordnungc, in: Otfried
Hoffe (Hrsg.), Aristoteles: Politik (= Klassiker Auslegen 23). Berlin: Akademie Verlag,
169-185.

Neusiiss, Arnhelm (1968): Utopisches Bewuftsein und freischwebende Intelligenz. Zur Wissens-
soziologie Karl Mannheims. Meisenheim/Glan: Hain.

Niesen, Peter (2013a): »Einleitung: Jeremy Bentham - Utilitarismus und Demokratie in
Zeiten der Revolutiong, in: Jeremy Bentham, Unsinn auf Stelzen. Schriften zur Franzosi-
schen Revolution, hrsg. von dems., Berlin: Akademie, 11-68.

Niesen, Peter (2013b): »Unsinn, Despotie, Gewalt: die bleibende Bedeutung von Bent-
hams Menschenrechtskritike, in: Zeitschrift fiir Menschenrechte 2/2013, 59—-79.

Niesen, Peter (2013¢): »Volkssouverinitit als Herrschaftsbegrenzung: Lockes Theorie des
Verfassungsstaats (Kap. 10-14)«, in: Bernd Ludwig/Michaela Rehm (Hrsg.), John Lo-
cke: Zwei Abhandlungen iiber die Regierung (= Klassiker Auslegen 43). Berlin: Akademie
Verlag, 131-151.

Nietzsche, Friedrich (1999a): »UnzeitgemifRe Betrachtung II: Vom Nutzen und Nacht-
heil der Historie fiir das Leben« [1874], in: ders., Kritische Studienausgabe, Bd. 1: Die
Geburt der Tragodie. UnzeitgemifRe Betrachtungen I-IV. Nachgelassene Schriften
1870-1873. Miinchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 243-334.

Nietzsche, Friedrich (1999b): »Ueber Wahrheit und Liige im aussermoralischen Sinne«
[1873], in: ders., Kritische Studienausgabe, Bd. 1: Die Geburt der Tragddie. Unzeitge-
mifle Betrachtungen I-1V. Nachgelassene Schriften 1870-1873. Miinchen: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 873-890.

Nietzsche, Friedrich (2007): »Jenseits von Gut und Bése. Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft« [1886], in: ders., Kritische Studienausgabe, Bd. 5: Jenseits von Gut und Bose.
Genealogie der Moral. Miinchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 9—244.

Nitschke, Peter (2008a) (Hrsg.): Politeia. Staatliche Verfasstheit bei Platon. Nomos: Baden-
Baden.

Nitschke, Peter (2008b): »Einleitung: Politeia und kein Ende, in: ders. (Hrsg.), Politeia.
Staatliche Verfasstheit bei Platon. Nomos: Baden-Baden, 11-20.

Nye, Joseph S. (2005): Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public
Affairs.

ODonnell, Robert A. (1959): »Individuation: An Example of the Development in the
Thought of St. Thomas Aquinas, in: The New Scholasticism 33, 49—67.

Oexle, Otto Gerhard (1984): »Die Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus.
Bemerkungen zum Standort der Geschichtsforschung«, in: Historische Zeitschrift 238
(1), 17-55.

Oksala, Johanna (2005): Foucault on Freedom. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Meara, Dominic (1992): »Der Mensch als politisches Lebewesen. Zum Verhiltnis zwi-
schen Platon und Aristoteles, in: Otfried Hoffe (Hrsg.), Der Mensch — ein politisches
Tier? Essays zur politischen Anthropologie. Stuttgart: Reclam, 14-25.

Opstaele, Dag Javier (1999): Politik, Geist und Kritik. Eine hermeneutische Rekonstruktion von
Hannah Arendts Philosophiebegriff. Wiirzburg: Kénigshausen und Neumann.

285


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

286

Der Mensch als politisches Argument

Ostwald, Holger (2001): »Foucault und Nietzschex, in: Marcus S. Kleiner (Hrsg.), Michel
Foucault. Eine Einfiihrung in sein Denken. Frankfurt a. M./New York: Campus, 205—-225.

Ottmann, Henning (1992): »Thomas Hobbes: Widerspriiche einer extremen Philosophie
der Macht, in: Otfried Hoffe (Hrsg.), Der Mensch —ein politisches Tier? Essays zur politi-
schen Anthropologie. Stuttgart: Reclam, 68—91.

Ottmann, Henning (2001): Geschichte des politischen Denkens. Bd. 2/1: Die Neuzeit. Von Ma-
chiavelli bis zu den grofRen Revolutionen. Stuttgart: Metzler.

Ottmann, Henning (2005): Platon, Aristoteles und die neoklassische politische Philosophie der
Gegenwart. Baden-Baden: Nomos.

Ottmann, Henning (2006): Geschichte des politischen Denkens. Bd. 3/1: Die Griechen. Von
Platon bis zum Hellenismus. Stuttgart: Metzler.

Overhoft, Jiirgen (2001): »Hobbes’ Lehre von der Unfreiheit des Willens. Thre innere
Logik, ihr politischer Zweck und ihr historischer Kontext, in: Politisches Denken.
Jahrbuch 2001, 105-133.

Owen, David (1994): Maturity and Modernity. Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of
Reason. London: Routledge.

Paetzold, Heinz (2000): »Die Bedeutung von Kants Dritter Kritik fiir die politische Phi-
losophie der >Postmoderne«. Zu Arendts Lektiire der >Kritik der Urteilskraft«, in: Ur-
sula Franke (Hrsg.), Kants Schliissel zur Kritik des Geschmacks. Asthetische Erfahrung heute
— Studien zur Aktualitit von Kants »Kritik der Urteilskraft«. Hamburg: Meiner, 189—-208.

Pannier, Jorg (1998): »Platon oder Aristoteles? Der >Politikos< im Spiegel der aristoteli-
schen Kritik, in: Jahrbuch fiir Politisches Denken 1998, 67—89.

Paras, Eric (2006): Foucault 2.0: Beyond Power and Knowledge. New York: Other Press.

Parekh, Bhikhu (1981): Hannah Arendt and the Search for a New Political Philosophy. London:
Macmillan.

Pettit, Philip (2005): »Liberty and Leviathan, in: Politics, Philosophy and Economics XX,
131-151.

Pfordten, Dietmar von der (2000): »Normativer Individualismus versus normativer Kol-
lektivismus in der Politischen Philosophie der Neuzeit, in: Zeitschrift fiir philosophi-
sche Forschung 58 (3), 321-346

Pfordten, Dietmar von der (2004): »Normativer Individualismusc, in: Zeitschrift fiir philo-
sophische Forschung 54 (4), 491-513.

Pfordten, Dietmar von der (2016): Menschenwiirde. Miinchen: Beck.

Piepmeier, Rainer (1987): »Immanuel Kant (1724-1804). Frieden als Ziel der Geschichtex,
in: Christiane Rajewsky/Dieter Riesenberger (Hrsg.), Wider den Krieg. GrofSe Pazifisten
von Immanuel Kant bis Heinrich Boll. Miinchen: Beck, 17-25.

Pircher, Wolfgang (1995): »Das >Verschwinden des Menschen<: Postmoderne Anthropo-
logie«, in: René Weiland (Hrsg.), Philosophische Anthropologie der Moderne. Weinheim:
Beltz, 205-216.

Platon (2000): »Phaidong, in: ders., Samtliche Werke, Bd. 2. Reinbeck: Rowohlt, 103-184.

Platon (2001): Der Staat. Stuttgart: Reclam.

Platon (2013a): »Theaitetos«, in: ders., Samtliche Werke, Bd. 3. Reinbeck: Rowohlt, 147-252.

Platon (2013b): »Politikos«, in: ders., Sdmtliche Werke, Bd. 3. Reinbeck: Rowohlt, 337—418.

Platon (2014a): »Timaios, in: ders., Samtliche Werke, Bd. 4. Reinbeck: Rowohlt, 11-103.

Platon (2014b): »Nomoi, in: ders., Simtliche Werke, Bd. 4. Reinbeck: Rowohlt, 143—574.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Platon (2015): »Georgiasc, in: ders., Sdmtliche Werke, Bd. 1. Reinbeck: Rowohlt, 337—452.

Plessner, Helmuth (1975): Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philo-
sophische Anthropologie. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Poschl, Viktor (1989): Der Begriff der Wiirde im antiken Rom und spdter. Heidelberg: Winter
Verlag.

Polin, Raymond (1960): La politique movale de John Locke. Paris: Presses Universitaires de
France.

Pollmann, Arnd/Lohmann, Georg (2012) (Hrsg.): Menschenrechte — ein interdisziplindres
Handbuch. Stuttgart: Metzler.

Popper, Karl (2003): Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Band I: Der Zauber Platons, 8.
Auflage. Tibingen: Mohr Siebeck.

Radcliffe-Brown, Alfred Reginald (1971): Structure and Function in Primitive Society: Essays
and Addresses [1952]. London: Cohen und West.

Rajchman, John (1985): Michel Foucault: The Freedom of Philosophy. New York: Columbia Uni-
versity Press.

Rapp, Christof (1995): »Wieviel Anthropologie braucht — wieviel Anthropologie vertrigt
die politische Theorie? Eine Problemskizze«, in: Allgemeine Zeitschrift fiir Philosophie
20, 233-243.

Rapp, Christof (2006): »Freiwilligkeit, Entscheidung und Verantwortung, in: Otfried
Hofte (Hrsg.), Aristoteles: Nikomachische Ethik (= Klassiker Auslegen 2), 109-134.

Rapp, Christof/Corcilius, Klaus (2011) (Hrsg.): Aristoteles Handbuch. Leben — Werk — Wir-
kung. Stuttgart: Metzler.

Rath, Norbert (1987): »Zur Nietzsche Rezeption Horkheimers und Adornoss, in: Willem
van Reijen/Gunzelin Schmid (Hrsg.), Vierzig Jahre Flaschenpost. Dialektik der Aufkli-
rung. Frankfurt a. M.: Fischer, 73-110.

Reeve, C. D. C. (1999): »Thucydides on Human Nature, in: Political Theory 27 (4), 435—446.

Rehm, Michaela (2013): »Vertrag und Vertrauen: Lockes Legitimation von Herrschaft, in:
Bernd Ludwig/dies. (Hrsg.), John Locke: Zwei Abhandlungen iiber die Regierung (= Klassi-
ker Auslegen 43). Berlin: Akademie Verlag, 95-114.

Rehn, Rudolf (2008): »Regnet es in Platons Hohle? Einige Anmerkungen zum Verstindnis
des platonischen Hohlengleichnissesc, in: Peter Nitschke (Hrsg.), Politeia. Staatliche
Verfasstheit bei Platon. Nomos: Baden-Baden, 59—-71.

Reist, Manfred (1990): Die Praxis der Freiheit: Hannah Arendts Anthropologie des Politischen.
Wiirzburg: Konigshausen & Neumann.

Renner, Egon (1993): »Franz Boas’ Historismus und seine Rolle bei der Begriitndung
der amerikanischen Ethnologie, in: Franz Boas: Ethnologe, Anthropologe, Sprachwissen-
schaftler (Ausstellungskatalog). Berlin: Reichert, 125-168.

Rentsch, Thomas/Cloeren, H. . (1980): »Metaphysikkritik, in: Historisches Worterbuch der
Philosophie, Band 5. Basel/Stuttgart: Schwabe, 1280-1294.

Riedel, Manfred (1981): »Paradigmenwechsel in der politischen Philosophie? Hobbes und
Aristoteles«, in: Otfried Hoffe (Hrsg.), Thomas Hobbes. Anthropologie und Staatsphiloso-
phie. Freiburg (Schweiz): Universititsverlag, 93—111.

Robinson, Thomas M. (2000): »The Defining Features of Mind-Body Dualism in the Writ-
ings of Plato«, in: John P. Wright/Paul Potter (Hrsg.), Psyche and Soma. Physicians and

287


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

288

Der Mensch als politisches Argument

Metaphysicians on the Mind-Body Problem from Antiquity to Enlightenment. Oxford: Cla-
rendon Press, 37-55.

Rolli, Marc (20152) (Hrsg.): Finis Hominis? Zur Geschichte der philosophischen Anthropologie-
kritik. Bielefeld: transcript.

Rélli, Marc (2015b): »Die amerikanische Alternative: John Dewey Uberlegungen zur An-
thropologiekritik in pragmatischer Hinsicht, in: ders. (Hrsg.), Finis Hominis? Zur Ge-
schichte der philosophischen Anthropologiekritik. Bielefeld: transcript, 81-100.

Rorty, Richard (1967): The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method. Chicago/London:
University of Chicago Press.

Rorty, Richard (1970): »Strawson’s Objectivity Argument, in: The Review of Metaphysics
24 (2), 207—-244.

Rorty, Richard (1987): Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.

Rorty, Richard (1988a): »Vorwortc, in: ders., Solidaritit oder Objektivitdt. Drei philosophische
Essays. Stuttgart: Reclam, 5-9.

Rorty, Richard (1988b): »Solidaritit oder Objektivitit, in: ders., Solidaritit oder Objektivi-
tat. Drei philosophische Essays. Stuttgart: Reclam, 11-37.

Rorty, Richard (1988c): »Der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie, in: ders., So-
lidaritit oder Objektivitit. Drei philosophische Essays. Stuttgart: Reclam, 82-125.

Rorty, Richard (1988d): »Der Vorrang der Demokratie vor der Philosophiex, in: Zeitschrift
fiir philosophische Forschung 42 (1), 3-17.

Rorty, Richard (1992): Kontingenz, Ironie und Solidaritit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Rorty, Richard (1996): »Menschenrechte, Rationalitit, Gefiihl«, in: Stephen Shute/Susan
Hurley (Hrsg.), Die Idee der Menschenrechte. Frankfurt a. M.: Fischer, 144-170.

Rorty, Richard (1997): »Die Herrschaft der Briiderlichkeit. Plidoyer fiir eine Gesellschaft,
die nicht auf Rechten, sondern auf Uneigenniitzigkeit beruht, in: Leviathan 25 (1),
1-8.

Rorty, Richard (1998): Das Kommunistische Manifest 150 Jahre danach. Frankfurt a. M.: Son-
derdruck edition suhrkamp.

Rorty, Richard (2000a): »Universality and Truthg, in: Robert B. Brandom (Hrsg.), Rorty
and His Critics. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1-30.

Rorty, Richard (2000b): »Dewey zwischen Hegel und Darwin, in: Hans Joas (Hrsg.), Phi-
losophie der Demokratie. Beitrige zum Werk von John Dewey. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
20—43.

Rorty, Richard (2001a): »Erwiderung auf Thomas Schifer«, in: Thomas Schifer/Udo
Tietz/Rudiger Zill (Hrsg.), Hinter den Spiegeln. Beitrige zur Philosophie Richard Rortys.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 194-200.

Rorty, Richard (2001b): »Philosophie und die Zukunft«, in: ders., Philosophie und die Zu-
kunft. Essays. Frankfurt a.M.: Fischer, 14-25.

Rorty, Richard (2001¢): »Habermas, Derrida und die Aufgaben der Philosophiex, in: ders.,
Philosophie und die Zukunft. Essays. Frankfurt a.M.: Fischer, 26-53.

Rorty, Richard (2001d): »Wilde Orchideen und Trotzkic, in: ders., Philosophie und die Zu-
kunft. Essays. Frankfurt a. M.: Fischer, 136-159.

Rorty, Richard (2006a): Take Care of Freedom and Truth Will Take Care of Itself. Interviews with
Richard Rorty, hrsg. v. Eduardo Mendieta. Stanford: Stanford University Press.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Rorty Richard (2006b): »After Philosophy, Democracy« (Interview by Giovanna Bor-
radori), in: ders., Take care of freedom and truth will take care of itself. Interviews with
Richard Rorty, hrsg. v. Eduardo Mendieta. Stanford: Stanford University Press, 34—45.

Rorty Richard (2006c¢): »On Philosophy and Politics« (Interview by Chronis Polchroniou),
in: ders., Take Care of Freedom and Truth Will Take Care of Itself. Interviews with Richard
Rorty, hrsg. v. Eduardo Mendieta. Stanford: Stanford University Press, 89-103.

Rorty, Richard (2013a): Hoffnung statt Erkenntnis. Eine Einfiihrung in die pragmatische Philo-
sophie. Wien: Passagen Verlag.

Rorty, Richard (2013b): »Wahrheit ohne Realititsversprechenc, in: ders., Hoffnung statt Er-
kenntnis. Eine Einfilhrung in die pragmatische Philosophie. Wien: Passagen Verlag, 11-36.

Rorty, Richard (2013¢): »Ethik ohne allgemeine Pflichtens, in: ders., Hoffnung statt Er-
kenntnis. Eine Einfiihrung in die pragmatische Philosophie. Wien: Passagen Verlag, 67-89.

Rosenmiiller, Stefanie (2012): »Klassiker der Kritik: Hannah Arendt, in: Arnd Pollmann/
Georg Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte — ein interdisziplindres Handbuch. Stuttgart:
Metzler, 79-83.

Roth, Gerhard (2008): »Homo neuorobiologicus — ein neues Menschenbild?, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte 44, 6-12.

Rudi, Tatjana/Schoen, Harald (2014): »Ein Vergleich von Theorien zur Erklirung von
Wahlerverhalteng, in: Jirgen W. Falter/Harald Schoen (Hrsg.), Handbuch Wahlfor-
schung, 2. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 405-433.

Runicman, David (2018): How Democracy Ends. London: Profile Books.

Saar, Martin (2003a): »Heidegger und Michel Foucault. Prigungen ohne Zentrumg, in:
Dieter Thoma (Hrsg.), Heidegger-Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Metzler: Stutt-
gart, 434—440.

Saar, Martin (2003b): »Genealogie und Subjektivitit«, in: Axel Honneth/ders. (Hrsg.),
Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 157-177.

Saar, Martin (2007): Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche
und Foucault. Frankfurt a. M./New York: Campus.

Saavedra, Marco Estrada (2002): Die deliberative Rationalitit des Politischen. Eine Interpreta-
tion der Urteilslehre Hannah Arendts. Wiirzburg: Konigshausen und Neumann.

Savigny, Eike von (1999): »Wittgensteins >Lebensformen< und die Grenzen der Verstindi-
gung«, in: Wilhelm Liitterfelds/Andreas Roser (Hrsg.), Der Konflikt der Lebensformen in
Wittgensteins Philosophie der Sprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 120-137.

Scanlan, James P. (1959): »The Federalist« and Human Nature«, in: The Review of Politics
21(4), 657—-677.

Schifer, Thomas (2001): »Politisches Engagement ohne philosophische Begriindung?
Rortys politisches Denken zwischen Ethnozentrismus, Relativismus, Habermas und
Foucault«, in: ders./Udo Tietz/Rudiger Zill (Hrsg.), Hinter den Spiegeln. Beitrige zur
Philosophie Richard Rortys. Frankfurt a. M..: Suhrkamp, 166-193.

Schifer, Thomas (2016): Reflektierte Vernunft. Michel Foucaults philosophisches Projekt einer an-
titotalitiren Macht- und Wahrheitskritik, 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Schifer, Thomas/Tietz, Udo/Zill, Riidiger (2001) (Hrsg.): Hinter den Spiegeln. Beitrige zur
Philosophie Richard Rortys. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

289


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

290

Der Mensch als politisches Argument

Scheler, Max (1976): »Mensch und Geschichtex, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 9: Spite
Schriften. Miinchen/Bern: Francke, 120-144.

Schmid, Wilhelm (1991a) (Hrsg.): Denken und Existenz bei Michel Foucault. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.

Schmid, Wilhelm (1991b): »Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Denken und Existenz bei Michel
Foucault. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 7-37.

Schmidinger, Heinrich (2006): Metaphysik. Ein Grundkurs, 2. durchgesehene Auflage.
Stuttgart: Kohlhammer.

Schmitt, Carl (1963): Der Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot.

Schnidelbach, Herbert (1983): Philosophie in Deutschland 1831-1933. Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp.

Schneider, Ulrich Johannes (2001): »Foucault und Heidegger«, in: Marcus S. Kleiner
(Hrsg.), Michel Foucault. Eine Einfilhrung in sein Denken. Frankfurt a. M.: Campus,
224-238.

Schneider, Ulrich Johannes (2014): »Martin Heidegger«, in: Clemens Kammler/Rolf
Parr/ders. (Hrsg.), Foucault-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung (Sonderausgabe). Stutt-
gart: Metzler, 176-178.

Schneider, Ulrich Johannes (2019): »Michel Foucault. Der Kérper und die Kérpers, in: Em-
manuel Alloa/Thomas Bedorf/Christian Griiny/Tobias Nikolaus Klaas (Hrsg.), Leib-
lichkeit. Geschichte und Aktualitit eines Konzepts. Titbingen: Mohr Siebeck, 294—306.

Schonberger, Rolf (2012a): Thomas Aquin zur Einfithrung. Hamburg: Junius.

Schénberger, Rolf (2012b): »Die aristotelische Politik in der Philosophie des Thomas von
Aquin« in: Barbara Zehnpfennig (Hrsg.), Die »Politik« des Aristoteles. Baden-Baden:
Nomos, 195-212.

Schopenhauer, Arthur (1977): Die Welt als Wille und Vorstellung 1/2.. Ziirich: Diogenes.

Schubert, Karsten (2018): Freiheit als Kritik. Sozialphilosophie nach Foucault. Bielefeldt: tran-
script.

Schiitrumpf, Eckart (1991): »Anmerkungens, in: Aristoteles, Politik. Buch I: Uber die
Hausverwaltung und die Herrschaft des Herrn tiber Sklaven, iibersetzt und erlau-
tert von dems. Berlin: Akademie-Verlag, 171-384.

Schulte, Joachim (1999): »Die Hinnahme von Sprachspielen und Lebensformenc, in: Wil-
helm Liitterfelds/Andreas Roser (Hrsg.), Der Konflikt der Lebensformen in Wittgensteins
Philosophie der Sprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 156-170.

Schweidler, Walter (2012): »Mensch — Staatsbiirger — Sklavec, in: Barbara Zehnpfennig
(Hrsg.), Die »Politik« des Aristoteles. Baden-Baden: Nomos, 75-91.

Seliger, Martin (1963): »Locke’s Natural Law and the Foundations of Politics, in: Journal
of the History of Ideas 24, 337—354.

Shapiro, William (1981): The Nietzschean Roots of Max Weber’s Social Science. Ann Arbor,
Mich.: University Microfilms.

Shults, F. LeRon (1999): The Postfoundationalist Task of Theology. Grand Rapids, Mich.: Eerd-
mans Publishing.

Skinner, Quentin (2008): Freiheit und Pflicht. Thomas Hobbes’ politische Theorie. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur 291

Sorensen, Paul (2015): Entfremdung als Schliisselbegriff einer kritischen Theorie der Politik. Ei-
ne Systematisierung im Ausgang von Karl Marx, Hannah Arendt und Cornelius Castoriadis.
Baden-Baden: Nomos.

Sontheimer, Kurt (1972): »Vorworts, in: Georges Balandier, Politische Anthropologie. Miin-
chen: Nymphenburger Verlagshandlung, 7-10.

Spaemann, Robert (2019): Personen. Versuche iiber den Unterschied zwischen >etwas« und >je-
mande. Stuttgart: Klett-Cotta.

Sprute, Jitrgen (2006): »Die Legitimitit politischer Herrschaft bei John Lockex, in: Aufkld-
rung 18, 201-22.2.

Sternberger, Dolf (1990): »Politie und Leviathan. Ein Streit um den antiken und den mo-
dernen Staat, in: ders., Verfassungspatriotismus. Frankfurt a. M.: Insel, 232-300.

Strafienberger, Grit (2015): Hannah Arendt zur Einfiihrung. Hamburg: Junius.

Strauss, Leo (1977): Naturrecht und Geschichte [1953]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Szalay, Miklds (1985): »Historismus und Kulturrelativismusc, in: Anthropos 80, 587—604.

Tartaglia, James (2013): »Rorty’s Ambivalent Relationship with Kant, in: Contemporary
Pragmatism 13 (3), 298-318.

Taylor, A. E. (1936): »The Ethical Doctrine of Hobbes, in: Philosophy 13 (52), 406—424.

Taylor, Charles (1992): »Foucault iber Freiheit und Wahrheit«, in: ders., Negative Freiheit?
Zur Kritik eines neuzeitlichen Individualismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Tenbruck, Friedrich H. (1959): »Die Genesis der Methode Max Webers«, in: Kélner Zeit-
schrift fiir Sozialphilosophie 11, 573-630.

Thies, Christian (2007): »Was darf ich hoffen? Kants »dritte Frage« in seiner dritten Kri-
tik«, in: Udo Kern (Hrsg.), Was ist und was sein soll: Natur und Freiheit bei Immanuel Kant.
Berlin: de Gruyter, 301-320.

Thomassen, Bjgrn (2008): »What Kind of Political Anthropology?«, in: International Polit-
ical Anthropology 1 (2), 263-274.

Ulrich, Peter (2006): »Politische Okonomie, wirtschaftsethisch rekonfiguriert. Funktio-
nale Systemdkonomie im Kontext praktischer Sozialokonomiex, in: Zeitschrift fiir
Wirtschafts- und Unternehmensethik 7 (2), 164—182..

Van den Enden, Hugo (1979): »Thomas Hobbes and the Debate on Free Will: His Present
Day Significance for Ethical Theory, in: Philosophica 24, 185—215.

Vattimo, Gianni (1990): Das Ende der Moderne. Stuttgart: Reclam.

Veyne, Paul (2003): »Michel Foucaults Denkenc, in: Axel Honneth/Martin Saar (Hrsg.),
Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 27-51.

Vietta, Silvio (2012): Rationalitit — Eine Weltgeschichte. Europdische Kulturgeschichte und Glo-
balisierung. Miinchen: Fink.

Villa, Dana R. (1996): Arendt and Heidegger. The Fate of the Political. Princeton: Princeton Uni-
versity Press.

Villa, Dana R. (1999): Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt.
Princeton: Princeton University Press.

Villa, Dana R. (2008): »How >Nietzschean< was Arendt?«, in: Herman W. Siemens/Vast
Roodt (Hrsg.), Nietzsche, Power and Politics. Rethinking Nietzsche’s Legacy for Political
Thought. Berlin/New York: de Gruyter, 395-409.

Voegelin, Eric (2004): Die neue Wissenschaft der Politik. Miinchen: Fink Verlag.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

292

Der Mensch als politisches Argument

Vollrath, Ernst (1993): »Hannah Arendts >Kritik der Urteilskraft«, in: Peter Kemper
(Hrsg.), Die Zukunft des Politischen. Ausblicke auf Hannah Arendt. Frankfurt a. M.: Fi-
scher, 34—54.

Vretska, Karl (2001): »Anmerkungen, in: Platon, Der Staat. Stuttgart: Reclam, 486-633.

Waldon, Jeremy (1989): »John Locke: Social Contract versus Political Anthropology, in:
The Review of Politics 51 (1), 3—238.

Ward, Andrew (1991): »On Kant’s Defence of Moral Freedomc, in: History of Philosophy
Quarterly 8 (4), 373—386.

Warrender, Howard (1957): The Political Philosophy of Hobbes. His Theory of Obligation. New
York: Oxford University Press.

Weber, Max (1991a): »Die >Objektivitit« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Er-
kenntnis«, in: ders., Schriften zur Wissenschaftslehre. Stuttgart: Reclam, 21-101.

Weber, Max (1991b): »Wissenschaft als Berufx, in: ders., Schriften zur Wissenschaftslehre.
Stuttgart: Reclam, 237-273.

Weiland, René (1995): »Das Geriicht iiber die Philosophische Anthropologie: Uber einen
Blindfleck >kritischer Theorie«, in: ders. (Hrsg.), Philosophische Anthropologie der Mo-
derne. Weinheim: Beltz, 165—-173.

Weif, Ulrich (1980): Das philosophische System von Thomas Hobbes. Stuttgart: Frommann-
Holzboog.

Welsch, Wolfgang (1988a): Unsere postmoderne Moderne. Berlin: Akademie Verlag.

Welsch, Wolfgang (1988b) (Hrsg.): Wege aus der Moderne. Schliisseltexte der Postmoderne-Dis-
kussion. Weinheim: VCH, Acta Humaniora.

Wetz, Franz Josef (1998): »Wie das Subjekt sein Ende iitberlebt: Die Riickkehr des Indivi-
duums in Foucaults und Rortys Spatwerks, in: Reto Luzius Fetz/Roland Hagenbiich-
le/Peter Schulz (Hrsg.), Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivitit, Bd. 2.
Berlin: de Grutyer, 1277-1290.

Wetz, Franz Josef (2005): Illusion Menschenwiirde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts. Stutt-
gart: Klett-Cotta.

Wieland, Wolfgang (1982): Platon und die Formen des Wissens. Gottingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.

Wildberg, Christian (2011a): »Kosmologiex, in: Christof Rapp/Klaus Corcilius (Hrsg.),
Aristoteles Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: Metzler, 84—87.

Wildberg, Christian (2011b): »Kosmosx, in: Christof Rapp/Klaus Corcilius (Hrsg.), Aristo-
teles Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: Metzler, 259-262,

Wilson, Edward O. (1975): Sociobiology. The New Synthesis. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press.

Wilson, Francis G. (1946): »Human Nature and Politics«, in: The Journal of Politics 8 (4),
476—498.

Wittgenstein, Ludwig (2019a): Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Wittgenstein, Ludwig (2019b): Wiener Ausgabe Band 8,2. Synopse der Manuskriptbinde V bis
X. Frankfurt a. M.: Klostermann.

Wittkau, Annette (1992): Historismus: zur Geschichte des Begriffs und des Problems. Gottingen:
Vandenhoeck und Ruprecht.

Woolhouse, Roger (1994): »Locke’s Theory of Knowledgex, in: Vere Chappell (Hrsg.), The
Cambridge Companion to Locke. Cambridge: Cambridge University Press, 146—171.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Literatur

Yolton, John W. (1958): »Locke on the Law of Nature«, in: The Philosophical Review 67,
477-498.

Young-Bruehl, Elisabeth (1982): »Reflections on Hannah Arendt’s The Life of the Mind,
in: Political Theory 10 (2), 277-305.

Zehnpfennig, Barbara (2008): »Die Bedeutung des ersten Buches der Politeia fir das pla-
tonische Staatskonzept, in: Peter Nitschke (Hrsg.), Politeia. Staatliche Verfasstheit bei
Platon. Nomos: Baden-Baden, 35-58.

Zehnpfennig, Barbara (2012) (Hrsg.): Die »Politik« des Aristoteles. Baden-Baden: Nomos.

Zerilli, Linda M. G. (2011): »Freiheit, in: Wolfgang Heuer/Bernd Heiter/Stefanie Rosen-
miller (Hrsg.), Arendt Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: Metzler, 278-279.

293


https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Danksagung

Grundlage des vorliegenden Buches ist meine im August 2020 an der Universitit Augs-
burg eingereichte Habilitationsschrift. Ich danke meinen Gutachtern, insbesondere
Marcus Llanque fiir seine Begleitung und sein Vertrauen wie auch Peter Niesen fiir seine
stete Unterstiitzung und Peter Kraus fiir die Ubernahme des Gutachtens. Mein Dank
gilt dariiber hinaus allen denjenigen, die in unterschiedlichen Kontexten mit mir iiber
meine Arbeit gesprochen und konstruktiv Kritik geiibt haben, vor allem Max Klein fiirs
Mit- und Durchdenken und meinen Kollegen Paul Sérensen und Adrian Paukstat, sowie
Philipp Tubbe in Hannover fiir die Durchsicht des Manuskripts. Nicht zuletzt und ganz
besonders danke ich meiner Familie.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Frauke Héntzsch (PD Dr.), geb. 1980, ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt
Politische Theorie und Ideengeschichte. Neben der politikwissenschaftlichen Anthropo-
logie forscht sie zum demokratischen Liberalismus sowie zu Theorien zivilen Ungehor-
sams und des Widerstands.



https://doi.org/10.14361/9783839465813
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Cover
	Inhalt
	Für eine politikwissenschaftliche Anthropologie
	I. Kritik »politischer Anthropologie«
	1. Kritik herkömmlicher Verständnisse: politische Anthropologien
	2. Kritik der Anthropologiekritik: Anthropologiekritik als »politische Anthropologie«
	2.1 Anthropologiekritik als Folge eines Paradigmenwechsels
	2.1.1 Die Historisierung des Denkens
	2.1.2 Reaktionen auf die Wertrelativität
	2.1.2.1 Karl Mannheim: Wahrheit durch Synthese
	2.1.2.2 Max Weber: Wertrelativität als Bereichsproblem
	2.1.2.3 Friedrich Nietzsche: Sprachphilosophische Radikalisierung


	2.2 Anthropologiekritik als radikal(isiert)e Erkenntniskritik
	2.2.1 Max Horkheimer: Befreiung durch Erkenntniskritik als politisches Ziel
	2.2.1.1 Historischer Materialismus
	2.2.1.2 Erkenntniskritik als Kritik politischer Praxis
	2.2.1.3 Anthropologiekritik als politisches Ziel

	2.2.2 Michel Foucault: Denken statt Erkennen, Erfahrung statt Wissen
	2.2.2.1 Kritische Geschichte des Denkens
	2.2.2.2 Denken statt Erkennen, Erfahrung statt Wissen
	2.2.2.3 Anthropologiekritik als Theorie der Subjektivierung

	2.2.3 Richard Rorty: Hoffnung (auf eine universelle liberale Moral) statt Erkenntnis
	2.2.3.1 Linguistischer Historismus
	2.2.3.2 Hoffnung statt Erkenntnis
	2.2.3.3 Private Anthropologiekritik und öffentliche »Anthropologie«

	2.2.4 Hannah Arendt: Denken statt Erkennen, Sinn statt Wahrheit
	2.2.4.1 Traditionsbruch und Neuanfang
	2.2.4.2 Denken statt Erkennen, Sinn statt Wahrheit
	2.2.4.3 Anthropologisch gewendete Anthropologiekritik oder: Antiessentialistische Anthropologie




	II. Das anthropologische Argument im politischen Denken
	1. Die Struktur des anthropologischen Arguments und seine politischen Implikationen
	2. Dimensionen – Konfliktlinien –Grundkonzepte
	2.1 Erkenntnisprinzip – Determinismus/Autonomie – Freiheit
	2.2 Erkenntnissubjekt – Statik/Dynamik des Subjekt‐Welt/Objekt‐Verhältnisses – Wissen und Macht
	2.2.1 Erkenntnisvermögen – Subjekt‐Welt/Objekt‐Verhältnis – Wissen
	2.2.2 Erkenntnisinteresse – Statik/Dynamik– Macht

	2.3 Erkenntnisobjekt – Gleichheit/Ungleichheit und Individuation/Sozialisation – (Legitimation und Organisation von) Herrschaft


	III. Paradigmatische (Vorstellungen des) Menschen
	1. Der metaphysisch‐theologische Mensch
	1.1 Freiheit: Der Mensch als Teil der göttlichen Ordnung
	1.1.1 Freiheit durch Erkenntnis des Guten (Platon)
	1.1.2 Freiheit durch tugendhaftes Handeln (Aristoteles)
	1.1.3 Göttliche Freiheit vs. Freiheit der individuierten Seele (Thomas von Aquin)

	1.2 Wissen = Macht: Angleichung durch Vernunft als entdeckendes Vermögen
	1.2.1 Zusammenfall von Wissen und Macht (Platon)
	1.2.2 Wissen als Voraussetzung tugendhaften Handelns (Aristoteles)
	1.2.3 Verfehlung des Göttlichen als individuelle Schuld (Thomas von Aquin)

	1.3 Herrschaft(sordnung): Ungleiche politische Wesen
	1.3.1 Philosophenherrschaft (Platon)
	1.3.2 Herrschaft der Tugendhaften (Aristoteles)
	1.3.3 Herrscher von Gottesgnaden (Thomas von Aquin)


	2. Der naturalistische Mensch
	2.1 Freiheit: Der Mensch als Teil der natürlichen Ordnung
	2.1.1 Freiheit von inneren und äußeren Hindernissen? (Hobbes)
	2.1.2 Freiheit durch Selbstdeterminierung (Locke)
	2.1.3 Vernünftig gedachte Freiheit (Kant)

	2.2 Wissen vs. Macht: Beherrschung der Leidenschaften durch kollektiv(iert)e Vernunft
	2.2.1 Auseinanderfall von Wissen und Macht? (Hobbes)
	2.2.2 Die Macht gedachter Verpflichtung (Locke)
	2.2.3 Hoffnung durch vernünftige Selbstermächtigung (Kant)

	2.3 Herrschaft(slegitimation): Individuen der gleichen Gattung
	2.3.1 (Er‑)Mächtig(t)er Herrscher (Hobbes)
	2.3.2 Freiwilliger Verzicht auf Selbstherrschaft (Locke)
	2.3.3 Gedachte Zustimmung zur Herrschaft des Rechts (Kant)


	3. Der gesellschaftliche Mensch
	3.1 Freiheit: Der Mensch als Teil von Gesellschaft oder: Das Menschsein
	3.1.1 ›Freisein und Handeln sind ein und dasselbe‹ (Arendt)
	3.1.2 ›Freiheit ist Praxis‹ (Foucault)
	3.1.3 ›Freiheit als Erkenntnis der Kontingenz‹ (Rorty)

	3.2 Wissen ohne Macht: Emanzipation von der Vernunft oder: Ausgang aus der selbstgedachten Unmündigkeit
	3.2.1 Ermächtigung des handelnden Subjekts (Arendt)
	3.2.2 Dynamisierung des Wissen‐Macht‐Komplexes (Foucault)
	3.2.3 Die Macht der Gefühle (Rorty)

	3.3 Herrschaft(sskepsis): Gleiche gesellschaftliche Ungleichheit
	3.3.1 Machtteilung und intersubjektive Vereinbarung (Arendt)
	3.3.2 Widerstand als politische conditio sine qua non (Foucault)
	3.3.3 Herrschaft der Brüderlichkeit (Rorty)



	Ausblick: Paradigmatische Menschen im politischen Deutungskampf
	Literatur
	Danksagung

